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Bundestag: Fondsstandortgesetz (FoStoG) beschlossen 

Am 22.04.2021 hat der Bundestag den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 

Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im 

Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsa-

me Anlagen (Fondsstandortgesetz – FoStoG) in der Fassung der Beschlussemp-

fehlung seines Finanzausschusses vom 21.04.2021 verabschiedet.  

Die ursprünglichen steuerlichen Regelungen des Regierungsentwurfs wurden wie 

folgt beschlossen: 

 Nationale Rechtsänderung im Umsatzsteuergesetz, mit der die Umsatzsteu-

erbefreiung auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt wird (§ 4 

Nr. 8h UStG-E). 

 Im Einkommensteuergesetz wird der steuerfreie Höchstbetrag für Mitarbeiter-

kapitalbeteiligungen von derzeit € 360 auf € 1.440 p.a. (zuvor € 720 p.a.) an-

gehoben, um hier die Attraktivität zu erhöhen (§ 3 Nr. 39 EStG-E).  

 Zudem wird eine steuerliche Regelung zur weiteren Förderung von Mitarbei-

terkapitalbeteiligungen insbesondere bei Startup-Unternehmen aufgenommen 

(§ 19a EStG-E). Danach werden die Einkünfte aus der Übertragung von Ver-

mögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers erst zu einem spä-

teren Zeitpunkt besteuert. Die Besteuerung erfolgt in der Regel im Zeitpunkt 

der Veräußerung, spätestens nach 12 Jahren (im Regierungsentwurf noch 

„zehn“) oder bei einem Arbeitgeberwechsel. Die Sonderregelung vermeidet, 

dass schon die Übertragung einer Beteiligung zu steuerpflichtigem Arbeits-

lohn (Sachbezug) bei der Arbeitnehmerin bzw. beim Arbeitnehmer führt, ohne 

dass liquide Mittel zugeflossen sind (sog. „trockenes“ Einkommen - „dry in-

come“). Die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Bundestags 

brachte hier im Vergleich zum Regierungsentwurf folgende Anpassungen: 

- Rechtssichere Ausgestaltung, nach der auch mittelbar über Personenge-

sellschaften gehaltene Beteiligungen vom Anwendungsbereich erfasst wer-

den; 

- Erweiterung des Förderzeitraums auf ältere Unternehmen (§ 19a Abs. 3 

EStG-E); 

- Verlängerung der Frist für die nachgeholte Besteuerung auf zwölf Jahre 

(§ 19a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG); 

- Abmilderung der Besteuerung bei Beendigung des Dienstverhältnisses. 

Übernimmt der Arbeitgeber in diesem Fall die Lohnsteuer, ist der über-

nommene Abzugsbetrag nicht Teil des zu besteuernden Arbeitslohns 

(§ 19a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 EStG-E); 

- Möglichkeit der Anrufungsauskunft beim Betriebsstättenfinanzamt zum 

nicht besteuerten Vorteil nach der Übertragung einer Vermögensbeteiligung 

(§ 19a Abs. 5 EStG). 
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Darüber hinaus brachte die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des 

Bundestags im Vergleich zum Regierungsentwurf insbesondere noch folgende 

Änderungen in weiteren Steuergesetzen: 

 Änderungen im Bewertungsgesetz zur erleichterten Umsetzung der ersten 

Hauptfeststellung von Grundsteuerwerten auf den 01.01.2022; insbesondere 

wurden die zu berücksichtigenden Abweichungen zu den Grundstücksmerk-

malen des Bodenrichtwertgrundstücks auf Fälle eines unterschiedlichen Ent-

wicklungszustandes und die Arten der Nutzung bei überlagernden Boden-

richtwertzonen beschränkt.  

 Weiter wurden einige Regelungen aus dem Regierungsentwurf zum Grund-

steuerreform-Umsetzungsgesetzes (vgl. TAX WEEKLY # 13/2021 und 

11/2021) bereits in dieses Gesetz vorgezogen. 

 Verbesserungen bei der sog. erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung für 

Grundstücksunternehmen in § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG-E. Dies zum einen 

zur Flankierung der Energie- und Mobilitätswende und zum anderen auch zur 

Einführung einer allgemeinen Bagatellgrenze in Höhe von 5 % für schädliche 

Tätigkeiten, wenn die Einnahmen aus unmittelbaren Vertragsverhältnissen 

mit den Mietern des Grundstücks stammen. Die Änderungen sollen erstmals 

für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden sein. 

 Änderung des Zerlegungsmaßstabes in § 29 Abs. 1 Nr. 2 GewStG-E (instal-

lierte Leistung).  

Die Zustimmung des Bundesrats könnte am 07.05.2021 oder am 28.05.2021 er-

folgen. 

 

Bundestagsfinanzausschuss: Beschlussempfehlungen zum Abzugsteu-

erentlastungsmodernisierungsgesetz  

Am 20.01.2021 hatte das Bundeskabinett den Regierungsentwurf für ein „Gesetz 

zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der 

Kapitalertragsteuer“ (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – Abz-

StEntModG) beschlossen.  

Der Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen die folgenden Regelungen: 

 Neufassung der Vorschriften zum Verfahren der Entlastung ausländischer 

Steuerpflichtiger von Abzugsteuern (§ 50c EStG-E). 

 Neuregelung der sog. Anti-Treaty-Shopping-Regelung, § 50d Abs. 3 EStG-E. 

 Kapitalertragsteuer - Ausweitung der Angaben zu Steuerbescheinigungen 

und zum Steuerabzug, der Übermittlungspflichten an das BZSt (§ 45a Abs. 

2a, § 45b, § 45c EStG-E) sowie der Haftung bei fehlerhaften Steuerbeschei-

nigungen (§ 45a Abs. 7 EStG-E). 

 Änderung des Investmentsteuergesetzes (§ 7 Abs. 4 Satz 3, § 7 Abs. 5 

Satz 1 sowie § 11 Abs. 1 Satz 3 und 4 InvStG-E). 
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 Umwandlungssteuer - Verlustverrechnungsverbot für Verlustpotential aus 

Rückwirkungszeitraum bei bestimmten Gestaltungen mit Finanzinstrumenten 

und Beteiligungen (§ 2 Abs. 5 UmwStG-E). 

 Änderung der Grundsätze zu Verrechnungspreisen, §§ 1, 1a AStG-E. 

 Neue Rechtsgrundlage für Vorabverständigungsverfahren, § 89a AO-E. 

Am 21.04.2021 hat nun der Finanzausschuss des Bundestags seine Beschluss-

empfehlungen zu dem Gesetz verabschiedet. Danach soll das Gesetz noch an 

einigen Stellen ergänzt und klargestellt werden. Der Bundestag soll das Gesetz in 

der Kalenderwoche 18 verabschieden und folgt dabei regelmäßig den Empfeh-

lungen seiner Ausschüsse.  

Die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme geforderten Ergänzungen im Ver-

rechnungspreisteil wurden nicht aufgegriffen. Dies betrifft insbesondere die ge-

forderte Aufnahme besonderer Regelungen zu grenzüberschreitenden Finanzie-

rungsbeziehungen in das AStG. Aufgenommen wird aber eine Anwendungsrege-

lung für die Änderungen des § 1 Abs. 3b und des § 1a AStG-E (§ 21 Abs. 25 

AStG-E). Diese soll sicherstellen, dass insbesondere die Ausnahmeregelung in 

§ 1 Abs. 3b Satz 2 AStG-E und zur Preisanpassungsklausel nach § 1a AStG-E 

für die Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer erstmals für den Veranla-

gungszeitraum 2022 und für die Gewerbesteuer erstmals für den Erhebungszeit-

raum 2022 anzuwenden sind. 

Zu den beschränkt steuerpflichtigen sog. Registerfällen (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 lit. f 

und Nr. 6 EStG), die gem. einer überraschenden Rechtsauffassung der Finanz-

verwaltung nach etwa 95 Jahren der bisherigen Verwaltungsübung ohne Vorwar-

nung rückwirkend steuerpflichtig wurden, wurde eine Protokollerklärung be-

schlossen. Demnach soll eine Evaluation der geltenden Rechtslage bis zum 

30.06.2021 vorgenommen werden. Auch will sich das BMF gegenüber den 

Obersten Finanzbehörden der Länder für eine Verlängerung der – nur sehr ein-

geschränkt wirkenden – Vereinfachungsregelung in seinem BMF-Schreiben hier-

zu bis ebenfalls zum 30.06.2022 einsetzen. 

Bei der Pflicht börsennotierter Gesellschaften, ihre Aktionäre zu identifizieren und 

dem BZSt zu melden (§ 45b Abs. 9 EStG-E i.V.m. § 67d AktG), ist es lediglich zu 

einer Verschiebung des Datums zum Inkrafttreten gekommen. Wegen der um-

fangreichen EDV-technischen Vorbereitungen und Umstellungen bei Banken und 

Finanzverwaltung ist nun die Anwendung der Neuregelungen der §§ 45a, 45b, 

45c und 50e EStG-E auf Kapitalerträge vorgesehen, die ihrem Gläubiger nach 

dem 31.12.2024 zufließen, § 52 Abs. 44a Satz 3, Abs. 44b, Abs. 44c und 

Abs. 47c Satz 2 EStG-E. 

Hervorgehoben werden sollen abschließend noch folgende weitere Ergänzungen:  

 Verlängerung des Zahlungszeitraums für die Steuerbefreiung von Corona-

Prämien nach § 3 Nr. 11a EStG i.H.v. bis zu € 1.500 bis zum 31.03.2022.  

 § 152 AO wird um Regelungen zur Anmeldung der Umsatzsteuer-

Sondervorauszahlung nach § 48 Abs. 2 UStDV ergänzt. Die Ausnahmerege-
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lung des § 152 Abs. 3 Nr. 4 AO wird um die jährlich abzugebende Anmeldung 

der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ergänzt, sodass § 152 Abs. 2 AO im 

genannten Bereich insgesamt keine Anwendung findet. Durch Ergänzung des 

§ 152 Abs. 8 AO um eine neue Nr. 5 wird ferner klargestellt, dass der Ver-

spätungszuschlag bei verspäteter Abgabe der Anmeldung über die Umsatz-

steuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Abs. 2 UStDV nicht nach § 152 

Abs. 5 Satz 1 AO, sondern nach § 152 Abs. 8 Satz 2 AO zu berechnen ist. 

Die finale Zustimmung des Bundesrats ist für den 28.05.2021 vorgesehen. 

 

BMF: Haftung der Betreiber von elektronischen Schnittstellen 

Die Aufzeichnungspflichten (§ 22f UStG) und Haftungsregelungen (§ 25e UStG) 

für die Betreiber von elektronischen Schnittstellen (derzeit noch als „elektronische 

Marktplätze“ bezeichnet) gelten bereits seit dem 01.01.2019, wurden aber im Zu-

ge der Umsetzung der zweiten Stufe des Mehrwertsteuerdigitalpakets modifiziert. 

Das BMF-Schreiben vom 20.04.2021 übernimmt teilweise die bereits bekannten 

Aussagen der Finanzverwaltung aus dem BMF-Schreiben vom 28.01.2019, geht 

u.a. aber auch auf die Umsetzung der zum 01.07.2021 in Kraft tretenden Geset-

zesänderungen ein. 

Die Finanzverwaltung nimmt umfassend zu den unterschiedlichen Sachverhalten 

Stellung, in denen Schnittstellenbetreiber ab dem 01.07.2021 Aufzeichnungs-

pflichten treffen und erläutert deren unterschiedlichen Inhalte, z.B. in Fällen der 

Unterstützung bei der Erbringung von sonstigen Leistungen an Nichtunternehmer 

im Sinne des § 3a Abs. 5 Satz 1 UStG, vgl. § 22f Abs. 3 UStG oder im Zuge der 

Regelung zur Leistungskommission bei Telekommunikationsleistungen gem. § 3 

Abs. 11a UStG (vgl. Abschn. 22f.3 UStAE). 

Im Hinblick auf die Lieferung von Waren bei Nutzung von elektronischen Schnitt-

stellen wird in Abschn. 25e.1 UStAE mit zahlreichen Beispielen erläutert, wann es 

gerade nicht zur fiktiven Einbeziehung der Schnittstelle in die Lieferkette nach § 3 

Abs. 3a UStG kommen soll, z.B. wenn Sachwertgrenzen überschritten werden 

(150 Euro gem. § 3 Abs. 3a Satz 2 UStG) oder der Empfänger der Lieferung ein 

Unternehmer ist. Der Umfang der Aufzeichnungspflichten bei derartigen Waren-

verkäufen wird ab dem 01.07.2021 dahingehend erweitert, dass der Schnittstel-

lenbetreiber u.a. auch die elektronische Adresse oder Website des liefernden Un-

ternehmers und eine Beschreibung der verkauften Gegenstände aufzeichnen 

muss und, sofern dem Schnittstellenbetreiber bekannt, auch die Bankverbindung 

oder Nummer des virtuellen Kontos des liefernden Unternehmers, vgl. § 22f Abs. 

1 UStG. 

Ferner habe der Schnittstellenbetreiber grundsätzlich auch die dem liefernden 

Unternehmer erteilte deutsche USt-IdNr. aufzuzeichnen. Die bislang maßgebliche 

Nachweisführung über die Bescheinigung der steuerlichen Erfassung des liefern-

den Unternehmers entfällt ab dem 01.07.2021; lediglich befristet bis zum 

15.08.2021 soll dies noch im Zuge einer Nichtbeanstandungsregelung von der 

Finanzverwaltung akzeptiert werden, vgl. Abschn. 22f.1 Abs. 2 UStAE. Zur Über-
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prüfung der Gültigkeit dieser USt-IdNr. sieht das BMF ein qualifiziertes Bestäti-

gungsverfahren durch das BZSt vor. Die Teilnahme hieran macht die Finanzver-

waltung von einer Zulassung des Schnittstellenbetreibers abhängig, welche die-

ser bei dem für ihn zuständigen Finanzamt zu beantragen hat, vgl. Abschn. 18e.3 

UStAE. Dieses Vorgehen soll auch für im Ausland ansässige Schnittstellenbe-

treiber gelten, sofern diese über eine deutsche USt-IdNr. verfügen, vgl. Abschn. 

25e.2 Abs. 1 Satz 5 UStAE.  

Die Haftung des Schnittstellenbetreibers tritt ein, wenn der liefernde Unternehmer 

gegen seine umsatzsteuerlichen Pflichten verstößt. In Abschn. 25e.3 UStAE wer-

den mögliche Fälle einer solchen Pflichtverletzung beispielhaft beschrieben und 

ebenso die Handlungsmöglichkeiten des Schnittstellenbetreibers zur Vermeidung 

einer Haftung dargestellt.  

Die Änderungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass sollen ab dem 01.07.2021 

Geltung finden. 

 

BMF: Entwurf des Umsatzsteuer-Anwendungserlass für Reiseleistungen 

Mit einem am 21.04.2021 veröffentlichten Entwurf des novellierten Umsatzsteu-

eranwendungserlasses zu § 25 UStG erläutert die Finanzverwaltung die umsatz-

steuerliche Behandlung von Reiseleistungen gem. § 25 UStG. 

Im Zuge des JStG 2019 („Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elekt-

romobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“) wurde die Er-

bringung von Reiseleistungen im B2B-Bereich in den Anwendungsbereich des 

§ 25 UStG einbezogen. Ferner wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 die Möglich-

keit die Bemessungsgrundlage mittels einer Gesamtmarge zu ermitteln aus § 25 

Abs. 3 UStG gestrichen; entsprechende Erläuterungen zur Margenermittlung auf 

Basis der einzelnen Reise sind in Abschn. 25.3 des Entwurfs vorgesehen. 

Im Gegensatz zur gegenwärtigen Fassung setzt der Entwurf für die Annahme ei-

ner Reiseleistung grundsätzlich voraus, dass der Unternehmer ein Bündel von 

Einzelleistungen erbringt und dieses Bündel zumindest eine Beförderungs- oder 

Beherbergungsleistung enthält, vgl. Abschn. 25.1 Abs. 1a des Entwurfs. Lediglich 

für den Fall von Beherbergungsleistungen könne deren isolierte Ausführung, be-

ruhend auf der Rechtsprechung des EuGH, dennoch als Reiseleistung angese-

hen werden.  

Die Verbände können bis zum 12.05.2021 zu diesen und den weiteren im Ent-

wurf vorgesehenen Änderungen Stellung nehmen. 

 

BMF: Umsetzungshilfe zur Anerkennung von Arbeitgeberleistungen i.S.d. 

§ 3 Nr. 34 EStG (betriebliche Gesundheitsförderung)  

Nach § 3 Nr. 34 EStG sind „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-

brachte Leistungen des Arbeitgebers zur Verhinderung und Verminderung von 

Krankheitsrisiken und zur Förderung der Gesundheit in Betrieben, die hinsichtlich 

Qualität, Zweckbindung, Zielgerichtetheit und Zertifizierung den Anforderungen 
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der §§ 20 und 20b des SGB V genügen, steuerfrei, soweit sie 600 Euro je Kalen-

derjahr und Arbeitnehmer nicht übersteigen“. 

Mit BMF-Schreiben vom 20.04.2021 hat Finanzverwaltung in einer „Umsetzhilfe“ 

zur Anwendung dieser Vorschrift Stellung genommen. Unter anderem werden die 

Voraussetzungen für die Steuerfreiheit, deren Nachweis und Aufzeichnung dar-

gestellt. Mit vielen Beispiele wird beschrieben, für welche Kurse/Maßnahmen § 3 

Nr. 34 EStG anwendbar ist und welche Leistungen nicht unter die Steuerbefrei-

ung fallen. Zusätzlich wurde eine Übersicht von Arbeitgeberleistungen aufge-

nommen, die (wie bisher) im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des 

Arbeitgebers liegen. Diese gehören von vornherein nicht zum Arbeitslohn, so 

dass die Voraussetzungen des § 3 Nr. 34 EStG gar nicht geprüft werden müssen.  

Nach § 3 Nr. 34 EStG sind steuerfrei 

 zertifizierte Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention, 

 nicht zertifizierte Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Präventi-

on, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und 

 Leistungen betrieblicher Gesundheitsförderung im Handlungsfeld „gesund-

heitsförderlicher Arbeits- und Lebensstil“. 

Mit individueller verhaltensbezogener Prävention sind Präventionskurse gemeint, 

die den Einzelnen motivieren und befähigen, „Möglichkeiten einer gesunden, Stö-

rungen und Erkrankungen vorbeugenden Lebensführung auszuschöpfen“. Die 

Zertifizierung erfolgt durch die Krankasse oder in ihrem Namen durch einen mit 

der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragten Dritten (z.B. über die „Zentrale 

Prüfstelle Prävention“ des Dienstleistungsunternehmens „Team Gesundheit 

GmbH“). Die Leistungen werden durch die Krankenkassen oder einen Dritten er-

bracht. Sie können aber auch in die betriebliche Gesundheitsförderung integriert 

werden.  

Wenn Kurse ohne Beteiligung der gesetzlichen Krankenkassen im Auftrag des 

Arbeitgebers durchgeführt werden, besteht keine Zertifizierungsmöglichkeit. In 

diesem Fall können die Kurse steuerfrei sein, wenn sie  

 Bestandteil eines nach § 20b SGB V bezuschussten betrieblichen Gesund-

heitsförderungsprozesses sind oder  

 hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anforderungen 

des § 20 SGB V genügen und sie im Auftrag eines Arbeitgebers allein für 

dessen Beschäftigte durchgeführt sowie vom Leistungsanbieter nicht mit 

demselben Konzept auch für Versicherte der gesetzlichen Krankenversiche-

rung angeboten werden. 

Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung können nach § 3 

Nr. 34 EStG steuerfrei sein, wenn sie im Handlungsfeld „gesundheitsförderlicher 

Arbeits- und Lebensstil“ erbracht werden. Hierunter fallen insbesondere Kurse 

und Gruppenvorträge zu Themen wie Stressbewältigung und Ressourcenstär-

kung, bewegungsförderliches Arbeiten und körperlich aktive Beschäftigte, ge-

sundheitsgerechte Ernährung im Arbeitsalltag und verhaltensbezogene Sucht-
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prävention im Betrieb. Das BMF-Schreiben nennt viele Beispiele dazu. Erfolgen 

diese Leistungen in Form von Präventionskursen, sind die o.g. Voraussetzungen 

zur Zertifizierung zu beachten. Ansonsten müssen Leistungen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung im Rahmen eines strukturierten innerbetrieblichen Prozes-

ses, ggf. auch mit Beteiligung der Arbeitnehmervertreter und der Betriebsärzte, 

erbracht werden.  

Werden die nach § 3 Nr. 34 EStG steuerfreien Leistungen als Sachbezug zuge-

wendet, sind sie grundsätzlich mit den um übliche Preisnachlässe geminderten 

Endpreisen am Abgabeort zu bewerten (§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG). Sie können 

aber auch mit den tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitgebers angesetzt wer-

den. In diesem Fall sind die Aufwendungen zu gleichen Teilen auf alle am Prä-

ventionskurs teilnehmenden oder beim Vortrag anwesenden Mitarbeiter aufzutei-

len. Zuzahlungen des Mitarbeiters mindern den Vorteil. Der Zufluss erfolgt bereits 

mit Beginn des Präventionskurses/Vortrags. 

 

BFH: Erhaltungsaufwendungen i.S.v. § 82b EStDV im Erbfall  

Der BFH hatte im Urteil vom 10.11.2020 (IX R 31/19) darüber zu entscheiden, ob 

bei einem Steuerpflichtigen, welcher größere Erhaltungsaufwendungen nach 

§ 82b EStDV auf mehrere Jahre verteilt hatte und innerhalb des Verteilungszeit-

raums verstarb, der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen 

im Veranlagungsjahr des Versterbens als Werbungskosten im Rahmen seiner 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abzusetzen ist oder dieser Teil der 

Erhaltungsaufwendungen auf die Erben übergeht und die Verteilung bei ihnen 

fortzuführen ist. 

Im Streitfall war der Ehemann der Klägerin Eigentümer eines Zweifamilienhau-

ses, aus welchem Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt wurden. In 

den Jahren 2012 bis 2015 fielen Erhaltungsaufwendungen an, bei welchen je-

weils eine Verteilung auf fünf Jahre nach § 82b EStDV gewählt wurde. Im Jahre 

2016 verstarb der Ehemann; das Zweifamilienhaus ging mit dem Erbfall auf eine 

Erbengemeinschaft über. Zum Zeitpunkt des Todes im Januar 2016 belief sich 

der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen auf knapp 

30.000 €. 

In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr 2016 setzte die Klägerin für 

ihren verstorbenen Ehemann den noch nicht berücksichtigten Teil der Erhal-

tungsaufwendungen als Werbungskosten an. Dem widersprach das Finanzamt. 

Die Restbeträge seien bei der Erbengemeinschaft zu berücksichtigen und dort 

fortzuführen. Während der Einspruch zurückgewiesen wurde, hatte die erhobene 

Klage beim Finanzgericht Erfolg. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Die Regelung des 

§ 82b Abs. 1 EStDV bezwecke, dem Steuerpflichtigen eine bessere Ausnutzung 

seiner Tarifprogression zu ermöglichen, indem er seine Erhaltungsaufwendungen 

interperiodisch besser verteilen könne. Der Zweck dieser Regelung ginge jedoch 

ins Leere, wenn infolge des Versterbens des Steuerpflichtigen eine weitere Aus-

nutzung seiner Tarifprogression nicht möglich sei.  
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Für eine Berücksichtigung des Restbetrags beim verstorbenen Ehemann spreche 

auch der Grundsatz, dass nur der Steuerpflichtige, der die Aufwendungen getra-

gen habe, nach § 2 Abs. 1 EStG Zurechnungssubjekt der von ihm erzielten Ein-

künfte sei. Ansonsten könne die beim Steuerpflichtigen mit dem Abfluss der Auf-

wendungen erfolgte Minderung seiner steuerlichen Leistungsfähigkeit nicht im 

Rahmen der ihn betreffenden Steuerveranlagungen abgebildet werden. 

Die steuerliche Situation im Todesfall sei vergleichbar mit den übrigen ausdrück-

lich in § 82b Abs. 2 EStDV genannten Fällen, wonach z.B. der noch nicht berück-

sichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräußerung des Gebäudes 

oder mit Wegfall der Nutzung des Gebäudes als Werbungskosten abzusetzen ist. 

Sämtliche dieser Fälle zeichneten sich dadurch aus, dass eine Erzielung von 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung anschließend in der Person des 

Steuerpflichtigen nicht mehr möglich ist. Die gegenteilige Verwaltungsauffassung 

des R 21.1 Abs. 6 Satz 2 EStR sei insoweit überholt, als dass sie aus der bereits 

aufgegebenen Rechtsprechung erwachsen sei, dass Verlustvorträge nach § 10d 

EStG auf Erben übertragbar seien. 

Entgegen der Auffassung des Finanzamts existiere auch keine ausdrückliche 

Regelung für die Überleitung von Erhaltungsaufwendungen i.S.v. § 82b Abs. 1 

EStDV nach dem Tod des Erblassers auf den Eigentümer. Eine analoge Anwen-

dung anderer Vorschriften wie z.B. § 11d EStDV, wonach bei einem unentgeltli-

chen Erwerb der Rechtsnachfolger in die Rechtstellung des Rechtsvorgängers 

eintritt, scheide genauso aus, wie eine Berufung auf den Tatbestand, dass die 

Übertragung des Werbungskostenabzugs wegen der Gesamtrechtsnachfolge 

hinsichtlich des Vermietungsobjekts erfolgt sei. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 19.04.2021 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-868/19 15.04.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 9 – 
Steuerpflichtige – Art. 11 – Befugnis der Mitgliedstaaten, Personen, die zwar rechtlich 
unabhängig, aber durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Beziehungen eng miteinander verbunden sind, zusammen als einen Steuerpflichtigen zu 
behandeln (‚Mehrwertsteuergruppe‘) – Begriff ‚durch gegenseitige finanzielle, wirtschaft-
liche und organisatorische Beziehungen eng miteinander verbunden‘ – Nationale Rege-
lung, wonach es Personengesellschaften, deren Gesellschafter neben dem Organträger 
nicht nur Personen sind, die in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingeglie-
dert sind, verwehrt ist, einer Mehrwertsteuergruppe anzugehören – Rechtssicherheit – 
Maßnahmen zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen oder ‑umgehungen – Ver-
hältnismäßigkeit – Neutralität der Mehrwertsteuer 

C-935/19 15.04.2021 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 273 – In der Steuererklärung zu hoch angesetzter Betrag der Mehr-
wertsteuererstattung – Beurteilungsfehler des Steuerpflichtigen bezüglich der Steuer-
barkeit des Umsatzes – Berichtigung der Steuererklärung im Anschluss an eine Prüfung 
– Sanktion in Höhe von 20 % des Betrags, um den der Betrag der Mehrwertsteuererstat-
tung zu hoch angesetzt wurde – Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

 

Alle am 22.04.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 31/19 10.11.2020 
Abzug des beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht berücksichtigten Teils der 
Erhaltungsaufwendungen i.S. von § 82b EStDV 

 

 

Alle am 22.04.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 70/20 05.02.2021 
Inhalt der Rechtsbehelfsbelehrung bei Aufhebung des Vorbehalts der Nachprü-
fung in der Einspruchsentscheidung 

VIII B 38/20 04.02.2021 
Nichtberücksichtigung des Gesamtergebnisses des Verfahrens bei der Entschei-
dungsfindung 

III R 6/20 12.11.2020 
Kindergeld - Beibehaltung des inländischen Wohnsitzes des Kindergeldberech-
tigten 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239917&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8642534
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239884&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8643950
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110061/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150059/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150057/
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Alle bis zum 23.04.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

Umsatzsteueran-
wendungserlass 

21.04.2021 Entwurf des novellierten Umsatzsteueranwendungserlasses zu § 25 UStG 

IV C 5 - S 
2342/20/10003 :003 

20.04.2021 
Umsetzungshilfe zur steuerlichen Anerkennung von Arbeitgeberleistungen 

nach § 3 Nummer 34 EStG 

III C 5 - S 
7420/19/10002 :013 

20.04.2021 
Umsatzsteuer; Haftung für Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im Inter-

net 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-04-021--Entwurf-novellierter-UStAE-Par-25-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-04-021--Entwurf-novellierter-UStAE-Par-25-UStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-04-20-umsetzungshilfe-zur-steuerlichen-anerkennung-von-arbeitgeberleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-04-20-umsetzungshilfe-zur-steuerlichen-anerkennung-von-arbeitgeberleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-04-20-haftung-fuer-umsatzsteuer-beim-handel-mit-waren-im-internet.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-04-20-haftung-fuer-umsatzsteuer-beim-handel-mit-waren-im-internet.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 19/27631 –


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG
und 2011/61/EU im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von
Organismen für gemeinsame Anlagen
(Fondsstandortgesetz – FoStoG)


A. Problem


Die Richtlinie (EU) 2019/1160 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hin-
blick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame
Anlagen (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 106) ist bis zum 2. August 2021 in nati-
onales Recht umzusetzen. Die Richtlinie zielt darauf ab, den grenzüberschreiten-
den Vertrieb von Investmentfonds durch einheitliche Regelungen zu vereinfa-
chen.


Der Fondsstandort Deutschland hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, 
liegt im europäischen Vergleich aber immer noch zurück und schöpft sein Poten-
tial nicht aus. So ist der Venture-Capital-Markt in Deutschland im Vergleich zu 
anderen Standorten erheblich unterentwickelt. Kapital für deutsche Startups sollte 
aber auch von Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Deutschland kommen. Für Wert-
papierfonds für Privatanleger ist Deutschland vornehmlich Aufnahme- statt Ex-
portstaat. Deshalb sollen noch vorhandene Barrieren weiter abgebaut und der Fi-
nanzstandort Deutschland wettbewerbsfähiger gemacht werden, ohne dabei das 
vorhandene Schutzniveau zu senken. Als Nachteil für den Fondsstandort Deutsch-
land hat sich die Erhebung von Umsatzsteuer auf die Verwaltungsleistung von 
Wagniskapitalfonds erwiesen.


Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, das Innovations- und Wachstumspoten-
tial der deutschen Wirtschaft nachhaltig zu steigern. Für Startup-Unternehmen ist 
es besonders wichtig, Fachkräfte mit Anteilen an den Unternehmen zu beteiligen.
Die Förderung innovativer Beteiligungsformen und eine stärkere Beteiligung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapital der Volkswirtschaft 
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ist der Bundesregierung auch allgemein ein wichtiges Anliegen, denn Mitarbei-
terkapitalbeteiligungen tragen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei.  


Zudem wurden im Rahmen des Sustainable-Finance-Aktionsplans der Europäi-
schen Kommission unter anderem folgende Verordnungen verabschiedet, die ge-
setzliche Anpassungen notwendig machen: 


– die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1) 
(im Folgenden als Offenlegungsverordnung bezeichnet) und


– die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13) (im Folgenden 
als Taxonomie-Verordnung bezeichnet).


B. Lösung


Durch das vorliegende Gesetz werden die Änderungen der Richtlinien 
2009/65/EG und 2011/61/EU durch die neue Richtlinie (EU) 2019/1160 umge-
setzt und Anpassungen an die Offenlegungs- und die Taxonomie-Verordnung 
vorgenommen. Zudem werden weitere Änderungen des Kapitalanlagegesetz-
buchs (KAGB) zur Entbürokratisierung und zur Digitalisierung der Aufsicht vor-
genommen. So werden zahlreiche Schriftformerfordernisse abgeschafft, wodurch 
Anlegern Kosten erspart werden. Die Angebotspalette der Fondsanbieter wird 
ausgeweitet: Es werden offene Infrastruktur-Investmentvermögen und geschlos-
sene Master-Feeder-Konstruktionen eingeführt. Für geschlossene Fonds wird die 
Möglichkeit zur Nutzung der Rechtsform des Sondervermögens für professionelle 
und semiprofessionelle Anleger eingeführt. 


Die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltungsleistung von Investmentfonds 
wird auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt. 


Zur Stärkung der Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung sieht der Gesetz-
entwurf vor, dass mit Wirkung zum 1. Juli 2021 der steuerfreie Höchstbetrag für 
Vermögensbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro pro Jahr (§ 3 Nummer 39 
des Einkommensteuergesetzes - EStG -) angehoben wird. Zudem wird insbeson-
dere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Startup-Unternehmen in das 
Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen (§ 19a EStG (neu)), nach 
der die Einkünfte aus der Übertragung von Vermögensbeteiligungen am Unter-
nehmen des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden. Die Besteuerung er-
folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, in der Regel im Zeitpunkt der Veräuße-
rung, spätestens nach 10 Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel. Dies fördert 
die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stärkt die Mit-
arbeiterbindung. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Kleinstunter-
nehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden in die steuerliche 
Förderung einbezogen.  


Der übergreifende volkswirtschaftliche Nutzen dieser Maßnahmen liegt in der 
Stärkung des Fondsstandorts Deutschland. Es werden Kostentreiber abgeschafft, 
die Gestaltungsmöglichkeiten für Fondsverwalter und damit die Investitionsmög-
lichkeiten für Anleger erweitert sowie das Umfeld für Start-ups verbessert. 
Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Standort zu stimulie-
ren, mehr Investmentkapital in der Bundesrepublik zu allokieren, Infrastrukturen
zu erweitern und Arbeitsplätze zu schaffen.
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Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss u. a. folgende Änderungen am Ge-
setzentwurf:


Mitarbeiterkapitalbeteiligungen: 


– Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags für Vermögensbeteiligungen auf 
1 440 Euro (§ 3 Nummer 39 EStG); 


– Rechtssichere Ausgestaltung von § 19a – neu – EStG, nach der auch mittel-
bare Beteiligungen vom Anwendungsbereich erfasst werden; 


– Abmilderung der Besteuerung bei Beendigung des Dienstverhältnisses 
(§ 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 – neu – EStG);


– Möglichkeit der Anrufungsauskunft beim Betriebsstättenfinanzamt zum 
nicht besteuerten Vorteil nach der Übertragung einer Vermögensbeteiligung 
(§ 19a Absatz 5 – neu – EStG);


– Erweiterung des Förderzeitraums auf ältere Unternehmen (§ 19a Absatz 3 
EStG); Verlängerung der Frist für die nachgeholte Besteuerung auf zwölf 
Jahre (§ 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG). 


Regulatorischer Teil:


– Privilegierung der Darlehensvergabe an Immobilien-Holding-Gesellschaf-
ten; 


– Schaffung einer neuen Form der elektronischen Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten sowie einer von § 5 Verwaltungszustellungsgesetz abweichenden 
Form der elektronischen Bekanntgabe für den Bereich der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht; 


– Zulassung der Investition in Kryptowerte auch für Spezial-AIF mit festen 
Anlagebedingungen; 


– Folgeänderungen im Handelsbilanzrecht zur Einführung von geschlossenen 
Sondervermögen; 


– Änderung der Verschwiegenheitspflicht im Börsengesetz im Hinblick auf 
die Verbesserung des Informationsaustauschs mit den Steuerbehörden; 


– Schaffung einer eigenständigen Fondskategorie für Entwicklungsförde-
rungsfonds. 


Weitere Steuergesetze: 


– Änderungen im Bewertungsgesetz zur erleichterten Umsetzung der ersten 
Hauptfeststellung von Grundsteuerwerten auf den 1. Januar 2022; 


– Änderung der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung für Grundstücksun-
ternehmen in § 9 Nummer 1 Satz 2 ff. GewStG zur Flankierung der Energie- 
und Mobilitätswende; 


– Änderung des Zerlegungsmaßstabes in § 29 Absatz 1 Nummer 2 GewStG 
(installierte Leistung).


Annahme des Gesetzentwurfs 31 in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE
LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.


C. Alternativen
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Die Richtlinie (EU) 2019/1160 ist bis zum 2. August 2021 umzusetzen. Die Um-
setzung erfolgt 1:1; eine darüberhinausgehende Umsetzung würde Wettbewerbs-
nachteile für die Fondsverwalter und zusätzliche Kosten für die Anleger bedeuten. 
Die Anpassungen an die Verordnung (EU) 2019/2088 und an die Verordnung 
(EU) 2020/852 sind notwendig, um dem Rechtsanwender der an sich unmittelbar 
und direkt geltenden Verordnung Klarheit zu verschaffen. Gleichzeitig wird nur 
das Ziel vorgegeben, aber nicht die Art und Weise, so dass die Adressaten die für 
sie günstigste Lösung wählen können (vgl. A.VI.4. der Begründung). Die weite-
ren Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs dienen dem Bürokratieabbau, der 
Digitalisierung und der Erweiterung der Möglichkeiten deutscher Fondsverwal-
ter. Ohne die Änderungen würden Fondsverwalter und –anleger auch zukünftig 
unnötige Kosten zu tragen haben und für deutsche Fonds könnten nicht die Ge-
staltungsspielräume genutzt werden wie für Fonds anderer Fondsstandorte. 


Die Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung trägt wesentlich zu einem nach-
haltigen Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bei. Die Be-
schäftigten können am Produktivitätsfortschritt des Unternehmens teilhaben und 
neben ihrem Arbeitsentgelt auch Einkommen aus Kapital erhalten. Zudem wird 
die Bindung von hochqualifizierten Fachkräften an deutsche Unternehmen inten-
siviert.


Ohne die Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags für Mitarbeiterkapitalbeteili-
gungen (§ 3 Nummer 39 EStG) könnte eine verstärkte Inanspruchnahme nicht 
sichergestellt werden. Ohne die besondere steuerliche Förderung für Startups 
würde deutschen Unternehmen ein wesentliches Instrument im Wettbewerb um 
hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf internationalen Arbeits-
märkten fehlen.


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)


Gebietskörper-
schaft


volle 
Jahres–


wirkung1


Kassenjahr


2021 2022 2023 2024 2025 


Insgesamt - 585 - 200 - 455 - 585 - 585 - 585


Bund - 196 - 76 - 157 - 196 - 196 - 196


Länder - 181 - 69 - 145 - 181 - 181 - 181


Gemeinden - 208 - 55 - 153 - 208 - 208 - 208


1 Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt ca. 6,4 Millionen
Euro. 
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Der wiederkehrende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verringert sich durch 
die Änderungen in den Finanzmarktgesetzen in der Summe aus Be- und Entlas-
tungen um 567 000 Euro pro Jahr. Davon resultieren ca. 790 000 Euro aus redu-
zierten Bürokratiekosten aus Informationspflichten. 


Durch die Regelung in § 19a EStG (neu) entsteht für die Arbeitgeber Erfüllungs-
aufwand von jährlich 202 860 Euro (Nichtbesteuerung bei der Überlassung der 
Vermögensbeteiligung) und 101 430 Euro (Besteuerung im Zeitpunkt der Veräu-
ßerung, spätestens nach 10 Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel).


Der aus § 19a EStG (neu) resultierende laufende Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft unterliegt der „One-in-one-out“-Regel (Kabinettbeschluss vom 25. März 
2015). Im Sinne der „One in, one out“-Regelung stellt dieser jährliche Erfüllungs-
aufwand der Wirtschaft ein „In“ von ca. 300 000 Euro dar. Demgegenüber steht 
die durch nationale Regelungen bedingte Entlastung in Höhe von rund -743 000 
Euro jährlich, sodass sich insgesamt ein „Out“ in Höhe von rund 443 000 Euro 
ergibt. Der übrige laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Re-
gelungsvorhaben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung, da die Vorga-
ben der 1:1 Umsetzung von EU-Recht dienen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Der Verwaltung entsteht wiederkehrender Erfüllungsaufwand von ca. 57 000 
Euro pro Jahr. 


F. Weitere Kosten


Durch Artikel 9 dieses Gesetzes wird die Anlage (Gebührenverzeichnis) der Ver-
ordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach 
dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 29. April 2002 (BGBl. I S. 1504, 
1847), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. 
I S. 2602) um Gebührentatbestände ergänzt, die weitere Kosten für die Wirtschaft 
verursachen können. Darüber hinaus entstehen weder sonstige Kosten für die 
Wirtschaft noch Kosten für soziale Sicherungssysteme. Auswirkungen auf Ein-
zelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind 
nicht zu erwarten.


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt.







Drucksache 19/28868 – 6 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode


Beschlussempfehlung


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27631 in der aus der nachstehenden Zu-
sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 21. April 2021


Der Finanzausschuss


Katja Hessel
Vorsitzende


Fritz Güntzler
Berichterstatter


Lothar Binding (Heidelberg)
Berichterstatter
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Zusammenstellung


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG
und 2011/61/EU im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von
Organismen für gemeinsame Anlagen
(Fondsstandortgesetz – FoStoG)
– Drucksache 19/27631 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
des Fondsstandorts Deutschland 
und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1160 zur Änderung der 


Richtlinien 2009/65/EG und 
2011/61/EU im Hinblick auf den 


grenzüberschreitenden Vertrieb von 
Organismen für gemeinsame 


Anlagen


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
des Fondsstandorts Deutschland 
und zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1160 zur Änderung der 


Richtlinien 2009/65/EG und 
2011/61/EU im Hinblick auf den 


grenzüberschreitenden Vertrieb von 
Organismen für gemeinsame 


Anlagen


(Fondsstandortgesetz – FoStoG)* (Fondsstandortgesetz – FoStoG)*


Vom … Vom …


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:


Artikel 1 Artikel 1


Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 
2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 5
des Gesetzes vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 529) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 
2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch … [ein-
setzen: Bezeichnung, Datum und Fundstelle der 
letzten Änderung] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 28 wird fol-
gende Angabe eingefügt:


                                                        
* Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1160 des Europäischen Par-


laments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU 
im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen (ABl. 
L 188 vom 12.7.2019, S. 106).
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„§ 28a Zusätzliche Organisationsan-
forderungen bei der Verwal-
tung von Entwicklungsförde-
rungsfonds“.


a) Die Angabe zu § 40 wird wie folgt ge-
fasst:


b) u n v e r ä n d e r t


„§ 40 Maßnahmen gegen Geschäftslei-
ter und Aufsichtsorganmitglie-
der“.


b) Nach der Angabe zu § 159 wird die fol-
gende Angabe eingefügt:


c) u n v e r ä n d e r t


„§ 159a Feststellung des Jahresabschlus-
ses“.


c) Nach der Angabe zu § 260 werden die 
folgenden Angaben eingefügt:


d) u n v e r ä n d e r t


„Unterabschnitt 6


Infrastruktur-Sondervermögen 


§ 260a Infrastruktur-Sondervermögen 


§ 260b Zulässige Vermögensgegen-
stände, Anlagegrenzen 


§ 260c Rücknahme von Anteilen 


§ 260d Angaben im Verkaufsprospekt 
und den Anlagebedingungen“. 


d) Der Angabe zu § 261 wird folgende An-
gabe vorangestellt:


e) u n v e r ä n d e r t


„Unterabschnitt 1


Allgemeine Vorschriften“.


e) Nach der Angabe zu § 272 werden die 
folgenden Angaben eingefügt:


f) u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„Unterabschnitt 2


Geschlossene Master-Feeder-Strukturen 


§ 272a Genehmigung des geschlossenen 
Feederfonds; besondere Anfor-
derungen an Kapitalverwaltungs-
gesellschaften


§ 272b Verkaufsprospekt, Anlagebedin-
gungen, Jahresbericht


§ 272c Anlagegrenzen, Anlagebe-
schränkungen 


§ 272d Vereinbarungen bei geschlosse-
nen Master-Feeder-Strukturen 


§ 272e Pflichten der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und der Ver-
wahrstelle


§ 272f Mitteilungspflichten der Bundes-
anstalt


§ 272g Abwicklung eines geschlossenen 
Masterfonds


§ 272h Änderung des geschlossenen 
Masterfonds“.


f) Nach der Angabe zu § 277 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t


„§ 277a Master-Feeder-Strukturen“. 


g) Die Angabe zu § 280 wird wie folgt ge-
fasst:


h) u n v e r ä n d e r t


„§ 280 (aufgehoben)“. 


i) Nach der Angabe zu § 292 werden die 
folgenden Angaben eingefügt:


„Abschnitt 4


Besondere Vorschriften für Entwick-


lungsförderungsfonds


§ 292a Entwicklungsförderungs-
fonds


§ 292b Liquiditätsvorschriften
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


§ 292c Außerordentliche Kündi-
gung“.


h) Nach der Angabe zu § 295 werden die 
folgenden Angaben eingefügt: 


j) u n v e r ä n d e r t


„§ 295a Widerruf des grenzüberschrei-
tenden Vertriebs im Inland


§ 295b Informationspflichten nach Wi-
derruf des grenzüberschreitenden 
Vertriebs im Inland“.


i) Nach der Angabe zu § 306 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


k) u n v e r ä n d e r t


„§ 306a Einrichtungen beim Vertrieb an 
Privatanleger“.


j) Der Angabe zu § 307 wird folgende An-
gabe vorangestellt:


l) u n v e r ä n d e r t


„§ 306b Pre-Marketing durch eine AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft 
oder eine EU-AIF-Verwaltungs-
gesellschaft“.


k) In der Angabe zu § 311 werden die Wör-
ter „und Einstellung“ gestrichen.


m) u n v e r ä n d e r t


l) Nach der Angabe zu § 313 wird die fol-
gende Angabe eingefügt:


n) u n v e r ä n d e r t


„§ 313a Widerruf des Vertriebs von 
OGAW in anderen Staaten des 
Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum“.


m) Nach der Angabe zu § 331 wird die fol-
gende Angabe eingefügt:


o) u n v e r ä n d e r t


„§ 331a Widerruf des Vertriebs von EU-
AIF oder inländischen AIF in an-
deren Staaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirt-
schaftsraum“.


n) Folgende Angabe wird angefügt: p) u n v e r ä n d e r t


„§ … [einsetzen: nächster bei der Ver-
kündung freier Paragraph mit 
Zählbezeichnung] Übergangs-
vorschrift zum Fondsstandortge-
setz“.


2. § 1 wird wie folgt geändert: 2. § 1 wird wie folgt geändert: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


a) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort 
„schriftlichen“ durch die Wörter „in 
Textform geschlossenen“ ersetzt.


a) u n v e r ä n d e r t


b) In Absatz 10 wird das Wort „offene“ ge-
strichen.


b) u n v e r ä n d e r t


c) Absatz 19 wird wie folgt geändert: c) Absatz 19 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 Satz 2 werden die 
Wörter „Buchstabe b bis d“ durch 
die Wörter „Buchstabe b bis e“ er-
setzt.


aa) u n v e r ä n d e r t


bb) Nach Nummer 4 wird folgende 
Nummer 4a eingefügt: 


bb) u n v e r ä n d e r t


„4a. Aufsichtsorganmitglieder ei-
ner Kapitalverwaltungsge-
sellschaft sind Aufsichtsrats- 
und Beiratsmitglieder.“ 


cc) Nach Nummer 10 wird folgende 
Nummer 10a eingefügt:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„10a. Entwicklungsförderungs-
fonds sind Spezial-AIF, die 
nach den Anlagebedingun-
gen das bei ihnen angelegte 
Kapital vorbehaltlich des 
§ 292b ausschließlich in 
Vermögensgegenstände an-
legen, die messbar zur Er-
reichung von Zielen für 
nachhaltige Entwicklung 
gemäß der Resolution der 
Generalversammlung der 
Vereinten Nationen vom 
25. September 2015 
(A/RES/70/1 vom 21. Okto-
ber 2015, 
https://www.un.org/depts/g
erman/gv-
70/band1/ar70001.pdf) in 
Ländern beitragen, die zum 
Zeitpunkt der Gründung 
des AIF in der Liste der 
Entwicklungsländer und -
gebiete 
(https://www.bmz.de/de/mi
nisterium/zahlen-fak-
ten/oda-zahlen/hinter-
grund/dac-laenderliste-
35294) enthalten sind, die 
vom Ausschuss für Ent-
wicklungshilfe der Organi-
sation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Ent-
wicklung geführt wird, o-
der während der Laufzeit 
des AIF dieser Länderliste 
hinzugefügt werden, vo-
rausgesetzt, dass diese In-
vestitionen keines dieser 
Ziele erheblich beeinträch-
tigen.“


cc) Nach Nummer 11 wird folgende 
Nummer 11a eingefügt: 


dd) u n v e r ä n d e r t


„11a. Geschlossene Feederfonds 
sind geschlossene Publi-
kums-AIF, die mindestens 85 
Prozent ihres Vermögens in
einem geschlossenen Master-
fonds anlegen.“ 


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 13 – Drucksache 19/28868


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


dd) Nach Nummer 12 wird folgende 
Nummer 12a eingefügt: 


ee) u n v e r ä n d e r t


„12a. Geschlossene Masterfonds 
sind geschlossene Publi-
kums-AIF, die Anteile an 
mindestens einen geschlosse-
nen Feederfonds ausgegeben 
haben, selbst keine geschlos-
senen Feederfonds sind und 
keine Anteile eines geschlos-
senen Feederfonds halten.“ 


ee) Nach Nummer 23 wird folgende 
Nummer 23a eingefügt: 


ff) u n v e r ä n d e r t


„23a. Infrastruktur-Projektgesell-
schaften sind Gesellschaften, 
die nach dem Gesellschafts-
vertrag oder der Satzung ge-
gründet wurden, um dem 
Funktionieren des Gemein-
wesens dienende Einrichtun-
gen, Anlagen, Bauwerke oder 
jeweils Teile davon zu errich-
ten, zu sanieren, zu betreiben 
oder zu bewirtschaften.“


ff) Nach Nummer 29 wird folgende 
Nummer 29a eingefügt: 


gg) Nach Nummer 29 wird folgende 
Nummer 29a eingefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„29a. Pre-Marketing ist die durch 
eine AIF-Verwaltungsgesell-
schaft oder in deren Auftrag 
erfolgende direkte oder indi-
rekte Bereitstellung von In-
formationen oder Mitteilung 
über Anlagestrategien oder 
Anlagekonzepte an potenzi-
elle professionelle und semi-
professionelle Anleger mit 
Wohnsitz oder satzungsmäßi-
gem Sitz im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes oder an pro-
fessionelle Anleger mit 
Wohnsitz oder satzungsmäßi-
gem Sitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über
den Europäischen Wirt-
schaftsraum mit dem Ziel 
festzustellen, inwieweit die 
Anleger Interesse haben an 
einem AIF oder einem Teilin-
vestmentvermögen, der oder 
das in dem Staat, in dem die 
potenziellen Anleger ihren 
Wohnsitz oder satzungsmäßi-
gen Sitz haben, entweder 
noch nicht zugelassen ist oder 
zwar zugelassen ist, für den 
oder das jedoch noch keine 
Vertriebsanzeige erfolgt ist, 
wobei dies in keinem Fall ein 
Angebot an den oder eine 
Platzierung bei dem potenzi-
ellen Anleger zur Investition 
in die Anteile oder Aktien 
dieses AIF oder Teilinvest-
mentvermögens darstellt.“ 


„29a. Pre-Marketing ist die durch 
eine AIF-Verwaltungsgesell-
schaft oder in deren Auftrag 
erfolgende direkte oder indi-
rekte Bereitstellung von In-
formationen oder Mitteilung 
über Anlagestrategien oder 
Anlagekonzepte an potenzi-
elle professionelle oder se-
miprofessionelle Anleger mit 
Wohnsitz oder satzungsmä-
ßigem Sitz im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes oder an 
professionelle Anleger mit 
Wohnsitz oder satzungsmä-
ßigem Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen 
Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum mit dem 
Ziel festzustellen, inwieweit 
die Anleger Interesse haben 
an einem AIF oder einem 
Teilinvestmentvermögen, der 
oder das in dem Staat, in dem 
die potenziellen Anleger ih-
ren Wohnsitz oder satzungs-
mäßigen Sitz haben, entwe-
der noch nicht zugelassen ist 
oder zwar zugelassen ist, für 
den oder das jedoch noch 
keine Vertriebsanzeige er-
folgt ist, wobei dies in kei-
nem Fall ein Angebot an den 
oder eine Platzierung bei dem 
potenziellen Anleger zur In-
vestition in die Anteile oder 
Aktien dieses AIF oder Tei-
linvestmentvermögens dar-
stellt.“


gg) In Nummer 33 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe ee wird das Wort 
„schriftlich“ durch die Wörter „in 
Textform“ ersetzt.


hh) u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


hh) In Nummer 36 werden die Wörter 
„Verordnung (EG) Nr. 24/2009 der 
Europäischen Zentralbank vom 19. 
Dezember 2008 über die Statistik 
über die Aktiva und Passiva von fi-
nanziellen Mantelkapitalgesell-
schaften, die Verbriefungsge-
schäfte betreiben (ABl. L 15 vom 
20.1.2009, S. 1)“ durch die Wörter 
„Verordnung (EG) Nr. 1075/2013 
der Europäischen Zentralbank vom 
18. Oktober 2013 über die Statistik 
über die Aktiva und Passiva von fi-
nanziellen Mantelkapitalgesell-
schaften, die Verbriefungsge-
schäfte betreiben (ABl. L 297 vom 
7.11.2013, S. 107)“ ersetzt.


ii) u n v e r ä n d e r t


3. In § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 wird nach 
der Angabe „1“ ein Komma und die Angabe 
„2“ eingefügt.


3. § 2 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:


„3. § 44 Absatz 1, 2, 4 bis 9,“.


b) In Nummer 4 wird die Angabe „2 die 
§ 26“ durch die Angabe „2 § 26“ er-
setzt und am Ende das Wort „und“
eingefügt.


c) Nach Nummer 4 wird folgende Num-
mer 5 eingefügt:


„5. im Hinblick auf die Verwaltung 
von Entwicklungsförderungs-
fonds gemäß Kapitel 3 Abschnitt 
4 § 28a sowie abweichend von 
Nummer 4 § 20 Absatz 9a“.


4. Dem § 5 wird folgender Absatz 13 angefügt: 4. u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„(13) Die Bundesanstalt ist zuständige 
Behörde im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. No-
vember 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, 
S. 1), die durch die Verordnung (EU) 
2020/852 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13) 
geändert worden ist, sowie der Verordnung 
(EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Ein-
richtung eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 
vom 22.6.2020, S. 13), soweit die Rechte und 
Pflichten aus dieser Verordnung für Verwal-
tungsgesellschaften und Investmentvermögen 
im Sinne dieses Gesetzes gelten. Die Bundes-
anstalt ist befugt, Maßnahmen zu treffen, die 
geeignet und erforderlich sind, um zu überwa-
chen, ob die Verordnung (EU) 2019/2088 und 
die Verordnung (EU) 2020/852 sowie die auf 
ihrer Grundlage erlassenen delegierten 
Rechtsakte und technischen Durchführungs- 
und Regulierungsstandards der Europäischen 
Kommission eingehalten werden.“ 


5. In § 9 Absatz 8 Satz 3 wird das Wort „schrift-
liche“ durch die Wörter „in Textform erteilte“
ersetzt.


5. u n v e r ä n d e r t


6. § 11 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„verwaltet oder vertreibt“ durch die 
Wörter „verwaltet, vertreibt oder einen 
Vertriebswiderruf angezeigt hat“ ersetzt.


b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 9“ durch die Angabe „Absatz 8“ er-
setzt.


7. § 13 Absatz 2 Nummer 6 wird wie folgt ge-
fasst:


7. u n v e r ä n d e r t


„6. § 121 Absatz 3 Satz 4, auch in Verbin-
dung mit § 148 Absatz 1 Satz 1, § 159 
Satz 2, soweit interne Kapitalverwal-
tungsgesellschaften geprüft wurden,“. 


8. § 19 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1
wird jeweils das Wort „schriftlich“ ge-
strichen.


b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„Satz 1“ durch die Angabe „Satz 2“ er-
setzt.


c) In Absatz 5 wird das Wort „schriftlich“
gestrichen.


9. § 20 wird wie folgt geändert: 9. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„schriftlichen“ gestrichen.


a) u n v e r ä n d e r t


b) In Absatz 2 Nummer 4 und Absatz 3
Nummer 6 werden jeweils nach dem 
Wort „Vertrieb“ die Wörter „und das 
Pre-Marketing“ eingefügt. 


b) u n v e r ä n d e r t


c) Nach Absatz 9 wird folgender Ab-
satz 9a eingefügt:


„(9a) Abweichend von Absatz 9 
dürfen AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaften im Rahmen der kol-
lektiven Vermögensverwaltung für 
Entwicklungsförderungsfonds gemäß 
§ 292a Absatz 2 Gelddarlehen gewäh-
ren sowie Bürgschaften, Garantien 
und sonstigen Gewährleistungen für 
andere übernehmen.“


10. In § 28 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter 
„und 25h bis 25m“ durch ein Komma und die 
Wörter „25h und 25j bis 25m“ ersetzt.


10. u n v e r ä n d e r t


11. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt:


„§ 28a


Zusätzliche Organisationsanforderungen 
bei der Verwaltung von 


Entwicklungsförderungsfonds
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(1) AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, die einen Entwicklungsförde-
rungsfonds verwalten, müssen sich den An-
forderungen der Maßgeblichen Prinzipien 
für Wirkungsmanagement der Internatio-
nalen Finanz-Corporation der Weltbank-
gruppe vom 4. Oktober 2019 
(https://www.impactprinciples.org/re-
source-library/impact-principles-german) 
unterworfen haben und diese im Hinblick 
auf die verwalteten Entwicklungsförde-
rungsfonds während der gesamten Lauf-
zeit des Fonds anwenden. Die erste nach 
Prinzip 9 der Maßgeblichen Prinzipien für 
Wirkungsmanagement erforderliche un-
abhängige Überprüfung der Anforderun-
gen nach Satz 1 hat durch einen geeigneten 
Prüfer zum Ende des zweiten Geschäfts-
jahres ab dem Zeitpunkt der Auflegung 
des Entwicklungsförderungsfonds und im 
Übrigen jährlich zu erfolgen. Die Einhal-
tung der Maßgeblichen Prinzipien für Wir-
kungsmanagement ist der AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft vom Prüfer zu be-
scheinigen.
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(2) Hat die AIF-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft die Portfolioverwaltung für ei-
nen Entwicklungsförderungsfonds ausge-
lagert oder wird sie im Hinblick auf dessen 
Portfolioverwaltung beraten, muss nur das 
Auslagerungsunternehmen oder das Bera-
tungsunternehmen die Anforderungen ge-
mäß Absatz 1 Satz 1 erfüllen. Handelt es 
sich bei dem Auslagerungsunternehmen o-
der dem Beratungsunternehmen um eine 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, gilt 
Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. An-
dernfalls hat die AIF-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft dafür Sorge zu tragen, dass die 
Einhaltung der Maßgeblichen Prinzipien 
für Wirkungsmanagement durch das Aus-
lagerungsunternehmen oder das Bera-
tungsunternehmen jährlich von einem ge-
eigneten Prüfer geprüft und bei Vorliegen 
der Voraussetzungen dem Auslagerungs-
unternehmen oder Beratungsunternehmen 
bescheinigt wird. Die AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft muss sich die Bescheini-
gung vorlegen lassen. Die erste nach Prin-
zip 9 der Maßgeblichen Prinzipien für 
Wirkungsmanagement erforderliche un-
abhängige Überprüfung des Auslagerungs-
unternehmens oder des Beratungsunter-
nehmens sowie der Verwaltung des Ent-
wicklungsförderungsfonds hat spätestens 
zum Ende des zweiten Geschäftsjahres ab 
dem Zeitpunkt der Auflegung des Fonds zu 
erfolgen.“


12. In § 29 Absatz 5a Satz 2 werden die Wörter 
„oder § 285 Absatz 3“ durch ein Komma 
und die Wörter „§ 285 Absatz 3 oder 
§ 292a Absatz 2“ ersetzt.


11. In § 31 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„schriftlichen“ durch die Wörter „in Textform 
geschlossenen“ ersetzt.


13. u n v e r ä n d e r t


12. § 34 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t


„(5) Die Geschäftsleiter und Aufsichts-
organmitglieder der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft haben der Bundesanstalt unverzüg-
lich anzuzeigen:


1. die Aufnahme und die Beendigung ihrer 
Tätigkeit als Geschäftsleiter oder als 
Aufsichtsorgan- oder Verwaltungsrats-
mitglied eines anderen Unternehmens, 
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2. die Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens gegen sich als Geschäftsleiter oder 
als Aufsichtsorganmitglied, sobald der 
Geschäftsleiter oder das Aufsichtsorgan-
mitglied von der Einleitung des Ermitt-
lungsverfahrens gegen sich als Beschul-
digten Kenntnis erlangt hat, und 


3. die Übernahme und die Aufgabe einer 
unmittelbaren Beteiligung an einem Un-
ternehmen sowie Veränderungen in der 
Höhe der Beteiligung.


Als unmittelbare Beteiligung im Sinne des 
Satzes 1 Nummer 3 gilt das Halten von min-
destens 25 Prozent der Anteile am Kapital des 
Unternehmens.“ 


13. § 38 wird wie folgt geändert: 15. § 38 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem 
Wort „gelten“ die Wörter „und der 
festgestellte Jahresabschluss sowie der 
Lagebericht der Bundesanstalt auf 
Verlangen zu übermitteln sind“ einge-
fügt.


a) Absatz 3 Satz 2 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt


b) Absatz 3 Satz 2 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt


„Er hat festzustellen, ob die externe Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft ihren Ver-
pflichtungen nach dem Geldwäschege-
setz nachgekommen ist und die Anzeige-
pflichten nach den §§ 34, 35, 49 und 53, 
die Anforderungen nach den §§ 25 bis 
30, 36 und 37 sowie die Anforderungen 
nach 


„Er hat festzustellen, ob die externe Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft ihren Ver-
pflichtungen nach dem Geldwäschege-
setz nachgekommen ist und die Anzeige-
pflichten nach den §§ 34, 35, 49 und 53, 
die Anforderungen nach den §§ 25 bis 
28, 29, 30, 36 und 37 sowie die Anforde-
rungen nach  


1. Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 Unter-
absatz 2, Artikel 4a und 9 Absatz 1
bis 4 sowie Artikel 11 Absatz 1 bis 
10, 11 Unterabsatz 1 und Absatz 12 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 4. Juli 2012 über 
OTC-Derivate, zentrale Gegenpar-
teien und Transaktionsregister 
(ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1; L 
321 vom 30.11.2013, S. 6), die zu-
letzt durch die Verordnung (EU) 
2019/2099 (ABl. L 322 vom 
12.12.2019, S. 1) geändert worden 
ist,


1. u n v e r ä n d e r t
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2. den Artikeln 4 und 15 der Verord-
nung (EU) 2015/2365, 


2. u n v e r ä n d e r t


3. Artikel 16 Absatz 1 bis 4, Arti-
kel 23 Absatz 3 und 10 und Arti-
kel 28 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/1011,  


3. u n v e r ä n d e r t


4. Artikel 28 Absatz 1 bis 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 600/2014,  


4. u n v e r ä n d e r t


5. den Artikeln 4 bis 6, 9 bis 21, 23 bis 
34 und 36 der Verordnung (EU) 
2017/1131,  


5. u n v e r ä n d e r t


6. den Artikeln 6 bis 9 und 18 bis 27 
der Verordnung (EU) 2017/2402,  


6. u n v e r ä n d e r t


7. den Artikeln 3 bis 10 und 12 bis 13 
der Verordnung (EU) 2019/2088 
sowie 


7. u n v e r ä n d e r t


8. den Artikeln 5 bis 7 der Verordnung 
(EU) 2020/852  


8. u n v e r ä n d e r t


erfüllt hat. § 29 Absatz 3 des Kreditwe-
sengesetzes ist mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass die dort gere-
gelten Pflichten gegenüber der Deut-
schen Bundesbank nicht gelten. Die 
Bundesanstalt kann die Prüfung nach 
Satz 1 und 2 ohne besonderen Anlass an-
stelle des Prüfers selbst oder durch Be-
auftragte durchführen. Die Kapitalver-
waltungsgesellschaft ist hierüber recht-
zeitig zu informieren.“ 


erfüllt hat. § 29 Absatz 3 des Kreditwe-
sengesetzes ist mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass die dort gere-
gelten Pflichten gegenüber der Deut-
schen Bundesbank nicht gelten. Die 
Bundesanstalt kann die Prüfung nach 
Satz 1 und 2 ohne besonderen Anlass an-
stelle des Prüfers selbst oder durch Be-
auftragte durchführen. Die Kapitalver-
waltungsgesellschaft ist hierüber recht-
zeitig zu informieren.“ 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t


aa) Satz 1 wird aufgehoben. 


bb) Im bisherigen Satz 6 werden nach 
dem Wort „Wertpapierhandelsge-
setzes“ ein Komma und die Wörter 
„mit Ausnahme der Prüfung der 
Einhaltung der Anforderungen 
nach § 84 des Wertpapierhandels-
gesetzes“ eingefügt. 


cc) Der bisherige Satz 7 wird aufgeho-
ben. 


14. § 40 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
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„§ 40 


Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und 
Aufsichtsorganmitglieder“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:


„(1) In den Fällen des § 39 Ab-
satz 3 kann die Bundesanstalt, anstatt die 
Erlaubnis aufzuheben, die verantwortli-
chen Geschäftsleiter verwarnen oder ihre 
Abberufung verlangen und ihnen oder 
einer anderen verantwortlichen natürli-
chen Person, die in der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft tätig ist, die Ausübung 
ihrer Tätigkeit untersagen.“ 


c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Die Bundesanstalt kann ein 
Aufsichtsorganmitglied verwarnen oder 
seine Abberufung verlangen und einer 
solchen Person die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit untersagen, wenn 


1. Tatsachen vorliegen, aus denen sich 
ergibt, dass die Person nicht zuver-
lässig ist oder


2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich 
ergibt, dass die Person nicht die er-
forderliche Sachkunde besitzt.


Die Abberufung von Arbeitnehmerver-
tretern im Aufsichtsorgan erfolgt allein 
nach den Vorschriften der Mitbestim-
mungsgesetze und gesetzlichen Mitbe-
stimmungsvereinbarungen.“ 


15. § 44 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 17. u n v e r ä n d e r t


„Statt der Aufhebung der Registrierung kann 
die Bundesanstalt die verantwortlichen Ge-
schäftsleiter verwarnen oder ihre Abberufung 
verlangen und ihnen die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit untersagen.“ 


16. § 49 wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t


a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 
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„Die Bundesanstalt teilt den zuständigen 
Stellen des Aufnahmemitgliedstaates der 
OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Änderungen ihrer Einschätzung der An-
gemessenheit der Organisationsstruktur 
und der Finanzlage der OGAW-Kapital-
verwaltungsgesellschaft sowie Änderun-
gen der Sicherungseinrichtung unver-
züglich mit.“


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird das Wort „schrift-
lich“ gestrichen.


bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Die Bundesanstalt entscheidet dar-
über, ob hinsichtlich der Änderun-
gen nach Satz 1 Gründe bestehen, 
die Angemessenheit der Organisati-
onsstruktur und der Finanzlage der 
OGAW-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft anzuzweifeln.“


cc) Satz 3 wird aufgehoben. 


c) Nach Absatz 4 werden die folgenden 
Absätze 4a und 4b eingefügt: 


„(4a) Verstößt die OGAW-Kapital-
verwaltungsgesellschaft infolge einer in 
Absatz 4 Satz 1 genannten Änderung 
nunmehr gegen dieses Gesetz oder auf-
grund dieses Gesetzes erlassene Bestim-
mungen, so teilt die Bundesanstalt der 
OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Ein-
gang der in Absatz 4 Satz 1 genannten 
Anzeige mit, dass sie die Änderung nicht 
durchführen darf. In diesem Fall setzt die 
Bundesanstalt die zuständigen Behörden 
des Aufnahmemitgliedstaates der 
OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
entsprechend in Kenntnis. 
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(4b) Wird eine in Absatz 4 Satz 1 
genannte Änderung nach einer Mittei-
lung gemäß Absatz 4a Satz 1 durchge-
führt und verstößt die OGAW-Kapital-
verwaltungsgesellschaft infolge dieser 
Änderung nunmehr gegen dieses Gesetz 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassene 
Bestimmungen, so trifft die Bundesan-
stalt geeignete Maßnahmen und setzt die 
zuständigen Behörden des Aufnah-
memitgliedstaates der OGAW-Kapital-
verwaltungsgesellschaft unverzüglich 
über die getroffenen Maßnahmen in 
Kenntnis.“ 


d) In Absatz 6 Satz 4 wird das Wort 
„schriftlich“ gestrichen.


17. In § 50 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird das 
Wort „schriftlichen“ durch die Wörter „in 
Textform geschlossenen“ ersetzt.


19. u n v e r ä n d e r t


18. § 51 wird wie folgt geändert: 20. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach der An-
gabe „294“ ein Komma und die Angabe 
„295a, 295b“ eingefügt und die Angabe 
„306“ durch die Angabe „306a“ ersetzt.


b) In Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3
wird jeweils das Wort „schriftlich“ ge-
strichen.


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert. 


aa) In Satz 1 wird nach der Angabe 
„294“ die Angabe „Absatz 1, §“
durch ein Komma und die Angabe 
„312 und 313“ durch die Angabe 
„306b und 312 bis 313a“ ersetzt.


bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 38
Absatz 4 Satz 4 bis 6“ durch die 
Angabe „§ 38 Absatz 4 Satz 3 bis 
5“ ersetzt.


cc) In Satz 4 wird nach der Angabe 
„294“ die Angabe „Absatz 1, §“
durch ein Komma und die Angabe 
„312 und 313“ durch die Angabe 
„306b und 312 bis 313a“ ersetzt.


19. § 52 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird das 
Wort „schriftliche“ durch die Wörter „in 
Textform geschlossene“ ersetzt.
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b) In Absatz 5 werden die Angabe „Ab-
satz 1, die §§“ durch ein Komma und die 
Angabe „und 313“ durch die Angabe 
„bis 313a“ ersetzt.


20. § 53 wird wie folgt geändert: 22. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort 
„schriftlich“ gestrichen.


b) Die Absätze 6 und 7 werden wie folgt 
gefasst:


„(6) Würde die geplante Änderung 
dazu führen, dass die AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft, die Verwaltung 
des EU-AIF oder die Erbringung der 
Dienst- und Nebendienstleistungen ge-
gen dieses Gesetz oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassene Bestimmungen ver-
stößt, untersagt die Bundesanstalt der 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in-
nerhalb von 15 Arbeitstagen nach Ein-
gang sämtlicher in Absatz 5 genannten 
Angaben die Änderung.


(7) Wird eine geplante Änderung 
ungeachtet der Absätze 5 und 6 durchge-
führt oder würde eine durch einen unvor-
hersehbaren Umstand ausgelöste Ände-
rung dazu führen, dass die AIF-Kapital-
verwaltungsgesellschaft, die Verwaltung 
des EU-AIF oder die Erbringung der 
Dienst- und Nebendienstleistungen nun-
mehr gegen dieses Gesetz oder aufgrund 
dieses Gesetzes erlassene Bestimmun-
gen verstößt, ergreift die Bundesanstalt 
geeignete Maßnahmen und setzt unver-
züglich die zuständigen Behörden des 
Aufnahmemitgliedstaates der AIF-Kapi-
talverwaltungsgesellschaft entsprechend 
in Kenntnis.“ 


21. § 54 wird wie folgt geändert: 23. § 54 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t


aa) In Satz 1 wird nach der Angabe 
„294“ die Angabe „Absatz 1“ ge-
strichen.


bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 38
Absatz 4 Satz 4 bis 6“ durch die 
Angabe „§ 38 Absatz 4 Satz 3 bis 
5“ ersetzt.
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cc) In Satz 4 wird nach der Angabe 
„294“ die Angabe „Absatz 1“ ge-
strichen.


b) In Absatz 5 werden das Komma und die 
Wörter „273 Satz 1 und §§ 274 bis 292“
durch die Wörter „und 273 bis 292“ er-
setzt.


b) In Absatz 5 werden das Komma und die 
Wörter „273 Satz 1 und §§ 274 bis 292“
durch die Wörter „und 273 bis 292c“ er-
setzt.


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: c) u n v e r ä n d e r t


„(6) Die §§ 24c, 25h und 25j bis 
25m des Kreditwesengesetzes sowie 
§ 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit 
§ 93b der Abgabenordnung gelten für 
die Zweigniederlassungen im Sinne des 
Absatzes 1 entsprechend.“ 


22. In § 57 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „und 
331“ durch ein Komma und die Angabe „331 
und 331a“ ersetzt.


24. u n v e r ä n d e r t


23. In § 58 Absatz 9 Satz 2 Nummer 1 Buch-
stabe c werden die Wörter „schriftliche Be-
lege“ und „schriftlichen Belege“ jeweils 
durch die Wörter „Belege in Textform“ er-
setzt.


25. u n v e r ä n d e r t


24. In § 65 Absatz 5 wird das Wort „schriftlich“
gestrichen.


26. u n v e r ä n d e r t


25. In § 66 Absatz 5 werden das Komma und die 
Wörter „273 Satz 1 und §§ 274 bis 292“ durch 
die Wörter „und 273 bis 292“ ersetzt.


27. In § 66 Absatz 5 werden das Komma und die 
Wörter „273 Satz 1 und §§ 274 bis 292“ durch 
die Wörter „und 273 bis 292c“ ersetzt.


26. § 68 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 
„schriftlichen“ durch die Wörter „in 
Textform geschlossenen“ ersetzt.


b) In Absatz 8 werden nach den Wörtern 
„nach Absatz 7 Satz 1“ die Wörter „so-
wie zur Art und Weise der Einreichung 
des Prüfungsberichts bei der Deutschen 
Bundesbank und der Bundesanstalt“ ein-
gefügt. 


27. § 80 wird wie folgt geändert: 29. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 
„schriftlichen“ durch die Wörter „in 
Textform geschlossenen“ ersetzt.


b) In Absatz 10 wird das Wort „schriftli-
chen“ gestrichen.


28. § 87 wird wie folgt gefasst: 30. u n v e r ä n d e r t
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„§ 87 


Anwendbare Vorschriften für Publikums-
AIF


Für Verwahrstellen, die mit der Verwah-
rung von Publikums-AIF beauftragt sind, gel-
ten zusätzlich zu den Vorschriften dieses Un-
terabschnitts die Regelungen des § 68 Ab-
satz 7, 7a und 8 sowie des § 69 Absatz 1, 2 
und 4 entsprechend. Die Bundesanstalt kann 
auf Antrag von der Prüfung nach § 68 Ab-
satz 7 und 7a eines Treuhänders gemäß § 80
Absatz 3 ganz oder teilweise absehen, soweit 
dies aus besonderen Gründen, insbesondere 
wegen der Art und des Umfangs der betriebe-
nen Geschäfte, und wenn in der letzten Prü-
fung des Treuhänders keine wesentlichen 
Feststellungen getroffen wurden, angezeigt 
ist.“


29. In § 88 Absatz 4 Nummer 2 und Absatz 5
Nummer 4 wird jeweils das Wort „schriftli-
chen“ durch die Wörter „in Textform ge-
schlossenen“ ersetzt.


31. u n v e r ä n d e r t


30. § 91 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 32. u n v e r ä n d e r t


„(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen 
offene inländische Investmentvermögen, die 
nach den Anlagebedingungen das bei ihnen 
eigenlegte Geld in Immobilien oder Beteili-
gungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften 
anlegen, nur als Sondervermögen oder offene 
Investmentkommanditgesellschaften aufge-
legt werden, sofern die offenen Investment-
kommanditgesellschaften als Spezial-AIF 
aufgelegt werden.“ 


31. In § 98 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Immobilien-Sondervermögen“ die 
Wörter „oder Infrastruktur-Sondervermögen“ 
eingefügt. 


33. u n v e r ä n d e r t


32. In § 100b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 34. u n v e r ä n d e r t
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„(2) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat für Publikumsinvestmentvermögen die 
Übertragung im Bundesanzeiger und darüber 
hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt sowie in den in dem Verkaufsprospekt 
bezeichneten elektronischen Informationsme-
dien bekannt zu machen. Die Bekanntma-
chung darf erst erfolgen, wenn die Bundesan-
stalt die Genehmigung nach Absatz 1 erteilt 
hat.“ 


33. In § 101 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 werden 
nach den Wörtern „Verordnung (EU) 
2015/2365“ ein Komma und die Wörter „in 
Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088
sowie in den Artikeln 5 bis 7 der Verordnung 
(EU) 2020/852“ eingefügt. 


35. u n v e r ä n d e r t


34. § 107 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 36. u n v e r ä n d e r t


„(3) Für die Publikumssondervermögen 
ist der Bundesanstalt der nach § 103 zu erstel-
lende Halbjahresbericht unverzüglich nach 
erstmaliger Verwendung zu übermitteln. Auf 
Anfrage sind der Bundesanstalt der Jahresbe-
richt, Halbjahresbericht, Zwischenbericht, 
Auflösungsbericht sowie Abwicklungsbericht 
für EU-OGAW, die von einer OGAW-Kapi-
talverwaltungsgesellschaft nach den §§ 49
und 50 verwaltet werden, zur Verfügung zu 
stellen.“


37. In § 110 Absatz 2 Nummer 3 werden am 
Ende die Wörter „und, sofern es sich um 
einen offenen Entwicklungsförderungs-
fonds handelt, gemäß §§ 292a bis 292c,“
eingefügt.


35. In § 113 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„schriftlichen“ gestrichen.


38. u n v e r ä n d e r t


36. § 121 wird wie folgt geändert: 39. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Der Abschlussprüfer hat bei In-
vestmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital auch zu 
prüfen, ob bei der Verwaltung des 
Vermögens der Investmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem 
Kapital 
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1. die Vorschriften dieses Geset-
zes, 


2. die Anforderungen  


a) nach Artikel 4 Absatz 1,
2 und 3 Unterabsatz 2, 
Artikel 4a und 9 Absatz 1
bis 4 sowie Artikel 11
Absatz 1 bis 10, 11 Un-
terabsatz 1 und Ab-
satz 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012,  


b) nach den Artikeln 4 und 
15 der Verordnung (EU) 
2015/2365,  


c) nach Artikel 16 Absatz 1
bis 4, Artikel 23 Absatz 3
und 10 und Artikel 28
Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/1011,  


d) nach Artikel 28 Absatz 1
bis 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014,  


e) nach den Artikeln 5 bis 9, 
18 bis 27 und 43 Absatz 5
und 6 der Verordnung 
(EU) 2017/2402,  


f) nach Artikel 3 bis 13 der 
Verordnung (EU) 
2019/2088 und 


g) nach den Artikeln 5 bis 7 
der Verordnung (EU) 
2020/852 sowie  


3. die Bestimmungen der Sat-
zung und der Anlagebedin-
gungen  


beachtet worden sind.“ 


bb) Die folgenden Sätze werden ange-
fügt: 
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„§ 29 Absatz 3 des Kreditwesenge-
setzes ist mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass die dort 
geregelten Pflichten gegenüber der 
Deutschen Bundesbank nicht gel-
ten. Die Bundesanstalt kann die 
Prüfung nach Satz 1 und 2 ohne be-
sonderen Anlass anstelle des Prü-
fers selbst oder durch Beauftragte 
durchführen. Die Investmentaktien-
gesellschaft mit veränderlichem 
Kapital ist hierüber rechtzeitig zu 
informieren.“ 


b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„sowie zur Art und Weise der Einrei-
chung bei der Bundesanstalt des Prü-
fungsberichts des Abschlussprüfers“
durch die Wörter „des Prüfungsberichts 
des Abschlussprüfers sowie zur Art und 
Weise der Einreichung des Prüfungsbe-
richts des Abschlussprüfers bei der Bun-
desanstalt“ ersetzt.


37. § 123 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 40. u n v e r ä n d e r t


„(5) Die Publikumsinvestmentaktienge-
sellschaft mit veränderlichem Kapital hat der 
Bundesanstalt den Halbjahresbericht unver-
züglich nach der Erstellung zu übermitteln.“ 


38. § 125 wird wie folgt geändert: 41. § 125 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird das Wort „Schriftform“
durch das Wort „Textform“ ersetzt.


a) u n v e r ä n d e r t


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach der 
Angabe „§§ 273 bis 284“ die Wörter 
„und, sofern es sich um einen offenen 
Entwicklungsförderungsfonds han-
delt, nach den §§ 292a bis 292c“ einge-
fügt.


b) In Absatz 3 Nummer 2 werden die Wör-
ter „schriftliches Protokoll“ durch die 
Wörter „Protokoll in Textform“ ersetzt.


c) u n v e r ä n d e r t


39. § 136 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 42. u n v e r ä n d e r t


a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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„Bei der Prüfung hat er insbesondere 
festzustellen, ob die offene Investment-
kommanditgesellschaft die Anzeige-
pflichten nach § 34 Absatz 1, 3 Num-
mer 1 bis 3, 5, 7 bis 11, Absatz 4 und 5, 
§ 35 und die Anforderungen nach den 
§§ 36 und 37 sowie die Anforderungen 
nach


1. Artikel 4 Absatz 1, 2 und 3 Unter-
absatz 2, Artikel 4a und 9 Absatz 1
bis 4 sowie Artikel 11 Absatz 1 bis 
10, 11 Unterabsatz 1 und Absatz 12 
der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012,  


2. den Artikeln 4 und 15 der Verord-
nung (EU) 2015/2365, 


3. Artikel 16 Absatz 1 bis 4, Arti-
kel 23 Absatz 3 und 10 und Arti-
kel 28 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/1011,  


4. Artikel 28 Absatz 1 bis 3 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 600/2014,  


5. den Artikeln 5 bis 9, 18 bis 27 und 
43 Absatz 5 und 6 der Verordnung 
(EU) 2017/2402,  


6. Artikel 3 bis 13 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 sowie  


7. den Artikeln 5 bis 7 der Verordnung 
(EU) 2020/852  


erfüllt hat und ihren Verpflichtungen 
nach dem Geldwäschegesetz nachge-
kommen ist.“ 


b) Die folgenden Sätze werden angefügt: 


„§ 29 Absatz 3 des Kreditwesengesetzes 
ist mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass die dort geregelten Pflich-
ten gegenüber der Deutschen Bundes-
bank nicht gelten. Die Bundesanstalt 
kann die Prüfung nach Satz 1 und 2 ohne 
besonderen Anlass anstelle des Prüfers 
selbst oder durch Beauftragte durchfüh-
ren. Die offene Investmentkommandit-
gesellschaft ist hierüber rechtzeitig zu in-
formieren.“


40. Dem § 139 wird folgender Satz angefügt: 43. u n v e r ä n d e r t
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„Geschlossene inländische Spezial-AIF dür-
fen auch als Sondervermögen aufgelegt wer-
den; die §§ 92 bis 97, 99 bis 107 und 144 
Satz 4, 5 Nummer 1 Buchstabe b und Num-
mer 2 Buchstabe b gelten entsprechend.“ 


44. In § 142 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe 
„292“ durch die Angabe „292c“ ersetzt.


41. § 148 Absatz 1 wird wie folgt geändert. 45. u n v e r ä n d e r t


a) Die Angabe „§§ 120 bis 123“ wird durch 
die Wörter „§§ 120, 121, 122 Absatz 2
und § 123“ ersetzt.


b) Die folgenden Sätze werden angefügt: 


„Bei Publikumsinvestmentaktiengesell-
schaften mit fixem Kapital, bei denen die 
Hauptversammlung den Jahresabschluss 
feststellt, ist § 123 Absatz 1 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass die Offenlegung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts spätes-
tens neun Monate nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres zu erfolgen hat. In diesem 
Fall ist spätestens sechs Monate nach 
Ende des Geschäftsjahres die Hauptver-
sammlung zur Feststellung des Jahresab-
schlusses einzuberufen.“ 


42. § 150 wird wie folgt geändert: 46. § 150 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


a) u n v e r ä n d e r t


„Abweichend von Satz 1 ist bei ge-
schlossenen Spezialinvestmentkomman-
ditgesellschaften die Textform ausrei-
chend.“ 


b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird die 
Angabe „292“ durch die Angabe 
„292c“ ersetzt.


b) In Absatz 3 Nummer 2 werden die Wör-
ter „schriftliches Protokoll“ durch die 
Wörter „Protokoll in Textform“ ersetzt.


c) u n v e r ä n d e r t


43. Nach § 159 wird folgender § 159a eingefügt: 47. u n v e r ä n d e r t
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„§ 159a 


Feststellung des Jahresabschlusses


Der Jahresabschluss einer geschlossenen 
Publikumsinvestmentkommanditgesellschaft 
ist spätestens sechs Monate nach Ende des 
Geschäftsjahres den Gesellschaftern zur Fest-
stellung vorzulegen.“ 


44. § 160 wird wie folgt geändert: 48. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 werden die Wörter „sechs 
Monate“ durch die Wörter „neun Mo-
nate“ ersetzt.


b) Absatz 4 wird aufgehoben. 


45. In § 162 Absatz 1 wird das Wort „schriftlich“
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.


49. u n v e r ä n d e r t


46. § 163 wird wie folgt geändert: 50. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 2 Satz 6 wird das Wort 
„schriftlich“ gestrichen.


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:


aa) In den Sätzen 1 und 3 werden je-
weils die Wörter „drei Monate“
durch die Wörter „vier Wochen“ er-
setzt.


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:


„§ 255 Absatz 3 und 4 bleibt unbe-
rührt.“ 


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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„Im Fall von anlegerbenachteili-
genden Änderungen von Angaben 
nach § 162 Absatz 2 Nummer 11 o-
der anlegerbenachteiligenden Än-
derungen von Angaben in Bezug 
auf wesentliche Anlegerrechte so-
wie im Falle von Änderungen im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 1 sind 
den Anlegern zeitgleich mit der Be-
kanntmachung nach Satz 1 die we-
sentlichen Inhalte der vorgesehenen 
Änderungen der Anlagebedingun-
gen und ihre Hintergründe in einer 
verständlichen Art und Weise mit-
tels eines dauerhaften Datenträgers 
zu übermitteln; im Falle von Ände-
rungen der bisherigen Anlage-
grundsätze im Sinne des Absatzes 3 
Satz 1 müssen die Anleger zusätz-
lich über ihre Rechte nach Absatz 3
informiert werden.“ 


bb) In Satz 6 werden die Wörter „drei 
Monaten“ durch die Wörter „vier 
Wochen“ ersetzt.


47. In § 165 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 51. u n v e r ä n d e r t


a) In Nummer 41 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 42 wird angefügt: 


„42. die in den Artikeln 6 bis 9 der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 und in 
den Artikeln 5 bis 7 der Verord-
nung (EU) 2020/852 genannten In-
formationen.“ 


48. § 166 wird wie folgt geändert: 52. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„10.7.2010, S. 1“ durch die Angabe 
„10.7.2010, S. 1; L 108 vom 28.4.2011, 
S. 38“ ersetzt.


b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
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„(6) Für Immobilien-Sonderver-
mögen nach § 230 und Infrastruktur-
Sondervermögen nach § 260a sind Arti-
kel 4 Absatz 8 und die Artikel 8 und 9 
der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 nicht 
anzuwenden. Die Darstellung des Ri-
siko- und Ertragsprofils nach Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 für Immobilien-Son-
dervermögen und für Infrastruktur-Son-
dervermögen hat eine Bezeichnung der 
wesentlichen Risiken und Chancen zu 
enthalten, die mit einer Anlage in den 
Immobilien-Sondervermögen oder Inf-
rastruktur-Sondervermögen verbunden 
sind. Ausdrücklich hinzuweisen ist auf 
solche wesentlichen Risiken, die Ein-
fluss auf das Risikoprofil des Sonderver-
mögens haben, insbesondere sind die Ri-
siken der Immobilieninvestitionen und 
der Beteiligung an den Immobilien-Ge-
sellschaften oder den Infrastruktur-Pro-
jektgesellschaften zu bezeichnen. Dane-
ben ist ein Hinweis auf die Beschreibung 
der wesentlichen Risiken im Verkaufs-
prospekt aufzunehmen. Die Darstellung 
muss den Anleger in die Lage versetzen, 
die Bedeutung und die Wirkung der ver-
schiedenen Risikofaktoren zu verstehen. 
Die Beschreibung ist in Textform zu er-
stellen und darf keine grafischen Ele-
mente aufweisen. Daneben sind fol-
gende Angaben aufzunehmen:


1. ein genereller Hinweis, dass mit der 
Investition in das Sondervermögen 
neben den Chancen auf Wertsteige-
rungen auch Risiken verbunden 
sein können und 


2. anstelle der Angaben nach Artikel 7 
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) Nr. 583/2010 ein 
Hinweis auf die Einschränkung der 
Rückgabemöglichkeiten für den 
Anleger nach § 256 Absatz 1 Num-
mer 1 oder § 260d Absatz 1 Num-
mer 4 sowie ein Hinweis auf die 
Möglichkeit der Aussetzung der 
Rücknahme von Anteilen und de-
ren Folgen nach § 257.“ 


49. § 167 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 53. u n v e r ä n d e r t
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„(1) Ist für die Übermittlung von Infor-
mationen nach diesem Gesetz die Verwen-
dung eines dauerhaften Datenträgers vorgese-
hen, sind die Informationen elektronisch zu 
übermitteln, sofern der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft oder der depotführenden Stelle 
entsprechende Zugangsmöglichkeiten des je-
weiligen Anlegers bekannt sind. 


(2) Abweichend von Absatz 1 ist in den 
Fällen des § 179 Absatz 1 Satz 1, Absatz 6
Satz 1, des § 180 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 2 Satz 1, § des 186 Absatz 3 Satz 3, des 
§ 297 Absatz 4 Satz 1 und des § 298 Absatz 2
Nummer 4 und 5 die Verwendung eines ande-
ren dauerhaften Datenträgers als Papier nur 
zulässig, wenn dies auf Grund der Rahmenbe-
dingungen, unter denen das Geschäft ausge-
führt wird, angemessen ist und der Anleger 
sich ausdrücklich für diese andere Form der 
Übermittlung von Informationen entschieden 
hat. Eine elektronische Übermittlung von In-
formationen gilt im Hinblick auf die Rahmen-
bedingungen, unter denen das Geschäft aus-
geführt wird oder werden soll, als angemes-
sen, wenn der Anleger für die Ausführung 
dieses Geschäfts eine E-Mail-Adresse ange-
geben hat.“ 


50. § 171 wird wie folgt geändert: 54. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 3 Satz 3 wird aufgehoben. 


b) In Absatz 5 Satz 5 wird das Wort 
„schriftlich“ gestrichen.


51. § 173 Absatz 6 Satz 4 und 5 werden durch die 
folgenden Sätze ersetzt: 


55. u n v e r ä n d e r t


„Zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Absatz darf der Abschlussprüfer des Master-
fonds gegenüber dem Abschlussprüfer des 
Feederfonds auch personenbezogene Daten 
offenlegen. Die personenbezogenen Daten 
sind vor der Offenlegung zu pseudonymisie-
ren, es sei denn, dass dies der Aufgabenerfül-
lung nach diesem Absatz entgegensteht. Der 
Abschlussprüfer des Feederfonds darf ihm 
nach Satz 4 offengelegte personenbezogene 
Daten speichern und verwenden, soweit dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem 
Absatz erforderlich ist.“


52. § 176 Absatz 6 Satz 3 und 4 werden durch die 
folgenden Sätze ersetzt:


56. u n v e r ä n d e r t
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„Zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem 
Absatz darf die Verwahrstelle des Master-
fonds gegenüber der Bundesanstalt, der Ver-
waltungsgesellschaft des Feederfonds und der 
Verwahrstelle des Feederfonds auch perso-
nenbezogene Daten offenlegen. Die perso-
nenbezogenen Daten sind vor der Offenle-
gung zu pseudonymisieren, es sei denn, dass 
dies der Aufgabenerfüllung nach diesem Ab-
satz entgegensteht. Die Bundesanstalt, die 
Verwaltungsgesellschaft des Feederfonds und 
die Verwahrstelle des Feederfonds dürfen 
ihnen nach Satz 3 offengelegte personenbezo-
gene Daten speichern und verwenden, soweit 
dies zur Erfüllung seiner Aufgaben nach die-
sem Absatz erforderlich ist.“


53. § 177 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2
Nummer 4 werden jeweils wie folgt gefasst:


57. u n v e r ä n d e r t


„4. alle nach § 38 Absatz 3 Satz 4 in Ver-
bindung mit § 29 Absatz 3 des Kredit-
wesengesetzes mitgeteilten Tatsa-
chen,“.


54. In § 178 Absatz 3 Satz 5, § 179 Absatz 4
Satz 5, § 182 Absatz 4 Satz 2 und 3 sowie 
§ 183 Absatz 1 Satz 2 wird jeweils das Wort 
„schriftlich“ gestrichen.


58. u n v e r ä n d e r t


55. In § 187 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:


59. u n v e r ä n d e r t


a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am 
Ende durch einen Punkt ersetzt.


b) Nummer 3 wird aufgehoben. 


56. § 200 wird wie folgt geändert: 60. u n v e r ä n d e r t


a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


„Die Erträge aus Wertpapier-Darlehens-
geschäften stehen dem inländischen 
OGAW zu.“


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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„Die OGAW-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft darf Wertpapiere nach 
Absatz 1 nur übertragen, wenn sie 
sich vor Übertragung oder Zug um 
Zug gegen Übertragung der Wert-
papiere für Rechnung des inländi-
schen OGAW ausreichende Sicher-
heiten durch Geldzahlung, durch 
Abtretung von Guthaben oder 
durch Übereignung von Wertpapie-
ren oder Geldmarktinstrumenten 
nach Maßgabe von Absatz 3 Satz 2
und 3 hat gewähren lassen.“ 


bb) Satz 5 wird aufgehoben. 


57. § 202 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 61. u n v e r ä n d e r t


„Die OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
kann sich eines von einer Wertpapiersammel-
bank organisierten Systems zur Vermittlung 
und Abwicklung von Wertpapier-Darlehen 
bedienen, das von den Anforderungen nach 
§ 200 Absatz 1 Satz 3 abweicht.“


58. § 206 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 62. u n v e r ä n d e r t


„Die Emittenten von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten sind auch dann im Rah-
men der in Satz 1 genannten Grenzen zu be-
rücksichtigen, wenn die von diesen emittier-
ten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
mittelbar über andere im OGAW enthaltenen 
Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung 
gekoppelt sind, erworben werden.“ 


59. § 209 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 63. u n v e r ä n d e r t


„Abweichend zu den in § 206 Absatz 1 be-
stimmten Grenzen darf die OGAW-Kapital-
verwaltungsgesellschaft bis zu 20 Prozent des 
Wertes des inländischen OGAW in Wertpa-
piere eines Emittenten anlegen, wenn nach 
den Anlagebedingungen die Auswahl der für 
den inländischen OGAW zu erwerbenden 
Wertpapiere darauf gerichtet ist, unter Wah-
rung einer angemessenen Risikomischung ei-
nen bestimmten, von der Bundesanstalt aner-
kannten Wertpapierindex nachzubilden 
(Wertpapierindex-OGAW).“


60. In § 214 werden nach der Angabe „260“ die 
Wörter „oder als Infrastruktur-Sondervermö-
gen gemäß den §§ 260a bis 260d“ eingefügt. 


64. u n v e r ä n d e r t
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61. In § 216 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird das 
Wort „Personenhandelsgesellschaft“ durch 
das Wort „Personengesellschaft“ ersetzt.


65. u n v e r ä n d e r t


62. Dem § 221 wird folgender Absatz angefügt: 66. u n v e r ä n d e r t


„(8) Die in Absatz 2 bis 6 bestimmten 
Grenzen dürfen in den ersten sechs Monaten 
seit Errichtung eines Sonstigen Investment-
vermögens sowie nach vollzogener Ver-
schmelzung durch das übernehmende Sons-
tige Investmentvermögen jeweils unter Be-
achtung des Grundsatzes der Risikostreuung 
überschritten werden.“ 


63. § 222 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert:


67. u n v e r ä n d e r t


a) In Nummer 2 werden die Wörter 
„Vergabe von Gelddarlehen an Klein- 
und Kleinstunternehmer“ durch die 
Wörter „Finanzierung von Klein- und 
Kleinstunternehmern“ ersetzt.


b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:


„3. bei denen 60 Prozent der jeweili-
gen Finanzierungen von einzelnen 
Klein- und Kleinstunternehmern 
den Betrag von insgesamt 30 000 
Euro nicht überschreitet.“ 


64. § 234 Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt ge-
fasst:


68. u n v e r ä n d e r t


„6. die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft für Rechnung des Immobilien-
Sondervermögens unmittelbar oder mit-
telbar mit 100 Prozent des Kapitals und 
der Stimmrechte an der Immobilien-
Gesellschaft beteiligt ist, es seid denn, 
dass die Immobilien-Gesellschaft mit 
100 Prozent des Kapitals und der 
Stimmrechte an allen von ihr unmittel-
bar oder mittelbar gehaltenen Immobi-
lien-Gesellschaften beteiligt ist.“


65. Dem § 240 Absatz 2 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


69. § 240 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 2 werden die folgenden 
Sätze angefügt:
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„Satz 1 gilt nicht für Darlehen, die für Rech-
nung des Immobilien-Sondervermögens an 
Immobilien-Gesellschaften gewährt werden, 
an denen die AIF- Kapitalverwaltungsgesell-
schaft für Rechnung des Immobilien-Sonder-
vermögens unmittelbar oder mittelbar zu 100 
Prozent des Kapitals und der Stimmrechte be-
teiligt ist und die selbst unmittelbar Grundstü-
cke halten oder erwerben. Bei einer vollstän-
digen Veräußerung der Beteiligung an einer 
Immobilien-Gesellschaft nach Satz 2 ist das 
Darlehen abweichend von Absatz 1 Num-
mer 4 vor der Veräußerung zurückzuzahlen.“ 


„Satz 1 gilt nicht für Darlehen, die für 
Rechnung des Immobilien-Sonderver-
mögens an Immobilien-Gesellschaften 
gewährt werden, an denen die AIF-Kapi-
talverwaltungsgesellschaft für Rechnung 
des Immobilien-Sondervermögens un-
mittelbar oder mittelbar zu 100 Prozent 
des Kapitals und der Stimmrechte betei-
ligt ist. Bei einer vollständigen Veräu-
ßerung der Beteiligung an einer Im-
mobilien-Gesellschaft, die selbst unmit-
telbar Grundstücke hält oder erwirbt, 
ist das Darlehen abweichend von Ab-
satz 1 Nummer 4 vor der Veräuße-
rung zurückzuzahlen. Bei einer Ver-
ringerung der Beteiligung an einer Im-
mobilien-Gesellschaft, die selbst nicht 
unmittelbar Grundstücke hält oder 
erwirbt, ist das Darlehen abweichend 
von Absatz 1 Nummer 4 vor der Verrin-
gerung zurückzuzahlen.“ 


b) In Absatz 3 wird nach der Angabe „1
und 2“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.


66. Nach § 260 wird folgender Unterabschnitt 6 
eingefügt: 


70. u n v e r ä n d e r t


„Unterabschnitt 6


Infrastruktur-Sondervermögen 


§ 260a 


Infrastruktur-Sondervermögen 


Auf die Verwaltung von Infrastruktur-
Sondervermögen nach Maßgabe der §§ 260b 
bis 260d finden die Vorschriften der §§ 230 
bis 260 entsprechende Anwendung, soweit 
sich aus den nachfolgenden Vorschriften 
nichts anderes ergibt. 
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§ 260b 


Zulässige Vermögensgegenstände, Anlage-
grenzen


(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
darf für ein Infrastruktur-Sondervermögen 
nur erwerben: 


1. Beteiligungen an Infrastruktur-Projekt-
gesellschaften,


2. Immobilien


3. Wertpapiere,


4. Geldmarktinstrumente,


5. Bankguthaben, 


6. Investmentanteile nach Maßgabe des 
§ 196, wenn die Investmentvermögen, 
an denen Anteile gehalten werden, aus-
schließlich in Bankguthaben und Geld-
marktinstrumenten angelegt sind, und 


7. Vermögensgegenstände nach Maßgabe 
des Absatzes 7.


(2) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat sicherzustellen, dass 


1. der Anteil der für Rechnung des Infra-
struktur-Sondervermögens gehaltenen 
Beteiligungen an Infrastruktur-Projekt-
gesellschaften 80 Prozent des Wertes des 
Sondervermögens nicht übersteigt und  


2. nicht mehr als 10 Prozent des Wertes ei-
nes Infrastruktur-Sondervermögens in 
einer einzigen Infrastruktur-Projektge-
sellschaft angelegt sind.


(3) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat sicherzustellen, dass nicht mehr als 30 
Prozent des Wertes des Infrastruktur-Sonder-
vermögens in Immobilien und Rechten ange-
legt werden.
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(4) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat sicherzustellen, dass der Anteil der für 
Rechnung des Infrastruktur-Sondervermö-
gens gehaltenen Beteiligungen an Infrastruk-
tur-Projektgesellschaften, Immobilien und 
Nießbrauchrechten an Grundstücken mindes-
tens 60 Prozent des Wertes des Sondervermö-
gens beträgt. 


(5) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat sicherzustellen, dass nicht mehr als 20 
Prozent des Wertes des Infrastruktur-Sonder-
vermögens in Wertpapieren im Sinne des 
§ 193 Absatz 1 Nummer 1, 5 und 6 angelegt 
werden.


(6) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat sicherzustellen, dass der Anteil der für 
Rechnung des Infrastruktur-Sondervermö-
gens gehaltenen Vermögensgegenstände nach 
Absatz 1 Nummer 4 bis 6 mindestens 10 Pro-
zent des Wertes des Sondervermögens be-
trägt.


(7) Geschäfte, die Derivate zum Ge-
genstand haben, dürfen nur zur Absicherung 
von im Infrastruktur-Sondervermögen gehal-
tenen Vermögensgegenständen gegen einen 
Wertverlust getätigt werden.


§ 260c 


Rücknahme von Anteilen 


§ 98 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Vertragsbedingungen von 
Infrastruktur-Sondervermögen vorsehen müs-
sen, dass die Rücknahme von Anteilen nur zu 
bestimmten Rücknahmeterminen, jedoch 
höchstens einmal halbjährlich und mindestens 
einmal jährlich erfolgt.


§ 260d 


Angaben im Verkaufsprospekt und den An-
lagebedingungen 


(1) Der Verkaufsprospekt muss zusätz-
lich zu den Angaben nach § 165 folgende An-
gaben enthalten: 
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1. eine Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale von Infrastruktur-Projektge-
sellschaften;


2. die Arten von Infrastruktur-Projektge-
sellschaften, die für das Sondervermö-
gen erworben werden dürfen, und nach 
welchen Grundsätzen sie ausgewählt 
werden;


3. einen Hinweis, dass in Beteiligungen an 
Infrastruktur-Projektgesellschaften, die 
nicht zum Handel an einer Börse zuge-
lassen oder in einen anderen organisier-
ten Markt einbezogen sind, angelegt 
werden darf;


4. einen ausdrücklichen, drucktechnisch 
hervorgehobenen Hinweis, dass der An-
leger abweichend von § 98 Absatz 1 von 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
Rücknahme von Anteilen und die Aus-
zahlung des Anteilwertes nur zu den 
Rücknahmeterminen verlangen kann, 
die in den Anlagebedingungen bestimmt 
sind; 


5. alle Voraussetzungen und Bedingungen 
der Kündigung und Auszahlung von An-
teilen aus dem Sondervermögen Zug um 
Zug gegen Rückgabe der Anteile.


(2) Die Angaben nach Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 und 5 sind in die Anlagebedingun-
gen aufzunehmen.“ 


67. Dem § 261 wird folgende Überschrift voran-
gestellt:


71. u n v e r ä n d e r t


„Unterabschnitt 1


Allgemeine Vorschriften“.


68. § 261 wird wie folgt geändert: 72. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Nummer 2 werden nach dem 
Wort „ÖPP-Projektgesellschaften“ die 
Wörter „und Infrastruktur-Projektgesell-
schaften“ eingefügt. 


b) In Absatz 6 werden jeweils nach dem 
Wort „ÖPP-Projektgesellschaft“ ein 
Komma und die Wörter „der Infrastruk-
tur-Projektgesellschaft“ eingefügt. 
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c) Absatz 8 wird aufgehoben. 


69. In § 266 Absatz 1 wird das Wort „schriftlich“
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.


73. u n v e r ä n d e r t


70. § 267 wird wie folgt geändert: 74. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 5 wird wie folgt gefasst:


„Zu diesem Zweck hat die AIF-Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft die 
betroffenen Anleger mittels eines 
dauerhaften Datenträgers über die 
geplanten und von der Bundesan-
stalt genehmigten Änderungen im 
Sinne des Satzes 1 und ihre Hinter-
gründe sowie darüber zu informie-
ren, wann sie gegebenenfalls die 
geplanten Änderungen und den 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens ver-
öffentlichen wird, und hat ihnen ei-
nen Zeitraum von drei Monaten für 
die Entscheidungsfindung einzu-
räumen.“ 


bb) Satz 7 wird wie folgt gefasst:


„Die Informationen nach Satz 6
veröffentlicht die AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft im Bundesan-
zeiger und, sofern die Anteile oder 
Aktien des betreffenden geschlos-
senen Publikums-AIF im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes vertrieben 
werden dürfen, in den im Verkaufs-
prospekt bezeichneten elektroni-
schen Informationsmedien.“ 


b) In Absatz 5 wird nach der Angabe „167“ 
die Angabe „Absatz 1 und 3“ eingefügt. 


71. In § 269 Absatz 1 wird die Angabe „40“
durch die Angabe „40 und 42“ ersetzt.


75. u n v e r ä n d e r t


72. § 270 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 76. u n v e r ä n d e r t


73. Nach § 272 wird folgender Unterabschnitt 2 
eingefügt: 


77. u n v e r ä n d e r t
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„Unterabschnitt 2


Geschlossene Master-Feeder-Strukturen 


§ 272a 


Genehmigung des geschlossenen Feeder-
fonds; besondere Anforderungen an Kapital-


verwaltungsgesellschaften


(1) Die Anlagebedingungen eines ge-
schlossenen Publikums-AIF können vorse-
hen, dass dieser als geschlossener Feeder-
fonds in einem geschlossenen Masterfonds 
anlegt.  


(2) Die Anlage eines inländischen ge-
schlossenen AIF als geschlossener Feeder-
fonds in einem geschlossenen Masterfonds 
bedarf der vorherigen Genehmigung durch 
die Bundesanstalt und ist nur genehmigungs-
fähig, wenn es sich bei dem geschlossenen 
Masterfonds um einen geschlossenen AIF 
handelt. 


(3) Spezial-AIF dürfen in einer ge-
schlossenen Master-Feeder-Struktur entwe-
der nicht geschlossener Masterfonds oder ge-
schlossener Feederfonds sein, wenn geschlos-
sene Publikums-AIF geschlossener Master-
fonds oder geschlossener Feederfonds dersel-
ben geschlossenen Master-Feeder-Struktur 
sind. 


(4) Die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, die den geschlossenen Feederfonds 
verwaltet, hat dem Genehmigungsantrag ge-
mäß § 267 folgende Angaben und Unterlagen 
beizufügen: 


1. die Anlagebedingungen oder die Sat-
zung des geschlossenen Feederfonds und 
des geschlossenen Masterfonds,


2. den Verkaufsprospekt und die wesentli-
chen Anlegerinformationen des ge-
schlossenen Feederfonds und des ge-
schlossenen Masterfonds gemäß den 
§§ 268 und 270,
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3. die Master-Feeder-Vereinbarung oder 
die entsprechenden internen Regelungen 
für Geschäftstätigkeiten gemäß § 272d 
Absatz 1 Satz 2, 


4. die Verwahrstellenvereinbarung im 
Sinne des § 272d Absatz 2, wenn für den 
geschlossenen Masterfonds und den ge-
schlossenen Feederfonds verschiedene 
Verwahrstellen beauftragt wurden,


5. die Abschlussprüfervereinbarung im 
Sinne des § 272d Absatz 3, wenn für den 
geschlossenen Masterfonds und den ge-
schlossenen Feederfonds verschiedene 
Abschlussprüfer bestellt wurden und 


6. in den Fällen des § 272h die dort genann-
ten Informationen für die Anleger. 


(5) Der Wechsel der Anlage in einen 
anderen geschlossenen Masterfonds bedarf 
der Genehmigung durch die Bundesanstalt. 
Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende 
Angaben und Unterlagen beizufügen:


1. der Antrag auf Genehmigung der Ände-
rung der Anlagebedingungen unter Be-
zeichnung des geschlossenen Master-
fonds, 


2. die vorgenommenen Änderungen des 
Verkaufsprospekts und der wesentlichen 
Anlegerinformationen und 


3. die Unterlagen gemäß Absatz 4. 


Die Genehmigung ist innerhalb einer Frist 
von vier Wochen nach Eingang des Antrags
zu erteilen, wenn alle in Satz 2 genannten Un-
terlagen vollständig vorliegen und der ge-
schlossene Feederfonds, seine Verwahrstelle 
und sein Abschlussprüfer sowie der geschlos-
senen Masterfonds die Anforderungen nach 
diesem Unterabschnitt erfüllen. § 163 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4 bis 10 gilt entsprechend. 
§ 267 Absatz 3 bleibt unberührt. 


(6) § 172 gilt entsprechend. 
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§ 272b 


Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, Jah-
resbericht


(1) Der Verkaufsprospekt eines ge-
schlossenen Feederfonds hat über die Anga-
ben nach § 269 hinaus folgende Angaben zu 
enthalten:


1. eine Erläuterung, dass es sich um den ge-
schlossenen Feederfonds eines bestimm-
ten geschlossenen Masterfonds handelt 
und er als solcher dauerhaft mindestens 
85 Prozent seines Wertes in Anteile die-
ses geschlossenen Masterfonds anlegt, 


2. die Angabe des Risikoprofils und die 
Angabe, ob die Wertentwicklung von 
geschlossenen Feederfonds und ge-
schlossenen Masterfonds identisch ist o-
der in welchem Ausmaß und aus wel-
chen Gründen sie sich unterscheiden so-
wie eine Beschreibung der gemäß § 272c 
Absatz 1 getätigten Anlagen,


3. eine kurze Beschreibung des geschlosse-
nen Masterfonds, seiner Struktur, seines 
Anlageziels und seiner Anlagestrategie 
einschließlich des Risikoprofils und An-
gaben dazu, wo und wie der aktuelle 
Verkaufsprospekt des Masterfonds er-
hältlich ist sowie Angaben über den Sitz 
des Masterfonds,


4. eine Zusammenfassung der geschlosse-
nen Master-Feeder-Vereinbarung nach 
§ 272d Absatz 1 Satz 2 oder der entspre-
chenden internen Regelungen für Ge-
schäftstätigkeiten nach § 272d Absatz 1
Satz 3, 


5. einen Hinweis auf die Möglichkeiten für 
die Anleger, weitere Informationen über 
den geschlossenen Masterfonds und die 
geschlossene Master-Feeder-Vereinba-
rung einzuholen, 
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6. eine Beschreibung sämtlicher Vergütun-
gen und Kosten, die der geschlossene 
Feederfonds auf Grund der Anlage in 
Anteilen des geschlossenen Masterfonds 
zu zahlen hat, sowie der gesamten Ge-
bühren von geschlossenen Feederfonds 
und geschlossenen Masterfonds und 


7. eine Beschreibung der steuerlichen Aus-
wirkungen der Anlage in den geschlos-
senen Masterfonds für den geschlosse-
nen Feederfonds. 


(2) Änderungen des Verkaufsprospek-
tes und der wesentlichen Anlegerinformatio-
nen des geschlossenen Masterfonds sind der 
Bundesanstalt gemäß § 316 Absatz 4 mitzu-
teilen.


(3) Die Anlagebedingungen des ge-
schlossenen Feederfonds müssen die Be-
zeichnung des geschlossenen Masterfonds 
enthalten.


(4) Der Jahresbericht eines geschlosse-
nen Feederfonds muss zusätzlich zu den in 
§ 148 oder § 158 vorgesehenen Informatio-
nen eine Erklärung zu den zusammengefass-
ten Gebühren von geschlossenen Feederfonds 
und geschlossenen Masterfonds enthalten. Er 
muss ferner darüber informieren, wo der Jah-
resbericht des geschlossenen Masterfonds er-
hältlich ist.


(5) Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
die einen geschlossenen Feederfonds verwal-
ten, haben der Bundesanstalt auch für den ge-
schlossenen Masterfonds den Jahresbericht 
unverzüglich nach erstmaliger Verwendung 
einzureichen.
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(6) Der Abschlussprüfer des geschlos-
senen Feederfonds hat in seinem Prüfungsbe-
richt den Prüfungsvermerk und weitere Infor-
mationen in entsprechender Anwendung von 
Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a der Richtli-
nie 2010/44/EU des Abschlussprüfers des ge-
schlossenen Masterfonds zu berücksichtigen. 
Haben der geschlossenen Feederfonds und 
der geschlossenen Masterfonds unterschiedli-
che Geschäftsjahre, so hat der Abschlussprü-
fer des Masterfonds einen Bericht über die 
Prüfung der von der Verwaltungsgesellschaft 
des Masterfonds zu erstellenden Informatio-
nen in entsprechender Anwendung von Arti-
kel 12 Buchstabe b der Richtlinie 2010/44/EU 
für den geschlossenen Masterfonds zum Ge-
schäftsjahresende des geschlossenen Feeder-
fonds zu erstellen. Der Abschlussprüfer des 
geschlossenen Feederfonds hat in seinem Prü-
fungsbericht insbesondere jegliche Unregel-
mäßigkeiten, die er in den vom Abschlussprü-
fer des geschlossenen Masterfonds übermit-
telten Unterlagen feststellt, sowie deren Aus-
wirkungen auf den geschlossenen Feeder-
fonds zu nennen. Zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Absatz darf der Abschlussprüfer 
des geschlossenen Masterfonds gegenüber 
dem Abschlussprüfer des geschlossenen Fee-
derfonds auch personenbezogene Daten of-
fenlegen. Die personenbezogenen Daten sind 
vor der Offenlegung zu pseudonymisieren, es 
sei denn, dass dies der Aufgabenerfüllung 
nach diesem Absatz entgegensteht. Der Ab-
schlussprüfer des geschlossenen Feederfonds 
darf ihm nach Satz 4 offengelegte personen-
bezogene Daten speichern und verwenden, 
soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben 
nach diesem Absatz erforderlich ist.
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§ 272c 


Anlagegrenzen, Anlagebeschränkungen 


(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat für einen geschlossenen Feederfonds un-
geachtet von § 262 mindestens 85 Prozent des 
Wertes des geschlossenen Feederfonds in An-
teile eines geschlossenen Masterfonds anzule-
gen. Der geschlossenen Feederfonds darf erst 
dann abweichend von § 262 Absatz 1 Satz 1
und 3 und Absatz 2 Satz 1 in Anteile eines ge-
schlossenen Masterfonds anlegen, wenn die 
Genehmigung nach § 272a Absatz 1 Satz 2
erteilt worden ist und die geschlossene Mas-
ter-Feeder-Vereinbarung nach § 272d Ab-
satz 1 Satz 2 oder 3 und, falls erforderlich, die 
Verwahrstellenvereinbarung nach § 272d Ab-
satz 2 und die Abschlussprüfervereinbarung 
nach § 272d Absatz 3 wirksam geworden 
sind. 


(2) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
darf für Rechnung eines geschlossenen Mas-
terfonds keine Anteile an einem geschlosse-
nen Feederfonds halten. 
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§ 272d 


Vereinbarungen bei geschlossenen Master-
Feeder-Strukturen 


(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
des inländischen geschlossenen Masterfonds 
hat der Verwaltungsgesellschaft des geschlos-
senen Feederfonds alle Unterlagen und Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen, die diese 
benötigt, um die Anforderungen an einen ge-
schlossenen Feederfonds nach diesem Gesetz 
oder der Vorschriften des Herkunftsstaates 
des geschlossenen Feederfonds zu erfüllen. 
Beide Verwaltungsgesellschaften haben hier-
über eine Vereinbarung in entsprechender 
Anwendung der Artikel 8 bis 14 der Richtli-
nie 2010/44/EU abzuschließen (geschlossene 
Master-Feeder-Vereinbarung). Werden ge-
schlossene Masterfonds und geschlossene 
Feederfonds von derselben Kapitalverwal-
tungsgesellschaft verwaltet, kann die Verein-
barung durch interne Regelungen für Ge-
schäftstätigkeiten unter entsprechender Be-
rücksichtigung der in den Artikeln 15 bis 19 
der Richtlinie 2010/44/EU genannten Inhalte 
ersetzt werden.


(2) Wenn für den geschlossenen Mas-
terfonds und den geschlossenen Feederfonds 
unterschiedliche Verwahrstellen beauftragt 
wurden, haben diese eine Vereinbarung in 
entsprechender Anwendung der Artikel 24 bis 
26 der Richtlinie 2010/42/EU über den Infor-
mationsaustausch abzuschließen, um sicher-
zustellen, dass beide ihre Pflichten erfüllen 
(Verwahrstellenvereinbarung).


(3) Wurden für den geschlossenen 
Masterfonds und den geschlossenen Feeder-
fonds unterschiedliche Abschlussprüfer be-
stellt, haben diese eine Vereinbarung in ent-
sprechender Anwendung der Artikel 27 und 
28 der Richtlinie 2010/44/EU über den Infor-
mationsaustausch und die Pflichten nach 
§ 272b Absatz 6 Satz 1 bis 3 abzuschließen,
um sicherzustellen, dass beide Abschlussprü-
fer ihre Pflichten erfüllen (Abschlussprü-
fervereinbarung).
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§ 272e 


Pflichten der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und der Verwahrstelle


(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat für einen von ihr verwalteten geschlosse-
nen Feederfonds die Anlagen des geschlosse-
nen Masterfonds wirksam zu überwachen. 
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung kann sie 
sich auf Informationen und Unterlagen der 
Verwaltungsgesellschaft des geschlossenen 
Masterfonds, seiner Verwahrstelle oder seines 
Abschlussprüfers stützen, es sei denn, es lie-
gen Gründe vor, an der Richtigkeit dieser In-
formationen und Unterlagen zu zweifeln.


(2) Die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, die einen geschlossenen Masterfonds 
verwaltet, darf weder für die Anlage des ge-
schlossenen Feederfonds in den Anteilen des 
geschlossenen Masterfonds einen Ausgabe-
aufschlag noch für die Rücknahme einen 
Rücknahmeabschlag erheben. Erhält die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft, die einen ge-
schlossenen Feederfonds verwaltet, oder eine 
in ihrem Namen handelnde Person im Zusam-
menhang mit einer Anlage in Anteilen des ge-
schlossenen Masterfonds eine Vertriebsge-
bühr, eine Vertriebsprovision oder einen 
sonstigen geldwerten Vorteil, sind diese in 
das Vermögen des geschlossenen Feeder-
fonds einzuzahlen. 


(3) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat die Bundesanstalt unverzüglich über jeden 
geschlossenen Feederfonds zu unterrichten, 
der in Anteile des von ihr verwalteten ge-
schlossenen Masterfonds anlegt.


(4) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
hat für einen von ihr verwalteten geschlosse-
nen Masterfonds sicherzustellen, dass sämtli-
che Informationen, die nach Rechtsvorschrif-
ten der Europäischen Union, nach den gelten-
den inländischen Vorschriften, den Anlagebe-
dingungen oder der Satzung erforderlich sind,
den folgenden Stellen rechtzeitig zur Verfü-
gung gestellt werden: 


1. der Verwaltungsgesellschaft des ge-
schlossenen Feederfonds, 
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2. der Bundesanstalt,


3. der Verwahrstelle des geschlossenen 
Feederfonds und 


4. dem Abschlussprüfer des geschlossenen 
Feederfonds. 


(5) Eine Kapitalverwaltungsgesell-
schaft muss Anteile an einem geschlossenen 
Masterfonds, in den mindestens zwei ge-
schlossene Feederfonds angelegt sind, nicht 
dem Publikum anbieten. 


(6) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
eines geschlossenen Feederfonds hat der Ver-
wahrstelle des geschlossenen Feederfonds 
alle Informationen über den geschlossenen 
Masterfonds mitzuteilen, die für die Erfüllung 
der Pflichten der Verwahrstelle erforderlich 
sind. Die Verwahrstelle eines inländischen 
geschlossenen Masterfonds hat die Bundesan-
stalt, die Verwaltungsgesellschaft des ge-
schlossenen Feederfonds und die Verwahr-
stelle des geschlossenen Feederfonds unmit-
telbar über alle Unregelmäßigkeiten zu unter-
richten, die sie in Bezug auf den Masterfonds 
feststellt und die eine negative Auswirkung 
auf den geschlossenen Feederfonds haben 
könnten. Zur Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Absatz darf die Verwahrstelle des ge-
schlossenen Masterfonds gegenüber der Bun-
desanstalt, der Verwaltungsgesellschaft des 
geschlossenen Feederfonds und der Verwahr-
stelle des geschlossenen Feederfonds auch 
personenbezogene Daten offenlegen. Die per-
sonenbezogenen Daten sind vor der Offenle-
gung zu pseudonymisieren, es sei denn, dass 
dies der Aufgabenerfüllung nach diesem Ab-
satz entgegensteht. Die Bundesanstalt, die 
Verwaltungsgesellschaft des geschlossenen 
Feederfonds und die Verwahrstelle des ge-
schlossenen Feederfonds dürfen ihnen nach 
Satz 3 offengelegte personenbezogene Daten 
speichern und verwenden, soweit dies zur Er-
füllung seiner Aufgaben nach diesem Absatz 
erforderlich ist.
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§ 272f 


Mitteilungspflichten der Bundesanstalt


Sind die Anlagebedingungen sowohl des 
geschlossenen Masterfonds als auch des ge-
schlossenen Feederfonds nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes genehmigt worden, unter-
richtet die Bundesanstalt die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, die den geschlossenen Fee-
derfonds verwaltet, unverzüglich über 


1. jede Entscheidung, 


2. jede Maßnahme,


3. jede Feststellung von Zuwiderhandlun-
gen gegen die Bestimmungen dieses Un-
terabschnitts sowie


4. alle nach § 38 Absatz 3 Satz 4 in Verbin-
dung mit § 29 Absatz 3 des Kreditwe-
sengesetzes mitgeteilten Tatsachen,


die den Masterfonds, seine Verwahrstelle o-
der seinen Abschlussprüfer betreffen.


§ 272g 


Abwicklung des geschlossenen Masterfonds


(1) Die Abwicklung eines inländischen 
geschlossenen Masterfonds darf frühestens 
drei Monate nach dem Zeitpunkt beginnen, zu 
dem alle Anleger des Masterfonds und bei ei-
nem inländischen geschlossenen Feederfonds 
die Bundesanstalt über die verbindliche Ent-
scheidung der Abwicklung informiert worden 
sind. 


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 55 – Drucksache 19/28868


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


(2) Bei der Abwicklung eines inländi-
schen geschlossenen Masterfonds ist auch der 
inländische geschlossene Feederfonds abzu-
wickeln, es sei denn, die Bundesanstalt geneh-
migt ein Weiterbestehen als geschlossener 
Feederfonds durch Anlage in einem anderen 
Masterfonds oder eine Umwandlung des ge-
schlossenen Feederfonds in ein inländisches 
Investmentvermögen, das kein geschlossener 
Feederfonds ist. Für die Genehmigung nach 
Satz 1 hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
folgende Angaben und Unterlagen spätestens 
zwei Monate nach Kenntnis der verbindlichen 
Entscheidung über die Abwicklung des Mas-
terfonds bei der Bundesanstalt einzureichen: 


1. bei Anlage in einem anderen geschlosse-
nen Masterfonds


a) den Antrag auf Genehmigung des 
Weiterbestehens,


b) den Antrag auf Genehmigung der 
Änderung der Anlagebedingungen 
mit der Bezeichnung des Master-
fonds, in dessen Anteile mindestens 
85 Prozent des Wertes des Invest-
mentvermögens angelegt werden 
sollen,


c) die geänderten Stellen des Ver-
kaufsprospekts und der wesentli-
chen Anlegerinformationen und


d) die Angaben und Unterlagen nach 
§ 272a Absatz 3; 


2. bei Umwandlung des inländischen ge-
schlossenen Feederfonds in ein inländi-
sches Investmentvermögen, das kein ge-
schlossener Feederfonds ist,


a) den Antrag auf Genehmigung der 
Änderung der Anlagebedingungen, 


b) die vorgenommenen Änderungen 
des Verkaufsprospekts und der we-
sentlichen Anlegerinformationen. 
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Wenn die Verwaltungsgesellschaft des ge-
schlossenen Masterfonds die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft des geschlossenen Feeder-
fonds mehr als fünf Monate vor dem Beginn 
der Abwicklung des Masterfonds über ihre 
verbindliche Entscheidung zur Abwicklung 
informiert hat, hat die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft des geschlossenen Feederfonds ab-
weichend von der Frist nach Satz 2 den An-
trag auf Genehmigung und die Angaben und 
Unterlagen nach Satz 2 spätestens drei Mo-
nate vor der Abwicklung des Masterfonds bei 
der Bundesanstalt einzureichen.


(3) Für die Genehmigung nach Ab-
satz 2 gilt § 267 Absatz 3 entsprechend. 


(4) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
des geschlossenen Feederfonds hat die Ver-
waltungsgesellschaft des geschlossenen Mas-
terfonds unverzüglich über die erteilte Geneh-
migung zu unterrichten und alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Anfor-
derungen nach § 272a zu erfüllen.


(5) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
des geschlossenen Feederfonds hat eine beab-
sichtigte Abwicklung des geschlossenen Fee-
derfonds der Bundesanstalt spätestens zwei 
Monate nach Kenntnisnahme der geplanten 
Abwicklung des geschlossenen Masterfonds 
mitzuteilen; die Anleger des geschlossenen 
Feederfonds sind hiervon unverzüglich durch 
eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
und mittels eines dauerhaften Datenträgers zu 
unterrichten. Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. 


(6) Sollen Abwicklungserlöse des ge-
schlossenen Masterfonds an den geschlosse-
nen Feederfonds ausgezahlt werden, bevor 
der geschlossene Feederfonds in einen neuen 
geschlossenen Masterfonds gemäß Absatz 2
Satz 2 Nummer 1 anlegt oder seine Anlage-
grundsätze gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 
ändert, versieht die Bundesanstalt ihre Geneh-
migung mit einer Nebenbestimmung, dass der 
Feederfonds die Abwicklungserlöse zu erhal-
ten hat entweder


1. als Barzahlung oder
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2. ganz oder neben einer Barzahlung zu-
mindest teilweise in Form einer Übertra-
gung von Vermögensgegenständen, 
wenn die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft des Feederfonds damit einverstan-
den ist und die Master-Feeder-Vereinba-
rung oder die internen Regelungen für 
Geschäftstätigkeiten und die verbindli-
che Entscheidung zur Abwicklung des 
Masterfonds dies vorsehen.


Bankguthaben, die der geschlossene Feeder-
fonds vor Genehmigung nach Absatz 2 als 
Abwicklungserlöse erhalten hat, dürfen vor 
einer Wiederanlage gemäß Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 oder Nummer 2 lediglich für ein 
effizientes Liquiditätsmanagement angelegt 
werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
darf erhaltene Vermögensgegenstände nach 
Satz 1 Nummer 2 jederzeit gegen Barzahlung 
veräußern.


§ 272h 


Änderung des geschlossenen Masterfonds 


(1) Wird die Anlage eines geschlosse-
nen Feederfonds in Anteile eines geschlosse-
nen Masterfonds bei einem beabsichtigten 
Wechsel des Masterfonds gemäß § 272a Ab-
satz 1 und 4 erneut genehmigt, hat die Kapi-
talverwaltungsgesellschaft den Anlegern fol-
gende Informationen zur Verfügung zu stel-
len:


1. den Hinweis, dass die Bundesanstalt die 
Anlage des Feederfonds in Anteile des 
Masterfonds genehmigt hat, 


2. die wesentlichen Anlegerinformationen 
nach den §§ 268 und 270 über den ge-
schlossenen Feederfonds und den ge-
schlossenen Masterfonds und


3. das Datum der ersten Anlage des ge-
schlossenen Feederfonds in dem ge-
schlossenen Masterfonds oder, wenn er 
bereits in dem Masterfonds angelegt hat, 
das Datum des Tages, an dem seine An-
lagen die bisher für ihn geltenden Anla-
gegrenzen übersteigen werden.
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Diese Informationen müssen spätestens 30 
Tage vor dem in Satz 1 Nummer 3 genannten, 
jeweils zutreffenden Datum auf einem dauer-
haften Datenträger zur Verfügung gestellt 
werden. Die in Satz 1 Nummer 4 genannte 
Frist beginnt mit dem Zugang der Informatio-
nen. 


(2) § 180 Absatz 3 gilt entsprechend.“ 


74. In § 273 Satz 1 und § 277 wird jeweils das 
Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Text-
form“ ersetzt.


78. u n v e r ä n d e r t


75. Nach § 277 wird folgender § 277a eingefügt: 79. u n v e r ä n d e r t


„§ 277a 


Master-Feeder-Strukturen 


Spezial-AIF dürfen nicht Teil einer Mas-
ter-Feeder-Struktur sein, wenn Publikumsin-
vestmentvermögen Teil derselben Master-
Feeder-Struktur sind.“ 


76. § 280 wird aufgehoben. 80. u n v e r ä n d e r t


77. § 284 wird wie folgt geändert: 81. § 284 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „260“ 
durch die Angabe „260d“ ersetzt.


a) u n v e r ä n d e r t


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird 
die Angabe „260“ durch die An-
gabe „260d“ ersetzt.


aa) u n v e r ä n d e r t


bb) In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „ÖPP-Projektgesellschaf-
ten“ die Wörter „und Infrastruktur-
Projektgesellschaften“ eingefügt.


bb) Nummer 2 wird wie folgt geän-
dert:


aaa) In Buchstabe h werden 
nach dem Wort „ÖPP-
Projektgesellschaften“
die Wörter „und Infra-
struktur-Projektgesell-
schaften“ eingefügt.


bbb) Nach Buchstabe i wird 
folgender Buchstabe j 
eingefügt:
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„j) Kryptowerte im 
Sinne von § 1 Ab-
satz 11 Satz 4 des 
Kreditwesengeset-
zes zu Anlagezwe-
cken, wenn deren 
Verkehrswert er-
mittelt werden 
kann,“.


cc) In Nummer 3 werden nach der An-
gabe „§ 240“ die Wörter „Absatz 1
und 2 Nummer 1“ eingefügt und 
die Angabe „50“ durch die Angabe 
„60“ ersetzt.


cc) In Nummer 3 werden nach der An-
gabe „§ 240“ die Wörter „Absatz 1
und 2 Satz 1 Nummer 1“ eingefügt 
und die Angabe „50“ durch die An-
gabe „60“ ersetzt.


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft darf für einen offenen inländi-
schen Spezial-AIF mit festen Anlage-
bedingungen


1. in Beteiligungen an Unterneh-
men, die nicht zum Handel an ei-
ner Börse zugelassen oder in ei-
nen organisierten Markt einbezo-
gen sind, und 


2. Kryptowerte


nur jeweils bis zu 20 Prozent des Wer-
tes des offenen inländischen Spezial-
AIF mit festen Anlagebedingungen 
anlegen.“


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: d) u n v e r ä n d e r t


aa) In Satz 1 wird das Wort „kann“
durch das Wort „darf“ ersetzt und 
werden am Ende die Wörter „und 
darüber hinaus kein Leverage in be-
trächtlichem Umfang einsetzen“
angefügt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


„Die Kriterien zur Bestimmung, 
wann Leverage in beträchtlichem 
Umfang eingesetzt wird, richten 
sich nach Artikel 111 der Delegier-
ten Verordnung (EU) 
Nr. 231/2013.“ 
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cc) Im bisherigen Satz 2 wird die An-
gabe „50“ durch die Angabe „60“
ersetzt.


78. In § 290 Absatz 1 Nummer 3 wird das Wort 
„die“ durch das Wort „der“ ersetzt.


82. u n v e r ä n d e r t


79. § 294 wird wie folgt geändert: 83. u n v e r ä n d e r t


a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird ge-
strichen.


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


84. Nach § 292 wird folgender Abschnitt 4 ein-
gefügt:


„Abschnitt 4


Besondere Vorschriften für Entwicklungs-
förderungsfonds


§ 292a


Entwicklungsförderungsfonds


(1) Entwicklungsförderungsfonds 
dürfen als offene inländische Spezial-AIF 
gemäß Abschnitt 2 Unterabschnitt 1, 2 und 
4 oder als geschlossene inländische Spezial-
AIF gemäß Abschnitt 3 aufgelegt werden.


(2) Die AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft darf im Rahmen der kollektiven 
Vermögensverwaltung für Entwicklungs-
förderungsfonds Gelddarlehen gewähren 
sowie Bürgschaften, Garantien und sonsti-
gen Gewährleistungen für andere überneh-
men, wenn sie über eine diesen Geschäften 
und deren Umfang angemessene Aufbau- 
und Ablauforganisation verfügt, die insbe-
sondere klar definierte und angemessene 
Verfahren zur Vergabe von Gelddarlehen 
und zur Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien und sonstigen Gewährleistun-
gen für andere vorsieht. § 282 Absatz 2
Satz 3 und § 285 Absatz 2 und 3 sind nicht 
anzuwenden.
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(3) Die AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft hat für jeden Vermögensgegen-
stand des Entwicklungsförderungsfonds 
im Voraus Verfahren festzulegen, um zu 
messen, inwieweit konkretes positives Aus-
wirkungspotenzial des Vermögensgegen-
stands zur Erreichung von Zielen für nach-
haltige Entwicklung gemäß der Resolution 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 25. September 2015 in Län-
dern besteht, die zum Zeitpunkt der Grün-
dung des AIF in der Liste der Entwick-
lungsländer und -gebiete enthalten sind, 
die vom Ausschuss für Entwicklungshilfe 
der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung geführt 
wird, oder während der Laufzeit des Fonds 
dieser Länderliste hinzugefügt werden. Die 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft hat 
dafür Sorge zu tragen, dass diese Verfah-
ren klar und transparent sind und gemäß 
Prinzip 4 der Maßgeblichen Prinzipien für 
Wirkungsmanagement im Voraus eine Be-
wertung und, falls möglich, eine Quantifi-
zierung des konkreten, positiven Auswir-
kungspotenzials erlauben. § 292b bleibt 
unberührt.


§ 292b


Liquiditäts- und Absicherungsanlagen


(1) Die AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft darf für Rechnung eines Ent-
wicklungsförderungsfonds einen Betrag, 
der insgesamt 30 Prozent des Wertes des 
Fonds entspricht, nur halten in


1. Bankguthaben;


2. Geldmarktinstrumenten;


3. Anteilen an Spezial-AIF nach Maß-
gabe des § 196 Absatz 1 Satz 2, die 
nach den Anlagebedingungen aus-
schließlich in Vermögensgegenstände 
nach den Nummern 1, 2 und 4 Buch-
stabe a anlegen dürfen, und


4. Wertpapieren, die
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a) zur Sicherung der in Artikel 18.1 
des Protokolls über die Satzung 
des Europäischen Systems der 
Zentralbanken und der Europäi-
schen Zentralbank vom 7. Feb-
ruar 1992 (BGBl. 1992 II 
S. 1297), das durch das Protokoll 
Nr. 1 zur Änderung der Proto-
kolle zum Vertrag über die Euro-
päische Union, zum Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft und/oder zum Ver-
trag zur Gründung der Europäi-
schen Atomgemeinschaft vom 
13. Dezember 2007 (ABl. C 306 
vom 17.12.2007, S. 165, 172) ge-
ändert worden ist, genannten 
Kreditgeschäfte von der Europä-
ischen Zentralbank oder der 
Deutschen Bundesbank zugelas-
sen sind oder deren Zulassung 
nach den Emissionsbedingungen 
beantragt wird, sofern die Zulas-
sung innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt,


b) entweder an einem organisierten 
Markt im Sinne von § 2 Ab-
satz 11 des Wertpapierhandels-
gesetzes zum Handel zugelassen 
oder die festverzinsliche Wertpa-
piere sind, soweit ihr Wert einen 
Betrag von 5 Prozent des Wertes 
des Entwicklungsförderungs-
fonds nicht übersteigt.


(2) Die AIF-Kapitalanlagegesell-
schaft hat sicherzustellen, dass durch die 
Anlagen gemäß Absatz 1 Nummer 2 bis 4 
keines der in § 1 Absatz 19 Nummer 10a 
genannten Ziele erheblich beeinträchtigt 
wird. Die Anlagegrenze von 30 Prozent ge-
mäß Absatz 1 gilt erst, wenn seit dem Zeit-
punkt der Bildung des Entwicklungsförde-
rungsfonds eine Frist von vier Jahren ver-
strichen ist.


(3) Die AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft darf für Rechnung eines Ent-
wicklungsförderungsfonds Derivate zu Ab-
sicherungszwecken erwerben.
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§ 292c


Außerordentliche Kündigung


(1) Die Anlagebedingungen oder die 
Satzung des Entwicklungsförderungsfonds 
müssen vorsehen, dass die Verwaltung des 
Fonds durch die AIF-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mit einer Frist von sechs Mo-
naten gekündigt wird, sollte bei zwei aufei-
nanderfolgenden Prüfungen gemäß § 28a 
Absatz 1 in Verbindung mit Prinzip 9 der 
Maßgeblichen Prinzipien für Wirkungs-
management ein wesentlicher Verstoß der 
AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft gegen 
die Maßgeblichen Prinzipien für Wir-
kungsmanagement festgestellt werden.


(2) Im Fall der Kündigung gemäß 
Absatz 1 kann das Recht zur Verwaltung 
innerhalb der Kündigungsfrist auf eine an-
dere AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übertragen werden.


(3) Hat die AIF-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft die Portfolioverwaltung für ei-
nen Entwicklungsförderungsfonds ausge-
lagert oder wird sie im Hinblick auf dessen 
Portfolioverwaltung beraten, müssen die 
Anlagebedingungen oder die Satzung des 
Fonds vorsehen, dass die Rechtsbeziehung 
zum Auslagerungs- oder Beratungsunter-
nehmen mit einer Frist von sechs Monaten 
durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
gekündigt wird, sollte bei zwei aufeinan-
derfolgenden Prüfungen gemäß § 28a Ab-
satz 2 in Verbindung mit Prinzip 9 der 
Maßgeblichen Prinzipien für Wirkungs-
management ein wesentlicher Verstoß des 
Auslagerungs- oder Beratungsunterneh-
mens gegen die Maßgeblichen Prinzipien 
für Wirkungsmanagement festgestellt wer-
den.“


80. In § 295 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 331“ durch die Angabe „den §§ 331, 331a“
ersetzt.


85. u n v e r ä n d e r t


81. Nach § 295 werden die folgenden §§ 295a 
und 295b eingefügt: 


86. u n v e r ä n d e r t
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„§ 295a 


Widerruf des grenzüberschreitenden Ver-
triebs im Inland


(1) Eine OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft kann den Vertrieb von Anteilen oder 
Aktien, gegebenenfalls bezogen auf eine oder 
mehrere Anteilklassen, eines von ihr verwal-
teten und im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
gemäß § 310 vertriebenen EU-OGAW wider-
rufen. Eine AIF-Verwaltungsgesellschaft 
kann den Vertrieb von Anteilen oder Aktien, 
gegebenenfalls bezogen auf eine oder meh-
rere, eines von ihr verwalteten und im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gemäß §§ 320, 
323, auch in Verbindung mit Artikel 31 der 
Verordnung (EU) 2015/760, gemäß §§ 329 o-
der 330 vertriebenen AIF widerrufen. Zum 
Widerruf nach Satz 1 und Satz 2 müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sein: 


1. es ist ein Pauschalangebot zum Rück-
kauf oder zur Rücknahme – ohne Kosten 
oder Abzüge – sämtlicher Anteile oder 
Aktien, gegebenenfalls bezogen auf eine 
oder mehrere Anteilklassen, für die der 
Vertrieb im Inland widerrufen werden 
soll, abgegeben worden, das für die 
Dauer von mindestens 30 Arbeitstagen 
öffentlich zugänglich und individuell –
direkt oder über Finanzintermediäre – an 
alle Anleger gerichtet ist, deren Identität 
bekannt ist; diese Verpflichtung besteht 
nicht, wenn es sich um geschlossene AIF 
oder um AIF handelt, die durch die Ver-
ordnung (EU) 2015/760 reguliert sind;


2. die Absicht, den Vertrieb zu widerrufen, 
ist mittels eines allgemein verfügbaren 
Mediums, einschließlich elektronischer 
Mittel, das für den Vertrieb von OGAW 
oder AIF üblich und für einen typischen 
OGAW-Anleger oder AIF-Anleger ge-
eignet ist, bekannt gemacht worden; 
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3. vertragliche Vereinbarungen mit Finanz-
intermediären oder Vertretern sind mit 
Wirkung vom Datum des Widerrufs ge-
ändert oder beendet worden, um jedes 
neue oder weitere unmittelbare oder mit-
telbare Anbieten oder Platzieren der be-
treffenden Anteile oder Aktien zu ver-
hindern. 


Im Fall von EU-OGAW oder an Privatanleger 
vertriebener EU-AIF oder ausländischer AIF 
werden die unter Nummer 1 und 2 genannten 
Informationen in deutscher Sprache bereitge-
stellt und enthalten eine eindeutige Beschrei-
bung dazu, welche Folgen es für die Anleger 
hat, wenn sie das Angebot zur Rücknahme o-
der zum Rückkauf ihrer Anteile oder Aktien 
nicht annehmen. 


(2) Ab dem Datum des Widerrufs darf 
die OGAW-Verwaltungsgesellschaft oder die 
AIF-Verwaltungsgesellschaft die betroffenen 
Anteile oder Aktien nicht mehr vertreiben. 


(3) Für die Dauer von 36 Monaten ab 
dem Datum des Widerrufs darf die AIF-Ver-
waltungsgesellschaft Pre-Marketing für die 
von dem Vertriebswiderruf betroffenen AIF-
Anteile oder -Aktien oder für vergleichbare 
Anlagestrategien oder Anlagekonzepte nicht 
betreiben.


(4) Bezieht sich der Widerruf des Ver-
triebs auf Anteile oder Aktien an AIF, die im 
Inland zum Vertrieb gemäß den §§ 320, 329 
oder 330 zugelassen sind, zeigt die AIF-Ver-
waltungsgesellschaft der Bundesanstalt den 
Widerruf des Vertriebs an und weist die Ein-
haltung der jeweils erforderlichen Vorausset-
zungen nach Absatz 1 nach.  
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(5) In den Fällen des § 310 prüft die 
Bundesanstalt, ob die zuständige Stelle des 
Herkunftsmitgliedstaates des EU-OGAW der 
Bundesanstalt eine Anzeige der OGAW-Ver-
waltungsgesellschaft über den beabsichtigten 
Widerruf des Vertriebs übermittelt hat, die 
Angaben zu den in Absatz 1 Satz 3 genannten 
Voraussetzungen enthält. Ab dem Datum des 
Widerrufs findet § 310 Absatz 4 keine An-
wendung mehr. Teilt die zuständige Stelle des 
Herkunftsmitgliedstaates des EU-OGAW der 
Bundesanstalt den Vertriebswiderruf hin-
sichtlich einzelner Teilinvestmentvermögen 
oder Anteilklassen mit, so hat die OGAW-
Verwaltungsgesellschaft die Bundesanstalt 
über geänderte Angaben und Unterlagen hin-
sichtlich der weiter vertriebenen Teilinvest-
mentvermögen oder Anteilklassen entspre-
chend § 310 Absatz 4 Satz 1 zu unterrichten. 
Dabei ist § 293 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 zu 
berücksichtigen. Die OGAW-Verwaltungsge-
sellschaft darf die geänderten Unterlagen erst 
nach der Unterrichtung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes einsetzen.


(6) In den Fällen des § 323, auch in 
Verbindung mit Artikel 31 der Verordnung 
(EU) 2015/760, prüft die Bundesanstalt, ob 
die zuständige Stelle des Herkunftsmitglied-
staates einer EU-AIF-Verwaltungsgesell-
schaft der Bundesanstalt eine Anzeige der 
EU-AIF-Verwaltungsgesellschaft über den 
beabsichtigten Widerruf des Vertriebs über-
mittelt hat, die Angaben zu den in Absatz 1
Satz 3 genannten Voraussetzungen enthält. 
Ab dem Datum des Widerrufs gilt § 323 Ab-
satz 3, auch in Verbindung mit Artikel 31 der 
Verordnung (EU) 2015/760, entsprechend 
weiter.
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§ 295b 


Informationspflichten nach Widerruf des 
grenzüberschreitenden Vertriebs im Inland


(1) Wird der Vertrieb von Anteilen o-
der Aktien eines EU-OGAW im Inland wider-
rufen, gegebenenfalls bezogen auf eine oder 
mehrere Anteilklassen, hat die OGAW-Ver-
waltungsgesellschaft den verbliebenen Anle-
gern ab dem Datum des Widerrufs die in 
§ 298 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 ge-
nannten Unterlagen, die in § 298 Absatz 1
Satz 1 Nummer 5 genannten Angaben sowie 
die in § 298 Absatz 1 Satz 2 genannten Infor-
mationen in jeweils aktueller Fassung zur 
Verfügung zu stellen. Weiterhin sind auch die 
in § 298 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 genann-
ten Unterlagen und Angaben zur Verfügung 
zu stellen. Die in § 298 Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Informationen und Unterlagen müs-
sen nicht veröffentlicht werden. Die in § 298 
Absatz 2 genannten Informationen und Unter-
lagen müssen nicht mittels eines dauerhaften 
Datenträgers übermittelt werden, sondern 
können den Anlegern mit Ausnahme der in 
§ 298 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 genannten 
Ausgabepreise gemäß Absatz 4 zur Verfü-
gung gestellt werden. 
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(2) Wird der Vertrieb von Anteilen o-
der Aktien eines EU-AIF oder ausländischen 
AIF, die im Inland zum Vertrieb gemäß § 320 
Absatz 2 zugelassen sind, widerrufen, gege-
benenfalls bezogen auf eine oder mehrere An-
teilklassen, hat die EU-AIF-Verwaltungsge-
sellschaft oder die ausländische AIF-Verwal-
tungsgesellschaft den verbliebenen Anlegern 
ab dem Datum des Widerrufs die in § 299 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Un-
terlagen und die in § 299 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5, Absatz 4 Satz 2 und 3, § 300 Ab-
satz 1 und 2 sowie § 301 genannten Informa-
tionen in jeweils aktueller Fassung zur Verfü-
gung zu stellen. Die in Satz 1 genannten In-
formationen und Unterlagen müssen nicht 
veröffentlicht und die in § 299 Absatz 5 in 
Verbindung mit § 298 Absatz 2 genannten In-
formationen und Unterlagen nicht mittels ei-
nes dauerhaften Datenträgers übermittelt wer-
den, sondern können den Anlegern mit Aus-
nahme der in § 299 Absatz 1 Nummer 5 ge-
nannten Ausgabepreise gemäß Absatz 4 zur 
Verfügung gestellt werden. § 320 Absatz 4
gilt ab dem Datum des Widerrufs entspre-
chend weiter, solange im Inland noch Anleger 
investiert sind.


(3) Wird der Vertrieb von Anteilen o-
der Aktien eines AIF, der im Inland zum Ver-
trieb gemäß § 323 Absatz 2 Satz 1 oder 2, 
auch in Verbindung mit Artikel 31 der Ver-
ordnung (EU) 2015/760, §§ 329 Absatz 1 o-
der 330 Absatz 1 zugelassen ist, widerrufen, 
gegebenenfalls bezogen auf eine oder meh-
rere Anteilklassen, hat die AIF-Verwaltungs-
gesellschaft den verbliebenen Anlegern ab 
dem Datum des Widerrufs die in den § 307 
Absatz 1 Satz 1 und in § 308 Absatz 1 und 3 
Satz 1 genannten Unterlagen und die in § 307 
Absatz 1 Satz 2 genannten Informationen ge-
mäß Absatz 4 in jeweils aktueller Fassung zur 
Verfügung zu stellen. § 329 Absatz 2 Num-
mer 2 und § 330 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 
gelten ab dem Datum des Widerrufs entspre-
chend weiter, solange im Inland noch Anleger 
investiert sind.
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(4) Um die Anleger gemäß Absatz 1
bis 3 zu informieren, kann die Verwaltungs-
gesellschaft alle elektronischen oder sonsti-
gen Mittel der Fernkommunikation verwen-
den, sofern die Kommunikationsmittel dem 
Anleger in der Sprache zur Verfügung stehen, 
in der die Informationen bereitzustellen sind.“


82. In § 296 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird die 
Angabe „und 313“ durch die Angabe „bis 
313a“ ersetzt.


87. u n v e r ä n d e r t


83. § 297 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 88. u n v e r ä n d e r t


a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Fee-
derfonds“ die Wörter „oder geschlosse-
nen Feederfonds“ und nach dem Wort 
„Masterfonds“ die Wörter „oder ge-
schlossenen Masterfonds“ eingefügt. 


b) In Satz 2 werden nach der Angabe „Ab-
satz 1“ ein Komma und die Angabe 
„§ 272d“ eingefügt. 


84. § 298 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst:


89. u n v e r ä n d e r t


„3. Änderungen der Anlagebedingungen, 
die mit den bisherigen Anlagegrundsät-
zen nicht vereinbar sind oder anlegerbe-
nachteiligende Änderungen von we-
sentlichen Anlegerrechten oder anleger-
benachteiligende Änderungen, die die 
Vergütungen und Aufwendungserstat-
tungen betreffen, die aus dem Invest-
mentvermögen entnommen werden 
können, einschließlich der Hinter-
gründe der Änderungen sowie der 
Rechte der Anleger in einer verständli-
chen Art und Weise; dabei ist mitzutei-
len, wo und auf welche Weise weitere 
Informationen hierzu erlangt werden 
können,“. 


85. In § 299 Absatz 1 Satz 3 werden vor dem 
Punkt ein Semikolon und die Wörter „der Jah-
resbericht eines geschlossenen Feederfonds 
muss die Anforderungen entsprechend § 272b 
Absatz 4 erfüllen“ eingefügt. 


90. u n v e r ä n d e r t


86. § 300 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 91. u n v e r ä n d e r t
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„(4) Die AIF-Verwaltungsgesellschaft 
veröffentlicht in einem im Verkaufsprospekt 
zu benennenden Informationsmedium die Än-
derungen, die sich in Bezug auf die Haftung 
der Verwahrstelle ergeben.“


87. § 302 wird wie folgt gefasst: 92. § 302 wird wie folgt gefasst: 


„§ 302 „§ 302 


Werbung Werbung 


(1) Für Werbung für AIF gegenüber 
Privatanlegern gelten neben den Vorschriften 
der Artikel 4 Absatz 1, 4 und 5 der Verord-
nung (EU) 2019/1156 die Regelungen der fol-
genden Absätze.


(1) u n v e r ä n d e r t


(2) Die AIF-Verwaltungsgesellschaft 
stellt sicher, dass Werbung, die spezifische In-
formationen zu einem bestimmten, von ihr 
verwalteten AIF enthält, zu keiner Zeit weder 
zu den Informationen, die im Verkaufspros-
pekt dieses AIF enthalten sind, noch zu den in 
§§ 166 Absatz 1, 270 Absatz 1 oder 318 Ab-
satz 5 genannten wesentlichen Anlegerinfor-
mationen dieses AIF im Widerspruch steht o-
der die Bedeutung der genannten Informatio-
nen herabsetzt. Die AIF-Verwaltungsgesell-
schaft stellt sicher, dass in der Werbung jeder-
zeit darauf hingewiesen wird, dass ein Pros-
pekt existiert und dass die wesentlichen Anle-
gerinformationen verfügbar sind. Die AIF-
Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass 
dieser Werbung jederzeit entnommen werden 
kann, wo, wie und in welcher Sprache Anle-
ger oder potenzielle Anleger den Prospekt und 
die wesentlichen Anlegerinformationen erhal-
ten können. Die AIF-Verwaltungsgesellschaft 
stellt sicher, dass die Werbung jederzeit Hy-
perlinks zu den entsprechenden Dokumenten 
oder die Adressen der Websites angibt, die die 
entsprechenden Dokumente enthalten.


(2) u n v e r ä n d e r t


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 71 – Drucksache 19/28868


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


(3) Die AIF-Verwaltungsgesellschaft 
hat in der in Absatz 2 genannten Werbung je-
derzeit sicherzustellen, dass Angaben darüber 
enthalten sind, wo, wie und in welcher Spra-
che Anleger oder potenzielle Anleger eine Zu-
sammenfassung der Anlegerrechte erhalten 
können, und Hyperlinks zu den entsprechen-
den Zusammenfassungen angegeben sind, die 
gegebenenfalls auch auf Informationen zu im 
Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugängli-
chen Instrumenten der kollektiven Rechts-
durchsetzung auf nationaler und Unionsebene 
verweisen. Außerdem hat die AIF-Verwal-
tungsgesellschaft sicherzustellen, dass in der 
Werbung eindeutig angegeben wird, dass die 
AIF-Verwaltungsgesellschaft beschließen 
kann, den Vertrieb zu widerrufen. 


(3) u n v e r ä n d e r t


(4) Werbung in Textform für den 
Erwerb von Anteilen oder Aktien eines in-
ländischen OGAW oder AIF, nach dessen 
Anlagebedingungen oder Satzung die An-
lage von mehr als 35 Prozent des Wertes 
des Investmentvermögens in Schuldver-
schreibungen eines der in § 206 Absatz 2
Satz 1 genannten Aussteller zulässig ist, 
muss diese Aussteller benennen.


(5) Werbung für den Erwerb von 
Anteilen oder Aktien eines OGAW oder 
AIF, nach dessen Anlagebedingungen oder 
Satzung ein anerkannter Wertpapierindex 
nachgebildet wird oder hauptsächlich in 
Derivate nach Maßgabe des § 197 angelegt 
wird, muss auf die Anlagestrategie hinwei-
sen. Weist ein OGAW oder AIF auf Grund 
seiner Zusammensetzung oder der für die
Fondsverwaltung verwendeten Techniken 
eine erhöhte Volatilität auf, so muss in der 
Werbung darauf hingewiesen werden. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Werbung 
für ausländische AIF oder EU-AIF.


(6) Werbung in Textform für einen 
Feederfonds muss einen Hinweis enthalten, 
dass dieser dauerhaft mindestens 85 Pro-
zent seines Vermögens in Anteile eines 
Masterfonds anlegt.
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(4) Die Bundesanstalt kann Werbung 
untersagen oder andere erforderliche Anord-
nungen treffen, um Missständen bei der Wer-
bung für AIF gegenüber Privatanlegern und 
für OGAW zu begegnen. Dies gilt insbeson-
dere für


(7) u n v e r ä n d e r t


1. Werbung mit Angaben, die in irreführen-
der Weise den Anschein eines besonders 
günstigen Angebots hervorrufen können, 
sowie


2. Werbung mit dem Hinweis auf die Be-
fugnisse der Bundesanstalt nach diesem 
Gesetz oder auf die Befugnisse der für 
die Aufsicht zuständigen Stellen in ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder Drittstaaten.“


88. Nach § 306 wird folgender § 306a eingefügt: 93. u n v e r ä n d e r t


„§ 306a 


Einrichtung beim Vertrieb an Privatanleger 


(1) Beabsichtigt eine OGAW-Verwal-
tungsgesellschaft Anteile an einem OGAW 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu ver-
treiben oder beabsichtigt eine AIF-Verwal-
tungsgesellschaft Anteile eines AIF im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes an Privatanleger 
zu vertreiben, so hat sie eine Einrichtung be-
reitzustellen, die


1. Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- 
und Umtauschaufträge von Anlegern für
Anteile des OGAW oder AIF nach Maß-
gabe der in § 297 Absatz 4 Satz 1 ge-
nannten Verkaufsunterlagen festgeleg-
ten Voraussetzungen verarbeitet; 


2. Anleger darüber informiert, wie die un-
ter Nummer 1 genannten Aufträge erteilt 
werden können und wie Rücknahmeer-
löse ausgezahlt werden;
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3. den Zugang zu Verfahren und Vorkeh-
rungen gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 
in Bezug auf die Wahrnehmung von An-
legerrechten aus Anlagen in OGAW im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes erleich-
tert und darüber informiert oder über die 
Wahrnehmung von Anlegerrechten aus 
Anlagen in AIF im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes informiert;


4. die Anleger mit den in § 297 Absatz 4
Satz 1 genannten Verkaufsunterlagen 
und mit den in § 298 Absatz 1, § 299 Ab-
satz 1 bis 3 und 4 Satz 2 bis 4, § 300 Ab-
satz 1, 2 und 4 und § 301 genannten Un-
terlagen und Informationen zur Ansicht 
und zur Anfertigung von Kopien ver-
sorgt;


5. Anlegern relevante Informationen über 
die Aufgaben, die die Einrichtung er-
füllt, auf einem dauerhaften Datenträger 
zur Verfügung stellt, und 


6. als Kontaktstelle für die Kommunikation 
mit der Bundesanstalt fungiert. 


(2) Die in Absatz 1 genannten Aufga-
ben können auch von oder zusammen mit ei-
nem Dritten, der den Regelungen, die für die 
wahrzunehmenden Aufgaben gelten, und der 
Aufsicht unterliegt, die für die wahrzuneh-
menden Aufgaben gilt, erfüllt werden. Sofern 
die Aufgaben durch einen Dritten erfüllt wer-
den sollen, wird die Benennung dieses Dritten 
in einem schriftlichen Vertrag vereinbart, in 
dem festgelegt wird,  


1. welche der in Absatz 1 genannten Auf-
gaben nicht von der Verwaltungsgesell-
schaft erfüllt werden sollen und  


2. dass der Dritte von der Verwaltungsge-
sellschaft alle relevanten Informationen 
und Unterlagen erhalten wird. 


(3) Die Verwaltungsgesellschaft stellt 
sicher, dass die Einrichtung in der Lage ist, 
die in Absatz 1 genannten Aufgaben in deut-
scher Sprache und auch elektronisch zu erfül-
len. Eine physische Präsenz oder die Benen-
nung eines Dritten für die Zwecke des Absat-
zes 1 ist nicht notwendig.“ 
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89. Dem § 307 wird folgender § 306b vorange-
stellt:


94. u n v e r ä n d e r t


„§ 306b 


Pre-Marketing durch eine AIF-Verwaltungs-
gesellschaft


(1) Eine AIF-Verwaltungsgesellschaft 
kann Pre-Marketing betreiben, außer wenn 
die den potenziellen professionellen und se-
miprofessionellen Anlegern vorgelegten In-
formationen 


1. ausreichen, um die Anleger in die Lage 
zu versetzen, sich zum Erwerb von An-
teilen oder Aktien eines bestimmten AIF 
zu verpflichten,


2. Zeichnungsformulare oder vergleichbare 
Dokumente sind, unabhängig davon, ob 
sie in einem Entwurf oder in endgültiger 
Form vorliegen, oder 


3. Gründungsdokumente, Prospekte oder 
Angebotsunterlagen eines noch nicht zu-
gelassenen AIF in endgültiger Form 
sind. 


Werden Entwürfe von Prospekten oder Ange-
botsunterlagen bereitgestellt, so dürfen diese 
keine Informationen enthalten, die Anlegern 
für das Treffen einer Anlageentscheidung ge-
nügen, und es ist darin klar und deutlich dar-
zulegen, dass


1. es sich dabei nicht um ein Angebot oder 
eine Aufforderung zur Zeichnung von 
Anteilen oder Aktien eines AIF handelt 
und 


2. die darin dargelegten Informationen 
nicht als zuverlässig erachtet werden 
sollten, da sie unvollständig sind und 
noch geändert werden können. 
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(2) Die AIF-Verwaltungsgesellschaft 
stellt sicher, dass Anleger durch das Pre-Mar-
keting keine Anteile oder Aktien eines AIF er-
werben und dass Anleger, die im Rahmen des 
Pre-Marketings kontaktiert wurden, Anteile 
oder Aktien dieses AIF ausschließlich im 
Rahmen des gemäß diesem Gesetz zugelasse-
nen Vertriebs erwerben. Eine durch professi-
onelle oder semiprofessionelle Anleger inner-
halb von 18 Monaten, nachdem die AIF-Ver-
waltungsgesellschaft das Pre-Marketing auf-
genommen hat, vorgenommene Zeichnung 
von Anteilen oder Aktien eines AIF, der in 
den im Rahmen des Pre-Marketings bereitge-
stellten Informationen genannt wird, oder ei-
nes infolge des Pre-Marketings registrierten 
AIF gilt als Vertriebsergebnis und unterliegt 
den gemäß diesem Gesetz geltenden Anzeige-
verfahren. Die AIF-Verwaltungsgesellschaft 
stellt sicher, dass das Pre-Marketing ange-
messen dokumentiert wird. 


(3) Die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft hat innerhalb von zwei Wochen nach 
Aufnahme des Pre-Marketings die Aufnahme 
der Bundesanstalt mitzuteilen. In der Mittei-
lung sind folgende Angaben zu machen:  


1. die Mitgliedstaaten, in denen das Pre-
Marketing stattfindet oder stattgefunden 
hat,


2. die entsprechenden Zeiträume, 


3. eine Kurzbeschreibung des Pre-Marke-
tings, darunter Informationen zu den 
vorgestellten Anlagestrategien,


4. gegebenenfalls eine Liste der AIF und 
Teilinvestmentvermögen von AIF, die 
Gegenstand des Pre-Marketings sind o-
der waren, und 
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5. gegebenenfalls eine Erklärung, wonach 
die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
in den Mitgliedstaaten, in denen das Pre-
Marketing stattfindet oder stattgefunden 
hat, nicht einen Widerruf des Vertrieb in 
Bezug auf die gemäß Nummer 4 genann-
ten AIF angezeigt hat, die innerhalb der 
letzten 36 Monate vor dem Beginn des 
Pre-Marketings wirksam geworden ist 
und wonach die nach Nummer 3 vorge-
stellten Anlagestrategien auch nicht ver-
gleichbare Anlagestrategien oder Anla-
gekonzepte in Bezug zu den von der Ver-
triebseinstellung betroffenen AIF sind.  


Die Bundesanstalt setzt die zuständigen Be-
hörden der Mitgliedstaaten, in denen die AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft Pre-Marke-
ting betreibt oder betrieben hat, unverzüglich 
in Kenntnis. Die Bundesanstalt stellt auf Er-
suchen der zuständigen Behörden eines Mit-
gliedstaates, in dem das Pre-Marketing statt-
findet oder stattgefunden hat, weitere Anga-
ben zum Pre-Marketing bereit, das in seinem 
Hoheitsgebiet stattfindet oder stattgefunden 
hat.


(4) Die ausländische AIF-Verwal-
tungsgesellschaft, die Pre-Marketing im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes betreibt, hat in-
nerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme 
des Pre-Marketings dies der Bundesanstalt 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind folgende 
Angaben zu machen:  


1. die entsprechenden Zeiträume des Pre-
Marketings,  


2. eine Kurzbeschreibung des Pre-Marke-
tings, darunter Informationen zu den 
vorgestellten Anlagestrategien, und 


3. gegebenenfalls eine Liste der AIF und 
Teilinvestmentvermögen von AIF, die 
Gegenstand des Pre-Marketings sind o-
der waren.
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(5) Erhält die Bundesanstalt durch Mit-
teilung der zuständigen Behörde eines Mit-
gliedstaates Kenntnis davon, dass eine EU-
AIF-Verwaltungsgesellschaft Pre-Marketing 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes betreibt 
oder betrieben hat, so kann sie die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaates der 
EU-AIF-Verwaltungsgesellschaft ersuchen, 
weitere Angaben zum Pre-Marketing bereit-
zustellen, das im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes stattfindet oder stattgefunden hat.


(6) Ein Dritter darf im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes nur dann Pre-Marketing im 
Namen einer AIF-Verwaltungsgesellschaft 
betreiben, wenn er als vertraglich gebundener 
Vermittler im Sinne von § 2 Absatz 10 Satz 1
des Kreditwesengesetzes handelt oder 


1. als Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men im Sinne von § 2 Absatz 10 des 
Wertpapierhandelsgesetzes, 


2. als Kreditinstitut im Sinne von § 1 Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes, 


3. als OGAW-Verwaltungsgesellschaft o-
der 


4. als AIF-Verwaltungsgesellschaft


zugelassen ist. Dieser Dritte unterliegt den 
Bedingungen dieses Paragraphen.“


90. In § 307 Absatz 1 Satz 2 Nummer 20 werden 
nach den Wörtern „Verordnung (EU) 
2015/2365“ ein Komma und die Wörter „die 
in den Artikeln 6 bis 9 der Verordnung (EU) 
2019/2088 sowie die in den Artikeln 5 bis 7 
der Verordnung (EU) 2020/852“ eingefügt. 


95. u n v e r ä n d e r t


91. § 309 wird wie folgt geändert: 96. u n v e r ä n d e r t


a) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird 
gestrichen.


bb) In Satz 1 werden die Wörter „den 
Absätzen 1 und 2“ durch die An-
gabe „§ 306a“ ersetzt.


92. § 311 wird wie folgt geändert: 97. u n v e r ä n d e r t


a) In der Überschrift werden die Wörter 
„und Einstellung“ gestrichen.
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b) In Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt.


bb) Folgende Nummer 3 wird ange-
fügt: 


„3. entgegen einer Anzeige des 
Vertriebswiderrufs gemäß 
§ 295a Absatz 5 Satz 1 nach 
dem Datum des Widerrufs 
weiter vertrieben oder den 
Pflichten nach § 295b Ab-
satz 1 nicht nachgekommen 
wird.“ 


c) Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben.


93. § 312 wird wie folgt geändert: 98. § 312 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 3 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt und fol-
gende Nummer 3 angefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t


„3. die Angaben, die für die Inrech-
nungstellung oder die Mitteilung 
etwaiger geltender behördlicher 
Gebühren oder Entgelte durch die 
zuständigen Behörden des Auf-
nahmestaats erforderlich sind, ein-
schließlich der Anschrift, und An-
gaben zu den Einrichtungen, die 
für die Ausübung der in § 306a 
Absatz 1 genannten Aufgaben zu-
ständig sind.“ 


b) In Absatz 2 wird die Angabe „2“ durch 
die Angabe „3“ ersetzt.


b) u n v e r ä n d e r t


c) Nach Absatz 6 werden die folgenden 
Absätze 6a und 6b eingefügt: 


c) Nach Absatz 6 werden die folgenden 
Absätze 6a und 6b eingefügt: 
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„(6a) Im Fall einer Änderung der 
Vorkehrungen für die Vermarktung, die 
im gemäß Absatz 1 Satz 1 übermittelten 
Anzeigeschreiben genannt werden, oder 
einer Änderung der zu vertreibenden An-
teilklassen teilt die OGAW-Verwal-
tungsgesellschaft der Bundesanstalt und 
den zuständigen Behörden des Aufnah-
mestaates diese mindestens einen Monat 
vor Umsetzung der Änderung mit. Ver-
stieße die OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft infolge einer in Satz 1 genannten 
Änderung gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes verstoßen, so würde die Bun-
desanstalt der OGAW-Verwaltungsge-
sellschaft innerhalb von 15 Arbeitstagen 
nach Eingang sämtlicher in Satz 1 ge-
nannten Informationen mitteilen, dass 
sie die Änderung nicht durchführen darf. 
In diesem Fall setzt die Bundesanstalt 
die zuständigen Behörden des Aufnah-
mestaates der OGAW-Verwaltungsge-
sellschaft entsprechend in Kenntnis. 


„(6a) Im Fall einer Änderung der 
Vorkehrungen für die Vermarktung, die 
im gemäß Absatz 1 Satz 1 übermittelten 
Anzeigeschreiben genannt werden, oder 
einer Änderung der zu vertreibenden An-
teilklassen teilt die OGAW-Verwal-
tungsgesellschaft der Bundesanstalt und 
den zuständigen Behörden des Aufnah-
mestaates diese mindestens einen Monat 
vor Umsetzung der Änderung mit. Ver-
stieße die OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft infolge einer in Satz 1 genannten 
Änderung gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes, so würde die Bundesanstalt 
der OGAW-Verwaltungsgesellschaft in-
nerhalb von 15 Arbeitstagen nach Ein-
gang sämtlicher in Satz 1 genannten In-
formationen mitteilen, dass sie die Ände-
rung nicht durchführen darf. In diesem 
Fall setzt die Bundesanstalt die zuständi-
gen Behörden des Aufnahmestaates der 
OGAW-Verwaltungsgesellschaft ent-
sprechend in Kenntnis.


(6b) Wird eine in Absatz 6a Satz 1 
genannte Änderung nach der Mitteilung 
der Informationen gemäß Absatz 6a 
Satz 2 durchgeführt und verstößt die 
OGAW-Verwaltungsgesellschaft in-
folge dieser Änderung nunmehr gegen 
die Vorschriften dieses Gesetzes, so trifft 
die Bundesanstalt geeignete Maßnah-
men, einschließlich – falls erforderlich – 
der Untersagung des Vertriebs des 
OGAW, und setzt die zuständigen Be-
hörden des Aufnahmestaates der 
OGAW-Verwaltungsgesellschaft unver-
züglich von den getroffenen Maßnah-
men in Kenntnis.“ 


(6b) u n v e r ä n d e r t


d) In Absatz 7 werden nach dem Wort „Un-
terlagen“ die Wörter „sowie die Mittei-
lung nach Absatz 6a“ eingefügt. 


d) u n v e r ä n d e r t


e) In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „6“ 
durch die Angabe „7“ ersetzt.


e) u n v e r ä n d e r t


94. § 313 Absatz 3 wird aufgehoben. 99. u n v e r ä n d e r t


95. Nach § 313 wird folgender § 313a eingefügt: 100. u n v e r ä n d e r t
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„§ 313a 


Widerruf des Vertriebs von OGAW in ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-


mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum


(1) Die OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft kann den Vertrieb von Anteilen oder 
Aktien, einschließlich gegebenenfalls von 
Anteilsklassen in einem Staat, für den eine 
Anzeige gemäß § 312 erfolgt ist, widerrufen, 
sofern alle nachstehend aufgeführten Voraus-
setzungen erfüllt sind: 


1. es ist ein Pauschalangebot zur kostenlo-
sen Rücknahme sämtlicher entsprechen-
der Anteile oder Aktien, die von Anle-
gern in diesem Staat gehalten werden, 
abgegeben worden, das für die Dauer 
von mindestens 30 Arbeitstagen öffent-
lich zugänglich und individuell – direkt 
oder über Finanzintermediäre – an die 
Anleger in diesem Mitgliedstaat gerich-
tet ist, deren Identität bekannt ist;


2. die Absicht, den Vertrieb dieser Anteile 
oder Aktien in diesem Staat aufzuheben, 
ist mittels eines allgemein verfügbaren 
Mediums, einschließlich elektronischer 
Mittel, das für den Vertrieb von OGAW 
üblich und für einen typischen OGAW-
Anleger geeignet ist, bekannt gemacht 
worden; 


3. vertragliche Vereinbarungen mit Finanz-
intermediären oder Vertretern sind mit 
Wirkung vom Datum des Widerrufs ge-
ändert oder beendet worden, um jedes 
neue oder weitere unmittelbare oder mit-
telbare Anbieten oder Platzieren der in 
der Anzeige gemäß Absatz 2 genannten 
Anteile oder Aktien zu verhindern. 


Die in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten An-
gebote und Bekanntmachungen enthalten eine 
eindeutige Beschreibung dazu, welche Folgen 
es für die Anleger hat, wenn sie das Pauscha-
langebot zur Rücknahme ihrer Anteile oder 
Aktien nicht annehmen. 
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(2) Die unter Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 genannten Informationen werden 
in der Amtssprache oder in einer der Amts-
sprachen des Staates, für den eine Anzeige ge-
mäß § 312 durch die OGAW-Verwaltungsge-
sellschaft erfolgt ist, oder in einer Sprache be-
reitgestellt, die von den zuständigen Behör-
den dieses Staats gebilligt wurde. Ab dem in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Datum 
unterlässt die OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft in diesem Staat jedes neue oder weitere 
unmittelbare oder mittelbare Anbieten oder 
Platzieren seiner widerrufenen Anteile oder 
Aktien.


(3) Die OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft übermittelt eine Anzeige mit den in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Informationen an die 
Bundesanstalt.


(4) Die Bundesanstalt prüft, ob die von 
der OGAW-Verwaltungsgesellschaft über-
mittelte Anzeige vollständig ist. Spätestens 15 
Arbeitstage nach Eingang einer vollständigen 
Anzeige leitet die Bundesanstalt diese An-
zeige an die zuständigen Behörden des in der 
Anzeige gemäß Absatz 3 genannten Staats so-
wie an die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde weiter. Die Bundes-
anstalt unterrichtet die OGAW-Verwaltungs-
gesellschaft unverzüglich von der Weiterlei-
tung der Anzeige nach diesem Absatz. 


(5) Die OGAW-Verwaltungsgesell-
schaft stellt den Anlegern, die ihre Investitio-
nen in den OGAW beibehalten, sowie der 
Bundesanstalt die Informationen gemäß § 312 
Absatz 1 Satz 3 bereit. § 312 Absatz 2 und 3 
gilt entsprechend. Für die Zwecke der Infor-
mation der Anleger gemäß Satz 1 kann die 
OGAW-Verwaltungsgesellschaft elektroni-
sche oder sonstige Mittel für die Fernkommu-
nikation verwenden; ab dem Datum des Ver-
triebswiderrufs gilt § 313 für die von dem 
Vertriebswiderruf betroffenen Anteile oder 
Aktien nicht mehr. 


(6) Die Bundesanstalt übermittelt den 
zuständigen Behörden des in der Anzeige ge-
mäß Absatz 3 genannten Staates Angaben zu 
jedweder Änderung an den in § 312 Absatz 1
genannten Unterlagen.“ 


96. § 314 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 101. u n v e r ä n d e r t
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a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:


„4. die AIF-Verwaltungsgesellschaft, 
ein von ihr bestellter Repräsentant 
oder eine mit dem Vertrieb be-
fasste Person erheblich gegen 
§ 302 Absatz 2 und 3, Artikel 4
Absatz 1 bis 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1156 oder Anordnun-
gen nach § 302 Absatz 4 verstößt 
und die Verstöße trotz Verwar-
nung durch die Bundesanstalt 
nicht eingestellt werden,“.


b) In Nummer 10 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt.


c) Folgende Nummer 11 wird angefügt: 


„11. entgegen einer Anzeige des Ver-
triebswiderrufs gemäß § 295a Ab-
satz 4 nach dem Datum des Wider-
rufs weiter vertrieben oder den 
Pflichten nach § 295b Absatz 2
und 3 nicht nachgekommen wird.“


97. § 315 wird wie folgt geändert: 102. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird das Wort „AIF-Ver-
waltungsgesellschaft“ durch das 
Wort „AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft“ ersetzt und die Angabe 
„oder § 320“ gestrichen.


bb) In Satz 2 wird das Wort „AIF-Ver-
waltungsgesellschaft“ durch das 
Wort „AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft“ ersetzt.


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird das Wort „AIF-Ver-
waltungsgesellschaft“ durch das 
Wort „AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft“ ersetzt.


bb) In Satz 2 wird das Wort „AIF-Ver-
waltungsgesellschaft“ durch das 
Wort „AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft“ ersetzt und die Angabe 
„oder § 320“ gestrichen.
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cc) In Satz 3 wird das Wort „AIF-Ver-
waltungsgesellschaft“ durch das 
Wort „AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft“ ersetzt.


98. § 316 wird wie folgt geändert: 103. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 werden 
nach dem Wort „Feederfonds“ die Wör-
ter „oder geschlossenen Feederfonds“
und nach dem Wort „Masterfonds“ die 
Wörter „oder geschlossenen Master-
fonds“ eingefügt. 


b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort 
„schriftlich“ gestrichen.


99. § 317 wird wie folgt geändert: 104. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 4 wird vor dem Wort 
„AIF-Verwaltungsgesellschaft“
das Wort „ausländische“ eingefügt. 


bb) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:


„6. eine Einrichtung gemäß 
§ 306a bereitgestellt wird;“.


cc) Nummer 7 wird wie folgt geändert: 


aaa) Dem Buchstabe a Doppel-
buchstabe cc wird ein 
Komma und folgender 
Doppelbuchstabe dd ange-
fügt: 


„dd) bei mit Infrastruktur-
Sondervermögen 
vergleichbaren AIF 
die Angaben nach 
§ 260d Absatz 2“.


bbb) In Buchstabe e werden 
nach den Wörtern „Immo-
bilien-Investmentvermö-
gen“ die Wörter „oder of-
fenen Infrastruktur-Invest-
mentvermögen“ eingefügt. 


ccc) In Buchstabe h werden 
nach dem Wort „Immobi-
lien-Sondervermögen“ die 
Wörter „oder Infrastruk-
tur-Sondervermögen“ ein-
gefügt. 
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ddd) Buchstabe j wird wie folgt 
gefasst:


„j) bei mit Infrastruktur-
Sondervermögen 
vergleichbaren In-
vestmentvermögen 
eine Regelung ent-
sprechend § 260c, 
§ 260a in Verbin-
dung mit §§ 255, 257 
vorsehen;“.


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 2 werden nach der An-
gabe „und 222“ die Wörter „oder 
der §§ 261 bis 265“ eingefügt. 


bb) In Nummer 5 wird nach der An-
gabe „§ 175“ die Angabe „oder 
§ 272d“ eingefügt. 


100. § 318 wird wie folgt geändert: 105. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 4 wird nach der Angabe 
„Absatz 1“ die Angabe „oder § 272b Ab-
satz 1“ eingefügt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 2 wird das Wort „Sonder-
vermögen“ durch das Wort „Invest-
mentvermögen“ ersetzt.


bb) Folgender Satz wird angefügt:


„Der Verkaufsprospekt von EU-
AIF oder ausländischen AIF, die 
hinsichtlich ihrer Anlagepolitik An-
forderungen unterliegen, die denen 
von Infrastruktur-Sondervermögen 
nach § 260a vergleichbar sind, 
muss darüber hinaus Angaben ent-
sprechend den Angaben nach 
§ 260d Absatz 1 enthalten.“ 


c) In Absatz 5 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Immobilien-Sondervermögen“ 
die Wörter „oder Infrastruktur-Sonder-
vermögen“ eingefügt. 


101. In § 320 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 wird 
nach der Angabe „§ 175“ die Angabe „oder 
§ 272d“ eingefügt. 


106. u n v e r ä n d e r t


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 85 – Drucksache 19/28868


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


102. In § 321 Absatz 4 Satz 1 und § 322 Absatz 5
Satz 1 wird jeweils das Wort „schriftlich“ ge-
strichen.


107. u n v e r ä n d e r t


103. § 331 wird wie folgt geändert: 108. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender 
Satz eingefügt: 


„Das Schreiben enthält ebenfalls die An-
gaben, die für die Inrechnungstellung o-
der die Mitteilung etwaiger geltender be-
hördlicher Gebühren oder Entgelte durch 
die zuständigen Behörden des Aufnah-
mestaats erforderlich sind, einschließlich 
der Anschrift, und Angaben zu den Ein-
richtungen, die für die Ausübung der in 
§ 306a Absatz 1 genannten Aufgaben 
zuständig sind.“ 


b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:


„(7) Die AIF-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft teilt der Bundesanstalt we-
sentliche Änderungen der nach Absatz 1
oder 2 übermittelten Angaben in Text-
form mit. Änderungen, die von der AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft geplant 
sind, sind mindestens einen Monat vor 
Durchführung der Änderung mitzutei-
len. Ungeplante Änderungen sind unver-
züglich nach ihrem Eintreten mitzutei-
len. Führt die geplante Änderung dazu, 
dass die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft oder die Verwaltung des betref-
fenden AIF durch die AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft nunmehr gegen die 
Vorschriften dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes erlassener Best-
immungen verstößt, so teilt die Bundes-
anstalt der AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft innerhalb von 15 Arbeitstagen 
nach Eingang sämtlicher in Satz 1 ge-
nannten Informationen mit, dass sie die 
Änderung nicht durchführen darf. In die-
sem Fall setzt die Bundesanstalt unver-
züglich die zuständigen Behörden des 
Aufnahmestaates der AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft entsprechend in 
Kenntnis.“ 


c) Die folgenden Absätze 8 und 9 werden 
angefügt: 
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„(8) Nimmt eine AIF-Kapitalver-
waltungsgesellschaft ungeachtet von 
Absatz 7 Satz 4 eine geplante Änderung 
vor oder führt eine durch einen unvor-
hersehbaren Umstand ausgelöste Ände-
rung dazu, dass die AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft oder die Verwaltung 
des betreffenden AIF durch die AIF-Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft nunmehr 
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes 
verstoßen würde, so trifft die Bundesan-
stalt geeignete Maßnahmen einschließ-
lich der Untersagung des Vertriebs des 
betreffenden AIF und setzt unverzüglich 
die zuständigen Behörden des Aufnah-
mestaates der AIF-Kapitalverwaltungs-
gesellschaft entsprechend in Kenntnis. 


(9) Bei zulässigen Änderungen 
unterrichtet die Bundesanstalt innerhalb 
eines Monats die zuständigen Behörden 
des Aufnahmestaates der AIF-Kapital-
verwaltungsgesellschaft von diesen Än-
derungen.“ 


104. Nach § 331 wird folgender § 331a eingefügt: 109. Nach § 331 wird folgender § 331a eingefügt: 


„§ 331a „§ 331a 


Widerruf des Vertriebs von EU-AIF oder in-
ländischen AIF in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen 


Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum; Verord-


nungsermächtigung 


Widerruf des Vertriebs von EU-AIF oder in-
ländischen AIF in anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen 


Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum; Verord-


nungsermächtigung 


(1) Eine AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft kann den Vertrieb von Anteilen o-
der Aktien einiger oder aller von ihr verwalte-
ten EU-AIF oder inländischen AIF in einem 
Staat, für den eine Anzeige gemäß § 331 er-
folgt ist, widerrufen, sofern alle nachstehend 
aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind: 


(1) u n v e r ä n d e r t
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1. es ist ein Pauschalangebot zum Rück-
kauf oder zur Rücknahme – ohne Gebüh-
ren oder Abzüge – sämtlicher derartiger 
AIF-Anteile, die von Anlegern in diesem 
Staat gehalten werden, außer im Fall von 
geschlossenen AIF und von durch die 
Verordnung (EU) 2015/760 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates regu-
lierten Fonds, abgegeben worden, das 
für die Dauer von mindestens 30 Ar-
beitstagen öffentlich zugänglich und in-
dividuell – direkt oder über Finanzinter-
mediäre – an die Anleger in diesem Staat 
gerichtet ist, deren Identität bekannt ist;


2. die Absicht, den Vertrieb von Anteilen 
einiger oder aller ihrer AIF in diesem 
Staat zu widerrufen, ist mittels eines all-
gemein verfügbaren Mediums, ein-
schließlich elektronischer Mittel, das für 
den Vertrieb von AIF üblich und für ei-
nen typischen AIF-Anleger geeignet ist, 
bekannt gemacht worden; 


3. vertragliche Vereinbarungen mit Finanz-
intermediären oder Vertretern sind mit 
Wirkung vom Datum des Widerrufs ge-
ändert oder beendet worden, um jedes 
neue oder weitere unmittelbare oder mit-
telbare Anbieten oder Platzieren der in 
dem Anzeigeschreiben gemäß Absatz 3
genannten Anteile zu verhindern. 


(2) Ab dem in Absatz 1 Nummer 3 ge-
nannten Datum darf die AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft in dem Staat, für den diese 
eine Anzeige gemäß Absatz 3 übermittelt hat, 
weder unmittelbar noch mittelbar einen Anteil 
des von ihr verwalteten AIF anbieten oder 
platzieren.


(2) u n v e r ä n d e r t


(3) Die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft übermittelt ein Anzeigeschreiben mit 
den in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten 
Informationen an die Bundesanstalt. 


(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Die Bundesanstalt prüft, ob das von 
der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übermittelte Anzeigeschreiben vollständig ist. 
Spätestens 15 Arbeitstage nach Eingang eines 
vollständigen Anzeigeschreibens leitet die 
Bundesanstalt dieses Anzeigeschreiben an die 
zuständigen Behörden des in der Anzeige ge-
mäß Absatz 3 genannten Staats sowie an die 
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde weiter. Die Bundesanstalt unterrich-
ten die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
unverzüglich von der Weiterleitung des An-
zeigeschreibens nach diesem Absatz.


(4) Die Bundesanstalt prüft, ob das von 
der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übermittelte Anzeigeschreiben vollständig ist. 
Spätestens 15 Arbeitstage nach Eingang eines 
vollständigen Anzeigeschreibens leitet die 
Bundesanstalt dieses Anzeigeschreiben an die 
zuständigen Behörden des in der Anzeige ge-
mäß Absatz 3 genannten Staats sowie an die 
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde weiter. Die Bundesanstalt unterrich-
tet die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
unverzüglich von der Weiterleitung des An-
zeigeschreibens nach diesem Absatz.


(5) Für die Dauer von 36 Monaten ab 
dem Datum gemäß Absatz 1 Nummer 3 darf 
die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in 
dem in der Anzeige gemäß Absatz 3 genann-
ten Staat kein Pre-Marketing für die betroffe-
nen Anteile oder für vergleichbare Anlage-
strategien oder Anlagekonzepte betreiben. 


(5) u n v e r ä n d e r t


(6) Ab dem Datum des Widerrufs hat 
die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft den 
Anlegern, die ihre Investitionen in den EU-
AIF beibehalten, sowie der Bundesanstalt die 
gemäß § 307 Absatz 1 und § 308 Absatz 1
und 3 Satz 1 erforderlichen Informationen be-
reitzustellen. Für die Zwecke von Satz 1 kann 
die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
elektronische oder sonstige Mittel für die 
Fernkommunikation nutzen. 


(6) u n v e r ä n d e r t


(7) Die Bundesanstalt übermittelt den 
zuständigen Behörden des in der Anzeige ge-
mäß Absatz 3 genannten Staates Angaben zu 
jedweder Änderung an den in § 321 Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 bis 6 genannten Unterlagen 
und Angaben.“


(7) u n v e r ä n d e r t


105. In § 332 Absatz 3, § 333 Absatz 2 und § 334 
Absatz 3 wird die Angabe „7“ jeweils durch 
die Angabe „9“ ersetzt.


110. u n v e r ä n d e r t


106. § 338a wird wie folgt gefasst: 111. u n v e r ä n d e r t
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„§ 338a 


Europäische langfristige Investmentfonds 


Für AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten, die europäische langfristige Investment-
fonds im Sinne der Verordnung (EU) 
2015/760 verwalten, gelten neben den Vor-
schriften dieser Verordnung (EU) 2015/760 
die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit die 
Verordnung (EU) 2015/760 dem nicht entge-
gensteht.“ 


107. § 340 wird wie folgt geändert: 112. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Nummer 1 werden nach der 
Angabe „§ 40 Absatz 1“ die Wörter „o-
der 3 Satz 1“ eingefügt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 32 werden nach der 
Angabe „§ 107 Absatz 3“ das 
Komma durch das Wort „oder“ er-
setzt, nach der Angabe „§ 123 Ab-
satz 5“ das Komma und die Wörter 
„auch in Verbindung mit § 148 Ab-
satz 1, oder entgegen § 160 Ab-
satz 4“ gestrichen und die Wörter 
„bei der Bundesanstalt einreicht“
durch das Wort „übermittelt“ er-
setzt.


bb) In Nummer 42 wird nach der An-
gabe „Satz 1“ die Angabe „oder 
§ 272c Absatz 1 Satz 1“ eingefügt. 


cc) In Nummer 43 wird nach der An-
gabe „Satz 2“ die Angabe „oder 
§ 272c Absatz 1 Satz 2“ eingefügt. 


dd) In Nummer 56 wird die Angabe 
„Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“
ersetzt.


ee) Nach Nummer 77 werden die fol-
genden Nummern 77a bis 77d ein-
gefügt: 


„77a. entgegen § 295a Absatz 2 ei-
nen Anteil vertreibt,
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77b. entgegen § 295a Absatz 3,
§ 306b Absatz 6 Satz 1 oder 
§ 331a Absatz 5 Pre-Marke-
ting betreibt,


77c. entgegen § 295a Absatz 5
Satz 5 eine Unterlage ein-
setzt,


77d. entgegen § 295b Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder 
Absatz 3 Satz 1 eine dort ge-
nannte Unterlage, Angabe o-
der Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stellt,“. 


ff) Nummer 79 wird wie folgt gefasst:


„79. entgegen § 302 Absatz 2
Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
eine Information nicht im 
Widerspruch zu einer dort ge-
nannten Anlegerinformation 
steht,“


gg) Nach Nummer 79 werden die fol-
genden Nummern 79a bis 79d ein-
gefügt: 


„79a. entgegen § 302 Absatz 2
Satz 2, 3 oder 4 oder Absatz 3
nicht sicherstellt, dass Wer-
bung einer dort genannten 
Anforderung entspricht, 


79b. entgegen § 306a Absatz 1
eine dort genannte Einrich-
tung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht recht-
zeitig bereitstellt,


79c. entgegen § 306b Absatz 2
Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
Anleger Anteile oder Aktien 
nicht oder nur im Rahmen des 
dort genannten Vertriebs er-
werben,


79d. entgegen § 306b Absatz 3
Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1
eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht,“.
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hh) Die bisherige Nummer 79a wird 
Nummer 80. 


ii) Die bisherige Nummer 80 wird auf-
gehoben. 


jj) In Nummer 81 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt.


kk) Nach Nummer 81 werden die fol-
genden Nummern 82 und 83 einge-
fügt: 


„82. entgegen § 331a Absatz 2 ei-
nen Anteil anbietet oder plat-
ziert oder


83. entgegen § 331a Absatz 6
Satz 1 eine Information nicht 
oder nicht rechtzeitig bereit-
stellt.“


c) Nach Absatz 6f wird folgender Ab-
satz 6g eingefügt: 


„(6g) Ordnungswidrig handelt, wer 
gegen die Verordnung (EU) 2019/1156 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Erleichte-
rung des grenzüberschreitenden Ver-
triebs von Organismen für gemeinsame 
Anlagen und zur Änderung der Verord-
nungen (EU) Nr. 345/2013, (EU) 
Nr. 346/2013 und (EU) Nr. 1286/2014 
(ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 55) ver-
stößt, indem er vorsätzlich oder fahrläs-
sig 


1. einer Vorschrift des Artikels 4 Ab-
satz 1 erster Halbsatz, Absatz 2
Satz 1 oder 2, jeweils auch in Ver-
bindung mit Absatz 5, oder des Ar-
tikels 4 Absatz 4 über eine dort ge-
nannte Sicherstellungspflicht für 
Marketing-Anzeigen zuwiderhan-
delt,


2. entgegen Artikel 4 Absatz 1 zwei-
ter Halbsatz nicht sicherstellt, dass 
eine Information eindeutig und 
nicht irreführend ist, oder 
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3. als für die Verwendung einer Mar-
keting-Anzeige im Sinne von Arti-
kel 4 verantwortliche Person nicht 
sicherstellt, dass die in Artikel 4 
Absatz 3 genannten Angaben ent-
halten sind.“ 


d) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 und 2 wird jeweils die 
Angabe „79a“ durch die Angabe 
„80“ ersetzt.


bb) In Nummer 3 wird die Angabe 
„und 6b“ durch ein Komma und die 
Angabe „6b und 6g “ersetzt.


108. In § 342 Absatz 2 werden die Wörter „schrift-
lich, elektronisch oder zur Niederschrift“
durch die Wörter „in Textform“ ersetzt.


113. u n v e r ä n d e r t


109. In § 353 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 160 Absatz 4,“ gestrichen.


114. u n v e r ä n d e r t


110. Folgender § … [einsetzen: nächster bei der 
Verkündung freier Paragraph mit Zählbe-
zeichnung] wird angefügt: 


115. u n v e r ä n d e r t


„§ … [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Paragraph mit Zählbezeichnung] 


Übergangsvorschrift zum Fondsstandortge-
setz


§ 148 Absatz 1 und §§ 159a, 160 Ab-
satz 1 in der ab dem 2. August 2021 geltenden 
Fassung sind erstmals auf Rechnungslegungs-
unterlagen und Jahresberichte für das nach 
dem 31. Dezember 2020 beginnende Ge-
schäftsjahr anzuwenden. § 148 Absatz 1 und 
§ 160 Absatz 1 in der bis einschließlich 1. Au-
gust 2021 geltenden Fassung sind letztmals 
anzuwenden auf Rechnungsunterlagen und 
Jahresberichte für das vor dem 1. Januar 2021 
beginnende Geschäftsjahr.“
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Artikel 2 Artikel 2


Weitere Änderung des Kapitalanlagegesetz-
buchs


Weitere Änderung des Kapitalanlagegesetz-
buchs


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 
2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 1
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 
2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 1
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Nach der Angabe zu § 7a wird folgende 
Angabe eingefügt: 


„§ 7b Elektronische Kommunikation; 
Verordnungsermächtigung“. 


b) Die Angabe zu § 312 wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 312 Anzeigepflicht“.


c) In der Angabe zu § 331 werden das Se-
mikolon und das Wort „Verordnungser-
mächtigung“ gestrichen.


2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 2. Nach § 7a wird folgender § 7b eingefügt: 


„§ 7b „§ 7b 


Elektronische Kommunikation; Verord-
nungsermächtigung 


Elektronische Kommunikation; Verord-
nungsermächtigung 


(1) Verwaltungsgesellschaften, Invest-
mentgesellschaften, Verwahrstellen, interes-
sierte Erwerber nach § 19 Absatz 1 Satz 1 o-
der Inhaber bedeutender Beteiligungen haben 
elektronisch über das Verfahren gemäß Ab-
satz 2 zu übermitteln


(1) Verwaltungsgesellschaften, Invest-
mentgesellschaften, Verwahrstellen, interes-
sierte Erwerber nach § 19 Absatz 1 Satz 1 o-
der Inhaber bedeutender Beteiligungen haben 
elektronisch über das Verfahren gemäß Ab-
satz 2 zu übermitteln
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1. Anzeigen gemäß § 18 Absatz 4 Satz 2,
§ 19 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5, § 34, 
§ 38 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesenge-
setzes, § 49 Absatz 1, 4 Satz 1, Absatz 5
Satz 1, Absatz 6 Satz 4, § 51 Absatz 2
Satz 3 und Absatz 3 Satz 3, § 53 Ab-
satz 1 und 5, § 65 Absatz 5, § 80 Ab-
satz 3 Satz 4, § 100 Absatz 3 Satz 4, 
§ 112 Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 Buch-
stabe b, § 114 Satz 1, § 121 Absatz 2
Satz 5 in Verbindung mit § 28 Absatz 1
Satz 1 des Kreditwesengesetzes, § 129 
Absatz 2 Satz 1, § 130 Satz 1, § 144 
Satz 5 Nummer 2 Buchstabe b, § 145 
Satz 1, § 154 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1, § 155 Satz 1, § 200 Absatz 4, 
auch in Verbindung mit § 204 Absatz 1,
§ 295a Absatz 4, § 295b Absatz 2
Satz 2, § 306b Absatz 4 Satz 1, Ab-
satz 5, § 312 Absatz 1 und 4 Satz 3, 
§ 312 Absatz 6a, § 313a Absatz 3 und 
Absatz 5 Satz 1, § 316 Absatz 1, 2 und 4, 
§ 320 Absatz 1, 2 in Verbindung mit 
§ 316 Absatz 2, § 320 Absatz 4 in Ver-
bindung mit § 316 Absatz 4, § 321 Ab-
satz 1, 2 und 4, § 329 Absatz 2, 4 in Ver-
bindung mit § 321 Absatz 2 und 3 
Satz 3, § 330 Absatz 2 und 4 in Verbin-
dung mit § 316 Absatz 2 und 3, § 330a 
Absatz 2, § 331 Absatz 1 und 7 Satz 1, 
§ 331a Absatz 3, § 337 Absatz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 345/2013, § 338 
Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit 
Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 346/2013 sowie die Unterlagen und 
Informationen, die gegebenenfalls im 
Rahmen des mit der Anzeige begonne-
nen Verwaltungsverfahrens einzu-
reichen sind, 


1. u n v e r ä n d e r t


2. Anträge auf 2. u n v e r ä n d e r t


a) Erlaubniserteilungen gemäß § 20 
Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3, 
§ 58 Absatz 1, § 113 Absatz 1
Satz 1, 
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b) Genehmigungen gemäß § 36 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3, § 69 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 4 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 87, § 96
Absatz 2 Satz 3, § 100 Absatz 3
Satz 1, § 100b Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 4, § 110 Absatz 4, § 163 
Absatz 1 Satz 1, § 117 Absatz 5
Satz 3, § 171 Absatz 1 und 4, § 178 
Absatz 2, § 179 Absatz 2, § 182 
Absatz 1 und 2, auch in Verbindung 
mit §§ 191, 267 Absatz 1, § 272a 
Absatz 1 Satz 2, Absatz 4 Satz 1, 
§ 272g Absatz 2, 


c) Zulassungen gemäß § 338a in Ver-
bindung mit Artikel 5 Absatz 1 und 
2 der Verordnung (EU) 2015/760, 


d) Befreiungen gemäß § 38 Absatz 4
Satz 6, 


e) Registrierungen gemäß § 44 Ab-
satz 4 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 337 Absatz 1 Nummer 1 oder 
§ 338 Absatz 1 Nummer 1, und Ar-
tikel 6 der Verordnung (EU) 
2019/1238 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 
2019 über ein Paneuropäisches Pri-
vates Pensionsprodukt (PEPP) 
(ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1),


f) Bestätigungen gemäß § 163 Ab-
satz 2 Satz 6, § 171 Absatz 5
Satz 5, 178 Absatz 3 Satz 5, 179 
Absatz 4 Satz 5, § 330a Absatz 3
Satz 2 sowie nach § 10 Absatz 2
Satz 2 der Derivateverordnung,


g) Zustimmungen gemäß §§ 163 Ab-
satz 4 Satz 7, 239 Absatz 2, 


h) Bescheinigungen gemäß § 171 Ab-
satz 6 Satz 1, § 246 Absatz 2, § 264 
Absatz 2, § 312 Absatz 6, 335 Ab-
satz 1 und 2,


i) Gestattungen gemäß Artikel 14 Ab-
satz 4 und 5 der Delegierten Ver-
ordnung (EU) Nr. 231/2013, 
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sowie die Unterlagen und Informationen, die 
gegebenenfalls im Rahmen des mit einem sol-
chen Antrag begonnenen Verwaltungsverfah-
rens einzureichen sind,


sowie die Unterlagen und Informationen, die 
gegebenenfalls im Rahmen des mit einem sol-
chen Antrag begonnenen Verwaltungsverfah-
rens einzureichen sind,


3. Mitteilungen gemäß § 44 Absatz 1
Satz 1 Nummer 5, § 61 Absatz 1 Satz 2
bis 4, § 80 Absatz 4 Satz 1, § 176 Ab-
satz 3 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2, § 178 
Absatz 5 Satz 1, § 179 Absatz 6, § 215 
Absatz 1, auch in Verbindung mit § 263 
Absatz 2 oder mit § 274 Satz 1, § 216 
Absatz 5, auch in Verbindung mit § 271 
Absatz 4 sowie mit § 278 oder mit § 286 
Absatz 1, § 272e Absatz 3, § 272g Ab-
satz 5 und 6 Satz 2, § 289, § 312 Ab-
satz 6a Satz 1, § 330a Absatz 2 Satz 2
Nummer 2 und Artikel 4 Absatz 2 und 3 
der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 231/2013, 


3. u n v e r ä n d e r t


4. Unterlagen und Informationen nach § 38
Absatz 1 Satz 2, § 65 Absatz 1 und 2, 
§ 96 Absatz 2 Satz 4, § 117 Absatz 5
Satz 4, § 132 Absatz 2 Satz 2, § 164 Ab-
satz 4 und 5, § 173 Absatz 5, § 179 Ab-
satz 1 Satz 2, § 186 Absatz 4 Satz 1, 
§ 187 Absatz 3, auch in Verbindung mit 
§ 191, § 215 Absatz 1, § 226, § 263 Ab-
satz 2, § 273 Satz 2, § 272b Absatz 5,
§ 274 Satz 1, § 290 Absatz 1 Nummer 3, 
Absatz 5, § 313a Absatz 5 Satz 1, Arti-
kel 5 Absatz 5 der Delegierten Verord-
nung (EU) Nr. 231/2013 und 


4. Berichte, Unterlagen und Informationen 
nach § 38 Absatz 1 Satz 2, § 65 Absatz 1
und 2, § 96 Absatz 2 Satz 4, § 117 Ab-
satz 5 Satz 4, § 132 Absatz 2 Satz 2, 
§ 164 Absatz 4 und 5, § 173 Absatz 5, 
§ 179 Absatz 1 Satz 2, § 186 Absatz 4
Satz 1, § 187 Absatz 3, auch in Verbin-
dung mit § 191, § 215 Absatz 1, § 226, 
§ 263 Absatz 2, § 273 Satz 2, § 272b 
Absatz 5, § 274 Satz 1, § 290 Absatz 1
Nummer 3, Absatz 5, § 313a Absatz 5
Satz 1, Artikel 5 Absatz 5 der Delegier-
ten Verordnung (EU) Nr. 231/2013, Ar-
tikel 12 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 345/2013, 
Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 346/2013 und


5. Nachweise gemäß § 315 Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 2 und gemäß § 250 
Absatz 2 Satz 3 


5. u n v e r ä n d e r t


elektronisch über das Verfahren gemäß Ab-
satz 2 zu übermitteln. 


elektronisch über das Verfahren gemäß Ab-
satz 2 zu übermitteln. 
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(2) Verwaltungsgesellschaften, extern 
verwaltete OGAW-Investmentaktiengesell-
schaften und Verwahrstellen sind verpflichtet, 
für die elektronische Übermittlung von in Ab-
satz 1 aufgeführten Anzeigen, Anträgen, Mit-
teilungen, Unterlagen, Informationen und 
Nachweise ein von der Bundesanstalt bereit-
gestelltes elektronisches Kommunikations-
verfahren zu nutzen und hierfür den elektroni-
schen Zugang einzurichten. Sie haben sicher-
zustellen, dass regelmäßig, spätestens alle 
fünf Kalendertage, überprüft wird, ob ihnen 
Mitteilungen über das elektronische Kommu-
nikationsverfahren bereitgestellt wurden. 
Dies gilt auch für Verwaltungsakte, die ge-
mäß § 16u Finanzdienstleistungsaufsichtsge-
setzes bekanntgegeben oder gemäß § 16v des 
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes zuge-
stellt werden. Verwaltungsgesellschaften, ex-
tern verwaltete OGAW-Investmentaktienge-
sellschaften und Verwahrstellen können für 
die elektronische Kommunikation gegenüber 
der Bundesanstalt auch Bevollmächtigte ein-
setzen.


(2) Verwaltungsgesellschaften, extern 
verwaltete OGAW-Investmentaktiengesell-
schaften und Verwahrstellen sind verpflichtet, 
für die elektronische Übermittlung von in Ab-
satz 1 aufgeführten Anzeigen, Anträgen, Mit-
teilungen, Berichte, Unterlagen, Informatio-
nen und Nachweise ein von der Bundesanstalt 
bereitgestelltes elektronisches Kommunikati-
onsverfahren zu nutzen und hierfür den elekt-
ronischen Zugang einzurichten. Sie haben si-
cherzustellen, dass regelmäßig, spätestens 
alle fünf Kalendertage, überprüft wird, ob 
ihnen Mitteilungen über das elektronische 
Kommunikationsverfahren bereitgestellt wur-
den. Dies gilt auch für Verwaltungsakte, die 
gemäß § 4f des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes bekanntgegeben oder gemäß 
§ 4g des Finanzdienstleistungsaufsichtsgeset-
zes zugestellt werden. Verwaltungsgesell-
schaften, extern verwaltete OGAW-Invest-
mentaktiengesellschaften und Verwahrstellen 
können für die elektronische Kommunikation 
gegenüber der Bundesanstalt auch Bevoll-
mächtigte einsetzen.


(3) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere 
Bestimmungen erlassen 


(3) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere 
Bestimmungen erlassen 


1. zum Inhalt und zur Form der Anzeigen, 
Anträge, Mitteilungen, Unterlagen und 
Informationen nach Absatz 1 sowie zu 
den beizufügenden Unterlagen und  


1. u n v e r ä n d e r t


2. zum Zugang zum elektronischen Kom-
munikationsverfahren und dessen Nut-
zung sowie zu den Datenformaten für 
Anzeigen, Anträge, Mitteilungen, Unter-
lagen, Informationen und Nachweise 
nach Absatz 2. 


2. zum Zugang zum elektronischen Kom-
munikationsverfahren und dessen Nut-
zung sowie zu den Datenformaten für 
Anzeigen, Anträge, Mitteilungen, Be-
richte, Unterlagen, Informationen und 
Nachweise nach Absatz 2. 


Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt übertragen." 


Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt übertragen." 


3. In § 25 Absatz 6 Satz 2 werden nach dem 
Wort „unverzüglich“ die Wörter „über ein 
von ihr bereitgestelltes elektronisches Kom-
munikationsverfahren“ eingefügt. 


3. u n v e r ä n d e r t
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4. In § 38 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem 
Wort „gelten“ die Wörter „und der aufge-
stellte oder der festgestellte Jahresabschluss 
und Lagebericht der Bundesanstalt auf Ver-
langen über ein von ihr bereitgestelltes elekt-
ronisches Kommunikationsverfahren zu über-
mitteln sind“ eingefügt. 


entfällt


5. § 44 wird wie folgt geändert: 4. § 44 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaften, die die Bedingungen nach 
§ 2 Absatz 4 erfüllen, übermitteln der 
Bundesanstalt mit dem Antrag auf Re-
gistrierung zusätzlich zu den in Absatz 1
genannten Angaben eine Erklärung, 
nach der 


„(2) AIF-Kapitalverwaltungsge-
sellschaften, bei denen die Vorausset-
zungen nach § 2 Absatz 4 Satz 2 vorlie-
gen, übermitteln der Bundesanstalt mit 
dem Antrag auf Registrierung zusätzlich 
zu den in Absatz 1 genannten Angaben 
eine Erklärung, nach der  


1. die Voraussetzungen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 7 und § 2 Absatz 4
Satz 2 und 3 erfüllt sind, und 


1. u n v e r ä n d e r t


2. die eingereichten Unterlagen im 
Hinblick auf die Angaben nach Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 sowie auf 
das Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Nummern 6 und 7 
vollständig und richtig sind." 


2. u n v e r ä n d e r t


b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t


„(4) Die Bundesanstalt bestätigt 
der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
die Registrierung innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Eingang des 
vollständigen Registrierungsantrags, 
wenn die Voraussetzungen für die Re-
gistrierung erfüllt sind. Die Bundesan-
stalt versagt der AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft die Registrierung, 
wenn


1. nicht alle zum Zeitpunkt der Regist-
rierung erforderlichen Informatio-
nen und Unterlagen gemäß Ab-
satz 1, 2 und 7 übermittelt oder 
nicht in der erforderlichen Form 
übermittelt wurden,


2. die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft keine juristische Person oder 
Personenhandelsgesellschaft ist,
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3. die AIF-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft AIF in einer anderen als den 
in Absatz 1 Nummer 7 genannten 
Rechtsformen verwaltet oder 


4. die Hauptverwaltung oder der sat-
zungsmäßige Sitz der AIF-Kapital-
verwaltungsgesellschaft sich nicht 
im Inland befindet." 


6. In § 80 Absatz 3 Satz 5 werden nach dem 
Wort „unverzüglich“ die Wörter „über ein 
von ihr bereitgestelltes elektronisches Kom-
munikationsverfahren“ eingefügt. 


5. u n v e r ä n d e r t


7. § 312 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t


a) In der Überschrift werden das Semiko-
lon und das Wort „Verordnungsermäch-
tigung“ gestrichen.


b) Die Absätze 7 und 8 werden aufgehoben.


8. § 331 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t


a) In der Überschrift werden das Semiko-
lon und das Wort „Verordnungsermäch-
tigung“ gestrichen.


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


9. In § 337 Absatz 1 Nummer 1 und § 338 Ab-
satz 1 Nummer 1 wird jeweils die Angabe 
„§§ 6, 7, 13, 14, 44 Absatz 1 Nummer 1, 2, 5 
bis 7 und Absatz 4 bis 7“ durch die Angabe 
„§§ 6, 7, 7b, 13, 14, 44 Absatz 1 Nummer 1, 
2, 5 bis 7, Absatz 2 und Absatz 4 bis 7“ er-
setzt.


8. u n v e r ä n d e r t


Artikel 3 Artikel 3


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes


Das Einkommensteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


Das Einkommensteuergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 19 die folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t
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„§ 19a Sondervorschrift für Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit bei Vermö-
gensbeteiligungen“. 


2. In § 3 Nummer 39 Satz 1 wird die Angabe 
„360 Euro“ durch die Angabe „720 Euro“ er-
setzt.


2. In § 3 Nummer 39 Satz 1 wird die Angabe 
„360 Euro“ durch die Angabe „1 440 Euro“
ersetzt.


3. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 3. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 


„§ 19a „§ 19a 


Sondervorschrift für Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit bei Vermögensbeteiligun-


gen


Sondervorschrift für Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit bei Vermögensbeteiligun-


gen


(1) Werden einem Arbeitnehmer von 
seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn Vermögensbeteili-
gungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a, b und f bis l und Absatz 2 bis 5 
des Fünften Vermögensbildungsgesetzes an 
dem Unternehmen des Arbeitgebers unent-
geltlich oder verbilligt übertragen, so unter-
liegt der Vorteil im Sinne des § 19 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 im Kalenderjahr der Über-
tragung nicht der Besteuerung. Bei der Er-
mittlung des Vorteils ist der Freibetrag nach 
§ 3 Nummer 39 abzuziehen, wenn die Vo-
raussetzungen vorliegen. Ein nicht besteuerter 
Vorteil im Sinne des Satzes 1 ist bei der Be-
rechnung der Vorsorgepauschale (§ 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3) einzubeziehen. Die 
Anschaffungskosten sind mit dem gemeinen 
Wert der Vermögensbeteiligung anzusetzen. 


(1) Werden einem Arbeitnehmer von 
seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn Vermögensbeteili-
gungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a, b und f bis l und Absatz 2 bis 5 
des Fünften Vermögensbildungsgesetzes an 
dem Unternehmen des Arbeitgebers unent-
geltlich oder verbilligt übertragen, so unter-
liegt der Vorteil im Sinne des § 19 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 im Kalenderjahr der Über-
tragung nicht der Besteuerung. Dies gilt auch, 
wenn die Vermögensbeteiligungen mittel-
bar über Personengesellschaften gehalten 
werden. Bei der Ermittlung des Vorteils im 
Sinne des Satzes 1ist der Freibetrag nach § 3
Nummer 39 abzuziehen, wenn die Vorausset-
zungen vorliegen. Ein nicht besteuerter Vor-
teil im Sinne des Satzes 1 ist bei der Berech-
nung der Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz 2
Satz 5 Nummer 3) einzubeziehen. Die An-
schaffungskosten sind mit dem gemeinen 
Wert der Vermögensbeteiligung anzusetzen. 


(2) Die vorläufige Nichtbesteuerung 
nach Absatz 1 kann im Lohnsteuerabzugsver-
fahren nur mit Zustimmung des Arbeitneh-
mers angewendet werden. Eine Nachholung 
der vorläufigen Nichtbesteuerung im Rahmen 
der Veranlagung zur Einkommensteuer ist 
ausgeschlossen.  


(2) u n v e r ä n d e r t
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(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn 
das Unternehmen des Arbeitgebers im Zeit-
punkt der Übertragung der Vermögensbeteili-
gung die in Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs 
der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) in der jeweils geltenden Fassung ge-
nannten Schwellenwerte nicht überschreitet 
oder im vorangegangenen Kalenderjahr nicht 
überschritten hat und seine Gründung nicht 
mehr als zehn Jahre zurückliegt.


(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn 
das Unternehmen des Arbeitgebers im Zeit-
punkt der Übertragung der Vermögensbeteili-
gung die in Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs 
der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003,
S. 36) in der jeweils geltenden Fassung ge-
nannten Schwellenwerte nicht überschreitet 
oder im vorangegangenen Kalenderjahr nicht 
überschritten hat und seine Gründung nicht 
mehr als zwölf Jahre zurückliegt. 


(4) Der nach Absatz 1 nicht besteuerte 
Arbeitslohn unterliegt erst dann der Besteue-
rung nach § 19 und dem Lohnsteuerabzug als 
sonstiger Bezug, wenn 


(4) Der nach Absatz 1 nicht besteuerte 
Arbeitslohn unterliegt erst dann der Besteue-
rung nach § 19 und dem Lohnsteuerabzug als 
sonstiger Bezug, wenn 


1. die Vermögensbeteiligung ganz oder 
teilweise entgeltlich oder unentgeltlich 
übertragen wird, insbesondere auch in 
den Fällen des § 17 Absatz 4 und des 
§ 20 Absatz 2 Satz 2 oder bei Einlagen in 
ein Betriebsvermögen,


1. u n v e r ä n d e r t


2. seit der Übertragung der Vermögensbe-
teiligung zehn Jahre vergangen sind oder


2. seit der Übertragung der Vermögensbe-
teiligung zwölf Jahre vergangen sind o-
der


3. das Dienstverhältnis zu dem bisherigen 
Arbeitgeber beendet wird.


3. das Dienstverhältnis zu dem bisherigen 
Arbeitgeber beendet wird. Übernimmt 
der Arbeitgeber in diesem Fall die 
Lohnsteuer, ist der übernommene Ab-
zugsbetrag nicht Teil des zu besteu-
ernden Arbeitslohns.
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In den Fällen des Satzes 1 sind für die zu be-
steuernden Arbeitslöhne § 34 Absatz 1 und 
§ 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 entsprechend 
anzuwenden, wenn seit der Übertragung der 
Vermögensbeteiligung mindestens drei Jahre 
vergangen sind. Die nach Satz 1 zu besteuern-
den Arbeitslöhne sind bei der Berechnung der 
Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz 2 Satz 5
Nummer 3) nicht einzubeziehen. Ist in den 
Fällen des Satzes 1 der gemeine Wert der Ver-
mögensbeteiligung abzüglich geleisteter Zu-
zahlungen des Arbeitnehmers bei der verbil-
ligten Übertragung niedriger als der nach Ab-
satz 1 nicht besteuerte Arbeitslohn, so unter-
liegt nur der gemeine Wert der Vermögensbe-
teiligung abzüglich geleisteter Zuzahlungen 
der Besteuerung. In den Fällen des Satzes 3
gilt neben den geleisteten Zuzahlungen nur 
der tatsächlich besteuerte Arbeitslohn als An-
schaffungskosten im Sinne der §§ 17 und 20. 
Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, so-
weit die Wertminderung nicht betrieblich ver-
anlasst ist oder diese auf einer gesellschafts-
rechtlichen Maßnahme, insbesondere einer 
Ausschüttung oder Einlagerückgewähr, be-
ruht. 


In den Fällen des Satzes 1 sind für die zu be-
steuernden Arbeitslöhne § 34 Absatz 1 und 
§ 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 entsprechend 
anzuwenden, wenn seit der Übertragung der 
Vermögensbeteiligung mindestens drei Jahre 
vergangen sind. Die nach Satz 1 zu besteuern-
den Arbeitslöhne sind bei der Berechnung der 
Vorsorgepauschale (§ 39b Absatz 2 Satz 5
Nummer 3) nicht einzubeziehen. Ist in den 
Fällen des Satzes 1 der gemeine Wert der Ver-
mögensbeteiligung abzüglich geleisteter Zu-
zahlungen des Arbeitnehmers bei der verbil-
ligten Übertragung niedriger als der nach Ab-
satz 1 nicht besteuerte Arbeitslohn, so unter-
liegt nur der gemeine Wert der Vermögensbe-
teiligung abzüglich geleisteter Zuzahlungen 
der Besteuerung. In den Fällen des Satzes 4
gilt neben den geleisteten Zuzahlungen nur 
der tatsächlich besteuerte Arbeitslohn als An-
schaffungskosten im Sinne der §§ 17 und 20. 
Die Sätze 4 und 5 sind nicht anzuwenden, so-
weit die Wertminderung nicht betrieblich ver-
anlasst ist oder diese auf einer gesellschafts-
rechtlichen Maßnahme, insbesondere einer 
Ausschüttung oder Einlagerückgewähr, be-
ruht. 


(5) Das Betriebsstättenfinanzamt hat 
nach der Übertragung einer Vermögensbe-
teiligung im Rahmen einer Anrufungsaus-
kunft (§ 42e) den vom Arbeitgeber nicht 
besteuerten Vorteil im Sinne des Absat-
zes 1 zu bestätigen.


(5) Der nach Absatz 1 nicht besteuerte 
gemeine Wert der Vermögensbeteiligung und 
die übrigen Angaben des nach den vorstehen-
den Absätzen durchgeführten Besteuerungs-
verfahrens sind vom Arbeitgeber im Lohn-
konto aufzuzeichnen. Die Aufbewahrungs-
frist nach § 41 Absatz 1 Satz 9 endet insoweit 
nicht vor Ablauf von sechs Jahren nach der 
Besteuerung im Sinne des Absatzes 4 Satz 1.“


(6) u n v e r ä n d e r t


4. § 52 Absatz 27 wird wie folgt gefasst: 4. § 52 Absatz 27 wird wie folgt gefasst:


„(27) § 19a ist erstmals anzuwenden auf 
Vermögensbeteiligungen, die nach dem 
30. Juni 2021 übertragen werden.“ 


„(27) § 19a in der Fassung des Arti-
kels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals anzuwenden auf Vermögensbetei-
ligungen, die nach dem 30. Juni 2021 übertra-
gen werden.“ 
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Artikel 4 Artikel 4


Änderung des Umsatzsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t


In § 4 Nummer 8 Buchstabe h Umsatzsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886) geändert worden ist, wer-
den nach den Wörtern „im Sinne des § 1 Absatz 3
des Kapitalanlagegesetzbuchs“ ein Komma und 
die Wörter „die Verwaltung von Wagniskapital-
fonds“ eingefügt. 


Artikel 5 Artikel 5


Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes


§ 26 des Investmentsteuergesetzes vom 19. 
Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Ar-
tikel 17 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 26 wird wie folgt geändert:


1. Nummer 4 Buchstabe j wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t


„j) Beteiligungen an ÖPP-Projektgesell-
schaften nach § 1 Absatz 19 Num-
mer 28 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
und an Infrastruktur-Projektgesell-
schaften nach § 1 Absatz 19 Num-
mer 23a des Kapitalanlagegesetzbuchs, 
wenn der Verkehrswert dieser Beteili-
gung ermittelt werden kann,“. 


b) Nummer 4 wird eine neuer Buchstabe 
n angefügt:


„n) Kryptowerte im Sinne von § 1
Absatz 11 Satz 4 des Kreditwe-
sengesetzes, wenn deren Ver-
kehrswert ermittelt werden 
kann und es sich nicht um Wert-
papiere im Sinne des § 193 Ka-
pitalanlagegesetzbuchs han-
delt.“


2. Nummer 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t
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„Investmentfonds, die nach ihren Anlagebe-
dingungen das bei ihnen angelegte Geld in 
Immobilien, Immobilien-Gesellschaften oder 
in Infrastruktur-Projektgesellschaften anle-
gen, dürfen bis zu 100 Prozent ihres Wertes in 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften inves-
tieren, die die Voraussetzungen von Immobi-
lien-Gesellschaften oder Infrastruktur-Pro-
jektgesellschaften erfüllen.“


d) Der Nummer 5 wird folgender Satz 
angefügt:


„Höchstens 20 Prozent des Wertes des 
Investmentfonds werden in Krypto-
werte im Sinne des § 26 Nummer 4 
Buchstabe n investiert.“


3. In Nummer 7 Satz 2 wird die Angabe „50“
durch die Angabe „60“ ersetzt.


e) u n v e r ä n d e r t


4. § 57 wird folgender Absatz angefügt: 2. Dem § 57 wird folgender Absatz 4 angefügt: 


„(4) § 26 Nummer 4 Buchstabe j, Num-
mer 5 Satz 2 und Nummer 7 Satz 2 in der Fas-
sung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind ab dem 2. August 2021 
anzuwenden.“ 


„(4) u n v e r ä n d e r t
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Artikel 6


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes


§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 des Grund-
erwerbsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I
S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 30 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:


1. In Buchstabe a werden nach den Wörtern 
„Flurbereinigungsgesetz in seiner jeweils 
geltenden Fassung“ die Wörter „bis zur 
Höhe des Sollanspruchs“ eingefügt und 
werden die Wörter „und soweit“ durch die 
Wörter „; in diesen Fällen ist auch der den 
Sollanspruch auf Zuteilung übersteigende 
Teil der Zuteilung (Mehrzuteilung) ausge-
nommen, wenn“ ersetzt.


2. In Buchstabe b werden nach den Wörtern 
„Bundesbaugesetz in seiner jeweils gelten-
den Fassung“ die Wörter „bis zur Höhe des 
Sollanspruchs“ eingefügt und werden die 
Wörter „und soweit“ durch die Wörter „; 
in diesen Fällen ist auch der den Sollan-
spruch auf Zuteilung übersteigende Teil 
der Zuteilung (Mehrzuteilung) ausgenom-
men, wenn“ ersetzt.


Artikel 6 Artikel 7 


Änderung des Bewertungsgesetzes Änderung des Bewertungsgesetzes


Dem § 247 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Feb-
ruar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Arti-
kel 25 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird fol-
gender Satz angefügt: 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I
S. 230), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 247 Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt:
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„Soweit in den §§ 243 bis 262 sowie in den Anla-
gen 36 bis 43 nichts anderes bestimmt ist, werden 
Abweichungen zwischen den Grundstücksmerk-
malen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu 
bewertenden Grundstücks mit Ausnahme unter-
schiedlicher


u n v e r ä n d e r t


1. Entwicklungszustände und 


2. Arten der Nutzung bei überlagernden Boden-
richtwertzonen


nicht berücksichtigt.“ u n v e r ä n d e r t


2. In § 253 Absatz 2 Satz 3 und 6 werden je-
weils die Wörter „am Bewertungsstichtag“
durch die Wörter „im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt“ ersetzt.


3. In § 259 Absatz 4 Satz 2 und 5 werden je-
weils die Wörter „am Bewertungsstichtag“
durch die Wörter „im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt“ ersetzt.


4. § 266 wird wie folgt geändert:


a) Dem Absatz 4 wird folgender Satz an-
gefügt:


„Für die Bewertung des inländischen 
Grundbesitzes (§ 19 Absatz 1 in der 
Fassung vom 31. Dezember 2024) für 
Zwecke der Grundsteuer bis ein-
schließlich zum Kalenderjahr 2024 ist 
das Bewertungsgesetz in der Fassung 
vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 4. November 2016 (BGBl. I
S. 2464) geändert worden ist, weiter 
anzuwenden.“


b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:


„(5) Bestehende wirtschaftliche 
Einheiten, die für Zwecke der Ein-
heitsbewertung unter Anwendung der 
§§ 26 oder 34 Absatz 4 bis 6 in der bis 
zum 31. Dezember 2024 gültigen Fas-
sung gebildet wurden, können weiter-
hin für Zwecke der Feststellung von 
Grundsteuerwerten nach den Rege-
lungen des Siebenten Abschnitts zu-
grunde gelegt werden.“
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5. In der Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) 
werden unter „Zuschläge für fließende Ge-
wässer“ in den folgenden beiden Zeilen je-
weils die Wörter „Binnenfischerei, Teich-
wirtschaft und Fischzucht für Binnenfi-
scherei und Teichwirtschaft“ durch die 
Wörter „Teichwirtschaft und Fischzucht 
für Binnenfischerei und Teichwirtschaft“
ersetzt.


Artikel 8


Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes


§ 266 Absatz 5 des Bewertungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Feb-
ruar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch 
Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird aufgehoben.


Artikel 9


Änderung des Gewerbesteuergesetzes


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:


1. § 9 Nummer 1 wird wie folgt geändert:


a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Satz 2 gilt entsprechend, wenn


1. in Verbindung mit der Errich-
tung und Veräußerung von Ei-
gentumswohnungen Teileigen-
tum im Sinne des Wohnungsei-
gentumsgesetzes errichtet und 
veräußert wird und das Gebäude 
zu mehr als 66 2/3 Prozent 
Wohnzwecken dient,
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2. in Verbindung mit der Verwal-
tung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes Einnahmen aus 
der Lieferung von Strom


a) im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Anlagen zur 
Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien im Sinne 
des § 3 Nummer 21 des Er-
neuerbare-Energien-Geset-
zes oder


b) aus dem Betrieb von La-
destationen für Elektrofahr-
zeuge oder Elektrofahrrä-
der,


erzielt werden und diese Einnahmen 
im Wirtschaftsjahr nicht höher als 
10 Prozent der Einnahmen aus der 
Gebrauchsüberlassung des Grundbe-
sitzes sind; die Einnahmen im Sinne 
von Buchstabe a dürfen nicht aus der 
Lieferung an Letztverbraucher stam-
men, es sei denn, diese sind Mieter des 
Anlagenbetreibers, oder


3. Einnahmen aus unmittelbaren 
Vertragsbeziehungen mit den 
Mietern des Grundbesitzes aus 
anderen als den in Nummer 1 
und 2 bezeichneten Tätigkeiten 
erzielt werden und diese Einnah-
men im Wirtschaftsjahr nicht hö-
her als 5 Prozent der Einnahmen 
aus der Gebrauchsüberlassung 
des Grundbesitzes sind.“


b) In Satz 4 werden nach dem Wort „Ei-
gentumswohnungen“ die Wörter „o-
der übt es auch Tätigkeiten im Sinne 
von Satz 3 Nummer 2 und 3 aus,“ ein-
gefügt.


2. § 29 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst:


„2. bei Betrieben, die ausschließlich An-
lagen zur Erzeugung von Strom und 
anderen Energieträgern sowie 
Wärme aus Windenergie und solarer 
Strahlungsenergie betreiben,
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a) vorbehaltlich des Buchstaben b
zu einem Zehntel das in Num-
mer 1 bezeichnete Verhältnis 
und zu neun Zehnteln das Ver-
hältnis, in dem die Summe der 
installierten Leistung im Sinne 
von § 3 Nummer 31 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes in al-
len Betriebsstätten (§ 28) zur in-
stallierten Leistung in den ein-
zelnen Betriebsstätten steht,


b) für die Erhebungszeiträume 
2021 bis 2023 bei Betrieben, die 
ausschließlich Anlagen zur Er-
zeugung von Strom und anderen 
Energieträgern sowie Wärme 
aus solarer Strahlungsenergie 
betreiben,


aa) für den auf Neuanlagen im 
Sinne von Satz 3 entfallen-
den Anteil am Steuermess-
betrag zu einem Zehntel 
das in Nummer 1 bezeich-
nete Verhältnis und zu 
neun Zehnteln das Verhält-
nis, in dem die Summe der 
installierten Leistung im 
Sinne von § 3 Nummer 31 
des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes in allen Be-
triebsstätten (§ 28) zur in-
stallierten Leistung in den 
einzelnen Betriebsstätten 
steht, und


bb) für den auf die übrigen An-
lagen im Sinne von Satz 4
entfallenden Anteil am 
Steuermessbetrag das in 
Nummer 1 bezeichnete 
Verhältnis.


Der auf Neuanlagen und auf üb-
rige Anlagen jeweils entfallende 
Anteil am Steuermessbetrag er-
mittelt sich aus dem Verhältnis, 
in dem
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aa) die Summe der installierten 
Leistung im Sinne von § 3
Nummer 31 des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes 
für Neuanlagen und


bb) die Summe der installierten 
Leistung im Sinne von § 3
Nummer 31 des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes 
für die übrigen Anlagen


zur gesamten installierten Leis-
tung im Sinne von § 3 Num-
mer 31 des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes des Betriebs steht. 
Neuanlagen sind Anlagen, die 
nach dem 30. Juni 2013 zur Er-
zeugung von Strom und anderen 
Energieträgern sowie Wärme 
aus solarer Strahlungsenergie 
genehmigt wurden. Die übrigen 
Anlagen sind Anlagen, die nicht 
unter Satz 3 fallen.“


3. In § 36 Absatz 1 wird die Angabe „Erhe-
bungszeitraum 2020“ durch die Angabe 
„Erhebungszeitraum 2021“ ersetzt.
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Artikel 10


Änderung des Handelsgesetzbuchs


Das Handelsbesetzbuch in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch [einfügen: Bezeichnung Datum und 
Fundstelle der letzten Änderung des HGB] ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 285 Nummer 26 werden die Wörter 
„Wert im Sinn der §§ 168, 278 des Kapital-
anlagegesetzbuchs oder des § 36 des Invest-
mentgesetzes in der bis zum 21. Juli 2013 
geltenden Fassung“ durch die Wörter 
„Wert im Sinne der §§ 168, 278 oder 286 
Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs“ 
ersetzt.


2. In § 290 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2 werden 
die Wörter „Spezial-Sondervermögen im 
Sinn des § 2 Absatz 3 des Investmentgeset-
zes oder vergleichbare ausländische Invest-
mentvermögen oder“ gestrichen und wer-
den nach den Wörtern „vergleichbar sind“ 
ein Komma und die Wörter „oder als Son-
dervermögen aufgelegte geschlossene in-
ländische Spezial-AIF oder vergleichbare 
EU-Investmentvermögen oder ausländi-
sche Investmentvermögen, die den als Son-
dervermögen aufgelegten geschlossenen in-
ländischen Spezial-AIF vergleichbar sind“ 
eingefügt.


3. In § 314 Absatz 1 Nummer 18 werden die 
Wörter „Wert im Sinn der §§ 168, 278 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs oder des § 36 
des Investmentgesetzes in der bis zum 21. 
Juli 2013 geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „Wert im Sinne der §§ 168, 278 o-
der 286 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs“ ersetzt.


Artikel 11


Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch
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Dem Einführungsgesetz zum Handelsge-
setzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4101-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geän-
dert worden ist, wird folgender … [einsetzen: 
nächster bei der Verkündung freier Abschnitt 
mit Zählbezeichnung] Abschnitt angefügt:


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Ab-


schnitt


Übergangsvorschrift zum Fondsstandortgesetz


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Ver-
kündung freier Artikel mit Zählbezeich-


nung]


§ 285 Nummer 26, § 290 Absatz 2 Num-
mer 4 Satz 2 und § 314 Absatz 1 Nummer 18 
des Handelsgesetzbuchs in der ab dem 2. August 
2021 geltenden Fassung sind erstmals auf Jah-
res- und Konzernabschlüsse für das nach dem 
31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahr 
anzuwenden. Die in Satz 1 genannten Vor-
schriften in der bis einschließlich 1. August 2021 
geltenden Fassung sind letztmals anzuwenden 
auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das vor 
dem 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahr.“


Artikel 7 Artikel 12 


Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 543) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu 
§ 10 wie folgt gefasst: 
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„§ 10 Besondere Befugnisse nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1286/2014, der 
Verordnung (EU) 2016/1011, der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 und der Ver-
ordnung (EU) 2020/852“. 


2. § 1 Absatz 1 Nummer 8 wird wie folgt geän-
dert:


a) In Buchstabe j wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt.


b) Die folgenden Buchstaben k und l wer-
den angefügt: 


„k) der Verordnung (EU) 2019/2088 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. November 2019 
über nachhaltigkeitsbezogene Of-
fenlegungspflichten im Finanz-
dienstleistungssektor (ABl. L 317 
vom 9.12.2019, S. 1), die durch die 
Verordnung (EU) 2020/852 (ABl. 
198 vom 22.06.2020, S. 13) geän-
dert worden ist, sofern es sich um 
Wertpapierdienstleistungsunter-
nehmen handelt, die Anlagebera-
tung oder Finanzportfolioverwal-
tung betreiben. 


l) der Verordnung (EU) 2020/852 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Juni 2020 über 
die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investi-
tionen und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 
198 vom 22.6.2020, S. 13), sofern 
es sich um Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen handelt, die 
Anlageberatung oder Finanzport-
folioverwaltung betreiben.“ 


3. In § 6 Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wör-
tern „der Verordnung (EU) 2016/1011“ ein 
Komma und die Wörter „der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und der Verordnung (EU) 
2020/852“ eingefügt. 


4. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
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„§ 10 


Besondere Befugnisse nach der Verord-
nung (EU) Nr. 1286/2014, der Verord-
nung (EU) 2016/1011, der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und der Verordnung 


(EU) 2020/852“. 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


„(3) Die Bundesanstalt überwacht 
die Einhaltung der Verbote und Gebote 
der Verordnung (EU) 2019/2088 und der 
Verordnung (EU) 2020/852 sowie der 
auf deren Grundlage erlassenen delegier-
ten Rechtsakte und technischen Durch-
führungs- und Regulierungsstandards 
der Europäischen Kommission. Gegen-
über einem Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen, das Anlageberatung oder 
Finanzportfolioverwaltung erbringt, 
kann sie die hierfür erforderlichen Maß-
nahmen treffen.“ 


5. § 64 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender 
Satz eingefügt:


„Satz 1 gilt entsprechend für Informatio-
nen nach Artikel 6 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2019/2088.“


b) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a 
eingefügt: 


„(7a) Erbringt ein Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen Finanzportfo-
lioverwaltung, muss es den Kunden zu-
sätzlich zu den Informationen nach § 63
Absatz 7 rechtzeitig und in verständli-
cher Form Informationen nach Artikel 6
Absatz 1 und Artikel 7 bis 9 der Verord-
nung (EU) 2019/2088 und nach den Ar-
tikeln 5 bis 7 der Verordnung (EU) 
2020/852 zur Verfügung stellen. § 63
Absatz 7 Satz 2 und Absatz 8 gilt ent-
sprechend.“ 


c) Dem Absatz 8 wird folgender Satz ange-
fügt: 
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„Erbringt ein Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen Finanzportfolioverwal-
tung, müssen die regelmäßigen Berichte 
nach § 63 Absatz 12 auch die Erläute-
rungen und Informationen nach Arti-
kel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2019/2088 und Artikel 5 bis 7 der Ver-
ordnung (EU) 2020/852 enthalten.“ 


6. § 88 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt geän-
dert:


a) In Buchstabe e wird am Ende ein 
Komma angefügt. 


b) Nach Buchstabe e werden die folgenden 
Buchstaben f und g eingefügt: 


„f) den Artikeln 3 bis 13 der Verord-
nung (EU) 2019/2088,


g) den Artikeln 5 bis 7 der Verord-
nung (EU) 2020/852“


7. § 89 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Buchstabe e wird ein Komma an-
gefügt. 


b) Nach Buchstabe e werden die folgenden 
Buchstaben f und g eingefügt: 


„f) den Artikeln 3 bis 13 der Verord-
nung (EU) 2019/2088,


g) den Artikeln 5 bis 7 der Verord-
nung (EU) 2020/852“


c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 84 Abs. 5“
durch die Angabe „§ 84 Absatz 10“ er-
setzt.


Artikel 13


Änderung des Börsengesetzes


§ 10 Absatz 3 des Börsengesetzes vom 
16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt 
durch Artikel 61 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:
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„(3) Die §§ 93, 97 und 105 Absatz 1, § 111 
Absatz 5 in Verbindung mit § 105 Absatz 1 so-
wie § 116 Absatz 1 der Abgabenordnung gelten 
für die in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten 
Personen nur, soweit die Finanzbehörden die 
Kenntnisse für die Durchführung eines Verfah-
rens wegen einer Steuerstraftat sowie eines da-
mit zusammenhängenden Besteuerungsverfah-
rens benötigen. Die in Satz 1 genannten Vor-
schriften sind jedoch nicht anzuwenden, soweit 
Tatsachen betroffen sind, die den in Absatz 1
Satz 1 oder 2 bezeichneten Personen durch eine 
Stelle eines anderen Staates im Sinne von Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 2 oder durch von dieser 
Stelle beauftragte Personen mitgeteilt worden 
sind.“


Artikel 14


Änderung des Kreditwesengesetzes


In § 2 Absatz 1 Nummer 3b des Kreditwe-
sengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773) geändert wor-
den ist, werden nach den Wörtern „Gewährung 
von Gelddarlehen“ die Wörter „und im Fall der 
Verwaltung von Entwicklungsförderungsfonds 
die Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
und sonstigen Gewährleistungen für andere“ 
eingefügt


Artikel 15


Änderung des Gesetzes über die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht


Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz 
vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt 
durch [einsetzen: Bezeichnung, Datum und 
Fundstelle der letzten Änderung des FinDAG; 
z.Zt Artikel 9 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 2773)] geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 
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a) Die Überschrift des Ersten Abschnitts 
wird wie folgt gefasst: 


„Erster Abschnitt


Errichtung, Aufsicht, Aufgaben“.


b) Nach der Angabe zu § 4e werden fol-
gende Angaben eingefügt: 


„§ 4f Elektronische Bekanntgabe 
von Verwaltungsakten durch 
Bereitstellung zum Abruf 


§ 4g Elektronische Zustellung 
durch Bereitstellung zum Ab-
ruf“.


2. Nach § 4e werden die folgenden §§ 4f und 
4g eingefügt:


„§ 4f


Elektronische Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten durch Bereitstellung zum Ab-


ruf


(1) Die Bundesanstalt kann abwei-
chend von § 41 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes einen Verwaltungsakt auch 
dadurch bekannt geben, dass er zum Abruf 
über öffentlich zugängliche Netze bereitge-
stellt wird, sofern der Adressat der Be-
kanntgabe den elektronischen Zugang frei-
willig eröffnet hat oder durch Rechtsvor-
schrift hierzu verpflichtet ist. Die Bundes-
anstalt hat ein sicheres Verfahren zu ver-
wenden, das den Abruf nur nach Authenti-
fizierung der berechtigten Person ermög-
licht und die Vertraulichkeit und Integrität 
des Datensatzes gewährleistet. 


(2) Ein zum Abruf bereitgestellter 
Verwaltungsakt gilt im Zeitpunkt des Ab-
rufs oder spätestens am fünften Kalender-
tag nach der Bereitstellung zum Abruf 
über öffentlich zugängliche Netze als be-
kannt gegeben.
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(3) Abweichend von § 37 Absatz 2
Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
kann eine schriftliche Bestätigung des Ver-
waltungsaktes nur verlangt werden, wenn 
aufgrund besonderer Umstände des Ein-
zelfalls ein zwingendes rechtliches Klar-
stellungs- oder Beweissicherungsinteresse 
besteht.


§ 4g


Elektronische Zustellung durch 
Bereitstellung zum Abruf


(1) Die Bundesanstalt kann abwei-
chend von § 5 des Verwaltungszustellungs-
gesetzes an Empfänger, die durch Rechts-
vorschrift zur Nutzung eines elektroni-
schen Kommunikationsverfahrens ver-
pflichtet sind, auch dadurch zustellen, dass 
ein elektronisches Dokument über das 
elektronische Kommunikationsverfahren 
zum Abruf bereitgestellt wird. Die Bundes-
anstalt hat ein sicheres Verfahren zu ver-
wenden, das den Abruf nur nach Authenti-
fizierung der berechtigten Person ermög-
licht und die Vertraulichkeit und Integrität 
des bereitgestellten elektronischen Doku-
ments gewährleistet. Das elektronische Do-
kument ist im Betreff als Zustellungssache 
zu kennzeichnen. § 4f Absatz 3 gilt entspre-
chend. 


(2) Die Zustellung nach Absatz 1 gilt 
mit Abruf oder spätestens am fünften Ka-
lendertag nach der Bereitstellung des elekt-
ronischen Dokuments zum Abruf als be-
wirkt. Zum Nachweis der Zustellung ge-
nügt eine elektronische Protokollierung 
des Abrufs im elektronischen Kommunika-
tionsverfahren oder ein Vermerk in den 
Akten, zu welchem Zeitpunkt das Doku-
ment zum Abruf bereitgestellt wurde. Für 
die elektronische Protokollierung des Ab-
rufs im elektronischen Kommunikations-
verfahren nach Satz 2 gilt § 437 der Zivil-
prozessordnung entsprechend.“
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Artikel 8 Artikel 16 


Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes


u n v e r ä n d e r t


Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. Ap-
ril 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 
… des Gesetzes … vom … 2020 (BGBl. I S. …) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 35 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt.


b) Folgende Nummer 9 wird eingefügt: 


„9. die Anforderungen nach den Arti-
keln 3 bis 13 der Verordnung (EU) 
2019/2088 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. 
November 2019 über nachhaltig-
keitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleis-
tungssektor (ABl. L 352 vom 
9.12.2019, S. 1), die durch die 
Verordnung (EU) 2020/852 (ABl. 
L 198 vom 22.6.2020, S. 13) geän-
dert worden ist, sowie nach den 
Artikeln 5 bis 7 der Verordnung 
(EU) 2020/852 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 
18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13).“ 


2. § 295 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt.


b) Die folgende Nummern 5 und 6 werden 
angefügt: 


„5. zuständige Behörde im Sinne des 
Artikels 14 der Verordnung (EU) 
2019/2088 und 
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6. zuständige Behörde im Sinne des 
Artikels 21 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2020/852.“


3. § 332 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4j wird folgender Ab-
satz 4k eingefügt: 


„(4k) Ordnungswidrig handelt, wer 
gegen die Verordnung (EU) 2019/2088 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. November 2019 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1), die 
durch die Verordnung (EU) 2020/852 
(ABl. L 198 vom 22.6.2020, S. 13) geän-
dert worden ist, verstößt, indem er vor-
sätzlich oder leichtfertig 


1. nicht sicherstellt, dass die in Arti-
kel 4 Absatz 1 in Verbindung mit 
Absatz 2 oder 3 oder Artikel 5 Ab-
satz 1 oder Artikel 10 Absatz 1 Un-
terabsatz 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit Artikel 15 Absatz 1, ge-
nannten Informationen veröffent-
licht oder auf dem aktuellen Stand 
gehalten werden, oder


2. entgegen Artikel 6 Absatz 3 in Ver-
bindung mit Artikel 6 Absatz 1 in 
Verbindung mit


a) Artikel 7 Absatz 1 Unterab-
satz 1 oder Absatz 2, jeweils 
auch in Verbindung mit Arti-
kel 15 Absatz 1,  


b) Artikel 8 Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Artikel 6 Un-
terabsatz 1 in Verbindung mit 
Artikel 5 der Verordnung 
(EU) 2020/852 des Europäi-
schen Parlaments und des Ra-
tes vom 18. Juni 2020 über die 
Einrichtung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhaltiger 
Investitionen und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13), 
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c) Artikel 8 Absatz 2 oder 2a o-
der Artikel 9 Absatz 4 oder 4a,


d) Artikel 9 Absatz 1, 2 oder 3, 
jeweils in Verbindung mit Ar-
tikel 5 der Verordnung (EU) 
2020/852, oder 


e) Artikel 6 Unterabsatz 2 oder 
Artikel 7 der Verordnung 
(EU) 2020/852 


eine Information nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
vor Vertragsschluss offenlegt.“


b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „4e, 
4h, 4i und 4j“ durch die Wörter „4e und 
4h bis 4k“ ersetzt.


Artikel 9 Artikel 17 


Änderungen von Verordnungen Änderungen von Verordnungen


(1) Die Anlage (Gebührenverzeichnis) der 
Verordnung über die Erhebung von Gebühren und 
die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienst-
leistungsaufsichtsgesetz vom 29. April 2002 
(BGBl. I S. 1504, 1847), die zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2602) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


(1) Die Anlage (Gebührenverzeichnis) der 
Verordnung über die Erhebung von Gebühren und 
die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienst-
leistungsaufsichtsgesetz vom 29. April 2002 
(BGBl. I S. 1504, 1847), die zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2602) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In der Gliederung wird nach der Angabe „4.4“ 
die Angabe „4.5 Individuell zurechenbare öf-
fentliche Leistungen auf der Grundlage der 
Verordnung (EU) 2015/760“ eingefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t


2. In der Tabelle wird der Gebührentatbe-
stand mit der Ziffer 4.1.2.8 wie folgt ge-
fasst:


Beschlüsse des 7. Ausschusses


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.1..2.8 Befreiung von der jährlichen Prüfung der Einhaltung der Vorschriften 
des Wertpapierhandelsgesetzes


(§ 38 Absatz 4 Satz 5 KAGB; § 51 Absatz 4 Satz 3 in Verbindung mit 
§ 38 Absatz 4 Satz 4 bis 6 KAGB; § 54 Absatz 4 Satz 3 in Verbindung 
mit § 38 Absatz 4 Satz 4 bis 6 KAGB)


280“.
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2. In der Tabelle werden die Ziffern 4.1.5.2.1 
und 4.1.5.2.2 wie folgt gefasst: 


3. In der Tabelle werden die Ziffern 4.1.5.2.1 
und 4.1.5.2.2 wie folgt gefasst: 


Entwurf 


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.1.5.2.1 Genehmigung der Anlage eines Feederfonds in einen Masterfonds 
(§ 171 Absatz 1 und 5 KAGB oder § 272a Absatz 2 und 4 KAGB))


3 235


je Tatbestand


4.1.5.2.2 Genehmigungen nach


§ 171 Absatz 4 und 5 KAGB,


§ 178 Absatz 2 und 3 KAGB,


§ 179 Absatz 2 KAGB,


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 1 KAGB,


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 2 KAGB,


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 3 KAGB oder


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 4, Absatz 4 KAGB


§ 272a Absatz 5, 272g Absatz 2 KAGB


1 010


je Tatbestand“.


Beschlüsse des 7. Ausschusses


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.1.5.2.1 Genehmigung der Anlage eines Feederfonds in einen Masterfonds 
(§ 171 Absatz 1 und 5 KAGB oder § 272a Absatz 2 und 4 KAGB))


3 235


je Tatbestand


4.1.5.2.2 Genehmigungen nach


§ 171 Absatz 4 und 5 KAGB,


§ 178 Absatz 2 und 3 KAGB,


§ 179 Absatz 2 KAGB,


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 1 KAGB,


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 2 KAGB,


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 3 KAGB oder


§ 179 Absatz 2 Satz 1 und 2 Nummer 4, Absatz 4 KAGB


§ 272a Absatz 5, 272g Absatz 2 KAGB


1 010


je Tatbestand“.


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


3. In der Tabelle wird der Gebührentatbestand 
mit der Ziffer 4.1.7.1.4 wie folgt gefasst: 


4. In der Tabelle wird der Gebührentatbestand 
mit der Ziffer 4.1.7.1.4 wie folgt gefasst: 


Entwurf 


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.1.7.1.4 Prüfung der geänderten Angaben und Unterlagen bei Widerruf des Ver-
triebs hinsichtlich einzelner Teilinvestmentvermögen oder Anteilklas-
sen nach § 295a Absatz 5 Satz 3 in Verbindung mit § 310 Absatz 4
Satz 1 


280“.
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Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.1.7.1.4 Prüfung der geänderten Angaben und Unterlagen bei Widerruf des 
Vertriebs hinsichtlich einzelner Teilinvestmentvermögen oder An-
teilklassen nach § 295a Absatz 5 Satz 3 in Verbindung mit § 310 
Absatz 4 Satz 1 


280“.


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


4. In der Tabelle wird der Gebührentatbestand 
mit der Ziffer 4.1.7.2.1 wie folgt gefasst: 


5. In der Tabelle wird der Gebührentatbestand 
mit der Ziffer 4.1.7.2.1 wie folgt gefasst: 


Entwurf 


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.1.7.2.1 Untersagung


des Vertriebs


– nach § 314 Absatz 1 KAGB, sofern § 11 KAGB nicht anzuwenden ist;


– von Anteilen oder Aktien an Teilinvestmentvermögen bei AIF mit Tei-
linvestmentvermögen nach § 314 Absatz 2 KAGB;


– von Anteilen oder Aktien an inländischen Publikums-AIF im Inland 
nach § 316 Absatz 4 Satz 4 KAGB;


– von Anteilen oder Aktien an EU-AIF oder ausländischen AIF nach 
§ 320 Absatz 4 KAGB oder


– nach § 331 Absatz 8 KAGB;


der Aufnahme des Vertriebs nach


– § 316 Absatz 3 KAGB;


– nach § 320 Absatz 2 in Verbindung mit § 316 Absatz 3 KAGB;


– nach § 321 Absatz 3 KAGB;


– nach § 329 Absatz 4 in Verbindung mit § 321 Absatz 3 KAGB;


– nach § 330 Absatz 4 in Verbindung mit § 316 Absatz 3 KAGB;


bei Umbrella-Konstruktionen je Teilinvestmentvermögen 


1 000


bis


15 000


je


Tatbestand“.


Beschlüsse des 7. Ausschusses


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.1.7.2.1 Untersagung


des Vertriebs


– nach § 314 Absatz 1 KAGB, sofern § 11 KAGB nicht anzuwenden 
ist;


– von Anteilen oder Aktien an Teilinvestmentvermögen bei AIF mit 
Teilinvestmentvermögen nach § 314 Absatz 2 KAGB;


– von Anteilen oder Aktien an inländischen Publikums-AIF im In-
land nach § 316 Absatz 4 Satz 4 KAGB;


– von Anteilen oder Aktien an EU-AIF oder ausländischen AIF 
nach § 320 Absatz 4 KAGB oder


– nach § 331 Absatz 8 KAGB;


der Aufnahme des Vertriebs nach


1 000


bis


15 000


je 


Tatbestand“.
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– § 316 Absatz 3 KAGB;


– nach § 320 Absatz 2 in Verbindung mit § 316 Absatz 3 KAGB;


– nach § 321 Absatz 3 KAGB;


– nach § 329 Absatz 4 in Verbindung mit § 321 Absatz 3 KAGB;


– nach § 330 Absatz 4 in Verbindung mit § 316 Absatz 3 KAGB;


bei Umbrella-Konstruktionen je Teilinvestmentvermögen 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


5. In der Tabelle werden nach der Ziffer „4.4.3“ 
die folgenden Ziffern eingefügt: 


6. In der Tabelle werden nach der Ziffer „4.4.3“ 
die folgenden Ziffern eingefügt: 


Entwurf 


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.5 Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage der 
Verordnung (EU) 2015/760


4.5.1 Genehmigung zur Verwaltung eines europäischen langfristigen Invest-
mentfonds (ELTIF) nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2015/760


7 235


4.5.2 Prüfung der Anzeige nach Art. 31 der Verordnung (EU) 2015/760 1 610


4.5.3 Untersagung des Vertriebs nach Artikel 31 Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2015/760


1 000 bis 15 000“.


Beschlüsse des 7. Ausschusses


Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro


„4.5 Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage 
der Verordnung (EU) 2015/760


4.5.1 Genehmigung zur Verwaltung eines europäischen langfristigen In-
vestmentfonds (ELTIF) nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 
2015/760


7 235


4.5.2 Prüfung der Anzeige nach Art. 31 der Verordnung (EU) 2015/760 1 610


4.5.3 Untersagung des Vertriebs nach Artikel 31 Absatz 6 der Verord-
nung (EU) 2015/760


1 000 bis 15 000“.


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


(2) Die Kapitalanlage-Verhaltens- und -Or-
ganisationsverordnung vom 16. Juli 2013 (BGBl. I
S. 2460), die durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2626) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


(2) u n v e r ä n d e r t


1. In § 2 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Datenträger“ ein Komma und die Wörter 
„welcher den Anforderungen des § 167 Ab-
satz 1 und 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs 
unterliegt,“ eingefügt. 
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2. In § 3 Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma und die Wörter „wobei die den 
Anlegern entsprechend Artikel 36 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 offenzu-
legenden Informationen auf einem dauerhaf-
ten Datenträger, welcher den Anforderungen 
des § 167 Absatz 1 und 3 des Kapitalanlage-
gesetzbuchs unterliegt, oder entsprechend Ar-
tikel 36 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 231/2013 auf einer Internetseite zur Ver-
fügung gestellt werden.“ ersetzt.


(3) § 27 Absatz 14 der Derivateverordnung 
vom 16. Juli 2013 (BGBl. I S. 2463), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. August 
2019 (BGBl. I S. 1355) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst:


(3) u n v e r ä n d e r t


„(14) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
kann bei Spezial-AIF im Falle der Nutzung eines 
organisierten Wertpapier-Darlehenssystems ge-
mäß § 202 des Kapitalanlagegesetzbuches von Ab-
satz 7 Satz 1 Nummer 5, 6 und 10 sowie Absatz 9
abweichen, wenn die Wahrung der Interessen der 
Anleger mittels einer entsprechenden Anwendung 
der Vorgaben durch das System gewährleistet ist.“ 


(4) Die Kapitalanlage-Prüfungsberichte-
Verordnung vom 24. Juli 2013 (BGBl. I S. 2777), 
die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
19. März 2020 (BGBl. I S. 529) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:


(4) u n v e r ä n d e r t


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 14 folgende Angabe eingefügt:


„§ 14a Einhaltung der Pflichten nach der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 und nach der 
Verordnung (EU) 2020/852“.


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„im Einzelfall“ gestrichen.


b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
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„(5) Der Prüfungsbericht ist vom 
Abschlussprüfer eigenhändig zu unter-
zeichnen. Eine Kopie des unterzeichne-
ten Exemplars, die insbesondere keine 
weiteren Zusätze wie etwa die Lesbar-
keit erschwerende Wasserzeichen oder 
ähnliches enthalten darf, ist der Bundes-
anstalt ausschließlich elektronisch über 
ein von ihr bereitgestelltes elektroni-
sches Kommunikationsverfahren* zu 
übermitteln. Berichte über die Prüfung 
von Spezial-AIF sind der Bundesanstalt 
nur einzureichen, wenn diese das ver-
langt.


* Amtlicher Hinweis: Im Internet 
abrufbar unter https://por-
tal.mvp.bafin.de/MvpPortalWeb/app/lo-
gin.html“. 


3. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 


„§ 14a 


Einhaltung der Pflichten nach der Verord-
nung (EU) 2019/2088 und nach der Verord-


nung (EU) 2020/852


Der Abschlussprüfer hat die Erfüllung 
der Transparenzanforderungen  


1. nach den Artikeln 3 bis 13 der Verord-
nung (EU) 2019/2088 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. No-
vember 2019 über nachhaltigkeitsbezo-
gene Offenlegungspflichten im Finanz-
dienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 
9.12.2019, S. 1), die durch die Verord-
nung (EU) 2020/852 (ABl. L 198 vom 
22.6.2020, S. 13) geändert worden ist, 
und  


2. nach den Artikeln 5 bis 7 der Verord-
nung (EU) 2020/852 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2020 über die Einrichtung eines Rah-
mens zur Erleichterung nachhaltiger In-
vestitionen und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2019/2088 (ABl. L 198 
vom 22.6.2020, S. 13), 


zu beurteilen.“ 


4. § 44 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„(1) Auf die Prüfung der Investmentak-
tiengesellschaft und der Investmentkomman-
ditgesellschaft sind die §§ 5, 6, 14, 14a und 25 
Absatz 3 sowie die §§ 26 bis 33 entsprechend 
anzuwenden, soweit sich aus den Vorschrif-
ten dieses Kapitels nichts anderes ergibt. Auf 
die intern verwaltete Investmentgesellschaft 
sind darüber hinaus § 8 Absatz 4, die §§ 10, 
12, 13 und hinsichtlich des die Investmentge-
sellschaft betreffenden Anzeige- und Melde-
wesens § 11 anzuwenden. In Bezug auf die 
für den Betrieb der Investmentgesellschaft 
notwendigen Vermögensgegenstände und 
Schulden (Investmentbetriebsvermögen) sind 
die §§ 15 bis 20 entsprechend anzuwenden. In 
Bezug auf die dem Sondervermögen ver-
gleichbaren Vermögensgegenstände und 
Schulden (Investmentanlagevermögen) sind 
die §§ 21, 22 und 33 entsprechend anzuwen-
den.“ 


(5) Dem § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung vom 
21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3385), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1997) geändert worden ist, 
werden die Wörter „und nicht für Vermögensbetei-
ligungen nach § 19a Absatz 1 Satz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes,“ angefügt.


(5) u n v e r ä n d e r t


Artikel 10 Artikel 18 


Weitere Änderungen von Verordnungen u n v e r ä n d e r t


(1) Die Derivateverordnung vom 16. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2463), die zuletzt durch dieses 
Gesetz geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. In § 6 Satz 3 werden nach dem Wort „unver-
züglich“ die Wörter „über ein von ihr bereit-
gestelltes elektronisches Kommunikations-
verfahren“ eingefügt. 


2. In § 9 Absatz 6 werden nach dem Wort „nach-
vollziehbar“ die Wörter „über ein von ihr be-
reitgestelltes elektronisches Kommunikati-
onsverfahren“ eingefügt. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


3. In § 14 Satz 4 werden nach dem Wort „Prog-
nosegüte“ die Wörter „über ein von ihr bereit-
gestelltes elektronisches Kommunikations-
verfahren“ eingefügt. 


4. In § 38 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem 
Wort „unverzüglich“ die Wörter „über ein 
von ihr bereitgestelltes elektronisches Kom-
munikationsverfahren“ eingefügt. 


(2) § 4 der Kapitalanlage-Rechnungsle-
gungs- und -Bewertungsverordnung vom 16. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2483) wird wie folgt gefasst: 


„§ 4 


Einreichung bei der Bundesanstalt


(1) Die Berichte nach § 1 Nummer 1 sind 
von der Geschäftsleitung eigenhändig zu unter-
schreiben. Die Unterschriften sind am Ende des je-
weiligen Berichts zu platzieren. Bei Berichten, die 
Sondervermögen betreffen, reicht es aus, wenn die 
Unterschriften von Geschäftsleiterinnen und Ge-
schäftsleitern in vertretungsberechtigter Zahl ge-
leistet werden.


(2) Halbjahresberichte zu Publikumsinvest-
mentvermögen werden der Bundesanstalt aus-
schließlich elektronisch über ein von ihr bereitge-
stelltes elektronisches Kommunikationsverfahren 
übermittelt. Sofern die Bundesanstalt Berichte 
nach § 1 Nummer 1 zu inländischen Spezial-AIF 
anfordert, sind ihr diese ebenfalls über das elektro-
nische Kommunikationsverfahren zu übermitteln.“


Artikel 11 Artikel 19 


Inkrafttreten Inkrafttreten


(1) Die Artikel 3, 4, 6 und 9 Absatz 5 treten 
am 1. Juli 2021 in Kraft. 


(1) Die Artikel 3, 4, 7 und 17 Absatz 5 treten 
am 1. Juli 2021 in Kraft. 


(2) Die Artikel 2 und 10 treten am 1. April 
2023 in Kraft. 


(2) Die Artikel 2 und 18 treten am 1. April 
2023 in Kraft. 


(3) Artikel 8 tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2028 in Kraft.


(4) Artikel 9 tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


(3) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 2. Au-
gust 2021 in Kraft. 


(5) u n v e r ä n d e r t
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Bericht der Abgeordneten Fritz Güntzler und Lothar Binding (Heidelberg)


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27631 in seiner 219. Sitzung am 26. März
2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zur Mitbe-
ratung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt.


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage


Durch das vorliegende Gesetz werden die Änderungen der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU umgesetzt 
und Anpassungen an die Transparenz- und die Taxonomie-Verordnung vorgenommen. Zudem werden weitere 
Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) zur Entbürokratisierung und zur Digitalisierung der Aufsicht 
vorgenommen. So werden zahlreiche Schriftformerfordernisse sowohl in der Kommunikation zwischen Fonds-
verwaltern und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als auch im Rechtsverkehr zwischen Fonds-
verwaltern und Verwahrstellen und Anlegern abgeschafft. Das hat Kostenersparnisse für die Investmentfonds und 
damit letztlich für die Anleger zur Folge. Die Angebotspalette der Fondsanbieter wird ausgeweitet: Es werden 
offene Infrastruktur-Investmentvermögen und geschlossene Master-Feeder-Konstruktionen eingeführt; für ge-
schlossene Fonds wird die Möglichkeit zur Nutzung der Rechtsform des Sondervermögens für professionelle und 
semiprofessionelle Anleger eingeführt. 


Zur Stärkung der Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung wird mit Wirkung zum 1. Juli 2021 der steuerfreie 
Höchstbetrag für Vermögensbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro p.a. (§ 3 Nummer 39 des Einkommensteu-
ergesetzes) angehoben.


Zudem wird insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Startup-Unternehmen in das Einkom-
mensteuergesetz eine Regelung aufgenommen (§ 19a - neu - EStG), nach der die Einkünfte aus der Übertragung 
von Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden. Die Besteue-
rung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, in der Regel im Zeitpunkt der Veräußerung; spätestens nach 10 
Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel. Dies fördert die Mitarbeitergewinnung und stärkt die Mitarbeiterbin-
dung. Die Sonderregelung vermeidet, dass die Übertragung einer Beteiligung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn
(Sachbezug) bei den Arbeitnehmerinnen bzw. bei den Arbeitnehmern führt, ohne dass ihnen liquide Mittel zuge-
flossen sind (sog. „trockenes“ Einkommen - „dry income“). Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 
KMU werden in die steuerliche Förderung einbezogen. 


Die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltungsleistung von Investmentfonds wird auf die Verwaltung von Wag-
niskapitalfonds ausgedehnt. 


III. Öffentliche Anhörung


Der Finanzausschuss hat in seiner 126. Sitzung am 12. April 2021 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzent-
wurf auf Drucksache 19/27631 durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten 
Gelegenheit zur Stellungnahme:


1. Bundesverband Deutsche Startup e.V.


2. Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
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3. Bürgerbewegung Finanzwende e.V. 


4. BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 


5. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V.


6. Deutscher Gewerkschaftsbund


7. Ismer, Prof. Dr. Roland, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg


8. Möllmann, Peter, PXR Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH


9. Samios, Nikolas 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 143. Sitzung am 21. April
2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-
nahme.


Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat den Gesetzentwurf in seiner 76. Sit-
zung am 21. April 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 96. Sitzung am 21. April 2021 beraten und empfiehlt
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme.


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 76. Sitzung am 14. April 2021 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung
der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Lediglich die Äußerung zum Bezug zu sozialen Aspekten der Nachhal-
tigkeit sei fragwürdig, da finanzmarktrechtliche Vorgaben zumindest mittelbare, wenn nicht unmittelbare Aus-
wirkungen auf soziale Aspekte der Nachhaltigkeit hätten. Eine Prüfbitte sei dennoch nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27631 in seiner 125. Sitzung am 24. März 2021 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 12. April 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 128. Sitzung am 
14. April 2021 fortgesetzt und in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 abgeschlossen.


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-
nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/27631 in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der 
Fondsstandort Deutschland sowie die Innovations- und Wachstumspotentiale der deutschen Wirtschaft gestärkt 
werden sollen. Ferner würden mit dem Gesetzentwurf europäische Vorgaben in nationales Recht umgesetzt.  


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD hoben vier Themenschwerpunkte hervor: Kapitalanlagegesetz-
buch, Umsatzsteuerrecht, Mitarbeiterbeteiligung und Gewerbesteuerrecht.  
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Mit den Änderungen im Kapitalanlagegesetzbuch solle durch den Wegfall zahlreicher Schriftformerfordernisse
eine Entbürokratisierung für die Fondsverwalter erreicht werden. Zudem sollen die Voraussetzungen für die Di-
gitalisierung der Aufsicht über die Fondswirtschaft geschaffen werden. Die Produktpalette werde unter anderem 
um offene Infrastruktur-Investmentvermögen erweitert. Mit dem Änderungsantrag Nr. 15 der Koalitionsfraktio-
nen würden zusätzlich Entwicklungsförderungsfonds aufgenommen, mit denen Gelder mobilisiert werden sollen, 
um entwicklungspolitische Ziele zu erreichen. Die Entwicklungsförderungsfonds würden an bestimme Voraus-
setzungen geknüpft, damit die Förderzwecke der Entwicklungs- und Klimapolitik auch erreicht werden könnten. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD wiesen darauf hin, dass die Änderungen in § 200 KAGB 
nicht über die Vorgaben der OGAW-Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)) hin-
ausgehen würden. Mit der Änderung in Absatz 1 würden lediglich die Vorgaben der entsprechenden ESMA-
Guidelines umgesetzt. Danach sollten die Erträge aus Geschäften mit den zum Fonds gehörenden Vermögensge-
genständen den Anlegern zugutekommen. Der Abschluss von Wertpapier-Darlehensverträgen sei Bestandteil der 
Portfolioverwaltung, für die der Fondsverwalter bereits eine Verwaltungsvergütung erhalte. Es bleibe ihm auch 
weiterhin unbenommen, tatsächlich entstandene Aufwendungen gegenüber dem Fonds abzurechnen. Dies besag-
ten auch die üblichen Musterkostenklauseln zu Wertpapier-Darlehensgeschäften.


Zweitens solle im Rahmen des Umsatzsteuerrechts keine Umsatzsteuer mehr für die Verwaltungsleistungen von
Wagniskapitalfonds erhoben werden. In diesem Zusammenhang fordere der Änderungsantrag der Fraktion der 
FDP eine Ausdehnung dieser Befreiung auf alle Fonds. Hierüber sei in den Beratungen lange diskutiert worden.
Aufgrund nachvollziehbarer europarechtlicher Bedenken des Bundesministeriums der Finanzen hätten sich die 
Koalitionsfraktionen gegen eine weitere Ausdehnung der Befreiung entschieden. Die Verwaltungsleistungen bei 
den OGAW seien bereits von der Umsatzsteuer befreit. Die Einbeziehung aller AIF-Fonds stelle aber europa-
rechtlich ein zu großes Risiko dar. Schließlich sei mit dem Bundesministerium der Finanzen vereinbart worden, 
dass eine Definition der begünstigten Wagniskapitalfonds im Verwaltungswege erfolgen solle. 


Beim dritten Thema, der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, gehe es um die Förderung innovativer Beteiligungsfor-
men. Man wolle eine stärkere Beteiligung am Produktivkapital durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer er-
reichen. Zum einen werde mit dem Änderungsantrag Nr. 4 der Freibetrag in § 3 Nr. 39 EStG für die Gewährung 
von Mitarbeiterbeteiligungen von derzeit 360 auf 1 440 Euro erhöht. Zum anderen werde die Dry-Income-Prob-
lematik gelöst, die dadurch entstehe, dass die Gewährung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung grundsätzlichen eine 
Lohnsteuerschuld auslöse, obwohl noch keine Liquidität geflossen sei. Im Gesetzentwurf sei mit dem neuen § 
19a EStG eine Regelung geschaffen worden, die dieses Problem vermeiden solle. In der öffentlichen Anhörung 
sei die Lösung allgemein begrüßt worden. Mit den Änderungsanträgen Nr. 5 (Mittelbare Beteiligungen) und Nr. 
8 (Erweiterung des Förderzeitraums) seien weitere Verbesserungen am Gesetzentwurf erzielt worden. 


Ein Problem im Zusammenhang mit den Mitarbeiterbeteiligungen sei der Arbeitgeberwechsel. Nach dem Gesetz-
entwurf löse die Beendigung des Dienstverhältnisses eine Lohnsteuerschuld aus. Gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen sei nach administrativen Lösungen gesucht worden. Allerdings setze das Lohnsteuer-
abzugsverfahren an dieser Stelle Grenzen, die nur durch eine Umstellung des gesamten Verfahrens auf das Ein-
kommensteuerveranlagungsverfahren überwunden werden könnten. Eine solche Verfahrensumstellung sei kurz-
fristig in diesem Gesetzgebungsverfahren nicht möglich gewesen, da auch die Länder eingebunden werden müss-
ten. Mit dem Änderungsantrag Nr. 6 (Arbeitgeberwechsel) sei aber zumindest eine Abmilderung der Besteuerung 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses für den Fall erreicht worden, dass der Arbeitgeber die Lohnsteuer für den 
Arbeitnehmer übernehme. Dieser Problematik werde man sich in der Zukunft noch einmal annehmen müssen. 


Der vierte Themenschwerpunkt seien die Änderungen der erweiterten Kürzung bei der Gewerbesteuer und des 
bestehenden gewerbesteuerlichen Zerlegungsmaßstabes beim Betrieb von Windkraft- und Solaranlagen (Ände-
rungsanträge Nr. 11 und 12). So sollen künftig die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und 
der Betrieb von E-Ladestationen für die erweiterte Kürzung unschädlich sein. Hinzu komme die Einführung einer 
„allgemeinen Öffnungsklausel“, die die Kürzung aufrechterhalte, wenn das Grundstücksunternehmen auch wei-
tere bisher nicht begünstigte Tätigkeiten ausübe. Sie erlaube aber nur andere Tätigkeiten, die gegenüber den Mie-
tern erbracht würden. Die Einnahmen aus diesen Tätigkeiten dürften fünf Prozent der Mieteinnahmen des Grund-
stücksunternehmens nicht überschreiten. 
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Die Fraktion der AfD betonte, die Anhebung des steuerlichen Freibetrags für Mitarbeiterbeteiligungen sei be-
grüßenswert, sie sei aber nicht ausreichend. Andere europäische Länder wie Österreich, Großbritannien, Ungarn, 
Niederlande oder Spanien hätten Freibeträge von 1 200 bis zu 12 000 Euro. Mit der Anhebung liege Deutschland 
nur im unteren Mittelfeld. Hinsichtlich der Regelungen im neuen § 19a EStG gebe es noch weiteren Handlungs-
bedarf, wie auch die Koalitionsfraktionen eingeräumt hätten. Deswegen enthalte sich die Fraktion der AfD insge-
samt zum Gesetzentwurf.


Die Fraktion der FDP teilte die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, da der Standort Deutschland für privates Risi-
kokapital gestärkt werden müsse. Im Hinblick auf den Fondsstandort Deutschland seien mit dem Gesetzentwurf 
Verbesserungen erreicht worden. So begrüße man, dass auch für geschlossene Spezial-AIF Sondervermögen ge-
bildet werden könnten. Dies stelle eine Vereinfachung und eine Erleichterung hinsichtlich der Transaktionskosten 
dar. Ebenfalls zu begrüßen seien die Digitalisierung der Aufsicht sowie die Anpassungen im Bereich der Grund-
erwerbsteuer und der Gewerbesteuer.


Hinsichtlich der Umsatzsteuerbefreiung für Verwaltungsleistungen von Wagniskapitalfonds hätte sich die Frak-
tion der FDP eine Ausweitung auch für andere Fonds gewünscht. Man sei für Wettbewerbsgleichheit in Europa. 
Zudem sei in den Stellungnahmen der Sachverständigen darauf hingewiesen worden, dass mit der jetzigen Lösung 
im Gesetzentwurf eine hohe Rechtsunsicherheit verbunden sei. 


Die Fraktion der FDP kritisierte einige Änderungsanträge als realitätsfern. Sie begrüße zwar, dass die mittelbare 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung zumindest formal von der Dry-Income-Problematik befreit worden sei. Diese Lö-
sung werde aber durch die Änderungsanträge Nr. 6 und 8 der Koalitionsfraktionen konterkariert. Man lehne die 
Verlängerung der Frist für die nachgeholte Besteuerung auf zwölf Jahre sowie die Änderungen beim Arbeitge-
berwechsel ab. Zwar hätten die Koalitionsfraktionen erkannt, dass den Arbeitnehmern im Fall eines Arbeitgeber-
wechsels eine Besteuerung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung drohe. Die Annahme, dass der Arbeitgeber die Lohn-
steuer übernehme, wenn der Arbeitnehmer das Dienstverhältnis beende, sei aber realitätsfern. Hier müsse nach-
gebessert werden. Die Fraktion der FDP verweise auf ihren Antrag aus dem letzten Jahr, mit dem sie den Über-
gang zum Veranlagungsverfahren gefordert habe. 


Die Erweiterung des Förderzeitraums für KMU sowie die Erhöhung des Steuerfreibetrags in § 3 Nr. 39 EStG 
bleibe hinter dem zurück, was in Europa Standard sei. Mit diesen Regelungen sei der Standort Deutschland in-
nerhalb Europas weniger attraktiv als andere Standorte.  


Die Fraktion der FDP wies darauf hin, dass die Einführung von Entwicklungsförderfonds (EF-Fonds) genau im 
Blick behalten werden sollte und gegebenenfalls eine spätere Evaluation folgen sollte. Es sei durchaus möglich, 
dass das neue Vehikel zentrale Merkmale einer Schattenbank aufweisen könnte, da der EF-Fonds als einziger 
offener Fonds-Typ auch originär Darlehen an Dritte vergeben könnte.


Die Fraktion der FDP enthalte sich insgesamt zum Gesetzentwurf. Sie setze sich weiterhin für eine Erhöhung des 
steuerlichen Freibetrags auf 5 000 Euro ein. Die Beschränkung in § 3 Nr. 39 EStG, wonach Voraussetzung für 
die Steuerfreiheit sei, dass die Beteiligung mindestens allen Arbeitnehmern offenstehe, sei realitätsfern. Neben 
der Steuerfreiheit fordere man auch die Sozialabgabenfreiheit. Das Dry-Income-Problem müsse vollständig gelöst 
werden. Die Kleinteiligkeit in der Diskussion zeige, dass es besser wäre, eine eigene Anteilsklasse zu schaffen, 
wie es in anderen Ländern der Fall sei.


Die Fraktion DIE LINKE. lehnte den Gesetzentwurf ab, da er vom Ansatz her in die falsche Richtung gehe. 
Eine wettbewerbsorientierte Standortförderung, die einseitig die Möglichkeiten auf der Anbieterseite verbessere, 
sei falsch. Es sei nicht sinnvoll, sich an Wettbewerbern wie etwa Luxemburg zu orientieren. Auch die Einführung 
von geschlossenen Master-Feeder-Konstruktionen lehne man ab, da sie nur schwer nachvollziehbar seien. 


Die Fraktion DIE LINKE. kritisierte, dass sämtliche Kriterien, die der Sachverständige des DGB in der Anhörung 
zum Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligungen genannt habe, nicht im Gesetzentwurf berücksichtigt worden seien. 
Mit der Vervierfachung des steuerfreien Höchstbetrags für Vermögensbeteiligungen und die spätere Besteuerung 
von Unternehmensbeteiligungen an Startups richte sich der Gesetzentwurf einseitig an hoch verdienende Arbeits-
kräfte, die hiervon profitieren könnten. Es sei nicht sichergestellt, dass alle Beschäftigten eines Unternehmens das 
gleiche Recht auf Mitarbeiterbeteiligungen erhalten würden. Die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit werde wei-
terhin nicht an die Voraussetzung gebunden, dass die Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn zu gewähren seien. 
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Die Entwicklungsförderungsfonds wiesen durch die Bindung an die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung grund-
sätzlich eine inhaltlich vernünftige Ausrichtung auf. In der Praxis funktioniere dies aber nicht. Ein Negativbeispiel 
sei der Africa Agriculture Trade and Investment Fund (AATIF), der von der KfW und der Deutschen Bank auf-
gelegt worden sei und seinen Sitz in Luxemburg habe. Die Investitionen dieses Fonds würden in der Kritik stehen, 
„Landgrabbing“ und schlechte Arbeitsbedingungen mitzufinanzieren. 


Daher könne die Fraktion DIE LINKE. trotz einiger vernünftiger Punkte wie der Digitalisierung der Aufsicht oder 
der Umsetzung von nachhaltigkeitsbezogenen Transparenzpflichten dem Gesetzentwurf insgesamt nicht zustim-
men.


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthielt sich insgesamt zum Gesetzentwurf. 


Der Schwerpunkt des Gesetzentwurfs liege in der steuerlichen Förderung der Mitarbeiterbeteiligungen. Grund-
sätzlich seien die Maßnahmen bei der Mitarbeiterbeteiligung begrüßenswert mit Blick auf die potentielle Mitar-
beiterbindung, den Vermögensaufbau der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Teilhabe/Mitbestim-
mung. Für die Startup-Szene gehe der Gesetzentwurf aber immer noch am Ziel vorbei. So werde das Modell von 
virtuellen Beteiligungen, wie sie von Startups präferiert würden, im Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen 
nicht explizit behandelt.  


Im Gesetzentwurf gebe es viele kleine Verbesserungen, beispielsweise bei der Regelung zum Arbeitgeberwechsel. 
Auch die Verlängerung der Frist für die nachgeholte Besteuerung auf zwölf Jahre sei begrüßenswert. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hätte sich auch eine Regelung vorstellen können, nach der es erst im Zeitpunkt der 
Veräußerung der Anteile zu einer Besteuerung komme. Dass eine Begünstigung für Unternehmensbeteiligungen 
auch dann gewährt werde, wenn Anteile, wie in der Praxis üblich, über zwischengeschaltete Personengesellschaf-
ten nur mittelbar den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausgehändigt würden, sei aus administrativer Sicht 
sinnvoll. Andernfalls müsste beispielsweise bei einer GmbH bei jeder Mitarbeiterbeteiligung eine notarielle Än-
derung erfolgen. 


Trotz der Aufstockung und des Ausbaus bei der gesetzlichen Regelung zur Mitarbeiterbeteiligung bleibe man 
europaweit bestenfalls im Mittelfeld. Eine starke Mitarbeiterbindung, Vermögensaufbau und Teilhabe würden auf 
diese Weise nur bedingt befördert. 


Durch die Änderung Nummer 77 im Kapitalanlagegesetzbuch solle die Belastungsgrenze von Immobilienspezi-
alfonds von 50 auf 60 Prozent angehoben werden. Dies werde mit mehr Flexibilität, insbesondere in Krisenzeiten 
begründet. Der Sachverständige der Bürgerbewegung Finanzwende habe darauf hingewiesen, dass dies eine Aus-
weitung der Hebelung dieser Fonds ermögliche. Bereits 2017 habe das Financial Stability Board angemahnt, dass 
bisher zu wenig Klarheit bestehe, welches Risiko von Hebelung in Investmentfonds für die Finanzstabilität aus-
gehen würde. Mit dem Gesetzentwurf werde dieses Thema verschärft.


Nach Ansicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sorgten Flexibilisierung und Deregulierung nicht nach-
haltig für mehr Attraktivität. Langfristig seien Stabilität und Krisenfestigkeit ausschlaggebend. Deswegen sehe 
man einige der Änderungen aus den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen kritisch. Die Darlehensvergaben 
an 100-prozentige Töchter im Ausland schienen geeignet zu sein, die steuerlich begründete Gewinnverschiebung
zu befördern. 


Die Impact- und Entwicklungsfonds (EF-Fonds), die nachweisbar einen Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhal-
tigkeitsziele leisten sollen, seien zwar grundsätzlich unterstützenswert. Allerdings sehe man kritisch, dass diese 
vor allem durch regulatorische Erleichterungen gefördert würden. Es sei nicht nachvollziehbar, warum diese 
Fonds als offene Kreditfonds ausgestaltet werden müssten. Die Divergenz der Fristen berge Risiken, wenn lang 
laufende Investitionen in Entwicklungsprojekte auf die Möglichkeit treffen würden, dass Investoren kurzfristig 
Mittel aus dem Fonds abziehen könnten. Die dafür nötige Liquiditätsreserve im Fonds schmälere die "Schlagkraft" 
der Fonds für Entwicklungs-Projekte. Die Möglichkeit zur Darlehensvergabe für EF-Fonds sollte davon eigentlich 
unabhängig sein. Auch die Möglichkeit zur Strukturierung der Fonds – also deren Tranchierung nach unterschied-
lichen Risikoniveaus – sehe man kritisch.


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 
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Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27631 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt 15 Änderungsanträge ein.


Voten der Fraktionen:


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Redaktionelle Korrekturen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE.


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Immobilien-Holding-Gesellschaften) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Elektronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Freibetrag Mitarbeiterbeteiligungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: FDP


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Mittelbare Beteiligungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Arbeitgeberwechsel) 
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Zustimmung: CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: FDP, DIE LINKE.


Enthaltung: AfD


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Anrufungsauskunft) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Erweiterung des Förderzeitraums) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: FDP


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Investition in Kryptowerte) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Änderungen im Bewertungsgesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Änderung der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: AfD


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Änderung des Zerlegungsmaßstabes) 
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Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE.


Ablehnung: AfD


Enthaltung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen (Folgeänderungen im Handelsbilanzrecht) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Änderungsantrag 14 der Koalitionsfraktionen (Verschwiegenheitspflicht im Börsengesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 15 der Koalitionsfraktionen (Entwicklungsförderungsfonds) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP


Ablehnung: AfD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Enthaltung: - 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


Die Fraktion der FDP brachte zum Gesetzentwurf einen Änderungsantrag ein. 


Änderungsantrag der Fraktion der FDP (Umsatzsteuerbegünstigung auf die Verwaltung von Investmentvermö-
gen) 


„Zu Artikel 4 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes)


I. Änderung 


Artikel 4 wird wie folgt geändert: 


In § 4 Nummer 8 Buchstabe h Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2886) geändert 
worden ist, werden die Wörter „mit diesen vergleichbaren“ gestrichen.


II. Begründung 


Die angedachte Umsatzsteuerbefreiung soll nicht nur für die Verwaltung von „Wagniskapitalfonds“ gelten, son-
dern grundsätzlich für die Verwaltung von Investmentvermögen im Sinne des KAGB.
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Die anfallende Umsatzsteuer ist ein großes Hemmnis für die Standortwahl von Fondsvehikeln. Verwaltungsleis-
tungen sind in Luxemburg, Irland, Belgien und Schweden von der Umsatzsteuer befreit, unabhängig davon, ob
sie offen oder geschlossen ausgestaltet sind. Ähnliche Regelungen gibt es in den Niederlanden, Frankreich und
Spanien. 


Die angedachte Befreiung von „Wagniskapitalfonds“ im Referentenentwurf ist als richtiger Schritt zur Stärkung 
des Fondsstandort zu begrüßen. Die Regelung greift allerdings zu kurz und bringt neue Probleme mit sich. So
werden bspw. Infrastrukturfonds nicht begünstigt. Unklar bleibt beim Gesetzentwurf, wie der Begriff „Wagniska-
pitalfonds“ definiert ist. Dadurch kann in der steuerlichen Praxis eine Rechtsunsicherheit auftreten.


Als bedenklich haben Experten in der Anhörung zum Referentenentwurf die Gefahr einer unzulässigen Beihilfe
charakterisiert. Wagniskapitalfonds zählen zu den AIF im Sinn des. § 1 Abs. 3 KAGB. Der Referentenentwurf
fördert einen bestimmten Fondstyp. Dieser Sachverhalt könnte als Rechtswidrigkeit gegenüber dem EU-Beihilfe-
recht ausgelegt werden Ob sich „Wagniskapitalfonds“ dieser Rechtsunsicherheit aussetzen werden, ist nicht ab-
zusehen, da sie a) ggf. vor der Ungewissheit stehen, die noch zum Regierungsentwurf benennenden Definitions-
kriterien zu erfüllen und b) weil unklar ist, ob die Regelung Bestand haben wird.


Vor dem Hintergrund der Rechtsunsicherheit und dem klarbenannten Ziel des Gesetzentwurfes den Fondsstandort 
Deutschland zu fördern, soll entsprechend Artikel 4 des Gesetzes angepasst und Investmentfonds im Sinne des § 
1 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Umsatzsteuer auf Verwaltungsleistungen befreien.“ 


Voten der Fraktionen:


Zustimmung: AfD, FDP


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN


Enthaltung: - 


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs)


Zum Eingangssatz 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)


Zu Buchstaben a und i


Es handelt sich um Folgeänderungen des Inhaltsverzeichnisses aufgrund der Einführung von Entwicklungsförde-
rungsfonds. 


Zu Nummer 2 (§ 1) 


Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe cc


In der Vergangenheit wurden durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
über die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH zur 
Erreichung entwicklungspolitischer Ziele sogenannte „Impact-Fonds“ für Finanzielle Zusammenarbeit aufgrund 
der regulatorischen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen vornehmlich im Ausland aufgelegt.  


Im Hinblick auf eine Stärkung des Fondsstandort Deutschlands wird deshalb eine eigenständige Fondskategorie 
mit speziellen Regelungen für bestimmte „Impact-Fonds“, die Entwicklungsförderung betreiben (nachfolgend als 
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„EF-Fonds“ bezeichnet), im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) geschaffen. Die Neuregelung soll dabei insbeson-
dere eine spezifische und klare gesetzliche Definition für EF-Fonds im KAGB schaffen, mit der diese von anderen 
Fondstypen abgegrenzt werden können. Wesentliches Merkmal dieser Definition ist der besondere entwicklungs- 
und klimapolitische Förderzweck von EF-Fonds. 


Um die Zielwirkung von Impact-Fonds unter Beteiligung der öffentlichen Hand zu erhöhen, werden üblicherweise 
öffentliche Gelder – regelmäßig durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH 
bereitgestellt – mit privaten Geldern gebündelt. Als Anreiz für private Investoren werden Impact-Fonds regelmä-
ßig als sogenannte strukturierte Fonds ausgestaltet. Hierbei werden die öffentlichen Beteiligungen im Rahmen 
der Erlösverteilung und der Liquidation nachrangig gegenüber privaten Beteiligungen behandelt. Eine derartige 
Tranchierung eines Spezial-AIF kann gemäß KAGB durch die Bildung von Anteilklassen erreicht werden. Dane-
ben refinanzieren sich Impact-Fonds regelmäßig über die Ausgabe von Schuldverschreibungen (sogenannte No-
tes), was für Investmentvermögen zulässig ist, sofern es kein Einlagengeschäft darstellt. Das Auseinanderfallen 
der Laufzeit der Schuldverschreibungen und der Laufzeit des Impact-Fonds führt bei geschlossenen Fonds nicht 
zur Umqualifizierung in ein offenes Investmentvermögen, da es sich bei Fremdkapitalinstrumenten grundsätzlich 
nicht um Fondsanteile handelt. Allerdings erfahren Impact-Fonds im internationalen Vergleich unter deutschem 
Recht immer noch strukturelle Nachteile, die zum Ausbau des Fondsstandorts Deutschland beseitigt werden sol-
len. Hierzu zählen aus regulatorischer Sicht insbesondere die Zulässigkeit von Kreditfonds in bloß geschlossener 
Form gemäß § 285 Absatz 2 KAGB, die im Vergleich zu einigen anderen europäischen Standorten strengen Le-
verage-Beschränkungen für Kreditfonds gemäß § 285 Absatz 2 Nummer 1 KAGB sowie die eingeschränkte Zu-
lässigkeit des Garantiegeschäfts.


Als grundsätzliche Antwort auf die Nachteile im internationalen Vergleich wird mit dem EF-Fonds ein neuer 
flexibler Fondstypus im KAGB geschaffen, der zur Erreichung der von der UN-Generalversammlung am 1. Sep-
tember 2015 verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) in 
Entwicklungsländern beitragen soll. Die Anlage in einen Vermögensgegenstand muss zur Erreichung von min-
destens einem dieser verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen; jeder Vermögens-
gegenstand muss diese Anforderung erfüllen und darf die Erreichung der übrigen Ziele nicht erheblich beein-
trächtigen. Das dadurch zu berücksichtigende „do no significant harm“-Prinzip ist im Sinne der Verordnung (EU) 
2019/2088 (Offenlegungsverordnung) in Verbindung mit den konkretisieren technischen Standards der EU aus-
zulegen. Anleger können auch ausschließlich private professionelle oder semiprofessionelle Anleger sein. 


Bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ist der EF-Fonds nicht auf den Erwerb be-
stimmter Vermögensgegenstände begrenzt, sondern kann flexibel z.B. in Darlehensforderungen, Unternehmens-
beteiligungen oder andere AIFs investieren. Zudem kann der EF-Fonds als einziges Investmentvermögen auch 
als offener Kreditfonds aufgelegt werden. Das Halten von Liquiditätsanlagen erlaubt es dem Verwalter eines EF-
Fonds, mögliche Schwankungen der Investitionen des EF-Fonds in die eigentlich vorgesehenen Vermögensge-
genstände infolge von auslaufenden Anlagen bzw. unvorhergesehenem Zeitaufwand bei der Suche nach geeigne-
ten Neuanlagen zu berücksichtigen.  


Zu Doppelbuchstabe gg


Die Änderung dient der Klarstellung, dass die Bereitstellung von Informationen und Mitteilungen gemäß der Pre-
Marketing-Definition nicht an beide Anlegergruppen erfolgen muss, um von der Definition erfasst zu sein. 


Zu Nummer 3 (§ 2) 


Die Einführung der neuen Nummer 5 in § 2 Absatz 4 Satz 1 stellt sicher, dass auch Kapitalverwaltungsgesell-
schaften, die die Bedingungen von § 2 Absatz 4 Satz 2 erfüllen und gemäß § 44 KAGB registriert sind, dieselben 
Anforderungen hinsichtlich der Verwaltung von EF-Fonds erfüllen müssen und hinsichtlich der Darlehensvergabe 
und Garantieübernahme wie Kapitalverwaltungsgesellschaften mit einer Erlaubnis gemäß § 20 Absatz 1 KAGB 
behandelt werden.


Zu Nummer 9 (§ 20) 


Zu Buchstabe c


EF-Fonds sollen Gelddarlehen gewähren dürfen. Um ihnen die im internationalen Vergleich notwendige Flexibi-
lität zu geben, sollen für EF-Fonds nur die im Vergleich zu anderen darlehensgewährenden Fonds geringeren 
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Anforderungen an die Darlehensvergabe gemäß der Änderung in § 29 Absatz 5a Satz 2 KAGB und dem neuen § 
292a Absatz 2 gelten. 


Zu Nummer 11 (§ 28a) 


Der neue § 28a stellt sicher, dass die Verwaltung von EF-Fonds lediglich solchen Verwaltungsgesellschaften bzw. 
deren Auslagerungsunternehmen oder Unternehmen, die die Verwaltungsgesellschaften dauerhaft im Hinblick 
auf die Portfolioverwaltung beraten, offensteht, deren Organisationsstrukturen Nachhaltigkeitsziele hinreichend 
berücksichtigen. Daher müssen sich die Verwaltungsgesellschaften, die Auslagerungsunternehmen, auf welche 
die Portfolioverwaltung ausgelagert ist, oder die Unternehmen, die die Verwaltungsgesellschaften im Hinblick 
auf die Portfolioverwaltung dauerhaft beraten, den von der International Finance Corporation aufgestellten Maß-
geblichen Prinzipien für Wirkungsmanagement (Operating Principles for Impact Management) unterworfen ha-
ben. Die zur Weltbank-Gruppe zugehörige International Finance Corporation hat die Operating Principles for 
Impact Management mit dem Ziel verabschiedet, Nachhaltigkeitsziele verstärkt in Investmentprozesse von Anle-
gern und Investmentmanagern zu integrieren. Hierbei wird Prinzip 9 der Maßgeblichen Prinzipien für Wirkungs-
management insofern modifiziert, als dass festgeschrieben wird, dass die geforderte unabhängige Überprüfung 
der Einhaltung der Maßgeblichen Prinzipien bei Kapitalverwaltungsgesellschaften grundsätzlich jährlich durch 
einen geeigneten Prüfer erfolgen muss. Dies ist strenger als es Prinzip 9 vorsieht. Prinzip 9 sieht eine jährliche 
Veröffentlichungspflicht vor, schreibt jedoch die Intervalle für die unabhängige Verifikation der Einhaltung der 
Maßgeblichen Prinzipien nicht vor. Die erste Prüfung muss zum Ende des zweiten Geschäftsjahres nach Auflage 
des Fonds erfolgen. Geeignete Prüfer sind Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die zugleich 
auch der gesetzliche Abschlussprüfer der Kapitalverwaltungsgesellschaft sein können. Bei Einhaltung der Maß-
geblichen Prinzipien hat der Prüfer der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Bescheinigung auszustellen.   


Wird das Portfoliomanagement auf ein Unternehmen ausgelagert, welches keine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
ist, oder wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft durch ein Beratungsunternehmen beraten, muss die Prüfung 
beim Auslagerungs- bzw. Beratungsunternehmen gemäß Prinzip 9 durch einen geeigneten Prüfer erfolgen. Die 
auslagernde bzw. beratene Kapitalverwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass sie vom Auslagerungs- bzw. 
Beratungsunternehmens eine Bescheinigung des geeigneten Prüfers darüber vorgelegt bekommt, dass die Maß-
geblichen Prinzipien eingehalten werden. Durch diese Pflicht der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird insbeson-
dere sichergestellt, dass ausländische Auslagerungs- und Beratungsunternehmen, auf die das Kapitalanlagesetz-
buch keine Anwendung findet, sich einer entsprechenden Überprüfung auf die Einhaltung der Maßgeblichen Prin-
zipien unterziehen. Die erste Prüfung beim Auslagerungs- bzw. Beratungsunternehmen hat innerhalb desselben 
Zeitraums wie bei der auslagernden AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft und im Übrigen ebenfalls jährlich zu 
erfolgen. 


Zu Nummer 12 (§ 29) 


Für EF-Fonds stellt die Kreditvergabe ein wichtiges Instrument der Entwicklungsfinanzierung dar. Die Erweite-
rung von § 29 Absatz 5a Satz 2 auf die Darlehensgewährung durch EF-Fonds ermöglicht diesen, ein im Vergleich 
zu anderen darlehensgewährenden Fonds einfacheres Risikomanagement gemäß dem neuen § 292a Absatz 2 Satz 
1 aufzubauen. Die spezifischen Anforderungen an das Risikomanagement sollen es den betreffenden AIF-Kapi-
talverwaltungsgesellschaften ermöglichen, darlehensvergebende EF-Fonds unter erleichterten Bedingungen zu 
verwalten und dabei auch spezialisierte Portfolioverwalter aus anderen Regionen mit der Portfolioverwaltung zu 
beauftragen, ohne die auf Basis der Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kapitalverwaltungsge-
sellschaften (KAMaRisk) entwickelten organisatorischen Vorgaben an diese im Rahmen der Auslagerung wei-
tergeben zu müssen. Dies ermöglicht einen leichteren Zugang zu Dienstleistern in diesem Marktsegment, das 
durch teilweise kleine und hochspezialisierte Dienstleister gekennzeichnet ist. Auf Grund des eingeschränkten 
Marktes und des verhältnismäßig geringen Volumens von EF-Fonds sind keine systemischen Risiken zu befürch-
ten. Um gleichwohl etwaige Risiken für die Finanzmarktstabilität zu verhindern, müssen auch durch EF-Fonds 
ausgereichte Darlehen und übernommene Bürgschaften im Rahmen eines angemessenen und wirksamen Risiko-
managements vergeben und verwaltet werden. Dies stellt neben den allgemeinen Anforderungen des § 28 Absatz 
1 und 3 in Verbindung mit den Artikeln 57 bis 66 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 und des § 29 
in Verbindung mit den Artikeln 38 bis 45 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 auch der neue § 292a 
Absatz 2 Satz 1 sicher, indem er klar definierte und angemessene Verfahren zur Vergabe von Krediten fordert. 
Sollten sich im Rahmen des Wachstums von EF-Fonds Anzeichen für Risiken ergeben, kann durch Änderungen 
der Anforderungen gegengesteuert werden. 
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Zu Nummer 15 (§ 38) 


Zu Buchstabe a


Im Regierungsentwurf ist die entsprechende Änderung von § 38 Absatz 1 Satz 2 in Artikel 2 Nummer 4 vorgese-
hen (s. die korrespondierende Streichung). Die Verpflichtung zur Einreichung über ein von der BaFin bereitge-
stelltes Kommunikationsverfahren ab April 2023 ergibt sich aber schon aus dem Verweis auf § 38 Absatz 1 Satz 
2 in § 7b (Artikel 2 Nummer 2 des Regierungsentwurfes). Der verbleibende Regelungsteil kann daher vorgezogen 
werden und früher in Kraft treten, weil er von der Art und Weise der Einreichung unabhängig ist. Dass ursprüng-
lich auch aufgestellte Jahresberichte von der Regelung erfasst waren, war ein redaktionelles Versehen.


Zu Buchstabe b


Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Einführung von EF-Fonds. 


Zu Nummern 23 (§ 54), 27 (§ 66), 37 (§ 110), 41 (§ 125), 44 (§ 142) und 46 (§ 150) 


Die Änderungen sind Folgeänderungen zur Einführung von EF-Fonds. 


Zu Nummer 69 (§ 240) 


Die Neufassung des neuen Satz 2 von § 240 Absatz 2 KAGB hat zur Folge, dass Darlehen ohne die Beschränkung 
des Satzes 1 an alle Immobilien-Gesellschaften gewährt werden dürfen, an denen die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft für Rechnung des Immobilienfonds unmittelbar oder mittelbar zu 100 % beteiligt ist. Im Unterschied zum 
Regierungsentwurf ist damit jetzt auch die Darlehensvergabe an sogenannte Holding-Gesellschaften, die selbst 
nicht unmittelbar Immobilien halten, privilegiert. Das Risiko für die Anleger des Immobilienfonds ist nicht höher 
als bei anderen Einhundertprozentbeteiligungen, da die Kapitalverwaltungsgesellschaft als einziger Gesellschaf-
ter vollumfänglich Einfluss auf die Holding nehmen kann. Auch gehen die Möglichkeiten der Kreditvergabe der 
Holding-Gesellschaften ihrerseits vom Umfang her nicht über die Möglichkeiten hinaus, die der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft unmittelbar für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens eingeräumt werden (vgl. § 235
KAGB). Denn die Vorgaben sind auch bei einer Kreditvergabe durch die Holding-Gesellschaft an eine von ihr 
gehaltene Immobilien-Gesellschaft zu beachten.


Die Änderung von Satz 3 vollzieht die Änderung in Satz 2 nach und belässt es für Immobilien-Gesellschaften, die 
selbst unmittelbar Grundstücke halten oder erwerben, bei der Regelung aus dem Regierungsentwurf. Der neue 
Satz 4 regelt, dass im Falle von Holding-Gesellschaften bereits bei einer Verringerung und nicht erst bei einer 
vollständigen Veräußerung der Beteiligung das Darlehen vor der Verringerung zurückzuzahlen ist. Denn bereits 
bei einer Verringerung der einhundertprozentigen Beteiligung entfällt der Grund für die Privilegierung nach Satz 
2, nicht erst bei der vollständigen Veräußerung der Immobilien-Gesellschaft. Holding-Gesellschaften halten selbst 
nicht unmittelbar Grundstücke, die als Sicherheit des Darlehens dienen können, weshalb eine andere Regelung 
als für Immobilien-Gesellschaften, die selbst unmittelbar Grundstücke halten, gerechtfertigt ist.


Bei der Änderung von Absatz 3 handelt es sich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Einfügung der Sätze 
2 und 3 in Absatz 2. An den Regeln für die Darlehensgewährung durch Dritte soll nichts geändert werden. 


Zu Nummer 81 (§ 284) 


Zu Buchstabe b


Dreifachbuchstabe aaa enthält den bisherigen Regelungsgehalt von Artikel 1 Nummer 77 Buchstabe b Doppel-
buchstabe bb. 


Die Einfügung des neuen Buchstaben j in § 284 Absatz 2 Nummer 2 ermöglicht es auch Spezial-AIF mit festen 
Anlagebedingungen, in Kryptowerte gemäß § 1 Absatz 11 Satz 4 KWG zu investieren. Für allgemeine offene 
Spezial-AIF und geschlossene Spezial-AIF sind derartige Investitionen bereits möglich. Deshalb sollte es auch 
für offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen zugelassen werden. 


Die Zulässigkeit des Erwerbs von Kryptowerten soll derzeit noch auf Spezialfonds beschränkt bleiben. Denn 
insbesondere bei der Verwahrung der Vermögensgegenstände des Fonds durch die Verwahrstelle gibt es noch 
viele ungelöste Fragen. Da eine Verwahrung der Kryptowerte kaum möglich sein wird, hat die AIF-Verwahrstelle 
gemäß § 81 Absatz 1 Nummer 2 KAGB die Pflicht zur Prüfung des Eigentums am Vermögensgegenstand. Die 
Prüfung der zivilrechtlichen Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Eigentumserwerb an zum Beispiel 


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt.







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 143 – Drucksache 19/28868


einem Bitcoin möglich ist, ist für die Verwahrstellen mit erheblichen rechtlichen Risiken verbunden. Da unter 
Umständen der Eigentumserwerb durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des Investmentfonds 
von der Verwahrstelle gar nicht nachvollzogen werden kann, sollte aus Gründen des Anlegerschutzes der direkte 
Erwerb von Kryptowerten für Publikumsfonds zum jetzigen Zeitpunkt nicht zugelassen werden. Es ist aber auch 
für Publikumsfonds die Abbildung eines Exposures in Kryptowerten und damit eine Partizipation an den Chancen 
und Risiken dieser Anlageklasse durch den Retailanleger möglich. So können beispielsweise payment token wie 
der Bitcoin über 1:1-Zertifikate für einen Publikumsfonds mittelbar erworben werden, deren Verwahrung als 
Wertpapiere von den Verwahrstellen ohne Probleme zu bewerkstelligen ist. 


Die Änderung von Nummer 3 in Doppelbuchstabe cc ist eine redaktionelle Änderung. § 240 Absatz 2 werden 
durch das Fondsstandortgesetz neue Sätze angefügt, weshalb sich Nummer 1 jetzt in Satz 1 befindet.


Zu Buchstabe c 


Analog zu Unternehmensbeteiligungen wird die Anlage in Kryptowerte auf 20 Prozent des Fondsvermögens be-
schränkt. Damit kann einem Anlegerbedürfnis nach Beimischung von Kryptowerten ausreichend Rechnung ge-
tragen werden. Die extreme Volatilität von Kryptowerten wird das Risikomanagement einer Kapitalverwaltungs-
gesellschaft vor große Herausforderungen stellen. 


Zu Nummer 84 (§ 292a) 


Der neue Abschnitt 4 des Kapitels 3 „Inländische Spezial-AIF“ enthält die besonderen Regelungen für EF-Fonds. 


Zu § 292a (neu) 


Absatz 1 regelt, dass EF-Fonds sowohl als offene als auch als geschlossene Spezial-AIF aufgelegt werden können.


Absatz 2 Satz 1 enthält die Anforderungen an EF-Fonds zur Darlehensvergabe und zur Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere. Gemäß Satz 2 unterliegen EF-Fonds keinen Le-
verage-Beschränkungen, um ihnen flexible Refinanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen. 


Absatz 3 legt fest, dass die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele 
durch die Vermögensgegenstände des EF-Fonds klare und transparente Verfahren anzuwenden hat, die gemäß 
Prinzip 4 der Maßgeblichen Prinzipien für Wirkungsmanagement im Voraus eine Bewertung und, falls möglich, 
eine Quantifizierung der konkreten, positiven Auswirkungen erlauben.  


Zu § 292b (neu) 


Für die Liquiditätssteuerung und das Risikomanagement des Fonds darf die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
gemäß Absatz 1 auch andere Vermögensgegenstände als die eigentlich vorgesehenen erwerben. Für die Anlagen 
in liquide Vermögensgegenstände soll eine Grenze von 30 Prozent des Bruttofondsvermögens gelten, die sich an 
der für Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Fonds für 
soziales Unternehmertum (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 18) geltenden Grenze für andere Vermögenswerte als 
qualifizierte Anlagen orientiert. 


Für die Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Fonds, die in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstru-
mente investieren, muss gemäß Absatz 2 Satz 1 das „do no significant harm“-Prinzip eingehalten werden. Auch 
in diesem Zusammenhang ist eine Auslegung des „do no significant harm“-Prinzips im Sinne der Verordnung 
(EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) in Verbindung mit den konkretisieren technischen Standards der EU 
maßgeblich. Für Bankguthaben sollen keine Anforderung im Zusammenhang mit dem „do no significant harm“-
Prinzip gelten, denn die Einhaltung dieses Prinzips kann nur gewährleistet werden, wenn die AIF-KVG von der 
kontoführenden Bank umfangreiche Prüfungsunterlagen bekommt, was nicht sichergestellt werden kann und ge-
gebenenfalls bereits die Eröffnung eines Bankkontos für den EF-Fonds erschweren oder verhindern könnte. Die 
KVG hat im Rahmen des Risikomanagements für eine angemessene Risikostreuung zu sorgen. Um den Aufbau 
und die Abwicklung eines strategiekonformen Anlageportfolios zu ermöglichen, findet gemäß Absatz 2 Satz 1
die 30%-Grenze für Anlagen in liquide Vermögensgegenstände in der Anlaufphase und nach ständiger Verwal-
tungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auch in der Liquidations- und Auslaufphase keine 
Anwendung.  
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Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken spielt für EF-Fonds eine wichtige Rolle, da Anlagen in der 
Regel in Fremdwährungen getätigt werden und die damit verbundenen Wechselkursrisiken sowie Zinsrisiken im 
Zusammenhang mit der Refinanzierung im Rahmen des Portfolio- und Risikomanagements berücksichtigt werden 
müssen, weshalb dies in Absatz 3 zugelassen wird. Auch für Derivate erscheint eine Anwendung des „do no 
significant harm“-Prinzips mit einem unangemessen hohen Aufwand verbunden, denn die Einhaltung dieses Prin-
zips kann nur gewährleistet werden, wenn die AIF-KVG von der Hedge-Counterparty umfangreiche Prüfungsun-
terlagen bekommt, was nicht sichergestellt werden kann und gegebenenfalls bereits die Verfügbarkeit von Deri-
vaten zu Absicherungszwecken für den EF-Fonds erschweren oder verhindern könnte. 


Zu § 292c 


Um das Label „EF-Fonds“ vor Missbrauch zu schützen und höchste Qualitätsanforderungen durchzusetzen, wird 
in Absatz 1 festgelegt, dass die Verwaltung des EF-Fonds durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft gekündigt 
werden muss, sofern bei zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen Verstöße der Kapitalverwaltungsgesellschaft ge-
gen die Maßgeblichen Prinzipien für Wirkungsmanagement festgestellt werden. Es soll sich um wesentliche Ver-
stöße handeln, damit unwesentliche Bagatellverstöße durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht zu einer 
zwangsweisen Kündigung der Kapitalverwaltungsgesellschaft führen.  


Gemäß Absatz 2 kann im Fall der Kündigung gemäß Absatz 1 das Verwaltungsrecht für den Fonds auf eine andere 
Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen werden. Findet sich keine andere KVG, die die Verwaltung überneh-
men möchte, muss der Fonds abgewickelt werden.  


Bedient sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft eines Auslagerungs- oder Beratungsunternehmens, hat die Kapi-
talverwaltungsgesellschaft die Rechtsbeziehung zum Auslagerungs- bzw. Beratungsunternehmen zu kündigen, 
sofern bei zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen wesentliche Verstöße des Auslagerungs- bzw. Beratungsunter-
nehmens gegen die Maßgeblichen Prinzipien festgestellt werden. In diesem Fall hat die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft, sofern sie sich selbst nicht den Maßgeblichen Prinzipien unterworfen hat, binnen der sechsmonatigen 
Kündigungsfrist eine vertragliche Beziehung zu einem anderen Auslagerungs- bzw. Beratungsunternehmen ein-
zugehen, das sich den Maßgeblichen Prinzipien unterworfen hat. 


Zu Nummer 92 (§302) 


Bei der Neugestaltung von § 302 KAGB aufgrund von Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/1156 wurden verse-
hentlich die bisherigen Absätze 3 bis 5 gestrichen. Die Vorgaben dieser Absätze beruhen auf Artikel 54 Absatz 
3, Artikel 70 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 63 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie), die von 
der Verordnung sowie der Richtlinie (EU) 2019/1160 zum grenzüberschreitenden Fondsvertrieb unberührt blie-
ben. Alle drei Absätze sollen weiterhin unverändert für OGAW und AIF gelten. Der angepasste Wortlaut im 
neuen Absatz 4 und 5 ist wegen des neuen § 302 Absatz 1 notwendig, damit OGAW weiterhin erfasst sind. 


Zu Nummern 98 (§ 312) und 109 (§ 331a) 


Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen. 


Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs)


Zu Nummer 2 


Zu § 7b Absatz 1


Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. Die Berichte gemäß Verordnung (EU) Nr. 345/2013 und Nr. 
346/2013 sollen ebenfalls über ein von der BaFin bereitgestelltes Kommunikationsverfahren eingereicht werden, 
wurden aber vom Regierungsentwurf versehentlich nicht erfasst. 


Zu § 7b Absatz 2 


Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen im Kapitalanlagegesetzbuch. 


Zu Nummer 4 (§ 38) (alt)


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Nummer 4 (§ 44) (neu)


Die Formulierung wird an die Formulierung angepasst, die § 44 Absatz 1 KAGB durch das Anlegerschutzstär-
kungsgesetz erhalten soll. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Einkommensteuergesetzes)


Zu Nummer 2 (§ 3 Nummer 39 Satz 1) 


Zur weiteren Stärkung der Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wird der steuerfreie Höchstbetrag für 
Vermögensbeteiligungen von 360 Euro auf 1 440 Euro (statt auf 720 Euro) angehoben. 


Die weitere Erhöhung des Freibetrags führt zu zusätzlichen Steuerausfällen i.H.v. 185 Mio. Euro. Insgesamt be-
laufen sich diese damit auf 285 Mio. Euro (bei voller Jahreswirkung). 


Zu Nummer 3 (§ 19a) 


Zu § 19a Absatz 1 Satz 2 - neu - 


In der Praxis werden Vermögensbeteiligungen oft nicht direkt an Arbeitnehmer übertragen, sondern auf Zwi-
schengesellschaften in Form von Personengesellschaften, an denen die Arbeiternehmer wiederum beteiligt sind. 
Die Gründe liegen häufig in der besseren praktischen Abwicklung. Oft hat dies auch gesellschaftsrechtliche 
Gründe. So können z.B. bei GmbH-Anteilen die weitreichenden Auskunfts- und Mitbestimmungsrechte am Un-
ternehmen eingeschränkt werden. Diese Auskunfts- und Mitbestimmungsrechte halten die Unternehmensgründer 
bisher häufig davon ab, Vermögensbeteiligungen an neu in das Unternehmen eintretende Arbeitnehmer zu über-
tragen.  


Vor diesem Hintergrund stellt die Ergänzung in § 19a Absatz 1 EStG sicher, dass von der Neuregelung auch Fälle 
erfasst werden, in denen die Vermögensbeteiligungen auf eine Personengesellschaft (z.B. eine GbR) übertragen 
werden und der Arbeitnehmer an dieser beteiligt ist. An der Personengesellschaft müssen nicht ausschließlich 
Arbeitnehmer beteiligt sein. Damit ist auch die Abwicklung über eine GmbH & Co. KG möglich. 


Zudem steht in der Praxis dem Arbeitnehmer oftmals ein Anteil an einer vom Arbeitgeber überlassenen Vermö-
gensbeteiligung zu (z.B. gemeinsames Depot der Arbeitnehmerschaft). Der Arbeitnehmer ist hierbei Bruchteils-
eigentümer und damit unmittelbar am Unternehmen des Arbeitgebers beteiligt. Damit liegt die Tatbestandsvo-
raussetzung des Satzes 1 „Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers“ vor, ohne dass es einer Ergänzung der 
Norm für diese Fallgestaltungen bedarf.


Durch die klarstellende Änderung ergeben sich keine zusätzlichen Steuerausfälle. 


Zu § 19 Absatz 1 Satz 3 [bisher Satz 2] 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung im neuen Satz 3 des § 19a Absatz 1 EStG auf Grund der Einfü-
gung des Satzes 2. 


Zu § 19a Absatz 3 EStG  


Nach dem Gesetzentwurf werden Arbeitnehmer von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) gefördert, deren Gründung nicht mehr als zehn Jahre zurückliegt. 


Dieser Zeitraum wird vor dem Hintergrund einer längeren Wachstumsphase auf zwölf Jahre ausgedehnt und damit 
der Kreis der begünstigten Arbeitnehmer entsprechend erweitert. 


Die zusätzlichen Steuermindereinahmen werden auf 50 Mio. Euro geschätzt.


Zu § 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG


Nach dem Gesetzentwurf unterliegt der nach § 19a Absatz 1 EStG nicht besteuerte Arbeitslohn u. a. dann der 
Besteuerung nach § 19 EStG und dem Lohnsteuerabzug, wenn seit der Übertragung der Vermögensbeteiligung 
zehn Jahre vergangen sind. 


Dieser Zeitpunkt wird um zwei Jahre nach hinten verschoben. Arbeitnehmer habe somit länger Zeit, sich auf die 
Besteuerungssituation einzustellen.  
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Die Verschiebung des Besteuerungszeitpunkts führt zu Aufkommensverschiebungen, die außerhalb des Finanz-
planungszeitraums eintreten. 


Zu § 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 - neu - EStG 


Mit der Regelung wird die Übernahme der Lohnsteuer durch den bisherigen Arbeitgeber in den Fällen der Been-
digung des Dienstverhältnisses steuerlich begünstigt.  


Die Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat gezeigt, dass in der Praxis Vorbehalte beim 
Besteuerungstatbestand „Beendigung des Dienstverhältnisses“ bestehen. Insbesondere besteht die Befürchtung, 
dass potenzielle Arbeitnehmer das Angebot einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung ablehnen würden, wenn ihnen im 
Falle des Arbeitgeberwechsels eine Besteuerung droht. 


Ohne den Besteuerungstatbestand „Beendigung des Dienstverhältnisses“ müssten die alternativen Tatbe-
stände - Nachversteuerung zehn Jahre nach Erwerb oder bei Veräußerung der Anteile - von dem nachfolgenden 
Arbeitgeber durchgeführt werden. Die Nachholung der Besteuerung bei einem anderen Arbeitgeber wäre mit ho-
hen bürokratischen Hürden und unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Dies ist nicht vereinbar mit dem Ziel 
der Bundesregierung, den Bürokratieabbau voranzutreiben. Es wäre auch systemfremd, wenn ein Arbeitgeber 
(Sach-)Löhne, die nicht von ihm selbst stammen, sondern aus einem vorherigen Dienstverhältnis, der Besteuerung 
unterwerfen muss. Eine „Weitergabe“ des nicht besteuerten Vorteils an einen nachfolgenden Arbeitgeber oder 
ggf. weitere nachfolgende Arbeitgeber würde zudem die Durchsetzung des Steueranspruchs nachhaltig gefährden. 
Oft gibt es auch keinen nachfolgenden Arbeitgeber, an den die „Weitergabe“ des nicht besteuerten Vorteils erfol-
gen könnte. Auch die Alternative, dass in den Fällen der Beendigung des Dienstverhältnisses die Nachholung der 
Besteuerung im Veranlagungsverfahren erfolgt, ist nicht zielführend. Damit würde vom Grundsatz abgewichen, 
dass bei Arbeitnehmern und Finanzverwaltung kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht. Zudem wäre im 
Rahmen der Veranlagung die Verifikation der Tatbestände nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand gewährleistet. 
Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen wäre dem Finanzamt der Ablauf der „Zehnjahresfrist“ nicht bekannt. Auch 
über eine Veräußerung der Anteile erlangt das Finanzamt grundsätzlich keine Kenntnis, wenn die Vorgänge der 
Abgeltungsteuer unterliegen. Bei beschränkt Steuerpflichtigen, die nach der Beendigung des Dienstverhältnisses 
in das Ausland ziehen, ist eine Durchsetzung des Steueranspruchs quasi unmöglich. 


Um diesen unterschiedlichen Interessenlagen gerecht zu werden, werden nunmehr bei sog. „Nettolohnvereinba-
rungen“ im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögensbeteiligungen steuerliche Erleichterungen ge-
schaffen. 


Will der Arbeitgeber auf Grund einer Nettolohnvereinbarung die auf den Arbeitslohn entfallende Lohnsteuer, den 
Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer selbst tragen, sind nach den geltenden Bestimmungen diese von ihm 
übernommenen Abzugsbeträge ebenfalls Teile des Arbeitslohns, die dem Nettolohn zur Steuerermittlung hinzu-
gerechnet werden müssen (R 39b.9 der Lohnsteuer-Richtlinien - LStR -). Die Lohnsteuer ist aus dem Bruttoar-
beitslohn zu berechnen, der nach Minderung um die übernommenen Abzugsbeträge den Nettobetrag ergibt. Die 
Nettolohnvereinbarung führt damit regelmäßig zu höheren Steuerzahlungen. 


Um dies zu verhindern, wird in § 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 EStG diesbezüglich für den speziellen Fall der 
Beendigung des Dienstverhältnisses gesetzlich eine Ausnahme festgeschrieben. Übernimmt der Arbeitgeber in 
diesen Fällen die auf den nach § 19a Absatz 1 EStG nicht besteuerten Arbeitslohn entfallende Lohnsteuer, ist 
diese nicht Teil des zu besteuernden Arbeitslohns. Die Regelung schlägt auf die Annexsteuern (ggf. Solidaritäts-
zuschlag und Kirchensteuer) durch. Der Arbeitgeber hat das Wahlrecht, die Steuer zu übernehmen; er ist nicht 
dazu gezwungen. 


Dem Arbeitgeber wird es durch die Regelung leichter gemacht, durch entsprechende arbeitsvertragliche Zusagen 
qualifizierte Arbeitnehmer zu finden. Für den Arbeitnehmer ergeben sich mit der Beendigung des Dienstverhält-
nisses bei der Steuerübernahme durch den Arbeitgeber keine weiteren Steuerzahlungen. Ihm wird es damit leich-
ter gemacht, das Unternehmen zu verlassen, ohne die Vermögensbeteiligungen veräußern oder die Steuerzahlun-
gen anderweitig (z.B. durch Kreditaufnahme) finanzieren zu müssen.  


Durch die Regelung wird die Systematik, dass mit der Beendigung des Dienstverhältnisses der Sachverhalt „Über-
tragung der Vermögensbeteiligung“ lohnsteuerlich abgeschlossen, nicht verändert. Gleichzeitig entsteht kein zu-
sätzlicher Bürokratieaufwand auf Seiten der Finanzverwaltung, da § 19a EStG weiterhin eine rein lohnsteuerliche 
Regelung bleibt.  
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Durch die Regelung zur Abmilderung der Besteuerung bei Beendigung des Dienstverhältnisses ergeben sich ge-
genüber dem Gesetzentwurf weitere nicht bezifferbare Steuermindereinnahmen.


Zu § 19a Absatz 4 Satz 5 und 6


Mit der Änderung werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. In § 19a Absatz 4 Satz 5 und 6 EStG ist in 
den Verweisen die Satzangabe jeweils um 1 zu erhöhen. 


Zu § 19a Absatz 5 - neu - 


Es wird im neuen Absatz 5 geregelt, dass das Betriebsstättenfinanzamt nach der Übertragung einer Vermögens-
beteiligung im Sinne des Absatzes 1 im Rahmen einer Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) den vom Arbeitgeber 
nicht besteuerten Vorteil im Sinne des § 19a Absatzes 1 EStG zu bestätigen hat. Der vom Arbeitgeber gewählte 
Ansatz muss den geltenden Bestimmungen entsprechen. Einen Anspruch haben der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer als Beteiligte (s. R 42e Absatz 1 der Lohnsteuer-Richtlinien - LStR -), ggf. auch ein die Pflichten des 
Arbeitgebers erfüllender Dritter.


Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhalten damit Rechtssicherheit hinsichtlich der lohnsteuerlichen Behandlung im 
Zeitpunkt der Übertragung einer Vermögensbeteiligung und auch hinsichtlich der nachzuholenden Besteuerung 
entsprechend § 19a Absatz 4 EStG. Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer und dem Finanzamt 
bezüglich des Wertansatzes im Lohnsteuerabzugsverfahren wären ohne diese Möglichkeit unter Umständen erst 
zehn Jahre später endgültig zu klären. Ein Nachweis für einen bestimmten Wertansatz wäre dann wesentlich 
schwerer zu führen.


Die Anrufungsauskunft ist gebührenfrei (§ 42e EStG i.V.m. R 42e Absatz 1 Satz 1 LStR).  


Eine Anrufungsauskunft ist erst dann zulässig, wenn der Sachverhalt der Übertragung einer Vermögensbeteili-
gung auch tatsächlich verwirklicht ist. Mögliche Wertansätze einer geplanten Überlassung fallen nicht in den 
Anwendungsbereich des § 19a Absatz 5 - neu - EStG. 


Dem Arbeitnehmer steht es im Jahr der nachzuholenden Besteuerung frei, im Veranlagungserfahren oder im Ein-
spruchsverfahren gegen den Einkommensteuerbescheid einen niedrigeren Wert des Vorteils nachzuweisen, denn 
die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG entfaltet eine Bindungswirkung nur im Lohnsteuerabzugsverfahren, 
nicht jedoch im Veranlagungsverfahren. 


Durch die Regelungen entsteht für die Arbeitgeber (ggf. für die Arbeitnehmer) und für die Finanzverwaltung der 
Länder zusätzlicher nicht bezifferbarer Mehraufwand.


Zu § 19 Absatz 6 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Einfügung des neuen Absatzes 5. Der bishe-
rige Absatz 5 wird zu Absatz 6. 


Zu Nummer 4 (§ 52 Absatz 27) 


Es wird klargestellt, dass sich die Anwendungsregelung in § 52 Absatz 27 EStG auf § 19a EStG in der Fassung 
des Fondsstandortgesetzes bezieht.  


Zu Artikel 5 (Änderung des Investmentsteuergesetzes)


Zu Nummer 1 (§ 26) 


Zu Buchstaben a, c und e


Die Regelung war bereits im Regierungsentwurf enthalten. Aus redaktionellen Gründen bedurfte es einer Neu-
fassung des ganzen Artikels.


Zu Buchstabe b


Der Katalog der zulässigen Vermögensgegenstände in § 26 Nummer 4 InvStG wird um Kryptowerte ergänzt. 
Damit wird das Investmentsteuergesetz an eine entsprechende Erweiterung des Katalogs der aufsichtsrechtlich 
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zulässigen Vermögensgegenstände im Kapitalanlagegesetzbuch in § 284 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe j ange-
passt.


Bei Kryptowerten handelt es sich um eine neue Vermögenanlageklasse, die rechtlich nicht als Wertpapiere oder 
sonstige Anlageinstrumente im Sinne der §§ 193, 198 Kapitalanlagegesetzbuch zu qualifizieren sind. Kryptowerte 
werden in § 1 Absatz 11 Satz 4 Kreditwesengesetz definiert als digitale Darstellungen eines Wertes, der von keiner 
Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer 
Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung 
oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf 
elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. 


Zu Buchstabe d


Die in § 284 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Kapitalanlagegesetzbuch vorgesehene Beschränkung der Investition in 
Kryptowerte wird in das Investmentsteuergesetz übernommen.


Zu Nummer 2 (§ 57) 


§ 57 Absatz 4 InvStG regelt den Anwendungsbeginn für die Änderungen in § 26 InvStG. Danach sind die Neu-
regelungen – parallel zu den Änderungen im Aufsichtsrecht – ab dem 2. August 2021 anzuwenden. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes)


Zu § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a und Buchstabe b


Durch Artikel 32 des Jahressteuergesetzes 2020 (JStG 2020) vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096 ff.) wurde 
die Grunderwerbsteuerbefreiung für die Zuteilung eines Grundstücks im Flurbereinigungsverfahren und in den 
Verfahren der Baulandumlegung angepasst (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a und b GrEStG). Dabei 
wurde eine Prozentgrenze (20 %) eingefügt. Bei dieser 20 %-Grenze handelt es sich um eine „Nichtaufgriffs-
grenze“. Das bedeutet: Übersteigt der Wert des zugteilten Grundstücks den Wert des eingebrachten Grundstücks 
(Sollanspruch auf Zuteilung) um höchstens 20 % (= Minderzuteilung, wertgleiche Zuteilung oder unwesentliche 
Mehrzuteilung), ist diese Zuteilung insgesamt steuerfrei. Erfolgt dagegen eine Zuteilung, die den Sollanspruch 
um mehr als 20 % übersteigt (wesentliche Mehrzuteilung), ist diese Zuteilung in Höhe der Differenz zwischen
der Zuteilung und dem Sollanspruch grunderwerbsteuerpflichtig. 


Die durch das JStG 2020 im GrEStG umgesetzte Gesetzesformulierung lässt jedoch eine nicht beabsichtigte und 
für den Steuerpflichtigen nachteilige Auslegung zu, die der Einordnung als Nichtaufgriffsgrenze entgegensteht. 
Mit diesem Antrag soll daher eine klarstellende und rechtssichere Gesetzesformulierung zur Anwendung der 
Nichtaufgriffsgrenze umgesetzt werden.


Zu Artikel 7 (Änderung des Bewertungsgesetzes)


Zu Nummer 2


Zu § 253 Absatz 2 


Mit der Änderung wird in § 253 Absatz 2 Satz 3 BewG klargestellt, dass im Rahmen der Ermittlung der Restnut-
zungsdauer im Ertragswertverfahren das Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt maßgeblich ist. Dies 
gilt nach § 253 Absatz 2 Satz 6 BewG auch bei bestehender Abbruchverpflichtung. 


Zu Nummer 3 


Zu § 259 Absatz 4  


Mit der Änderung wird in § 259 Absatz 4 Satz 2 BewG klargestellt, dass im Rahmen der Ermittlung der Alters-
wertminderung im Sachwertverfahren das Alter des Gebäudes im Hauptfeststellungszeitpunkt maßgeblich ist. 
Dies gilt nach § 259 Absatz 4 Satz 5 BewG auch bei bestehender Abbruchverpflichtung. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a
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Zu § 266 Absatz 4 


Mit § 266 Absatz 4 Satz 2 BewG wird klargestellt, dass für Einheitswertbescheide mit Wirkung für Grundsteuer-
zeiträume vor dem 1. Januar 2025 das Bewertungsgesetz in der Fassung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. November 2016 (BGBl. I S. 2464) geändert worden ist, gilt. 
Damit wird ermöglicht, dass für noch nicht abgeschlossene Altfälle Einheitswertbescheide mit Wirkung für Zeit-
räume vor dem 1. Januar 2025 noch erlassen, geändert oder aufgehoben werden können. Dadurch wird auch si-
chergestellt, dass die Feststellungsfrist für Sachverhalte, die bereits abgeschlossen sind und Einheitswertbescheide 
mit Wirkung vor dem 1. Januar 2025 betreffen, nicht verkürzt wird. 


Zu Buchstabe b


Zu § 266 Absatz 5 - neu - 


Nach § 2 Absatz 2 BewG dürfen grundsätzlich nur solche Wirtschaftsgüter zu einer wirtschaftlichen Einheit zu-
sammengefasst werden, die demselben Eigentümer gehören. Abweichend davon werden aktuell Flurstücke (ins-
besondere bei der Einheitsbewertung von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen) gemäß § 26 BewG in einer 
wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst, unabhängig davon, ob diese zivilrechtlich allein einem Ehepartner 
oder eingetragenen Lebenspartner zuzuordnen wären oder anteilig beiden. Hintergrund ist, dass insbesondere 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe häufig aus einer Fülle von Wirtschaftsgütern bestehen, die teilweise dem 
einen, teilweise dem anderen Ehepartner bzw. eingetragenen Lebenspartner gehören. Eine § 26 BewG entspre-
chende Regelung wurde mit dem GrStRefG vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) nicht in die Vorschriften 
über die Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1. Januar 2022 übernommen. Dem liegen automa-
tionstechnische Gründe durch die zukünftige Anknüpfung an das Liegenschaftskataster zugrunde. 


Aus Sicht der Länder indes sind die erforderlichen Arbeiten bei Wegfall der Regelung des § 26 BewG im Rahmen 
der ersten Hauptfeststellung nicht zu leisten. Die Regelung des § 26 BewG sollte daher jedenfalls für den ersten 
Hauptfeststellungszeitraum fortgeführt werden, um eine Umsetzung der Grundsteuerreform nicht zu gefährden. 
Ohne die bisherige Regelung des § 26 BewG sind insbesondere im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens erhebliche personelle Tätigkeiten im Rahmen der Grundsteuerreform in den Finanzämtern zusätzlich 
zu erledigen.


Dies sind insbesondere: 


Sichtung aller betroffenen Fälle bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (bundesweit gibt es über 4 Mio. 
Fälle, die davon betroffen sein können); 


Treffen einer fachlichen Zuordnung über das Eigentum für jedes einzelne Flurstück (wirtschaftliche Einheiten 
können mehrere hundert Flurstücke umfassen); 


Neuaufnahmen mit Erfassung aller Grunddaten; 


Mitteilung der neuen Aktenzeichen und der fachlichen Hintergründe der getrennten Erfassung an die Steuerpflich-
tigen;


Erlass eines Bescheids über die Grundsteuerwertfeststellung/Festsetzung des Grundsteuermessbetrags für jedes 
neue Aktenzeichen;


Mitteilung der neuen Aktenzeichen und der Grundsteuermessbeträge an die Kommunen. 


Auch die Kommunen müssten für jede neue wirtschaftliche Einheit einen Grundsteuerbescheid erlassen. Die Re-
gelung des § 266 Absatz 5 BewG ermöglicht in Bezug auf § 26 BewG in den drei nachstehend dargestellten 
Konstellationen (K) „gemischter“ Eigentumsverhältnisse entgegen der allgemeinen Regelung des § 2 Absatz 2
BewG die Zusammenfassung zu einer wirtschaftlichen Einheit:


(K) Wirtschaftsgüter im Alleineigentum
Wirtschaftsgüter im


gemeinsamen Eigentum


1 Alleineigentum A Alleineigentum B


2 Alleineigentum A oder B Gemeinsames Eigentum A und B 


3 Alleineigentum A Alleineigentum B Gemeinsames Eigentum A und B 
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Ohne die neue Regelung des § 266 Absatz 5 BewG müsste in diesen Fällen im Zuge der Grundsteuerreform je-
weils eine Aufteilung in mindestens zwei, womöglich sogar drei wirtschaftliche Einheiten stattfinden. Das hätte 
zur Folge, dass sich die Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten erhöht. Schätzungsweise ist bundesweit mit ca. 
einer Million neuer wirtschaftlicher Einheiten allein beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zu rechnen. 


Dieser zusätzliche Verwaltungsaufwand ist im Rahmen der ersten Hauptfeststellung weder im Sinne der Verwal-
tungsökonomie noch der Bürgerfreundlichkeit darstellbar.  


Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten zu vermeiden, ist eine Aufhebung 
der Norm zur zweiten Hauptfeststellung vorgesehen (Aufhebung mit Ablauf des 31. Dezember 2028; siehe Arti-
kel 6a – neu – in Verbindung mit Artikel 11 Absatz 2a – neu –). Bis dahin soll die KONSENS-Grundstücksda-
tenbank LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die Zuordnung anhand der Liegenschaftskataster automatisiert 
erfolgen. Die Existenz einer Regelung, welche die Zuordnung von Flurstücken verschiedener Eigentümer zu einer 
wirtschaftlichen Einheit anordnet, erfordert zur Umsetzung personellen Aufwand (Prüfung der Tatbestandsvo-
raussetzungen des § 26 BewG) und widerspricht damit dem mittelfristigen Ziel, die Feststellung der Grundsteu-
erwerte weitgehend zu automatisieren.


Mit der Bezugnahme auf § 34 Absatz 4 bis 6 BewG im neuen § 266 Absatz 5 BewG wird sichergestellt, dass die 
Wirtschaftsgüter, die bisher im Rahmen der Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ins-
besondere bei Gesellschaften und Gemeinschaften mit einbezogen worden sind, weiterhin als zu dieser wirtschaft-
lichen Einheit gehörig betrachtet werden. Dies vermeidet einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand durch die Aus-
gliederung von Grundstücken, die einem oder mehreren Beteiligten gehören und dem land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieb der Gesellschaft zu dienen bestimmt sind.


Zu Nummer 5 


Zu Anlage 31 (zu § 237 Absatz 6 und 7) 


In Anlage 31 zu § 237 Absatz 6 und 7 wird klargestellt, dass ein Zuschlag für fließende Gewässer nur in Fällen 
der Teichwirtschaft und der Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft zu erheben ist. Dies gilt sowohl 
für eine Durchflussmenge bis 500 Liter/Sekunde, als auch für eine Durchflussmenge über 500 Liter/Sekunde. Der 
Wille des Gesetzgebers ist ein Zuschlag bei fließenden Gewässern für intensive Fischzuchten (Aquakulturen, 
Forellenzuchten) und nicht bei der einfachen Binnenfischerei. Für diese erfolgt ein Zuschlag nur bei stehenden 
Gewässern.


Zu Artikel 8 (Weitere Änderung des Bewertungsgesetzes)


Zu § 266 Absatz 5 – aufgehoben - 


Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten zu vermeiden, wird der neue § 266
Absatz 5 BewG zur zweiten Hauptfeststellung mit Ablauf des 31. Dezembers 2028 aufgehoben (Artikel 11 Absatz 
2a - neu -). Bis dahin soll die KONSENS-Grundstücksdatenbank LANGUSTE fertiggestellt sein und damit die 
Zuordnung anhand der Liegenschaftskataster automationsgestützt erfolgen. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes)


Zu Nummer 1 


Zu § 9 Nummer 1 Satz 3 und Satz 4 - neu - 


Bisher können Wohnungsunternehmen – unabhängig von der Rechtsform – bei der Ermittlung des Gewerbeer-
trags den auf die Wohnungsüberlassung entfallenen Ertrag nach Maßgabe des § 9 Nummer 1 Satz 2 ff GewStG 
kürzen (sog. erweiterte Kürzung). Das Unternehmen unterliegt insoweit im Ergebnis damit nicht der Gewerbe-
steuer. Voraussetzung hierfür ist aber, dass sich das Unternehmen auf diesen Geschäftsbereich beschränkt. Un-
schädlich für die erweiterte Kürzung sind nur abschließend im Gesetz aufgeführte „wohnungsnahe“ Nebentätig-
keiten. Der Gewinn aus diesen Nebentätigkeiten unterliegt jedoch der Gewerbesteuer.  
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Betrieben Grundstücksunternehmen bisher auch die Erzeugung von Strom aus Anlagen zur Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder aus dem Betrieb 
von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, so verloren sie insgesamt die Möglichkeit, die erweiterte Kürzung in 
Anspruch nehmen zu können. 


Um Anreize für den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Sinne des § 3 Nummer 21 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (einschließlich 
Elektrofahrräder, die keine Kraftfahrzeuge sind, § 1 Absatz 3 StVO), zu setzen, sieht die Änderung daher vor, 
dass Grundstücksunternehmen im Hinblick auf die vorgenannte Tätigkeit die erweiterte Kürzung weiterhin in 
Anspruch nehmen können, wenn ihre diesbezüglichen Einnahmen in dem für den Erhebungszeitraum maßgebli-
chen Wirtschaftsjahr nachweislich nicht höher als 10 Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des 
Grundbesitzes sind. Der Strom aus den Energieerzeugungsanlagen darf dabei nur ins Netz eingespeist oder an die 
Mieter des Grundstücksunternehmens geliefert werden. Zu den begünstigten Einnahmen, die im Zusammenhang 
von dem Betrieb der Anlagen erzielt werden, rechnen auch die Einnahmen aus zusätzlichen Stromlieferungen im 
Sinne des § 42a Absatz 2 Satz 6 des EnWG bei Mieterstromanlagen. Der Selbstverbrauch von erzeugtem Strom 
steht der erweiterten Kürzung ebenfalls nicht entgegen. Gewerbliche Einnahmen aus dem Betrieb eines Block-
heizkraftwerks sind wegen des ausdrücklichen Bezugs auf § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
nicht begünstigt. 


Grundstücksunternehmen verlieren nach heutiger Rechtslage den Anspruch auf die erweiterte Kürzung, wenn sie 
neben begünstigten Tätigkeiten auch andere gewerbliche Tätigkeiten ausüben oder z. B. Mieteinnahmen aus der 
Überlassung von Betriebsvorrichtungen erzielen, die keinen funktionalen Zusammenhang mit dem vermieteten 
Grundstück aufweisen (vgl. BFH-Urteil vom 17. Mai 2006, BStBl II S. 659). Auf den Umfang dieser Tätigkeiten 
kommt es dabei nicht an. Künftig soll die erweiterte Kürzung erhalten bleiben, wenn die Einnahmen in dem für 
den Erhebungszeitraum maßgeblichen Wirtschaftsjahr aus diesen übrigen Tätigkeiten nicht höher als 5 Prozent 
der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes sind und aus unmittelbaren Vertragsverhältnis-
sen mit den Mietern des Grundstücks stammen. 


Die Änderung des § 9 Nummer 1 GewStG ändert nichts daran, dass Grundstücksunternehmen mit den Einnahmen 
aus den künftig begünstigten Tätigkeiten der Besteuerung unterliegen. 


Zu Nummer 2


Zu § 29 Absatz 1 Nummer 2 


Der Gewerbesteuermessbetrag eines Unternehmens, das Betriebsstätten in mehreren Kommunen unterhält, wird 
nach allgemeinen Grundsätzen nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne in diesen Betriebsstätten zu den gesamten 
Arbeitslöhnen des Unternehmens zerlegt. Im Bereich der Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie 
Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie werden die Erzeugungsanlagen vor Ort grundsätzlich so 
betrieben, dass an den Betriebsstandorten keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Um diesen Kommunen (Stand-
ortkommunen) dennoch einen Anteil am Messebetrag zuzuweisen, ist nach derzeitiger Rechtslage in § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 GewStG eine Zerlegung nach zwei Komponenten vorgegeben. Hiernach werden 30 Prozent des 
Messbetrags nach dem Verhältnis der gezahlten Arbeitslöhne in den einzelnen Betriebsstätten zu den insgesamt 
gezahlten Arbeitslöhnen und 70 Prozent nach dem Verhältnis des maßgebenden Sachanlagevermögens in den 
einzelnen Betriebsstätten zum gesamten maßgebenden Sachanlagevermögen zerlegt. 


Um Standortkommunen noch stärker und gleichmäßiger als bisher an der Gewerbesteuer der Anlagenbetreiber zu 
beteiligen und die Akzeptanz von Erneuerbare-Energie-Projekten auf dem Gebiet der jeweiligen Gemeinde zu 
erhöhen, mit dem Ziel, Erneuerbare Energie-Projekte insgesamt besser und schneller zu genehmigen, soll zum 
einen das bestehende Zerlegungsverhältnis mit der Änderung auf 10 Prozent zu 90 Prozent zu Gunsten der Stand-
ortkommunen geändert werden. Zum anderen wird der Zerlegungsmaßstab des maßgebenden Sachanlagevermö-
gens durch den Zerlegungsmaßstab der installierten Leistung im Sinne des § 3 Nummer 31 EEG ersetzt. Letzterer 
untererliegt – anders als das maßgebende Sachanlagevermögen, das sich nach dem Buchwert richtet – grundsätz-
lich keinen jährlichen Veränderungen. 


Zu Nummer 3 


Zu § 36 Absatz 1 
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Die Änderungen in § 9 Nummer 1 GewStG sind nach der geänderten allgemeinen Anwendungsregelung des § 36
Absatz 1 GewStG erstmals für den Erhebungszeitraum 2021 anzuwenden. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Handelsgesetzbuchs)


Zu Nummer 1 (§ 285 HGB) 


Bei der Aufnahme des § 286 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) handelt es sich um eine Folgeän-
derung zur Einführung von geschlossenen Sondervermögen in § 1 Absatz 10, § 139 Satz 2 KAGB-E. Zudem wird 
die Bezugnahme auf das mittlerweile außer Kraft getretene Investmentgesetz gestrichen. Sie steht im Zusammen-
hang mit der einjährigen Übergangsfrist in § 345 Absatz 3 Satz 1 KAGB, die bereits am 21. Juli 2014 abgelaufen 
ist.


Zu Nummer 2 (§ 290 HGB) 


Gemäß § 139 Satz 2 KAGB-E dürfen geschlossene inländische Spezial-AIF zukünftig auch als Sondervermögen 
aufgelegt werden (Artikel 1 Nummer 40 des Regierungsentwurfs). Mit der Änderung in § 290 Absatz 2 Nummer 
4 des Handelsgesetzbuchs (HGB) wird die dort geregelte Ausnahme von der Konsolidierungspflicht nunmehr 
auch auf als Sondervermögen aufgelegte geschlossene inländische Spezial-AIF und auf vergleichbare EU-Invest-
mentvermögen und ausländische Investmentvermögen erstreckt. Dem aus der mangelnden Konsolidierung der 
Spezial-Sondervermögen resultierenden Informationsnachteil für die Abschlussadressaten ist durch eine entspre-
chende Anhangangabepflicht (§ 314 Absatz 1 Nummer 18 HGB) Rechnung getragen. Darüber hinaus wird die 
Bezugnahme auf das mittlerweile außer Kraft getretene Investmentgesetz gestrichen. 


Zu Nummer 3 (§ 314 HGB) 


Bei der Aufnahme des § 286 Absatz 1 KAGB handelt es sich um eine Folgeänderung zur Einführung von ge-
schlossenen Sondervermögen in § 1 Absatz 10, § 139 Satz 2 KAGB-E. Zudem wird die Bezugnahme auf das 
mittlerweile außer Kraft getretene Investmentgesetz gestrichen.


Zu Artikel 11 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch)


Die Änderung enthält eine Übergangsbestimmung für die geänderten § 285 Nummer 26, § 290 Absatz 2 Nummer 
4 Satz 2 und § 314 Absatz 1 Nummer 18 HGB. 


Zu Artikel 13 (Änderung des Börsengesetzes)


Zu § 10 Absatz 3 


Mit der Änderung wird die bislang nur eingeschränkte Anwendbarkeit der in der Abgabenordnung (AO) enthal-
tenen Auskunfts-, Vorlage-, Amtshilfe- und Anzeigepflichten gegenüber Steuerbehörden im Bereich des Börsen-
gesetzes so erweitert, dass diese für sämtliche Steuerstrafverfahren gelten. Nach der bisherigen Rechtslage gelten 
die in der Abgabenordnung normierten behördlichen Informationspflichten gegenüber Steuerbehörden im Bereich 
des Börsengesetzes nur sehr begrenzt. Sie erfassen lediglich Steuerstraftaten, an deren Verfolgung ein zwingendes 
öffentliches Interesse besteht, sowie vorsätzlich falsche Angaben. Mit der Änderung werden die Möglichkeiten 
der Steuerbehörden zur Feststellung der für die Besteuerung erheblichen Sachverhalte gestärkt, um Steuerhinter-
ziehung im Finanzmarktbereich wirksam zu bekämpfen. Die Auskunfts-, Vorlage-, Amtshilfe- und Anzeige-
pflichten gegenüber Finanzbehörden gelten nach der Abgabenordnung grundsätzlich für alle Behörden voll und 
unmittelbar. Die Änderung stellt diese Rechtslage, welche bislang durch eine Spezialregelung im Bereich des 
Börsengesetzes zurückgedrängt war, auch für die Börsen und die Börsenaufsichtsbehörden her. Im Ergebnis wer-
den diese danach grundsätzlich ebenso behandelt wie die BaFin und andere Behörden auch, welche nach der 
Abgabenordnung Anhaltspunkte für Steuerstraftaten melden müssen.


Hierzu wird die bestehende Regelung zum Informationsaustausch mit den Steuerbehörden an entsprechende Re-
gelungen im Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht angepasst. Diese Regelungen waren mit dem Gesetz zur An-
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passung des nationalen Bankenabwicklungsrechts an den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus und die euro-
päischen Vorgaben zur Bankenabgabe vom 2. November 2015 (BGBl. I 2015, S. 1864) im Rahmen des unions-
rechtlich Zulässigen verschärft worden, um Steuerhinterziehung im Finanzmarktbereich wirksam zu bekämpfen 
(vgl. BT-Drs. 18/5009, S. 71, 89). 


Unterschiede, die eine abweichende Behandlung des Börsenbereichs von den anderen Bereichen des Finanzauf-
sichtsrechts rechtfertigen können, bestehen nicht, sodass mit diesem Gesetzentwurf eine Angleichung der Rege-
lung im Bereich des Börsengesetzes an die Regelungen in anderen Bereichen des Finanzaufsichtsrechts erfolgt.


Zu Artikel 14 (Änderung des Kreditwesengesetzes) 


Die Erweiterung der Bereichsausnahme in § 2 Absatz 1 Nummer 3b ist die Voraussetzung zur Einführung der 
Möglichkeit für EF-Fonds, Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere zu übernehmen. 
Ohne die Bereichsausnahme würde es sich dabei sonst um ein unzulässiges Bankgeschäft handeln. Die vorge-
schlagene gesetzliche Regelung trägt den praktischen Bedürfnissen von EF-Fonds Rechnung. 


Zu Artikel 15 (Änderung des Gesetzes über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)


Die Inhaltsübersicht wird an die Änderungen der Vorschriften angepasst.  


Zu Nummer 2 (§§ 4f und 4g)


Mit der Regelung in § 4f Absatz 1 wird für den besonderen Zuständigkeitsbereich der Bundesanstalt eine neue 
Form der elektronischen Bekanntgabe von Verwaltungsakten geschaffen, die von der herkömmlichen 
elektronischen Bekanntgabe nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) abweicht. Das 
Verwaltungsverfahrensgesetz geht vor allem von punktuellen Kontakten zwischen Verwaltung und Bürger aus. 
Demgegenüber besteht zwischen der Bundesanstalt und den Beaufsichtigten ein enges und dauerhaftes 
Aufsichtsverhältnis und die Beteiligten haben ein gesteigertes Eigeninteresse am Verwaltungsverfahren, das im 
beiderseitigen Interesse eine einfachere und rechtssichere elektronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten auch 
ohne eine obligatorische Einwilligung rechtfertigt. Dies gilt nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz für 
begünstigende wie auch belastende Verwaltungsakte.  


Nach § 4f Absatz 2 ist ein Abruf von einem von der Bundesanstalt bereitgestellten elektronischen 
Kommunikationsverfahren für die Bekanntgabewirkung nicht zwingend erforderlich. Ein Zugang wird vermutet. 
Auch ein belastender Verwaltungsakt gilt insoweit spätestens am fünften Kalendertag nach der Bereitstellung 
zum Abruf als bekannt gegeben. Dies stellt sicher, dass insbesondere ein belastender Verwaltungsakt auch ohne 
einen Abruf beispielsweise bei einer Zugangsverweigerung wirksam wird. Soweit der Bekanntgabeadressat einen 
Widerspruch deshalb nicht rechtzeitig einlegt, weil er ohne sein Verschulden daran gehindert war, seine Pflicht 
zum rechtzeitigen Abruf nachzukommen, kann er nach § 32 VwVfG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beantragen. Wird der Verwaltungsakt aber schon innerhalb der fünf Tage abgerufen, so wird dieser sofort 
wirksam. Das ist sachgerecht, weil ein Adressat mit dem Abruf auch vom Inhalt des Verwaltungsaktes Kenntnis 
erlangt.  


Die Bundesanstalt setzt für das elektronische Kommunikationsverfahren ein nach dem Stand der Technik sicheres 
Verfahren ein, wie es beispielsweise derzeit bereits bei der bewährten Melde- und Veröffentlichungsplattform 
(MVP-Portal) der BaFin zum Einsatz kommt.  


§ 4f Absatz 3 dient der Vermeidung von Zusatzaufwand, da der Verwaltungsakt nur bei einem zwingenden 
rechtlichen Klarstellungs- oder Beweissicherungsinteresse, z.B. bei Notwendigkeit eines Ausdrucks zur Vorlage 
vor Gericht, schriftlich zu bestätigen ist. 


Mit der Vorschrift des § 4g Absatz 1 wird für den besonderen Zuständigkeitsbereich der Bundesanstalt eine von 
§ 5 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) abweichende Form der elektronischen Zustellung von 
Verwaltungsakten geschaffen. Die Ausführungen zur elektronischen Bekanntgabe nach § 4f dieses Gesetzes 
gelten entsprechend.  
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Die Kennzeichnung als Zustellungssache dient der Hinweis- und Warnfunktion. Als Nachweis der Zustellung 
genügt die elektronische Protokollierung des Abrufes im elektronischen Kommunikationsverfahren der 
Bundesanstalt oder ein Vermerk in den Akten. Hierbei ist der Zeitpunkt der Bereitstellung zu dokumentieren. 


Zu Artikel 17 (Änderungen von Verordnungen)


Zu Nummer 2


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die die Änderung von § 38 Absatz 4 Satz 5 KAGB nachvollzieht, 
sowie auch die Befreiung von AIF-Zweigniederlassungen erfasst, die anders als die Befreiung von OGAW-
Zweigniederlassungen versehentlich bisher nicht im Tatbestand enthalten war. 


Zu Artikel 19 (Inkrafttreten)


Zu Absatz 3 – neu - 


Um zukünftigen Aufwand bei der Entstehung neuer wirtschaftlicher Einheiten zu vermeiden, wird der neue § 266
Absatz 5 BewG zur zweiten Hauptfeststellung mit Ablauf des 31. Dezembers 2028 über das Inkrafttreten von 
Artikel 8 (neu) wieder aufgehoben. 


Absatz 4 – neu - 


Der neue Artikel 9 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Berlin, den 21. April 2021


Fritz Güntzler
Berichterstatter


Lothar Binding (Heidelberg)
Berichterstatter
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzug-
steuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 


(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG) 


A. Problem und Ziel 


Die Bundesrepublik Deutschland erhebt eine Kapitalertragsteuer in Form eines Steuerab-
zuges in Höhe von 25 Prozent unabhängig davon, ob die inländischen Erträge einem Inlän-
der oder einem Ausländer zufließen. Bei Ausländern besteht jedoch häufig – aufgrund der 
mit vielen Staaten abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen – kein deutsches Be-
steuerungsrecht in dieser Höhe. Vergleichbare Regelungen haben fast alle Staaten, insbe-
sondere auch Industrieländer, in ihren jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen verein-
bart. Neben der Kapitalertragsteuer wird in Deutschland eine Abzugsteuer auf bestimmte 
weitere Einkünfte von Ausländern (z. B. aus Lizenzrechten) erhoben, ebenfalls unabhängig 
davon, ob der Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Doppelbesteuerungsab-
kommen in diesem Umfang ein Besteuerungsrecht zusteht. Gleiches gilt im Hinblick auf die 
Befreiungen von Lizenz- und Kapitalerträgen innerhalb grenzüberschreitender Konzerne 
durch das Steuerrecht der Europäischen Union. 


Damit die ausländischen Steuerpflichtigen gleichwohl von den Beschränkungen des deut-
schen Besteuerungsrechts durch Doppelbesteuerungsabkommen und Unionsrecht und der 
daraus resultierenden Reduzierung ihrer Steuerlast profitieren können, enthält das deut-
sche Steuerrecht entsprechende Entlastungsregelungen. Dazu können sich die ausländi-
schen Steuerpflichtigen in erster Linie an das Bundeszentralamt für Steuern wenden. Das 
Amt stellt entweder eine Bescheinigung aus, damit von vornherein nur eine reduzierte Ab-
zugsteuer einbehalten wird, oder es erstattet nachträglich den zu hoch einbehaltenen und 
abgeführten Teil der Steuer. 


Eine Revision der Verfahren und Abläufe beim Bundeszentralamt für Steuern hat Auf-
schluss gegeben, wie die Entlastung ausländischer Steuerpflichtiger durch das Amt res-
sourcenschonender und weniger missbrauchs- und betrugsanfällig ausgestaltet werden 
kann. Dabei wurde neben der mangelnden Digitalisierung des Verfahrens insbesondere die 
Komplexität, die derzeit parallel eröffnete Entlastungsverfahren produzieren, als problema-
tisch identifiziert. Darüber hinaus ist dem Anreiz zu Missbrauch und Betrug noch effektiver 
zu begegnen, der aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze unvermeidlich ist, die für In-
länder und Ausländer sowie für Ausländer untereinander je nach dem Staat gelten, in dem 
sie ansässig sind. 


Zur Verhinderung von Betrug insbesondere bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer sind 
zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um insbesondere gewerbsmäßigen Betrugsmodel-
len wirksamer zu begegnen. Um dies zu gewährleisten, benötigt die Finanzverwaltung zu-
sätzliche Informationen, die ihr aus öffentlichen Quellen und aus den bislang im Rahmen 
der Abführung von Kapitalertragsteuer zu meldenden Daten nicht in ausreichendem Um-
fang zur Verfügung stehen. 


Bei der Verhinderung lediglich missbräuchlicher Steuergestaltungen ergibt sich ferner 
Handlungsbedarf durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. 
Das deutsche Recht enthält seit geraumer Zeit eine Regelung, die verhindern soll, dass 
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sich Steuerpflichtige unberechtigt durch die rein steuerlich motivierte Zwischenschaltung 
ausländischer Gesellschaften steuerliche Vorteile etwa aus bestimmten Doppelbesteue-
rungsabkommen verschaffen. Nach Feststellung des Gerichtshofs ist diese Regelung teil-
weise nicht mit dem Unionsrecht vereinbar und muss deshalb angepasst werden. 


Über den Bereich der Entlastung von Abzugsteuern hinaus besteht im Außensteuer-, Um-
wandlungssteuer- und im Steuerverfahrensrecht punktueller Handlungsbedarf. 


B. Lösung 


Die Vorschriften zum Verfahren der Entlastung ausländischer Steuerpflichtiger von Abzug-
steuern durch das Bundeszentralamt für Steuern sowie ihr Zusammenspiel mit den Rege-
lungen zur Besteuerung von Investmentfonds werden neu gefasst. Neben einer Digitalisie-
rung des gesamten Prozesses – Bescheinigung der abgeführten Steuer, Beantragung der 
Entlastung, Entscheidung der Behörde – wurde besonderes Augenmerk darauf verwandt, 
vorausschauend Risikofaktoren auszuschließen, die zu unberechtigter Entlastung führen 
können. Hierzu gehört eine Reduzierung der Verfahrensarten, mit denen eine Entlastung 
bewirkt werden kann, sowie eine Übertragung bestimmter Verfahren von den Ländern auf 
den Bund. Frei werdende Verwaltungsressourcen können zur Durchführung weiterer Maß-
nahmen der Missbrauchs- und Betrugsbekämpfung verwandt werden. Darüber hinaus führt 
die Digitalisierung des Verfahrens nach einer Umstellungsphase auch zu reduziertem Er-
füllungsaufwand bei den ausländischen Investoren. 


Zur Betrugsbekämpfung speziell bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer erhält das Bun-
deszentralamt für Steuern ergänzende Informationen von den Finanzinstituten, die mit der 
Abführung und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer befasst sind. Die Regelung zur 
Verhinderung missbräuchlicher Steuergestaltungen durch zwischengeschaltete ausländi-
sche Gesellschaften wird an die Vorgaben der europäischen Rechtsprechung angepasst, 
ohne dass sie ihre praktische Wirksamkeit einbüßen soll. 


Dem punktuellen Handlungsbedarf im Außensteuer-, Umwandlungssteuer- und im Steuer-
verfahrensrecht wird durch angemessene Regelungen begegnet. 


C. Alternativen 


Missbrauch und Betrug bei der Entlastung von Abzugsteuern wären allein dann völlig aus-
geschlossen, wenn die entsprechenden Einkünfte sämtlicher Inländer und Ausländer mit 
demselben Steuersatz belastet würden. Dies erforderte bei der abgeltenden Kapitalertrag-
steuer eine Absenkung des Steuersatzes für Inländer von 25 Prozent auf höchstens 15 Pro-
zent, was dem Höchststeuersatz nach OECD-Standard entspricht. Auch die Abzugsteuer 
für andere Einkünfte ausländischer Steuerpflichtiger müsste der steuerlichen Belastung der 
Inländer angepasst werden. Beides setzte jedoch die erfolgreiche Neuverhandlung vieler 
deutscher Doppelbesteuerungsabkommen voraus. 


Speziell der Missbrauch und Betrug bei der nachträglichen Erstattung von Abzugsteuern 
könnte dadurch unterbunden werden, dass die verschiedenen gesetzlich vorgesehenen 
Entlastungen bei Inländern wie Ausländern ausschließlich bereits bei der Abführung der 
Abzugsteuern berücksichtigt werden (z. B. in Anlehnung an das sog. TRACE-Modell der 
OECD). Dies würde Missbrauch und Betrug im Rahmen der Abführung der Abzugsteuern 
jedoch nicht ausschließen, die dann insbesondere von den mit der Abführung betrauten 
Finanzinstituten verhindert werden müssten. Diese hätten jedoch regelmäßig keinen An-
reiz, gegen ihre eigenen Kunden zu ermitteln. Den Finanzbehörden bliebe nur die Möglich-
keit einer nachträglichen, zeitlich stark verzögerten Überprüfung. Darüber hinaus würde 
eine solche Lösung u. a. die Abführung der Steuern erheblich verzögern, die im Inland zur 
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Abführung verpflichteten Personen mit umfangreichen steuerlichen Prüfungs- und Haf-
tungspflichten belasten sowie die Entlastung ausländischer Kleinanleger zusätzlich er-
schweren. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Regelungen dienen der Sicherung des Steueraufkommens. 


Der Mehrbedarf für das Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0815) beträgt für die Jahre 
2021 bis 2025 insgesamt 19.269.823 Euro, die sich wie folgt verteilen: 


 2021 2022 2023 2024 f. 


Personalkosten 1.110.014 2.220.028 2.188.373 2.188.373 


Sachkosten 366.078 732.156 653.156 653.156 


Aufträge und IT-Dienstleistungen 
[Titel 532 01] 


978.000 1.579.200 1.390.900 1.184.430 


Der Mehrbedarf für das Informationstechnikzentrum Bund (Kapitel 0816) beträgt für die 
Jahre 2021 bis 2025 insgesamt 6.292.421 Euro, die sich wie folgt verteilen: 


 2021 2022 2023 2024 f. 


Personalkosten 253.429 506.857 561.206 615.555 


Sachkosten 79.582 159.165 175.080 190.996 


Aufträge und IT-Dienstleistungen 
[Titel 532 01] 


126.000 252.000 252.000 252.000 


Wartung und Pflege [Titel 511 
01- IT] 


220.000 220.000 110.000  


Hard- und Software [Titel 812 02] 630.000 630.000   


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 
08 ausgeglichen werden. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Bürgerinnen und Bürger sind von den Regelungen nicht betroffen. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: - 1,471 Mio. Euro 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: - 1,471 Mio. Euro 


davon Umsetzung von EU-Vorgaben 0 Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 45,172 Mio. Euro 


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe: 45,172 Mio. Euro 


Der jährliche Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one out“-Regelung 
(Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). 







 - 4 -   


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 1,063 Mio. Euro 


davon auf Bundesebene: 1,833 Mio. Euro 


davon auf Landesebene: - 0,770 Mio. Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 5,211 Mio. Euro 


davon auf Bundesebene: 5,210 Mio. Euro 


davon auf Landesebene:  0,001 Mio. Euro 


Den Kommunen entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 


Keine. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzug-
steuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 


(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Gesetzes über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Au-
ßensteuergesetz) 


Artikel 5 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 6 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 7 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 8 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 9 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe zu § 45b wird wie folgt gefasst: 


„§ 45b Angaben zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer“. 


b) Die Angabe zu § 45c wird wie folgt gefasst: 


„§ 45c Zusammengefasste Mitteilung zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer“. 


c) Die Angabe zu § 50c wird wie folgt gefasst: 


„§ 50c Entlastung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen“. 







 - 6 -   


d) Die Angabe zu § 50d wird wie folgt gefasst: 


„§ 50d Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“. 


2. In § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „oder 
die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a nicht übermittelt worden sind“ eingefügt. 


3. § 43b wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden vor dem Punkt am Ende ein Semikolon und die Wörter 
„§ 50d Absatz 3 gilt entsprechend“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe „§ 50d Absatz 1“ durch die Angabe „§ 50c Ab-
satz 3“ und die Angabe „§ 50d Absatz 2“ durch die Angabe „§ 50c Absatz 2“ er-
setzt. 


4. § 44a Absatz 9 Satz 2 bis 4 wird wie folgt gefasst: 


„§ 50c Absatz 3 und 5 sowie § 50d Absatz 3 sind entsprechend anzuwenden. Weiter-
gehende Ansprüche aus § 43b oder § 50g oder einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bleiben unberührt. Verfahren nach den vorstehenden Sätzen und 
nach § 50c Absatz 3 soll das Bundeszentralamt für Steuern verbinden.“ 


5. § 45a wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Ist der Gläubiger der Kapitalerträge beschränkt steuerpflichtig, tritt in den 
Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 2 Satz 4 an die Stelle der Be-
scheinigung nach Absatz 2 Satz 1 die Übermittlung der Angaben gemäß § 45b Ab-
satz 5.“ 


b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Aussteller einer Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 5 sowie § 45b 
Absatz 1 bis 4 nicht entspricht, haftet für die auf Grund dessen verkürzten 
Steuern oder zu Unrecht gewährten Steuervorteile; dies gilt entsprechend für 
die die Kapitalerträge auszahlende Stelle im Hinblick auf die nach § 45b Ab-
satz 5 zu übermittelnden Angaben.“ 


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


6. § 45b wird wie folgt gefasst: 


„§ 45b 


Angaben zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer 


(1) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle weist jeder nach Maßgabe des 
§ 45a Absatz 2 zu erteilenden Bescheinigung und jedem nach § 45b Absatz 5 zu über-
mittelnden Datensatz eine nach amtlichem Muster zu erstellende Ordnungsnummer 
zu. 


(2) Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 2 
Satz 4 ist die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 um folgende Angaben zu ergänzen: 
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1. die Identifikationsnummer nach § 139b der Abgabenordnung des Gläubigers der 
Kapitalerträge; handelt es sich bei dem Gläubiger der Kapitalerträge nicht um eine 
natürliche Person, so sind dessen Firma oder Name, Anschrift und Wirtschafts-
Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung oder, wenn die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer noch nicht vergeben wurde, dessen Steuernummer 
anzugeben; 


2. den Bruttobetrag der vom Gläubiger der Kapitalerträge je Wertpapiergattung und 
Zahlungstag erzielten Kapitalerträge unter Angabe der Bezeichnung und der Inter-
nationalen Wertpapierkennnummer des Wertpapiers; 


3. den Betrag der je Wertpapiergattung und Zahlungstag einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer und den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Zu-
schlagsteuern; die Ermäßigung der Kapitalertragsteuer um die auf die Kapitaler-
träge entfallende Kirchensteuer ist nicht zu berücksichtigen; sind die Kapitalerträge 
nach Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträgen auszu-
gleichen, sind statt der Beträge der abgeführten Steuern der Betrag der einbehal-
tenen und auf die Kapitalerträge entfallenden Kapitalertragsteuer vor Durchfüh-
rung des Verlustausgleiches und vor Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetra-
ges sowie der Betrag der darauf entfallenden Zuschlagsteuern anzugeben; 


4. die Höhe des jeweils angewendeten Steuersatzes; 


5. die Stückzahl der Wertpapiere je Wertpapiergattung und Zahlungstag sowie davon 
die Stückzahl der Wertpapiere, die auf der Grundlage einer Wertpapierleihe oder 
eines Wertpapierpensionsgeschäftes übertragen wurden, verbunden mit der An-
gabe, ob bei Anschaffung der Aktien die Lieferung von Aktien mit oder ohne Divi-
dendenanspruch vereinbart wurde und ob Aktien mit oder ohne Dividendenan-
spruch geliefert wurden; 


6. zur Anschaffung der Wertpapiere oder zu ihrer Übertragung auf der Grundlage 
einer Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsgeschäftes jeweils das Da-
tum des Handelstags, das Datum des vereinbarten Abwicklungstags und das Da-
tum des tatsächlichen Abwicklungstags sowie die jeweilige Stückzahl; 


7. zur Veräußerung der Wertpapiere oder zu ihrer Rückübertragung auf der Grund-
lage einer Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsgeschäftes, soweit die 
Wertpapiere innerhalb von 45 Tagen nach Fälligkeit der Kapitalerträge veräußert 
oder rückübertragen wurden, jeweils das Datum des Handelstags, das Datum des 
vereinbarten Abwicklungstags und das Datum des tatsächlichen Abwicklungstags 
sowie die jeweilige Stückzahl; 


8. die Firma, die Rechtsform, die Anschrift und der Legal Entity Identifier der jeweils 
in die Verwahrkette nacheinander eingebundenen inländischen oder ausländi-
schen Zwischenverwahrstellen der Wertpapiere sowie der Depotbank, die die 
Wertpapiere für den Gläubiger der Kapitalerträge unmittelbar verwahrt, unter An-
gabe der jeweiligen Depotnummern der durch die Zwischenverwahrstellen geführ-
ten Depots, in denen die Aktien verwahrt werden; 


9. die Konto- oder Depotnummer des Gläubigers der Kapitalerträge; werden die 
Wertpapiere durch einen Treuhänder für den Gläubiger der Kapitalerträge ver-
wahrt, sind die Konto- oder Depotnummer des Treuhänders sowie die Daten der 
Nummer 1 auch für den Treuhänder anzugeben. 


(3) Soweit die Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 2 aufgrund eines Hinterle-
gungsscheines bezogen wurden, beziehen sich die Angaben nach Absatz 2 auf den 
Hinterlegungsschein. Die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 ist in diesem Fall je 
Wertpapiergattung und Zahlungstag um folgende Angaben zu ergänzen: 
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1. die Bezeichnung und die Internationale Wertpapierkennnummer der hinterlegten 
Wertpapiere; 


2. das in den Emissionsbedingungen des Hinterlegungsscheines festgelegte Verhält-
nis der Hinterlegungsscheine zu den durch die inländische Hinterlegungsstelle ver-
wahrten inländischen Wertpapieren; 


3. die Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine sowie die Gesamtzahl der 
hinterlegten Wertpapiere, jeweils zum Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlus-
ses; 


4. die Anzahl der Hinterlegungsscheine des Gläubigers der Kapitalerträge zum Zeit-
punkt des Gewinnverteilungsbeschlusses. 


Einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut darf eine Bescheinigung nach § 45a 
Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz nur erteilt werden, soweit es dem Aussteller schriftlich 
versichert, dass die Wertpapiere nicht als Deckungsbestand für ausgegebene Hinter-
legungsscheine dienen. Für Kapitalerträge, die auf einem Hinterlegungsschein beru-
hen, darf dem Inhaber des Hinterlegungsscheines eine Bescheinigung nur erteilt wer-
den, wenn der Emittent des Hinterlegungsscheines dem Aussteller schriftlich versi-
chert, dass die Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine im gesamten Zeit-
raum zwischen dem Gewinnverteilungsbeschluss für die bei der inländischen Hinterle-
gungsstelle hinterlegten Wertpapiere und der Gutschrift der Erträge bei den Inhabern 
der Hinterlegungsscheine dem Verhältnis nach Satz 2 Nummer 2 entsprochen hat. 


(4) Der Aussteller der Bescheinigung hat die nach Absatz 2 und 3 Satz 2 zu er-
gänzenden Angaben an das Bundeszentralamt für Steuern nach Maßgabe des § 93c 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung elektronisch zu übermitteln; dabei ist 
die nach Absatz 1 vergebene Ordnungsnummer anzugeben. Die Datenübermittlung 
nach Satz 1 hat abweichend von § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung bis 
spätestens zum 31. Juli des auf den Zufluss des Kapitalertrages folgenden Kalender-
jahres zu erfolgen. Sind die Kapitalerträge nach Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 
mit negativen Kapitalerträgen auszugleichen, so sind neben den Angaben nach Satz 1 
der Betrag der auf der nach amtlichem Muster erteilten Bescheinigung für den Gläubi-
ger der Kapitalerträge ausgewiesenen Kapitalertragsteuer und der Betrag der ausge-
wiesenen Zuschlagsteuern zu übermitteln. Die nach Maßgabe des § 93c Absatz 1 
Nummer 3 der Abgabenordnung dem Steuerpflichtigen zu erteilende Information kann 
auf der Bescheinigung angegeben werden. 


(5) In den Fällen des § 45a Absatz 2a hat die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle auf Verlangen des Gläubigers der Kapitalerträge dem Bundeszentralamt für 
Steuern nach Maßgabe des § 93c Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung für 
jeden Zufluss unverzüglich elektronisch die in Absatz 2 und 3 Satz 2 genannten Anga-
ben zu übermitteln; dabei sind die nach Absatz 1 vergebenen Ordnungsnummer, das 
durch den Ansässigkeitsstaat vergebene Steueridentifikationsmerkmal des Gläubigers 
der Kapitalerträge sowie, sofern der Gläubiger der Kapitalerträge keine natürliche Per-
son ist und eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c Absatz 1 der Abga-
benordnung noch nicht vergeben wurde, die Rechtsform und das Datum des Grün-
dungsaktes der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse anzuge-
ben. Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 


(6) Wurde für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a oder 
Nummer 2 Satz 4 keine Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 erteilt oder wurden keine 
Angaben gemäß § 45a Absatz 2a übermittelt, hat die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch nach Maßgabe des § 93c Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung folgende Angaben zu den Zuflüssen des 
vorangegangenen Kalenderjahres zu übermitteln: 
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1. die Identifikationsnummer nach § 139b Absatz 1 der Abgabenordnung des Depo-
tinhabers; handelt es sich bei dem Depotinhaber nicht um eine natürliche Person, 
so sind dessen Firma oder Name, Anschrift und Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nach § 139c Absatz 1 der Abgabenordnung oder, wenn diese noch nicht vergeben 
wurde, dessen Steuernummer anzugeben; bei im Ausland ansässigen Steuer-
pflichtigen ist zusätzlich das durch den Ansässigkeitsstaat vergebene Steueriden-
tifikationsmerkmal anzugeben; 


2. die Konto- oder Depotnummer; 


3. den Bruttobetrag der je Wertpapiergattung und Zahlungstag erzielten Kapitaler-
träge unter Angabe der Bezeichnung und der Internationalen Wertpapierkennnum-
mer des Wertpapiers sowie die Stückzahl der Wertpapiere und 


4. den Betrag der je Wertpapiergattung und Zahlungstag einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer und den Betrag der Zuschlagsteuern sowie den ange-
wendeten Steuersatz. 


Wurde für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a oder Num-
mer 2 Satz 4 vom Steuerabzug ganz oder teilweise Abstand genommen, so hat die die 
Kapitalerträge auszahlende Stelle dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch 
nach Maßgabe des § 93c Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung neben den 
in Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 genannten Angaben folgende Anga-
ben zu den Zuflüssen des vorangegangenen Kalenderjahres zu übermitteln: 


1. die Ordnungsnummer, die bei Erteilung einer Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 
oder Übermittlung von Angaben gemäß § 45a Absatz 2a vergeben wurde, und 


2. die Rechtsgrundlage für den reduzierten oder unterlassenen Steuerabzug. 


Die Datenübermittlung nach den Sätzen 1 und 2 hat abweichend von § 93c Absatz 1 
Nummer 1 der Abgabenordnung bis spätestens zum 31. Juli des auf den Zufluss des 
Kapitalertrages folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. 


(7) Die inländischen und ausländischen Zwischenverwahrstellen sowie die De-
potbank und der Treuhänder, die die Wertpapiere für den Gläubiger der Kapitalerträge 
unmittelbar verwahren, sind für die Zwecke der Absätze 2 bis 5 verpflichtet, ihrer jewei-
ligen Verwahrstelle die Angaben nach Absatz 2 Nummer 1, 2, 5 bis 9 und Absatz 3 
Satz 2 vollständig und richtig mitzuteilen. Das Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut 
und der Emittent der Hinterlegungsscheine haben die nach § 45b Absatz 3 Satz 3 oder 
Satz 4 gegenüber dem Aussteller der Steuerbescheinigung zu erteilende schriftliche 
Versicherung vollständig und richtig abzugeben. Die Bescheinigung nach § 45a Ab-
satz 2 darf erst erteilt und die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a dürfen erst übermittelt 
werden, wenn der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle die Angaben nach den Ab-
sätzen 2 und 3 vollständig vorliegen. 


(8) In den Fällen der Absätze 4 bis 6 gilt Folgendes: 


1. § 93c Absatz 3 der Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
übermittelte Datensatz unabhängig davon zu korrigieren oder zu stornieren ist, 
wann die die Kapitalerträge auszahlende Stelle die Feststellung im Sinne des 
§ 93c Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 der Abgabenordnung trifft; die 
die Kapitalerträge auszahlende Stelle ist unabhängig von der in § 93c Absatz 3 der 
Abgabenordnung genannten Frist verpflichtet, einen Datensatz zu übermitteln, 
wenn sie nachträglich erkennt, dass sie zur Übermittlung eines Datensatzes ver-
pflichtet war und der Datensatz nicht übermittelt wurde; 
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2. § 171 Absatz 10a der Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Festsetzungsfrist unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs der Daten bei dem 
Bundeszentralamt für Steuern nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Zugang der 
Daten endet. 


(9) Inländische börsennotierte Gesellschaften haben gemäß § 67d des Aktienge-
setzes Informationen über die Identität ihrer Aktionäre zum Zeitpunkt ihres Gewinnver-
teilungsbeschlusses zu verlangen und die ihnen übermittelten Informationen elektro-
nisch nach Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung unverzüglich elektronisch an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. 


(10) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert die nach den Absätzen 4 bis 6 
und Absatz 9 übermittelten Daten zur Ermittlung der auf die Kapitalerträge einbehalte-
nen und abgeführten Kapitalertragsteuer und analysiert diese in Hinblick auf miss-
bräuchliche Steuergestaltungsmodelle, die die Erlangung eines Steuervorteils aus der 
Erhebung oder Entlastung von Kapitalertragssteuer mit erheblicher Bedeutung zum 
Gegenstand haben. Es darf dazu auch ihm nach Maßgabe dieser Absätze übermittelte 
personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgabe nach 
Satz 1 erforderlich ist.“ 


7. § 45c wird wie folgt gefasst: 


„§ 45c 


Zusammengefasste Mitteilung zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer 


(1) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat dem Bundeszentralamt für Steu-
ern bis zum 31. Juli des auf den Zufluss der Kapitalerträge folgenden Kalenderjahres 
folgende Daten zu übermitteln: 


1. die Summe der in einem Kalenderjahr je Wertpapiergattung und Zahlungstag 
durch die die Kapitalerträge auszahlende Stelle berücksichtigten Bruttoerträge im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 Satz 4; 


2. den Betrag der auf diese Kapitalerträge einbehaltenen und abgeführten Kapitaler-
tragsteuer und den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Zuschlagsteuern; 


3. die für diese Kapitalerträge nach § 45a Absatz 2 bescheinigte oder gemäß § 45a 
Absatz 2a angegebene Kapitalertragsteuer und Zuschlagsteuern; sind die Kapital-
erträge nach Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträgen 
auszugleichen, sind der Betrag der einbehaltenen und auf die Kapitalerträge ent-
fallenden Kapitalertragsteuer vor Durchführung des Verlustausgleiches und vor 
Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrages sowie der Betrag der darauf entfal-
lenden Zuschlagsteuern zu übermitteln; 


4. die diesen Kapitalerträgen zugrundeliegende Stückzahl der Wertpapiere und 


5. die Bezeichnung und die Internationale Wertpapierkennnummer der Wertpapier-
gattung. 


Satz 1 gilt entsprechend für die Summe der gutgeschriebenen Kapitalerträge, bei de-
nen ein Steuerabzug nicht oder nicht in voller Höhe vorgenommen wurde. Die Rechts-
grundlage für die Abstandnahme vom Steuerabzug und die darauf entfallenden Be-
träge sind anzugeben. 
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(2) Die inländische Wertpapiersammelbank hat dem Bundeszentralamt für Steu-
ern bis zum 31. Juli des auf den Zufluss der Kapitalerträge folgenden Kalenderjahres 
folgende Daten je Wertpapiergattung und Kundendepot unter Angabe der Internatio-
nalen Wertpapierkennnummer und der Stückzahl der Wertpapiere zu übermitteln: 


1. die in § 45b Absatz 2 Nummer 1 genannten Angaben zum Depotinhaber; verfügt 
der Depotinhaber nicht über eine inländische Steuernummer, so ist die durch sei-
nen Ansässigkeitsstaat vergebene Steueridentifikationsnummer anzugeben; 


2. die Konto- oder Depotnummer; 


3. die Summe der in einem Kalenderjahr am Zahlungstag gutgeschriebenen Kapital-
erträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 Satz 4, die 
aufgrund eines gebuchten Bestandes am Dividendenstichtag gutgeschrieben wur-
den; 


4. die Summe der in einem Kalenderjahr gutgeschriebenen Kompensationszahlun-
gen; 


5. die Summe der in einem Kalenderjahr belasteten Kompensationszahlungen; 


6. den Saldo aus der Summe der gutgeschriebenen Kapitalerträge zuzüglich der 
Summe der gutgeschriebenen Kompensationszahlungen und der Summe der be-
lasteten Kompensationszahlungen; 


7. den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer und den Betrag 
der einbehaltenen und abgeführten Zuschlagsteuern auf die Beträge nach den 
Nummern 3 und 4; 


8. die Stückzahl der Wertpapiere, für die die Wertpapiersammelbank keine Dividen-
denregulierung vorgenommen hat. 


Die Pflicht zur Datenübermittlung nach Satz 1 mit Ausnahme der Angabe nach Satz 1 
Nummer 8 gilt entsprechend für die die Kapitalerträge auszahlenden Stellen nach § 44 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 3. Dem Bundeszentralamt für Steuern sind bis zum 31. Juli 
des auf die Abführung des Steuerbetrages folgenden Kalenderjahres der Betrag der 
nach § 44 Absatz 1a abgeführten Kapitalertragsteuer sowie die nach § 45a Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 bescheinigten Angaben zu übermitteln. 


(3) § 93c der Abgabenordnung ist mit Ausnahme von Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c und d und Nummer 3 entsprechend anzuwenden. § 45b Absatz 8 gilt entspre-
chend. 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert die ihm nach den Absätzen 1 und 
2 übermittelten Daten zur Ermittlung der auf diese Kapitalerträge einbehaltenen und 
bescheinigten Kapitalertragsteuer und analysiert diese in Hinblick auf missbräuchliche 
Steuergestaltungsmodelle, die die Erlangung eines Steuervorteils aus der Erhebung 
oder Entlastung von Kapitalertragsteuer mit erheblicher Bedeutung zum Gegenstand 
haben. Es darf dazu ihm nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 übermittelte personen-
bezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgabe nach Satz 1 erfor-
derlich ist.“ 


8. § 50a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 50d Absatz 1“ durch die Angabe „§ 50c Ab-
satz 3“ ersetzt. 


b) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„Er hat die innerhalb eines Kalendervierteljahres einzubehaltende Steuer jeweils 
bis zum zehnten des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats beim Bundeszent-
ralamt für Steuern anzumelden, auch wenn ein Steuerabzug nach Absatz 2 Satz 3, 
Absatz 4 Satz 1 oder nach § 50c Absatz 2 nicht vorzunehmen ist, und die einbe-
haltene Steuer an das Bundeszentralamt für Steuern abzuführen.“ 


9. § 50c wird wie folgt gefasst: 


„§ 50c 


Entlastung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen 


(1) Soweit der Besteuerung von Einkünften, die der Kapitalertragsteuer oder dem 
Steuerabzug nach § 50a unterliegen, der § 43b, der § 50g oder ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung entgegenstehen, sind dessen ungeachtet die Vor-
schriften zur Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer anzuwenden. Der 
zum Steuerabzug Verpflichtete kann sich vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht auf die 
Rechte des Gläubigers der Kapitalerträge oder Vergütungen aus § 43b, § 50g oder 
dem Abkommen berufen. 


(2) Der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen ist zur Einbehaltung und 
Abführung der Steuer nicht verpflichtet, 


1. soweit dem Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen auf dessen Antrag 
(Freistellungsantrag) vom Bundeszentralamt für Steuern bescheinigt wird, dass 
§ 43b, § 50g oder ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der Be-
steuerung der Einkünfte entgegensteht (Freistellungsbescheinigung), oder 


2. soweit es sich um Einkünfte eines beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 50a 
Absatz 1 Nummer 3 handelt und soweit der Besteuerung der Einkünfte ein Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung entgegensteht; dies gilt nur, wenn 
die Vergütung zuzüglich der dem beschränkt Steuerpflichtigen in demselben Ka-
lenderjahr vom Schuldner bereits zugeflossenen Vergütungen 5 000 Euro nicht 
übersteigt. 


Der Schuldner ist zur Steueranmeldung auch dann verpflichtet, wenn er gemäß Satz 1 
keine Steuer einzubehalten und abzuführen hat. Eine Steueranmeldung kann auf der 
Grundlage des Satzes 1 nicht geändert werden. Eine Freistellungsbescheinigung ist 
auf einen Zeitraum von höchstens drei Jahren frühestens ab ihrer Ausstellung zu be-
fristen und von der Einhaltung der Voraussetzungen ihrer Erteilung während ihrer Gel-
tung abhängig zu machen; sie kann mit weiteren Nebenbestimmungen gemäß § 120 
Absatz 2 der Abgabenordnung versehen werden. Eine Freistellungsbescheinigung für 
die Kapitalertragsteuer auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung ist nur zu erteilen, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine Kapitalgesell-
schaft ist, die im Staat ihrer Ansässigkeit den Steuern vom Einkommen oder Gewinn 
unterliegt, ohne davon befreit zu sein, und soweit dem Gläubiger Kapitalerträge von 
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes zufließen, an deren Nennkapital der Gläu-
biger zu mindestens einem Zehntel unmittelbar beteiligt ist. Über einen Freistellungs-
antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage aller erforderlichen Nachweise zu 
entscheiden. 


(3) Dem beschränkt steuerpflichtigen Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergü-
tungen wird auf seinen fristgemäßen Antrag beim Bundeszentralamt für Steuern (Er-
stattungsantrag) auf der Grundlage eines Freistellungsbescheides die gemäß Absatz 1 







 - 13 -   


Satz 1 einbehaltene und abgeführte oder auf Grund Haftungsbescheids oder Nachfor-
derungsbescheids entrichtete Steuer erstattet, wenn die Steuer nicht nach § 36 Ab-
satz 2 Nummer 2 auf die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer des Gläubi-
gers angerechnet werden kann. Die Frist für einen Erstattungsantrag beträgt vier Jahre 
und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Kapitalerträge oder Vergütun-
gen bezogen worden sind; sie endet nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Zeitpunkt 
der Entrichtung der Steuer und nicht vor Ablauf der im Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung vorgesehenen Frist. Ein Freistellungsbescheid für Kapitalertrag-
steuer wird nur erteilt, wenn die in § 45a Absatz 2 oder Absatz 3 bezeichnete Beschei-
nigung vorgelegt wurde oder die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a übermittelt wurden; 
einem Antrag auf Erstattung der nach § 50a entrichteten Steuer ist die Bescheinigung 
nach § 50a Absatz 5 Satz 6 beizufügen. Hat der Gläubiger nach § 50a Absatz 5 Steu-
ern für Rechnung anderer beschränkt steuerpflichtiger Gläubiger einzubehalten, kann 
die Auszahlung des Erstattungsanspruchs davon abhängig gemacht werden, dass er 
die Zahlung der von ihm einzubehaltenden Steuer nachweist, hierfür Sicherheit leistet 
oder unwiderruflich die Zustimmung zur Verrechnung seines Erstattungsanspruchs mit 
dem Steueranspruch nach § 50a Absatz 5 Satz 3 erklärt. 


(4) Ein nach Absatz 3 in Verbindung mit § 50g zu erstattender Betrag ist nach 
Maßgabe der §§ 238 und 239 der Abgabenordnung zu verzinsen. Die Festsetzungs-
frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Freistellungsbescheid erlassen, 
aufgehoben oder nach § 129 der Abgabenordnung berichtigt worden ist. Der Zinslauf 
beginnt zwölf Monate nach Ablauf des Monats, in dem der Erstattungsantrag und alle 
für die Entscheidung erforderlichen Nachweise vorliegen, frühestens am Tag der Ent-
richtung der Steuer. Der Zinslauf endet mit Ablauf des Tages, an dem der Freistellungs-
bescheid wirksam wird. § 233a Absatz 5 der Abgabenordnung gilt sinngemäß. 


(5) Der Freistellungsantrag und der Erstattungsantrag sind nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln. Der 
Antragsteller hat durch eine Bestätigung der für ihn zuständigen Steuerbehörde des 
anderen Staates nachzuweisen, dass er dort ansässig ist oder in den Fällen des § 43b 
Absatz 1 Satz 1 zweite Alternative oder des § 50g Absatz 1 Satz 1 letzte Alternative 
dort eine Betriebsstätte hat. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das Bundeszent-
ralamt für Steuern auf Antrag auf eine Übermittlung gemäß Satz 1 verzichten; in die-
sem Fall ist der Freistellungsantrag oder der Erstattungsantrag nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck zu stellen. Die Entscheidung über einen Freistellungsantrag und 
die Entscheidung über einen Erstattungsantrag werden zum Datenabruf über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle bereitgestellt, es sei denn, der Antrag war nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck zu stellen; § 122a Absatz 3 und 4 der Abgabenordnung 
ist entsprechend anzuwenden.“ 


10. § 50d wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 50d 


Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung“. 


b) Die Absätze 1, 1a und 2 werden aufgehoben. 


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse hat auf 
der Grundlage eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung keinen 
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Anspruch auf Entlastung von der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach 
§ 50a, soweit 


1. Personen an ihr beteiligt oder durch die Satzung, das Stiftungsgeschäft oder 
die sonstige Verfassung begünstigt sind, denen dieser Anspruch nicht zu-
stände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten, und  


2. die Einkunftsquelle keinen wesentlichen Zusammenhang mit einer Wirt-
schaftstätigkeit dieser Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse aufweist; das Erzielen der Einkünfte, deren Weiterleitung an beteiligte 
oder begünstigte Personen sowie eine Tätigkeit, soweit sie mit einem für den 
Geschäftszweck nicht angemessen eingerichteten Geschäftsbetrieb ausgeübt 
wird, gelten nicht als Wirtschaftstätigkeit. 


Satz 1 findet keine Anwendung, soweit die Körperschaft, Personenvereinigung o-
der Vermögensmasse nachweist, dass keiner der Hauptzwecke ihrer Einschaltung 
die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, oder wenn mit der Hauptgattung der 
Anteile an ihr ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten 
Börse stattfindet. § 42 der Abgabenordnung bleibt unberührt.“ 


d) Die Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben. 


e) In Absatz 11 Satz 1 wird das Wort „beim“ durch die Wörter „bei einem unbe-
schränkt steuerpflichtigen“ ersetzt. 


f) Nach Absatz 11 wird folgender Absatz 11a eingefügt: 


„(11a) Ist der Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen eine Person, 
der die Kapitalerträge oder Vergütungen nach diesem Gesetz oder nach dem 
Steuerrecht des anderen Vertragsstaats nicht zugerechnet werden, steht der An-
spruch auf völlige oder teilweise Erstattung des Steuerabzugs vom Kapitalertrag 
oder nach § 50a auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung nur der Person zu, der die Kapitalerträge oder Vergütungen nach den Steu-
ergesetzen des anderen Vertragsstaats als Einkünfte oder Gewinne einer ansäs-
sigen Person zugerechnet werden.“ 


g) In Absatz 12 Satz 3 wird die Angabe „§ 50d“ gestrichen. 


11. § 50e wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a werden aufgehoben. 


b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 bis 5 eingefügt: 


„(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


1. entgegen § 45b Absatz 3 Satz 3 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit Ab-
satz 5 Satz 2, eine Bescheinigung erteilt, 


2. entgegen § 45b Absatz 4 Satz 1 erster Halbsatz, Absatz 5 Satz 1 erster Halb-
satz oder Absatz 6 Satz 1 oder 2, § 45c Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2, oder § 45c Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine 
dort genannte Angabe oder dort genannte Daten nicht richtig oder nicht voll-
ständig übermittelt oder 


3. entgegen 
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a) § 45b Absatz 7 Satz 1 eine Mitteilung nicht richtig oder nicht vollständig 
macht oder 


b) § 45b Absatz 7 Satz 2 eine schriftliche Versicherung nicht richtig oder 
nicht vollständig abgibt 


und dadurch ermöglicht, Steuern zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steu-
ervorteile zu erlangen. 


(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 kann die Ordnungswidrigkeit 
auch dann geahndet werden, wenn sie nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
begangen wird. 


(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geld-
buße bis zu zwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 


(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern.“ 


c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6. 


12. § 50g Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) § 50d Absatz 3 gilt entsprechend.“ 


13. § 50j wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 50d Absatz 1“ durch 
die Angabe „§ 50c Absatz 3“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Absatzes 1 Satz 4“ durch die Wörter „Ab-
satzes 1 Satz 2“ ersetzt. 


14. § 51 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f Doppelbuchstabe bb werden die Wörter „§ 50d 
Absatz 1 und 2“ durch die Wörter „§ 50c Absatz 2 oder 3“ ersetzt. 


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe h wird das Komma am Ende gestrichen. 


bbb) Buchstabe i wird aufgehoben. 


bb) Nach der Nummer 1d wird folgende Nummer 1e eingefügt: 


„1e. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Vor-
gaben für die Zuweisung der Ordnungsnummer nach § 45b Absatz 1 zu 
bestimmen;“. 


15. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 44a wird folgender Satz angefügt: 
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„§ 45a Absatz 2a und 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubi-
ger nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


b) Nach Absatz 44a werden die folgenden Absätze 44b und 44c eingefügt: 


„(44b) § 45b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen. 


(44c) § 45c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


c) Nach Absatz 47 werden die folgenden Absätze 47a bis 47c eingefügt: 


„(47a) § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Einkünfte anzuwenden, die 
dem beschränkt Steuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 2021 zufließen; die 
Geltung von Ermächtigungen nach § 50d Absatz 5 und 6 des Gesetzes in der Fas-
sung, die vor dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] galt, endet spätestens zu diesem Zeitpunkt. § 50c Absatz 5 Satz 1, 3 und 
4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals auf Anträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 gestellt wer-
den; für Anträge, die gemäß § 50c Absatz 2 oder 3 bis zu diesem Zeitpunkt gestellt 
werden, ist der amtlich vorgeschriebene Vordruck zu verwenden und § 50d Ab-
satz 1 Satz 7 und 8 des Gesetzes in der Fassung anzuwenden, die vor dem In-
krafttreten des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] galt. 


(47b) § 50d Absatz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen anzuwenden, es sei denn, § 50d 
Absatz 3 in der Fassung, die zu dem Zeitpunkt galt, in dem die Einkünfte zugeflos-
sen sind, steht dem Anspruch auf Entlastung nicht entgegen. 


(47c) § 50e Absatz 1 und 4 bis 6 in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. § 50e Ab-
satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals auf die nach dem 31. Dezember 2023 nicht oder nicht vollstän-
dig erfolgte Übermittlung von Daten oder Mitteilungen anzuwenden.“ 


d) Nach Absatz 48 wird folgender Absatz 48a eingefügt: 


„(48a) § 51 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] gilt erstmals für die Vergabe von Ordnungsnummern zu Steuerbe-
scheinigungen für Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 
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Artikel 2 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„In der Statusbescheinigung ist anzugeben, ob der Investmentfonds unbeschränkt 
oder beschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist.“ 


b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Wenn der Investmentfonds“ durch die Wör-
ter „Wenn ein unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtiger Investmentfonds“ er-
setzt. 


2. § 11 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Bei beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Investmentfonds tritt das Bundes-
zentralamt für Steuern an die Stelle des Betriebsstättenfinanzamtes des Entrich-
tungspflichtigen. Eine Steuerbescheinigung gilt als vorgelegt, soweit bei be-
schränkt körperschaftsteuerpflichtigen Investmentfonds Angaben nach § 45a Ab-
satz 2a des Einkommensteuergesetzes übermittelt wurden.“ 


b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 2 oder 3“ durch die Wörter 
„Absatz 1 Satz 1 oder 2“ ersetzt. 


3. Dem § 57 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) § 7 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5 Satz 1 sowie § 11 Absatz 1 Satz 3 und 4 in 
der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind ab dem 1. Juli 
2021 anzuwenden. Bei Vorlage einer Statusbescheinigung, die nicht die Angaben nach 
§ 7 Absatz 4 Satz 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
enthält, ist ab dem 1. Juli 2021 eine Erstattung nach § 7 Absatz 5 ausgeschlossen.“ 


Artikel 3 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
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„(5) Unbeschadet anderer Vorschriften ist der Ausgleich oder die sonstige Ver-
rechnung negativer Einkünfte des übernehmenden Rechtsträgers, die von diesem in-
folge der Anwendung der Absätze 1 und 2 erzielt werden, auch insoweit nicht zulässig, 
als die negativen Einkünfte auf der Veräußerung oder der Bewertung von Finanzinstru-
menten oder Anteilen an einer Körperschaft beruhen. Als negative Einkünfte im Sinne 
des Satzes 1 gelten auch Aufwendungen außerhalb des Rückwirkungszeitraums, die 
darauf beruhen, dass Finanzinstrumente oder Anteile an einer Körperschaft, die dem 
übernehmenden Rechtsträger aufgrund der Anwendung der Absätze 1 und 2 zuge-
rechnet werden, bis zu dem in Satz 4 bezeichneten Zeitpunkt veräußert werden oder 
nach den Sätzen 3 und 4 als veräußert gelten. Als Veräußerung im Sinne der Sätze 1 
und 2 gilt auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung, Entnahme, verdeckte Einlage 
in eine Kapitalgesellschaft oder ein sonstiger ertragsteuerlich einer Veräußerung 
gleichgestellter Vorgang. Mit Ablauf des nach der Umwandlung endenden Gewinner-
mittlungszeitraums nach § 4a des Einkommensteuergesetzes oder in anderen Fällen 
mit Ablauf des nach der Umwandlung endenden Kalenderjahrs noch nicht veräußerte 
oder nach Satz 3 als veräußert geltende Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 2 gelten 
zu diesem Zeitpunkt als zum gemeinen Wert veräußert und wieder angeschafft. Satz 2 
findet keine Anwendung, soweit die Wirtschaftsgüter ohne die Anwendung der Ab-
sätze 1 und 2 beim übertragenden Rechtsträger in dessen steuerlicher Schlussbilanz 
mit einem anderen als dem gemeinen Wert hätten angesetzt werden können. Die 
Sätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die 
Verrechnung negativer Einkünfte im Sinne der Sätze 1 und 2 kein Haupt- oder Neben-
zweck der Umwandlung war. Ist der übernehmende Rechtsträger an den Finanzinstru-
menten oder Anteilen an einer Körperschaft unmittelbar oder mittelbar über eine oder 
mehrere Personengesellschaften beteiligt, gelten die Sätze 2 bis 6 sinngemäß für Auf-
wendungen und Einkünfteminderungen infolge der Veräußerung oder eines niedrige-
ren Wertansatzes der Finanzinstrumente oder Anteile beziehungsweise infolge der 
Veräußerung von Anteilen an den Personengesellschaften oder deren Auflösung.“ 


2. § 4 Absatz 5 Satz 1 wird aufgehoben. 


3. In § 9 Satz 3 werden die Wörter „Absatz 3 und 4“ durch die Wörter „Absatz 3 bis 5“ 
ersetzt. 


4. In § 20 Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter „Absatz 3 und 4“ durch die Wörter „Absatz 3 
bis 5“ ersetzt. 


5. Dem § 27 werden die folgenden Absätze 16 und 17 angefügt: 


„(16) § 2 Absatz 5, § 9 Satz 3 zweiter Halbsatz und § 20 Absatz 6 Satz 4 in der Fas-
sung des Artikels 3 des Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind erstmals auf Umwandlungen und 
Einbringungen anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das für die 
Wirksamkeit des Vorgangs maßgebende öffentliche Register beziehungsweise bei Ein-
bringungen der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums nach dem 20. Novem-
ber 2020 erfolgt. Abweichend von Satz 1 sind § 2 Absatz 5, § 9 Satz 3 zweiter Halbsatz 
und § 20 Absatz 6 Satz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) auch 
in anderen offenen Fällen anzuwenden, in denen die äußeren Umstände darauf schlie-
ßen lassen, dass die Verrechnung übergehender stiller Lasten wesentlicher Zweck der 
Umwandlung oder Einbringung war und der Steuerpflichtige dies nicht widerlegen 
kann. 


(17) § 4 Absatz 5 Satz 1 in der am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden, soweit die 
Anteile an der übertragenden Körperschaft am steuerlichen Übertragungsstichtag zum 
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Betriebsvermögen des übernehmenden Rechtsträgers gehören und mit einem Sperr-
betrag im Sinne des § 50c des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Geset-
zes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) behaftet sind.“ 


Artikel 4 


Änderung des Gesetzes über die Besteuerung bei Auslandsbezie-
hungen (Außensteuergesetz) 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 1a Preisanpassungsklausel“. 


2. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „nahe stehenden“ durch das Wort „nahestehen-
den“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Vorschrift“ die Wörter „sowie im Sinne des 
§ 1a“ eingefügt. 


b) Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 bis 3c ersetzt: 


„(3) Für die Bestimmung der dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechenden 
Verrechnungspreise (Fremdvergleichspreise) für eine Geschäftsbeziehung im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind die tatsächlichen Verhältnisse maßgebend, die 
dem jeweiligen Geschäftsvorfall zugrunde liegen. Insbesondere ist zu berücksich-
tigen, von welcher an dem Geschäftsvorfall beteiligten Person welche Funktionen 
in Bezug auf den jeweiligen Geschäftsvorfall ausgeübt, welche Risiken diesbezüg-
lich jeweils übernommen und welche Vermögenswerte hierfür eingesetzt werden 
(Funktions- und Risikoanalyse). Die Verhältnisse im Sinne der Sätze 1 und 2 bil-
den den Maßstab für die Feststellung der Vergleichbarkeit des zu untersuchenden 
Geschäftsvorfalls mit Geschäftsvorfällen zwischen voneinander unabhängigen 
Dritten (Vergleichbarkeitsanalyse); die diesen Geschäftsvorfällen zugrunde liegen-
den Verhältnisse sind in entsprechender Anwendung der Sätze 1 und 2 maßge-
bend, soweit dies möglich ist. Abzustellen ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt 
der Vereinbarung des Geschäftsvorfalls. Der Fremdvergleichspreis ist grundsätz-
lich nach der im Hinblick auf die Vergleichbarkeitsanalyse und die Verfügbarkeit 
von Werten zu vergleichbaren Geschäftsvorfällen voneinander unabhängiger Drit-
ter am besten geeigneten Verrechnungspreismethode zu bestimmen. Unter-
schiede zwischen den Verhältnissen der zum Vergleich herangezogenen Ge-
schäftsvorfälle zwischen voneinander unabhängigen Dritten und den dem zu un-
tersuchenden Geschäftsvorfall zugrunde liegenden Verhältnissen, die die Anwen-
dung der Verrechnungspreismethode beeinflussen können, sind durch sachge-
rechte Anpassungen zu beseitigen, sofern dies möglich ist; dies gilt nur, wenn 
dadurch die Vergleichbarkeit erhöht wird. Können keine Vergleichswerte festge-
stellt werden, ist für die Bestimmung des Fremdvergleichspreises ein hypotheti-
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scher Fremdvergleich unter Beachtung des Absatzes 1 Satz 3 aus Sicht des Leis-
tenden und des jeweiligen Leistungsempfängers anhand ökonomisch anerkannter 
Bewertungsmethoden durchzuführen. 


(3a) Die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes führt regelmäßig zu ei-
ner Bandbreite von Werten. Diese Bandbreite ist einzuengen, wenn nach Anwen-
dung von Absatz 3 Satz 6 Unterschiede in der Vergleichbarkeit verbleiben. Bieten 
diese Werte selbst keine Anhaltspunkte für eine bestimmte Einengung, so bleiben 
aus dieser Bandbreite das Viertel der kleinsten und das Viertel der größten Werte 
unberücksichtigt. Liegt der vom Steuerpflichtigen für seine Einkünfteermittlung ver-
wendete Wert außerhalb der Bandbreite gemäß Satz 1 oder der eingeengten 
Bandbreite, ist der Median maßgeblich, wenn der Steuerpflichtige nicht glaubhaft 
macht, dass ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. Bei der 
Anwendung des hypothetischen Fremdvergleichs nach Absatz 3 Satz 7 ergibt sich 
regelmäßig aus dem Mindestpreis des Leistenden und dem Höchstpreis des Leis-
tungsempfängers ein Einigungsbereich. In den Fällen des Satzes 5 ist der Mittel-
wert des Einigungsbereichs zugrunde zu legen, wenn der Steuerpflichtige nicht 
glaubhaft macht, dass ein anderer Wert innerhalb des Einigungsbereichs dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 


(3b) Wird eine Funktion einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risi-
ken sowie der mitübertragenen oder mitüberlassenen Wirtschaftsgüter oder sons-
tigen Vorteile verlagert und ist auf die verlagerte Funktion Absatz 3 Satz 7 anzu-
wenden, weil für die Verlagerung der Funktion als Ganzes (Transferpaket) keine 
Vergleichsdaten festgestellt werden können, ist der Einigungsbereich auf der 
Grundlage des Transferpakets zu bestimmen. Hiervon kann abgesehen werden, 
wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass weder wesentliche immaterielle 
Wirtschaftsgüter noch sonstige Vorteile Gegenstand der Funktionsverlagerung 
waren. Dies gilt dann, wenn das übernehmende Unternehmen die übergehende 
Funktion ausschließlich gegenüber dem verlagernden Unternehmen ausübt und 
das Entgelt, das für die Ausübung der Funktion und die Erbringung der entspre-
chenden Leistungen anzusetzen ist, nach der Kostenaufschlagsmethode zu ermit-
teln ist. 


(3c) Die Übertragung oder Überlassung zur Nutzung eines immateriellen 
Werts ist zu vergüten, wenn diese auf der Grundlage einer Geschäftsbeziehung 
im Sinne des Absatzes 4 erfolgt und hiermit eine finanzielle Auswirkung für den 
Übernehmer, den Nutzenden, den Übertragenden oder den Überlassenden ver-
bunden ist. Immaterielle Werte sind Vermögenswerte, 


1. die weder materielle Wirtschaftsgüter oder Beteiligungen noch Finanzanlagen 
sind,  


2. die Gegenstand eines Geschäftsvorfalls sein können, ohne einzeln übertrag-
bar sein zu müssen, und 


3. die einer Person eine tatsächliche oder rechtliche Position über diesen Ver-
mögenswert vermitteln können. 


Die Feststellung des Eigentums oder der Inhaberschaft an einem immateriellen 
Wert, einschließlich aus einem solchen abgeleiteter Rechte, ist Ausgangspunkt für 
die Bestimmung, welchem an dem Geschäftsvorfall beteiligten Unternehmen der 
Ertrag zusteht, der sich aus jedweder Art der Verwertung dieses immateriellen 
Wertes ergibt. Soweit eine dem Eigentümer oder dem Inhaber des immateriellen 
Werts nahestehende Person Funktionen im Zusammenhang mit der Entwicklung 
oder Erschaffung, der Verbesserung, dem Erhalt, dem Schutz oder jedweder Art 
der Verwertung des immateriellen Wertes ausübt, hierzu Vermögenswerte einsetzt 
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oder Risiken übernimmt, sind diese Funktionen vom Eigentümer oder Inhaber der 
nahestehenden Person angemessen zu vergüten. Die Finanzierung der Entwick-
lung oder Erschaffung, des Erhalts oder des Schutzes eines immateriellen Wertes 
ist angemessen zu vergüten und berechtigt nicht zum Ertrag aus dem finanzierten 
immateriellen Wert.“ 


c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 


„(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Bundesrates durch Rechtsverordnung Einzelheiten des Fremdvergleichs-
grundsatzes im Sinne der Absätze 1, 3, 3a, 3b, 3c und 5 und Einzelheiten zu des-
sen einheitlicher Anwendung zu regeln sowie Grundsätze zur Bestimmung des 
Dotationskapitals im Sinne des Absatzes 5 Satz 3 Nummer 4 festzulegen.“ 


3. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 


„§ 1a 


Preisanpassungsklausel 


Sind wesentliche immaterielle Werte oder Vorteile Gegenstand einer Geschäfts-
beziehung und weicht die tatsächliche spätere Gewinnentwicklung erheblich von der 
Gewinnerwartung ab, die der Verrechnungspreisbestimmung zugrunde lag, ist wider-
legbar zu vermuten, dass zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses Unsicherheiten im 
Hinblick auf die Verrechnungspreisvereinbarung bestanden und unabhängige Dritte 
eine sachgerechte Anpassungsregelung vereinbart hätten. Wurde eine solche Rege-
lung nicht vereinbart und tritt bezogen auf die ersten sieben Jahre nach Geschäftsab-
schluss eine erhebliche Abweichung im Sinne des Satzes 1 ein, ist für eine deshalb 
vorzunehmende Berichtigung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 ein angemessener Anpas-
sungsbetrag auf den Verrechnungspreis im achten Jahr nach Geschäftsabschluss der 
Besteuerung zugrunde zu legen. Eine erhebliche Abweichung im Sinne des Satzes 1 
liegt vor, wenn der unter Zugrundelegung der tatsächlichen Gewinnentwicklung zutref-
fende Fremdvergleichspreis um mehr als 20 Prozent von diesem Verrechnungspreis 
abweicht. Für die Bestimmung des unter Zugrundelegung der tatsächlichen Gewinn-
entwicklung zutreffenden Fremdvergleichspreises ist von denselben Grundsätzen aus-
zugehen wie für die Bestimmung des Verrechnungspreises. Eine Anpassung des Ver-
rechnungspreises ist im Sinne des Satzes 2 angemessen, wenn sie dem Unterschieds-
betrag zwischen dem Verrechnungspreis und dem unter Zugrundelegung der tatsäch-
lichen Gewinnentwicklung zutreffenden Fremdvergleichspreises entspricht. Eine An-
passung erfolgt insbesondere dann nicht, wenn 


1. der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass die tatsächliche Entwicklung auf Um-
ständen basiert, die zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls nicht vorhersehbar wa-
ren, oder  


2. der Steuerpflichtige nachweist, dass er bei der Bestimmung des Verrechnungs-
preises die aus der künftigen Entwicklung resultierenden Unsicherheiten ange-
messen berücksichtigt hat, oder 


3. im Hinblick auf immaterielle Werte und Vorteile Lizenzvereinbarungen getroffen 
werden, die die zu zahlende Lizenz vom Umsatz oder Gewinn des Lizenznehmers 
abhängig machen oder für die Höhe der Lizenz Umsatz und Gewinn berücksichti-
gen.“ 
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Artikel 5 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 88b wird die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 88c Informationsaustausch über kapitalmarktbezogene Gestaltungen“. 


b) Nach der Angabe zu § 89 wird die folgende Angabe eingefügt: 


 „§ 89a Vorabverständigungsverfahren“. 


c) Die Angabe zu § 178a wird gestrichen. 


2. § 3 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch die Wörter „ , sowie Zinsen, die 
über die §§ 233 bis 237 und die Steuergesetze hinaus nach dem Recht der 
Europäischen Union auf zu erstattende Steuern zu leisten sind,“ ersetzt. 


bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 


„7. Kosten nach den §§ 89, 89a Absatz 7 sowie den §§ 178 und 337 
bis 345,“. 


b) Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Das Aufkommen der Kosten im Sinne des § 89a Absatz 7 steht dem Bund und 
dem jeweils betroffenen Land je zur Hälfte zu.“ 


3. Nach § 88b wird folgender § 88c eingefügt: 


„§ 88c 


Informationsaustausch über kapitalmarktbezogene Gestaltungen 


(1) Finanzbehörden haben Tatsachen, die sie dienstlich erfahren haben und aus 
denen sich nach Würdigung der Gesamtumstände Anhaltspunkte für Steuergestaltun-
gen ergeben, die die Erlangung eines Steuervorteils aus der Erhebung oder Entlastung 
von Kapitalertragsteuer mit erheblicher Bedeutung zum Gegenstand haben, im Einver-
nehmen mit der zuständigen obersten Finanzbehörde dem Bundeszentralamt für Steu-
ern zu übermitteln. Für die Beurteilung der erheblichen Bedeutung ist insbesondere die 
Höhe des erlangten Steuervorteils und die Möglichkeit der Nutzung der Gestaltung 
durch andere Schuldner der Kapitalertragsteuer zu berücksichtigen. 


(2) Das Bundeszentralamt für Steuern speichert die ihm von den Finanzbehörden 
nach Absatz 1 übermittelten Informationen und analysiert diese im Hinblick auf miss-
bräuchliche Steuergestaltungsmodelle. Benötigt das Bundeszentralamt für Steuern zur 
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weiteren Aufklärung eines Sachverhaltes ergänzende Informationen von der nach Ab-
satz 1 übermittelnden Finanzbehörde, hat diese dem Bundeszentralamt für Steuern die 
hierzu erforderlichen Informationen auf Ersuchen zu übermitteln. Das Bundeszentral-
amt für Steuern darf die ihm nach Maßgabe dieser Vorschrift übermittelten personen-
bezogenen Daten speichern und verwenden, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben 
nach Satz 1 erforderlich ist. 


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, den für die Verwaltung der 
Kapitalertragsteuer zuständigen Finanzbehörden seine erlangten Sachverhaltser-
kenntnisse zu übermitteln und im dazu erforderlichen Umfang auch personenbezogene 
Daten offenzulegen. Die empfangende Behörde oder Stelle darf ihr nach Satz 1 über-
mittelte personenbezogene Daten speichern und verwenden, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 


(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Finanzbehörden nach 
Maßgabe der Absätze 1 bis 3 ist ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne 
dieses Gesetzes.“ 


4. Nach § 89 wird folgender § 89a eingefügt: 


„§ 89a 


Vorabverständigungsverfahren 


(1) Bei Anwendbarkeit eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung, welches ein Verständigungsverfahren zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einem anderen Staat oder Hoheitsge-
biet (Vertragsstaat) vorsieht, kann die zuständige Behörde nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes im Einvernehmen mit der zuständigen 
obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Behörde nach den 
Bestimmungen dieser Vorschrift auf Antrag eines Abkommensberechtigten (Antrag-
steller) ein zwischenstaatliches Verfahren über die steuerliche Beurteilung von genau 
bestimmten, im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht verwirklichten Sachverhalten 
für einen bestimmten Geltungszeitraum, der in der Regel fünf Jahre nicht überschreiten 
soll, mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates einleiten (Vorabver-
ständigungsverfahren). Satz 1 gilt nur,  


1. wenn die Gefahr einer Doppelbesteuerung bezüglich des bestimmten Sachver-
halts besteht und  


2. es wahrscheinlich ist,  


a) die Doppelbesteuerung durch das Vorabverständigungsverfahren zu vermei-
den und  


b) eine übereinstimmende Abkommensauslegung mit der zuständigen Behörde 
des anderen Vertragsstaates zu erreichen.  


Die Einleitung setzt eine nach Absatz 7 unanfechtbar gewordene Gebührenfestsetzung 
und die Entrichtung der Gebühr voraus. Betrifft ein Sachverhalt mehrere Abkommens-
berechtigte und kann der Sachverhalt nur einheitlich steuerlich beurteilt werden, kann 
das Vorabverständigungsverfahren nur von allen betroffenen Abkommensberechtigten 
gemeinsam beantragt werden; Verfahrenshandlungen können in diesen Fällen nur ge-
meinsam vorgenommen werden. Hierfür benennen die Antragsteller einen Vertreter. 
Die Antragsteller bestellen in den Fällen des Satzes 4 einen gemeinsamen Empfangs-
bevollmächtigten, der ermächtigt ist, für sie alle Verwaltungsakte und Mitteilungen in 
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Empfang zu nehmen. Ist ein Steuerabzugsverfahren Gegenstand der steuerlichen Be-
urteilung, kann auch der Abzugsverpflichtete den Antrag auf Einleitung eines Vorab-
verständigungsverfahrens stellen. Betrifft ein Sachverhalt die steuerliche Beurteilung 
im Verhältnis zu mehreren Vertragsstaaten, kann der Antragsteller einen zusammen-
gefassten Antrag auf Einleitung mehrerer Vorabverständigungsverfahren stellen. 


(2) Der Antrag nach Absatz 1 hat zu enthalten: 


1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers und aller anderen Beteiligten, 


2. die Bezeichnung der örtlich zuständigen Finanzbehörde sowie die maßgebliche 
Steuernummer, 


3. die Identifikationsnummer nach § 139b oder, soweit vergeben, die Wirtschafts-
Identifikationsnummer nach § 139c, 


4. die betroffenen Vertragsstaaten, 


5. eine umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des Sachverhalts ein-
schließlich des erwünschten Geltungszeitraums der Vorabverständigungsverein-
barung, 


6. die Darlegung, weshalb eine Gefahr der Doppelbesteuerung besteht, sowie 


7. die Erklärung, ob über den zur Beurteilung gestellten Sachverhalt eine verbindliche 
Auskunft nach § 89, eine verbindliche Zusage nach § 204, eine Anrufungsauskunft 
nach § 42e des Einkommensteuergesetzes oder in dem anderen betroffenen Ver-
tragsstaat eine vergleichbare Auskunft oder Zusage beantragt oder erteilt wurde. 


Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen, insbesondere solche, die 
zur Würdigung des Sachverhalts erforderlich sind. Der Antrag ist bei der nach Absatz 1 
Satz 1 zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch zu stellen.  


(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde unterzeichnet die Vorabver-
ständigungsvereinbarung mit dem anderen Vertragsstaat nur, wenn die Vereinbarung 
mindestens unter der Bedingung steht, dass der Antragsteller  


1. dem Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung zustimmt und  


2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen 
Steuerbescheide verzichtet, soweit diese die Ergebnisse der Vorabverständi-
gungsvereinbarung für den bestimmten Geltungszeitraum zutreffend umsetzen 
(Rechtsbehelfsverzicht). 


Nach der Unterzeichnung teilt die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde dem An-
tragsteller den Inhalt der Einigung mit und setzt ihm eine Frist zur Erfüllung der Bedin-
gungen nach Satz 1. Der Rechtsbehelfsverzicht des Antragstellers hat mit gesonder-
tem Schreiben schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber der nach Absatz 1 Satz 1 
zuständigen Behörde zu erfolgen. Wird keine Vorabverständigungsvereinbarung un-
terzeichnet, scheitert das Vorabverständigungsverfahren. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates ein Verfahren nicht 
einleitet oder die zuständigen Behörden zu keiner übereinstimmenden Abkommens-
auslegung gelangen. Das Verfahren scheitert auch, wenn der Antragsteller die Bedin-
gungen nach Satz 1 nicht fristgemäß erfüllt. Ein Vorabverständigungsverfahren wird im 
Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser 
beauftragten Behörde geführt.  
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(4) Die örtlich zuständige Finanzbehörde ist an die unterzeichnete Vorabverstän-
digungsvereinbarung nicht gebunden, wenn  


1. die in der Vorabverständigungsvereinbarung enthaltenen Bedingungen nicht oder 
nicht mehr erfüllt werden, 


2. der andere beteiligte Vertragsstaat die Vorabverständigungsvereinbarung nicht 
einhält oder 


3. die Rechtsvorschriften, auf denen die Vorabverständigungsvereinbarung beruht, 
aufgehoben oder geändert werden. 


Die Prüfung der Voraussetzungen nach Satz 1 obliegt der nach Absatz 1 Satz 1 zu-
ständigen Behörde im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbe-
hörde oder der von dieser beauftragten Behörde. Die Bindungswirkung der Vorabver-
ständigungsvereinbarung entfällt in dem Zeitpunkt, in dem eine der Voraussetzungen 
nach Satz 1 vorliegt.  


(5) Steht der Vorabverständigungsvereinbarung eine bereits erteilte verbindliche 
Auskunft nach § 89 oder eine bereits erteilte verbindliche Zusage nach § 204 entgegen, 
kann die nach § 131 Absatz 4 zuständige Finanzbehörde im Einvernehmen mit der 
nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde die verbindliche Auskunft oder die verbind-
liche Zusage widerrufen. Erfolgt kein Widerruf nach Satz 1 und wurde bereits eine Vor-
abverständigungsvereinbarung unterzeichnet, kann die örtlich zuständige Finanzbe-
hörde im Einvernehmen mit der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde gegenüber 
dem Antragsteller erklären, dass sie an die unterzeichnete Vorabverständigungsver-
einbarung nicht gebunden ist. 


(6) Eine unterzeichnete Vorabverständigungsvereinbarung kann von der nach 
Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde über den bestimmten Geltungszeitraum hinaus 
auf Antrag verlängert werden. Die Vorabverständigungsvereinbarung kann auf Antrag 
auf Veranlagungszeiträume, die dem Geltungszeitraum der Vereinbarung vorangehen, 
angewendet werden; die Fristen für Verständigungsverfahren des jeweils maßgeben-
den Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung sind zu beachten. Die 
Sätze 1 und 2 setzen das Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanz-
behörde oder mit der von dieser beauftragten Behörde und der zuständigen Behörde 
des anderen Vertragsstaates voraus. 


(7) Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde erhebt für die Bearbeitung ei-
nes Antrags nach Absatz 1 oder Absatz 6 Satz 1 Gebühren, die vor Einleitung des Vor-
abverständigungsverfahrens festzusetzen sind. Die Einleitung des Vorabverständi-
gungsverfahrens erfolgt durch die Versendung des ersten Schriftsatzes an den ande-
ren Vertragsstaat. Die Gebühr ist vom Antragsteller innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe ihrer Festsetzung zu entrichten. Das Vorabverständigungsverfahren wird 
erst eingeleitet, wenn die Gebührenfestsetzung unanfechtbar geworden und die Ge-
bühr entrichtet ist. Die Gebühr beträgt 30 000 Euro für jeden Antrag im Sinne des Ab-
satzes 1 sowie 15 000 Euro für jeden Verlängerungsantrag nach Absatz 6 Satz 1. So-
fern es sich bei dem Antrag nicht um einen Verrechnungspreisfall handelt, beträgt die 
Gebühr für jeden Antrag ein Viertel der Gebühren nach Satz 5; Verrechnungspreisfälle 
sind Fälle, die die grenzüberschreitende Gewinnabgrenzung zwischen nahestehenden 
Personen und die Gewinnzuordnung zu Betriebsstätten betreffen. Bezieht sich der An-
trag auf einen Sachverhalt, für dessen steuerliche Beurteilung im Zeitpunkt der Antrag-
stellung bereits eine koordinierte bilaterale oder multilaterale steuerliche Außenprüfung 
durchgeführt wurde, die zu einem übereinstimmend festgestellten Sachverhalt und zu 
einer übereinstimmenden steuerlichen Würdigung geführt hat, wird die Gebühr um 
75 Prozent reduziert. Sofern die Summe der von dem Vorabverständigungsverfahren 
erfassten Geschäftsvorfälle eines Verrechnungspreisfalls die Beträge des § 6 Absatz 2 
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Satz 1 der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2367) voraussichtlich nicht überschreitet, beträgt die Gebühr 10 000 Euro für jeden 
Antrag im Sinne des Absatzes 1 und 7 500 Euro für jeden Antrag nach Absatz 6 Satz 1. 
In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 und 6 liegt ein Antrag vor, für den nur eine Gebühr 
festzusetzen und zu entrichten ist. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 8 ist für jedes 
Vorabverständigungsverfahren eine gesonderte Gebühr festzusetzen und zu entrich-
ten. 


(8) Nimmt der Antragsteller seinen Antrag nach Absatz 1 Satz 1 vor Bekanntgabe 
der Gebührenfestsetzung zurück, kann von einer Gebührenfestsetzung abgesehen 
werden. Wird der Antrag zurückgenommen oder abgelehnt, wird eine zu diesem Zeit-
punkt unanfechtbar festgesetzte Gebühr nicht erstattet; dies gilt auch im Fall des Schei-
terns des Vorabverständigungsverfahrens.“ 


5. § 175a wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Umsetzung“ die Wörter „einer Vorabverständi-
gungsvereinbarung nach § 89a,“ eingefügt. 


b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Schiedsspruchs“ die Wörter „oder der einver-
nehmlichen rückwirkenden Anwendung einer Vorabverständigungsvereinbarung“ 
eingefügt. 


6. § 178a wird aufgehoben. 


7. In § 251 Absatz 2 Satz 2 werden vor den Wörtern „gegen den Schuldner im Verwal-
tungsweg zu vollstrecken“ die Wörter „sowie des § 78 des Unternehmensstabilisie-
rungs- und -restrukturierungsgesetzes“ eingefügt. 


8. In § 354 wird nach Absatz 1a folgender Absatz 1b eingefügt: 


„(1b) Auf die Einlegung eines Einspruchs kann bereits vor Erlass des Verwaltungs-
akts verzichtet werden, soweit durch den Verwaltungsakt eine Verständigungsverein-
barung oder ein Schiedsspruch nach einem Vertrag im Sinne des § 2 zutreffend um-
gesetzt wird. § 89a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bleibt unberührt.“ 


Artikel 6 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 § 34 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„§ 34 


Vorabverständigungsverfahren 


§ 89a der Abgabenordnung in der am ... [einsetzen: Tag nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals auf Anträge anzuwen-
den, die nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] bei der zuständigen Behörde eingegangen sind. § 178a der Abgabenordnung in der 
Fassung des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist letztmals auf Anträge 
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anzuwenden, die am ... [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] bei der zuständigen Behörde eingegangen sind.“ 


Artikel 7 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. die Erstattung von Kapitalertragsteuer und von im Wege des Steuerabzugs 
nach § 50a des Einkommensteuergesetzes erhobener Steuer an beschränkt 
Steuerpflichtige, soweit die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer 
mit dem Steuerabzug abgegolten ist und die beschränkte Steuerpflicht nicht 
auf § 2 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes beruht;“. 


b) In Nummer 5 werden nach den Wörtern „der jeweils geltenden Fassung“ die Wör-
ter „und bei der Durchführung von Vorabverständigungsverfahren nach § 89a der 
Abgabenordnung“ eingefügt. 


c) Nach Nummer 14 wird folgende Nummer 14a eingefügt: 


„14a. die Sammlung, Auswertung und Bereitstellung der Daten, die nach den 
§§ 45b und 45c des Einkommensteuergesetzes in den dort genannten Fällen 
zu übermitteln sind; das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet die Fi-
nanzbehörden der Länder über die Ergebnisse der Datenauswertung und 
stellt den Finanzbehörden der Länder Daten für die Verwendung in Besteue-
rungsverfahren zur Verfügung;“. 


d) Nach Nummer 28a wird folgende Nummer 28b eingefügt: 


„28b. die Unterstützung der Finanzbehörden der Länder bei der Ermittlung von 
Steuergestaltungen, die die Erlangung eines Steuervorteils aus der Erhebung 
oder Entlastung von Kapitalertragsteuer mit länderübergreifender, internatio-
naler oder erheblicher Bedeutung zum Gegenstand haben; das Bundeszent-
ralamt für Steuern hat zur Wahrnehmung dieser Aufgabe alle hierfür erforder-
lichen Informationen zu sammeln und auszuwerten und die Behörden der 
Länder über die sie betreffenden Informationen zu unterrichten;“. 


e) Nummer 39 wird aufgehoben. 


2. In Absatz 1a Satz 2 wird nach der Angabe „28a“ ein Komma und die Angabe „28b“ 
eingefügt sowie die Angabe „45“ durch die Angabe „46“ ersetzt. 
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Artikel 8 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


§ 73e Satz 3 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Steuerabzug auf Grund des § 50a Absatz 2 Satz 3 oder 
des Absatzes 4 Satz 1 des Gesetzes nicht vorzunehmen ist oder auf Grund des § 50c Ab-
satz 2 des Gesetzes nicht oder nicht in voller Höhe vorzunehmen ist.“ 


Artikel 9 


Inkrafttreten 


Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


1. Entlastung von Abzugsteuern 


Das Verfahren zur Entlastung beschränkt Steuerpflichtiger von der Kapitalertragsteuer und 
vom Steuerabzug nach § 50a des Einkommensteuergesetzes (EStG) beim Bundeszentral-
amt für Steuern soll – auch angesichts der Erfahrungen mit steuerlichem Gestaltungsmiss-
brauch und steuerlichen Betrugsmodellen der vergangenen Jahre – möglichst effizient ge-
staltet und so weit wie möglich gegen Missbrauch und Betrug gewappnet werden. Außer-
dem ist es aufgrund von Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) 
erforderlich, die Missbrauchsverhinderungsnorm des § 50d Absatz 3 EStG im Bereich der 
Entlastung von Abzugsteuern neu zu regeln. 


Das Bundeszentralamt für Steuern soll zudem im Hinblick auf die Aufdeckung von Miss-
brauch und Betrug im Bereich der Erhebung der Kapitalertragsteuer eine zentrale Rolle für 
die gesamte Finanzverwaltung übernehmen. Hierzu bedarf es zusätzlicher Daten für die 
Finanzverwaltung. 


Die Gestaltungen mit Cum/Ex-, Cum/Cum und Cum/Fake-Geschäften haben gezeigt, dass 
am Kapitalmarkt ein erhebliches Potential besteht, über Dividendenarbitragegeschäfte die 
Besteuerung von Dividendeneinkünften zu umgehen. Dagegen ist nach heutigem Recht 
nicht feststellbar, wieviel Kapitalertragsteuer je Aktiengattung einbehalten und bescheinigt 
wurde. Es ist auch nicht feststellbar, ob mehr Kapitalertragsteuer erstattet als einbehalten 
wurde und für wen Steuerbescheinigungen ausgestellt wurden. Die Erhebung der Kapital-
ertragsteuer ist auf eine Vielzahl von Banken verteilt. Die Banken geben zwar monatlich 
eine Kapitalertragsteueranmeldung ab; es fehlen aber Angaben, in welchem Umfang die 
Kapitalertragsteuer auf einzelne Aktiengattungen entfällt. Auch in den Steuerbescheinigun-
gen, die die Banken ihren Kunden ausstellen, fehlen Angaben, in welchem Umfang die 
Kapitalertragsteuer auf einzelne deutsche Aktiengattungen entfällt. Schon allein aus die-
sem Grund und wegen des Umstands, dass die Erstattung oder Anrechnung der Kapitaler-
tragsteuer auf eine Vielzahl von Finanzämtern und das Bundeszentralamt für Steuern ver-
teilt ist, ist derzeit kein Abgleich zwischen der Erhebung und der Erstattung von Kapitaler-
tragsteuer möglich.  


Wenn inländische Aktien im Ausland gehalten werden, beantragen die ausländischen de-
potführenden Kreditinstitute bei der letzten inländischen Stelle eine Steuerbescheinigung, 
die die Dividende ins Ausland zahlt und dabei Kapitalertragsteuer erhebt. Derzeit reicht es 
für die Beantragung der Steuerbescheinigung, dass das ausländische depotführende Kre-
ditinstitut lediglich den Namen des Aktionärs angibt. Zukünftig sollten weitere Angaben, ins-
besondere der Anschaffungszeitpunkt verlangt werden, um Missbräuche besser erkennen 
zu können. Diese Angaben sollten auf der Steuerbescheinigung vermerkt werden, um sie 
der Finanzverwaltung für Zwecke der Prüfung von Erstattungsanträgen zur Verfügung zu 
stellen. 


2. Weitere steuerliche Regelungen 


Darüber hinaus ist eine steuerliche Regelung im Umwandlungssteuerrecht erforderlich. Es 
sind Gestaltungen bekannt geworden, die darauf abzielen, unter Inanspruchnahme des um-
wandlungssteuerlichen Rückwirkungszeitraums ohne wirtschaftliches Risiko steuerliches 
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Verlustverrechnungspotenzial zu schaffen. Zwar dürfte das von der Gestaltung beabsich-
tigte Ergebnis bereits nicht mit der geltenden Rechtslage in Einklang stehen. Eine abschlie-
ßende Klärung durch die Rechtsprechung wäre allerdings frühestens in einigen Jahren zu 
erwarten. Um das verbleibende finanzielle Risiko für die öffentlichen Haushalte aufgrund 
des umwandlungssteuerlichen Gestaltungsmodells vollständig auszuschließen, soll das 
Verrechnungsverbot ausdrücklich in das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) aufgenom-
men werden. 


Außerdem sind die Regelungen zur Sicherstellung einer fairen Aufteilung der Besteue-
rungsrechte bei multinational tätigen Unternehmen im internationalen Kontext zeitgemäß 
auszugestalten (§§ 1 und 1a Außensteuergesetz [AStG]), um nunmehr die Ergebnisse des 
OECD/G20-BEPS-Projektes aus dem Jahr 2015 (Aktionspunkte 8 bis 10) rechtssicher um-
zusetzen, sowie eine klare Rechtsgrundlage für Vorabverständigungsverfahren zu schaf-
fen, um die Rechtssicherheit für Verwaltung und Steuerpflichtige zu stärken. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


1. Entlastung von Abzugsteuern 


Das Verfahren des § 50d Absatz 1 bis 6 EStG zur Entlastung beschränkt Steuerpflichtiger 
von der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a EStG wurde im Rahmen der 
Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen über das Bundeszentral-
amt für Steuern eingehend geprüft und soll in § 50c EStG entsprechend den gewonnenen 
Erkenntnissen neu gefasst werden.  


Insbesondere sind zur Verringerung der abstrakt bestehenden Gefahr von Doppelerstattun-
gen eine Reduzierung der Anzahl bestehender Entlastungsverfahren und eine Konzentra-
tion dieser Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern vorgesehen. Die optionalen Kon-
trollmeldeverfahren nach § 50d Absatz 5 und 6 EStG sollen ebenso entfallen wie das Wahl-
recht zwischen Erstattung und Änderung der Steueranmeldung durch rückwirkende Frei-
stellungsbescheinigungen nach dem bisherigen § 50d Absatz 2 EStG und das zusätzliche 
Erstattungsverfahren beim Entrichtungspflichtigen nach § 7 Absatz 5 des Investmentsteu-
ergesetzes (InvStG) bei beschränkt steuerpflichtigen Investmentfonds. Zur Prozessoptimie-
rung des bisherigen Entlastungsverfahrens soll dem Bundeszentralamt für Steuern die Zu-
ständigkeit für Erstattungen insbesondere von Kapitalertragsteuer an beschränkt Steuer-
pflichtige nach § 11 InvStG, aufgrund etwaiger unionsrechtlicher Erstattungsansprüche so-
wie bei unrechtmäßigem Steuerabzug nach § 37 Absatz 2 der Abgabenordnung (AO) über-
tragen werden. 


Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die gesetzliche Vorbereitung auf eine vollständig 
digitalisierte Antragsbearbeitung beim Bundeszentralamt für Steuern ab dem Jahr 2024. 
Dazu werden in § 50c Absatz 5 EStG die elektronische Antragstellung und der elektroni-
sche Bescheidabruf grundsätzlich vorgeschrieben, ebenso wie gemäß § 45a Absatz 2a 
EStG die elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Bescheinigungsdaten bei be-
schränkt Steuerpflichtigen in den dominierenden Fällen der Girosammelverwahrung von 
Wertpapieren. Zudem werden künftig weitere Informationen zu den Umständen mitgeteilt, 
die die Gläubigerstellung eines Steuerpflichtigen begründen. Diese zusätzlichen Informati-
onen sind insbesondere bei mehrstufigen Aktien-Verwahrverhältnissen erforderlich und be-
treffen Angaben zur Struktur der Verwahrkette und den Begleitumständen des Erwerbs der 
Aktien. 


Des Weiteren sieht der Entwurf in den §§ 45b und 45c EStG sowohl für beschränkt als auch 
für unbeschränkt Steuerpflichtige erweiterte elektronische Meldepflichten der zum Kapital-
ertragsteuerabzug Verpflichteten vor. Diese beinhalten ergänzende Angaben zu den Steu-
erbescheinigungen für unbeschränkt Steuerpflichtige, Daten zu unbescheinigter Kapitaler-
tragsteuer, Daten zu Abstandnahmen vom Steuerabzug und aggregierte Daten zum Steu-
erabzug. Diese Informationen dienen der Finanzverwaltung, und hier insbesondere der 
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beim Bundeszentralamt für Steuern eingerichteten Sondereinheit, zu Analyse- und Kontroll-
zwecken. Dadurch sollen für die Finanzverwaltung insbesondere Gestaltungen zur Umge-
hung der Dividendenbesteuerung leichter erkennbar werden. Um die Qualität der geliefer-
ten Daten zu erhöhen, soll auch die Haftung der Aussteller von Kapitalertragsteuer-Be-
scheinigungen in § 45a Absatz 7 EStG verschärft werden. 


Die unionsrechtlich seitens des EuGH teilweise beanstandete Vorschrift des § 50d Absatz 3 
EStG, die missbräuchlichen Steuergestaltungen im Zusammenhang mit der Entlastung von 
Kapitalertragsteuer und dem Steuerabzug nach § 50a EStG vorbeugen soll, wird neu ge-
fasst. Aufgrund der europäischen Rechtsprechung ist hier eine teilweise Einschränkung der 
Bedeutung vorhersehbarer objektiver Kriterien zugunsten der Betonung einer auf das Sub-
jektive abstellenden Einzelfallbetrachtung geboten. 


2. Weitere steuerliche Regelungen 


Im UmwStG wird ein neuer § 2 Absatz 5 eingefügt, der für Verluste aus bestimmten miss-
bräuchlichen Gestaltungen aus Gründen der Rechtssicherheit ausdrücklich ein Verlustver-
rechnungsverbot anordnet. 


Darüber hinaus werden die Regelungen zu Verrechnungspreisen neu ausgestaltet (§§ 1 
und 1a AStG) sowie das Vorabverständigungsverfahren (§ 89a AO) klar normiert. 


III. Alternativen 


1. Entlastung von Abzugsteuern 


Sämtliche Maßnahmen der Modernisierung des Entlastungsverfahrens und der Belastung 
bestimmter Finanzinstitute mit weiteren Meldepflichten zur Bekämpfung von Steuerbetrug 
bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer wären nicht erforderlich, wenn das materielle 
Steuerrecht so ausgestaltet wäre, dass es einer Entlastung gar nicht bedürfte. Dies wäre 
beispielsweise bei der Kapitalertragsteuer der Fall, wenn für sämtliche Steuerpflichtige ein 
einziger, abgeltender Steuersatz ohne Befreiungen existierte. Zwar wäre dadurch jeglicher 
Betrug und Missbrauch in einem nicht mehr vorhandenen Steuerentlastungsbereich sicher 
ausgeschlossen, doch stünde eine solche Lösung beim gegenwärtig geltenden Steuersatz 
im Konflikt mit vielen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen, die sich nicht einseitig 
ändern lassen. 


Vergleichbares gilt für eine Teillösung im Hinblick auf bestimmte Steuerpflichtige. So ist ein 
wesentlicher Treiber für Gestaltungen zur Umgehung der Definitivbelastung mit Kapitaler-
tragsteuer die unterschiedliche Besteuerung von Streubesitzdividenden für im In- und Aus-
land ansässige Körperschaften. Diese Belastungsunterschiede könnten durch die Einfüh-
rung einer definitiven Kapitalertragsteuer auf Dividendenzahlungen in Höhe von 15 % 
(DBA-Regelsteuersatz der Definitivbelastung für Steuerausländer mit Streubesitz) beendet 
werden. Die Definitivbesteuerung von Streubesitzdividenden bei Kapitalgesellschaften 
(Pauschalsteuersatz ohne Werbungskostenabzug) würde jedoch bei inländischen Körper-
schaften in Abhängigkeit von den individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse zu teilweise 
beträchtlichen steuerlichen Mehrbelastungen führen. Außerdem würde die Problematik be-
stehen bleiben, dass für Steuerpflichtige bestimmter Staaten, die mangels DBA-Berechti-
gung keine Reduktion der Kapitalertragsteuerbelastung auf 15 % erreichen können, ein 
Anreiz bestünde, weiterhin Dividendenarbitragegeschäfte durchzuführen. 


Auch eine Anpassung des Entlastungsverfahrens in der Weise, dass eine Entlastung aus-
schließlich bereits durch eine Freistellung im Rahmen des Steuerabzugs erfolgt, wie sie der 
Bundesrechnungshof in seinem Bericht vom 28. Juli 2020 (VIII 3 – 2019 – 0999) nach dem 
sog. TRACE-Modell vorgeschlagen hat, stellt keine geeignete Alternative für die Verhinde-
rung von Betrug und Missbrauch bei der Entlastung von einer Abzugsteuer dar. Im Wesent-
lichen würden sich Betrugsversuche und steuerliche Gestaltungsmodelle vom Erstattungs- 
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in den Freistellungsbereich verlagern. Statt des Versuchs, eine unberechtigte Erstattung zu 
erhalten, würden Gestalter und Steuerhinterzieher anstreben, unberechtigte Freistellungen 
im Rahmen des Steuerabzugs zu erlangen. Es kommt hinzu, dass die Bekämpfung derar-
tigen Missbrauchs und Betrugs nach dem sog. TRACE-Modell in erster Linie in die Hände 
der sog. Finanzintermediäre gelegt wäre, die gar kein Interesse hätten, gegen ihre eigenen 
Kunden zu ermitteln. Die weiteren Gründe, die gegen die Umsetzung eines solchen Modells 
sprechen – zum Beispiel die erhebliche Verzögerung der Abführung der Steuern, die zu-
sätzliche Erschwerung der Entlastung von Kleinanlegern aufgrund der zu erwartenden pro-
hibitiven Entgeltforderungen der Finanzintermediäre und die Belastung der zum Steuerab-
zug Verpflichteten mit umfangreichen Prüfungs- und Haftungspflichten –, unterstreichen nur 
die Überlegenheit des gegenwärtigen Entlastungsverfahrens, zumal nach seiner weiteren 
Verbesserung durch dieses Gesetz. 


2. Weitere steuerliche Regelungen 


Um im Umwandlungssteuerrecht missbräuchliche Steuergestaltungen unter Inanspruch-
nahme des steuerlichen Rückwirkungszeitraums rechtssicher auszuschließen, käme auch 
die Abschaffung des steuerlichen Rückwirkungszeitraums in Betracht. Dies wäre allerdings 
mit einem erheblichen Bürokratieaufwand auch für all denjenigen Umwandlungen verbun-
den, denen keine missbräuchlichen Beweggründe zugrunde liegen. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Investmentsteuergesetzes (Artikel 2), des Umwandlungs-
steuergesetzes (Artikel 3) und des Außensteuergesetzes (Artikel 4) aus Artikel 105 Ab-
satz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG). 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 5) sowie des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung (Artikel 6) folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 
Absatz 5 GG. Die Gesetzgebungskompetenz für die Änderungen des Finanzverwaltungs-
gesetzes (Artikel 7) ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG, da durch die vorgese-
hene Steuerverwaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern der Vollzug der Steuerge-
setze erheblich verbessert und erleichtert wird. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Die Änderung des 
§ 50d Absatz 3 EStG dient der Umsetzung von Unionsrecht, wie es der EuGH durch seine 
Rechtsprechung ausgeprägt hat. 


Mit den völkerrechtlichen Verträgen, welche die Bundesrepublik Deutschland geschlossen 
hat, ist der Gesetzentwurf grundsätzlich ebenfalls vereinbar. Soweit die Neufassung der 
Vorschrift des § 50d Absatz 3 EStG mit einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen nicht 
vereinbar sein sollte, ist ein etwaiger Verstoß gegen diese völkerrechtlichen Verträge auf-
grund der zwingenden Vorgaben und des Vorrangs des Rechts der Europäischen Union 
unvermeidlich. 
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VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Es ergeben sich Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen insbesondere durch die Ab-
schaffung einzelner Entlastungsverfahren sowie die Konzentration der verbliebenen Ver-
fahren beim Bundeszentralamt für Steuern. Wesentliche Verwaltungsvereinfachungen re-
sultieren nach einem Übergangszeitraum auch aus der durch § 50c Absatz 5 EStG vorge-
sehene Digitalisierung des Antragsprozesses. 


Die Einführung der zusätzlichen Meldepflichten durch die §§ 45b und 45c EStG erschwert 
das Verfahren des Kapitalertragsteuerabzugs für die zum Steuerabzug Verpflichteten zwar, 
ist aber aus Gründen der Betrugsbekämpfung und der Sicherung des Steueraufkommens 
erforderlich. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen 
Gesetzgebungsbedarf umsetzt und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates 
sichert. Es unterstützt dabei den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinan-
zen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen). Eine Nachhaltigkeitsrelevanz be-
züglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


a. Steueraufkommen 


Wesentliches Ziel des Gesetzentwurfs ist ein ressourcenschonenderes sowie weniger be-
trugs- und missbrauchsanfälliges Verfahren der Entlastung von Kapitalertragsteuer und 
vom Steuerabzug nach § 50a EStG. Eine daraus resultierende Veränderung des Steuer-
aufkommens ist für den Haushalt jedoch nicht bezifferbar.  


Die Änderung des § 2 UmwStG sowie die Änderungen im AStG dienen der Sicherung des 
Steueraufkommens. 


b. Vollzugsaufwand 


Der Vollzugsaufwand für den Bund erhöht sich für die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt: 


Kapitel 
Haushaltsjahr 2021 2022 2023 2024 f. 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 866 1.732 1.732 1.732 


Tit. 428 01     -32 -32 


Tit. 511 01 244 488 409 409 


Tit. 812 01 122 244 244 244 


  Tit. 532 01 978 1.579 1.391 1.184 


Summe   2.210 4.043 3.744 3.537 


0816 


Tit. 422 01 198 396 439 481 


Tit. 511 01 (Non-
IT) 


53 106 117 127 


Tit. 812 01 27 53 58 63 


Tit. 511 01  126 252 252 252 
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  Tit. 532 01 220 220 110   


  Tit. 812 02 630 630     


Summe   1.254 1.657 976 923 


0811 Tit. 634 03 299 598 610 622 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   3.763 6.298 5.330 5.082 


anteiliger Umstellungsaufwand   1.608 2.209 1.391 1.184 


anteiliger laufender Aufwand   2.155 4.089 3.939 3.898 


Gesamtsumme Epl. 08 
(2021-2025) 


25.555 


Planstellen und Stellen 


Haushaltsjahr 
2021 2022 2023 2024 f. 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 
Hauptgruppe 4  


höherer Dienst 2 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 


gehobener Dienst 
2 x A 13g 
7 x A 12 
1 x A 11 


2 x A 13g 
7 x A 12 
1 x A 11 


2 x A 13g 
7 x A 12 
1 x A 11 


2 x A 13g 
7 x A 12 
1 x A 11 


mittlerer Dienst 
4 x A 9m     
7 x A 8 


4 x A 9m 
7 x A 8 


4 x A 9m 
7 x A 8 
-0,5 E 5 


4 x A 9m 
7 x A 8 
-0,5 E 5 


einfacher Dienst         


0816 


höherer Dienst         


gehobener Dienst 
1 x A 12 
4 x A 11 


1 x A 12 
4 x A 11 


2 x A 12 
4 x A 11 


2 x A 12 
4 x A 11 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


Der erhöhte Vollzugsaufwand resultiert im Wesentlichen aus dem Erfordernis des Aufbaus 
und der Pflege einer Steuerbescheinigungsdatenbank beim Bundeszentralamt für Steuern 
aufgrund der Neufassung der §§ 45b und 45c EStG sowie aus der Verlagerung der Zustän-
digkeit für die Entscheidung über unionsrechtliche Ansprüche auf Erstattung von Kapitaler-
tragsteuer von den Ländern auf das Bundeszentralamt für Steuern durch die Neufassung 
des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Finanzverwaltungsgesetz (FVG). 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 
08 ausgeglichen werden. 


4. Erfüllungsaufwand 


a. Bürgerinnen und Bürger 


Bürgerinnen und Bürger sind von den Regelungen nicht betroffen. 







 - 35 -   


b. Wirtschaft 


Durch das neue Steuerbescheinigungsverfahren (§§ 45a, 45b und 45c EStG) sowie die im 
Änderungen im Entlastungsverfahren des § 50d EStG ergeben sich für die Wirtschaft nach 
Berechnung des Statistischen Bundesamtes eine Verringerung des jährlichen Erfüllungs-
aufwands um 1,471 Mio. Euro. Dieser laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unter-
liegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich 
dabei im Saldo um ein „Out“ handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen für künf-
tige Regelungsvorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung. Die übrigen 
Regelungen des Gesetzes haben keine Veränderung des Erfüllungsaufwandes der Wirt-
schaft zur Folge. 


Für die technische Umsetzung entsteht der Wirtschaft einmaliger Erfüllungsaufwand von 
rund 45,172 Mio. Euro aufgrund der Regelungen der § 45b und 45c EStG, welcher der Ka-
tegorie Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe zuzuordnen ist. Das Konzept 
der Bundesregierung „zur Erhöhung der Transparenz über den Umstellungsaufwand für die 
Wirtschaft und zu dessen wirksamer und verhältnismäßiger Begrenzung“ wurde berück-
sichtigt. Dabei wurden die unter III. aufgeführten Alternativen zur Erreichung des Rege-
lungsziels geprüft und aus den dort genannten Gründen verworfen. Für die vor diesem Hin-
tergrund erforderlichen Datenübermittlungen sind weniger belastende Umsetzungsvarian-
ten nicht ersichtlich. 


Der jährliche und einmalige Erfüllungsaufwand der Wirtschaft verteilt sich nach den Berech-
nungen des Statistischen Bundesamtes vom 14. Oktober 2020 (A3/1010300001-5) und 
vom 3. November 2020 (A3/11304000) auf die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes wie 
folgt: 
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 Jährlicher Erfüllungsaufwand Einmaliger Erfüllungsaufwand 


Nr. 


Art 
der 
Vor-
gabe 


Para-
graph 


Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fallzahl 


Zeit-
auf-


wand 
in Mi-
nuten 


pro 
Fall 


Perso-
nalauf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand in 
Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs-


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Personal-
aufwand 


in 
Tsd. Euro 


Sach-
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs-


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Kate-
gorie 


1 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 45a 
Abs. 2, 
2a 
EStG 


Ausstellen von 
Steuerbeschei-
nigungen 


-200.000 4,3 -721 -40 -761   0 0 0  


2 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 45b 
Abs. 1 
bis 3 
EStG 


Zusätzliche An-
gaben auf den 
Steuerbeschei-
nigungen 


  ±0 ±0 ±0 2.549 5.280 19.111 0 19.111 Einfüh-
rung o-
der An-


pas-
sung 


digitaler 
Pro-


zessab-
läufe  


3 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 45b 
Abs. 1 
bis 6 
EStG 


Datenübermitt-
lung an das Bun-
deszentralamt 
für Steuern 
(BZSt) 


  ±0 ±0 ±0 2.549 5.280 19.111 0 19.111 Einfüh-
rung o-
der An-


pas-
sung 


digitaler 
Pro-


zessab-
läufe  


4 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 45b 
Abs. 3 
Satz 2 
EStG 


Mitteilung, dass 
Wertpapiere 
nicht als De-
ckungsbestand 
für ausgege-
bene Hinterle-
gungsscheine 
dienen 


10.000 6 +50 +10 +60   0 0 0  
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 Jährlicher Erfüllungsaufwand Einmaliger Erfüllungsaufwand 


Nr. 


Art 
der 
Vor-
gabe 


Para-
graph 


Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fallzahl 


Zeit-
auf-


wand 
in Mi-
nuten 


pro 
Fall 


Perso-
nalauf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand in 
Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs-


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Personal-
aufwand 


in 
Tsd. Euro 


Sach-
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs-


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Kate-
gorie 


5 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 45b 
Abs. 5 
EStG 


Aufforderung 
des Gläubigers 
der Kapitaler-
träge an die aus-
zahlende Stelle 
zur Datenüber-
mittlung an das 
BZSt 


10.000 4 +34 +10 +44   0 0 0  


6 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 45b 
Abs. 9 
EStG 


Informations-
übermittlung 
über die Identität 
der Aktionäre 
zum Zeitpunkt 
des Gewinnver-
teilungs-be-
schlusses 


1.000 6 +5 0 +5   0 0 0  


7 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 45c 
EStG 


Datenübermitt-
lung an das 
BZSt 


  ±0 ±0 ±0 2.549 1.920 6.950 0 6.950 Einfüh-
rung o-
der An-


pas-
sung 


digitaler 
Pro-


zessab-
läufe  


8 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 50c 
Abs. 2 
EStG 


Freistellungsan-
trag für die Ent-
lastung vom 
Steuerabzug auf 
Kapitalerträge 
und Vergütun-
gen für be-
schränkt Steuer-
pflichtige 


20.006 -15 -275 -74 -349   0 0 0  
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 Jährlicher Erfüllungsaufwand Einmaliger Erfüllungsaufwand 


Nr. 


Art 
der 
Vor-
gabe 


Para-
graph 


Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fallzahl 


Zeit-
auf-


wand 
in Mi-
nuten 


pro 
Fall 


Perso-
nalauf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand in 
Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs-


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Personal-
aufwand 


in 
Tsd. Euro 


Sach-
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs-


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Kate-
gorie 


9 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 50c 
Abs. 3 
EStG 


Erstattungsan-
trag für die Ent-
lastung vom 
Steuerabzug auf 
Kapitalerträge 
und Vergütun-
gen für be-
schränkt Steuer-
pflichtige 


23.440 -15 -322 -87 -409   0 0 0  


10 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 50d 
Abs. 5 
Satz 1 
EStG 


Antrag auf Teil-
nahme am Kon-
trollmeldever-
fahren  


-188 92 -10 -0,2 -10   0 0 0  


11 Infor-
mati-
ons-
pflicht 


§ 50d 
Abs. 5 
Satz 2 
und 4 
EStG 


Abgabe der Jah-
reskontrollmel-
dung 


-1.501 57 -49 -2 -51   0 0 0  


Summe   -1.288 -183 -1.471   45.172 0 45.172  


davon aus Informationspflichten   -1.288 -183 -1.471   45.172 0 45.172  
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c. Verwaltung 


Dem Bund entsteht durch das Gesetz einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 5,210 Mio. 
Euro sowie jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 1,833 Mio. Euro. 


Die Erhöhung des jährlichen Erfüllungsaufwands beim Bund wird teilweise kompensiert 
durch verringerten Erfüllungsaufwand bei den Ländern in Höhe von 0,770 Mio. Euro auf-
grund der Übernahme von Zuständigkeiten gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 FVG und 
§ 11 Absatz 1 InvStG. Den Ländern entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 
0,001 Mio. Euro infolge des § 89a AO. Das Gesetz hat keinen Erfüllungsaufwand der Län-
der durch eine erforderliche IT-technische Umsetzung zur Folge. 


Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen durch das Gesetz keinen Erfüllungsauf-
wand. 


Der Erfüllungsaufwand der Verwaltung verteilt sich nach der Berechnung des Statistischen 
Bundesamtes vom 16. Dezember 2020 (A3/11304000) auf die einzelnen Bestimmungen 
des Gesetzes (außer § 89a AO) wie folgt: 
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   Jährlicher Aufwand Einmaliger Aufwand 


Nr. 
Para-
graph 


Bezeichnung der Vor-
gabe 


Fallzahl 


Zahl der 
Stellen 
nach 
Lauf-
bahn-


gruppe 


Zeitauf-
wand pro 
Fall (in Mi-
nuten) (A) / 


Zeitauf-
wand in 
Stunden 
pro Jahr 


(B) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in 


Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
(in Mi-
nuten) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


1 § 5 
Abs. 1 
Satz 1 
FVG-E 
i. V. m. 
§§ 45a 
Abs. 2a, 
45b und 
45c 
EStG 


Steuerbescheinigungs-
datenbank (BZSt) 


 4 x ge-
hobener 


Dienst 


3 x mitt-
lerer 


Dienst 


(B) 1.600 430 0 430   - - - 


2 § 45b 
Abs. 2 
Nr. 1 
EStG-E 


Vergabe einer steuerli-
chen Identifikations-
nummer für beschränkt 
steuerpflichtige Gläubi-
ger von Kapitalerträgen 
im Sinne des § 43 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a und 
2 Satz 4 EStG 


10:000  (A) 41,50 219 10 229   - - - 


3 § 45b 
Abs. 2 
Nr. 1 
EStG-E 


Stammdatenpflege für 
zusätzliche steuerliche 
Identifikationsnummern 
für beschränkt steuer-
pflichtige Gläubiger von 
Kapitalerträgen im 
Sinne des § 43 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1a und 2 
Satz 4 EStG 


500  (A) 30 8 0 8   - - - 
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   Jährlicher Aufwand Einmaliger Aufwand 


Nr. 
Para-
graph 


Bezeichnung der Vor-
gabe 


Fallzahl 


Zahl der 
Stellen 
nach 
Lauf-
bahn-


gruppe 


Zeitauf-
wand pro 
Fall (in Mi-
nuten) (A) / 


Zeitauf-
wand in 
Stunden 
pro Jahr 


(B) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in 


Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
(in Mi-
nuten) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


4 § 50c 
Abs. 2 
Satz 1 
Nr. 1 
und 2 
EStG-E 


Bearbeitung eines An-
trags auf Freistellung 
von der deutschen Ab-
zugsteuer auf Kapitaler-
träge oder Vergütungen 
für beschränkt Steuer-
pflichtige 


10.003 


20.006 


 (A) -2,50 -12  


-53 


 


-65 


  - - - 


5 § 50c 
Abs. 3 
EStG-E 


Bearbeitung des An-
trags auf Erstattung der 
deutschen Abzugsteuer 
auf Kapitalerträge oder 
Vergütungen für be-
schränkt Steuerpflich-
tige 


11.720 


23.440 


 (A) -2,50 -14  


-36 


 


-50 


  - - - 


6 § 50c 
Abs. 2 
Satz 2 
EStG-E 


Bearbeitung zusätzli-
cher Erstattungsanträge 
aufgrund des Wegfalls 
rückwirkender Freistel-
lungen von der deut-
schen Abzugsteuer 


200  (A) 120 13 0 13   - - - 


7 § 50c 
Abs. 2 
und 3 
EStG-E 


Kundenbetreuung bei 
der Antragstellung von 
Freistellungs- und Er-
stattungsanträgen 


   +/- 0 +/- 0 +/- 0   - - - 


8 § 50d 
Abs. 3 
EStG-E 


Durchführung der Miss-
brauchsprüfung 


210  (A) 90 14 0 14   - - - 
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   Jährlicher Aufwand Einmaliger Aufwand 


Nr. 
Para-
graph 


Bezeichnung der Vor-
gabe 


Fallzahl 


Zahl der 
Stellen 
nach 
Lauf-
bahn-


gruppe 


Zeitauf-
wand pro 
Fall (in Mi-
nuten) (A) / 


Zeitauf-
wand in 
Stunden 
pro Jahr 


(B) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in 


Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
(in Mi-
nuten) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


9 § 5 
Abs. 1 
Satz 1 
Nr. 2 
FVG-E 


Zuständigkeitsübertra-
gung unionsrechtlicher 
Ansprüche auf Steuer-
erstattung (Bund) 


 2 x hö-
herer 


Dienst 
6 x ge-


hobener 
Dienst 


3,5 x 
mittlerer 


Dienst 


(B) 1.600 803 0 803   - - - 


 § 5 
Abs. 1 
Satz 1 
Nr. 2 
FVG-E 


Zuständigkeitsübertra-
gung unionsrechtlicher 
Ansprüche auf Steuer-
erstattung (Länder) 


 -2 x hö-
herer 


Dienst 
-6 x ge-


hobener 
Dienst 
-3,5 x 


mittlerer 
Dienst 


(B) 1.600 -761 0 -761   - - - 


10 § 11 
Abs. 1 
InvStG-
E 


Erstattung von Kapital-
ertragsteuer an be-
schränkt Steuerpflich-
tige durch das BZSt 
(Bund) 


600 


 


(A) 30 10 0 10   - - - 


 § 11 
Abs. 1 
InvStG-
E 


Übergang der Erstat-
tung von Kapitalertrag-
steuer an beschränkt 
Steuerpflichtige von den 
Ländern ans BZSt (Län-
der) 


-600  (A) 30 -9 0 -9   - - - 
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   Jährlicher Aufwand Einmaliger Aufwand 


Nr. 
Para-
graph 


Bezeichnung der Vor-
gabe 


Fallzahl 


Zahl der 
Stellen 
nach 
Lauf-
bahn-


gruppe 


Zeitauf-
wand pro 
Fall (in Mi-
nuten) (A) / 


Zeitauf-
wand in 
Stunden 
pro Jahr 


(B) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in 


Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


Fallzahl 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
(in Mi-
nuten) 


Perso-
nal- 
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Sach-
auf-


wand 
in Tsd. 
Euro 


Erfül-
lungs- 


auf-
wand 


in Tsd. 
Euro 


11 § 5 
Abs. 1 
Satz 1 
FVG-E 
i. V. m. 
§§ 45a 
Abs. 2a, 
45b und 
45c 
EStG-E 


Steuerbescheinigungs-
datenbank  
(ITZBund) 


 6 x ge-
hobener 


Dienst 


(B) 1.600 417 0 417 1 0 0 5 208 5 208 


Summe    1 117 -79 1 038   0 5 208 5 208 


davon auf Bundesebene    1 888 -79 1 808   0 5 208 5 208 


davon auf Landesebene    -771 0 -770   0 0 0 
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Der Erfüllungsaufwand aufgrund der Einführung des § 89a AO wird wie folgt berechnet: 


- jährlicher Erfüllungsaufwand: 


Nr. Bezeich-
nung 


Paragraf 
und 
Rechts-
norm 


Vollzugs-
ebene 


Fallzahl Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in Euro/h 


Personal-
aufwand 
in Tsd. € 


Gesamt-
aufwand 
in Tsd. € 


E.3004 Vorabver-
ständi-
gungsver-
fahren 


§ 89a AO Bund 20 1500 50 25 25 


- einmaliger Aufwand: 


Nr. Bezeich-
nung 


Paragraf 
und 
Rechts-
norm 


Vollzugs-
ebene 


Fallzahl Zeitauf-
wand in 
Minuten 
pro Fall 


Lohnsatz 
in Euro/h 


Personal-
aufwand 
in Tsd. € 


Gesamt-
aufwand 
in Tsd. € 


E.3004 Vorabver-
ständi-
gungsver-
fahren 


§ 89a AO Bund 20 90 50 2 2 


   Land 20 30 50 1 1 


 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft entstehen keine direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise 
und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwar-
ten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen des Gesetzentwurfs sollen dauerhaft gelten. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Änderungen der §§ 45b, 45c, 50c und 50d an-
gepasst. 


Zu Nummer 2 


§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 
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Die Ergänzung der Vorschrift zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer im Veranlagungsver-
fahren zur Einkommensteuer, die gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 KStG auch für die Körper-
schaftsteuer gilt, dient der Anpassung an die Änderung des § 45a. Dessen neuer Absatz 2a 
sieht vor, dass bei beschränkt Steuerpflichtigen keine Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 
mehr auszustellen ist, sondern stattdessen dem Bundeszentralamt für Steuern Bescheini-
gungsdaten zu übermitteln sind. Bei beschränkt Steuerpflichtigen, deren Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer für Einkünfte, die der Kapitalertragsteuer unterliegen, nicht gemäß § 50 
Absatz 2 Satz 1 dieses Gesetzes bzw. gemäß § 32 Absatz 1 KStG durch den Steuerabzug 
abgegolten sind, ist daher künftig im Rahmen der Veranlagung die Kapitalertragsteuer nur 
anzurechnen, wenn die Angaben nach § 45a Absatz 2a übermittelt worden sind. Das Bun-
deszentralamt stellt die danach übermittelten Daten dem für die Veranlagung zuständigen 
Finanzamt zur Verfügung. 


Zu Nummer 3 


§ 43b 


Zu Buchstabe a 


§ 43b Absatz 1 Satz 1 


Der neue zweite Halbsatz des Absatzes 1 Satz 1 ordnet die entsprechende Geltung der 
Missbrauchsdefinition des § 50d Absatz 3 an, da jener nach seiner Neufassung unmittelbar 
nur noch für Ansprüche aus Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) 
gelten soll. Dadurch bleibt die Umsetzung der Vorgaben des Artikels 1 Absatz 2 und 3 der 
Richtlinie 2011/96/EU (sog. Mutter-Tochter-Richtlinie) gewährleistet.  


Zu Buchstabe b 


§ 43b Absatz 2 Satz 5 


In Absatz 2 Satz 5 werden die Verweise an die Änderungen der §§ 50c und 50d angepasst. 


Zu Nummer 4 


§ 44a Absatz 9 Satz 2 bis 4 


Die Neufassung des Absatzes 9 Satz 2 und 4 bewirkt die Anpassung der Verweise an die 
Änderungen in den §§ 50c und 50d. Der Satz 3 wird redaktionell vereinfacht, ohne dass 
hiermit eine inhaltliche Änderung verbunden sein soll. 


Zu Nummer 5 


§ 45a 


Zu Buchstabe a 


§ 45a Absatz 2a – neu – 


Erzielen beschränkt steuerpflichtige Gläubiger Kapitalerträge nach § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1a oder Nummer 2 Satz 4 u. a. aus girosammelverwahrten Aktien oder Genuss-
scheinen, hat die die Kapitalerträge auszahlende Stelle zukünftig dem Gläubiger eine Steu-
erbescheinigung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 (ggf. i. V. m. § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Satz 4) nicht mehr auszustellen. Anstelle dessen sind die in einer Steuerbescheini-
gung erforderlichen Angaben gemäß dem neuen § 45b Absatz 5 auf Verlangen des Gläu-
bigers der Kapitalerträge elektronisch unmittelbar an das Bundeszentralamt für Steuern zu 
übermitteln. Die Übermittlung des Datensatzes ist nach dem neuen § 50c Absatz 3 Satz 3 
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Halbsatz 1 bzw. gemäß dem neuen § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 Voraussetzung für 
eine Erstattung der für den Gläubiger abgeführten Kapitalertragsteuer. 


Die Regelung dient präventiv dem Ausschluss von Steuerhinterziehung durch die Vorlage 
gefälschter Steuerbescheinigungen im Rahmen des Erstattungsverfahrens nach § 50c Ab-
satz 3 oder des Veranlagungsverfahrens. Zusätzlich verringert sie den Aufwand sowohl der 
Datenverarbeitung beim Bundeszentralamt für Steuern als auch der Ausstellung von Be-
scheinigungen bei den betroffenen Finanzinstituten. Außerdem werden insbesondere im 
Erstattungsverfahren nach § 50c Absatz 3 die Antragsteller entlastet, da die Aufbewahrung 
und Vorlage papierhafter Bescheinigungen entfällt. 


Zu Buchstabe b 


§ 45a Absatz 7 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 45a Absatz 7 Satz 1 


Der neu gefasste Satz 1 erweitert die Haftung des Ausstellers einer fehlerhaften Steuerbe-
scheinigung auch auf Angaben, die gemäß § 45b Absatz 1 bis 5 auf einer Steuerbeschei-
nigung zu ergänzen sind. Außerdem besteht nach Halbsatz 2 eine Haftung auch im Fall 
einer fehlerhaften Übermittlung von Daten nach dem neuen Absatz 2a. Die nach diesen 
Normen zu liefernden Angaben beinhalten wichtige Informationen, die insbesondere bei 
den in der Vergangenheit besonders gestaltungsanfälligen Aktiengeschäften um den Divi-
dendenstichtag zur Aufklärung einschlägiger Sachverhalte notwendig sind. Die Richtigkeit 
dieser Angaben hat für das Besteuerungsverfahren ein besonderes Gewicht. Dies korres-
pondiert mit der Erweiterung des Haftungsrahmens für den Aussteller der Bescheinigung. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 45a Absatz 7 Satz 3 – aufgehoben - 


Die Regelung des bisherigen Satzes 3 fällt weg. Sie eröffnete dem Aussteller einer Steuer-
bescheinigung bisher in zwei Fällen die Möglichkeit, die Haftungsinanspruchnahme abzu-
wenden. 


Durch den Wegfall der Nummer 1 des derzeitigen Satzes 3 tritt in den Fällen des geltenden 
Satzes 2 die Haftung des Ausstellers der Bescheinigung nunmehr neben die Haftung des 
Schuldners der Kapitalerträge. Dem Aussteller der Bescheinigung steht bei fehlerhaften 
Angaben des Schuldners, auf denen die unzutreffende Bescheinigung beruht, jedoch im 
Innenverhältnis zum Schuldner der Kapitalerträge regelmäßig ein zivilrechtlicher Regress 
im Rahmen des Auftragsverhältnisses zu, das in den haftungsrelevanten Fällen des Absat-
zes 3 mit dem Schuldner der Kapitalerträge besteht. 


Die wegfallende Nummer 2 enthält derzeit noch eine Exkulpation des Ausstellers der Be-
scheinigung durch die Benachrichtigung des für den Empfänger der Bescheinigung zustän-
digen Finanzamtes oder des Bundeszentralamtes für Steuern über die erfolglose Rückfor-
derung der Bescheinigung gemäß Absatz 6 Satz 3. Durch die Streichung dieser Regelung 
wird die Haftung für die Ausstellung fehlerhafter Steuerbescheinigungen verschärft, um in 
Anbetracht der hohen Bedeutung von Steuerbescheinigungen für die Festsetzung von 
Steuer- und Erstattungsansprüchen der dadurch gebotenen Sorgfalt im Prozess der Erstel-
lung und Berichtigung von Steuerbescheinigungen Rechnung zu tragen. Die Finanzverwal-
tungen in Bund und Ländern haben allein bei Cum/Ex-Gestaltungen Verdachtsfälle mit ei-
nem Volumen von 5,3 Mrd. Euro aufgegriffen. Diesen Fallgestaltungen lagen Bescheini-
gungen über Kapitalertragsteuer in gleicher Höhe zugrunde, die gar nicht einbehalten 
wurde. 
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Die Haftungsverschärfung ist auch in den Fällen angemessen, in denen der Aussteller – 
wie in vielen Fällen bei beschränkt Steuerpflichtigen – für die Erstellung der Bescheinigung 
auf die Angaben Dritter, wie etwa ausländischer Banken im Rahmen einer Wertpapierver-
wahrkette, angewiesen ist. Denn der Aussteller bescheinigt abgeführte Kapitalertragsteuer 
auch in jenen Fällen im Rahmen eines bestehenden Kundenverhältnisses; er kann aber am 
besten die Verlässlichkeit seines eigenen Vertragspartners einschätzen und die Qualität 
der Angaben sicherstellen, wozu er in Abwesenheit einer wirksamen Haftungsregelung je-
doch keine ausreichende Motivation hat. Überdies steht dem Aussteller auch hier regelmä-
ßig die Möglichkeit der Vereinbarung eines Rückgriffes über einen vertraglich vereinbarten 
Regress gegenüber einem Vertragspartner zu, der fehlerhafte Angaben für die Ausstellung 
einer Steuerbescheinigung geliefert hat. Dieser Rückgriff wird in der Praxis beispielsweise 
durch eine Freistellungserklärung eröffnet, in der der Depotkunde den Verwahrer von jegli-
chen Ansprüchen freistellt, die aus fehlerhaften Angaben des Depotkunden gegen den Ver-
wahrer geltend gemacht werden. 


Derzeit ist die gesetzlich vorgesehene Haftung bei Ausstellung falscher Steuerbescheini-
gungen tatsächlich regelmäßig nur schwer durchsetzbar. Gleichzeitig besteht bei falschen 
Steuerbescheinigungen ein hohes Schadenspotential wie auch die Ermittlungen zu 
Cum/Ex, Cum/Cum und Cum/Fake-Gestaltungen erkennen lassen. Der Inhalt einer Steu-
erbescheinigung wird durch die Angaben des Ausstellers und durch die in einer Verwahr-
kette eingebundenen Zwischenverwahrer bestimmt. Diesen Beteiligten liegen die relevan-
ten Informationen jeweils unmittelbar vor. Andere Beteiligte haben keinen unmittelbaren 
Einblick in die Verwahrstruktur, die Depotbuchhaltung und die Abwicklung von Transaktio-
nen, die den ausgewiesenen Wertpapiererträgen und Steuerbeträgen zugrunde liegen. Um 
hohe Steuerschäden zu vermeiden, ist im Prozess der Ausstellung von Steuerbescheini-
gungen von allen Beteiligten ein hohes Maß an Sorgfalt geboten. Vor diesem Hintergrund 
ist auch eine verschuldensunabhängige Haftung der Aussteller falscher Steuerbescheini-
gungen verhältnismäßig. Der Verhinderung von massivem Steuerbetrug kommt vor dem 
Hintergrund der Sicherstellung der Gleichheit der Besteuerung eine hohe Bedeutung zu. 
Bereits in seiner zu damaligen Missständen bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften er-
gangenen Entscheidung vom 27. Juni 1991 hat das Bundesverfassungsgericht betont, 
"dass das materielle Steuergesetz in ein normatives Umfeld eingebettet sein muss, welches 
die Gleichheit der Belastung auch hinsichtlich des tatsächlichen Erfolges prinzipiell gewähr-
leistet" (BVerfGE 84, 239, LS. 1). Das Gericht führt hierzu aus, es handele sich um „einen 
Missstand, der in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar ist" und „im übrigen wären die 
rechtsstaatlichen Grundlagen des Kapitalmarkts und der Gesamtwirtschaft selbst destabili-
siert, wenn eine beharrliche Steuerverweigerung in der Regel hingenommen und nur in 
Sonderfällen mit steuerlichen und strafrechtlichen Sanktionen unterbunden würde" (BVer-
fGE a.a.O., S. 274). Seine Rechtsprechung gegen Steuerumgehungs- und Manipulations-
praktiken hat das Gericht in neuerer Zeit eher noch verschärft, in dem es ergänzt hat, dass 
bei entsprechenden Regelungen die Freistellung der Miterfassung von Fällen „ohne erkenn-
baren Umgehungsbezug" aus Gleichheitsgründen „nicht geboten" ist, mit der rigorosen Be-
gründung: „Art. 3 Abs. 1 GG verlangt keine derart feinen Unterscheidungen," (BVerfGE 148, 
217 [254, Rdnr. 130 a.E.]). Je stärker die Umgehungs- und Manipulationsgeneigtheit, desto 
stärker ist auch die Eingriffsbefugnis des Gesetzgebers. 


Ein Eingriff in Artikel 12 Absatz 1 GG kann vorliegend gerechtfertigt werden und ist insbe-
sondere auch verhältnismäßig. Mit der Neuregelung würde ein gewichtiges Gemeinwohlin-
teresse verfolgt, nämlich die effektive Durchsetzung des staatlichen Besteuerungsan-
spruchs sowie die Verhinderung von Betrug zum Nachteil des Staates. Für die Frage der 
Verhältnismäßigkeit einer verschuldensunabhängigen Haftung stellt das BVerfG zudem re-
gelmäßig auf die Verantwortungsbereiche ab (vgl. BVerfG Beschluss vom 20. März 2007, 
1 BvR 1047/05, Rz. 54). In Anbetracht der typischerweise engen und etablierten Geschäfts-
beziehungen, auf deren Grundlage die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt, besteht für 
die Depotbanken die Möglichkeit Informationen zu verifizieren oder Haftungsvereinbarun-
gen mit Korrespondenz-Instituten abzuschließen. 
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Zu Nummer 6 


§ 45b – neu – 


Mit dem neuen § 45b wird insbesondere bei Kapitalerträgen aus girosammelverwahrten 
Aktien der Umfang der in Steuerbescheinigungen auszuweisenden Angaben erweitert. Um 
die Finanzverwaltung frühzeitig über die in den Steuerbescheinigungen enthaltenen Daten 
in Kenntnis zu setzen, sind diese nach Maßgabe des § 93c AO an das Bundeszentralamt 
für Steuern zu übersenden. Dem Bundeszentralamt für Steuern sind zudem durch die aus-
zahlenden Stellen zukünftig auch Informationen zu übermitteln zu Art und Umfang der Ab-
standnahme vom Steuerabzug und zur Höhe der einbehaltenen und abgeführten Kapital-
ertragsteuer, wenn keine Steuerbescheinigung erteilt wurde bzw. keine Angaben nach 
§ 45a Absatz 2a übermittelt wurden. 


§ 45b Absatz 1 


Nach Absatz 1 sind in allen Fällen, in denen gemäß § 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 die 
die Kapitalerträge auszahlende Stelle Steuerbescheinigungen erstellt, die Bescheinigungen 
mit einer individuellen Ordnungsnummer zu versehen. Dies gilt auch bei elektronischer 
Übermittlung der Bescheinigungsdaten nach § 45a Absatz 2a. 


Die nach Satz 1 zu vergebende Ordnungsnummer soll u. a. die eindeutige und maschinelle 
Zuordnung jeder Steuerbescheinigung bzw. des für einen bestimmten Zufluss von Kapital-
erträgen übermittelten Datensatzes zum Aussteller bzw. Übermittler ermöglichen. Sie darf 
nur einmalig vergeben werden und nicht mit einer anderen vergebenen Ordnungsnummer 
übereinstimmen. Inhalt und Struktur der Ordnungsnummer werden durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
nach amtlichen Muster vorgegeben. 


§ 45b Absatz 2 


Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 Satz 4 
sind für jeden Gläubiger der Kapitalerträge die in einer Steuerbescheinigung auszuweisen-
den Angaben zu ergänzen. Die nach den Nummern 1 bis 9 zu ergänzenden Angaben be-
inhalten den je Wertpapiergattung erzielten Bruttobetrag der Kapitalerträge, die einbehal-
tene und abgeführte Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag sowie die Begleitum-
stände des Erwerbs der Wertpapiere. Dies beinhaltet die Information zur Übertragung der 
Aktien an den Erwerber und zur Veräußerung der Aktien, soweit die erworbenen Aktien 
innerhalb von 45 Tagen nach Fälligkeit der Kapitalerträge wieder veräußert wurden. Eine 
Steuerbescheinigung kann damit frühestens 45 Tage nach Fälligkeit der Kapitalerträge aus-
gestellt werden, da erst zu diesem Zeitpunkt feststeht, ob die Angaben zur Veräußerung 
der Aktien auf der Steuerbescheinigung zu ergänzen sind. Um der Finanzverwaltung die 
Prüfung zu ermöglichen, über welche Depotbanken der Gläubiger der Kapitalerträge seine 
Stellung als Anteilseigner begründet, sind die in die Verwahrkette eingebundenen Zwi-
schenverwahrstellen anzugeben. Der Ausweis der einbehaltenen und abgeführten Kapital-
ertragsteuer erfolgt ohne Berücksichtigung der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchen-
steuer. 


Fallen die Kapitaleinkünfte nicht unter § 20 Absatz 8, werden die Einkünfte unterjährig nach 
Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträgen oder mit dem Sparer-
Pauschbetrag verrechnet. In diesem Fall ist nach Nummer 3 der Betrag der auf die Erträge 
einbehaltenen Kapitalertragsteuer vor Durchführung des Verlustausgleichs und vor Ver-
rechnung mit dem Sparer-Pauschbetrag auszuweisen. Die nach Durchführung der Ver-
lustverrechnung nach § 43a Absatz 3 Satz 2 am Ende des Kalenderjahres einbehaltene 
und abgeführte Kapitalertragsteuer ist nach Absatz 4 Satz 2 neben den Angaben nach Ab-
satz 2 zu übermitteln. 


§ 45b Absatz 3 
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Satz 1 und 2 


In den USA aufgelegte Hinterlegungsscheine auf deutsche Aktien (ADR) könnten in der 
Vergangenheit benutzt worden sein, um unberechtigte Ansprüche auf Erstattung von Kapi-
talertragsteuer geltend zu machen. Für diese Hinterlegungsscheine wird entsprechend dem 
bei Ausgabe festgelegten Verhältnis zwischen hinterlegten Aktien und ausgegebenen Hin-
terlegungsscheinen ein Bestand inländischer Aktien bei der inländischen Hinterlegungs-
stelle verwahrt. Bei den untersuchten Gestaltungen wurden durch die Emittenten Hinterle-
gungsscheine ausgegeben ohne Verwahrung der erforderlichen Aktien bei der inländischen 
Hinterlegungsstelle. 


Um der Finanzverwaltung in Bezug auf ADR und andere Hinterlegungsscheine die Kontrolle 
zu erleichtern, dass der Bestand der bei einer inländischen Hinterlegungsstelle verwahrten 
Wertpapiere mit den für diese Wertpapiere ausgegebenen Hinterlegungsscheinen korres-
pondiert und keine Hinterlegungsscheine ausgegeben wurden, für die keine inländischen 
Wertpapiere hinterlegt waren, werden in Steuerbescheinigungen zusätzliche Angaben ver-
langt. 


Satz 3 und 4 


Ebenfalls in Bezug auf Hinterlegungsscheine sieht der Satz 3 des Absatzes 3 vor, dass 
jedes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, das eine Steuerbescheinigung für den 
Steuereinbehalt auf Erträge aus einem bei einem anderen Kreditinstitut verwahrten Wert-
papierbestand verlangt, eine schriftliche Versicherung gegenüber diesem Institut abgeben 
muss, dass die betreffenden Wertpapiere nicht als Deckungsbestand für Hinterlegungs-
scheine hinterlegt sind. Liegt der auszahlenden Stelle keine entsprechende Versicherung 
vor, darf eine Steuerbescheinigung nicht erteilt werden. 


Nach Satz 4 darf eine Steuerbescheinigung erst erteilt werden, wenn der Emittent der Hin-
terlegungsscheine versichert, dass während des Zeitraumes zwischen dem Gewinnvertei-
lungsbeschluss für die hinterlegten Aktien und der Gutschrift der Erträge an die Inhaber des 
Hinterlegungsscheines keine Hinterlegungsscheine ausgegebenen wurden, die nicht durch 
den bei der inländischen Hinterlegungsstelle eingebuchten Bestand an inländischen Wert-
papieren gedeckt waren. 


§ 45b Absatz 4 


Nach Absatz 4 sind die auf den Steuerbescheinigungen nach Absatz 1, Absatz 2 und Ab-
satz 3 Satz 2 auszuweisenden Angaben dem Bundeszentralamt für Steuern auf elektroni-
schem Weg nach Maßgabe des § 93c AO zu übermitteln.  


Die Datenübermittlung hat bis spätestens zum 31. Juli des auf den Zufluss der Kapitaler-
träge folgenden Jahres zu erfolgen. Die in § 93c Absatz 1 Nummer 1 AO genannte Frist ist 
nicht anzuwenden. Sind die Kapitalerträge nach Maßgabe des § 43a Absatz 3 Satz 2 mit 
anderen negativen Kapitaleinkünften auszugleichen, ist durch die inländische auszahlende 
Stelle die nach Verlustausgleich verbleibende und dem Steuerpflichtigen bescheinigte ein-
behaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer zu übermitteln. Der Aussteller der Bescheini-
gung kann der Informationspflicht nach § 93c Absatz 1 Nummer 3 AO durch einen geson-
derten Hinweis auf der Steuerbescheinigung nachkommen. 


§ 45b Absatz 5 – Übermittlung der Bescheinigungsdaten bei beschränkt Steuerpflichtigen 


Der Absatz 5 regelt die Einzelheiten der Übermittlung der Bescheinigungsdaten nach § 45a 
Absatz 2a, die bei der Mehrzahl der beschränkt Steuerpflichtigen die bisherige Ausstellung 
einer Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 ersetzen soll. Die Angaben dienen dem Bundes-
zentralamt für Steuern in erster Linie zur Durchführung des Erstattungsverfahrens nach 
dem künftigen § 50c Absatz 3, darüber hinaus aber auch dem Abgleich mit den weiteren 
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nach § 45b und § 45c zu übermittelnden Daten. Das Vorliegen eines entsprechenden Da-
tensatzes beim Bundeszentralamt für Steuern ist nach dem neuen § 50c Absatz 3 Satz 3 
Halbsatz 1 Voraussetzung einer Erstattung. Nach der in diesem Gesetz ebenfalls vorgese-
henen Änderung des § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 soll die Übermittlung der Bescheini-
gungsdaten auch Voraussetzung einer Anrechnung der Kapitalertragsteuer sein, soweit be-
schränkt Steuerpflichtige bei einem Finanzamt veranlagt werden. 


Der Umfang der zu übermittelnden Daten entspricht den nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 
bei Bescheinigungen nach § 45a Absatz 2 an das Bundeszentralamt für Steuern zu über-
mittelnden Angaben, ergänzt um weitere gläubigerspezifische Angaben. Die Angaben sind 
zu jedem Zufluss separat und nur auf Verlangen des Gläubigers der Kapitalerträge zu über-
mitteln. Die Übermittlung hat nach dem Verlangen des Gläubigers unverzüglich, also ohne 
schuldhaftes Zögern der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle zu erfolgen. 


Die Vorschriften des § 93c AO sind anzuwenden. Demnach ist beispielsweise der Gläubiger 
über die übermittelten Daten entsprechend § 93c Absatz 1 Nummer 3 AO zu informieren. 
Da allerdings die Übermittlung der Bescheinigungsdaten nach Satz 1 unverzüglich zu erfol-
gen hat, sobald der Gläubiger ein entsprechendes Verlangen gegenüber der die Kapitaler-
träge auszahlenden Stelle äußert, sind die in § 93c Absatz 1 Nummer 1 AO vorgesehenen 
Fristen nicht zu beachten. Sofern das Bundeszentralamt für Steuern aus technischen Grün-
den Datensätze nur gesammelt zu bestimmten Zeitpunkten annehmen sollte, kommt die 
die Kapitalerträge auszahlende Stelle ihrer Übermittlungspflicht unverzüglich nach, sofern 
sie die Daten zum nächstmöglichen Annahmezeitpunkt liefert. 


Nach Satz 3 sind auch in den Fällen der Übermittlung von Angaben nach § 45a Absatz 2a 
dem Übermittler gegenüber die Versicherungen nach Absatz 3 Satz 2 und 3 im Hinblick auf 
Hinterlegungsscheine abzugeben, bevor die Angaben an das Bundeszentralamt für Steu-
ern übermittelt werden dürfen. 


§ 45b Absatz 6 


Absatz 6 begründet für die inländische auszahlende Stelle die Pflicht zur Meldung von Ka-
pitalerträgen, wenn zwar ein Steuerabzug vorgenommen, aber bis zum 31. Juli des auf das 
Zuflussjahr folgenden Jahres noch keine Bescheinigung erteilt bzw. veranlasst wurde. Au-
ßerdem besteht eine Meldepflicht, wenn ein Steuerabzug auf die Kapitalerträge nicht in 
Höhe von 25 Prozent vorgenommen wurde oder vom Steuerabzug gänzlich Abstand ge-
nommen wurde. 


Die nach Absatz 6 gemeldeten Daten dienen dazu, das Volumen nicht bescheinigter Kapi-
talertragsteuer bzw. nicht in voller Höhe von 25 Prozent bescheinigter Kapitalertragsteuer 
sowie das Volumen der Abstandnahme vom Steuerabzug bezogen auf einzelne Wertpa-
pierdepots transparent zu machen. 


Satz 1 


Wurde für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und Nummer 2 
Satz 4 Kapitalertragsteuer einbehalten und abgeführt, aber für diesen Steuerabzug weder 
die Erteilung einer Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 noch die Datenübermittlung nach 
§ 45a Absatz 2a verlangt, ist die inländische auszahlende Stelle nach Satz 1 verpflichtet, 
dem Bundeszentralamt für Steuern die Höhe der einbehaltenen Kapitalertragsteuer mitzu-
teilen, für die keine Steuerbescheinigung beantragt wurde bzw. keine Datenübermittlung 
erfolgt ist. Neben den persönlichen Angaben zum Depotinhaber sind die dem Depot gutge-
schriebenen Kapitalerträge und der Steuerabzugsbetrag mitzuteilen. Diese Meldung hat für 
jedes bei der inländischen auszahlenden Stelle geführte Wertpapierdepot gesondert zu er-
folgen. 


Satz 2 
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Wurde vom Steuerabzug Abstand genommen, sind nach Satz 2 neben den Angaben ge-
mäß Absatz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 auch die Ordnungsnummer, die bei Beschei-
nigung oder Übermittlung des reduzierten Steuerabzugs vergeben wurde, und die jeweilige 
Rechtsgrundlage für den reduzierten bzw. unterlassenen Steuerabzug zu übermitteln. 


§ 45b Absatz 7 


Wertpapiere werden für den Gläubiger der Kapitalerträge häufig nicht direkt bei der die Ka-
pitalerträge auszahlenden Stelle im Sinne des § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 (z. B. der 
Clearstream Banking AG) verwahrt. In diesen Fällen sind weitere Depotbanken zwischen 
der auszahlenden Stelle und der Depotbank des Gläubigers, die die Wertpapiere in einem 
auf den Namen des Gläubigers der Kapitalerträge geführten Wertpapierdepot verwahrt, mit 
der Verwahrung der Wertpapiere beauftragt und Teil einer Verwahrkette. Da der Gläubiger 
der Kapitalerträge bei mehrstufigen Verwahrketten den Nachweis der Inhaberschaft über 
die verwahrten Wertpapiere über die Verwahrkette zu führen hat, ist es für die Prüfung der 
Zurechnung der Kapitalerträge erforderlich, dass die weiteren, in die Verwahrung der Wert-
papiere eingebundenen Stellen nach Absatz 2 Nummer 8 auf der Steuerbescheinigung 
ausgewiesen werden und damit die Verwahrstruktur transparent ist. Durch Cum/Ex- und 
Cum/Cum-Gestaltungen wurde dem Fiskus ein beträchtlicher Schaden zugefügt. Die Er-
fahrungen aus der Aufarbeitung dieser Geschäfte zeigen, dass die Kenntnis der mit der 
Verwahrung der Wertpapiere beauftragten Depotstellen eine wichtige Grundlage für die 
Prüfung und Bewertung entsprechender Gestaltungen zur unberechtigten Erstattung von 
Kapitalertragsteuer darstellt. Die in die Verwahrkette eingebundenen Zwischenverwahrer 
sind deshalb verpflichtet, die für die Ausstellung der Steuerbescheinigung erforderlichen 
Angaben ihrer Verwahrstelle vollständig und richtig mitzuteilen und die Daten, die die Zwi-
schenverwahrer von nachgeordneten Verwahrstellen erhalten haben, ebenfalls vollständig 
und richtig ihrer Verwahrstelle weiterzuleiten.  


Auch die gegenüber dem Aussteller einer Steuerbescheinigung abzugebende schriftliche 
Versicherung, dass die hinterlegten Wertpapiere nicht als Deckungsbestand für Hinterle-
gungsscheine dienen, bzw. für den Fall einer Ausgabe von Hinterlegungsscheinen, dass 
die Gesamtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine im gesamten Zeitraum zwischen dem 
Gewinnverteilungsbeschluss für die bei der inländischen Hinterlegungsstelle hinterlegten 
Wertpapiere und der Gutschrift der Erträge bei den Inhabern der Hinterlegungsscheine dem 
Verhältnis gemäß den Emissionsbedingungen entsprochen hat ist dem Aussteller der Be-
scheinigung vollständig und richtig zu übermitteln. 


Bevor diese Daten vollständig vorliegen, darf weder eine Steuerbescheinigung ausgege-
ben, noch Bescheinigungsdaten übermittelt werden. 


§ 45b Absatz 8 


Absatz 8 regelt das Verfahren zur Korrektur oder Stornierung von an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermittelten Datensätzen. Das Verfahren richtet sich nach den Vorgaben des 
§ 93c Absatz 3 AO mit der Maßgabe, dass auch nach Ablauf des siebten auf den Besteue-
rungszeitpunkt folgenden Kalenderjahres Korrekturen und Stornierungen vorzunehmen 
sind. Die Ermittlungen zu Cum/Ex-, Cum/Cum- und vergleichbaren Gestaltungen haben 
gezeigt, dass auch nach vielen Jahren neue Informationen zu Gestaltungen bekannt wer-
den und es sich herausstellt, dass Steuerbescheinigungen unzutreffend erstellt wurden. Die 
Notwendigkeit zur Korrektur übermittelter Datensätze kann sich auch ergeben, wenn nach 
erstmaliger Datenübermittlung nach Absatz 6 noch Steuerbescheinigungen erstellt bzw. 
Datenübermittlungen nach § 45 Absatz 2a erfolgen und sich dadurch das Volumen nicht 
bescheinigter Kapitalertragsteuer für ein Depotkonto ändert. 


§ 45b Absatz 9 
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Nach § 20 Absatz 5 erzielt der Anteilseigner die Dividendeneinkünfte. Anteilseigner ist die-
jenige Person, der nach § 39 AO die Anteile zuzurechnen sind. Nach § 39 Absatz 1 AO 
sind Wirtschaftsgüter grundsätzlich dem zivilrechtlichen Eigentümer zuzurechnen. 


Inländische börsennotierte Gesellschaften befinden sich mittlerweile gemäß §§ 67a ff. AktG 
in unmittelbarem Kontakt zu ihren Aktionären. Sie haben insbesondere nach § 67d AktG 
das Recht, Informationen über die Identität ihrer Aktionäre von den Verwahrern der Aktien 
zu verlangen. Diese Informationen sind auch für das Steuerverfahren von Bedeutung und 
sollen deshalb dem Bundeszentralamt für Steuern von den börsennotierten Gesellschaften 
übermittelt werden. Die Informationen dienen insbesondere dem Abgleich mit den nach den 
Absätzen 4 bis 6 von den die Kapitalerträge auszahlenden Stellen zu übermittelnden An-
gaben. 


§ 45b Absatz 10 


Absatz 10 bestimmt, dass die nach Absatz 4 bis 6 übermittelten Daten für Analysezwecke 
im Hinblick auf Steuergestaltungen im Zusammenhang mit der Kapitalertragsteuer verar-
beitet werden dürfen. Diese Zweckbestimmung im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 der Daten-
schutz-Grundverordnung ergänzt die bereits nach § 29b Absatz 1 AO bestehende Befugnis 
der Finanzbehörden zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Festsetzung und Er-
hebung/Erstattung von Steuern und Steuervergütungen (vgl. § 88 AO). Demzufolge dürfen 
die nach Absatz 5 übermittelten Daten durch das Bundeszentralamt für Steuern und die 
Finanzämter nicht nur im Rahmen der Entlastungsverfahren, insbesondere nach § 50c und 
§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 verarbeitet werden, sondern – zusammen mit den nach 
Absatz 4 und 6 übermittelten Daten – auch für die vorgenannten Analysezwecke. Die Zu-
lässigkeit einer (zweckändernden) Weiterverarbeitung der nach Absatz 4 bis 6 übermittel-
ten personenbezogenen Daten nach Maßgabe des § 29c AO bleibt unberührt. 


Zu Nummer 7 


§ 45c – neu – 


Neben den in § 45b auf Steuerbescheinigungen auszuweisenden oder zu übermittelnden 
zusätzlichen Informationen und den darauf bezogenen Meldepflichten sieht § 45c zusätzli-
che Meldepflichten der die Kapitalerträge auszahlenden Stellen und der Wertpapiersam-
melbanken zum Umfang der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer vor. 


§ 45c Absatz 1 


Neben den in Steuerbescheinigungen auszuweisenden personenbezogenen Angaben sind 
dem Bundeszentralamt für Steuern die durch die auszahlenden Stellen insgesamt für eine 
Wertpapiergattung gutgeschriebenen Kapitalerträge und die darauf einbehaltene und be-
scheinigte Kapitalertragsteuer zu übermitteln. Soweit eine Abstandnahme vom Steuerab-
zug erfolgt ist, sind die Höhe des Betrags der Abstandnahme und die der Abstandnahme 
zugrundegelegten Rechtsnormen mitzuteilen. Durch die Meldungen wird der Umfang der 
durch die auszahlenden Stellen einbehaltenen und bescheinigten Kapitalertragsteuer je 
Wertpapiergattung transparent. Entsprechendes gilt für den Umfang der Abstandnahme 
vom Steuerabzug. Durch Vergleich der Volumina mit Vorjahren oder zwischen einzelnen 
Wertpapiergattungen und Zahlstellen können auffällige Entwicklungen leichter identifiziert 
und durch die ergänzende Analyse der Meldungen nach § 45b ein bestehender Handlungs-
bedarf im Hinblick auf Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung erkannt 
werden. Sind die gutgeschriebenen Kapitalerträge im Rahmen von § 43a Absatz 3 Satz 2 
zu berücksichtigen (bei natürlichen Personen mit Wertpapieren im Privatvermögen), ist die 
vor Durchführung des Verlustausgleichs einbehaltene Kapitalertragsteuer zu melden. 


§ 45c Absatz 2 
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Absatz 2 verpflichtet die Wertpapiersammelbank, dem Bundeszentralamt für Steuern je 
Wertpapiergattung und Kundendepot die Summe der am Bestandsstichtag gutgeschriebe-
nen Kapitalerträge mitzuteilen. Soweit durch die Wertpapiersammelbank in Folge von Wert-
papiergeschäften um den Dividendenstichtag Ausgleichszahlungen gutgeschrieben oder 
belastet wurden, sind die Ausgleichszahlungen je Wertpapiergattung getrennt nach Gut-
schriften und Belastungen mitzuteilen. Außerdem ist der Saldo aus den gutgeschriebenen 
Kapitalerträgen zuzüglich der gutgeschriebenen Ausgleichszahlungen und den belasteten 
Ausgleichszahlungen mitzuteilen. Darüber hinaus ist die durch die Wertpapiersammelbank 
auf diese Zahlungen einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer zu melden. Die Wert-
papiersammelbank hat auch die Stückzahl der Wertpapiere zu melden, für die die Wertpa-
piersammelbank keine Dividendenregulierung vorgenommen hat. Besonders bei der Auf-
arbeitung von Cum/Ex-Gestaltungen wurde deutlich, dass das Kompensationsvolumen in 
den Jahren bis 2011 auffällig hoch war. Ein im Zeitvergleich erhöhtes Volumen an Aus-
gleichszahlungen ist ein Indikator für die Durchführung von Wertpapiergeschäften um den 
Dividendenstichtag. Diese Geschäfte könnten auch der Abwicklung von Steuergestaltungs-
modellen dienen. Durch die Übermittlung der Daten an das Bundeszentralamt Steuern soll 
der Finanzverwaltung möglichst frühzeitig die Möglichkeit gegeben werden, Kenntnis von 
auffälligen Marktaktivitäten zu erlangen und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu prü-
fen.  


Wurden an die inländische Wertpapiersammelbank Steuerbeträge durch ausländische Stel-
len abgeführt, ist dem Bundeszentralamt für Steuern die Summe der abgeführten Steuer-
beträge und die auf der Steuerbescheinigung durch die Wertpapiersammelbank ausgewie-
senen Daten zu übermitteln. 


§ 45c Absatz 3 


Für das Verfahren gilt § 93c AO in beschränktem Umfang sowie zur Korrektur und Stornie-
rung mitgeteilter Datensätze § 45b Absatz 8 entsprechend. 


§ 45c Absatz 4 


Neben den nach § 45b Absatz 4 bis 6 übermittelten Daten können auch die nach § 45c 
Absatz 1 und 2 übermittelten Daten zur Analyse der auf die Kapitalerträge einbehaltenen 
und abgeführten Kapitalertragsteuer und für Analysezwecke im Hinblick auf Steuergestal-
tungen im Zusammenhang mit der Kapitalertragsteuer verarbeitet werden. Diese Zweckbe-
stimmung im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 der Datenschutz-Grundverordnung ergänzt die 
bereits nach § 29b Absatz 1 AO bestehende Befugnis der Finanzbehörden zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Festsetzung und Erhebung/Erstattung von Steuern und 
Steuervergütungen (vgl. § 88 AO). Die Zulässigkeit einer (zweckändernden) Weiterverar-
beitung der nach § 45c Absatz 1 und 2 übermittelten personenbezogenen Daten nach Maß-
gabe des § 29c AO bleibt unberührt.  


Zu Nummer 8 


§ 50a 


Zu Buchstabe a 


§ 50a Absatz 4 Satz 2 


Der Verweis in Absatz 4 Satz 2 wird an die Änderungen der §§ 50c und 50d angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 50a Absatz 5 Satz 3 
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Durch die Neufassung wird künftig der Gleichlauf von Steueranmeldungs- und Steuerab-
führungsverpflichtung gewährleistet. Bislang regelt § 50a Absatz 5 Satz 3 nur die Pflicht 
zur Abführung der Steuer. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Steueranmeldung an das 
Bundeszentralamt für Steuern ist nur in § 73e Satz 2 EStDV enthalten und bezieht sich 
auf Satz 1 dieser Vorschrift, die inhaltlich § 50a Absatz 5 Satz 3 in der bisherigen Fassung 
entspricht. Daraus hat der Bundesfinanzhof (BFH) den Schluss gezogen, nur die tatsäch-
lich einbehaltene Steuer sei gegenüber den Finanzbehörden anzumelden, nicht schon die 
nach dem Gesetz einzubehaltende Steuer (BFH vom 25.11.2002, I B 69/02). Diese An-
sicht führt dazu, dass für eine pflichtwidrig weder einbehaltene noch abgeführte Steuer 
zwar eine Abführungsverpflichtung besteht und die Möglichkeit, den Schuldner in Haftung 
zu nehmen, aber keine der Abführungsverpflichtung korrespondierende Verpflichtung zur 
Abgabe einer Steueranmeldung. Insbesondere für die Festsetzung von Verspätungszu-
schlägen kommt es aber nach § 152 Absatz 1 AO auf die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steuererklärung an. Die Änderung ermöglicht es daher dem Bundeszentralamt für Steu-
ern, in Fällen des § 50a Absatz 1 weiterhin nicht nur dann Verspätungszuschläge zu erhe-
ben, wenn der Vergütungsschuldner tatsächlich einbehaltene Steuerabzugsbeträge nicht 
anmeldet und abführt, sondern auch, wenn er zusätzlich die Steuerabzugsbeträge gar 
nicht erst einbehalten hat.  


Zu Nummer 9 


§ 50c – neu – 


In den § 50c – der weggefallen war, nachdem seine ursprüngliche Fassung unter der Über-
schrift „Wertminderung von Anteilen durch Gewinnausschüttungen“ bis zum 31. Dezem-
ber 2000 Gültigkeit besaß – werden diejenigen Regelungen des § 50d überführt, die das 
Verfahren zur Entlastung von Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a auf der 
Grundlage der §§ 43b, 50g oder eines DBA außerhalb des Veranlagungsverfahrens betref-
fen. Die Bestimmungen des § 50d zur materiellen Anwendung von DBA, die sich in dessen 
Absätzen 3 sowie 7 bis 13 befinden, verbleiben in jener Vorschrift. 


Der Absatz 1 des § 50c enthält weiterhin die Anordnung des Steuerabzugs unabhängig von 
den Rechten des Steuerpflichtigen nach den §§ 43b, 50g oder einem DBA. Die Absätze 2 
und 3 eröffnen jedoch zwei Formen der Entlastung, entweder bereits durch Freistellung im 
Steuerabzugsverfahren nach Absatz 2 oder nachträglich durch Erstattung gemäß Absatz 3. 
Der Absatz 4 ergänzt die Erstattung um eine spezifische Verzinsungsregelung. Das Ver-
fahren der Antragstellung regelt der Absatz 5. 


Die bisherigen Vorschriften der Absätze 1, 1a und 2 sowie 4 bis 6 des § 50d werden wie 
folgt in die Bestimmungen des neuen § 50c überführt: 


§ 50d    § 50c – neu – 


Absatz 1 
Satz 1    Absatz 1 Satz 1 
Satz 2    Absatz 3 Satz 1 
Satz 3 Halbsatz 1  Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 4 
Satz 3 Halbsatz 2  Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 
Satz 4    Absatz 3 Satz 3 
Satz 5    weggefallen 
Satz 6    Absatz 3 Satz 4 
Satz 7    weggefallen 
Satz 8    weggefallen 
Satz 9    Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 
Satz 10   Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 
Satz 11   [§ 50d Absatz 11a] 
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Satz 12   weggefallen 
Satz 13   Absatz 1 Satz 2 


Absatz 1a 
Satz 1    Absatz 4 Satz 1 
Satz 2 und 3   Absatz 4 Satz 3 und 4 
Satz 4 und 5   Absatz 4 Satz 5 
Satz 6 und 7   Absatz 4 Satz 1 
Satz 8    weggefallen 


Absatz 2 
Satz 1 Halbsatz 1  Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 5 Satz 1 
Satz 1 Halbsatz 2  Absatz 2 Satz 5 
Satz 2    Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 2 
Satz 3    weggefallen 
Satz 4 Halbsatz 1 und 2 Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 1 
Satz 4 Halbsatz 3  weggefallen 
Satz 5    weggefallen 
Satz 6 und 7   Absatz 2 Satz 6 
Satz 8    Absatz 2 Satz 2 


Absatz 4 
Satz 1    Absatz 5 Satz 2 
Satz 2    weggefallen 


Absatz 5   Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 


Absatz 6   weggefallen 


§ 50c Absatz 1 – Anordnung des Steuerabzugs 


Der erste Satz des Absatzes 1 wurde redaktionell gestrafft und ordnet gegenüber § 50d 
Absatz 1 Satz 1 materiell unverändert an, dass der Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapi-
talertragsteuer; §§ 43 ff.) und der Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen (§ 50a) – 
durch Einbehaltung (§ 44 Absatz 1 Satz 3 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 2), Abführung (§ 44 
Absatz 1 Satz 5 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 2) und Anmeldung (§ 45a Absatz 1 EStG bzw. 
§ 73e Satz 2 EStDV) der Steuer – trotz der Einschränkungen des deutschen Besteuerungs-
rechts durch § 43b (Umsetzung des Artikels 5 der Richtlinie 2011/96/EU), § 50g (Umset-
zung der Richtlinie 2003/49/EG) oder ein DBA – durchzuführen ist. Einschränkungen des 
deutschen Besteuerungsrechts können gegenwärtig darin bestehen, dass die Einkünfte 
aufgrund der genannten Normen entweder gar nicht oder nur nach einem niedrigeren Steu-
ersatz als demjenigen des Steuerabzugs besteuert werden dürfen. Der trotz dieser Ein-
schränkungen durch den Satz 1 in voller Höhe angeordnete Steuerabzug ist unabhängig 
davon durchzuführen, ob der Steuerschuldner ein beschränkt Steuerpflichtiger oder – wie 
es bei der Kapitalertragsteuer z. B. im Fall der Doppelansässigkeit vorkommen kann – ein 
unbeschränkt Steuerpflichtiger ist, der Rechte aus den genannten Einschränkungen herlei-
ten kann. Allerdings kann nach Absatz 2 in bestimmten Fällen eine Freistellung im Steuer-
abzugsverfahren erfolgen. In jedem Fall kann ein zu hoher Steuerabzug nachträglich im 
Erstattungsverfahren nach Absatz 3 oder im Veranlagungsverfahren durch § 36 Absatz 2 
Nummer 2 korrigiert werden. 


Der Satz 2 nimmt die Regelung des geltenden Satzes 13 des § 50d Absatz 1 auf und prä-
zisiert sie redaktionell. Die Regelung geht zurück auf Artikel 1 Nummer 70 des Steuerre-
formgesetzes 1990 vom 25. Juli 1988 (BGBl. I 1093) und soll insbesondere für das Haf-
tungsverfahren klarstellen, dass sich der zum Steuerabzug Verpflichtete nicht auf Entlas-
tungsansprüche des Gläubigers der Kapitalerträge oder Vergütungen aus den genannten 
Vorschriften berufen kann. Präzisiert wird die Bezeichnung des Normadressaten sowie die 
Geltung für sämtliche Entlastungsansprüche. 
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§ 50c Absatz 2 – Freistellung im Steuerabzugsverfahren 


Die bislang in den Absätzen 2, 5 und 6 des § 50d geregelten Möglichkeiten einer Abstand-
nahme vom Steuerabzug werden in § 50c Absatz 2 gemeinsam neu gefasst. In diesem 
Zuge werden zur Vermeidung des Risikos von Doppelentlastungen und zur Verfahrensver-
einfachung sowohl rückwirkende Freistellungsbescheinigungen ausgeschlossen (bisheri-
ger § 50d Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 1) als auch das bisherige Kontrollmeldeverfahren 
(§ 50d Absatz 5 und 6) ersetzt durch einen neuen Tatbestand der Freistellung im Steuer-
abzugsverfahren, nunmehr jedoch beschränkt auf Einkünfte im Sinne des § 50a Absatz 1 
Nummer 3 (§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2). 


Der Absatz 2 enthält in seinem Satz 1 die beiden Tatbestände der Freistellung im Steuer-
abzugsverfahren. Die folgenden Sätze 2 und 3 ergänzen Vorschriften zur Steueranmel-
dung. Die Sätze 4 bis 6 gestalten den ersten Freistellungstatbestand (Satz 1 Nummer 1) 
näher aus, bei dem aufgrund eines Freistellungsantrags eine Freistellungsbescheinigung 
erteilt wird. 


Satz 1 – Befreiung von der Pflicht zur Einbehaltung und Abführung der Steuer 


Der Satz 1 regelt zwei Tatbestände, die dem Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütun-
gen die Möglichkeit eröffnen, auf die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer 
bzw. der Steuer nach § 50a zu verzichten. Die Pflicht zur Abgabe einer Steueranmeldung 
bleibt bestehen, wie Satz 2 ausdrücklich klarstellt. Sofern der zum Steuerabzug Verpflich-
tete nicht zugleich Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen ist (wie z. B. bei sam-
melverwahrten Aktien gemäß § 44 Absatz 1 Satz 3 und § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a), 
ist eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren wie bislang ausgeschlossen. 


Satz 1 Nummer 1 – Freistellung aufgrund einer amtlichen Bescheinigung 


Der erste Tatbestand des neuen § 50c Absatz 2 Satz 1 regelt die Freistellung im Steuerab-
zugsverfahren aufgrund einer Freistellungsbescheinigung. Danach kann im Umfang des 
nach § 43b, § 50g oder einem DBA fehlenden deutschen Besteuerungsrechts auf eine Ein-
behaltung und Abführung der Steuer verzichtet werden, sofern das Bundeszentralamt für 
Steuern eine entsprechende Bescheinigung erteilt hat. Die Bescheinigung kann wie bislang 
sowohl eine vollständige Freistellung von Einkünften als auch ihre Besteuerung mit einem 
bestimmten, gegenüber dem normalen Steuerabzug verringerten Steuersatz vorsehen. Die 
Bescheinigung kann allein der Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen beantragen. 
Dabei ist es unerheblich, ob er beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig ist, solange er 
nach § 43b, § 50g oder einem DBA berechtigt ist. 


Auf die Regelung des geltenden § 50d Absatz 2 Satz 5 (Erfordernis des Vorliegens der Be-
scheinigung beim Schuldner) wurde verzichtet. Der Grund für die Einführung dieser Rege-
lung durch das Steueränderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) 
war die Sorge, dass der zum Steuerabzug Verpflichtete zu einem beliebigen Zeitpunkt nach 
Zufluss der Kapitalerträge oder Vergütungen eine Freistellungsbescheinigung erlangen und 
damit seiner Steuerabzugsverpflichtung nachträglich entgehen könnte (vgl. Bericht des Fi-
nanzausschusses des Deutschen Bundestages zu dem Entwurf der Bundesregierung eines 
Steueränderungsgesetzes 2001, BT-Drucks. 14/7341, S. 12 f.). Diese Gefahr ist aufgrund 
des begrenzten Geltungszeitraumes der Freistellungsbescheinigung, den der Satz 4 frü-
hestens ab dem Zeitpunkt ihrer Ausstellung beginnen lässt, nicht mehr gegeben. Damit ist 
für die Berechtigung des Schuldners zur Abstandnahme vom Steuerabzug entscheidend, 
dass zuvor eine Freistellungsbescheinigung erteilt wurde und deren Bedingungen einge-
halten sind. Ist dies der Fall, muss der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen nicht 
mehr nachweisen, dass ihm die Bescheinigung bei der Abstandnahme auch vorlag. 


Im Gegensatz zur geltenden Regelung des § 50d Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 setzt die Er-
teilung einer Freistellungsbescheinigung im Hinblick auf den Steuerabzug nach § 50a nicht 
mehr voraus, dass die Einkünfte dem Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 unterliegen. Somit 
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kann in Fällen, in denen das Bestehen einer Verpflichtung zum Steuerabzug zweifelhaft ist, 
ein deutsches Besteuerungsrecht insoweit aber zweifelsfrei nicht besteht, durch die Ertei-
lung einer Freistellungsbescheinigung eine Besteuerung vermieden werden, ohne dass zu-
vor eine rechtliche Klärung der Abzugsverpflichtung herbeigeführt werden muss. 


Bei der Kapitalertragsteuer ist in Bezug auf DBA – also jenseits der Fälle der §§ 43b und 
50g – die Freistellung im Steuerabzugsverfahren mittels einer Freistellungsbescheinigung 
auf Einkünfte aus bestimmten Konzernbeteiligungen beschränkt, wie dies bislang Halb-
satz 2 des § 50d Absatz 2 Satz 1 vorsieht. Dies folgt nunmehr aus der entsprechenden Ein-
schränkung für die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung in Satz 5 (siehe Näheres 
dort). 


Satz 1 Nummer 2 – Freistellung bei Vergütungen für Rechteüberlassungen 


Der zweite Tatbestand normiert die Möglichkeit einer Freistellung im Steuerabzugsverfah-
ren ohne das Erfordernis einer Bescheinigung des Bundeszentralamtes für Steuern. Diese 
Möglichkeit ist nur vorgesehen beim Steuerabzug für Einkünfte im Sinne des § 50a Ab-
satz 1 Nummer 3 (Rechteüberlassung und vergleichbare Sachverhalte), der allein be-
schränkt Steuerpflichtige betrifft, und nur in Bezug auf eine Entlastung auf der Grundlage 
eines DBA. Der Schuldner darf in diesen Fällen auf eine Einbehaltung und Abführung der 
Steuer in dem Umfang verzichten, wie das anzuwendende DBA – durch komplette Freistel-
lung der Einkünfte oder durch Beschränkung der Höhe des Steuersatzes – dem deutschen 
Besteuerungsrecht entgegensteht. 


Der Grund für diese erleichterte Freistellungsmöglichkeit ist, dass die Schuldner bei der 
Rechteüberlassung in bestimmten Bereichen mit einer großen Zahl wechselnder Gläubiger 
konfrontiert sind, wie z. B. bei der Bildrechteüberlassung. In diesen Bereichen wäre das 
herkömmliche Freistellungs- und Erstattungsverfahren auch angesichts der häufig nur ge-
ringen Einzelvergütungen eine relativ große Belastung sowohl für den Schuldner als auch 
für die beschränkt Steuerpflichtigen. Folgerichtig ist die Freistellungsmöglichkeit betrags-
mäßig beschränkt. Der Schuldner darf von der Einbehaltung und Abführung der Steuer nur 
dann Abstand nehmen, wenn die von ihm zu leistende Vergütung zuzüglich der demselben 
beschränkt Steuerpflichtigen im betreffenden Kalenderjahr bereits geleisteten Vergütungen 
die Grenze von 5 000 Euro nicht übersteigt. Die Einbeziehung der bereits geleisteten Ver-
gütungen dient zum einen der Verhinderung von Vertragsgestaltungen, die eine Vergütung 
künstlich aufteilen, um von der Freistellung zu profitieren; zum anderen begrenzt sie das 
fiskalische Risiko einer irrtümlichen Gewährung von Abkommensvorteilen durch den 
Schuldner gegenüber einem einzelnen Gläubiger. Sofern ein beschränkt Steuerpflichtiger 
mehreren inländischen Schuldnern Rechte überlässt, kann er mehrfach von der Freistel-
lungsgrenze profitieren. Das fiskalische Risiko ist insgesamt dadurch begrenzt, dass die 
Bundesrepublik Deutschland in vielen DBA mit Industriestaaten entsprechend Artikel 12 der 
deutschen Verhandlungsgrundlage für DBA 2013 sowie dem Musterabkommen der Orga-
nisation for Economic Cooperation and Development vom 21. November 2017 (OECD-
MA 2017) auf die Besteuerung der inländischen Einkünfte ausländischer Lizenzgeber ver-
zichtet hat. 


Durch diesen zweiten Freistellungstatbestand wird das bisherige Kontrollmeldeverfahren 
des Absatzes 5 des § 50d ersetzt, das die gleichen Ziele verfolgt. Auf eine Fortführung des 
Kontrollmeldeverfahrens für die Kapitalertragsteuer nach § 50d Absatz 6 wird verzichtet, da 
es nur eine geringe praktische Bedeutung hat und missbrauchsanfällig ist. 


Im Gegensatz zum Kontrollmeldeverfahren des § 50d Absatz 5 enthält die Neuregelung im 
zweiten Tatbestand des § 50c Absatz 2 Satz 1 weder ein Antragsverfahren noch ein Er-
messen des Bundeszentralamtes für Steuern bei der Ausgestaltung der Abstandnahme 
vom Steuerabzug. Dies dient dem Bürokratieabbau. So kann der Schuldner der Vergütun-
gen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen der Nummer 2 nunmehr selbständig 
entscheiden, ob er auf die Einbehaltung und Abführung der Steuer verzichtet, soweit dies 
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einem DBA entspricht. Außerdem bleibt ihm die jährliche Kontrollmeldung nach dem bishe-
rigen § 50d Absatz 5 Satz 4 erspart. Die für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Frei-
stellung erforderlichen Daten werden der Finanzverwaltung durch die Anmeldung der 
Steuer nach dem neugefassten § 50a Absatz 5 Satz 3 (derzeit § 73e Satz 2 EStDV), die 
der Schuldner gemäß dem neuen § 50c Absatz 2 Satz 2 in jedem Fall abzugeben hat, in 
ausreichendem Umfang geliefert. Zusätzlich wird das Bundeszentralamt für Steuern vom 
Antragsverfahren entlastet. Das hierbei im Einzelfall auszuübende Ermessen bei der Zu-
lassung zum Kontrollmeldeverfahren führt zu relativ aufwändigen Verwaltungsverfahren, 
die durch eine nachträgliche Kontrolle der Steueranmeldungen des Vergütungsschuldners 
ersetzt werden können. 


Satz 2 – Pflicht zur Anmeldung 


Der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen bleibt selbst bei Vorliegen der Voraus-
setzungen eines der beiden Freistellungs-Tatbestände des Satzes 1 verpflichtet, eine Steu-
eranmeldung gemäß § 45a Absatz 1 Satz 1 bzw. dem neuen § 50a Absatz 5 Satz 3 (derzeit 
§ 73e Satz 2 EStDV) im Hinblick auf die freigestellten Kapitalerträge oder Vergütungen ab-
zugeben. Hierauf wiesen bislang die Regelungen des geltenden § 50d Absatz 2 Satz 8 und 
Absatz 5 Satz 7 hin. Dies liegt auf der Hand in Fällen, in denen der Steuerabzug nach einem 
verringerten Steuersatz erfolgen darf. Der Satz 2 stellt in Ergänzung zu § 45a Absatz 1 
Satz 2 bzw. dem neuen § 50a Absatz 5 Satz 3 (derzeit § 73e Satz 3 EStDV) klar, dass auch 
bei einer gänzlichen Freistellung der Einkünfte eine Steueranmeldung abzugeben ist, in der 
für die betreffenden Kapitalerträge oder Vergütungen eine Steuer von 0 Euro anzugeben 
ist. 


Die Beibehaltung der Anmeldeverpflichtung dient Kontrollzwecken. Insbesondere in den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 2, in denen der Schuldner der Vergütungen selbständig das 
Bestehen eines deutschen Besteuerungsrechts zu beurteilen hat, wird die Finanzverwal-
tung durch die Angaben im Rahmen der Steueranmeldung in die Lage versetzt, zu prüfen, 
ob vom Steuerabzug zu Recht Abstand genommen wurde.  


Satz 3 – Ausschluss der Änderung einer Steueranmeldung 


Mit der Regelung des Satzes 3 wird ausgeschlossen, dass eine einmal angemeldete und 
abgeführte Steuer aufgrund eines der beiden Freistellungs-Tatbestände des Satzes 1 in 
Folge einer geänderten Steueranmeldung wieder erstattet wird. Dies betrifft Fälle, in denen 
zwar eine gültige Freistellungsbescheinigung nach Satz 1 Nummer 1 zum Zeitpunkt der 
Anmeldung und Abführung der Steuer vorhanden ist oder die Voraussetzungen nach Satz 1 
Nummer 2 erfüllt sind, der Schuldner aber von der Möglichkeit einer Abstandnahme vom 
Steuerabzug keinen Gebrauch gemacht hat. Hier ist die nachträgliche Änderung der Steu-
eranmeldung nach Satz 3 ausgeschlossen, so dass der Gläubiger der Kapitalerträge oder 
Vergütungen auf das Erstattungsverfahren nach Absatz 3 oder eine Anrechnung der Steuer 
nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 angewiesen ist. Diese Regelung entspricht im Hinblick auf 
die Befreiung des § 50g der Ermächtigung des Artikels 1 Absatz 11 der Richtlinie 
2003/49/EG und ist hinsichtlich der Befreiung des § 43b mit Artikel 5 der Richtlinie 
2011/96/EU vereinbar. 


Die Regelung soll sicherstellen, dass nach Abführung der Steuer nur noch ein einziges 
Entlastungsverfahren Anwendung findet. Der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütun-
gen soll keine Möglichkeit haben, eine bereits erfolgte Abführung der Steuer durch Korrek-
tur der Steueranmeldung rückgängig zu machen, während gleichzeitig der Gläubiger be-
rechtigt ist, sich eine entrichtete Steuer erstatten zu lassen. Diese gegenwärtig insbeson-
dere bei rückwirkenden Freistellungsbescheinigungen, die der geltende § 50d Absatz 2 
Satz 4 Halbsatz 1 zulässt, praktizierte Zweigleisigkeit führt in der Verwaltungspraxis zu un-
nötiger Komplexität und birgt überdies die Gefahr von unberechtigten Doppelerstattungen 
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im Anmeldeverfahren einerseits und im Erstattungsverfahren andererseits. Bei der Kapital-
ertragsteuer kommt hinzu, dass für die Anmeldung und die Erstattung jeweils unterschied-
liche Finanzbehörden des Bundes und der Länder zuständig sind. 


Satz 4 – Nebenbestimmungen der Freistellungsbescheinigung 


Die Bescheinigung, die für eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren nach der Nummer 1 
des Satzes 1 benötigt wird, muss nach dem ersten Halbsatz des Satzes 4 als Nebenbe-
stimmung eine Befristung enthalten. Die Freistellungsbescheinigung darf höchstens drei 
Jahre und frühestens ab dem Datum ihrer Ausstellung gültig sein. Im Gegensatz zum gel-
tenden § 50d Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz wird keine Mindestgültigkeit von einem Jahr 
mehr vorgeschrieben. Dies ermöglicht im Interesse des Steuerpflichtigen die Ausstellung 
von Freistellungsbescheinigungen auch dann, wenn ihre Voraussetzungen nur für einen 
kürzeren Zeitraum als den eines ganzen Jahres vorliegen, und steht aus diesem Grund 
auch bei Freistellungsanträgen auf der Grundlage von § 50g nicht im Widerspruch zu den 
Vorgaben des Artikels 1 Absatz 13 Satz 1 der Richtlinie 2003/49/EG. Eine rückwirkende 
Geltung der Freistellungsbescheinigung ab dem Zeitpunkt der Antragstellung, wie sie die 
geltende Regelung des § 50d Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 1 noch vorsieht, ist nicht mehr mög-
lich. Hierfür besteht aufgrund der Regelung des Satzes 3, der die nachträgliche Änderung 
einer Steueranmeldung generell ausschließt, kein Bedürfnis mehr. 


Des Weiteren muss die Freistellungsbescheinigung Bedingungen enthalten, die während 
ihres Geltungszeitraumes die Einhaltung der Voraussetzungen der Freistellung nach Satz 1 
Nummer 1 sicherstellen. So ist beispielsweise jede Bescheinigung mit der Bedingung zu 
versehen, dass der Gläubiger während ihres Geltungszeitraums weiterhin entsprechend 
dem nach Absatz 5 Satz 2 erbrachten Nachweis ansässig ist. Weitere Bedingungen müs-
sen sich an den Anspruchsvoraussetzungen der jeweiligen Freistellung orientieren. So 
müssen zum Beispiel Freistellungsbescheinigungen auf der Grundlage des § 43b durch die 
Einhaltung der Beteiligungsvoraussetzungen des § 43b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bedingt 
sein. Weitere Bedingungen können auch aus der Beachtung der Voraussetzungen des 
§ 50d Absatz 3 resultieren. Die obligatorische Bedingung der Bescheinigung ersetzt die ge-
setzliche Mitteilungspflicht des Gläubigers im Hinblick auf den Wegfall der Voraussetzun-
gen einer Bescheinigung nach dem geltenden § 50d Absatz 2 Satz 4 dritter Halbsatz. Diese 
Pflicht ist zu unspezifisch und würde bei der nun vorgesehenen, umfassend mit den Vo-
raussetzungen ihrer Erteilung bedingten Bescheinigung keinen Anwendungsbereich mehr 
haben. Nach dem zweiten Halbsatz des Satzes 4 steht es dem Bundeszentralamt für Steu-
ern frei, spezifische Mitteilungspflichten für die Veränderung bestimmter Tatsachen, wie 
z. B. der Beteiligungshöhe, zusätzlich als Auflage in der Bescheinigung vorzusehen. Soweit 
Anträge auf der Grundlage von § 50g betroffen sind, ermächtigt Artikel 1 Absatz 14 der 
Richtlinie 2003/49/EG explizit zu einer solchen Auflage. Für den Schuldner der Kapitaler-
träge oder Vergütungen kann es im Einzelfall schwierig sein, die Einhaltung der Bedingun-
gen zu überprüfen. Um einer Haftung zu entgehen, bleibt es ihm jedoch bei Zweifeln unbe-
nommen, den Steuerabzug trotz einer ihm vorliegenden Freistellungsbescheinigung durch-
zuführen. 


Nach dem zweiten Halbsatz der Satzes 4 kann die Freistellungsbescheinigung zusätzlich 
nach Ermessen des Bundeszentralamtes für Steuern weitere Nebenbestimmungen enthal-
ten. Dies können weitere Bedingungen, der Vorbehalt des Widerrufs, Auflagen oder – nun-
mehr zusätzlich gegenüber dem geltenden § 50d Absatz 2 Satz 2 – auch Auflagenvorbe-
halte sein (Nummern 2 bis 5 des § 120 Absatz 2 AO). Die Vorschrift des § 50d Absatz 2 
Satz 3, die derzeit explizit die Bedingung des Nachweises der Erfüllung der Steuerabzugs-
pflichten nach § 50a für den Fall erlaubt, dass der ausländische Vergütungsgläubiger die 
Vergütungen an einen weiteren beschränkt steuerpflichtigen Vergütungsgläubiger weiter-
leitet, wurde nicht übernommen. Diese Bedingung ist nur bei einer rückwirkenden Freistel-
lungsbescheinigung möglich, da angesichts der tatbestandlich vorausgesetzten Weiterlei-
tung der Vergütung die Abzugsverpflichtung des ausländischen Vergütungsgläubigers, de-
ren Erfüllung er nachweisen soll, erst entsteht, nachdem seine vom inländischen Schuldner 
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gezahlte Vergütung bereits dem Steuerabzug unterlegen hat. Rückwirkende Freistellungs-
bescheinigungen sind nach dem ersten Halbsatz jedoch nicht mehr vorgesehen. Damit 
kann sich die Sicherung der Ansprüche des Fiskus in der beschriebenen Konstellation auf 
das Erstattungsverfahren beschränken (siehe hierzu Absatz 3 Satz 4). 


Satz 5 – Einschränkung der Erteilung von Freistellungsbescheinigungen für die Kapitaler-
tragsteuer 


Nach dem fünften Satz des Absatzes 2 ist der Anwendungsbereich der Regelung zur Frei-
stellung im Steuerabzugsverfahren bei der Kapitalertragsteuer beschränkt. Wie bislang ist 
die Erteilung von Freistellungsbescheinigungen uneingeschränkt nur bei Ansprüchen auf 
Entlastung von der Kapitalertragsteuer auf der Grundlage von § 43b oder § 50g möglich. 
Beruht der Entlastungsanspruch im Hinblick auf die Kapitalertragsteuer hingegen auf einem 
DBA, ist eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren nur für bestimmte Konzernbeteiligun-
gen möglich. Der Satz 5 übernimmt insoweit – nur redaktionell verändert – die Regelung 
des geltenden § 50d Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz. Steuerpflichtigen, deren Beteiligung 
die Voraussetzungen für das Freistellungsverfahren nicht erfüllt, steht das Erstattungsver-
fahren nach Absatz 3 bzw. das Veranlagungsverfahren zur Verfügung. 


Satz 6 – Frist für die Entscheidung über einen Freistellungsantrag 


Entsprechend der bisherigen Regelung der Sätze 6 und 7 des § 50d Absatz 2 ist nach 
Satz 6 über einen Freistellungsantrag binnen drei Monaten nach Vorlage aller erforderli-
chen Nachweise durch den Steuerpflichtigen zu entscheiden. Soweit ein Freistellungsan-
trag auf § 50g beruht, setzt diese Bestimmung die Vorgabe des Artikels 1 Absatz 12 Satz 2 
der Richtlinie 2003/49/EG um. Darüber hinaus ist die Frist erforderlich, um bei den Beteilig-
ten für Planungssicherheit im Hinblick auf künftige Ausschüttungen von Kapitalerträgen 
bzw. Vergütungen zu sorgen. Dies gilt in besonderem Maße, wenn künftig keine nachträg-
lichen Änderungen von Steueranmeldungen auf der Grundlage einer Freistellungsbeschei-
nigung mehr möglich sind (siehe die Erläuterungen zu Satz 3). 


§ 50c Absatz 3 – Erstattung entrichteter Steuer 


Satz 1 – Voraussetzungen der Erstattung 


Der Satz 1 übernimmt Teile der Regelungen der bisherigen Sätze 2 und 3 des § 50d Ab-
satz 1 und fasst sie redaktionell neu. Danach erhält ein beschränkt Steuerpflichtiger unter 
bestimmten Voraussetzungen auf Antrag die im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs 
oder des Steuerabzugs nach § 50a erhobene Steuer erstattet, die gemäß Absatz 1 Satz 1 
über das Maß hinausgegangen ist, das nach § 43b, § 50g oder den Bestimmungen eines 
DBA zulässig ist. Der Erstattung muss der Erlass eines Freistellungsbescheides – nicht zu 
verwechseln mit der Freistellungsbescheinigung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 – voraus-
gehen, wie es auch § 218 Absatz 1 in Verbindung mit § 155 Absatz 1 Satz 3 AO vorgeben. 
Der Freistellungsbescheid ist eigenständiger Rechtsgrund für die Erstattung (vgl. BFH, Ur-
teil vom 28. Juni 2005, I R 33/04, Rn. 16). 


Zu den Voraussetzungen der Erstattung zählt die tatsächliche Entrichtung der Abzugsteuer, 
entweder im normalen Steuerabzugsverfahren oder auf der Grundlage eines Haftungs- 
(§ 44 Absatz 5 Satz 1 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 4) oder Nachforderungsbescheids (§ 44 
Absatz 1 Satz 11 und Absatz 5 Satz 2 bzw. § 50a Absatz 5 Satz 5). Eine bloße Anmeldung 
oder Einbehaltung der Abzugsteuer reicht wie bislang nicht aus, um einen Erstattungsan-
spruch zu begründen. 


Antragsberechtigt sind wie bislang nur beschränkt steuerpflichtige Gläubiger der Kapitaler-
träge oder Vergütungen und auch nur insoweit, wie sie sich die Steuer nicht im Rahmen 
ihrer Veranlagung nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 anrechnen lassen können. Während die 
Freistellung vom Steuerabzug nach Absatz 2 Nummer 1 für alle Steuerpflichtigen gilt, die 
Rechte aus den §§ 43b und 50b sowie einem DBA geltend machen können, erfolgt auf 
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dieser Grundlage eine Erstattung der entrichteten Steuer durch das Bundeszentralamt für 
Steuern wie bislang nur dann, wenn der Steuerpflichtige nicht der Veranlagung beim Fi-
nanzamt unterliegt. So ist gewährleistet, dass die sachnächste Behörde über die Entlastung 
des Steuerpflichtigen entscheidet. 


Der antragsberechtigte beschränkt steuerpflichtige Gläubiger muss nicht notwendigerweise 
mit dem zivilrechtlichen Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen übereinstimmen. 
Auf die im bisherigen Absatz 1 Satz 12 des § 50d enthaltene Anordnung der entsprechen-
den Anwendung des § 45 kann verzichtet werden. Dessen Satz 1 stellt in Verbindung mit 
§ 20 Absatz 5 lediglich klar, dass nur der unbeschränkt oder beschränkt Steuerpflichtige 
erstattungsberechtigt ist, selbst wenn die Kapitalerträge an eine andere Person gezahlt 
wurden. Die Sätze 2 und 3 des § 45 sind hingegen bei beschränkt Steuerpflichtigen unan-
wendbar, da die dort genannten Fälle des § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht der be-
schränkten Steuerpflicht nach § 49 Absatz 1 Nummer 5 unterliegen. Soweit die §§ 43b und 
50g sowie die DBA im Ausnahmefall auch unbeschränkt Steuerpflichtigen Rechte geben, 
erfolgt eine Entlastung in ihrem Veranlagungsverfahren, so dass es im Rahmen des § 50c 
insoweit keiner Anordnungen bedarf. 


Satz 2 – Antragsfrist 


Der Satz 2 enthält die Bestimmungen zur Antragsfrist, die sich bislang in den Sätzen 9 und 
10 des § 50d Absatz 1 befinden. Die Fristverlängerung des Satzes 2 soll von sechs Mona-
ten auf ein Jahr ausgedehnt werden. Dies soll bei einer erst nachträglich erkannten Ab-
zugsverpflichtung – insbesondere aufgrund einer Außenprüfung – die Klärung des Schuld-
verhältnisses zwischen dem Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen und dem zum 
Steuerabzug verpflichteten Schuldner erleichtern. Ergänzt wird eine neue zweite Fristver-
längerung im Hinblick auf diejenigen Ausnahmefälle, in denen die in einem DBA vorgese-
hene Erstattungsfrist später endet als die Frist nach Satz 1. Ist die Frist des DBA hingegen 
kürzer, hat dies keine Auswirkungen auf die Antragsfrist des Satzes 2.  


Satz 3 – Steuerbescheinigungen 


Nach dem ersten Halbsatz des Satzes 3 ist bei der Kapitalertragsteuer Voraussetzung der 
Erteilung eines Freistellungsbescheides und damit einer Erstattung von Kapitalertragsteuer 
die Vorlage einer Bescheinigung gemäß § 45a Absatz 2 bzw. künftig – mit Anwendung des 
neuen § 45a Absatz 2a – die elektronische Übermittlung der Bescheinigungsdaten, welche 
die  beantragte Erstattung stützen müssen. Abweichend von der geltenden Regelung des 
§ 50d Absatz 1 Satz 4 handelt es sich nicht nur um eine Vorlage- bzw. Übermittlungspflicht, 
auf deren Einhaltung das Bundeszentralamt für Steuern ggf. verzichten kann, sondern um 
eine unabdingbare Voraussetzung der Erstattung. Darüber hinaus ist die Vorlage der Steu-
erbescheinigung nicht mehr nur für die Fälle des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a (sam-
melverwahrte Anteile) geboten, sondern nunmehr für alle Fälle, in denen eine Steuerbe-
scheinigung gemäß § 45a Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 auszustellen ist. Diese Anpas-
sungen sind zum einen geboten, um einen Gleichklang mit den im Veranlagungsverfahren 
gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 geltenden Anforderungen herzustellen. Zum ande-
ren soll dadurch die Gefahr einer Erstattung nicht entrichteter Kapitalertragsteuer weiter 
begrenzt werden, zumal der Aussteller der Steuerbescheinigung bzw. der Übermittler der 
Angaben gemäß § 45a Absatz 7 Satz 1 haftet, soweit Kapitalertragsteuer auf der Grund-
lage einer unzutreffenden Steuerbescheinigung zu Unrecht erstattet wurde. 


Bei Anträgen auf Erstattung der nach § 50a abgeführten Steuer ist gemäß dem zweiten 
Halbsatz des Satzes 3 eine bloße Vorlagepflicht für die Bescheinigung nach § 50a Absatz 5 
Satz 6 ausreichend, da das Bundeszentralamt für Steuern aufgrund seiner gleichzeitigen 
Zuständigkeit für das Steuerabzugsverfahren des § 50a insoweit die Erstattung nicht ent-
richteter Steuer grundsätzlich selbst ausschließen kann. 


Satz 4 – Sicherung von Steueransprüchen nach § 50a 
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Der Satz 4 basiert auf der geltenden Regelung des § 50d Absatz 1 Satz 6 und ermöglicht 
wie bislang die Sicherung der Erfüllung der Steuerabzugsverpflichtungen ausländischer 
Vergütungsgläubiger durch eine Verknüpfung dieses Steuerschuldverhältnisses mit ihrem 
Erstattungsanspruch (vgl. insoweit zu einer der möglichen Konstellationen die Erläuterun-
gen zu Absatz 2 Satz 4). Gegenüber dem bisherigen Absatz 1 Satz 6 des § 50d erfasst der 
Anwendungsbereich nunmehr auch Ansprüche auf Erstattung von Kapitalertragsteuer. Au-
ßerdem wurde die Begrifflichkeit derjenigen des § 37 Absatz 1 AO angepasst. 


§ 50c Absatz 4 – Verzinsung des Erstattungsbetrags 


Die Sätze 1 bis 7 des bisherigen Absatzes 1a des § 50d, der die Verzinsung des Erstat-
tungsbetrags in den Fällen eines Anspruchs nach § 50g regelt, werden in Absatz 4 redak-
tionell gestrafft und inhaltlich im Wesentlichen unverändert übernommen. Grundsätzlich 
sind die nach Absatz 3 gewährten Erstattungsbeträge gemäß § 233a Absatz 1 Satz 2 AO 
nicht zu verzinsen. Die Sonderregelung des Absatzes 4 für die Verzinsung von Erstattungs-
ansprüchen auf der Grundlage von § 50g ist der Vorgabe des Artikels 1 Absatz 16 der 
Richtlinie 2003/49/EG geschuldet. 


Einer Übernahme des Satzes 8 des geltenden § 50d Absatz 1a bedurfte es nicht. Nach 
dieser Vorschrift sind die Bestimmungen über die Verzinsung nicht anzuwenden, wenn der 
Steuerabzug nach § 50 Absatz 2 keine abgeltende Wirkung hat. Die Verzinsung gilt jedoch 
nur für eine Erstattung nach § 50c Absatz 3, die gemäß dessen Satz 1 in Fällen der Veran-
lagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 von vornherein ausgeschlossen ist, da dann eine An-
rechnung der Steuer gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2 erfolgt. 


§ 50c Absatz 5 – Allgemeine Verfahrensbedingungen für Freistellungs- und Erstattungsan-
träge 


Der Absatz 5 enthält gemeinsame Verfahrensvorschriften für den Freistellungsantrag nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und den Erstattungsantrag gemäß Absatz 3 Satz 1. 


Nach Satz 1, der die geltenden Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 3 Halbsatz 2 sowie 
des Absatzes 2 Satz 1 des § 50d ablösen soll, sind die Anträge bei dem Bundeszentralamt 
für Steuern verpflichtend in elektronischer Form zu stellen. Vor diesem Hintergrund und der 
künftigen elektronischen Übermittlung von Bescheinigungsdaten nach § 45a Absatz 2a ist 
die bislang nach § 50d Absatz 1 Satz 7 bestehende Ermächtigung des Bundeszentralamtes 
für Steuern, ein besonderes sog. Datenträgerverfahren zu betreiben, sowie die Ausgestal-
tung dieses Verfahrens im dortigen Satz 8 nicht mehr erforderlich. Ergänzend verpflichtet 
der Satz 3 das Amt, auf Antrag zu prüfen, ob im begründeten Einzelfall ausnahmsweise 
eine Übermittlung auf amtlichem Vordruck zugelassen werden kann. 


Im Normalfall der elektronischen Antragstellung sind nach Satz 4 die Entscheidung über 
den Freistellungsantrag und die Entscheidung über den Erstattungsantrag auch nur elekt-
ronisch bereitzustellen. Dies betrifft sowohl die Freistellungsbescheinigung nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und den Freistellungsbescheid nach Absatz 3 Satz 1 als auch die jewei-
ligen ablehnenden Entscheidungen. Im Gegensatz zu den Bestimmungen des § 122a Ab-
satz 1 und 2 AO ist hierfür eine Einwilligung des Antragstellers nicht erforderlich. Diese 
Abweichung beruht auf den besonderen Problemen, die mit einer Bekanntgabe von Steu-
erbescheiden im Ausland verbunden sind. Dies gilt insbesondere für Staaten, die der Bun-
desrepublik Deutschland eine Bekanntgabe in ihrem Hoheitsgebiet untersagen. Ohne vor-
herige Bekanntgabe beispielsweise eines Freistellungsbescheids ist aber eine Auszahlung 
des Erstattungsbetrags nicht möglich. 


Dem Freistellungs- und dem Erstattungsverfahren ist gemäß Satz 2 zudem gemeinsam, 
dass der Antragsteller unabhängig davon, ob er seinen Antrag elektronisch stellt oder aus-
nahmsweise auf amtlichem Vordruck stellen darf, seine steuerliche Ansässigkeit durch eine 
Bestätigung seiner zuständigen ausländischen Steuerbehörde nachzuweisen hat. Die An-
sässigkeit innerhalb der Europäischen Union bzw. in einem bestimmten Staat zu einem 
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bestimmten Zeitpunkt ist Voraussetzung der Entlastungsansprüche, die sich aus den 
§§ 43b und 50g bzw. den DBA ergeben. Im Gegensatz zum bisherigen Absatz 4 des § 50d 
gilt der vorgesehene Strengbeweis nunmehr auch für Ansprüche gemäß § 43b, die auf dem 
Zufluss an eine ausländische Betriebsstätte eines beschränkt Steuerpflichtigen beruhen 
(§ 43b Absatz 1 Satz 1 Alternative 2). Die Erfüllung der Nachweispflicht wurde gegenüber 
der Regelung des bisherigen Absatzes 4 Satz 1 des § 50d insofern erleichtert, als künftig 
nicht mehr zwingend der deutsche amtliche Vordruck zu verwenden ist. Die teilweise Wei-
gerung ausländischer Behörden, diesen Vordruck zu verwenden, hatte in der Vergangen-
heit zu Problemen beim Nachweis geführt, denen auf der Grundlage der Abweichungsbe-
fugnis des geltenden Absatzes 4 Satz 2 des § 50d durch das BMF-Schreiben vom 17. Ok-
tober 2017 (IV B 3 – S 2411/07/10015-24, 2017/0392311, BStBl. I S. 1644) begegnet wer-
den musste. Diese Abweichungsbefugnis kann angesichts der nunmehr allgemein gültigen 
Reduzierung der Formvorgaben künftig entfallen. Die Form der Bestätigung hängt damit 
maßgeblich von der Form ab, in der die ausländische Steuerbehörde derartige Bestätigun-
gen erteilt. Soweit die ausländische Behörde jedoch keine eigenen Formvorgaben hat, ist 
den Vorgaben des Bundeszentralamtes für Steuern zu folgen. 


Zu Nummer 10 


§ 50d 


Aus der Vorschrift werden die Regelungen entfernt, die das Verfahren zur Entlastung von 
bestimmten Abzugsteuern in bestimmten Fällen enthalten und in § 50c neu gefasst werden. 
Dies geschieht erstens aufgrund des stetig gestiegenen Umfangs der Verfahrensregelun-
gen, der zu regulatorischen „Platzproblemen“ im § 50d geführt hat. Zweitens soll der § 50d 
prinzipiell nur Vorschriften zur Anwendung von DBA zusammenfassen. Das Entlastungs-
verfahren der geltenden Absätze 1 bis 6 betrifft aber mittlerweile nicht nur DBA, sondern 
auch Entlastungsansprüche, die auf Unionsrecht beruhen (§ 43b und § 50g). Darüber hin-
aus wird es entsprechend in den Fällen des § 44a Absatz 9 angewendet, der ebenfalls nicht 
der Anwendung von DBA dient. 


Über die technischen Anpassungen infolge des Umzugs der genannten Verfahrensvor-
schriften hinaus, wird im § 50d insbesondere der Absatz 3, der bei allen Gesellschaften zur 
Abwehr von Missbrauch zusätzliche Bedingungen für das Bestehen eines Entlastungsan-
spruchs enthält, neu gefasst. Diese Vorschrift ist sowohl im Verfahren des neuen § 50c als 
auch im Veranlagungsverfahren zu beachten. 


Zu Buchstabe a 


§ 50d – Überschrift – 


Die geänderte Überschrift trägt der Verschiebung der Vorschriften zum Entlastungsverfah-
ren in den § 50c Rechnung. 


Zu Buchstabe b 


§ 50d Absatz 1, 1a und 2 – aufgehoben – 


Alle Regelungen des Absatzes 1 bis auf dessen Satz 11 werden aufgehoben, da sie größ-
tenteils in den neuen § 50c überführt werden. Die Absätze 1a und 2 des § 50d werden 
ebenfalls aufgehoben, weil ihre Regelungen größtenteils in den neuen § 50c überführt wer-
den. 


Zu Buchstabe c 


§ 50d Absatz 3 
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Die Sonderregelung für die Entlastungsberechtigung ausländischer Gesellschaften, die der 
Unterbindung missbräuchlicher Steuergestaltungen dient, wird den Erfordernissen des Uni-
onsrechts und des internationalen Steuerrechts angepasst. 


Im Hinblick auf das Unionsrecht hatte der EuGH am 20. Dezember 2017 in den verbunde-
nen Rechtssachen C-504/16 und C-613/16 (Deister Holding u. a.) im Ergebnis entschieden, 
dass die Vorgängerregelung der geltenden Fassung des § 50d Absatz 3 u. a. mit der Nie-
derlassungsfreiheit des Artikel 49 AEUV nicht vereinbar war. Soweit diese Entscheidung 
auch auf die geltende Fassung des § 50d Absatz 3 übertragbar war, wurde auch deren 
Anwendung durch BMF-Schreiben vom 4. April 2018 (IV B 3 - S 2411/07/10016-14, 
2018/0148776) bei Ansprüchen auf der Grundlage von § 43b eingeschränkt. Der teilweise 
Verstoß auch der geltenden Fassung des § 50d Absatz 3 gegen die Niederlassungsfreiheit 
wurde durch den EuGH-Beschluss vom 14. Juni 2018 in der Rechtssache C-440/17 (GS) 
bestätigt. Wenngleich die Vorgaben der genannten Rechtsprechung durch nachfolgende 
Grundsatzentscheidungen des EuGH (Urteile der Großen Kammer vom 26. Februar 2019 
in den verbundenen Rechtssachen C-115/16, C-118/16, C-119/16 und C-299/16 (N Luxem-
bourg 1 u. a.) sowie in den verbundenen Rechtssachen C-116/16 und C-117/16 (T Dan-
mark u. a.)) erheblich modifiziert worden sind, bleibt eine Anpassung des § 50d Absatz 3 
an die unionsrechtlichen Vorgaben unumgänglich. 


Darüber hinaus ist seit dem 1. Januar 2019 eine Regelung zur Missbrauchsbekämpfung 
nunmehr im gesamten Anwendungsbereich des gegenwärtigen § 50d Absatz 3 unions-
rechtlich vorgeschrieben. So verpflichtet Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/1164 (sog. ATAD) in der Fassung der Richtlinie (EU) 2017/952 die Mit-
gliedstaaten zur Verhinderung von Missbrauch u. a. bei allen unbeschränkt und beschränkt 
Körperschaftsteuerpflichtigen. Zwar ist die Umsetzung dieser allgemein geltenden Richtli-
nienvorschrift zum 31. Dezember 2018 bereits aufgrund der bestehenden Generalklausel 
des § 42 AO erfolgt. Es dient aber der Rechtssicherheit, wenn für die Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a ergänzend zur Generalklausel des 
§ 42 AO eine offensichtliche Konstellation von Gestaltungsmissbrauch in diesem Bereich 
tatbestandlich näher durch § 50d Absatz 3 geregelt wird. Daneben findet § 42 AO weiterhin 
für andere Konstellationen des Missbrauchs im Bereich der Entlastung von Abzugsteuern 
Anwendung, was im neuen Satz 3 noch einmal klargestellt wird. Die Regelung des § 50d 
Absatz 3 ist folglich für die Abzugsteuerentlastung nicht abschließend. 


Im Hinblick auf das internationale Steuerrecht erfordert der Mindeststandard nach Aktions-
punkt 6 des BEPS-Aktionsplans der OECD und G20 für die Anwendung von DBA, die keine 
auf einem sog. Hauptzweck-Kriterium basierende allgemeine Missbrauchsvermeidungsvor-
schrift enthalten, dass eine spezifische Missbrauchsvermeidungsvorschrift zur Bekämpfung 
von Durchlauffinanzierungsstrukturen entweder im nationalen Steuerrecht oder im DBA 
selbst anwendbar sein muss. Die Neufassung des § 50d Absatz 3 erfüllt die Anforderungen 
des Mindeststandards an diese Vorschrift. 


Bei der ergänzenden Umsetzung des Artikels 6 ATAD im Bereich der Entlastung von be-
stimmten Abzugsteuern durch den neuen § 50d Absatz 3 ist davon auszugehen, dass zur 
Bestimmung der Anforderungen des Artikels 6 ATAD der Inhalt des unionsrechtlichen 
Grundsatzes des Missbrauchsverbots herangezogen werden kann, dessen Geltung der 
EuGH in seinen Urteilen vom 26. Februar 2019 in den verbundenen Rechtssachen 
C-115/16, C-118/16, C-119/16 und C-299/16 (N Luxembourg 1 u. a.) sowie in den verbun-
denen Rechtssachen C-116/16 und C-117/16 (T Danmark u. a.) für das Ertragsteuerrecht 
bestätigt und näher erläutert hat. Denn die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur Defi-
nition von Missbrauch im Steuerrecht unterscheidet nicht streng zwischen den einzelnen 
Rechtsgrundlagen (vgl. insbesondere Urteil vom 7. September 2017, C-6/16, Eqiom und 
Enka, Rn. 64). Außerdem ist durch die inhaltliche Orientierung am unionsrechtlichen Grund-
satz des Missbrauchsverbots sichergestellt, dass die Neuregelung des § 50d Absatz 3 nicht 
gegen die Grundfreiheiten oder EU-Richtlinien zum Steuerrecht verstoßen kann, soweit sie 
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über die Regelung des Artikels 6 ATAD hinausgehen sollte, was Artikel 3 ATAD ausdrück-
lich zulässt. Denn der Grundsatz des Missbrauchsverbots würde dem Steuerpflichtigen von 
vornherein eine Berufung auf die Grundfreiheiten oder EU-Sekundärrecht verwehren (vgl. 
EuGH, Urteil vom 26. Februar 2019, C-116 und C-117/16, T Danmark u. a., Rn. 83 und 
122). Auch wenn insbesondere bei Drittstaatensachverhalten den Mitgliedstaaten sogar 
eine Missbrauchsbekämpfung gestattet ist, die noch über den unionsrechtlichen Grundsatz 
des Missbrauchsverbots hinausgeht (vgl. EuGH-Urteil vom 26. Februar 2019, C-135/17, X), 
soll darauf im Interesse einer möglichst einfachen Handhabung der Vorschrift für Steuer-
pflichtige und Verwaltung verzichtet werden, zumal ohnehin § 42 AO subsidiär anzuwenden 
ist. Im Übrigen sind die Vorgaben derjenigen Urteile des EuGH, die unmittelbar zu § 50d 
Absatz 3 ergangen sind (zitierte Entscheidungen Deister Holding u.a. sowie GS), nur noch 
insoweit zu beachten, wie sie sich im Einklang befinden mit den Grundsatzentscheidungen 
der Großen Kammer des EuGH vom 26. Februar 2019 in den verbundenen Rechtssachen 
C-115/16, C-118/16, C-119/16 und C-299/16 (N Luxembourg 1 u. a.) sowie in den verbun-
denen Rechtssachen C-116/16 und C-117/16 (T Danmark u. a.). 


Nach Artikel 6 ATAD ist zusammengefasst eine Gestaltung steuerlich nicht zu berücksich-
tigen, soweit sie nicht aus „triftigen wirtschaftlichen Gründen“ erfolgt (Absatz 2) und einer 
der wesentlichen Zwecke die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, der dem Zweck des 
„geltenden Steuerrechts“ zuwiderläuft (Absatz 1). In vergleichbarer Weise liegt nach der 
Rechtsprechung des EuGH zum Grundsatz des Missbrauchsverbots im Steuerrecht verbo-
tener Missbrauch vor, wenn zwei Elemente gegeben sind: das Verfehlen des objektiven 
Ziels einer Regelung sowie eine entsprechende Absicht des Steuerpflichtigen, die bereits 
festzustellen ist, wenn einer der Hauptzwecke der Gestaltung die Erlangung eines Steuer-
vorteils ist (vgl. Rn. 124 f. und 127 bzw. 97 f. und 100 der genannten Urteile N Luxem-
bourg 1 und T Danmark). Entsprechend diesen Vorgaben begründet der Satz 1 der Neure-
gelung des § 50d Absatz 3 bei Vorliegen von zwei Voraussetzungen die Vermutung des 
Bestehens eines den Anspruch hindernden Gestaltungsmissbrauchs, der dem Zweck des 
Entlastungsanspruchs zuwiderläuft. Diese Vermutung kann der Steuerpflichtige in Überein-
stimmung mit den Anforderungen der EuGH-Rechtsprechung (siehe nur Rn. 126 bzw. 99 
der genannten Urteile N Luxembourg 1 und T Danmark) nach dem ersten Halbsatz des 
Satzes 2 widerlegen, indem er hinreichende außersteuerliche Gründe für die Gestaltung 
nachweist. 


Die Neuregelung des Absatzes 3 gilt anders als die geltende Regelung unmittelbar nur noch 
für Ansprüche auf Entlastung von Kapitalertragsteuer oder vom Steuerabzug nach § 50a, 
die sich aus DBA ergeben. Aufgrund der geänderten Bestimmungen des § 43b Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 2 und des § 50g Absatz 4 Satz 2 ist sie jedoch auch bei den dort geregelten 
Entlastungsansprüchen in gleicher Weise zu beachten. Außerdem ist die Einschränkung 
der Entlastungsansprüche durch die Vorgaben des Absatzes 3 sowohl im Verfahren des 
§ 50c als auch im Veranlagungsverfahren zu berücksichtigen. 


Satz 1 – Vermutung eines Gestaltungsmissbrauchs 


Der erste Satz hindert bei Körperschaftsteuerpflichtigen (Körperschaften, Personenvereini-
gungen oder Vermögensmassen) grundsätzlich das Entstehen eines Anspruchs auf Ent-
lastung von Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a auf der Grundlage eines 
DBA, wenn ein Gestaltungsmissbrauch zu vermuten ist. 


Eine solche Regelung zur Verhinderung von Steuerumgehungen ist entweder auf der 
Grundlage von Vorschriften der einzelnen DBA gestattet, insbesondere solcher Vorschrif-
ten, die Artikel 28 Absatz 1 der deutschen Verhandlungsgrundlage für DBA 2013 entspre-
chen, oder sogar nach Bestimmungen wie dem Artikel 29 Absatz 9 OECD-MA 2017 gebo-
ten. Da die zusätzlichen Bedingungen des Absatzes 3 Satz 1 für das Entstehen eines Ent-
lastungsanspruchs allerdings auf den unionsrechtlichen Vorgaben des Artikels 6 ATAD be-
ruhen, müssen sie aufgrund des Vorrangs des Unionsrechts unabhängig davon gelten, ob 
ihnen im Einzelfall die Regelungen eines DBA entgegenstehen. Der Absatz 3 findet deshalb 
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auch dann Anwendung, wenn das jeweilige DBA eine eigene Missbrauchsvermeidungsre-
gelung mit abschließendem Charakter enthalten oder nationale Missbrauchsvermeidungs-
regelungen nicht oder nur in eingeschränktem Umfang zulassen sollte. Dieser eventuelle 
„treaty override“ kommt im Wortlaut der neuen Fassung deutlich zum Ausdruck, da Ansprü-
che „auf der Grundlage eines Abkommens“ versagt werden. 


Die Vermutung, die der Satz 1 etabliert, normiert eine Situation, die das sog. treaty shop-
ping abbildet. Dabei handelt es sich um den Versuch, mittels Zwischenschaltung eines Kör-
perschaftsteuerpflichtigen Abkommensvorteile zu erlangen, auf die mangels eigener An-
sässigkeit in dem betreffenden Staat oder mangels Erfüllung persönlicher Voraussetzungen 
kein Anspruch besteht. Diese relativ leicht durch Gründung etwa einer Kapitalgesellschaft 
zu bewirkende Umgehung der Voraussetzungen bestimmter Abkommensvorteile wider-
spricht offensichtlich dem Ziel des Abkommens, diese Vorteile nur den im jeweiligen Ver-
tragsstaat Ansässigen oder nur bestimmten dieser Personen zu gewähren. Zur Abbildung 
dieser Situation stellt der Satz 1 zwei Voraussetzungen auf: Erstens ist zu prüfen, ob die an 
dem Körperschaftsteuerpflichtigen Beteiligten einen Entlastungsanspruch nach derselben 
Anspruchsnorm auch ohne Einschaltung des Körperschaftsteuerpflichtigen hätten (Num-
mer 1), zweitens ob die Einkunftsquelle, also die Beteiligung an einer inländischen Gesell-
schaft oder das zur inländischen Nutzung überlassene Lizenzrecht etc., der wirtschaftlichen 
Tätigkeit des Körperschaftsteuerpflichtigen dient (Nummer 2). 


Soweit der Körperschaftsteuerpflichtige die festzustellende Vermutung eines Gestaltungs-
missbrauchs nicht nach Satz 2 widerlegen kann (siehe dazu näher die Begründung zu 
Satz 2), ist der Anspruch vollständig zu versagen. Er ist nicht etwa lediglich im Umfang zu 
reduzieren auf die hypothetischen Entlastungsansprüche der Anteilseigner. Dies ist zum 
einen die zwingende Folge aus der Rechtsprechung des EuGH, wonach selbst ein der 
Höhe nach identischer Entlastungsanspruch eines Anteilseigners einen Missbrauch nicht 
ausschließt (siehe dazu näher die Begründung zu Satz 1 Nummer 1). Denn in diesem Fall 
hätte die Gewährung der hypothetischen Entlastungsansprüche der Anteilseigner bei ei-
nem festgestellten Gestaltungsmissbrauch zur Folge, dass die Gestaltung unionsrechts-
widrig sanktionslos bliebe. Zum anderen verhindert nur die vollständige Versagung des Ent-
lastungsanspruchs den Anreiz, steuerlichen Gestaltungsmissbrauch „versuchsweise“ zu 
betreiben, da schlimmstenfalls die Entlastungsansprüche verblieben, die ohne die Gestal-
tung bestünden. 


Satz 1 Nummer 1 – Hypothetischer Entlastungsanspruch der Anteilseigner 


Nach der in der Nummer 1 geregelten ersten Voraussetzung der Vermutung eines Gestal-
tungsmissbrauchs dürfte den Anteilseignern oder sonstigen Begünstigten des Körper-
schaftsteuerpflichtigen, sofern sie selbst Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen 
wären, kein Anspruch auf Entlastung nach derselben Rechtsgrundlage zustehen; sind auch 
die Anteilseigner oder sonstigen Begünstigten Körperschaften, Personenvereinigungen o-
der Vermögensmassen, ist bei der Prüfung ihrer Entlastungsberechtigung § 50d Absatz 3 
ebenfalls zu berücksichtigen. Ist diese Voraussetzung nicht bei allen Anteilseignern oder 
sonstigen Begünstigten des Körperschaftsteuerpflichtigen erfüllt, kann die Entlastung allen-
falls anteilig versagt werden. 


Die vorgesehene hypothetische Betrachtung ist nach der Rechtsprechung des EuGH je-
denfalls dann ein Indiz für einen steuerlichen Missbrauch, wenn die Einkünfte einer Gesell-
schaft unmittelbar an die Anteilseigner einer ausländischen Gesellschaft weitergeleitet wer-
den (vgl. Urteil vom 26. Februar 2019, C-116/16 und C-117/16, T Danmark u. a., 
Rn. 101 f.). Wann eine Verfügung der Anteilseigner über die von einer ausländischen Ge-
sellschaft erzielten Einkünfte erfolgt, kann aber für die Annahme eines Gestaltungsmiss-
brauchs nicht grundsätzlich entscheidend sein, insbesondere dann nicht, wenn – wie hier 
in Satz 1 Nummer 2 – eine zusätzliche Voraussetzung für das Entstehen der Vermutung 
eines Gestaltungsmissbrauchs existiert. 
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Die Voraussetzung des Satzes 1 Nummer 1 ist im Gegensatz zur geltenden Fassung des 
§ 50d Absatz 3 Satz 1 selbst dann erfüllt, wenn die an dem Körperschaftsteuerpflichtigen 
Beteiligten oder durch ihn Begünstigten auf der Grundlage einer anderen Anspruchsnorm 
einen vergleichbaren Entlastungsanspruch hätten wie der Körperschaftsteuerpflichtige 
selbst. Dieser Umstand hindert nach der Rechtsprechung des EuGH nämlich nicht die An-
nahme missbräuchlichen Verhaltens (vgl. Urteil vom 26. Februar 2019, C-116 und 
C-117/16, T Danmark u. a., Rn. 107 bis 110) und darf deshalb unionsrechtlich nicht von 
vornherein die Prüfung eines Missbrauchs ausschließen. Eine Entlastungsberechtigung der 
Beteiligten oder sonstigen Begünstigten ist deshalb z. B. auch dann zu verneinen, wenn sie 
aufgrund von § 43b oder anstelle des betreffenden DBA nach einem anderen DBA oder 
einen sonst vergleichbaren Anspruch hätten, wie etwa als unbeschränkt Steuerpflichtiger 
die Anrechnung abgezogener Kapitalertragsteuer gemäß § 36 Absatz 2 Nummer 2. Sach-
licher Grund für die Vorgabe des EuGH dürfte sein, dass es selbst bei betragsmäßig iden-
tischem Anspruchsinhalt weitere steuerliche Gründe – insbesondere im Hinblick auf das 
Steuerrecht des Ansässigkeitsstaats des Anteilseigners oder sonstigen Begünstigten – ge-
ben kann, die Einkünfte auf eine zwischengeschaltete Person zu verlagern. Dementspre-
chend ist auch die nach Artikel 6 ATAD gebotene Verhinderung von Missbrauch nicht auf 
das nationale Steuerrecht begrenzt, so dass jeder steuerliche Vorteil relevant ist. Die prak-
tischen Auswirkungen der strengen Sichtweise des EuGH werden jedoch dadurch relati-
viert, dass ein betragsmäßig identischer hypothetischer Entlastungsanspruch eines Betei-
ligten den Nachweis beachtlicher außersteuerlicher Gründe für die Einschaltung des Kör-
perschaftsteuerpflichtigen gemäß dem ersten Halbsatz des Satzes 2 erleichtert. 


Bei der hypothetischen Betrachtung der Entlastungsansprüche der Anteilseigner des Kör-
perschaftsteuerpflichtigen wird gegenüber der geltenden Fassung des Absatzes 3 Satz 1 
klargestellt, dass unter „Gesellschaften“ sämtliche Körperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen fallen und eine Person auch dann als „beteiligt“ zu sehen ist, wenn 
dies nach dem Zivilrecht zwar formal nicht der Fall ist, die zivilrechtliche Rechtsposition aus 
steuerlicher Sicht jedoch dieselbe Funktion erfüllt. Deshalb wird der Wortlaut nun explizit 
erstreckt auf Personen, die durch die Satzung, das Stiftungsgeschäft oder die sonstige Ver-
fassung des Körperschaftsteuerpflichtigen begünstigt sind. Hierbei handelt es sich um Per-
sonen, die zwar – wie beispielsweise die Destinatäre einer Stiftung – keine Gesellschafter 
sind, denen aber gleichwohl die Einkünfte des Körperschaftsteuerpflichtigen letztlich zu-
gutekommen. Schließlich wurde das Attribut „ausländisch“ der geltenden Fassung nicht 
mehr fortgeführt, da es in Fällen der Doppelansässigkeit eines Körperschaftsteuerpflichti-
gen, der von einem DBA profitiert, zu Missverständnissen führen kann. 


Satz 1 Nummer 2 – Zusammenhang der Einkunftsquelle mit einer Wirtschaftstätigkeit 


Zweite Voraussetzung der Vermutung eines steuerlichen Gestaltungsmissbrauchs ist nach 
Satz 1 Nummer 2, dass die Einkunftsquelle keinen wesentlichen Zusammenhang mit einer 
Wirtschaftstätigkeit des Körperschaftsteuerpflichtigen aufweist. Gemeinsam mit der ersten 
Voraussetzung entsteht dadurch der Anschein, dass der Körperschaftsteuerpflichtige die 
Beteiligung, das Lizenzrecht, das Darlehen etc., aus denen die besteuerten Kapitalerträge 
oder Vergütungen fließen, im Wesentlichen nur aus steuerlichen Gründen anstelle seiner 
unmittelbaren oder mittelbaren Anteilseigner oder sonstigen Begünstigten hält. Sofern ein 
wesentlicher Zusammenhang zur eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit des Körperschaftsteu-
erpflichtigen nur teilweise festzustellen ist, kommt eine anteilige Versagung der Entlastung 
in Betracht. 


Der geforderte Zusammenhang zur wirtschaftlichen Tätigkeit des Körperschaftsteuerpflich-
tigen stellt darauf ab, dass das Halten der Einkunftsquelle durch den Körperschaftsteuer-
pflichtigen in Bezug auf seine übrige Tätigkeit eine wirtschaftliche Funktion erfüllt oder erfüllt 
hat oder aus ihr resultiert. Dieser Zusammenhang muss wesentlich in dem Sinne sein, dass 
die wirtschaftliche Funktion oder Herkunft der Einkunftsquelle nicht nur eine völlig unterge-
ordnete Rolle im Hinblick auf die eigene Wirtschaftstätigkeit spielen darf. Die Wesentlichkeit 
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im Hinblick auf die wirtschaftliche Funktion fehlt beispielsweise, wenn die Wirtschaftstätig-
keit des Körperschaftsteuerpflichtigen allein darin besteht, einer oder mehreren Tochterge-
sellschaften unterstützende Dienstleistungen zu erbringen (z. B. im Bereich der Buchhal-
tung oder Rechtsberatung). Im Ergebnis muss wirtschaftlich nachvollziehbar sein, warum 
gerade der Körperschaftsteuerpflichtige die Einkunftsquelle hält. Dies kann sowohl der Fall 
sein, wenn die Einkunftsquelle seiner aktuellen Wirtschaftstätigkeit dient, als auch dann, 
wenn sie lediglich seiner früheren Wirtschaftstätigkeit gedient hat oder aus ihr entstanden 
ist, indem aus der eigenen Wirtschaftstätigkeit entstandene Mittel zum Beispiel in eine Be-
teiligung investiert wurden.  


Vor diesem Hintergrund ist ein Gestaltungsmissbrauch aber auch dann anzunehmen, wenn 
der Körperschaftsteuerpflichtige zwar eine vollwertige Wirtschaftstätigkeit betreibt, jedoch 
beispielsweise eine Beteiligung an einer inländischen Gesellschaft keine nachvollziehbare 
wirtschaftliche Rolle im Rahmen seiner gegenwärtigen oder vergangenen Wirtschaftstätig-
keit spielt oder gespielt hat. Ein Gestaltungsmissbrauch kann im Übrigen sowohl unmittel-
bar bei Begründung der Einkunftsquelle, etwa durch eine von Anteilseignern finanzierte 
Kapitaleinlage des Körperschaftsteuerpflichtigen in eine inländische Gesellschaft, als auch 
im späteren Verlauf erfolgen, z. B. im Wege der Veräußerung eines von einem Anteilseig-
ner begründeten Lizenzrechts an den Körperschaftsteuerpflichtigen. 


Der zweite Halbsatz des Satzes 1 Nummer 2 stellt im Einklang mit der EuGH-Rechtspre-
chung (vgl. Urteil vom 26. Februar 2019, C-116/16 und C-117/16, T Danmark u. a., 
Rn. 104) zunächst klar, dass der bloße Bezug der besteuerten Dividenden, Lizenzgebühren 
oder sonstigen Einkünfte ebenso wie deren Weiterleitung an die unmittelbaren oder mittel-
baren Anteilseigner oder sonstigen Begünstigten keine Wirtschaftstätigkeit im Sinne der 
zweiten Voraussetzung darstellt. Andernfalls wäre stets ein wesentlicher Zusammenhang 
der Einkunftsquelle mit einer Wirtschaftstätigkeit des Körperschaftsteuerpflichtigen festzu-
stellen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass etwa eine ausländische Gesellschaft mit einer 
sog. aktiven Beteiligungsverwaltung, bei der sie als Holdinggesellschaft die Geschicke ihrer 
Tochtergesellschaften planmäßig steuert, insoweit eine Wirtschaftstätigkeit ausübt, selbst 
wenn ihre Einkünfte allein aus den Dividenden ihrer Tochtergesellschaften bestehen. Be-
schränkt sich die ausländische Gesellschaft jedoch auf eine sog. passive Beteiligungsver-
waltung, bei der sie über die Empfangnahme der Dividenden und ggf. ihre Weiterleitung – 
zum Beispiel als Darlehen an ihre Anteilseigner – hinaus keine wesentliche Tätigkeit entfal-
tet, so übt sie nach der Regelung des zweiten Halbsatzes gar keine Wirtschaftstätigkeit aus. 
In einem solchen Fall ist der nach dem ersten Halbsatz geforderte wesentliche Zusammen-
hang von vornherein nicht feststellbar. 


Der dritte Ausschluss einer Wirtschaftstätigkeit durch den zweiten Halbsatz des Satzes 1 
übernimmt die Regelung der geltenden Nummer 2 des § 50d Absatz 3 Satz 1 insofern, als 
der Umstand, dass ein Körperschaftsteuerpflichtiger nicht über einen für seinen Geschäfts-
zweck angemessen eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügt, insoweit gegen die Annahme 
einer Wirtschaftstätigkeit spricht und damit ebenfalls die Vermutung eines Gestaltungsmiss-
brauchs begründen kann. Für das Vorliegen eines angemessen eingerichteten Geschäfts-
betriebs hat die in den Gesetzestext nicht übernommene Anforderung des Satzes 3 der 
geltenden Fassung zur Übertragung wesentlicher Geschäftstätigkeiten auf Dritte zwar Be-
deutung, ist aber nicht mehr allein entscheidend. 


Satz 2 – Gegenbeweis und Ausnahme für börsennotierte Gesellschaften 


Besitzt die Einkunftsquelle des Körperschaftsteuerpflichtigen keinen wesentlichen Zusam-
menhang mit einer eigenen Wirtschaftstätigkeit und hätten seine Anteilseigner oder sonsti-
gen Begünstigten nicht dasselbe Recht auf Entlastung, so besteht nach Satz 1 die wider-
legbare Vermutung eines steuerlichen Gestaltungsmissbrauchs. 


Diese Vermutung kann der Körperschaftsteuerpflichtige nach der ersten Alternative des 
Satzes 2 durch Nachweis der Gründe seiner Einschaltung widerlegen. Im Gegensatz zu 
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Satz 2 der geltenden Regelung sind sämtliche außersteuerlichen Gründe zu berücksichti-
gen, auch solche, die sich aus einem Konzernverhältnis ergeben. Vor dem Hintergrund der 
Nachweispflicht des Steuerpflichtigen und der reduzierten Bedeutung der geltenden Rege-
lung des Satzes 1 Nummer 2 konnte auf die Regelung des Satzes 4 zur Feststellungslast 
verzichtet werden. Die nach den Vorgaben des Unionsrechts erforderliche Feststellung, 
dass keiner der Hauptzwecke der Gestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, 
bedarf der Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, die der Körperschaftsteuerpflichtige 
selbständig nachzuweisen hat. Nötigenfalls sind Überprüfungen vor Ort vorzunehmen. So-
fern dem Körperschaftsteuerpflichtigen insoweit nur ein teilweiser Nachweis gelingt, etwa 
wenn zwar für den ursprünglichen Erwerb einer Beteiligung, nicht aber für ihre Aufstockung 
ausreichend gewichtige außersteuerliche Gründe nachgewiesen wurden, ist eine teilweise 
Versagung der Entlastung die Folge. 


Aus Vereinfachungsgründen nimmt die zweite Alternative des Satzes 2 – in teilweiser Fort-
führung des bisherigen Satzes 5 – börsennotierte Gesellschaften von der Regelung des 
Absatzes 3 aus. Bei ihnen wird ohne Nachweis davon ausgegangen, dass sie nicht zu steu-
erlichen Zwecken eingeschaltet wurden. Grund dafür ist, dass solche Gesellschaften öf-
fentlich um Kapital werben und daher eine Vielzahl von Anteilseignern haben. Somit kann 
davon ausgegangen werden, dass ein solcher Körperschaftsteuerpflichtiger nicht von ein-
zelnen Anteilseignern dazu instrumentalisiert werden kann, für die Bedürfnisse dieser An-
teilseigner bestimmte steuerliche Vorteile zu erzielen. Diese Annahme ist jedoch erschüt-
tert, wenn kein wesentlicher oder regelmäßiger Handel mit der Hauptgattung der Anteile an 
einer staatlich anerkannten Börse stattfindet. Im Ergebnis ist ein Gestaltungsmissbrauch 
ausgeschlossen, wenn der Körperschaftsteuerpflichtige selbst eine börsennotierte Gesell-
schaft ist, hingegen nicht, wenn börsennotierte Gesellschaften an dem Körperschaftsteuer-
pflichtigen, der einen Entlastungsanspruch geltend macht, nur unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt sind, da auch börsennotierte Gesellschaften steuerlichen Gestaltungsmissbrauch 
betreiben können. In letzterer Konstellation führt die Ausnahme für börsennotierte Gesell-
schaften lediglich dazu, dass im Rahmen der Prüfung der hypothetischen Entlastungsbe-
rechtigung der börsennotierten Gesellschaft nach Satz 1 Nummer 1 die Regelung des 
§ 50d Absatz 3 keine Anwendung findet. 


Die Ausnahme für Investmentfonds im bisherigen Satz 5 wird nicht mehr fortgeführt, da sie 
aufgrund der Ausweitung des Investmentfondsbegriffs durch § 1 Absatz 2 InvStG und § 1 
Absatz 1 Kapitalanlagegesetzbuch für Gestaltungen missbraucht werden kann. So kann ein 
Investmentfonds nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 InvStG auf nur einen Anleger begrenzt sein. 
Ein Investmentfonds, der jedoch in vergleichbarer Weise wie eine börsennotierte Gesell-
schaft öffentlich um das Kapital einer Vielzahl unterschiedlicher Anleger wirbt, erfüllt bereits 
nicht die Voraussetzungen des Satzes 1. 


Satz 3 


Nach Satz 3 bleibt die allgemeine Regelung des § 42 AO zur Verhinderung des Miss-
brauchs von Gestaltungsmöglichkeiten neben § 50d Absatz 3 anwendbar. Dies dient ledig-
lich der Klarstellung, nachdem das Finanzgericht Köln in seinem Vorlagebeschluss zum 
genannten EuGH-Urteil Deister Holding daran Zweifel zu haben schien. Im Hinblick auf 
andere Bestimmungen des EStG ist zu betonen, dass eine derartige Regelung keine Vo-
raussetzung für die Anwendbarkeit des § 42 AO ist. 


Zu Buchstabe d 


§ 50d Absatz 4 bis 6 – aufgehoben – 


Die Aufhebung der Absätze 4 bis 6 ist Folge der Neuregelung in § 50c Absatz 2 und 5 bzw. 
des Wegfalls ihres Inhalts. 
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Zu Buchstabe e 


§ 50d Absatz 11 Satz 1 


Der Absatz 11 wird in Satz 1 redaktionell angepasst, um klarzustellen, dass die Regelung 
entsprechend Ihrem Zweck nur die Besteuerung von Dividendeneinkünften betrifft, die im 
Inland ansässige Steuerpflichtige von im Ausland ansässigen Gesellschaften erhalten. 


Zu Buchstabe f 


§ 50d Absatz 11a – neu - 


Die Regelung des bisherigen Absatzes 1 Satz 11, der nicht nur ein bestimmtes Entlastungs-
verfahren betrifft, sondern allgemein den Inhalt eines Entlastungsanspruches auf der 
Grundlage eines DBA in Fällen sog. hybrider Gesellschaften regelt, verbleibt in § 50d als 
dessen neuer Absatz 11a. 


Zu Buchstabe g 


§ 50d Absatz 12 Satz 3 


Die Änderung dient der redaktionellen Korrektur des Binnenverweises auf den Absatz 9 
Satz 1 Nummer 1 des § 50d. 


Zu Nummer 11 


§ 50e 


§ 50e Absatz 2 Nummer 1 enthält eine Bußgeldvorschrift für den Fall, dass eine Steuerbe-
scheinigung erteilt wird, ohne dass eine schriftliche Versicherung nach § 45b Absatz 3 Satz 
3 oder Satz 4 vorliegt. 


§ 50e Absatz 2 Nummer 2 enthält eine Bußgeldvorschrift, wenn die Mitteilungspflichten 
nach § 45b Absatz 4, 5 und 6 sowie nach § 45c Absatz 1 und 2 gegenüber dem Bundes-
zentralamt für Steuern verletzt werden. Der Übermittlung vollständiger und richtiger Daten 
zum Steuereinbehalt, insbesondere auf Dividendenzahlungen, kommt in Anbetracht der ho-
hen Schäden, die durch rechtswidrige Steuergestaltungen verursacht wurden, eine beson-
dere Bedeutung zu. 


§ 50e Absatz 2 Nummer 3 enthält eine Bußgeldvorschrift für den Fall, dass Mitteilungs-
pflichten in Zusammenhang mit Hinterlegungsscheinen nicht beachtet werden oder Zwi-
schenverwahrer von Wertpapieren ihre Mitwirkungspflichten bei Ausstellung von Steuerbe-
scheinigungen verletzen. Aufgrund der Verwahrstruktur von Wertpapieren sind zwischen 
der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle und dem Gläubiger der Kapitalerträge häufig 
weitere Depotbanken (Verwahrstellen) zwischengeschaltet. Diese Verwahrstruktur hat zur 
Folge, dass die für die Erstellung einer Steuerbescheinigung oder die Übermittlung von 
Angaben nach § 45a Absatz 2a erforderlichen Daten durch diese Depotbanken in ihrer Ei-
genschaft als Zwischenverwahrer über die Verwahrkette an die auszahlende Stelle weiter-
geleitet werden müssen. Die Richtigkeit der Angaben erfordert, dass diese Zwischenver-
wahrer der nach § 45b Absatz 7 EStG obliegenden Verpflichtung Folge leisten, die für die 
Ausstellung der Steuerbescheinigung erforderlichen Angaben der Verwahrstelle, bei der die 
Wertpapiere verwahrt werden, vollständig und richtig mitzuteilen. Dies gilt auch für die In-
formationen, die sie von nachgeordneten Verwahrstellen erhalten haben. Eine Ordnungs-
widrigkeit liegt hier vor, wenn die Zwischenverwahrer die weiterzuleitenden Angaben nicht 
richtig oder nicht vollständig an ihre Verwahrstelle weiterleiten.  
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Für die Aussagefähigkeit der auf Steuerbescheinigungen ausgewiesen Informationen ist 
die richtige Übermittlung der durch die Depotbank des Aktionärs und der Zwischenverwah-
rer zu ergänzenden Angaben von besonderer Bedeutung. Dies gilt auch, wenn die Infor-
mationen durch eine ausländische Depotbank oder durch ausländische Zwischenverwahrer 
übermittelt werden. Absatz 3 eröffnet deshalb die Möglichkeit auch Verstöße ausländischer 
Depotbanken und Zwischenverwahrstellen gegen die gemäß § 45b Absatz 7 bestehende 
Verpflichtung zu ahnden. Dies gilt auch für den Fall, dass die nach § 45b Absatz 3 Satz 3 
und 4 abzugebende schriftliche Erklärung nicht richtig oder nicht vollständig abgegeben 
wird. 


Zu Nummer 12 


§ 50g Absatz 4 


In Absatz 4 wird die entsprechende Geltung der Regelung gegen Gestaltungsmissbrauch 
in § 50d Absatz 3 angeordnet, der nach seiner Neufassung unmittelbar nur noch Ansprüche 
aus DBA betreffen soll. Dabei wird der bisherige Satz 1 aufgehoben, der auf der Grundlage 
des Wahlrechts des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie 2003/49/EG eine eigenständige Re-
gelung gegen Missbrauch enthält. Hierfür besteht angesichts der neugestalteten Regelung 
des § 50d Absatz 3 sowie der Generalregelung des § 42 AO, die in ihrem Anwendungsbe-
reich entsprechend den Bestimmungen des Artikels 6 ATAD auszulegen ist, kein Bedürfnis 
mehr. 


Zu Nummer 13 


§ 50j 


Zu Buchstabe a 


§ 50j Absatz 1 Satz 1 


Die Änderung erfolgt zur Anpassung des Verweises an die Änderungen durch die Num-
mern 8 und 9. 


Zu Buchstabe b 


§ 50j Absatz 4 Satz 2 


Die Änderung behebt ein Redaktionsversehen. Wie in Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 soll in 
Absatz 4 Satz 2 auf Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Bezug genommen wer-
den. 


Zu Nummer 14 


§ 51 


Zu Buchstabe a 


§ 51 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f Doppelbuchstabe bb 


Die Änderung erfolgt zur Anpassung des Verweises an die Änderungen der §§ 50c und 
50d. 


Zu Buchstabe b 


§ 51 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe h und Buchstabe i – aufgehoben – 
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Durch die Aufhebung des Buchstaben i der Nummer 1 des Absatzes 4 wird dem Bundes-
ministerium der Finanzen die Ermächtigung entzogen, Vordrucke für die Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a auf Grund von DBA zu bestimmen. 
Für eine solche Ermächtigung besteht kein Bedürfnis mehr, seitdem das Bundeszentralamt 
für Steuern für die genannte Entlastung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 FVG zentral 
zuständig ist und bislang gemäß § 50d Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 bzw. Absatz 2 Satz 1 
Halbsatz 1 sowie künftig nach § 50c Absatz 5 Satz 1 bzw. Satz 3 ein einheitliches Formular 
festlegt. 


Zu Nummer 15 


§ 52 Absatz 44a Satz 3 – neu – sowie Absatz 44b, 44c, 47a, 47b, 47c und 48a – neu – 


Die erweiterten Mitteilungspflichten im Kapitalertragsteuer-Bescheinigungsverfahren und 
die elektronische Übermittlung der Bescheinigungsdaten für beschränkt Steuerpflichtige in 
bestimmten Fällen sowie die Sanktionierung von Pflichtverletzungen, die in den §§ 45a bis 
45c, 50e und 51 geregelt werden, gelten nach Absatz 44a Satz 3 – neu – sowie Absatz 44b, 
44c, 47c und 48a – neu – für Kapitalerträge, die ihrem Gläubiger ab dem Jahr 2024 zuflie-
ßen. 


In Absatz 47a ist die verzögerte Anwendung einzelner Änderungen des Entlastungsverfah-
rens des § 50c vorgesehen. Satz 1 betrifft die Abschaffung der Kontrollmeldeverfahren 
nach dem geltenden § 50d Absatz 5 und 6 und ihre teilweise Ersetzung durch die Freistel-
lung in bestimmten Fällen nach § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. Während nach Inkraft-
treten des Gesetzes aufgrund des Wegfalls der Bestimmungen des geltenden § 50d Ab-
satz 5 und 6 keine neuen Ermächtigungen nach dem Kontrollmeldeverfahren mehr erteilt 
werden können, endet die Geltung bereits erteilter Ermächtigungen spätestes am Ende des 
Jahres 2021. Ab 2022 sind die Schuldner berechtigt, den neuen Freistellungstatbestand 
des § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zu nutzen. Der Satz 2 des Absatzes 47a betrifft das 
elektronische Antrags- und Bescheidungsverfahren für Freistellungs- und Erstattungsan-
träge, das ab dem Jahr 2023 Anwendung finden soll, da zuvor die technischen Vorausset-
zungen beim Bundeszentralamt für Steuern nicht hergestellt werden können. Bis dahin ist 
weiterhin das amtliche Papierformular oder das sog. Datenträgerverfahren nach dem gel-
tenden § 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 zu verwenden. 


Der Absatz 47b sieht in Bezug auf die Neufassung des § 50d Absatz 3 grundsätzliche eine 
Anwendung auf alle noch offenen Fälle vor. Dies ist im Hinblick auf Entlastungsansprüche 
auf der Grundlage von § 43b unionsrechtlich erforderlich, da die geltende Fassung insoweit 
teilweise gegen Unionsrecht verstößt (vgl. BMF-Schreiben vom 4. April 2018 (IV B 3 – 
S 2411/07/10016-14, 2018/0148776)). Um eine unzulässige Rückwirkung in den Fällen zu 
vermeiden, in denen die Neuregelung den Steuerpflichtigen schlechter stellt, sieht der Ab-
satz 47b im Ergebnis eine Günstigerprüfung vor, sofern der Zufluss der Kapitalerträge oder 
Vergütungen vor dem Inkrafttreten der Neufassung des § 50d Absatz 3 erfolgt ist. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


Das InvStG regelt für Investmentfonds eigene Verfahren sowohl für die teilweise Freistel-
lung von der Kapitalertragsteuer im Steuerabzugsverfahren als auch für die nachträgliche 
Erstattung von Kapitalertragsteuer. So ist bei Vorliegen einer sog. Statusbescheinigung ge-
mäß § 7 Absatz 1 und 3 auf die inländischen Beteiligungseinnahmen eines Investment-
fonds, insbesondere Dividenden, nur eine Kapitalertragsteuer von 15 Prozent abzüglich So-
lidaritätszuschlag zu erheben. Lag die Statusbescheinigung dem Entrichtungspflichtigen 
(§ 7 Absatz 3 Satz 1) bei Ausschüttung der Einkünfte an den Investmentfonds nicht vor, hat 
er gemäß § 43a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG Kapitalertragsteuer in der üblichen Höhe 
von 25 Prozent einzubehalten und abzuführen. Allerdings kann sich der Investmentfonds 
nach seiner Wahl entweder gemäß § 7 Absatz 5 beim Entrichtungspflichtigen durch nach-
trägliche Vorlage einer Statusbescheinigung oder gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
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beim Betriebsstättenfinanzamt des Entrichtungspflichtigen die zu viel einbehaltene Kapital-
ertragsteuer innerhalb unterschiedlicher Fristen erstatten lassen. 


Ausländischen Investmentfonds, die gemäß § 6 Absatz 1 Satz 2 beschränkt steuerpflichtig 
sind, steht neben den beiden genannten Erstattungsverfahren nach dem InvStG zusätzlich 
das Erstattungsverfahren des geltenden § 50d Absatz 1 EStG (nach diesem Änderungsge-
setz § 50c Absatz 3 EStG) zur Verfügung, wenn ein anzuwendendes DBA – wie in aller 
Regel – einen niedrigeren Steuersatz auf Kapitalerträge als 25 Prozent vorsieht. Aus der 
parallelen Eröffnung dreier nachträglicher Erstattungsverfahren resultiert bei beschränkt 
steuerpflichtigen Investmentfonds, die auf eine Freistellung im Steuerabzugsverfahren 
nach § 7 Absatz 1 und 3 verzichtet haben, indem sie dem Entrichtungspflichtigen keine 
Statusbescheinigung vor dem Zeitpunkt der Ausschüttung der Einkünfte übermittelt haben, 
die Gefahr der Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuer. 


Während im Verhältnis der beiden Erstattungsverfahren des InvStG doppelte Erstattungen 
durch eine Erklärung des Entrichtungspflichtigen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 ausgeschlos-
sen werden, soll nach geltendem Recht die Gefahr von Mehrfacherstattungen im Verhältnis 
zum Erstattungsverfahren des § 50d Absatz 1 EStG durch die Regelungen des § 7 Ab-
satz 5 Satz 3 und 4 sowie des § 11 Absatz 1 Satz 1 ausgeräumt werden. Die darin enthal-
tene Anforderung, dass einem Erstattungsantrag die Steuerbescheinigung im Original bei-
gefügt sein muss, kann Missbräuche jedoch nicht hinreichend sicher ausschließen, da Ori-
ginal und Kopie einer Steuerbescheinigung kaum unterscheidbar sind und gemäß § 45a 
Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG elektronisch übermittelte Steuerbescheinigungen mehrfach 
ausgedruckt werden könnten. Daher setzt die Finanzverwaltung derzeit interne Kontrollver-
fahren ein, um Mehrfacherstattungen auszuschließen. Dadurch entsteht erheblicher admi-
nistrativer Aufwand. 


Durch eine Bündelung der Zuständigkeiten der Erstattungsverfahren für beschränkt steuer-
pflichtige Investmentfonds bei dem Bundeszentralamt für Steuern wird der Kontrollaufwand 
für Verwaltung und Investmentfonds wesentlich reduziert und das Verfahren noch besser 
vor potentiellen Missbräuchen geschützt.  


Zu Nummer 1 


§ 7 


Zu Buchstabe a 


§ 7 Absatz 4 Satz 3 – neu – 


Nach § 7 Absatz 4 Satz 3 – neu – wird die Statusbescheinigung eines Investmentfonds um 
die Information ergänzt, ob sich es sich um einen unbeschränkt körperschaftsteuerpflichti-
gen inländischen Investmentfonds nach § 6 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Absatz 2 oder um 
einen beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen ausländischen Investmentfonds nach § 6 
Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 2 Absatz 3 handelt. Aufgrund dieser Angabe in der Statusbe-
scheinigung soll der Entrichtungspflichtige die beschränkt steuerpflichtigen Investment-
fonds rechtssicher erkennen können, damit er in diesen Fällen kein Erstattungsverfahren 
nach § 7 Absatz 5 durchführt. 


Zu Buchstabe b 


§ 7 Absatz 5 Satz 1 


Durch die Änderung des Satzes 1 wird das Erstattungsverfahren auf Ebene des Entrich-
tungspflichtigen auf unbeschränkt steuerpflichtige Investmentfonds reduziert. Da nach § 7 
Absatz 5 eine Erstattung ohne Vorlage einer Statusbescheinigung ausgeschlossen ist und 
diese nach Absatz 4 Satz 2 – neu – eine Aussage zum Steuerstatus des Investmentfonds 
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enthalten muss, ist für den Entrichtungspflichtigen klar ersichtlich, in welchen Fällen er er-
statten darf. 


Die Grundfreiheiten werden durch den Ausschluss des Erstattungsverfahrens nach § 7 Ab-
satz 5 für gebietsfremde Investmentfonds nicht verletzt. Erstens ist es nach der Rechtspre-
chung des EuGH grundsätzlich zulässig, für gebietsansässige und gebietsfremde Steuer-
pflichtige unterschiedliche Besteuerungsverfahren vorzusehen (vgl. EuGH, Urteil vom 
22. Dezember 2018, C-282/07, Truck Center). So werden im Ergebnis gebietsfremde 
ebenso wie gebietsansässige Investmentfonds entlastet, indem sie das Verfahren des § 11 
Absatz 1 bei dem Bundeszentralamt für Steuern beschreiten können. Zweitens wären et-
waige verfahrensmäßige Nachteile für die gebietsfremden Investmentfonds durch den an-
erkannten Rechtfertigungsgrund der Wirksamkeit steuerlicher Kontrollen (vgl. EuGH, Urteil 
vom 22. November 2018, C-679/17, Huijbrechts, Rn. 35) gerechtfertigt. Denn Mehrfacher-
stattungen wären bei im Ausland ansässigen Investmentfonds mit einer Erklärung des Ent-
richtungspflichtigen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 nicht in gleicher Weise wie bei Inlandsfällen 
zu verhindern, da das Verfahren nach § 50d Absatz 1 EStG im Gegensatz zu demjenigen 
nach § 11 nicht nur Investmentfonds mit Statusbescheinigung offensteht und daher nicht 
zweifelsfrei erkennbar wäre, welcher Antragsteller eine solche Erklärung beibringen 
müsste. 


Zu Nummer 2 


§ 11 


Zu Buchstabe a 


§ 11 Absatz 1 Satz 3 und 4 – neu – 


Mit dem neuen Satz 3 des § 11 Absatz 1 übernimmt das Bundeszentralamt für Steuern 
anstelle des Betriebsstättenfinanzamtes des Entrichtungspflichtigen das Erstattungsverfah-
ren für beschränkt steuerpflichtige Investmentfonds. Die übrigen Verfahrensbestimmungen 
des § 11 sind gleichermaßen anzuwenden. 


Der neue § 11 Absatz 1 Satz 4 berücksichtigt, dass nach § 45a Absatz 2a – neu – EStG 
bei beschränkt Steuerpflichtigen auf Verlangen des Steuerpflichtigen eine elektronische 
Übermittlung der Steuerbescheinigungsdaten an das Bundeszentralamt für Steuern vorzu-
nehmen ist. Die elektronische Übermittlung ersetzt die bisherige Ausstellung einer Steuer-
bescheinigung gemäß § 45a Absatz 2 EStG des zum Steuerabzug verpflichteten Kreditin-
stituts gegenüber dem Kunden bzw. dem Gläubiger der Kapitalerträge. Daher fingiert die 
Neuregelung für diese Fälle, dass die in § 11 Absatz 1 Satz 2 vorausgesetzte Steuerbe-
scheinigung als vorgelegt gilt, sofern die Steuerbescheinigungsdaten übermittelt wurden. 


Zu Buchstabe b 


§ 11 Absatz 2 Satz 4 


Satz 4 wird redaktionell an die Änderung des § 11 Absatz 1 Satz 1 und 2 durch Artikel 17 
des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) angepasst. 


Zu Nummer 3 


§ 57 Absatz 3 – neu – 


§ 57 Absatz 3 Satz 1 – neu – regelt den Anwendungsbeginn für die Änderungen des Er-
stattungsverfahrens gegenüber ausländischen Investmentfonds. Ab dem 1. Juli 2021 ist bei 
beschränkt steuerpflichtigen Investmentfonds eine Erstattung durch den Entrichtungspflich-
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tigen nach § 7 Absatz 5 und durch sein Betriebsstättenfinanzamt nach § 11 Absatz 1 aus-
geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt ist ausschließlich das Bundeszentralamt für Steuern für 
die Erstattung von Kapitalertragsteuer an beschränkt steuerpflichtige Investmentfonds zu-
ständig. 


Nach § 57 Absatz 3 Satz 2 – neu – darf ein Entrichtungspflichtiger gegenüber einem Invest-
mentfonds nicht mehr gemäß § 7 Absatz 5 erstatten, wenn ihm nur eine vor dem 1. Juli 
2021 ausgestellte Statusbescheinigung vorliegt, in der noch keine Angaben zum Steuer-
status des Investmentfonds enthalten sind. Dieser Ausschluss gilt gleichermaßen für unbe-
schränkt steuerpflichtige Investmentfonds, da der Entrichtungspflichtige den steuerlichen 
Status ohne die entsprechende Angabe in der Statusbescheinigung nicht rechtssicher er-
mitteln kann. Von der Regelung unberührt bleibt jedoch § 7 Absatz 1. Somit ist auch bei vor 
dem 1. Juli 2021 ausgestellten Statusbescheinigungen weiterhin ein ermäßigter Steuerab-
zug nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 3 vorzunehmen und in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 4 
vom Steuerabzug Abstand zu nehmen. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Absatz 5 – neu - 


Es sind Gestaltungen bekannt geworden, die darauf abzielen, einem Dritten im steuerlichen 
Rückwirkungszeitraum geschaffenes Verlustpotenzial (noch nicht realisierte stille Lasten) 
zur Verrechnung mit positiven Einkünften nach einer Umwandlung zur Verfügung zu stellen. 
Im Grundfall geschieht dies dadurch, dass eine Körperschaft (Wirtschaftsjahr = Kalender-
jahr) eine im Jahr 01 gegründete Tochtergesellschaft (T), die im Jahr 02 innerhalb des steu-
erlichen Rückwirkungszeitraums ein Finanzinstrument angeschafft hat, das nach der An-
schaffung erheblich an Wert verloren hat, an eine andere Körperschaft veräußert, die an-
schließend die T auf sich mit dem Ziel verschmilzt, die in dem Finanzinstrument ruhenden 
stillen Lasten bei sich einkommensmindernd zu nutzen. Eine solche Übertragung von Ver-
lusten stünde in Widerspruch zu allgemeinen Besteuerungsgrundsätzen (Subjektsteuer-
prinzip, Prinzip der Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit) sowie dem Sinn 
und Zweck des Umwandlungssteuergesetzes, das darauf abzielt, betrieblich sinnvolle Um-
strukturierungen nicht durch steuerliche Belastungen zu behindern, nicht aber, die Steuer-
last Einzelner auf Kosten der Allgemeinheit durch Verrechnung mit künstlichen Verlusten 
zu minimieren. Zwar dürfte das von der Gestaltung beabsichtigte Ergebnis bereits nicht mit 
der geltenden Rechtslage zu vereinbaren sein. Eine abschließende Klärung durch die 
Rechtsprechung wäre allerdings frühestens in einigen Jahren zu erwarten. Um das verblei-
bende finanzielle Risiko für die öffentlichen Haushalte für die Zukunft vollständig auszu-
schließen, soll ausdrücklich geregelt werden, dass Wertverluste von Wirtschaftsgütern, die 
dem übernehmenden Rechtsträger nur aufgrund der steuerlichen Rückwirkung zugerech-
net werden und die wirtschaftlich bereits bei dem übertragenden Rechtsträger eingetreten 
sind, grundsätzlich nicht mit Gewinnen des übernehmenden Rechtsträgers verrechnet wer-
den können. Erzielt der übernehmende Rechtsträger im maßgeblichen Veranlagungszeit-
raum selbst einen Verlust, schließt die Regelung auch eine Verrechnung mit künftigen po-
sitiven Einkünften aus. 


Um die Regelung auf die bekannt gewordenen sowie vergleichbare Gestaltungen zu be-
grenzen und den mit der steuerlichen Rückwirkung bezweckten Vereinfachungseffekt weit-
gehend zu bewahren, enthält § 2 Absatz 5 mehrere Ausnahmen: 


– Die Regelung ist generell auf Wertverluste von Finanzinstrumenten oder Anteilen an 
einer Körperschaft beschränkt, da von der Gestaltung speziell Wirtschaftsgüter genutzt 
werden, die kurzfristigen Wertschwankungen unterliegen. Eine Einbeziehung anderer 
Wirtschaftsgüter wie Immobilien, Maschinen o.Ä. erscheint daher nicht erforderlich. Un-
ter Finanzinstrumenten sind insbesondere die Finanzinstrumente nach § 1 Absatz 11 







 - 76 -   


des Kreditwesengesetzes sowie des § 2 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes zu 
verstehen.  


– Wäre dem übertragenden Rechtsträger ohne Anwendung der steuerlichen Rückwir-
kung ein über dem gemeinen Wert liegender Ansatz einzelner von der Regelung er-
fasster Wirtschaftsgüter möglich gewesen, findet das Abzugsverbot insoweit ebenfalls 
keine Anwendung (Satz 5). Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen relevante Wirt-
schaftsgüter mit stillen Lasten vorhanden sind, der gemeine Wert der Sachgesamtheit 
insgesamt den Buchwert jedoch nicht unterschreitet (vgl. hierzu Rdnr. 03.12 des An-
wendungserlasses zum UmwStG 2006 vom 11. November 2011, BStBl. I S. 1314, wo-
nach ein Ansatz zum Buchwert [nur] ausgeschlossen ist, wenn der gemeine Wert der 
Sachgesamtheit geringer als die Summe der Buchwerte der übergehenden Wirt-
schaftsgüter ist). 


– Von der Regelung erfasste Wirtschaftsgüter, die im Zeitpunkt der Umwandlung noch 
im Betriebsvermögen des übertragenden Rechtsträgers vorhanden sind, gelten zur 
Vermeidung zusätzlichen bürokratischen Aufwands im Rahmen der ersten auf die Um-
wandlung folgenden Gewinnermittlung (bei Ermittlung des Gewinns durch Betriebsver-
mögensvergleich oder nach § 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes zum Ende 
des Wirtschaftsjahrs, in das die Umwandlung fällt) beziehungsweise in anderen Fällen 
– z. B. wenn die Finanzinstrumente oder Anteile an der Körperschaft vom überneh-
menden Rechtsträger dem Privatvermögen zuzuordnen sind –, zum Ende des Kalen-
derjahrs der Umwandlung als mit dem gemeinen Wert veräußert; dieser Wert gilt fortan 
aufgrund der zugleich angeordneten Wiederanschaffung zum gemeinen Wert als An-
schaffungs- oder Herstellungskosten (Satz 4).  


– Zudem findet die Regelung keine Anwendung, wenn die Verrechnung negativer Ein-
künfte im Sinne der Sätze 1 und 2 nachweislich kein Zweck der Umwandlung war. 


Zur Verhinderung von Umgehungsgestaltungen durch die Zwischenschaltung von Perso-
nengesellschaften sieht Satz 7 in diesen Fällen die sinngemäße Anwendung der Sätze 2 
bis 6 vor. 


Zu Nummer 2 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 betrifft ausgelaufenes Recht. Satz 1 wird daher aufgehoben, der bishe-
rige Satz 2 wird zum einzigen Satz des Absatzes 5. 


Zu Nummer 3 


§ 9 Satz 3 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung aufgrund der Anfügung des § 2 Absatz 5. 


Zu Nummer 4 


§ 20 Absatz 6 Satz 4 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung aufgrund der Anfügung des § 2 Absatz 5. 


Zu Nummer 5 


§ 27 Absatz 16 


§ 27 Absatz 16 enthält eine Anwendungsregelung für die umwandlungssteuerlichen Rege-
lungen zur Verlustverrechnung bei bestimmten missbräuchlichen Gestaltungen. Ohne die 
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Anwendung sonstiger gegebenenfalls einschlägiger steuerlicher Regelungen auszuschlie-
ßen sind die neu eingefügten Änderungen auf vor Veröffentlichung des Referentenentwurfs 
verwirklichte Altfälle nur anzuwenden, wenn die äußeren Umstände darauf schließen las-
sen, dass die Verrechnung übergehender stiller Lasten wesentlicher Zweck der Umwand-
lung oder Einbringung war und der Steuerpflichtige dies nicht widerlegen kann. 


§ 27 Absatz 17 


§ 50c EStG in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402), auf den § 4 
Absatz 5 Satz 1 derzeit Bezug nimmt, wurde durch das Gesetz vom 23. Oktober 2000 
(BGBl. I S. 1433) mit Ablauf des 31. Dezember 2000 aufgehoben. Grundsätzlich hat § 4 
Absatz 5 Satz 1 damit aktuell keinen Anwendungsbereich mehr. Mit der Anwendungsrege-
lung wird sichergestellt, dass § 4 Absatz 5 Satz 1 nach der Aufhebung durch Artikel 3 Num-
mer 2 dieses Gesetzes auf gegebenenfalls noch offene Altfälle mit Sperrbeträgen im Sinne 
des § 50c EStG in der bis zum 31. Dezember 2000 gültigen Fassung weiterhin Anwendung 
findet. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über die Besteuerung bei 
Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz)) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht ist aufgrund der Einfügung des § 1a (Preisanpassungsklausel) zu er-
gänzen. 


Zu Nummer 2 


§ 1 


§ 1 enthält den international weit verbreiteten Standard zur internationalen Gewinnabgren-
zung zwischen Staaten: den Fremdvergleichsgrundsatz. Der Fremdvergleichsgrundsatz ist 
nicht nur in allen von Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen ent-
halten (entsprechend Artikel 9 Absatz 1 OECD-Musterabkommen bzw. UN-Musterabkom-
men bzw. Deutsche Verhandlungsgrundlage), sondern auch Standard in Doppelbesteue-
rungsabkommen weltweit. Er ist damit Rechtsmaßstab für eine Regulierung des Gesamt-
bereichs der internationalen Gewinnabgrenzung. § 1 wurde in Anlehnung an das OECD-
Musterabkommen eingeführt, sodass das deutsche Steuerrecht an die Konzeptionen an-
derer moderner Steuerrechtsordnungen sowie des internationalen Steuerrechts herange-
führt wurde (BT-Drucksache VI/2883, S. 17). Selbiges gilt heute fort. § 1 kann damit auch 
und insbesondere als die Umsetzungsnorm für Artikel 9 Absatz 1 OECD-Musterabkommen 
nachgebildeter Artikel im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen angesehen werden. 


Der Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes wird im internationalen Kontext vor allem durch 
die OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwal-
tungen 2017 (OECD-Verrechnungspreisleitlinien) beschrieben und dient insbesondere der 
Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Staaten. Ein Ziel ist es, dass Unterneh-
mensgewinne dort besteuert werden, wo sie wirtschaftlich entstehen. Der Fremdvergleichs-
grundsatz ist damit im internationalen Kontext Ausdruck des Territorialitätsprinzips und 
dient dem Veranlassungsgrundsatz. Er zielt auf eine zwischenstaatlich faire Verteilung von 
Besteuerungsrechten.  


Zugleich ergibt sich aber aus den Zielen der fairen Aufteilung von Besteuerungsrechten und 
der damit verbundenen Besteuerung am Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit, dass zumindest 
Steuerumgehung oder -missbrauch unerwünscht ist und erst recht nicht noch dadurch ge-
fördert werden sollen. Mithin soll auch der Verlagerung von im Inland wirtschaftlich erzielten 
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Einkünften ins Ausland, unabhängig von dem dort geltenden Steuersatz bzw. Besteue-
rungsniveau, begegnet werden. Entsprechend ist auch zu berücksichtigen, dass Verrech-
nungspreissachverhalte zwar Möglichkeiten für Gewinnverlagerungsstrategien bieten, sie 
zugleich aber für die Steuerpflichtigen zu erhöhten Befolgungskosten führen. Verrech-
nungspreissachverhalte bergen auf Grund der möglichen Wertungsbandbreite und der in-
härenten Internationalität für multinational tätige Unternehmensgruppen ein erhöhtes Dop-
pelbesteuerungsrisiko.  


Der Gedanke der Internationalität ist dem Fremdvergleichsgrundsatz inhärent, weswegen 
sich Deutschland in diesem Bereich auch weiterhin international ausrichtet. Unilaterale Al-
leingänge befördern lediglich Doppelbesteuerungsstreitigkeiten und können dazu beitra-
gen, die Anzahl von Verständigungs- und Schiedsverfahren weiter zu erhöhen. Unilaterale 
Positionierungen sind jedoch dann erforderlich, wenn international kein Konsens vorhanden 
ist bzw. Leitlinien derart unbestimmt sind, dass das deutsche Steueraufkommen willkürlich 
und ungerechtfertigt vermindert werden kann. 


Den Steuerpflichtigen und der Verwaltung werden durch die Gesetzesänderungen des § 1 
und die Einfügung des § 1a klare Regelungen zur Bestimmung und Prüfung von Fremdver-
gleichspreisen gegeben. Dabei wird berücksichtigt, dass die Anwendung des Fremdver-
gleichsgrundsatzes vom Einzelfall abhängig ist und es unmöglich ist, jeden einzelnen the-
oretisch denkbaren Fall zu regeln. Entsprechend enthält der Fremdvergleichsgrundsatz 
auch genügend Flexibilität, um mitunter auf aktuelle Entwicklungen, wie die fortschreitende 
Digitalisierung der Wirtschaft, reagieren und diese, ohne weitere gesetzliche Maßnahmen, 
berücksichtigen zu können. Mithin ist der Fremdvergleichsgrundsatz immer zeit- und kon-
textabhängig und darf nicht als starres Konzept verstanden werden.  


Es erfolgt dabei eine internationale Ausrichtung an den OECD-Verrechnungspreisleitlinien. 
Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass eine international einheitliche Um-
setzung des Fremdvergleichsgrundsatzes erfolgen kann und hierdurch Doppelbesteuerun-
gen sowie doppelte Nichtbesteuerungen vermieden werden. Dadurch wird auch ein erhöh-
tes Maß an Rechtssicherheit erreicht und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung gewährleis-
tet. Wenn sich die Steuerpflichtigen an die gesetzlichen Vorgaben halten und ihre Einkünfte 
in den beteiligten Staaten in gleicher Weise erklären, werden die Ergebnisse international 
auf Akzeptanz stoßen, weil sie dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. 


Da Verrechnungspreissachverhalte auf Grund der Möglichkeiten zur Verlagerung von Ge-
winnen Misstrauen hervorriefen und immer noch hervorrufen, sind Verrechnungspreisfra-
gestellungen in verschiedene BEPS-Aktionspunkte der G20/OECD (OECD/G20 Base Ero-
sion and Profit Shifting Project, G20/OECD-BEPS-Projekte) eingegangen, um dem entge-
genzuwirken. Am 5. Oktober 2015 wurde daher im Rahmen des G20/OECD-BEPS-Projek-
tes unter anderem auch der Abschlussbericht zu den BEPS-Maßnahmen 8, 9 und 10 „Alig-
ning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation“ veröffentlicht (Aligning Transfer Pri-
cing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting Project). Im Ergebnis soll gewährleistet werden, dass die Ver-
rechnungspreisbestimmung in Übereinstimmung mit den wertschöpfenden Aktivitäten und 
Funktionen steht, die von den Mitgliedern einer multinational tätigen Unternehmensgruppe 
ausgeübt werden. Demzufolge tritt die wirtschaftliche Betrachtungsweise in den Vorder-
grund. Die Orientierung an schriftlich vereinbarten Verträgen ist nur Ausgangspunkt einer 
Verrechnungspreisbestimmung und -prüfung. Vielmehr ist es notwendig, die wirtschaftli-
chen Aktivitäten der Unternehmensgruppe zu analysieren, zu verstehen und die zu würdi-
genden Geschäftsvorfälle in diesem Kontext mit ökonomischem Sachverstand, insbeson-
dere basierend auf ökonomisch anerkannten Methoden, zu beurteilen. Die OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien geben hierfür zumindest eine auf internationaler Ebene vereinbarte 
Leitlinie. Diese komplexe Aufgabe erfordert umfassenden Sachverstand und das Bewusst-
sein, dass Verrechnungspreissachverhalte immer mindestens bilateral und vor diesem Hin-
tergrund auch sorgfältig zu würdigen sind. Alleingänge im internationalen Kontext sind da-
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her kaum zielführend, sodass die „andere“ Seite stets auch zu berücksichtigen ist. Die vor-
gesehenen Änderungen greifen diese Aspekte auf und betonen klarstellend die wirtschaft-
liche Betrachtungsweise und geben allgemeine Regelungen für die Verrechnungspreisbe-
stimmung und -prüfung, die sich an der internationalen Praxis orientieren. 


Die Urteilsbildung im Rahmen des Fremdvergleichs erfordert das Hinwegdenken des Na-
hestehens und eine aus dem Nahestehen etwaig resultierende Beeinflussung auf den Ge-
schäftsvorfall ist zu korrigieren. Mithin müssen die Einkünfte gemindert sein, weil andere 
Bedingungen zugrunde gelegt worden sind, als sie voneinander unabhängige Dritte unter 
gleichen oder vergleichbaren Verhältnissen vereinbart hätten. Dies geht aber nicht so weit, 
dass sich die Beurteilung lediglich danach richtet, wie fiktiv unabhängige Unternehmen den 
maßgebenden Geschäftsvorfall getätigt haben. Wenn der Fremdvergleichsgrundsatz ins-
besondere gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen unabhängigen und verbundenen 
Unternehmen herzustellen und damit eine Besteuerung am Ort der wirtschaftlichen Aktivität 
sicherzustellen versucht, dann sollten mitunter auch spezifische Besonderheiten (Um-
stände, die nicht vereinbart werden können) einer Unternehmensgruppe in der Würdigung 
berücksichtigt werden, da ein reiner und unreflektierter Vergleich zu ökonomisch nicht sach-
gerechten Ergebnissen führt. Das bedeutet jedoch nicht, dass konzernübliche Verhaltens-
weisen fremdüblich sind; konzern- und fremdüblich sind voneinander zu unterscheiden. 
Wird bspw. für ein Darlehen zwischen verbundenen Unternehmen ein Zinssatz angesetzt, 
der sich als niedriger als ein am Markt vorzufindender Zinssatz erweist, muss dies nicht 
zwangsläufig als fremdunüblich qualifiziert werden und zu einer Korrektur führen. Ein Grund 
dafür kann in niedrigeren Transaktionskosten zwischen den verbundenen Unternehmen lie-
gen. Zudem können Rechtsfolgen aus bspw. nichtsteuerrechtlichen Vorschriften, die ihrer-
seits eine Nahestehensbeziehung oder Vergleichbares, z. B. eine Beherrschung, voraus-
setzen, nicht unbedingt ignoriert werden. Die aus solchen Vorschriften stammenden Folgen 
ergeben sich zwar aus dem Nahestehen, werden aber nicht zwischen den Nahestehenden 
beeinflusst bzw. vereinbart. Sie können sich den Folgen solcher Regelungen auch nicht 
entziehen, die wiederum den Preis eines Geschäftsvorfalls bzw. den Gewinn aus einer Ge-
schäftsbeziehung beeinflussen können. Die Beeinflussung basiert dann nicht auf dem wil-
lentlichen Entschluss der Nahestehenden, um dadurch die Einkünfte zu mindern. 


Daher ist in jedem Fall ein ökonomisches und rechtliches Nachdenken und, damit einher-
gehend, die Anwendung ökonomisch fundierter und in der Fachöffentlichkeit anerkannter 
Vorgehensweisen, wie insbesondere in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien festgelegt, 
unter Berücksichtigung rechtlicher Gegebenheiten erforderlich, um darzulegen, dass ein 
angesetzter Verrechnungspreis mit dem Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmt und da-
mit dem Fremdvergleichspreis entspricht. 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 1 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 1 Absatz 1 Satz 1 


Redaktionell wird „nahe stehenden“ durch „nahestehenden“ ersetzt. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 1 Absatz 1 Satz 2 


In Satz 2 wurde der Verweis auf § 1a ergänzt, um sicherzustellen, dass Personengesell-
schaften oder Mitunternehmerschaften ebenfalls im Rahmen die-ses Paragrafen als Steu-
erpflichtiger erfasst werden. 
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Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 3 sowie 3a bis 3c – neu – 


§ 1 Absatz 3 


Absatz 3 konkretisiert den in Absatz 1 Satz 1 enthaltenen Fremdvergleichsgrundsatz. Hier-
durch wird die international anerkannte Vorgehensweise zur Bestimmung und Prüfung von 
Fremdvergleichspreisen im AStG deklaratorisch, konkretisierend und nachvollziehbar auf-
genommen. Ziel ist es, das internationale Verständnis über die Anwendung des Fremdver-
gleichsgrundsatzes offenzulegen, um auf diese Weise auch zur Rechtssicherheit beizutra-
gen, da eine einheitliche Anwendung sichergestellt werden kann. 


Satz 1 


Durch Satz 1 wird verdeutlicht, dass für die Bestimmung von fremdüblichen Verrechnungs-
preisen, also dem jeweiligen Fremdvergleichspreis, die tatsächlichen Verhältnisse, die dem 
jeweiligen zu untersuchenden Geschäftsvorfall zugrunde liegen und die preisrelevant sind, 
festzustellen sind. Diese gilt es, anhand rechtlicher und wirtschaftlicher Gegebenheiten so-
wie des tatsächlichen Verhaltens der einander nahestehenden, an dem Geschäftsvorfall 
Beteiligten festzustellen. Verhältnisse in diesem Sinne sind insbesondere  


– die vertraglichen Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, soweit diese dem tatsächlichen 
Verhalten der an dem jeweiligen Geschäftsvorfall Beteiligten entsprechen, 


– die ausgeübten Funktionen der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten unter Berücksich-
tigung der verwendeten Vermögenswerte und der übernommenen Risiken, einschließ-
lich der Zusammenhänge zwischen diesen Funktionen und der allgemeinen Wert-
schöpfung der multinationalen Unternehmensgruppe, der Begleitumstände des Ge-
schäftsvorfalls und der branchenüblichen Gepflogenheiten, 


– die Eigenschaften übertragener oder überlassener Vermögenswerte oder erbrachter 
Dienstleistungen, 


– die wirtschaftlichen Verhältnisse der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten und die Ver-
hältnisse des für den Geschäftsvorfall relevanten Marktes, einschließlich Standortvor-
teilen sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen und 


– die von den an dem Geschäftsvorfall Beteiligten verfolgten Geschäftsstrategien 
(Tz. 1.36 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Zugleich wird eine Legaldefinition des Fremdvergleichspreises vorgenommen, um deutlich 
zu machen, dass es sich bei § 1 um eine Korrekturnorm handelt. Der Steuerpflichtige kann 
auf der ersten Stufe seiner Einkünfteermittlung Verrechnungspreise ansetzen, die in einem 
zweiten Schritt im Rahmen des Fremdvergleichsgrundsatzes zu überprüfen und bis zur 
fristgerechten Abgabe der Steuererklärung anzupassen sind. Hier ist ein dem Fremdver-
gleichsgrundsatz entsprechender Verrechnungspreis, der zur Verdeutlichung als Fremd-
vergleichspreis bezeichnet wird, zu ermitteln und der Besteuerung zugrunde zu legen.  


Satz 2 


Durch Satz 2 wird klargestellt, dass für die Bestimmung von Fremdvergleichspreisen ins-
besondere eine Funktions- und Risikoanalyse erforderlich ist (s. hierfür Abschnitt D.1.2 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Hierdurch wird zugleich ein zentrales Ergebnis des von 
den Vertretern der G20-Staaten initiierten und von der OECD durchgeführten BEPS-Pro-
jektes in nationales Recht hervorgehoben. So wird vor allem in Kapitel I der OECD-Ver-
rechnungspreisleitlinien die Bedeutung von Funktions- und Risikoanalysen sowie die Tat-
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sache hervorgehoben, dass die zwischen voneinander unabhängigen Dritten unter Markt-
bedingungen zustande kommenden Vergütungen regelmäßig die Funktionen und deren 
Umfang widerspiegeln, die von den unverbundenen Geschäftspartnern tatsächlich ausge-
übt werden, wobei die Bewertung dieser funktionalen Beiträge auf deren wirtschaftlicher 
Bedeutung beruht (Tz. 1.51 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Zu den relevanten Faktoren gehören neben grundsätzlich substituierbaren Routinebeiträ-
gen auch die Verwendung einzigartiger Vermögenswerte, insbesondere einzigartiger im-
materieller Werte (Tz. 6.17 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), sowie Entscheidungsfin-
dungstätigkeiten, die auf Basis entsprechender tatsächlicher (nicht nur formaler) Kompe-
tenzen ausgeübt werden (Tz. 1.51 ff. OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 3 


Durch Satz 3 wird sichergestellt, dass die nach den vorhergehenden Sätzen festgestellten 
tatsächlichen Verhältnisse auf Seiten der einander nahestehenden Geschäftspartner zum 
Fremdvergleich heranzuziehen sind. Maßstab ist somit der am konkreten Geschäft zu voll-
ziehende Fremdvergleich. Das heißt, dass Geschäftsvorfälle voneinander unabhängiger 
Dritter zum Zeitpunkt von deren Vereinbarung zu ermitteln sind und deren tatsächliche Ver-
hältnisse ebenfalls festzustellen sind, die es dann mit den festgestellten Verhältnissen des 
zu untersuchenden Geschäftsvorfalles zu vergleichen gilt; mithin ist eine Vergleichbarkeits-
analyse durchzuführen (Tz. 3.1 ff. OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Dabei können nur solche unter Marktbedingungen zustande gekommenen Geschäftsvor-
fälle zum Fremdvergleich herangezogen werden, die mit dem betreffenden Geschäftsvorfall 
vergleichbar sind. Allein die Feststellung, dass keine vergleichbaren Geschäftsvorfälle fest-
gestellt oder nachgewiesen werden können, führt für sich gesehen nicht dazu, dass ein 
Verstoß gegen den Fremdvergleichsgrundsatz vorliegt. In solchen Fällen ist insbesondere 
ein „Nachdenken“ erforderlich, wie fremde Dritte den betreffenden Geschäftsvorfall behan-
delt hätten. 


Zu den zu beachtenden rechtlichen Gesichtspunkten gehören unter anderem die vertragli-
chen Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, soweit diese mit dem tatsächlichen Verhalten 
einander nahestehender Vertragspartner übereinstimmen, sowie insbesondere nicht ab-
dingbare, zivilrechtliche Gegebenheiten. Zu den in wirtschaftlicher Hinsicht relevanten As-
pekten gehören neben den ausgeübten Funktionen, kontrollierten Risiken und eingesetzten 
Vermögenswerten insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten und die 
Verhältnisse des für den Geschäftsvorfall relevanten Marktes, einschließlich Standortvor-
teilen sowie aller rechtlichen Rahmenbedingungen und Begleitumstände, die von den Be-
teiligten verfolgten Geschäftsstrategien sowie die Eigenschaften übertragener oder über-
lassener Vermögenswerte oder erbrachter Dienstleistungen, denen je nach der zur Durch-
führung des Fremdvergleichs verwendeten Methode ein unterschiedliches Gewicht zukom-
men kann. 


Diese rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind im Rahmen einer Gesamtbe-
wertung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles zunächst daraufhin zu untersu-
chen, ob überhaupt eine Vergleichbarkeit eines auf den ersten Blick in Betracht kommen-
den zum Vergleich heranzuziehenden Geschäftsvorfalls mit dem zu untersuchenden Ge-
schäftsvorfall vorliegt oder eine Vergleichbarkeit durch sachgerechte Anpassungen des 
zum Vergleich heranzuziehenden Geschäftsvorfalles hergestellt werden kann; hierbei kön-
nen je nach den Umständen des Einzelfalls insbesondere ökonomisch fundierte Aspekte 
heranzuziehen sein. 


Im Rahmen dieser Untersuchung sind die vorgenannten rechtlichen und wirtschaftlichen 
Aspekte somit grundsätzlich sowohl auf den zu untersuchenden Geschäftsvorfall als auch 
auf die als vergleichbar in Betracht kommenden Geschäftsvorfälle zwischen fremden Drit-







 - 82 -   


ten anzuwenden. Für den Fall, dass hiernach überhaupt keine vergleichbaren Geschäfts-
vorfälle und somit auch keine Vergleichswerte festgestellt oder nachgewiesen werden kön-
nen, können die nämlichen Gesichtspunkte sowohl im Rahmen der Glaubhaftmachung des-
jenigen Preises im Einigungsbereich nach Absatz 3a von Bedeutung sein, der dem Fremd-
vergleichsgrundsatz entspricht, als auch im Rahmen der Bestimmung dieses Einigungsbe-
reichs selbst. 


Satz 4 


Satz 4 hat keine Entsprechung im bisherigen Absatz 3. Durch Satz 4 wird klarstellend her-
vorgehoben, dass nur die zum Zeitpunkt der Vereinbarung des zu untersuchenden Ge-
schäftsvorfalls vorhandenen und vorhersehbaren Informationen zur Fremdvergleichspreis-
ermittlung herangezogen werden. Informationen, die zu diesem Zeitpunkt objektiv nicht hät-
ten berücksichtigt werden können, dürfen sich nicht auf den Fremdvergleichspreis auswir-
ken. Maßgebender Zeitpunkt für den Fremdvergleich ist der Abschluss des Vertrages, der 
der Gewährung des Vermögensvorteils zugrunde liegt (siehe auch OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien, Tz. 3.69, 5.27 ff.). 


Den zu untersuchenden Geschäftsvorfällen und den zum Vergleich heranzuziehenden Ge-
schäftsvorfällen sind daher diejenigen Verhältnisse einschließlich objektiv vorhersehbarer 
zukünftiger Entwicklungen zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt der Vereinbarung des je-
weiligen Geschäftsvorfalls bestanden haben; die zum Vergleich heranzuziehenden Ge-
schäftsvorfälle dürfen jedoch nur insoweit berücksichtigt werden, als diese im Zeitpunkt der 
Vereinbarung des zu untersuchenden Geschäftsvorfalls bereits vereinbart worden waren. 


Satz 5 


Nach Satz 5 wird bestimmt, dass ein konkreter Fremdvergleich durchzuführen ist und für 
die Bestimmung des Fremdvergleichspreises grundsätzlich im internationalen Kontext an-
erkannte Verrechnungspreismethoden zu verwenden sind, sofern dies möglich ist. Die 
OECD erläutert diesbezüglich insbesondere die „geschäftsvorfallbezogenen Standardme-
thoden“ und die „geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden“ (Tz. 2.1 ff. OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien). Bei den geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden handelt es 
sich um die Preisvergleichsmethode, die Wiederverkaufspreismethode und die Kostenauf-
schlagsmethode. Zu den geschäftsvorfallbezogenen Gewinnmethoden zählen die ge-
schäftsvorfallbezogene Nettomargenmethode und die geschäftsvorfallbezogene Ge-
winnaufteilungsmethode.  


Die Auswahl der Verrechnungspreismethode zielt immer darauf ab, für jeden Einzelfall die 
am besten geeignete Methode zu finden. Zu diesem Zweck sollte das Auswahlverfahren 
den jeweiligen Vor- und Nachteilen der von der OECD anerkannten Methoden, der Ange-
messenheit der herangezogenen Methode angesichts der Art des konzerninternen Ge-
schäftsvorfalls, die im Einzelnen durch eine Funktionsanalyse bestimmt wird, der Verfüg-
barkeit zuverlässiger Informationen (insbesondere zu vergleichbaren Fremdgeschäftsvor-
fällen), die zur Anwendung der ausgewählten Methode und/oder Methoden notwendig sind, 
sowie dem Grad der Vergleichbarkeit von konzerninternen Geschäftsvorfällen und Fremd-
geschäftsvorfällen Rechnung tragen, einschließlich der Zuverlässigkeit der Anpassungen, 
die zur Herstellung der Vergleichbarkeit erforderlich sein können, um eventuell zwischen 
den Geschäftsvorfällen bestehende erhebliche Unterschiede zu beseitigen (Tz. 2.2 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien). Allein die Feststellung, dass keine vergleichbaren Geschäfts-
vorfälle festgestellt oder nachgewiesen werden können, führt für sich gesehen nicht dazu, 
dass ein Verstoß gegen den Fremdvergleichsgrundsatz vorliegt. Eine Bindung an Verrech-
nungspreismethoden ist entsprechend auch nicht zwingend, um eine Geschäftsbeziehung 
als fremdüblich zu würdigen; siehe in diesem Zusammenhang insbesondere § 1 Absatz 3 
Satz 7 zum hypothetischen Fremdvergleich. 
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Die geschäftsvorfallbezogenen Standardmethoden gelten als die Methoden, mit denen sich 
am unmittelbarsten feststellen lässt, ob die kaufmännischen und finanziellen Beziehungen 
zwischen verbundenen Unternehmen fremdvergleichskonform sind (Tz. 2.3 OECD-Ver-
rechnungspreisleitlinien). In Situationen, in denen die Preisvergleichsmethode und eine an-
dere Verrechnungspreismethode gleichermaßen zuverlässig Anwendung finden können, ist 
die Preisvergleichsmethode vorzuziehen (Tz. 2.3 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Die 
angeführten Methoden stellen jedoch keine abschließende Aufzählung dar. Zwar führt auch 
die OECD in ihren Verrechnungspreisleitlinien nur diese fünf Methoden als Verrechnungs-
preismethoden an, jedoch kann bspw. auch eine Kombination der Methoden im Einzelfall 
angebracht sein. 


Satz 6 


Gemäß Satz 6 heißt vergleichbar sein, dass keiner der Unterschiede (sofern vorhanden) 
zwischen den im Rahmen der Methode verglichenen Gegebenheiten die untersuchten Be-
dingungen beeinflussen kann, oder dass hinreichend genaue Anpassungen erfolgen kön-
nen, um die Auswirkung dieser Unterschiede auszuschließen (Tz. 3.47 OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien). Vergleichbarkeitsanpassungen sollten nur dann in Betracht gezogen 
werden, wenn damit zu rechnen ist, dass sie die Verlässlichkeit der Ergebnisse erhöhen. 
Zu den diesbezüglich relevanten Erwägungen gehört die Wesentlichkeit des Unterschieds, 
für den eine Anpassung erwogen wird, die Qualität der anzupassenden Werte, der Zweck 
der Anpassung und die Verlässlichkeit des Ansatzes, der zur Anpassung verwendet wird 
(Tz. 3.47 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 7 


Inhaltlich entspricht Satz 7 dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 5. Wenn keine Vergleichs-
werte – also insbesondere Preise und sonstige Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, Kos-
tenaufteilungen, Gewinnaufschläge, Bruttospannen, Nettospannen oder Gewinnaufteilun-
gen – ermittelt werden können, ist durch ökonomisches Nachdenken und, damit einherge-
hend, die Anwendung ökonomisch fundierter und in der Fachöffentlichkeit anerkannter Vor-
gehensweisen darzulegen, dass ein angesetzter Verrechnungspreis mit dem Fremdver-
gleichsgrundsatz übereinstimmt und damit dem Fremdvergleichspreis entspricht. Dies äu-
ßert sich insbesondere im hypothetischen Fremdvergleich. Es wird mit dem hypothetischen 
Fremdvergleich keine Bewertungsmethode vorgeschrieben; vielmehr wird auf ökonomisch 
anerkannte Bewertungsmethoden abgestellt. Solche anerkannten Methoden sind vor allem 
Ertragswertmethoden oder Discounted-Cashflow-Methoden, die auf innerbetrieblichen 
Planrechnungen beruhen. Auch die OECD erkennt Bewertungsmethoden als nützliche In-
strumente an (Tz. 6.145, 6.153 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Insbesondere wird die 
Anwendung von auf den Einkünften beruhenden Bewertungsmethoden, vor allem solchen, 
die auf der Berechnung des abgezinsten Werts prognostizierter zukünftiger Einnahme-
ströme bzw. Cashflows basieren, bei sachgerechter Anwendung als hilfreich erachtet und 
sind in den Wirtschaftswissenschaften anerkannt. Entsprechend sind alle bewertungsrele-
vanten Parameter zu erfassen und in der Bewertung zu berücksichtigen; dies gilt auch für 
Steuereffekte, da diese bewertungsrelevant sind und dies u. a. in der ökonomischen Lite-
ratur, der Rechtsprechung des BGH und in der Praxis (siehe IDW Standards S 1 und S 5) 
unbestritten ist. Um eine sachgerechte Bewertung vornehmen zu können, sind in jedem 
Fall das Funktions- und Risikoprofil und die Auswirkungen des zu würdigenden Geschäfts-
vorfalls auf dieses entsprechend Absatz 3 Satz 2 zu beachten und in der Bewertung zu 
berücksichtigen. 


Dabei kann aus OECD-Sicht eine solche Bewertungsmethode im Rahmen einer Verrech-
nungspreismethode, insbesondere der geschäftsvorfallbezogenen Gewinnaufteilungsme-
thode, oder als eigenständige Bewertungstechnik angewendet werden.  
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Es erfolgte schließlich eine redaktionelle Anpassung auf Grund der vorhergehenden Ände-
rungen. Neu aufgenommen wird das Wort „jeweiligen“ vor dem Wort „Leistungsempfänger“, 
um klarzustellen, dass es mehr als einen Leistungsempfänger geben kann. 


§ 1 Absatz 3a – neu – 


Satz 1 


Satz 1 regelt, dass die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes grundsätzlich nicht 
dazu führt, dass ein einziger Wert ermittelt wird. Da die Verrechnungspreisbestimmung 
nicht exakt und eindeutig sein kann (Tz. 1.13 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), wird es 
auch viele Situationen geben, bei denen die Anwendung der am besten geeigneten Me-
thode bzw. Methoden eine Bandbreite von Werten ergibt, von denen alle mehr oder minder 
gleich zuverlässig sind (Tz. 3.55 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). § 1 Absatz 3 Satz 1 
in der bisherigen Fassung enthält bereits diesen Gedanken. 


Satz 2 


Sind mehrere Werte vorhanden und bestehen Unterschiede in der Vergleichbarkeit, so ist 
nach Satz 2 die sich ergebende Bandbreite einzuengen (Tz. 3.56 OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien). Sofern feststellbar ist, dass manche Fremdvergleichsgeschäftsvorfälle einen 
geringeren Grad an Vergleichbarkeit aufweisen als andere, sollten diese ausgeschlossen 
werden. Hierdurch soll erreicht werden, dass nur Werte in der Bandbreite verbleiben, die 
für einen Vergleich am geeignetsten sind. Siehe auch Begründung zu Satz 3. 


Satz 3 


Satz 3 bestimmt, wie die Einengung zu erfolgen hat. In einem ersten Schritt sind die Fremd-
vergleichsgeschäftsvorfälle auszuschließen, die einen geringeren Grad an Vergleichbarkeit 
aufweisen als andere (Tz. 3.56 OECD-Verrechnungspreisleitlinien).  


Geben die danach verbleibenden Werte selbst keinen Anhaltspunkt für eine bestimmte Ein-
engung und verbleibt eine Anzahl von Werten, die es zulassen, statistische Methoden zur 
Einengung von Bandbreiten sinnvoll anzuwenden, ist gemäß Satz 5 als Methode zur Ein-
engung der Bandbreite die Interquartilsmethode zu verwenden. Der hierfür maßgebliche 
(Inter-)Quartilsabstand bezeichnet die Differenz zwischen dem oberen und dem unteren 
Quartil, also Q0,75-Q0,25 und umfasst daher 50 Prozent der Verteilung. Dementsprechend 
sind die Beobachtungen der Größe nach anzuordnen und lediglich die mittleren 50 Prozent 
der Beobachtungen zu verwenden. Hierdurch soll die Verlässlichkeit der Analyse verbes-
sert werden (Tz. 3.57 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 4 


Satz 4 entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 4. Es erfolgt eine 
redaktionelle Anpassung und dem Steuerpflichtigen wird eine Nachweismöglichkeit einge-
räumt darzulegen, weshalb ein anderer Wert dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht. 
Eine inhaltliche Änderung geht damit nicht einher. Mit der Regelung soll weiterhin dazu 
beigetragen werden, sicherzustellen, dass das deutsche Besteuerungsrecht nicht ohne 
sachliche Begründung ungerechtfertigt zu Gunsten der ausländischen Besteuerung ge-
schmälert wird. Demzufolge ist in den Fällen, in denen der Steuerpflichtige einen Verrech-
nungspreis außerhalb der Bandbreite angesetzt hat, eine Einkommenskorrektur vorzuneh-
men, die dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Median und dem vom Steuerpflichtigen 
verwendeten Wert entspricht. Schließlich wird dem Steuerpflichtigen aber die Möglichkeit 
eingeräumt, Argumente dafür vorzubringen, dass seine konzerninternen Geschäftsbedin-
gungen dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen und dass das Ergebnis in der Band-
breite der fremdüblichen Werte liegt (Tz. 3.61 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 5 
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Inhaltlich greift Satz 5 Absatz 3 Satz 7 auf. Hiernach ist ein hypothetischer Fremdvergleich 
aus Sicht des Leistenden und des jeweiligen Leistungsempfängers anhand ökonomisch 
anerkannter Bewertungsmethoden durchzuführen. Entsprechend resultieren hieraus 
Grenzpreise des Leistenden und des jeweiligen Leistungsempfängers. Diese bilden regel-
mäßig einen Einigungsbereich aus Mindestpreis und Maximalpreis. Bei einem unterstellten 
rationalen Verhalten unabhängiger Entscheidungsträger kann es nur dann zu einer Eini-
gung kommen, wenn die Preisobergrenze des Nachfragers über der Preisuntergrenze des 
Anbieters liegt. Bei einem negativen Einigungsbereich, also wenn die Preisuntergrenze 
oberhalb der Preisobergrenze liegt, ist zu prüfen, ob die Ursachen hierfür in einem weiteren 
Geschäftsvorfall oder weiteren Geschäftsvorfällen begründet liegen und dementsprechend 
insbesondere der Höchstpreis des Leistungsempfängers falsch ermittelt wurde.  


Satz 6 


Der Satz 6 entspricht inhaltlich dem bisher geltenden § 1 Absatz 3 Satz 7. 


§ 1 Absatz 3b – neu – 


Satz 1 


Absatz 3b hat keine Entsprechung im bisherigen § 1 und ist Resultat der Neugliederung 
des Absatzes 3 in verschiedene, thematisch getrennte Absätze. In Absatz 3b wurde der 
Inhalt aus § 1 Absatz 3 Satz 9 aufgenommen. Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung auf 
Grund der vorhergehenden Änderungen. Zudem wird das Transferpaket nunmehr legal de-
finiert, ohne dass damit eine Änderung des bisherigen Verständnisses verbunden wäre. Es 
besteht weiterhin aus einer Funktion und den mit dieser Funktion zusammenhängenden 
Chancen und Risiken sowie den Wirtschaftsgütern oder sonstigen Vorteilen, die das verla-
gernde Unternehmen dem übernehmenden Unternehmen zusammen mit der Funktion 
überträgt oder zur Nutzung überlässt, und den in diesem Zusammenhang erbrachten 
Dienstleistungen (s. auch § 1 Absatz 3 FVerlV). Eine Vergütung auf der Grundlage des 
Transferpakets richtet sich auch nach dem Übernehmer und damit danach, ob ein fremder 
Dritter bereit wäre, für das Transferpaket ein Entgelt zu entrichten (s. auch § 1 Absatz 3 
Satz 7). 


Satz 2 


Der Satz 2 übernimmt die Ausnahmeregelung des derzeit geltenden § 1 Absatz 3 
Satz 10 erster Halbsatz erste Alternative. 


Satz 3 


Satz 3 übernimmt den Inhalt aus § 2 Absatz 2 der derzeitigen Verordnung zur Anwendung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Absatz 1 AStG in Fällen grenzüberschreitender 
Funktionsverlagerungen (Funktionsverlagerungsverordnung). 


§ 1 Absatz 3c – neu – 


Absatz 3c hat keine Entsprechung im bisher geltenden § 1. Mit diesem Absatz wird ein 
zentrales Ergebnis des BEPS-Projekts aufgenommen und verdeutlicht, dass sich Deutsch-
land an dem auf OECD-Ebene vereinbarten Konsens orientiert. Das maßgebende Kapitel 
ist Kapitel VI der OECD-Verrechnungspreisleitlinien, welches spezielle Ausführungen zu 
immateriellen Werten enthält. 


Aus deutscher Sicht ist damit jedoch keine Neuerung bzw. keine neue Behandlung von 
immateriellen Werten verbunden. Die von der OECD nunmehr etablierte wirtschaftliche Be-
trachtungsweise war und ist der Verrechnungspreisprüfung aus deutscher steuerrechtlicher 
Sicht seit jeher zugrunde zu legen. 
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Satz 1 


Satz 1 führt an, dass sowohl die Übertragung als auch die Überlassung eines immateriellen 
Werts zu vergüten sind. Voraussetzung hierfür ist, dass zum einen die Übertragung oder 
die Überlassung auf Basis einer Geschäftsbeziehung des Absatzes 4 vorgenommen wird, 
zum anderen damit eine finanzielle Auswirkung für den Übernehmer, den Nutzenden, den 
Übertragenden oder den Überlassenden verbunden ist; Mithin nur dann, wenn bspw. der 
Übertragende nicht auf ein Entgelt verzichten würde, weil der immaterielle Wert zum Bei-
spiel zur Generierung von Cashflows beigetragen hat und auch in Zukunft beitragen würde. 
Zugleich müsste auch der Übernehmende bereit sein, ein Entgelt zu entrichten. Würde er 
den immateriellen Wert, bspw. Know-how, kostenlos nutzen können, weil bspw. das Know-
how bekannt ist, oder würde sich dieser nicht beim Übernehmenden wirtschaftlich auswir-
ken, so wäre die Entrichtung eines Entgelts irrational. Eine finanzielle Auswirkung auf Grund 
eines solchen immateriellen Werts würde sich nicht einstellen. Es ist daher in jedem Ein-
zelfall genau zu würdigen, ob mit einem immateriellen Wert eine finanzielle Auswirkung 
verbunden ist und die Übertragung bzw. Überlassung zwischen fremden Dritten vergütet 
würde (Tz. 6.6 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). 


Satz 2 


Der Satz 2 definiert einen immateriellen Wert in Anlehnung an die OECD-Verrechnungs-
preisleitlinien. Ein immaterieller Wert ist nach den OECD-Verrechnungspreisleitlinien et-
was, das weder ein materieller Vermögenswert noch eine Finanzanlage ist, das Gegen-
stand eines Geschäftsvorfalls sein kann und an dem eine Inhaberschaft oder Eigentum 
bestehen kann (Tz. 6.6 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Konkret werden Patente 
(Tz. 6.19 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), Know-how und Handelsgeheimnisse 
(Tz. 6.20 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), Warenzeichen, Handelsnamen und Marken 
(Tz. 6.20 bis 6.23 OECD-Verrechnungspreisleitlinien), vertragliche Rechte und staatliche 
Lizenzen (Tz. 6.24 bis 6.25 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) sowie Lizenzen und ver-
gleichbare Rechte an immateriellen Werten (Tz. 6.26 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) 
als immaterielle Werte bezeichnet, wenn sie unter die Definition zu subsumieren sind. Da-
gegen sind Konzernsynergien (Tz. 6.30 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) sowie Markt-
bedingungen (Tz. 6.31 OECD-Verrechnungspreisleitlinien) ausdrücklich keine immateriel-
len Werte. Diese Standort- oder Synergievorteile sind nicht selbständig bewertungsfähig 
oder kontrollierbar; sie sind daher „lediglich“ in Form von Vergleichbarkeitsfaktoren und da-
mit bei der Bewertung der zugrunde liegenden Transaktion zu berücksichtigen.  


Das Erfordernis eines Wirtschaftsguts ist nicht erforderlich, weshalb im Rahmen des Fremd-
vergleichsgrundsatzes und damit auch des § 1 auf „Werte“ abgestellt wird.  


Satz 3 


Der Satz 3 regelt, dass nach der Feststellung, ob ein immaterieller Wert vorliegt, dessen 
Übertragung oder Überlassung zwischen fremden Dritten auch vergütet würde, ein weiterer 
Ausgangspunkt einer Verrechnungspreisbestimmung und -prüfung im Zusammenhang mit 
immateriellen Werten die Feststellung des Eigentums oder der Inhaberschaft an einem im-
materiellen Wert, einschließlich aus einem solchen abgeleiteter Rechte ist. Der Inhaber o-
der Eigentümer gilt auch für Verrechnungspreiszwecke als Inhaber oder Eigentümer des 
immateriellen Werts (Tz. 6.40 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Diesem fließen möglich-
erweise auch die Erlöse aus der Verwertung des immateriellen Werts zu (Tz. 6.32 OECD-
Verrechnungspreisleitlinien); erfasst wird auch der Erlös aus der Veräußerung des imma-
teriellen Werts (inkl. stiller Reserven). 


Satz 4 


In Anlehnung an die OECD-Verrechnungspreisleitlinien und konkretisierend an das bishe-
rige deutsche Steuerrecht enthält Satz 4 die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Der nach 
Satz 3 festgestellte Inhaber oder Eigentümer hat die nahestehenden Personen zu vergüten, 
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wenn und soweit sie in Bezug auf den immateriellen Wert Leistungen erbringen bzw. Funk-
tionen ausüben. Für Verrechnungspreiszwecke verleiht weder das Eigentum noch die In-
haberschaft an immateriellen Werten allein einen Anspruch auf die Erträge, die der multi-
nationalen Unternehmensgruppe durch die Verwertung des betreffenden immateriellen 
Werts erzielt, auch wenn diese Erträge auf Grund von dessen gesetzlichem oder vertragli-
chem Recht zur Verwertung des immateriellen Werts möglicherweise zunächst an den Ei-
gentümer oder den Inhaber gehen (Tz. 6.42 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Dement-
sprechend erfolgt die Zuordnung von Erträgen aus immateriellen Werten nach den über-
nommenen Funktionen und Risiken und deren Kontrolle. Demzufolge bestimmt sich auch 
die Höhe der dem Eigentümer oder Inhaber zugerechneten Erträge nach dem von ihm aus-
geübten Funktionen, genutzten Vermögenswerten und übernommenen Risiken. 


Es ist daher auf die Ausübung und Kontrolle von sog. DEMPE-Funktionen abzustellen 
(Tz. 6.48 OECD-Verrechnungspreisleitlinien). DEMPE steht für Development (Entwick-
lung/Erschaffung), Enhancement (Verbesserung), Maintenance (Erhalt/Wartung), Protec-
tion (Schutz) und Exploitation (Verwertung). Für diese Analyse im Rahmen dieses DEMPE-
Konzepts ist eine eigene Funktions- und Risikoanalyse erforderlich. Hierfür ist festzustellen, 
welche Gesellschaften in Bezug auf die Entwicklung, Verbesserung, Erhaltung, den Schutz 
und die Verwertung immaterieller Werte die maßgeblichen (Personal-) Funktionen ausü-
ben, die personellen und finanziellen Kapazitäten zur Übernahme und Kontrolle der damit 
verbundenen Risiken haben und wertvolle immaterielle Werte einsetzen (Tz. 6.32, 6.48 
OECD-Verrechnungspreisleitlinien). Dies führt dazu, dass der Inhaber oder der Eigentümer 
eines immateriellen Werts nicht zwingend berechtigt ist, die Erträge aus einem immateriel-
len Wert für sich zu „behalten“. Im Extremfall könnte gar kein Ertrag mehr bei diesem ver-
bleiben. 


Die DEMPE-Funktionen sind lediglich ein objektivierter Ausdruck dafür, festzustellen, von 
welchem Unternehmen, welche Funktionen in Bezug auf immaterielle Werte ausgeübt wer-
den, die es zu vergüten gilt. Mithin stellen sie ein Mittel dafür dar, die wirtschaftliche Be-
trachtungsweise international konsistent umzusetzen, um auf diese Weise Doppelbesteue-
rung zu vermeiden, eine sachgerechte Zuordnung von Besteuerungsrechten zu gewähr-
leisten und gewisse Staaten anzuhalten, sich von der rein rechtlichen Betrachtungsweise 
im Hinblick auf die Inhaberschaft oder das Eigentum zu lösen. Sie führen damit auch nicht 
zur Anwendung einer bestimmten Verrechnungspreismethode. 


Satz 5 


Satz 5 enthält die zu Satz 4 klarstellende Aussage, dass die bloße Finanzierung der im 
Hinblick auf den immateriellen Wert auszuübenden Funktionen nicht dazu berechtigt, den 
Ertrag aus dem immateriellen Wert zu vereinnahmen (s. auch Tz. 6.59 ff. OECD-Verrech-
nungspreisleitlinien). Stattdessen ist die Ausübung der Finanzierungsfunktion angemessen 
zu vergüten. Bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Finanzierungsbe-
ziehungen orientiert sich Deutschland an Kapitel X der OECD-Verrechnungspreisleitlinien. 
Entsprechend gilt im Einklang mit Kapitel X der aus Kapitel I der OECD-Verrechnungspreis-
leitlinien bekannte Funktions- und Risikoansatz. Wenn ein Unternehmen weder die maß-
geblichen Funktionen in Bezug auf den Geschäftsvorfall ausübt noch die Risiken aus dem 
Geschäftsvorfall trägt, kann dieses Unternehmen nicht dergestalt vergütet werden, als ob 
es diese Funktionen ausgeübt oder die Risiken getragen hätte. 


Ein Grund die Finanzierungsfunktion besonders hervorzuheben ist, dass Finanzierungsge-
sellschaften mit relativ einfachen Strukturen in steuerlich günstigen Umgebungen angesie-
delt und diese dann mit ausreichend Kapital ausgestattet werden können. Anschließend 
übernehmen sie die Finanzierung der vorgenannten Funktionen in Bezug auf immaterielle 
Werte, haben aber weder weitere Funktionen diesbezüglich ausgeübt noch Risiken kontrol-
liert; also keine wirtschaftliche Tätigkeit mit direktem Bezug zum immateriellen Wert vorge-
nommen. Dennoch vereinnahmen solche Gesellschaften dann unter Umständen die Er-
träge aus der Verwertung des immateriellen Werts. Auch wenn schon Satz 4 anführt, dass 
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dies nicht dem Fremdvergleich entspricht, so verdeutlicht Satz 5 noch einmal, dass lediglich 
eine Vergütung für die Übernahme der Finanzierung bei einer solchen Unternehmensein-
heit aus Sicht des Fremdvergleichsgrundsatzes zu verbleiben hat. Die Erträge aus einem 
immateriellen Wert stehen daher einem Unternehmen nur dann in voller Höhe zu, wenn es 
alle betreffenden Funktionen im Hinblick auf die immateriellen Werte ausübt bzw. ausgeübt 
hat und die entsprechenden Risiken übernimmt bzw. übernommen hat. 


Zu Buchstabe c 


§ 1 Absatz 6 


Absatz 6 entspricht im Wesentlichen dem derzeit geltenden Absatz 6. Auf Grund der Neu-
gliederung des § 1 Absatz 3 wird die Verordnungsermächtigung um die neuen Absätze, die 
den Fremdvergleichsgrundsatz betreffen, erweitert. 


Zu Nummer 3 


§ 1a – neu – 


Inhaltlich entsprechen die Sätze 1 und 2 dem bisherigen § 1 Absatz 3 Satz 11 und 12. Die 
Sätze 3 bis 6 haben keine Entsprechung im bisherigen § 1 Absatz 3. 


Satz 1 


Es erfolgte eine redaktionelle Änderung dahingehend, dass in Satz 1 Gewinnentwicklung 
durch Gewinnerwartung ersetzt wurde. 


Immaterielle Werte sind im Rahmen einer Funktionsverlagerung wesentlich, wenn sie ins-
besondere für die verlagerte Funktion erforderlich sind und ihr Fremdvergleichspreis insge-
samt mehr als ein Viertel der Summe der Einzelpreise aller Wirtschaftsgüter und Vorteile 
des Transferpakets beträgt (§ 1 Absatz 5 FVerlV). Ansonsten sind immaterielle Werte ins-
besondere dann wesentlich, wenn sie für das betreffende Geschäftsmodell bzw. im Rah-
men des Wertschöpfungsprozesses einen maßgebenden Werttreiber darstellen. 


Satz 2 


Der Zeitraum für etwaige Preisanpassungen wird durch Satz 2 von zehn auf sieben Jahre 
nach Geschäftsabschluss gesenkt. Hierin unterscheidet sich die Regelung von den Emp-
fehlungen der OECD. Diese stellt auf den Zeitpunkt, in dem zum ersten Mal der immaterielle 
Wert Einkünfte von unabhängigen Dritten für das übernehmende Unternehmen generiert, 
und eine Vermarktungsperiode von fünf Jahren ab (Tz. 6.193 OECD Verrechnungspreis-
leitlinien), wodurch der Betrachtungszeitraum sehr lang werden kann, bspw. auch 15 oder 
20 Jahre. Für Zwecke der Rechtssicherheit, des Rechtsfriedens und der Praxistauglichkeit 
wird in § 1a auf einen Zeitraum von sieben Jahren ab Geschäftsabschluss abgestellt. Damit 
wird eine sachgerechte Regelung eingeführt, die einen zeitlich überschaubaren und admi-
nistrierbaren Zeitraum enthält. 


Satz 3 


Satz 3 definiert eine erhebliche Abweichung nunmehr in Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen der OECD (Tz. 6.193 OECD Verrechnungspreisleitlinien).  


Satz 4 


Der Satz 4 zeigt auf, dass für die Ermittlung des Fremdvergleichspreises und für die Beur-
teilung, ob eine erhebliche Abweichung vorliegt, dieselben Grundsätze und Methoden zu 
verwenden sind. Lediglich eine etwaig abweichende tatsächlich eingetretene Gewinnent-
wicklung darf einen Einfluss auf die Beurteilung haben, ob eine solche Abweichung vorliegt. 
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Unbeachtlich ist daher insbesondere, ob die Anwendung einer anderen Methode oder Ver-
wendung anderer Annahmen, die erst auf Grund der neuen Kenntnis über den tatsächlichen 
zeitlichen Verlauf gewonnen werden konnten, zu einem abweichenden Ergebnis führt.  


Satz 5 


Sofern die erhebliche Abweichung mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Verrechnungs-
preises beträgt, regelt Satz 5, dass eine Anpassung dieses Verrechnungspreises in dem 
Umfang zu erfolgen hat, in dem der aus nachträglicher Sicht zutreffende Fremdvergleichs-
preis von dem ursprünglich vereinbarten Verrechnungspreis abweicht. 


Satz 6 


Eine Preisanpassung ist hingegen nach Satz 6 nicht vorzunehmen, wenn der Steuerpflich-
tige nachweisen kann, dass die Abweichung der Gewinnentwicklung von seiner Gewinner-
wartung auf Umständen beruht, die er zum Zeitpunkt seiner Verrechnungspreisbestimmung 
nicht vorhersehen bzw. einkalkulieren konnte. Selbiges gilt, wenn der Steuerpflichtige nach-
weisen kann, dass er etwaige mit der Zukunftsbetrachtung inhärente Unsicherheiten öko-
nomisch plausibel im Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung berücksichtigt hat. Dies 
kann insbesondere durch extern veröffentlichte Informationen seitens des Unternehmens 
und auf der Grundlage von ökonomisch anerkannten Prinzipien und Methoden erfolgen, 
bspw. durch fremdübliche Risikozuschläge oder Risikoabschläge. Die Ausnahme zu Num-
mer 3 übernimmt den § 9 FVerlV. 


Zu Artikel 5 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird an die Einfügung der neuen §§ 88c und 89a sowie die Aufhebung 
des § 178a angepasst 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 4 


Zu Doppelbuchstabe aa 


§ 3 Absatz 4 Nummer 4 


Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind nach ständiger Rechtsprechung des 
EuGH verpflichtet, unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobene Steuerbeträge zuzüg-
lich Zinsen (nach Maßgabe der Grundsätze der Äquivalenz und Effektivität) zu erstatten. 
Der BFH hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen. 


Mit der Ergänzung der § 3 Absatz 4 Nummer 4 wird klargestellt, dass es sich bei solchen 
aus dem Unionsrecht abgeleiteten Zinsen um steuerliche Nebenleistungen handelt. Damit 
gilt die Aufkommensregelung des § 3 Absatz 5 Satz 2. Die entsprechende Zinslast wird so-
mit entsprechend der Ertragshoheit für die betroffenen Steuern auf den Bund und die Län-
der aufgeteilt. Hiermit wird auch einem Anliegen des Bundesrechnungshofs entsprochen. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


§ 3 Absatz 4 Nummer 7 
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Auf Grund der Einfügung von § 89a AO und der Aufhebung von § 178a AO ist die Regelung 
entsprechend anzupassen. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 5 Satz 4 


Auf Grund der Einfügung von § 89a AO und der Aufhebung von § 178a AO ist die Regelung 
entsprechend anzupassen. 


Zu Nummer 3 


§ 88c – neu – 


Die Vorschrift dient der zielgerichteten Aufdeckung von missbräuchlichen Gestaltungen bei 
Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag. Ebenso sollen andere Steuergestaltungen 
erkannt werden, die auf die Erlangung unrechtmäßiger Steuervorteile abzielen, die sich aus 
der Erhebung oder Entlastung von Kapitalertragsteuern ergeben. Durch eine Analyse der 
von den örtlichen Finanzbehörden mitgeteilten Steuergestaltungen sollen frühzeitig Sach-
verhaltserkenntnisse gewonnen und diese in Form einer Rückmeldung an die Finanzbehör-
den auch veranlagungsunterstützend eingesetzt werden. Das Bundeszentralamt für Steu-
ern unterstützt die örtlich zuständigen Finanzbehörden hierdurch bei der Aufklärung des 
dem Einzelfall zugrundeliegenden Sachverhalts. 


§ 88c Absatz 1 


Eine wichtige Informationsquelle für kapitalmarktbezogene Gestaltungen sind Erkenntnisse 
örtlicher Finanzbehörden, die insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen oder im 
Veranlagungsverfahren gewonnen werden. Diese im Rahmen von Verwaltungsverfahren 
im Sinne des § 30 Absatz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung erlangten personenbezoge-
nen Daten, insbesondere der Name und die Steuer-Identifikationsnummer des Schuldners 
der Kapitalertragsteuer, können Gegenstand des Austausches zwischen den Finanzbehör-
den sein, sofern dies erforderlich ist, um eine Personenzuordnung vorzunehmen, mittels 
derer ein Erkenntnisgewinn zur Art des eingesetzten Modells erreicht werden kann. 


Ob eine steuerliche Gestaltung modellhaften Charakter hat, zeigt sich bei komplexen Sach-
verhalten erst durch die Zusammenführung verschiedener Informationen aus unterschied-
lichen Quellen. Alleine aufgrund der begrenzten Anzahl an Sachverhalten im jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich eines einzelnen Finanzamtes kann es sein, dass ein entsprechender 
Überblick auf Ebene der örtlichen Finanzbehörden nicht immer vorliegt. Absatz 1 regelt da-
her, dass die Finanzbehörden Tatsachen, die auf bestimmte kapitalmarktbezogene Steuer-
gestaltungen hinweisen - im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Finanzbehörde - 
dem Bundeszentralamt für Steuern mitteilen. Erst diese Zusammenführung von Informatio-
nen einzelner Finanzbehörden gewährleistet eine umfassende Analyse der Steuergestal-
tungen. 


§ 88c Absatz 2 


Satz 1 sieht vor, dass die von den Finanzbehörden nach Absatz 1 an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermittelten Daten zentral beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und 
ausgewertet werden. Durch die Bündelung der Sachverhaltsinformationen zu möglichen 
Gestaltungen bei einer zentralen Stelle sollen die komplexen und nur mit Spezialwissen zu 
Finanztransaktionen bewertbaren Sachverhalte schneller erfasst und analysiert werden. 
Hierdurch wird auch eine Gesamtschau ermöglicht, die den Charakter der Steuergestaltung 
offenlegt. Dies gewährleistet, dass das im Einzelfall zuständige Finanzamt seine rechtliche 
Bewertung auf Basis eines zutreffenden Sachverhalts vornimmt. Die Bündelung der Infor-
mationen ermöglicht auch, dass „modellhafte“ Steuergestaltungen leichter erkannt werden 
können. 
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Gemäß Satz 2 kann das Bundeszentralamt für Steuern bei Sachverhaltsfragen von der mit-
teilenden Finanzbehörde weitere Informationen anfordern. 


§ 88c Absatz 3 


Hat das Bundeszentralamt für Steuern Erkenntnisse zu den von den Finanzbehörden mit-
geteilten Tatsachen gewonnen, kann es die für die Verwaltung der Kapitalertragsteuer zu-
ständigen Finanzbehörden über seine Sachverhaltserkenntnisse informieren. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass die gewonnenen Erkenntnisse veranlagungsunterstützend einge-
setzt werden können. Den Finanzbehörden ist es im Übrigen stets möglich, beim Bundes-
zentralamt für Steuern neue Erkenntnisse zu den von ihnen gemeldeten Tatsachen und 
Sachverhalten zu erfragen. 


§ 88c Absatz 4 


In Absatz 4 wird bestimmt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das 
Bundeszentralamt für Steuern und andere Finanzbehörden nach Maßgabe der Absätze 1 
bis 3 ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der AO ist, also insbesondere im 
Sinne des § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und des § 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a. 
Damit besteht zugleich Rechtsklarheit hinsichtlich des Inhalts und der Befugnis zur Offen-
barung oder Verwertung entsprechender Daten (§ 30 Absatz 4). 


Zu Nummer 4 


§ 89a – neu – 


Bisher hat die Steuerverwaltung auf Basis eines Merkblattes (5. Oktober 2006 – IV B 4 – 
S 1341 - 38/06 -, BStBl. I S. 594) unter Berufung auf Artikel 25 OECD-Musterabkommen 
nachgebildeter Artikel im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen Vorabverständigungs-
verfahren mit anderen Staaten geführt, um Meinungsverschiedenheiten zwischen Steuer-
verwaltungen verschiedener Staaten und den Unternehmen insbesondere über Verrech-
nungspreismethoden und eine dadurch drohende wirtschaftliche Doppelbelastung bzw. 
Doppelbesteuerung soweit möglich im Voraus einvernehmlich zu vermeiden. Hierdurch 
sollte mehr Rechtssicherheit sowohl für die Unternehmen als auch die Staaten sowie mehr 
Effizienz bei der Prüfung von Verrechnungspreisen erreicht werden. Die deutschen Steuer-
behörden folgten damit der von der Mehrzahl der Industriestaaten geübten und von Seiten 
der OECD empfohlenen Praxis. Von dieser Verwaltungspraxis waren auch die fremdver-
gleichskonforme Gewinnaufteilung zwischen einem inländischen Unternehmen und dessen 
ausländischer Betriebsstätte und die Gewinnermittlung inländischer Betriebsstätten auslän-
discher Unternehmen umfasst. 


Deutschland schafft nunmehr eine eigenständige nationale Rechtsgrundlage für Vorabver-
ständigungsverfahren, um zu verdeutlichen, dass der Wille besteht, Vorabverständigungs-
verfahren einzuleiten und dass der Rechtssicherheit ein sehr hoher Stellenwert beigemes-
sen wird. Damit wird für die bisherige Steuerverwaltungspraxis eine eindeutige Regelung 
geschaffen, ein unkompliziertes Antragsverfahren gewährleistet und dem Ausland signali-
siert, dass der Streitvermeidung im grenzüberschreitenden Kontext ein sehr hoher Stellen-
wert beigemessen wird. Die Regelung ist damit für Vorabverständigungsverfahren die allei-
nige Rechtsgrundlage und übernimmt die bisherige Verwaltungspraxis, auf Basis von Arti-
kel 25 OECD-Musterabkommen nachgebildeten Artikeln im jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommen Vorabverständigungsverfahren zu führen.  


Die Möglichkeit zur Beantragung eines Vorabverständigungsverfahrens soll sich darüber 
hinaus nicht mehr nur auf die grenzüberschreitende Gewinnabgrenzung zwischen naheste-
henden Personen und Gewinnzuordnung zu Betriebsstätten beschränken. Vielmehr wer-
den sämtliche grenzüberschreitende Sachverhalte umfasst, sofern zwischen den Staaten 
ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen wurde, das einen Artikel 25 OECD-
Musterabkommen nachgebildeten Artikel enthält. Hierdurch wird zu einem frühen Zeitpunkt 
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Rechts- und Planungssicherheit geschaffen, sowohl für die Verwaltung als auch für den 
Antragsteller. Darüber hinaus steht ein solches Vorgehen im Einklang mit der verbindlichen 
Auskunft (§ 89 Absatz 2 AO) und der verbindlichen Zusage (§ 204 AO), die ebenfalls keine 
ausschließliche Beschränkung auf bestimmte Sachverhalte vorsehen. Vielmehr wird nun 
die zusätzliche Möglichkeit eröffnet, bi- und multilateral grenzüberschreitende Sachverhalte 
zu würdigen und damit auch eine doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden. 


Dessen ungeachtet sind die Einleitung und das Ergebnis eines Vorabverständigungsver-
fahrens als zwischenstaatliches Verfahren immer auch abhängig von dem anderen betei-
ligten Staat und liegen damit nicht alleine im Einflussbereich der deutschen Steuerverwal-
tung. Selbst wenn Deutschland gewillt ist, entsprechende Verfahren zu führen, so ist immer 
auch das ausländische Recht mitentscheidend, da dieses eine Möglichkeit vorsehen muss, 
um mit der zuständigen Behörde in Deutschland in Verhandlungen zu treten. Der andere 
Staat muss rechtlich in der Lage und auch dazu bereit sein, ein Vorabverständigungsver-
fahren zu führen und das Ergebnis tatsächlich umzusetzen. Insbesondere auf Grund dieser 
Abhängigkeit von der Zusammenarbeit mit dem anderen Staat, besteht kein Rechtsan-
spruch des Antragstellers auf Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens. 


Aus Sicht anderer Staaten vermag ein solches Vorabverständigungsverfahren entweder 
auf Basis eines Doppelbesteuerungsabkommens geführt werden, wenn ein dem Artikel 25 
OECD-Musterabkommen nachgebildeter Artikel im betreffenden Doppelbesteuerungsab-
kommen enthalten ist, oder auf Basis einer eigenständigen nationalen Rechtsgrundlage. 
Dem steht § 89a AO nicht entgegen. Das Verfahrensrecht im Ausland hat keine Auswirkung 
auf das nationale Verfahrensrecht. Sobald der andere Staat rechtlich in der Lage und bereit 
ist, ein Vorabverständigungsverfahren zu führen, bietet § 89a AO nunmehr diese Möglich-
keit. Die Stellung eines Antrages im Ausland entbindet jedoch nicht von dem Erfordernis, 
im Inland einen entsprechenden Antrag auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfah-
rens zu stellen.  


§ 89a Absatz 1 


Satz 1 


In Satz 1 wird bestimmt, dass ein Vorabverständigungsverfahren nur eingeleitet werden 
kann, wenn dem zu würdigenden Sachverhalt ein Abkommen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit einem anderen Staat auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen, das die Beseitigung von Doppelbesteuerung vorsieht (Doppelbesteuerungsabkom-
men), zugrunde liegt und anwendbar ist. Nur dann kann grundsätzlich gewährleistet sein, 
dass eine übereinstimmende steuerliche Auslegung mit dem anderen Staat erzielt werden 
kann. Das Vorabverständigungsverfahren bezieht sich daher auf die steuerliche Beurtei-
lung eines Sachverhalts auf Grundlage bereits anwendbarer oder nach Inkrafttreten dieser 
Rechtsgrundlage geschlossener Doppelbesteuerungsabkommen. Dementsprechend kön-
nen auch nur nach diesem Abkommen Berechtigte (Abkommensberechtigte) einen Antrag 
stellen. Zuständig für die Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens ist das Bun-
deszentralamt für Steuern.  


Das Vorabverständigungsverfahren setzt nach Satz 1 einen Antrag in Deutschland voraus. 
Dies entspricht den international üblichen Verfahrensvorschriften. Zugleich regelt Satz 1, 
dass der Antrag auf ein Vorabverständigungsverfahren nur nach den Bestimmungen dieser 
Vorschrift möglich ist. Damit ist in der Praxis ein Antrag auf Vorabverständigungsverfahren 
regelmäßig in Deutschland und dem anderen Staat zu stellen (bei Geschäftsbeziehungen 
zwischen verbundenen Unternehmen ein Antrag des deutschen Steuerpflichtigen in 
Deutschland und ein Antrag des ausländischen Steuerpflichtigen im Ausland). Durch die 
gleichzeitige Einreichung des Antrags in beiden Staaten kann ein gleicher Informations-
stand in beiden Staaten und die zügige Bearbeitung des Antrags sichergestellt werden. 
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Ein Vorabverständigungsverfahren kann auf Antrag eingeleitet werden, sofern es der steu-
erlichen Beurteilung von genau bestimmten, im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht ver-
wirklichten Sachverhalten für einen bestimmten Geltungszeitraum, der auf Grund der der 
Zukunft inhärenten Unsicherheit in der Regel fünf Jahre nicht überschreiten soll, dient, die 
Gefahr einer Doppelbesteuerung besteht und diese durch das Vorabverständigungsverfah-
ren vermieden werden kann.  


Vorabverständigungsverfahren dienen der Vermeidung der Doppelbesteuerung und der 
übereinstimmenden Abkommensauslegung zur Erlangung von Rechtssicherheit. Die Erzie-
lung einer doppelten Nichtbesteuerung entspricht jedoch nicht diesem Zweck. Dementspre-
chend wird eine Einleitung nicht erfolgen, wenn Steuervermeidung als erkennbares Motiv 
zutage tritt. 


Satz 2 


Ein Anspruch des Antragstellers auf Einleitung des Vorabverständigungsverfahrens sowie 
auf einen Abschluss des Vorabverständigungsverfahrens besteht nicht. Die Ablehnung des 
Antrags kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
1 Satz 2 nicht vorliegen; beispielsweise, wenn nicht dargelegt wird, dass die Gefahr einer 
Doppelbesteuerung bezüglich des bestimmten Sachverhalts besteht und dass eine Wahr-
scheinlichkeit besteht, die Doppelbesteuerung durch das Vorabverständigungsverfahren zu 
vermeiden. Ist beispielsweise für die deutsche Behörde erkennbar, dass mit der zuständi-
gen Behörde eines anderen Staates keine übereinstimmende Abkommensauslegung er-
zielt werden kann, wird eine Einleitung kaum zweckmäßig sein. Sollte für den betreffenden 
Sachverhalt eine verbindliche Auskunft nach § 89 AO, eine verbindliche Zusage nach § 204 
AO oder in dem anderen betroffenen Vertragsstaat eine vergleichbare Auskunft oder Zu-
sage beantragt oder erteilt worden sein, ist abzuwägen, ob im Einzelfall ein berechtigtes 
Interesse seitens des Antragstellers, aber auch der deutschen Steuerverwaltung an einer 
mehrseitigen Vorabverständigungsvereinbarung besteht. 


Satz 3 


Satz 3 entspricht inhaltlich der Regelung des bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 4 AO. 


Satz 4 


Diese Regelung dient der Verfahrensvereinfachung. So sind beispielsweise Mitunterneh-
mer einer Personengesellschaft aus deutscher steuerrechtlicher Sicht die jeweils Abkom-
mensberechtigten und nicht die Personengesellschaft als solche. Handelt es sich in diesen 
Fällen um einen Sachverhalt, der einheitlich zu beurteilen ist, beispielsweise die Beurteilung 
einer Geschäftsbeziehung einer Personengesellschaft zu einer ausländischen Gesell-
schaft, so kann das Vorabverständigungsverfahren nur gemeinsam und nicht von jedem 
Mitunternehmer/Abkommensberechtigten der Personengesellschaft beantragt werden. Ein 
Vorabverständigungsverfahren kann auch in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zwi-
schen einer Personengesellschaft und einem verbundenen Unternehmen im anderen Staat 
geführt werden. 


Satz 5 


Wie Satz 4 zweiter Halbsatz sieht Satz 5 eine Regelung vor, die das Verwaltungsverfahren 
mit mehreren Beteiligten praktikabel halten soll. 


Satz 6 


In Steuerabzugsverfahren stehen die Steuerschuld des Vergütungsgläubigers und die Ent-
richtungssteuerschuld des Vergütungsschuldners nebeneinander. Da der Vergütungs-
schuldner als Abzugsverpflichteter mit der Durchführung des Verfahrens belastet ist und 
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ggf. für nicht abgeführte Steuern haftet, wird ihm ein eigenes Antragsrecht eingeräumt. Das 
davon unabhängige Antragsrecht des Steuerschuldners bleibt unberührt. 


Satz 7 


Satz 7 enthält explizit die Möglichkeit multilateraler Vorabverständigungsverfahren. Ein Vor-
abverständigungsverfahren muss sich nicht lediglich auf bilaterale Sachverhalte beziehen, 
sondern kann auch multilaterale Sachverhalte betreffen. Eine multilateral abgestimmte 
Sachverhaltswürdigung kann neben der Schaffung von Rechtssicherheit auch zur Verhin-
derung von nicht besteuerten Einkünften beitragen.  


Wird eine multilaterale Vorabverständigung angestrebt, handelt es sich um mehrere bilate-
rale Vorabverständigungsverfahren mit den zuständigen Behörden mehrerer Staaten; for-
mell wird pro Vertragsstaat ein Vorabverständigungsverfahren geführt. Für den Antragstel-
ler kann es zugleich eine Verfahrenserleichterung bedeuten, wenn er einen zusammenge-
fassten Antrag stellen kann. Zudem ermöglicht es der zuständigen Behörde nach Absatz 1 
Satz 1, einen Überblick über die verschiedenen Auslandsbeziehungen des Antragstellers 
zu erlangen. 


§ 89a Absatz 2 


Satz 1 


Mit seinem Antrag bestimmt der Antragsteller den Gegenstand des Verfahrens. Der Antrag-
steller hat in seinem Antrag sämtliche für die Darstellung des zu beurteilenden Sachverhalts 
notwendigen Unterlagen vorzulegen und die Gefahr einer Doppelbesteuerung darzulegen 
und zu begründen. Auf der Grundlage dieser Unterlagen muss die zuständige Behörde in 
der Lage sein, ein Vorabverständigungsverfahren einzuleiten und zu führen. Mithin muss 
eine steuerliche Würdigung des Sachverhalts möglich sein. Auf Grund des grenzüber-
schreitenden Bezugs und der sich hierbei ergebenden grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit mit dem anderen Staat verpflichtet sich der Antragsteller zu einer erhöhten Mitwir-
kungspflicht; insbesondere § 90 Absatz 2 und 3 AO ist zu beachten. 


Nummer 1 


Der Antragsteller und alle Beteiligten sind genau zu bezeichnen, um eine eindeutige Zuord-
nung vornehmen zu können. 


Nummer 2 


Die für das Besteuerungsverfahren, auf das sich das Vorabverständigungsverfahren be-
zieht, örtlich zuständige Finanzbehörde, sowie die für die Besteuerung nach dem Einkom-
men oder für die gesonderte oder gesonderte und einheitliche Feststellung geltende Steu-
ernummer sind anzugeben.  


Nummer 3 


Die Angabe der Identifikationsnummer dient der eindeutigen Identifikation des Antragstel-
lers. 


Nummer 4  


Die betroffenen Vertragsstaaten sind anzugeben, um die Verfahren mit dem anderen Staat 
einleiten zu können. 


Nummer 5 
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Der Sachverhalt ist umfassend und in sich abgeschlossen darzustellen. Aus dem Antrag 
muss ein eindeutiger Sachverhalt hervorgehen, der von den zuständigen Behörden beur-
teilt werden soll, und für welchen Geltungszeitraum die angestrebte Vorabverständigungs-
vereinbarung gelten soll. 


Nummer 6 


Ein Vorabverständigungsverfahren soll eine etwaig eintretende Doppelbesteuerung vermei-
den. Demgemäß muss eine Gefahr bestehen, dass diese in Zukunft eintritt. Der Antragstel-
ler hat dies entsprechend darzulegen. 


Nummer 7 


Nach Nummer 7 ist eine Erklärung beizufügen, ob über den zur Beurteilung gestellten 
Sachverhalt eine verbindliche Auskunft nach § 89 AO, eine verbindliche Zusage nach § 204 
AO, eine Anrufungsauskunft nach § 42e EStG oder eine vergleichbare Auskunft oder Zu-
sage in einem anderen Staat vorliegt.  


Satz 2 


Dem Antrag sind die Unterlagen beizufügen, die notwendig sind, um den unter Satz 1 Num-
mer 5 dargestellten Sachverhalt würdigen zu können. Die Anforderungen an die Unterlagen 
unterscheiden sich im Einzelfall. 


Satz 3 


Der Antrag ist bei der zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch einzureichen. § 87a 
AO ist zu beachten. 


§ 89a Absatz 3 


Satz 1 


Es entspricht der bisherigen Verwaltungspraxis, in die zwischenstaatliche Vorabverständi-
gungsvereinbarung Bedingungen aufzunehmen. Mit der Regelung soll gesetzlich sicherge-
stellt werden, dass die zuständige Behörde auch zukünftig nur Vorabverständigungsverein-
barungen unterzeichnet, die die für die Umsetzung in inländische Rechtsakte besonders 
wichtigen Bedingungen enthält. Die Bedingungen müssen dabei in der Vereinbarung ent-
halten sein. Als Mindestbedingungen werden die Zustimmung und der Rechtsbehelfsver-
zicht seitens des Antragstellers genannt (siehe zu den Gültigkeitsbedingungen Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1). 


Nummer 1 


Der Antragsteller hat dem Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung zuzustimmen, so-
fern er den Inhalt für sich beanspruchen möchte. 


Nummer 2 


Der Antragsteller hat darüber hinaus auf die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen Steuer-
bescheide zu verzichten, die den Inhalt der Vereinbarung zutreffend umsetzen. Dabei be-
zieht sich der Verzicht nur auf die zutreffende Umsetzung des Inhaltes der Vorabverständi-
gungsvereinbarung. Der Antragsteller wird über den Inhalt der Vorabverständigungsverein-
barung informiert. Er wird damit vollumfänglich in die Lage versetzt, sich innerhalb einer 
angemessenen Frist aller steuerlichen Konsequenzen bewusst zu werden und zu entschei-
den, diese Konsequenzen für sich zu beanspruchen. Stimmt der Antragsteller dann der 
Vorabverständigungsvereinbarung zu, ist er an den Inhalt der Vereinbarung gebunden. Der 
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Rechtsbehelfsverzicht stellt damit ein angemessenes Mittel zur Schaffung von Rechtssi-
cherheit dar. 


Satz 2 


Satz 2 ordnet an, dass die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 dem Antragsteller den 
Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung mitteilt und setzt ihm zugleich eine Frist, die 
Bedingungen nach Satz 1 zu erfüllen. Kommt der Antragsteller dem nicht nach, scheitert 
das Verfahren (siehe auch Satz 6). 


Die Mitteilung über den Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung ist kein Verwaltungs-
akt gemäß § 118 AO, denn es handelt sich um eine reine Wissensmitteilung ohne Rege-
lungsgehalt. Die Mitteilung kann deshalb nicht mit einem Einspruch angefochten werden. 
Es besteht im Übrigen kein Rechtsschutzinteresse des Antragstellers, da er auf Grund des 
zwischenstaatlichen Charakters des Vorabverständigungsverfahrens keinen Anspruch auf 
eine (konkrete) Vorabverständigungsvereinbarung zwischen den beiden Staaten hat. Die 
Mitteilung dient insbesondere der Transparenz und gibt dem Antragsteller die Möglichkeit, 
einer etwaig gefundenen Vereinbarung zuzustimmen und sich über die steuerlichen Aus-
wirkungen ein umfassendes Bild zu verschaffen. Dem Antragsteller wird auf diese Weise 
Gelegenheit gegeben, sich mit den Rechtsfolgen, die aus der Vereinbarung für ihn resultie-
ren, auseinanderzusetzen und sie entsprechend für sich zu würdigen. Will der Antragsteller 
diese Rechtsfolgen nicht für sich beanspruchen, so bleibt es ihm unbenommen, der Ver-
einbarung nicht zuzustimmen. 


Die Frist dient der Beschleunigung des Verfahrens. Eine Fristsetzung ist einzelfallabhängig 
und von der zuständigen Behörde angemessen zu bestimmen. 


Satz 3 


Der Antragsteller hat den Rechtsbehelfsverzicht mit gesondertem Schreiben schriftlich oder 
zur Niederschrift gegenüber der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde zu erklären. 
Sie beinhaltet, dass der Antragsteller auf die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen die 
Steuerbescheide verzichtet, soweit die Ergebnisse der Vorabverständigungsvereinbarung 
für den bestimmten Geltungszeitraum zutreffend umgesetzt werden. Der Verzicht gilt daher 
nur insoweit, als die Ergebnisse des Vorabverständigungsverfahrens für den bestimmten 
Geltungszeitraum mit dem Steuerbescheid zutreffend umgesetzt werden. Andere rechtliche 
Aspekte können vom Antragsteller weiterhin geltend gemacht werden. Der Einspruchsver-
zicht bezieht sich nicht auf eine unzutreffende Umsetzung der Vorabverständigungsverein-
barung. Dem Antragsteller wird durch das vorausgehende Zustimmungserfordernis zur Vor-
abverständigungsvereinbarung Gelegenheit gegeben, sich mit den Rechtsfolgen der Vor-
abverständigung auseinanderzusetzen. Die Zustimmung ermöglicht dem Antragsteller so-
mit zu entscheiden, ob er die Ergebnisse der Vorabverständigungsvereinbarung gegen sich 
gelten lassen möchte. 


Satz 4 


Das Vorabverständigungsverfahren scheitert, wenn die Vorabverständigungsvereinbarung 
nicht unterzeichnet wird. Hierfür sind verschiedene Ursachen denkbar. Satz 5 führt diese 
entsprechend, aber nicht abschließend auf. 


Satz 5 


Eine Unterzeichnung erfolgt insbesondere dann nicht, wenn die Einleitung des Verfahrens 
seitens des anderen Staates versagt wird. Der andere Staat kann nicht zum Führen eines 
Vorabverständigungsverfahrens gezwungen werden. Auch die Herbeiführung einer einheit-
lichen Abkommensauslegung und damit eines einvernehmlichen Abschlusses kann nicht 
erzwungen werden. Demzufolge kann ein Vorabverständigungsverfahren auch ohne die 
Unterzeichnung einer Vorabverständigungsvereinbarung enden. 
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Satz 6 


Satz 6 ordnet an, dass das Vorabverständigungsverfahrens auch dann scheitert, wenn der 
Antragsteller die Bedingungen gemäß Satz 1 nicht fristgerecht erfüllt. Er kann dann den 
Inhalt der Vorabverständigungsvereinbarung nicht für sich beanspruchen. 


Satz 7 


Die Einleitung und Führung eines Vorabverständigungsverfahrens sowie die Unterzeich-
nung einer Vorabverständigungsvereinbarung bedarf des Einvernehmens mit der zuständi-
gen obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Behörde. 


§ 89a Absatz 4 


Satz 1 


Die Umsetzung der getroffenen Vorabverständigungsvereinbarung erfolgt durch die örtlich 
zuständige Finanzbehörde (Finanzamt). Diese ist an die Vereinbarung nur gebunden, so-
fern bestimmte Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden. 


Nummer 1 


Als Mindestbedingungen werden in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 die Zustimmung und 
der Rechtsbehelfsverzicht seitens des Antragstellers genannt.  


Im Hinblick darauf, dass es sich um nicht verwirklichte Sachverhalte handelt, ist es mitunter 
für die zuständigen Behörden der beteiligten Staaten darüber hinaus notwendig, bestimmte 
Annahmen zugrunde zu legen, die als Gültigkeitsbedingungen beispielsweise die Ge-
schäftsbeziehungen maßgeblich beeinflussen. Solche Gültigkeitsbedingungen stellen im 
Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten eine ausdrücklich vereinbarte Vertragsgrundlage 
dar. Zu den Gültigkeitsbedingungen können zum Beispiel gleichbleibende Beteiligungsver-
hältnisse, gleichbleibende Verhältnisse bezüglich Marktbedingungen oder Marktanteil, 
gleichbleibende Funktions- und Risikoverteilung und Kapitalstruktur der beteiligten Unter-
nehmen oder gleichbleibendes Geschäftsmodell gehören. Auch die steuerlichen Rahmen-
bedingungen im anderen Staat können hierunter fallen. Die zuständigen Behörden können 
die Gültigkeitsbedingungen im beiderseitigen Einvernehmen frei vereinbaren; sie sind vom 
Einzelfall abhängig. Der Antragsteller hat die Einhaltung der Gültigkeitsbedingungen ent-
sprechend nachzuweisen. 


Nummer 2 


Nummer 2 soll sicherstellen, dass die örtlich zuständige Finanzbehörde an die Vorabver-
ständigungsvereinbarung nur gebunden ist, solange diese durch die anderen Staaten ein-
heitlich zutreffend, also entsprechend der getroffenen Vorabverständigungsvereinbarung, 
umgesetzt wird. Die Gefahr einer doppelten Nichtbesteuerung wird somit ausgeschlossen. 
Hierdurch wird auch die Aufkündigung der Vorabverständigungsvereinbarung durch den 
anderen Staat berücksichtigt. 


Nummer 3 


Die Regelung erfolgt analog zu § 2 Steuerauskunftsverordnung. Entfällt in diesen Fällen die 
Grundlage der Vorabverständigungsvereinbarung, soll keine Bindungswirkung mehr beste-
hen. 


Satz 2 


Die Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 obliegt der zuständigen Behörde nach Ab-
satz 1 Satz 1 im Einvernehmen mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde oder 
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von dieser beauftragten Behörde. Damit soll die sachgerechte Umsetzung sichergestellt 
werden, denn die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 hat eine besondere Sachnähe 
zu der Vorabverständigungsvereinbarung und steht im Kontakt zu den ausländischen Fi-
nanzbehörden.  


Satz 3 


Liegt eine der in Satz 1 genannten Voraussetzungen vor, entfällt die Bindung mit ex-nunc-
Wirkung. Die örtlich zuständige Finanzbehörde darf ab diesem Zeitpunkt keine Bescheide 
mehr erlassen, die auf der Vorabverständigungsvereinbarung beruhen. Ist eine der Voraus-
setzungen eingetreten, ohne dass die örtlich zuständige Finanzbehörde Kenntnis davon 
hatte und sind daher rechtsfehlerhaft Bescheide erlassen worden, die auf der Vorabver-
ständigungsvereinbarung beruhen, ist die Anwendung der allgemeinen Änderungsvor-
schriften zu prüfen. 


§ 89a Absatz 5 


Satz 1 


Bei Antragstellung sind nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 bereits erteilte oder beantragte 
verbindliche Auskünfte und bereits erteilte oder beantragte verbindliche Zusagen anzuge-
ben. Hierdurch sollen widersprüchliche Sachverhaltswürdigungen bereits im Vorfeld ver-
mieden werden. Ist in dem zugrunde liegenden Sachverhalt in Bezug auf die rein inner-
staatliche Gesetzesanwendung bereits eine verbindliche Auskunft oder eine verbindliche 
Zusage erteilt worden, so verhindert dies nicht grundsätzlich die Einleitung eines Vorabver-
ständigungsverfahrens. Die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde soll jedoch in Kennt-
nis dieser erteilten verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage im Einvernehmen mit 
der örtlich zuständige Finanzbehörde darüber entscheiden, ob die Einleitung eines Vorab-
verständigungsverfahrens darüber hinaus zweckmäßig ist oder ob ggf. die verbindliche 
Auskunft oder die verbindliche Zusage zu widerrufen ist. Eine Rechtsgrundlage für den Wi-
derruf enthält Absatz 5 i. V. m. § 131 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO. Der Widerruf ist auch 
möglich, wenn die zuständigen Behörden erst nachträglich von einem Wertungswider-
spruch zwischen bereits erteilter verbindlichen Auskunft oder Zusage und einer Vorabver-
ständigungsvereinbarung erfahren. 


Satz 2 


Erlangt die nach Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde Kenntnis davon, dass bei Antragstel-
lung eine bereits erteilte verbindliche Auskunft oder verbindliche Zusage nicht angegeben 
wurde und steht diese in Widerspruch zu der Vorabverständigungsvereinbarung, kann es 
je nach Lage des Einzelfalls zweckmäßig sein, die Bindungswirkung der Vorabverständi-
gungsvereinbarung aufzuheben anstatt die verbindliche Auskunft oder die verbindliche Zu-
sage zu widerrufen. 


§ 89a Absatz 6 


Satz 1 


Die Möglichkeit zur Verlängerung der Vorabverständigungsvereinbarung soll neben der 
Rechtssicherheit auch der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens dienen, da für die-
ses Verfahren in der Regel intensive Sachverhaltsermittlungen nicht mehr erforderlich sein 
werden. 


Satz 2 


Die Vorabverständigungsvereinbarung kann auch auf Vorjahre angewendet werden. Eine 
solche Regelung führt für die Verwaltung zu einer Verfahrensbeschleunigung. Zudem wird 
hiermit auch die Rückbeziehungsregelung des Aktionspunktes 14 des OECD/G20 BEPS-
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Projekts unterstützt. Da Vorjahre formell nicht von dem Vorabverständigungsverfahren er-
fasst werden, ist eine inhaltliche Rückbeziehung der Vorabverständigungsvereinbarung, z. 
B. durch ein zusätzlich einzuleitendes Verständigungsverfahren nach Artikel 25 Absatz 1 
OECD-Musterabkommen, möglich, welches auch gemeinsam mit dem Vorabverständi-
gungsverfahren geführt werden kann. § 175a AO wird entsprechend erweitert.  


Satz 3 


Sowohl die Verlängerung als auch die Rückbeziehung bedürfen der Vereinbarung mit der 
zuständigen Behörde des anderen Staates und müssen im Einvernehmen mit der zustän-
digen obersten Landesfinanzbehörde oder der von dieser beauftragten Behörde erfolgen. 


§ 89a Absatz 7 


Absatz 7 entspricht weitestgehend dem derzeitigen § 178a AO, der mit der Maßgabe auf-
gehoben wird, dass Vorabverständigungsverfahren künftig nur auf Basis des § 89a AO be-
antragt werden können. Die Gebührenregelung dient insbesondere der teilweisen Kosten-
deckung des Verfahrens. Dabei ist zu beachten, dass ein Vorabverständigungsverfahren 
gegenüber einer Betriebsprüfung mit anschließendem Verständigungs- und ggf. Schieds-
verfahren effizienter sein kann. 


Satz 1 


Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 1 AO.  


Satz 2 


Satz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 2 AO. 


Satz 3 


Satz 3 nimmt eine Frist zur Entrichtung der Gebühr auf, um die Verfahren zu vereinheitli-
chen und zu beschleunigen. 


Satz 4 


Satz 4 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 178a Absatz 1 Satz 4 AO.  


Satz 5 


Entsprechend dem bisherigen § 178a Absatz 2 Satz 1 AO wird für den Antrag eine Gebühr 
festgelegt, die nunmehr 30 000 Euro beträgt. Die Gebühr für einen Verlängerungsantrag 
bleibt hingegen unverändert. 


Satz 6 


Satz 6 ordnet an, dass die Gebühr für „Nicht-Verrechnungspreisfälle“ ein Viertel der Gebühr 
nach Satz 5 beträgt; demzufolge beträgt sie hiernach 7 500 Euro bzw. 3 750 Euro. Bei ei-
nem Verrechnungspreisfall handelt es sich um die grenzüberschreitende Gewinnabgren-
zung zwischen nahestehenden Personen - also die Auslegung von Artikel 9 OECD-Muster-
abkommen nachgebildeten Artikeln im Doppelbesteuerungsabkommen - und die Gewinn-
zuordnung zu Betriebsstätten – also die Auslegung von Artikel 7 OECD-Musterabkommen 
nachgebildeten Artikeln im Doppelbesteuerungsabkommen. 


Satz 7 


Satz 7 ordnet an, dass eine Gebühr dann um 75 Prozent zu reduzieren ist, wenn für den zu 
beurteilenden Sachverhalt bereits eine koordinierte bilaterale oder multilaterale steuerliche 
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Außenprüfung stattgefunden hat, die zu einem übereinstimmend festgestellten Sachverhalt 
und zu einer übereinstimmenden steuerlichen Würdigung führte. Dementsprechend redu-
ziert sich das Vorabverständigungsverfahren lediglich auf die Fortschreibung des Ergebnis-
ses für die Zukunft.  


Satz 8 


Satz 8 entspricht inhaltlich den Regelungen des bisherigen § 178a Absatz 3 AO. 


Satz 9 


Satz 9 bestimmt, dass lediglich eine Gebühr zu entrichten ist, wenn im Sinne des Absatzes 
1 Satz 4 das Vorabverständigungsverfahren nur gemeinsam von den Abkommensberech-
tigten beantragt werden kann oder ein Abzugsverpflichteter den Antrag auf Einleitung eines 
Vorabverständigungsverfahrens entsprechend Absatz 1 Satz 6 stellt. 


Satz 10 


Satz 10 stellt klar, dass bei einem multilateralen Vorabverständigungsverfahren für jedes 
Verfahren eine Gebühr zu erheben und zu entrichten ist. 


§ 89a Absatz 8 


Absatz 8 regelt zwei Fallgestaltungen: Die Rücknahme des Antrags vor Gebührenfestset-
zung und die Rücknahme nach Gebührenfestsetzung. 


Satz 1 


Satz 1 regelt die Rücknahme des Antrags vor Gebührenfestsetzung. Diese kann seitens 
des Antragstellers jederzeit freiwillig erfolgen bevor oder nachdem mit der Bearbeitung be-
gonnen wurde, hat aber zu erfolgen, bevor das Vorabverständigungsverfahren eingeleitet 
wurde (siehe Absatz 7 Satz 2). Sollte ein Antrag auf Einleitung eines Vorabverständigungs-
verfahrens offensichtlich erfolglos sein, also ohne dass eine nähere inhaltliche Prüfung des 
Antrags erfolgte, sollte die zuständige Behörde den Antragsteller rechtzeitig hierauf hinwei-
sen, sodass dieser den Antrag noch rechtzeitig und damit gebührenfrei zurücknehmen 
kann. 


Satz 2 


Satz 2 regelt die Rücknahme des Antrags nach Gebührenfestsetzung. Satz 2 ordnet an, 
dass eine unanfechtbar festgesetzte Gebühr unabhängig von dem Ausgang des Verfahrens 
nicht erstattet wird. Eine Erstattung erfolgt auch dann nicht, wenn der Antrag zurückgenom-
men oder abgelehnt wird. Damit werden inhaltlich die Regelungen des § 178a Absatz 5 AO 
übernommen. 


Zu Nummer 5 


§ 175a 


§ 175a AO ist auf Grund der Einführung des § 89a AO redaktionell anzupassen. 


Zu Nummer 6 


§ 178a 


§ 178a AO wird mit der Maßgabe aufgehoben, dass Vorabverständigungsverfahren künftig 
nur auf Basis des § 89a AO beantragt werden können. 
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Zu Nummer 7 


§ 251 Absatz 2 Satz 2 


Die Änderung dient der Anpassung des § 251 an den § 78 des geplanten Unternehmens-
stabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes. Dieser regelt die Vollstreckung aus einem 
rechtskräftig bestätigten Restrukturierungsplan. Danach können die Restrukturierungsgläu-
biger, deren Forderungen im Bestätigungsbeschluss nicht als bestritten ausgewiesen sind, 
wie aus einem vollstreckbaren Urteil die Zwangsvollstreckung gegen die Schuldner betrei-
ben. Gleiches gilt für die Zwangsvollstreckung gegen einen Dritten, der durch eine dem 
Restrukturierungsgericht eingereichte schriftliche Erklärung für die Erfüllung des Plans ne-
ben dem Schuldner ohne Vorbehalt der Einrede der Vorausklage Verpflichtungen übernom-
men hat. Mit dem Verweis auf § 78 des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturie-
rungsgesetzes in Absatz 2 Satz 2 wird sichergestellt, dass insoweit auch die Finanzbehörde 
berechtigt ist, aus einem bestätigten Plan im Verwaltungswege vollstrecken zu können. 


Zu Nummer 8 


§ 354 Absatz 1b – neu – 


Ein Verständigungsverfahren und ein gegebenenfalls daran anschließendes Schiedsver-
fahren finden ausschließlich auf Antrag eines Steuerpflichtigen statt. Bevor es zu einer Um-
setzung einer Verständigungsvereinbarung oder eines Schiedsspruchs durch den Erlass 
von Verwaltungsakten in nationales Recht kommt, wird der Steuerpflichtige über das Er-
gebnis des Verständigungsverfahrens/Schiedsverfahrens unterrichtet. Nur wenn er dem Er-
gebnis zustimmt, findet eine Umsetzung durch den Erlass entsprechender Verwaltungsakte 
statt. Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist es daher sachgerecht, wenn der Steuerpflichtige 
in diesen Fällen schon vor dem Erlass der Verwaltungsakte, die das Ergebnis des Verstän-
digungsverfahrens/Schiedsverfahrens umsetzen, insoweit auf die Einlegung von Rechtsbe-
helfen verzichten kann. Anderenfalls hätte es der Steuerpflichtige in der Hand, durch ge-
zielte Anfechtung einzelner Verwaltungsakte eine Form von „Rosinenpickerei“ zu betreiben. 
Zur Vermeidung dieses Ergebnisses soll die Zulässigkeit eines Einspruchsverzichts vor 
dem Erlass eines Verwaltungsaktes in diesen Fällen ausdrücklich geregelt und die bereits 
praktizierte Verfahrensweise gesetzlich abgesichert werden. 


§ 89a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ist gegenüber der Regelung des § 354 Absatz als lex 
specialis vorrangig. Der neue Satz 2 in § 354 Absatz 1b dient lediglich der Klarstellung. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 34 


Artikel 97 § 34 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) enthält eine Anwen-
dungsregelung zu Vorabverständigungsverfahren nach § 89a – neu – AO. Dieser ist erst-
mals für Anträge auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens anzuwenden, die ab 
dem Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes bei der zuständigen 
Behörde eingegangen sind. Des Weiteren enthält Artikel 97 § 34 EGAO eine Regelung zur 
Anwendung des durch dieses Gesetz aufgehobenen § 178a AO. Die Beantragung eines 
Vorabverständigungsverfahrens nach § 178a AO ist danach nur noch bis zum Tag der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes möglich; der Antrag muss zu dem genann-
ten Zeitpunkt bei der zuständigen Behörde eingegangen sein. 
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Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Die Aufgabenzuweisung an das Bundeszentralamt für Steuern im Bereich der Entlastung 
von Abzugsteuern in der Nummer 2 des § 5 wird neu gefasst. Hier geregelt wird nur noch 
die Zuständigkeit für die nachträgliche Erstattung von Steuer, die als Kapitalertragsteuer 
oder nach § 50a EStG erhoben wurde. Die Zuständigkeit des Amtes für die vorherige Frei-
stellung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen ergibt sich aus § 4 Absatz 2 des Finanz-
verwaltungsgesetzes i. V. m. § 50c Absatz 2 EStG und ist im Gegensatz zur Erstattung 
nicht auf beschränkt Steuerpflichtige begrenzt, die nicht veranlagt werden (siehe Näheres 
in den Erläuterungen zu § 50c Absatz 2 EStG). 


Die Neufassung der Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern im Bereich der Er-
stattung der Abzugsteuern dient in erster Linie dazu, eine zentrale Zuständigkeit für die 
zahlreichen Anträge auf Erstattung von Kapitalertragsteuer zu schaffen, die in den vergan-
genen Jahren außerhalb des Anwendungsbereichs des § 32 Absatz 5 KStG sowohl bei ei-
ner Vielzahl von Finanzämtern als auch beim Bundeszentralamt mit der Begründung ge-
stellt wurden, die Besteuerung verstoße in verschiedenen Konstellationen gegen Unions-
recht. Damit wird einem Anliegen des Bundesrechnungshofes entsprochen. Mit Inkrafttre-
ten der Änderung werden die Finanzämter unzuständig für die Entscheidung über diese 
Anträge und haben die Verfahren an das Bundeszentralamt für Steuern abzugeben. Fristen 
konnten durch Antragstellung beim ehemals zuständigen Finanzamt gewahrt werden. Da 
es sich um einen Wechsel der sachlichen und nicht der örtlichen Zuständigkeit handelt, sind 
die Beschränkungen des Zuständigkeitswechsels nach § 26 AO nicht zu beachten. 


Die Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern ist insgesamt beschränkt auf Fälle, 
in denen der Steuerabzug bei im Ausland ansässigen Steuerpflichtigen abgeltende Wirkung 
hat. In Veranlagungsfällen bleibt das zuständige Finanzamt für die Entlastung von der Ka-
pitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a EStG zuständig, sofern die Einkünfte, 
die diesen Steuerabzügen unterliegen, im Rahmen der Veranlagung erfasst werden. Eben-
falls die Landesfinanzbehörden bleiben zuständig für etwaige Entlastungsansprüche inlän-
discher juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die gemäß § 2 Nummer 2 KStG be-
schränkt steuerpflichtig sind. 


Nach den Änderungen durch dieses Gesetz umfasst die Zuständigkeit des Bundeszentral-
amtes für Steuern damit die gesetzlichen Erstattungsmöglichkeiten nach § 44a Absatz 9 
Satz 2 und § 50c Absatz 3 EStG sowie nach § 32 Absatz 5 KStG und § 11 Absatz 1 Satz 3 
InvStG. Darüber hinaus ist über unionsrechtliche Erstattungsansprüche im Hinblick auf die 
Kapitalertragsteuer und den Steuerabzug nach § 50a EStG vom Bundeszentralamt für 
Steuern zu entscheiden, sofern sie von beschränkt Steuerpflichtigen geltend gemacht wer-
den, die insoweit nicht der Veranlagung durch ein Finanzamt unterliegen. Gleiches gilt nach 
der Neufassung nunmehr auch für Ansprüche dieser Personen auf Erstattung von Kapital-
ertragsteuer nach § 37 Absatz 2 AO in Fällen, in denen ein Steuerabzug nach DBA zwar 
zulässig ist, aber gemäß § 49 EStG keine beschränkte Steuerpflicht besteht (z. B. bei be-
stimmten Zinsen). Das Bundeszentralamt für Steuern hat auch in diesen Fällen eine grö-
ßere Sachnähe zu den zu prüfenden Auslandssachverhalten als die bislang im Bereich der 
Kapitalertragsteuer hierfür zuständigen Finanzämter. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
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Auf Grund der Einfügung des § 89a AO ist der Wortlaut der Regelung entsprechend zu 
erweitern. 


Zu Buchstabe c 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 14a – neu – 


Die Vorschrift überträgt die Aufgabe der Sammlung, Entgegennahme und Auswertung der 
nach § 45b EStG und § 45c EStG zu übermittelten Daten an das Bundeszentralamt für 
Steuern.  


Zu Buchstabe d 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28b – neu – 


Mit der neuen Vorschrift wird dem Bundeszentralamt für Steuern klarstellend die Aufgabe 
zugewiesen, nicht nur in Fällen strafrechtlich relevanter Steuergestaltungen unterstützend 
tätig zu werden (vgl. § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 28), sondern auch zur Ermittlung von 
missbräuchlichen Steuergestaltungen im Zusammenhang mit Kapitalertragsteuer. 


Zu Buchstabe e 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 – aufgehoben – 


Die Nummer 39, welche die Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern für Anträge 
nach § 32 Absatz 5 KStG vorsieht, wird aufgehoben, da der Regelungsgehalt des Satzes 1 
in der Neufassung der Nummer 2 aufgeht. 


Zu Nummer 2 


§ 5 Absatz 1a Satz 2 


Hierbei handelt es sich um Folgeänderungen aus der Einfügung der Nummer 28b in Ab-
satz 1 Satz 1 sowie der Einfügung der Nummer 46 in Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 18 des 
Jahressteuergesetzes 2020. 


Zu Artikel 8 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 


§ 73e Satz 3 


Die Änderung der Vorschrift zur Anmeldung des Steuerabzugs nach § 50a EStG in den 
Fällen, in denen ein solcher Abzug nicht oder nicht in voller Höhe vorzunehmen ist, dient 
der Klarstellung, dass eine solche Anmeldung in sämtlichen Fällen einer Freistellung nach 
§ 50c Absatz 2 EStG zu erfolgen hat. Dies betrifft neben einer Freistellung auf der Grund-
lage eines DBA auch solche gemäß § 50g EStG. 


Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 


Nach Artikel 9 tritt das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. Spezielle Anwen-
dungsregelungen für einzelne Änderungen der Stammgesetze enthalten 
Artikel 1 Nummer 15 für das EStG, Artikel 2 Nummer 3 für das InvStG, Artikel 3 Nummer 5 
für das UmwStG und Artikel 6 für die AO. Im Übrigen besteht das Bedürfnis, die Änderun-
gen unmittelbar mit Inkrafttreten anzuwenden. 
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c) zu dem Antrag der Abgeordneten Fabio De Masi, Jörg Cezanne, Klaus 
Ernst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/16836 – 


Steuerskandale wie Cum/Ex zukünftig verhindern
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Gerhard Schick, Anja Hajduk, 
Dr. Danyal Bayaz, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/5765 – 


Cum/Ex-Steuerskandal unverzüglich beenden


A. Problem


Zu Buchstabe a 


Die Bundesrepublik Deutschland erhebt eine Kapitalertragsteuer in Form eines 
Steuerabzuges in Höhe von 25 Prozent unabhängig davon, ob die inländischen 
Erträge einem Inländer oder einem Ausländer zufließen. Bei Ausländern besteht 
jedoch häufig – aufgrund der mit vielen Staaten abgeschlossenen Doppelbesteue-
rungsabkommen – kein deutsches Besteuerungsrecht in dieser Höhe. Vergleich-
bare Regelungen haben fast alle Staaten, insbesondere auch Industrieländer, in 
ihren jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen vereinbart. Neben der Kapitaler-
tragsteuer wird in Deutschland eine Abzugsteuer auf bestimmte weitere Einkünfte 
von Ausländern (z. B. aus Lizenzrechten) erhoben, ebenfalls unabhängig davon, 
ob der Bundesrepublik Deutschland nach dem jeweiligen Doppelbesteuerungsab-
kommen in diesem Umfang ein Besteuerungsrecht zusteht. Gleiches gilt im Hin-
blick auf die Befreiungen von Lizenz- und Kapitalerträgen innerhalb grenzüber-
schreitender Konzerne durch das Steuerrecht der Europäischen Union. 


Damit die ausländischen Steuerpflichtigen gleichwohl von den Beschränkungen 
des deutschen Besteuerungsrechts durch Doppelbesteuerungsabkommen und 
Unionsrecht und der daraus resultierenden Reduzierung ihrer Steuerlast profitie-
ren können, enthält das deutsche Steuerrecht entsprechende Entlastungsregelun-
gen. Dazu können sich die ausländischen Steuerpflichtigen in erster Linie an das 
Bundeszentralamt für Steuern wenden. Das Amt stellt entweder eine Bescheini-
gung aus, damit von vornherein nur eine reduzierte Abzugsteuer einbehalten wird, 
oder es erstattet nachträglich den zu hoch einbehaltenen und abgeführten Teil der 
Steuer.


Eine Revision der Verfahren und Abläufe beim Bundeszentralamt für Steuern hat 
Aufschluss gegeben, wie die Entlastung ausländischer Steuerpflichtiger durch das 
Amt ressourcenschonender und weniger missbrauchs- und betrugsanfällig ausge-
staltet werden kann. Dabei wurde neben der mangelnden Digitalisierung des Ver-
fahrens insbesondere die Komplexität, die derzeit parallel eröffnete Entlastungs-
verfahren produzieren, als problematisch identifiziert. Darüber hinaus ist dem An-
reiz zu Missbrauch und Betrug noch effektiver zu begegnen, der aufgrund der 
unterschiedlichen Steuersätze unvermeidlich ist, die für Inländer und Ausländer 
sowie für Ausländer untereinander je nach dem Staat gelten, in dem sie ansässig 
sind. 
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Zur Verhinderung von Betrug insbesondere bei der Erstattung von Kapitalertrag-
steuer sind zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um insbesondere gewerbsmä-
ßigen Betrugsmodellen wirksamer zu begegnen. Um dies zu gewährleisten, benö-
tigt die Finanzverwaltung zusätzliche Informationen, die ihr aus öffentlichen 
Quellen und aus den bislang im Rahmen der Abführung von Kapitalertragsteuer 
zu meldenden Daten nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. 


Bei der Verhinderung lediglich missbräuchlicher Steuergestaltungen ergibt sich 
ferner Handlungsbedarf durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union. Das deutsche Recht enthält seit geraumer Zeit eine Regelung, die 
verhindern soll, dass sich Steuerpflichtige unberechtigt durch die rein steuerlich 
motivierte Zwischenschaltung ausländischer Gesellschaften steuerliche Vorteile 
etwa aus bestimmten Doppelbesteuerungsabkommen verschaffen. Nach Feststel-
lung des Gerichtshofs ist diese Regelung teilweise nicht mit dem Unionsrecht ver-
einbar und muss deshalb angepasst werden. 


Über den Bereich der Entlastung von Abzugsteuern hinaus besteht im Außen-
steuer-, Umwandlungssteuer- und im Steuerverfahrensrecht punktueller Hand-
lungsbedarf. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP betont, dass die Abgeltungsteuer in ihrer etab-
lierten Form eine Vereinfachung und bürokratische Entlastung darstellt. Eine Ab-
kehr von der Abgeltungsteuer berge Gefahren, dass es zu Steuererhöhungen und 
mehr bürokratischem Aufwand kommt. Dies gelte auch durch einseitige Ände-
rungen der Abgeltungsteuer, wie sie im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD vereinbart worden seien.


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. problematisiert, obwohl das technische Ein-
fallstor für Cum/Ex-Geschäfte zum 1. Januar 2012 laut Bekunden der Bundesre-
gierung geschlossen worden sei, sind steuergetriebene Kapitalmarktgeschäfte, die 
zu ungerechtfertigten Erstattungen führen, auch zukünftig nicht vollständig aus-
geschlossen. Bei dem technischen Verfahren zur Erstattung von Kapitalertrag-
steuer durch das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) sei derzeit keine exakte 
Zuordnung von Steuerzahlungen zu Erstattungsanträgen möglich. Beim automa-
tisierten Erstattungsverfahren (Datenträgerverfahren) könnten unter gewissen 
Umständen Steuererstattungen gewährt werden, ohne dass in jedem Fall eine Be-
scheinigung über gezahlte Steuern vorliegt.


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN problematisiert die Di-
mension der fiskalischen Schäden durch Cum/Ex- und Cum/Cum Geschäfte mit 
einem europaweiten Schaden von geschätzt 55 Milliarden Euro. Die Bundesre-
gierung habe zu spät reagiert und nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen. 


B. Lösung


Zu Buchstabe a 


Die Vorschriften zum Verfahren der Entlastung ausländischer Steuerpflichtiger 
von Abzugsteuern durch das Bundeszentralamt für Steuern sowie ihr Zusammen-
spiel mit den Regelungen zur Besteuerung von Investmentfonds werden neu ge-
fasst. Neben einer Digitalisierung des gesamten Prozesses – Bescheinigung der 
abgeführten Steuer, Beantragung der Entlastung, Entscheidung der Behörde – 
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wurde besonderes Augenmerk darauf verwandt, vorausschauend Risikofaktoren 
auszuschließen, die zu unberechtigter Entlastung führen können. Hierzu gehört 
eine Reduzierung der Verfahrensarten, mit denen eine Entlastung bewirkt werden 
kann, sowie eine Übertragung bestimmter Verfahren von den Ländern auf den 
Bund. Frei werdende Verwaltungsressourcen können zur Durchführung weiterer 
Maßnahmen der Missbrauchs- und Betrugsbekämpfung verwandt werden. Dar-
über hinaus führt die Digitalisierung des Verfahrens nach einer Umstellungsphase 
auch zu reduziertem Erfüllungsaufwand bei den ausländischen Investoren. 


Zur Betrugsbekämpfung speziell bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer erhält 
das Bundeszentralamt für Steuern ergänzende Informationen von den Finanzin-
stituten, die mit der Abführung und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer 
befasst sind. Die Regelung zur Verhinderung missbräuchlicher Steuergestaltun-
gen durch zwischengeschaltete ausländische Gesellschaften wird an die Vorgaben 
der europäischen Rechtsprechung angepasst, ohne dass sie ihre praktische Wirk-
samkeit einbüßen soll. 


Dem punktuellen Handlungsbedarf im Außensteuer-, Umwandlungssteuer- und 
im Steuerverfahrensrecht wird durch angemessene Regelungen begegnet. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf:


- Verlängerung der Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzah-
lungen nach § 3 Nummer 11a EStG bis zum 31. März 2022. 


- Änderung zur Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags bei unentgeltlicher Über-
tragung nach § 6 Absatz 3 EStG.


- Änderung zur Übertragbarkeit des Freibetrags für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf eines volljährigen Kindes. 


- Änderung zur unentgeltlichen Depotübertragung nach § 43 Absatz 1 Satz 6
Nummer 5 EStG.


- Abstandnahme vom Steuerabzug bei Dauerüberzahlern.


- Verschiebung des Anwendungszeitpunkts der Regelungen zur Steuerbescheini-
gung und Datenübermittlung.


- Änderung beim Geltungszeitraum der Freistellungsbescheinigung. 


- Beseitigung eines Redaktionsversehens bei der Berücksichtigung steuerfreier 
Arbeitgeberzuschüsse bei der Vorsorgepauschale. 


- Änderung zum Abzug von Unterhaltsleistungen und zum Nachweis zum Grad 
der Behinderung. 


- Anwendungsregelung für die Änderungen des § 1 und des § 1a – neu – im Au-
ßensteuergesetz.


- Änderung in der Abgabenordnung (AO) zum Informationsaustausch über kapi-
talmarktbezogene Gestaltungen.


- Änderungen zum Vorabverständigungsverfahren (§ 89a –neu–AO). 


- Angleichung der Berechnungsmethoden für die Buchführungspflicht an die 
Kleinunternehmer-Umsatzschwelle nach UStG in § 141 Absatz 1 AO.


- Festsetzung von Verspätungszuschlägen bei verspäteter Abgabe der Anmeldung 
der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. 
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- Übertragung der Zuständigkeit für das Besteuerungsverfahren nach § 18 Ab-
satz 5a UStG für ausländische Missionen, berufskonsularische Vertretungen und 
deren Mitglieder an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).


- Abfrage von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern durch die nach dem Wett-
bewerbsregistergesetz zuständige Registerbehörde beim Bundeszentralamt für 
Steuern.


- Änderung der Biersteuermengenstaffel.  


- Redaktionelle und sprachliche Korrekturen sowie Korrektur von Verweisfeh-
lern.


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/27632 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimm-
enthaltung der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-
desregierung auffordert, 


1. die Abgeltungsteuer in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung beizubehalten, 
auch wenn der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten in 
Steuersachen (AIA) als etabliert angesehen werden kann,


2. Zinseinkünfte nicht von der Abgeltungsteuer auszuschließen und somit eine 
Verkomplizierung des Steuerrechts zu vermeiden, 


3. dass nach einer Mindesthaltedauer von fünf Jahren die Gewinne von Aktien 
(inklusive ETFs und Fondsanteilen) steuerfrei veräußerbar sind. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/27820 mit den Stimmen der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP.


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung auffordert,  


1. unrechtmäßige Steuererstattungen auszuschließen. Dafür ist der Mechanis-
mus zur Einbehaltung und Erstattung von Kapitalertragsteuern zu moderni-
sieren und ein lückenloser datenbankgestützter Abgleich von Erstattungsan-
trägen mit tatsächlichen Steuerzahlungen einzuführen. Dieser muss auch für 
spezialisierte Produkte wie etwa American Depositary Receipts (ADR) grei-
fen sowie bei Sammelverwahrung und Stückelungen der Wertpapiere prak-
tikabel sein;


2. Finanzmarktaufsicht und Finanzverwaltung in Kooperation mit den Ländern 
in die Lage zu versetzen, systematisch Handelsmuster am Kapitalmarkt und 
steuerliche Gestaltungen zu analysieren, um neue Betrugsformen frühzeitig 
zu erkennen. Dafür sind alle rechtlichen und materiellen Voraussetzungen 
inklusive hinreichendem Datenzugang, Personal und Infrastruktur sowie po-
litische Rückendeckung sicherzustellen, um entsprechende Analysen proak-
tiv in gebotener Tiefe und gebotenem Umfang durchzuführen. Nötig sind 
außerdem ein umfassender Schutz und eine zentrale Anlaufstelle für Hin-
weisgeberinnen und Hinweisgeber sowie eine Meldepflicht auch nationaler 
Gestaltungsmodelle;
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3. die Aufarbeitung steuergetriebener Kapitalmarktgeschäfte zu verstärken, um 
das Verjährungsrisiko strafbewehrter Vorgänge zu minimieren und unrecht-
mäßige Gewinne umfänglich abzuschöpfen. Dies erfordert umfängliche Ko-
operation der Behörden von Bund und Ländern und die Aufstockung von 
(Personal)Ressourcen in Strafverfolgung und Finanzverwaltung. Hierzu soll 
die Bundesregierung unter anderem einen Gesetzentwurf vorlegen, durch 
den für die Länder mittelfristig Anreize im Länderfinanzausgleich geschaf-
fen werden, damit Mehreinnahmen durch Verbesserungen des Steuervoll-
zugs im jeweiligen Bundesland einbehalten werden können; 


4. einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den sachgerechte Sanktionsinstru-
mente wie ein Unternehmensstrafrecht eingeführt werden, um Finanzkrimi-
nalität umfassender abzuschrecken und ahnden zu können (vgl. Drucksache 
19/7983). 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/16836 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN.


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deut-
sche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


1. alle Geschäftsmodelle zu bekämpfen, bei denen der Ertrag allein in dem an-
gestrebten Steuervorteil besteht, auch um neue Cum/Ex-ähnliche Fälle zu 
vermeiden;


2. alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtliche Cum/Ex-Fälle auf-
zudecken und zu verfolgen sowie die einzelnen Verantwortlichen zur Re-
chenschaft zu ziehen;


3. Auswertungen der börslichen Handelsvolumina und der Transaktionsdaten 
durch die BaFin durchzuführen und Erstattungen systematisch durch die 
Steuerbehörden analysieren zu lassen. Auffälligkeiten und Hinweise auf il-
legale Marktaktivitäten sind unverzüglich dem BMF zu berichten. Beste-
hende Finanzalgorithmen müssen permanent in Bezug auf neue illegale 
Praktiken untersucht werden; 


4. auf europäischer Ebene die Initiative zu ergreifen, den Europäischen Finanz-
aufsichtsbehörden Kriseninterventionsrechte zu geben, um die schmutzigen 
Steuergeschäfte auf den europäischen Finanzmärkten zu stoppen und eine 
mit europaweiten Ermittlungsbefugnissen ausgestattete Behörde zu schaf-
fen, die europaweit organisierte Kriminalität bekämpft;


5. bei Cum/Cum-Geschäften die Haltefrist um den Dividendenstichtag auf min-
destens 90 Tage zu verlängern und das zu tragende wirtschaftliche Risiko 
auf 100 Prozent zu erhöhen sowie effektive Abwehrregelungen gegen 
Cum/Cum Treaty Shopping einzuführen; 


6. Strafen bei Rechtsverstößen von Unternehmen einzuführen, denn in den ak-
tuell verhandelten Finanzgerichtsverfahren geht es teilweise um kriminelle 
Vorgänge, doch über die bloße Erstattung des Steuerschadens hinaus haben 
die Ertappten nichts zu befürchten; 


7. die Steuerzuständigkeit für große Konzerne und reiche Bürgerinnen und 
Bürger von den Ländern auf den Bund zu übertragen, für eine bessere Ver-
netzung zwischen und innerhalb der zuständigen Behörden zu sorgen und 
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eine Einsatzgruppe beim Bundeszentralamt für Steuern einzurichten, in der 
Steuer- und Finanzmarktexpertise gebündelt werden; 


8. Wirtschaftsprüfung und Beratungsgeschäft zu trennen, die zivil- und stan-
desrechtliche Verantwortlichkeit von Rechtsanwälten und Steuerberatern zu 
verschärfen und die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle einzufüh-
ren;


9. Hinweisgeber gesetzlich vor Repressalien zu schützen und den Umgang mit 
Hinweisen klar zu regeln, einschließlich der Sicherung der Vertraulichkeit 
und der Einrichtung eindeutig definierter Meldestellen; 


10. Lobbyeinflüsse in Gesetzgebungsverfahren transparent zu machen mithilfe 
eines legislativen Fußabdrucks und eines Lobbyregisters und Gesetzent-
würfe spätestens dann an die Fraktionen des Deutschen Bundestages zu über-
mitteln, wenn sie an Verbände oder sonstige Externe gegeben werden.


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/5765 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen


Zu Buchstabe a 


Missbrauch und Betrug bei der Entlastung von Abzugsteuern wären allein dann 
völlig ausgeschlossen, wenn die entsprechenden Einkünfte sämtlicher Inländer 
und Ausländer mit demselben Steuersatz belastet würden. Dies erforderte bei der 
abgeltenden Kapitalertragsteuer eine Absenkung des Steuersatzes für Inländer 
von 25 Prozent auf höchstens 15 Prozent, was dem Höchststeuersatz nach OECD-
Standard entspricht. Auch die Abzugsteuer für andere Einkünfte ausländischer 
Steuerpflichtiger müsste der steuerlichen Belastung der Inländer angepasst wer-
den. Beides setzte jedoch die erfolgreiche Neuverhandlung vieler deutscher Dop-
pelbesteuerungsabkommen voraus. 


Speziell der Missbrauch und Betrug bei der nachträglichen Erstattung von Abzug-
steuern könnte dadurch unterbunden werden, dass die verschiedenen gesetzlich 
vorgesehenen Entlastungen bei Inländern wie Ausländern ausschließlich bereits 
bei der Abführung der Abzugsteuern berücksichtigt werden (z. B. in Anlehnung 
an das sog. TRACE-Modell der OECD). Dies würde Missbrauch und Betrug im 
Rahmen der Abführung der Abzugsteuern jedoch nicht ausschließen, die dann 
insbesondere von den mit der Abführung betrauten Finanzinstituten verhindert 
werden müssten. Diese hätten jedoch regelmäßig keinen Anreiz, gegen ihre eige-
nen Kunden zu ermitteln. Den Finanzbehörden bliebe nur die Möglichkeit einer 
nachträglichen, zeitlich stark verzögerten Überprüfung. Darüber hinaus würde 
eine solche Lösung u. a. die Abführung der Steuern erheblich verzögern, die im 
Inland zur Abführung verpflichteten Personen mit umfangreichen steuerlichen 
Prüfungs- und Haftungspflichten belasten sowie die Entlastung ausländischer 
Kleinanleger zusätzlich erschweren.


Zu Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keine Alternativen.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Zu Buchstabe a


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-
perschaft


volle Jah-
reswir-
kung 1)


Kassenjahr


2021 2022 2023 2024 2025


Insgesamt - 400 . - 240 - 160 - - 


Bund - 118 . - 72 - 47 - - 


Länder - 105 . - 62 - 42 - - 


Gemeinden - 177 . - 106 - 71 - - 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.


Der Mehrbedarf für das Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0815) beträgt für 
die Jahre 2021 bis 2025 insgesamt 19.269.823 Euro, die sich wie folgt verteilen: 


2021 2022 2023 2024 


Personalkosten 1.110.014  2.220.028 2.188.373 2.188.373 


Sachkosten 366.078 732.156 653.156 653.156 


Aufträge und IT-
Dienstleistungen 
[Titel 532 01]


978.000 1.579.200 1.390.900 1.184.430 


in Euro 


Der Mehrbedarf für das Informationstechnikzentrum Bund (Kapitel 0816) beträgt 
für die Jahre 2021 bis 2025 insgesamt 6.292.421 Euro, die sich wie folgt verteilen:


2021 2022 2023 2024 


Personalkosten 253.429 506.857 561.206 615.555 


Sachkosten 79.582 159.165 175.080 190.996 


Aufträge und IT-
Dienstleistungen 
[Titel 532 01]


126.000 252.000 252.000 252.000 


Wartung und Pflege 
[Titel 511 01- IT]


220.000 220.000 110.000 


Hard- und Software 
[Titel 812 02]


630.000 630.000 


in Euro 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Zu Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keine Haushaltsausgaben.
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E. Erfüllungsaufwand


Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Bürgerinnen und Bürger sind von den Regelungen nicht betroffen. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands:   - 1,471 Mio. Euro


Einmaliger Erfüllungsaufwand:     45,172 Mio. Euro


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe: 45,172 Mio. Euro


Für die Wirtschaft entsteht darüber hinaus durch die Einführung einer Abfrage-
möglichkeit für die auszahlende Stelle bei unentgeltlicher Depotübertragung nach 
§ 43 Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 EStG ein jährlicher Erfüllungsaufwand i. H. von 
508 428 Euro (Grundlagen/Annahmen: Einfache Finanzdienstleistung Lohnsatz
26,50 Euro, Dauer 15 Minuten/Fall, Anzahl Fälle für 2019: 76 686. Berechnung: 
26,50 Euro/4 = 6,63 Euro x 76 686 Fälle = 508 428 Euro). 


Die Angleichung der Berechnungsmethoden für Kleinunternehmer-Umsatz-
schwellen nach AO und UStG in § 141 Absatz 1 AO enthält Erleichterungen für 
die Wirtschaft, da diese nur eine Grenze für die Ermittlung der Zulässigkeit der 
Ist-Besteuerung und der Buchführungspflicht berechnen muss. Darüber hinaus 
sind weniger Unternehmen buchführungspflichtig, da die Berechnungsmethode 
des § 19 Absatz 3 des Umsatzsteuergesetzes weniger steuerfeie Umsätze in die 
Berechnung einbezieht.


Der jährliche Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one 
out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten


- 0,963 Mio. Euro/Jahr  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands:   1,063 Mio. Euro


davon auf Bundesebene:      1,833 Mio. Euro


davon auf Landesebene:      - 0,770 Mio. Euro


Einmaliger Erfüllungsaufwand:     5,211 Mio. Euro


davon auf Bundesebene:      5,210 Mio. Euro


davon auf Landesebene:      0,001 Mio. Euro


Durch die Änderung der Biersteuermengenstaffel entsteht für den Bund wegen 
der zeitlichen Befristung der Regelungen auf die Jahre 2021 und 2022 lediglich 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand im Bereich der Zollverwaltung in Höhe von 
insgesamt ca. 136 000 Euro. Durch die rückwirkende Steuersenkung müssen Än-
derungsbescheide und Auszahlungsanordnungen erstellt, geprüft und gebucht 
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werden. Hierbei entsteht insbesondere bei der zentralen Biersteuererhebung am 
Hauptzollamt Stuttgart ein einmaliger personeller Mehraufwand in Höhe von ca. 
37 000 Euro. Zusätzlich muss das zugrundeliegende IT-Verfahren BIBER ange-
passt werden, was einen Aufwand von ca. 94 000 Euro auslöst. Aufgrund der 
ebenfalls erforderlichen Anpassungen im IT-Verfahren ATLAS/EZT-online ent-
steht darüber hinaus ein einmaliger personeller Mehraufwand von ca. 4 000 Euro. 
Für die Anpassung der Dienstvorschriften sowie der Veröffentlichungen auf 
www.zoll.de und in den Standards fallen einmalig weitere ca. 1 000 Euro an. 


Durch die Einführung einer Abfragemöglichkeit von Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummern durch die nach dem Wettbewerbsregistergesetz zuständige Regis-
terbehörde beim Bundeszentralamt für Steuern entsteht für das Bundeszentralamt 
für Steuern ein geringfügiger, nicht näher bezifferbarer personeller Mehraufwand.


Den Kommunen entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


Zu Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keinen Erfüllungsaufwand.


F. Weitere Kosten


Zu Buchstabe a 


Keine.


Zu Buchstaben b, c und d 


Die Anträge diskutieren keine Kosten.
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Beschlussempfehlung


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27632 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen;


b) den Antrag auf Drucksache 19/27820 abzulehnen;


c) den Antrag auf Drucksache 19/16836 abzulehnen;


d) den Antrag auf Drucksache 19/5765 abzulehnen.


Berlin, den 21. April 2021


Der Finanzausschuss


Katja Hessel
Vorsitzende


Olav Gutting
Berichterstatter


Michael Schrodi
Berichterstatter


Lisa Paus
Berichterstatterin
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Zusammenstellung


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung 
der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG)
– Drucksache 19/27632 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung der Entlastung von Abzug-
steuern und der Bescheinigung der 


Kapitalertragsteuer


Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung der Entlastung von Abzug-
steuern und der Bescheinigung der 


Kapitalertragsteuer


(Abzugsteuerentlastungsmodernisie-
rungsgesetz – AbzStEntModG)


(Abzugsteuerentlastungsmodernisie-
rungsgesetz – AbzStEntModG)


Vom ... Vom ...


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:


I n h a l t s ü b e r s i c h t I n h a l t s ü b e r s i c h t


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes


Artikel 2 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t


Artikel 3 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t


Artikel 4 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 5 u n v e r ä n d e r t


Artikel 5 Änderung der Abgabenordnung Artikel 6 u n v e r ä n d e r t


Artikel 6 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 7 u n v e r ä n d e r t


Artikel 7 Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t


Artikel 9 Weitere Änderung des Finanzver-
waltungsgesetzes


Artikel 8 Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t


Artikel 11 Änderung des Umsatzsteuergeset-
zes
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


Artikel 12 Änderung des Zweiten Familien-
entlastungsgesetzes


Artikel 13 Änderung des Biersteuergesetzes


Artikel 14 Änderung der Biersteuerverord-
nung


Artikel 9 Inkrafttreten Artikel 15 u n v e r ä n d e r t


Artikel 1 Artikel 1


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Die Angabe zu § 45b wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 45b Angaben zur Bescheinigung und 
Abführung der Kapitalertrag-
steuer“.


b) Die Angabe zu § 45c wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 45c Zusammengefasste Mitteilung 
zur Bescheinigung und Abfüh-
rung der Kapitalertragsteuer“.


c) Die Angabe zu § 50c wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 50c Entlastung vom Steuerabzug in 
bestimmten Fällen“.


d) Die Angabe zu § 50d wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 50d Anwendung von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung“. 


2. In § 3 Nummer 11a wird die Angabe 
„30. Juni 2021“ durch die Angabe 
„31. März 2022“ ersetzt.


3. § 5a Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„(4) Zum Schluss des Wirtschaftsjah-
res, das der erstmaligen Anwendung des 
Absatzes 1 vorangeht (Übergangsjahr), ist 
für jedes Wirtschaftsgut, das unmittelbar 
dem Betrieb von Handelsschiffen im inter-
nationalen Verkehr dient, der Unter-
schiedsbetrag zwischen Buchwert und 
Teilwert in ein besonderes Verzeichnis auf-
zunehmen. Der Unterschiedsbetrag ist ge-
sondert und bei Gesellschaften im Sinne 
des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 einheit-
lich festzustellen. Der Unterschiedsbetrag 
nach Satz 1 ist dem Gewinn hinzuzurech-
nen: 


1. in den dem letzten Jahr der Anwen-
dung des Absatzes 1 folgenden fünf 
Wirtschaftsjahren jeweils in Höhe von 
mindestens einem Fünftel,


2. in dem Jahr, in dem das Wirtschafts-
gut aus dem Betriebsvermögen aus-
scheidet oder in dem es nicht mehr un-
mittelbar dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr 
dient,


3. in dem Jahr des Ausscheidens eines 
Mitunternehmers hinsichtlich des auf 
ihn entfallenden Unterschiedsbetrags; 
mindert sich die Beteiligung des Mit-
unternehmers, ohne dass er aus der 
Mitunternehmerschaft ausscheidet, 
erfolgt eine Hinzurechnung entspre-
chend der Minderung der Beteiligung.


Satz 3 Nummer 3 gilt auch in den Fällen 
der §§ 20 und 24 des Umwandlungssteuer-
gesetzes. Wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder 
Anteil eines Mitunternehmers an einem 
Betrieb auf einen Rechtsnachfolger zum 
Buchwert nach § 6 Absatz 3 übertragen, 
geht der Unterschiedsbetrag insoweit auf 
den Rechtsnachfolger über. § 182 Absatz 2
der Abgabenordnung gilt sinngemäß. Die 
Sätze 1 bis 6 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn der Steuerpflichtige Wirt-
schaftsgüter des Betriebsvermögens dem 
Betrieb von Handelsschiffen im internatio-
nalen Verkehr zuführt.“


4. § 32 Absatz 6 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„Abweichend von Satz 1 wird bei einem 
unbeschränkt einkommensteuerpflichti-
gen Elternpaar, bei dem die Voraussetzun-
gen des § 26 Absatz 1 Satz 1 nicht vorlie-
gen, auf Antrag eines Elternteils der dem 
anderen Elternteil zustehende Kinderfrei-
betrag auf ihn übertragen, wenn er, nicht 
jedoch der andere Elternteil, seiner Unter-
haltspflicht gegenüber dem Kind für das 
Kalenderjahr im Wesentlichen nach-
kommt oder der andere Elternteil mangels 
Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflich-
tig ist; die Übertragung des Kinderfreibe-
trags führt stets auch zur Übertragung des 
Freibetrags für den Betreuungs- und Er-
ziehungs- oder Ausbildungsbedarf.“


2. In § 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 werden 
vor dem Punkt am Ende die Wörter „oder die 
Angaben gemäß § 45a Absatz 2a nicht über-
mittelt worden sind“ eingefügt. 


5. u n v e r ä n d e r t


6. In § 43 Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 wird das 
Komma am Ende durch einen Punkt er-
setzt und werden die folgenden Sätze ange-
fügt:


„Sofern die Identifikationsnummer des 
Empfängers nicht bereits bekannt ist, kann 
die auszahlende Stelle diese in einem ma-
schinellen Verfahren nach amtlich vorge-
schriebenen Datensatz beim Bundeszent-
ralamt für Steuern erfragen. In der An-
frage dürfen nur die in § 139b Absatz 3 der 
Abgabenordnung genannten Daten der be-
troffenen Person angegeben werden. Das 
Bundeszentralamt für Steuern teilt der 
auszahlenden Stelle die Identifikations-
nummer der betroffenen Person mit, so-
fern die übermittelten Daten mit den nach 
§ 139b Absatz 3 der Abgabenordnung 
beim Bundeszentralamt für Steuern ge-
speicherten Daten übereinstimmen. Ist eine 
eindeutige Zuordnung des Empfängers 
nicht möglich, ist die Depotübertragung als 
kapitalertragsteuerpflichtiger Vorgang 
nach Satz 4 dieses Absatzes zu behan-
deln,“.


3. § 43b wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


a) In Absatz 1 Satz 1 werden vor dem 
Punkt am Ende ein Semikolon und die 
Wörter „§ 50d Absatz 3 gilt entspre-
chend“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe 
„§ 50d Absatz 1“ durch die Angabe 
„§ 50c Absatz 3“ und die Angabe „§ 50d 
Absatz 2“ durch die Angabe „§ 50c Ab-
satz 2“ ersetzt.


8. § 44a wird wie folgt geändert:


4. § 44a Absatz 9 Satz 2 bis 4 wird wie folgt ge-
fasst:


a) Absatz 9 Satz 2 bis 4 wird wie folgt ge-
fasst:


„§ 50c Absatz 3 und 5 sowie § 50d Absatz 3
sind entsprechend anzuwenden. Weiterge-
hende Ansprüche aus § 43b oder § 50g oder 
einem Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung bleiben unberührt. Verfahren 
nach den vorstehenden Sätzen und nach § 50c 
Absatz 3 soll das Bundeszentralamt für Steu-
ern verbinden.“ 


u n v e r ä n d e r t


b) Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:


aa) Nummer 2 wird aufgehoben.


bb) Die bisherigen Nummern 3 und 4
werden die Nummern 2 und 3.


9. In § 44b Absatz 2 werden die Wörter „§44a 
Absatz 10 Satz 1 Nummer 3“ durch die 
Wörter „§ 44a Absatz 10 Satz 1 Num-
mer 2“ ersetzt.


5. § 45a wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t


a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


„(2a) Ist der Gläubiger der Kapital-
erträge beschränkt steuerpflichtig, tritt in 
den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1a und 2 Satz 4 an die Stelle 
der Bescheinigung nach Absatz 2 Satz 1
die Übermittlung der Angaben gemäß 
§ 45b Absatz 5.“ 


b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


„Der Aussteller einer Bescheini-
gung, die den Absätzen 2 bis 5 so-
wie § 45b Absatz 1 bis 4 nicht ent-
spricht, haftet für die auf Grund 
dessen verkürzten Steuern oder zu 
Unrecht gewährten Steuervorteile; 
dies gilt entsprechend für die die 
Kapitalerträge auszahlende Stelle 
im Hinblick auf die nach § 45b Ab-
satz 5 zu übermittelnden Angaben.“


bb) Satz 3 wird aufgehoben. 


6. § 45b wird wie folgt gefasst: 11. u n v e r ä n d e r t


„§ 45b 


Angaben zur Bescheinigung und Abführung 
der Kapitalertragsteuer


(1) Die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle weist jeder nach Maßgabe des § 45a 
Absatz 2 zu erteilenden Bescheinigung und 
jedem nach § 45b Absatz 5 zu übermittelnden 
Datensatz eine nach amtlichem Muster zu er-
stellende Ordnungsnummer zu. 


(2) Bei Kapitalerträgen im Sinne des 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 2 Satz 4
ist die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 um 
folgende Angaben zu ergänzen:


1. die Identifikationsnummer nach § 139b 
der Abgabenordnung des Gläubigers der 
Kapitalerträge; handelt es sich bei dem 
Gläubiger der Kapitalerträge nicht um 
eine natürliche Person, so sind dessen 
Firma oder Name, Anschrift und Wirt-
schafts-Identifikationsnummer nach 
§ 139c der Abgabenordnung oder, wenn 
die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
noch nicht vergeben wurde, dessen Steu-
ernummer anzugeben; 


2. den Bruttobetrag der vom Gläubiger der 
Kapitalerträge je Wertpapiergattung und 
Zahlungstag erzielten Kapitalerträge un-
ter Angabe der Bezeichnung und der In-
ternationalen Wertpapierkennnummer 
des Wertpapiers;
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


3. den Betrag, der je Wertpapiergattung 
und Zahlungstag einbehaltenen und ab-
geführten Kapitalertragsteuer und den 
Betrag der einbehaltenen und abgeführ-
ten Zuschlagsteuern; die Ermäßigung 
der Kapitalertragsteuer um die auf die 
Kapitalerträge entfallende Kirchensteuer 
ist nicht zu berücksichtigen; sind die Ka-
pitalerträge nach Maßgabe des § 43a Ab-
satz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträ-
gen auszugleichen, sind statt der Beträge 
der abgeführten Steuern der Betrag der 
einbehaltenen und auf die Kapitalerträge 
entfallenden Kapitalertragsteuer vor 
Durchführung des Verlustausgleiches 
und vor Berücksichtigung des Sparer-
Pauschbetrages sowie der Betrag der da-
rauf entfallenden Zuschlagsteuern anzu-
geben; 


4. die Höhe des jeweils angewendeten 
Steuersatzes;


5. die Stückzahl der Wertpapiere je Wert-
papiergattung und Zahlungstag sowie 
davon die Stückzahl der Wertpapiere, 
die auf der Grundlage einer Wertpapier-
leihe oder eines Wertpapierpensionsge-
schäftes übertragen wurden, verbunden 
mit der Angabe, ob bei Anschaffung der 
Aktien die Lieferung von Aktien mit o-
der ohne Dividendenanspruch vereinbart 
wurde und ob Aktien mit oder ohne Di-
videndenanspruch geliefert wurden;


6. zur Anschaffung der Wertpapiere oder 
zu ihrer Übertragung auf der Grundlage 
einer Wertpapierleihe oder eines Wert-
papierpensionsgeschäftes jeweils das 
Datum des Handelstags, das Datum des 
vereinbarten Abwicklungstags und das 
Datum des tatsächlichen Abwicklungs-
tags sowie die jeweilige Stückzahl;
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


7. zur Veräußerung der Wertpapiere oder 
zu ihrer Rückübertragung auf der Grund-
lage einer Wertpapierleihe oder eines 
Wertpapierpensionsgeschäftes, soweit 
die Wertpapiere innerhalb von 45 Tagen 
nach Fälligkeit der Kapitalerträge veräu-
ßert oder rückübertragen wurden, je-
weils das Datum des Handelstags, das 
Datum des vereinbarten Abwicklungs-
tags und das Datum des tatsächlichen 
Abwicklungstags sowie die jeweilige 
Stückzahl;


8. die Firma, die Rechtsform, die Anschrift 
und der Legal Entity Identifier der je-
weils in die Verwahrkette nacheinander 
eingebundenen inländischen oder aus-
ländischen Zwischenverwahrstellen der 
Wertpapiere sowie der Depotbank, die 
die Wertpapiere für den Gläubiger der 
Kapitalerträge unmittelbar verwahrt, un-
ter Angabe der jeweiligen Depotnum-
mern der durch die Zwischenverwahr-
stellen geführten Depots, in denen die 
Aktien verwahrt werden;


9. die Konto- oder Depotnummer des Gläu-
bigers der Kapitalerträge; werden die 
Wertpapiere durch einen Treuhänder für 
den Gläubiger der Kapitalerträge ver-
wahrt, sind die Konto- oder Depotnum-
mer des Treuhänders sowie die Daten 
nach Nummer 1 auch für den Treuhän-
der anzugeben.


(3) Soweit die Kapitalerträge im Sinne 
des Absatzes 2 auf Grund eines Hinterle-
gungsscheines bezogen wurden, beziehen 
sich die Angaben nach Absatz 2 auf den Hin-
terlegungsschein. Die Bescheinigung nach 
§ 45a Absatz 2 ist in diesem Fall je Wertpa-
piergattung und Zahlungstag um folgende 
Angaben zu ergänzen: 


1. die Bezeichnung und die Internationale 
Wertpapierkennnummer der hinterlegten 
Wertpapiere;


2. das in den Emissionsbedingungen des 
Hinterlegungsscheines festgelegte Ver-
hältnis der Hinterlegungsscheine zu den 
durch die inländische Hinterlegungs-
stelle verwahrten inländischen Wertpa-
pieren;
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


3. die Gesamtzahl ausgegebener Hinterle-
gungsscheine sowie die Gesamtzahl der 
hinterlegten Wertpapiere, jeweils zum 
Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbe-
schlusses;


4. die Anzahl der Hinterlegungsscheine des 
Gläubigers der Kapitalerträge zum Zeit-
punkt des Gewinnverteilungsbeschlus-
ses.


Einem Kredit- oder Finanzdienstleistungs-
institut darf eine Bescheinigung nach § 45a 
Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz nur erteilt 
werden, soweit es dem Aussteller schriftlich 
versichert, dass die Wertpapiere nicht als De-
ckungsbestand für ausgegebene Hinterle-
gungsscheine dienen. Für Kapitalerträge, die 
auf einem Hinterlegungsschein beruhen, darf 
dem Inhaber des Hinterlegungsscheines eine 
Bescheinigung nur erteilt werden, wenn der 
Emittent des Hinterlegungsscheines dem 
Aussteller schriftlich versichert, dass die Ge-
samtzahl ausgegebener Hinterlegungsscheine 
im gesamten Zeitraum zwischen dem Ge-
winnverteilungsbeschluss für die bei der in-
ländischen Hinterlegungsstelle hinterlegten 
Wertpapiere und der Gutschrift der Erträge 
bei den Inhabern der Hinterlegungsscheine 
dem Verhältnis nach Satz 2 Nummer 2 ent-
sprochen hat. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


(4) Der Aussteller der Bescheinigung 
hat die nach Absatz 2 und 3 Satz 2 zu ergän-
zenden Angaben an das Bundeszentralamt für 
Steuern nach Maßgabe des § 93c Absatz 1
Nummer 1 und 2 der Abgabenordnung elekt-
ronisch zu übermitteln; dabei ist die nach Ab-
satz 1 vergebene Ordnungsnummer anzuge-
ben. Die Datenübermittlung nach Satz 1 hat 
abweichend von § 93c Absatz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung bis spätestens zum 
31. Juli des auf den Zufluss des Kapitalertra-
ges folgenden Kalenderjahres zu erfolgen. 
Sind die Kapitalerträge nach Maßgabe des 
§ 43a Absatz 3 Satz 2 mit negativen Kapital-
erträgen auszugleichen, so sind neben den 
Angaben nach Satz 1 der Betrag der auf der 
nach amtlichem Muster erteilten Bescheini-
gung für den Gläubiger der Kapitalerträge 
ausgewiesenen Kapitalertragsteuer und der 
Betrag der ausgewiesenen Zuschlagsteuern zu 
übermitteln. Die nach Maßgabe des § 93c Ab-
satz 1 Nummer 3 der Abgabenordnung dem 
Steuerpflichtigen zu erteilende Information 
kann auf der Bescheinigung angegeben wer-
den. 


(5) In den Fällen des § 45a Absatz 2a 
hat die die Kapitalerträge auszahlende Stelle 
auf Verlangen des Gläubigers der Kapitaler-
träge dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
Maßgabe des § 93c Absatz 1 Nummer 1 und 
2 der Abgabenordnung für jeden Zufluss un-
verzüglich elektronisch die in den Absätzen 2
und 3 Satz 2 genannten Angaben zu übermit-
teln; dabei sind die nach Absatz 1 vergebene 
Ordnungsnummer, das durch den Ansässig-
keitsstaat vergebene Steueridentifikations-
merkmal des Gläubigers der Kapitalerträge 
sowie, sofern der Gläubiger der Kapitaler-
träge keine natürliche Person ist und eine 
Wirtschafts-Identifikationsnummer nach 
§ 139c Absatz 1 der Abgabenordnung noch 
nicht vergeben wurde, die Rechtsform und 
das Datum des Gründungsaktes der Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse anzugeben. Absatz 3 Satz 3 und 4
gilt entsprechend. 
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(6) Wurde für Kapitalerträge im Sinne 
des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a oder 
Nummer 2 Satz 4 keine Bescheinigung nach 
§ 45a Absatz 2 erteilt oder wurden keine An-
gaben gemäß § 45a Absatz 2a übermittelt, hat 
die die Kapitalerträge auszahlende Stelle dem 
Bundeszentralamt für Steuern elektronisch 
nach Maßgabe des § 93c Absatz 1 Nummer 1 
und 2 der Abgabenordnung folgende Anga-
ben zu den Zuflüssen des vorangegangenen 
Kalenderjahres zu übermitteln:


1. die Identifikationsnummer nach § 139b 
Absatz 1 der Abgabenordnung des De-
potinhabers; handelt es sich bei dem De-
potinhaber nicht um eine natürliche Per-
son, so sind dessen Firma oder Name, 
Anschrift und Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer nach § 139c Absatz 1 der 
Abgabenordnung oder, wenn diese noch 
nicht vergeben wurde, dessen Steuer-
nummer anzugeben; bei im Ausland an-
sässigen Steuerpflichtigen ist zusätzlich 
das durch den Ansässigkeitsstaat verge-
bene Steueridentifikationsmerkmal an-
zugeben; 


2. die Konto- oder Depotnummer; 


3. den Bruttobetrag der je Wertpapiergat-
tung und Zahlungstag erzielten Kapital-
erträge unter Angabe der Bezeichnung 
und der Internationalen Wertpapierkenn-
nummer des Wertpapiers sowie die 
Stückzahl der Wertpapiere und


4. den Betrag der je Wertpapiergattung und 
Zahlungstag einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer und den Be-
trag der Zuschlagsteuern sowie den an-
gewendeten Steuersatz.


Wurde für Kapitalerträge im Sinne des § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a oder Nummer 2 
Satz 4 vom Steuerabzug ganz oder teilweise 
Abstand genommen, so hat die die Kapitaler-
träge auszahlende Stelle dem Bundeszentral-
amt für Steuern elektronisch nach Maßgabe 
des § 93c Absatz 1 Nummer 1 und 2 der Ab-
gabenordnung neben den in den Absätzen 2, 3
Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 genannten Anga-
ben folgende Angaben zu den Zuflüssen des 
vorangegangenen Kalenderjahres zu übermit-
teln:
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1. die Ordnungsnummer, die bei Erteilung 
einer Bescheinigung nach § 45a Ab-
satz 2 oder Übermittlung von Angaben 
gemäß § 45a Absatz 2a vergeben wurde, 
und 


2. die Rechtsgrundlage für den reduzierten 
oder unterlassenen Steuerabzug.


Die Datenübermittlung nach den Sätzen 1
und 2 hat abweichend von § 93c Absatz 1
Nummer 1 der Abgabenordnung bis spätes-
tens zum 31. Juli des auf den Zufluss des Ka-
pitalertrages folgenden Kalenderjahres zu er-
folgen. 


(7) Die inländischen und ausländischen 
Zwischenverwahrstellen sowie die Depot-
bank und der Treuhänder, die die Wertpapiere 
für den Gläubiger der Kapitalerträge unmittel-
bar verwahren, sind für die Zwecke der Ab-
sätze 2 bis 5 verpflichtet, ihrer jeweiligen 
Verwahrstelle die Angaben nach Absatz 2
Nummer 1, 2, 5 bis 9 und Absatz 3 Satz 2
vollständig und richtig mitzuteilen. Das Kre-
dit- oder Finanzdienstleistungsinstitut und der 
Emittent der Hinterlegungsscheine haben die 
nach § 45b Absatz 3 Satz 3 oder Satz 4 gegen-
über dem Aussteller der Steuerbescheinigung 
zu erteilende schriftliche Versicherung voll-
ständig und richtig abzugeben. Die Beschei-
nigung nach § 45a Absatz 2 darf erst erteilt 
und die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a dür-
fen erst übermittelt werden, wenn der die Ka-
pitalerträge auszahlenden Stelle die Angaben 
nach den Absätzen 2 und 3 vollständig vorlie-
gen. 


(8) In den Fällen der Absätze 4 bis 6
gilt Folgendes:
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1. § 93c Absatz 3 der Abgabenordnung ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
übermittelte Datensatz unabhängig da-
von zu korrigieren oder zu stornieren ist, 
wann die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle die Feststellung im Sinne des 
§ 93c Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder 
Nummer 2 der Abgabenordnung trifft; 
die die Kapitalerträge auszahlende Stelle 
ist unabhängig von der in § 93c Absatz 3
der Abgabenordnung genannten Frist 
verpflichtet, einen Datensatz zu übermit-
teln, wenn sie nachträglich erkennt, dass 
sie zur Übermittlung eines Datensatzes 
verpflichtet war und der Datensatz nicht 
übermittelt wurde;


2. § 171 Absatz 10a der Abgabenordnung 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Festsetzungsfrist unabhängig vom 
Zeitpunkt des Zugangs der Daten bei 
dem Bundeszentralamt für Steuern nicht 
vor Ablauf von zwei Jahren nach Zugang 
der Daten endet.


(9) Inländische börsennotierte Gesell-
schaften haben gemäß § 67d des Aktiengeset-
zes Informationen über die Identität ihrer Ak-
tionäre zum Zeitpunkt ihres Gewinnvertei-
lungsbeschlusses zu verlangen und die ihnen 
übermittelten Informationen elektronisch 
nach Maßgabe des § 93c der Abgabenord-
nung unverzüglich elektronisch an das Bun-
deszentralamt für Steuern zu übermitteln.


(10) Das Bundeszentralamt für Steuern 
speichert die nach den Absätzen 4 bis 6 und 9
übermittelten Daten zur Ermittlung der auf die 
Kapitalerträge einbehaltenen und abgeführten 
Kapitalertragsteuer und analysiert diese im 
Hinblick auf missbräuchliche Steuergestal-
tungsmodelle, die die Erlangung eines Steuer-
vorteils aus der Erhebung oder Entlastung von 
Kapitalertragsteuer mit erheblicher Bedeu-
tung zum Gegenstand haben. Es darf dazu 
auch ihm nach Maßgabe dieser Absätze über-
mittelte personenbezogene Daten verarbeiten,
soweit dies zur Erfüllung der Aufgabe nach 
Satz 1 erforderlich ist.“


7. § 45c wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t
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„§ 45c 


Zusammengefasste Mitteilung zur Bescheini-
gung und Abführung der Kapitalertragsteuer 


(1) Die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle hat dem Bundeszentralamt für Steuern 
bis zum 31. Juli des auf den Zufluss der Kapi-
talerträge folgenden Kalenderjahres folgende 
Daten zu übermitteln:


1. die Summe der in einem Kalenderjahr je 
Wertpapiergattung und Zahlungstag 
durch die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle berücksichtigten Bruttoerträge im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1a und 2 Satz 4; 


2. den Betrag der auf diese Kapitalerträge 
einbehaltenen und abgeführten Kapital-
ertragsteuer und den Betrag der einbe-
haltenen und abgeführten Zuschlagsteu-
ern;


3. die für diese Kapitalerträge nach § 45a 
Absatz 2 bescheinigte oder gemäß § 45a 
Absatz 2a angegebene Kapitalertrag-
steuer und Zuschlagsteuern; sind die Ka-
pitalerträge nach Maßgabe des § 43a Ab-
satz 3 Satz 2 mit negativen Kapitalerträ-
gen auszugleichen, sind der Betrag der 
einbehaltenen und auf die Kapitalerträge 
entfallenden Kapitalertragsteuer vor 
Durchführung des Verlustausgleiches 
und vor Berücksichtigung des Sparer-
Pauschbetrages sowie der Betrag der da-
rauf entfallenden Zuschlagsteuern zu 
übermitteln;


4. die diesen Kapitalerträgen zugrunde lie-
gende Stückzahl der Wertpapiere und


5. die Bezeichnung und die Internationale 
Wertpapierkennnummer der Wertpa-
piergattung. 


Satz 1 gilt entsprechend für die Summe der 
gutgeschriebenen Kapitalerträge, bei denen 
ein Steuerabzug nicht oder nicht in voller 
Höhe vorgenommen wurde. Die Rechts-
grundlage für die Abstandnahme vom Steuer-
abzug und die darauf entfallenden Beträge 
sind anzugeben. 
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(2) Die inländische Wertpapiersam-
melbank hat dem Bundeszentralamt für Steu-
ern bis zum 31. Juli des auf den Zufluss der 
Kapitalerträge folgenden Kalenderjahres fol-
gende Daten je Wertpapiergattung und Kun-
dendepot unter Angabe der Internationalen 
Wertpapierkennnummer und der Stückzahl 
der Wertpapiere zu übermitteln: 


1. die in § 45b Absatz 2 Nummer 1 ge-
nannten Angaben zum Depotinhaber; 
verfügt der Depotinhaber nicht über eine 
inländische Steuernummer, so ist die 
durch seinen Ansässigkeitsstaat verge-
bene Steueridentifikationsnummer anzu-
geben; 


2. die Konto- oder Depotnummer; 


3. die Summe der in einem Kalenderjahr 
am Zahlungstag gutgeschriebenen Kapi-
talerträge im Sinne des § 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1a und 2 Satz 4, die auf 
Grund eines gebuchten Bestandes am 
Dividendenstichtag gutgeschrieben wur-
den; 


4. die Summe der in einem Kalenderjahr 
gutgeschriebenen Kompensationszah-
lungen; 


5. die Summe der in einem Kalenderjahr 
belasteten Kompensationszahlungen; 


6. den Saldo aus der Summe der gutge-
schriebenen Kapitalerträge zuzüglich 
der Summe der gutgeschriebenen Kom-
pensationszahlungen und der Summe der 
belasteten Kompensationszahlungen; 


7. den Betrag der einbehaltenen und abge-
führten Kapitalertragsteuer und den Be-
trag der einbehaltenen und abgeführten 
Zuschlagsteuern auf die Beträge nach 
den Nummern 3 und 4; 


8. die Stückzahl der Wertpapiere, für die 
die Wertpapiersammelbank keine Divi-
dendenregulierung vorgenommen hat. 
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Die Pflicht zur Datenübermittlung nach 
Satz 1 mit Ausnahme der Angabe nach Satz 1
Nummer 8 gilt entsprechend für die die Kapi-
talerträge auszahlenden Stellen nach § 44 Ab-
satz 1 Satz 4 Nummer 3. Dem Bundeszentral-
amt für Steuern sind bis zum 31. Juli des auf 
die Abführung des Steuerbetrages folgenden 
Kalenderjahres der Betrag der nach § 44 Ab-
satz 1a abgeführten Kapitalertragsteuer sowie 
die nach § 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 be-
scheinigten Angaben zu übermitteln. 


(3) § 93c der Abgabenordnung ist mit 
Ausnahme von dessen Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe c und d und Nummer 3 entspre-
chend anzuwenden. § 45b Absatz 8 gilt ent-
sprechend. 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern 
speichert die ihm nach den Absätzen 1 und 2 
übermittelten Daten zur Ermittlung der auf 
diese Kapitalerträge einbehaltenen und be-
scheinigten Kapitalertragsteuer und analysiert 
diese im Hinblick auf missbräuchliche Steu-
ergestaltungsmodelle, die die Erlangung eines 
Steuervorteils aus der Erhebung oder Entlas-
tung von Kapitalertragsteuer mit erheblicher 
Bedeutung zum Gegenstand haben. Es darf 
dazu ihm nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 
übermittelte personenbezogene Daten verar-
beiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgabe 
nach Satz 1 erforderlich ist.“


13. In § 50 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„Satz 4“ durch die Angabe „Satz 5“ er-
setzt.


8. § 50a wird wie folgt geändert: 14. § 50a wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 50d Absatz 1“ durch die Angabe 
„§ 50c Absatz 3“ ersetzt.


a) u n v e r ä n d e r t


b) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 5 Satz 3 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 
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„Er hat die innerhalb eines Kalendervier-
teljahres einzubehaltende Steuer jeweils 
bis zum zehnten des dem Kalendervier-
teljahr folgenden Monats beim Bundes-
zentralamt für Steuern anzumelden, 
auch wenn ein Steuerabzug nach Ab-
satz 2 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 oder nach 
§ 50c Absatz 2 nicht vorzunehmen ist,
und die einbehaltene Steuer an das Bun-
deszentralamt für Steuern abzuführen.“ 


„Er hat die innerhalb eines Kalendervier-
teljahres einzubehaltende Steuer jeweils 
bis zum zehnten des dem Kalendervier-
teljahr folgenden Monats beim Bundes-
zentralamt für Steuern anzumelden und 
die einbehaltene Steuer an das Bun-
deszentralamt für Steuern abzufüh-
ren. Eine Anmeldungsverpflichtung 
beim Bundeszentralamt für Steuern 
besteht auch, wenn ein Steuerabzug auf 
Grund des § 50a Absatz 2 Satz 3 oder 
des Absatzes 4 Satz 1 nicht vorzuneh-
men ist oder auf Grund des § 50c Ab-
satz 2 nicht oder nicht in voller Höhe 
vorzunehmen ist; Satz 3 gilt insoweit 
entsprechend.“


9. § 50c wird wie folgt gefasst: 15. § 50c wird wie folgt gefasst:


„§ 50c „§ 50c 


Entlastung vom Steuerabzug in bestimmten 
Fällen


Entlastung vom Steuerabzug in bestimmten 
Fällen


(1) Soweit der Besteuerung von Ein-
künften, die der Kapitalertragsteuer oder dem 
Steuerabzug nach § 50a unterliegen, der 
§ 43b, der § 50g oder ein Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung entgegenste-
hen, sind dessen ungeachtet die Vorschriften 
zur Einbehaltung, Abführung und Anmeldung 
der Steuer anzuwenden. Der zum Steuerabzug 
Verpflichtete kann sich vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 nicht auf die Rechte des Gläubigers 
der Kapitalerträge oder Vergütungen aus 
§ 43b, § 50g oder dem Abkommen berufen. 


(1) u n v e r ä n d e r t


(2) Der Schuldner der Kapitalerträge o-
der Vergütungen ist zur Einbehaltung und Ab-
führung der Steuer nicht verpflichtet, 


(2) Der Schuldner der Kapitalerträge o-
der Vergütungen ist zur Einbehaltung und Ab-
führung der Steuer nicht verpflichtet, 


1. soweit dem Gläubiger der Kapitalerträge 
oder Vergütungen auf dessen Antrag 
(Freistellungsantrag) vom Bundeszent-
ralamt für Steuern bescheinigt wird, dass 
§ 43b, § 50g oder ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung der 
Besteuerung der Einkünfte entgegen-
steht (Freistellungsbescheinigung), oder 


1. u n v e r ä n d e r t
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2. soweit es sich um Einkünfte eines be-
schränkt Steuerpflichtigen im Sinne des 
§ 50a Absatz 1 Nummer 3 handelt und 
soweit der Besteuerung der Einkünfte 
ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung entgegensteht; dies 
gilt nur, wenn die Vergütung zuzüglich 
der dem beschränkt Steuerpflichtigen in 
demselben Kalenderjahr vom Schuldner 
bereits zugeflossenen Vergütungen 
5 000 Euro nicht übersteigt.


2. u n v e r ä n d e r t


Der Schuldner ist zur Steueranmeldung auch 
dann verpflichtet, wenn er gemäß Satz 1 keine 
Steuer einzubehalten und abzuführen hat. 
Eine Steueranmeldung kann auf der Grund-
lage des Satzes 1 nicht geändert werden. Eine 
Freistellungsbescheinigung ist auf einen Zeit-
raum von höchstens drei Jahren frühestens ab 
ihrer Ausstellung zu befristen und von der 
Einhaltung der Voraussetzungen ihrer Ertei-
lung während ihrer Geltung abhängig zu ma-
chen; sie kann mit weiteren Nebenbestim-
mungen gemäß § 120 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung versehen werden. Eine Freistellungs-
bescheinigung für die Kapitalertragsteuer auf 
Grund eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung ist nur zu erteilen, wenn 
der Gläubiger der Kapitalerträge eine Kapital-
gesellschaft ist, die im Staat ihrer Ansässig-
keit den Steuern vom Einkommen oder Ge-
winn unterliegt, ohne davon befreit zu sein, 
und soweit dem Gläubiger Kapitalerträge von 
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital-
gesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 Num-
mer 1 des Körperschaftsteuergesetzes zuflie-
ßen, an deren Nennkapital der Gläubiger zu 
mindestens einem Zehntel unmittelbar betei-
ligt ist. Über einen Freistellungsantrag ist in-
nerhalb von drei Monaten nach Vorlage aller 
erforderlichen Nachweise zu entscheiden.


Der Schuldner ist zur Steueranmeldung auch 
dann verpflichtet, wenn er gemäß Satz 1 keine 
Steuer einzubehalten und abzuführen hat. 
Eine Steueranmeldung kann auf der Grund-
lage des Satzes 1 nicht geändert werden. Eine 
Freistellungsbescheinigung ist auf einen Zeit-
raum von höchstens drei Jahren frühestens ab 
dem Tag, an dem der Antrag beim Bundes-
zentralamt für Steuern eingeht, zu befristen 
und von der Einhaltung der Voraussetzungen 
ihrer Erteilung während ihrer Geltung abhän-
gig zu machen; sie kann mit weiteren Neben-
bestimmungen gemäß § 120 Absatz 2 der Ab-
gabenordnung versehen werden. Eine Frei-
stellungsbescheinigung für die Kapitalertrag-
steuer auf Grund eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung ist nur zu er-
teilen, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge 
eine Kapitalgesellschaft ist, die im Staat ihrer 
Ansässigkeit den Steuern vom Einkommen o-
der Gewinn unterliegt, ohne davon befreit zu 
sein, und soweit dem Gläubiger Kapitaler-
träge von einer unbeschränkt steuerpflichti-
gen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Körperschaftsteuerge-
setzes zufließen, an deren Nennkapital der 
Gläubiger zu mindestens einem Zehntel un-
mittelbar beteiligt ist. Über einen Freistel-
lungsantrag ist innerhalb von drei Monaten 
nach Vorlage aller erforderlichen Nachweise 
zu entscheiden.
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(3) Dem beschränkt steuerpflichtigen 
Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütun-
gen wird auf seinen fristgemäßen Antrag beim 
Bundeszentralamt für Steuern (Erstattungsan-
trag) auf der Grundlage eines Freistellungsbe-
scheides die gemäß Absatz 1 Satz 1 einbehal-
tene und abgeführte oder auf Grund eines 
Haftungsbescheids oder Nachforderungsbe-
scheids entrichtete Steuer erstattet, wenn die 
Steuer nicht nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 
auf die Einkommensteuer oder die Körper-
schaftsteuer des Gläubigers angerechnet wer-
den kann. Die Frist für einen Erstattungsan-
trag beträgt vier Jahre und beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Kapitalerträge 
oder Vergütungen bezogen worden sind; sie 
endet nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem 
Zeitpunkt der Entrichtung der Steuer und 
nicht vor Ablauf der im Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung vorgesehe-
nen Frist. Ein Freistellungsbescheid für Kapi-
talertragsteuer wird nur erteilt, wenn die in 
§ 45a Absatz 2 oder Absatz 3 bezeichnete Be-
scheinigung vorgelegt wurde oder die Anga-
ben gemäß § 45a Absatz 2a übermittelt wur-
den; einem Antrag auf Erstattung der nach 
§ 50a entrichteten Steuer ist die Bescheini-
gung nach § 50a Absatz 5 Satz 6 beizufügen. 
Hat der Gläubiger nach § 50a Absatz 5 Steu-
ern für Rechnung anderer beschränkt steuer-
pflichtiger Gläubiger einzubehalten, kann die 
Auszahlung des Erstattungsanspruchs davon 
abhängig gemacht werden, dass er die Zah-
lung der von ihm einzubehaltenden Steuer 
nachweist, hierfür Sicherheit leistet oder un-
widerruflich die Zustimmung zur Verrech-
nung seines Erstattungsanspruchs mit dem 
Steueranspruch nach § 50a Absatz 5 Satz 3
erklärt.


(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Ein nach Absatz 3 in Verbindung 
mit § 50g zu erstattender Betrag ist nach Maß-
gabe der §§ 238 und 239 der Abgabenord-
nung zu verzinsen. Die Festsetzungsfrist be-
ginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der Freistellungsbescheid erlassen, aufgeho-
ben oder nach § 129 der Abgabenordnung be-
richtigt worden ist. Der Zinslauf beginnt 
zwölf Monate nach Ablauf des Monats, in 
dem der Erstattungsantrag und alle für die 
Entscheidung erforderlichen Nachweise vor-
liegen, frühestens am Tag der Entrichtung der 
Steuer. Der Zinslauf endet mit Ablauf des Ta-
ges, an dem der Freistellungsbescheid wirk-
sam wird. § 233a Absatz 5 der Abgabenord-
nung gilt sinngemäß. 


(4) u n v e r ä n d e r t


(5) Der Freistellungsantrag und der Er-
stattungsantrag sind nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle zu übermitteln. Der An-
tragsteller hat durch eine Bestätigung der für 
ihn zuständigen Steuerbehörde des anderen 
Staates nachzuweisen, dass er dort ansässig ist 
oder in den Fällen des § 43b Absatz 1 Satz 1
zweite Alternative oder des § 50g Absatz 1
Satz 1 letzte Alternative dort eine Betriebs-
stätte hat. Zur Vermeidung unbilliger Härten 
kann das Bundeszentralamt für Steuern auf 
Antrag auf eine Übermittlung gemäß Satz 1
verzichten; in diesem Fall ist der Freistel-
lungsantrag oder der Erstattungsantrag nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stel-
len. Die Entscheidung über einen Freistel-
lungsantrag und die Entscheidung über einen 
Erstattungsantrag werden zum Datenabruf 
über die amtlich bestimmte Schnittstelle be-
reitgestellt, es sei denn, der Antrag war nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stel-
len; § 122a Absatz 3 und 4 der Abgabenord-
nung ist entsprechend anzuwenden.“ 


(5) u n v e r ä n d e r t


10. § 50d wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:


„§ 50d 


Anwendung von Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung“. 


b) Die Absätze 1, 1a und 2 werden aufge-
hoben. 
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c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) Eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse hat 
auf der Grundlage eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung kei-
nen Anspruch auf Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer und vom Steuerab-
zug nach § 50a, soweit


1. Personen an ihr beteiligt oder durch 
die Satzung, das Stiftungsgeschäft 
oder die sonstige Verfassung be-
günstigt sind, denen dieser An-
spruch nicht zustünde, wenn sie die 
Einkünfte unmittelbar erzielten, 
und  


2. die Einkunftsquelle keinen wesent-
lichen Zusammenhang mit einer 
Wirtschaftstätigkeit dieser Körper-
schaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse aufweist; das Er-
zielen der Einkünfte, deren Weiter-
leitung an beteiligte oder begüns-
tigte Personen sowie eine Tätigkeit, 
soweit sie mit einem für den Ge-
schäftszweck nicht angemessen 
eingerichteten Geschäftsbetrieb 
ausgeübt wird, gelten nicht als 
Wirtschaftstätigkeit.


Satz 1 findet keine Anwendung, soweit 
die Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse nachweist, dass 
keiner der Hauptzwecke ihrer Einschal-
tung die Erlangung eines steuerlichen 
Vorteils ist, oder wenn mit der Hauptgat-
tung der Anteile an ihr ein wesentlicher 
und regelmäßiger Handel an einer aner-
kannten Börse stattfindet. § 42 der Ab-
gabenordnung bleibt unberührt.“ 


d) Die Absätze 4 bis 6 werden aufgehoben.


e) In Absatz 11 Satz 1 wird das Wort 
„beim“ durch die Wörter „bei einem un-
beschränkt steuerpflichtigen“ ersetzt.


f) Nach Absatz 11 wird folgender Ab-
satz 11a eingefügt: 
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„(11a) Ist der Gläubiger der Ka-
pitalerträge oder Vergütungen eine Per-
son, der die Kapitalerträge oder Vergü-
tungen nach diesem Gesetz oder nach 
dem Steuerrecht des anderen Vertrags-
staates nicht zugerechnet werden, steht 
der Anspruch auf völlige oder teilweise 
Erstattung des Steuerabzugs vom Kapi-
talertrag oder nach § 50a auf Grund eines 
Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung nur der Person zu, der die 
Kapitalerträge oder Vergütungen nach 
den Steuergesetzen des anderen Ver-
tragsstaats als Einkünfte oder Gewinne 
einer ansässigen Person zugerechnet
werden.“ 


g) In Absatz 12 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 50d“ gestrichen.


11. § 50e wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1a werden 
aufgehoben. 


b) Nach Absatz 1 werden die folgenden 
Absätze 2 bis 5 eingefügt: 


„(2) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig


1. entgegen § 45b Absatz 3 Satz 3 o-
der 4, jeweils auch in Verbindung 
mit Absatz 5 Satz 2, eine Beschei-
nigung erteilt,


2. entgegen § 45b Absatz 4 Satz 1 ers-
ter Halbsatz, Absatz 5 Satz 1 erster 
Halbsatz oder Absatz 6 Satz 1 oder 
2, § 45c Absatz 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 2, oder § 45c 
Absatz 2 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, eine dort genannte 
Angabe oder dort genannte Daten 
nicht richtig oder nicht vollständig 
übermittelt oder


3. entgegen


a) § 45b Absatz 7 Satz 1 eine 
Mitteilung nicht richtig oder 
nicht vollständig macht oder 
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b) § 45b Absatz 7 Satz 2 eine 
schriftliche Versicherung 
nicht richtig oder nicht voll-
ständig abgibt 


und dadurch ermöglicht, Steuern zu 
verkürzen oder nicht gerechtfertigte 
Steuervorteile zu erlangen.


(3) In den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 2 kann die Ordnungswidrigkeit 
auch dann geahndet werden, wenn sie 
nicht im Geltungsbereich dieses Geset-
zes begangen wird.


(4) Die Ordnungswidrigkeit kann 
in den Fällen des Absatzes 2 mit einer 
Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro, 
in den Fällen des Absatzes 1 mit einer 
Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden. 


(5) Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist das 
Bundeszentralamt für Steuern.“


c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6. 


12. § 50g Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 18. u n v e r ä n d e r t


„(4) § 50d Absatz 3 gilt entsprechend.“ 


13. § 50j wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor 
Nummer 1 wird die Angabe „§ 50d Ab-
satz 1“ durch die Angabe „§ 50c Ab-
satz 3“ ersetzt.


b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter 
„Absatzes 1 Satz 4“ durch die Wörter 
„Absatzes 1 Satz 2“ ersetzt.


14. § 51 wird wie folgt geändert: 20. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f
Doppelbuchstabe bb werden die Wörter 
„§ 50d Absatz 1 und 2“ durch die Wörter 
„§ 50c Absatz 2 oder 3“ ersetzt.


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe h wird das 
Komma am Ende gestri-
chen.
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bbb) Buchstabe i wird aufgeho-
ben. 


bb) Nach Nummer 1d wird folgende 
Nummer 1e eingefügt: 


„1e. im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der 
Länder die Vorgaben für die 
Zuweisung der Ordnungs-
nummer nach § 45b Absatz 1
zu bestimmen;“.


15. § 52 wird wie folgt geändert: 21. § 52 wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 10 Satz 3 wird folgender 
Satz eingefügt:


„§ 5a Absatz 4 Satz 5 bis 7 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 1998 beginnen.“


b) Dem Absatz 42 wird folgender Satz 
angefügt:


„§ 43 Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 in 
der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom … [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 
Kapitalerträge anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2019 zufließen.“


a) Dem Absatz 44a wird folgender Satz an-
gefügt: 


c) Dem Absatz 44a werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


„§ 45a Absatz 2a und 7 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem 
Gläubiger nach dem 31. Dezember 2023 
zufließen.“ 


„§ 45a Absatz 2a und 7 Satz 1 in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem 
Gläubiger nach dem 31. Dezember 2024 
zufließen. § 45a Absatz 7 Satz 3 in der 
am … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung] geltenden Fassung ist 
letztmals anzuwenden für Kapitaler-
träge, die vor dem 1. Januar 2024 zu-
fließen.“


b) Nach Absatz 44a werden die folgenden 
Absätze 44b und 44c eingefügt: 


d) Nach Absatz 44a werden die folgenden 
Absätze 44b und 44c eingefügt: 
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„(44b) § 45b in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Kapital-
erträge anzuwenden, die dem Gläubiger 
nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.


„(44b) § 45b in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Kapital-
erträge anzuwenden, die dem Gläubiger 
nach dem 31. Dezember 2024 zufließen.


(44c) § 45c in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Kapital-
erträge anzuwenden, die dem Gläubiger 
nach dem 31. Dezember 2023 zuflie-
ßen.“ 


(44c) § 45c in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Kapital-
erträge anzuwenden, die dem Gläubiger 
nach dem 31. Dezember 2024 zuflie-
ßen.“ 


e) Dem Absatz 46 wird folgender Satz 
angefügt:


„§ 50 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung 
des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden.“


c) Nach Absatz 47 werden die folgenden 
Absätze 47a bis 47c eingefügt: 


f) Nach Absatz 47 werden die folgenden 
Absätze 47a bis 47c eingefügt: 
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„(47a) § 50c Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals auf Einkünfte an-
zuwenden, die dem beschränkt Steuer-
pflichtigen nach dem 31. Dezem-
ber 2021 zufließen; die Geltung von Er-
mächtigungen nach § 50d Absatz 5 und 
6 des Gesetzes in der Fassung, die vor 
dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]
galt, endet spätestens zu diesem Zeit-
punkt. § 50c Absatz 5 Satz 1, 3 und 4 in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals auf Anträge anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2022 gestellt wer-
den; für Anträge, die gemäß § 50c Ab-
satz 2 oder 3 bis zu diesem Zeitpunkt ge-
stellt werden, ist der amtlich vorge-
schriebene Vordruck zu verwenden und 
§ 50d Absatz 1 Satz 7 und 8 des Geset-
zes in der Fassung anzuwenden, die vor 
dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]
galt.


„(47a) u n v e r ä n d e r t


(47b) § 50d Absatz 3 in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist in allen 
offenen Fällen anzuwenden, es sei denn, 
§ 50d Absatz 3 in der Fassung, die zu 
dem Zeitpunkt galt, in dem die Einkünfte 
zugeflossen sind, steht dem Anspruch 
auf Entlastung nicht entgegen. 


(47b) u n v e r ä n d e r t
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(47c) § 50e Absatz 1 und 4 bis 
6 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. 
§ 50e Absatz 2 und 3 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf die nach 
dem 31. Dezember 2023 nicht oder nicht 
vollständig erfolgte Übermittlung von 
Daten oder Mitteilungen anzuwenden.“ 


(47c) § 50e Absatz 1 und 4 bis 
6 in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden. 
§ 50e Absatz 2 und 3 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf die nach 
dem 31. Dezember 2024 nicht oder nicht 
vollständig erfolgte Übermittlung von 
Daten oder Mitteilungen anzuwenden.“ 


d) Nach Absatz 48 wird folgender Absatz 
48a eingefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t


„(48a) § 51 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] gilt erstmals für die 
Vergabe von Ordnungsnummern zu 
Steuerbescheinigungen für Kapitaler-
träge, die nach dem 31. Dezember 2023 
zufließen.“ 


Artikel 2


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes


§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe d des Einkommensteuergesetzes, das zu-
letzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:
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„d) für die Krankenversicherung und für die 
private Pflege-Pflichtversicherung bei Ar-
beitnehmern, die nicht unter die Buchsta-
ben b und c fallen, in den Steuerklassen I
bis V in Höhe der dem Arbeitgeber als 
Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestell-
ten Beiträge nach § 39 Absatz 4 Num-
mer 4 Buchstabe b, etwaig vervielfältigt 
unter sinngemäßer Anwendung von 
Satz 2 auf einen Jahresbetrag, vermindert
um die nach § 3 Nummer 62 steuerfreien 
Zuschüsse, die unter Berücksichtigung 
der als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereit-
gestellten Beiträge nach § 39 Absatz 4
Nummer 4 Buchstabe a ermittelt wur-
den,“.


Artikel 2 Artikel 3


Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 7 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Nach Absatz 4 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt:


„In der Statusbescheinigung ist anzuge-
ben, ob der Investmentfonds unbe-
schränkt oder beschränkt körperschaft-
steuerpflichtig ist.“


b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter 
„Wenn der Investmentfonds“ durch die 
Wörter „Wenn ein unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtiger Investment-
fonds“ ersetzt.


2. § 11 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t


a) Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt:
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„Bei beschränkt körperschaftsteuer-
pflichtigen Investmentfonds tritt das 
Bundeszentralamt für Steuern an die 
Stelle des Betriebsstättenfinanzamtes 
des Entrichtungspflichtigen. Eine Steu-
erbescheinigung gilt als vorgelegt, so-
weit bei beschränkt körperschaftsteuer-
pflichtigen Investmentfonds Angaben 
nach § 45a Absatz 2a des Einkommen-
steuergesetzes übermittelt wurden.“


b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter 
„Absatz 1 Satz 2 oder 3“ durch die Wör-
ter „Absatz 1 Satz 1 oder 2“ ersetzt.


3. Dem § 57 wird folgender Absatz 3 angefügt: 3. Dem § 57 wird folgender Absatz 3 angefügt: 


„(3) § 7 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5
Satz 1 sowie § 11 Absatz 1 Satz 3 und 4 in der 
Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind ab dem 1. Juli 2021 anzu-
wenden. Bei Vorlage einer Statusbescheini-
gung, die nicht die Angaben nach § 7 Ab-
satz 4 Satz 3 in der Fassung des Artikels 2 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] enthält, ist ab 
dem 1. Juli 2021 eine Erstattung nach § 7 Ab-
satz 5 ausgeschlossen.“ 


„(3) § 7 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 5
Satz 1 sowie § 11 Absatz 1 Satz 3 und 4 in der 
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind ab dem 1. Juli 2021 anzu-
wenden. Bei Vorlage einer Statusbescheini-
gung, die nicht die Angaben nach § 7 Ab-
satz 4 Satz 3 in der Fassung des Artikels 3 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] enthält, ist ab 
dem 1. Juli 2021 eine Erstattung nach § 7 Ab-
satz 5 ausgeschlossen.“ 


Artikel 3 Artikel 4


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes Änderung des Umwandlungssteuergesetzes


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1385) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 1. Dem § 2 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
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„(5) Unbeschadet anderer Vorschriften 
ist der Ausgleich oder die sonstige Verrech-
nung negativer Einkünfte des übernehmenden 
Rechtsträgers, die von diesem infolge der An-
wendung der Absätze 1 und 2 erzielt werden, 
auch insoweit nicht zulässig, als die negativen 
Einkünfte auf der Veräußerung oder der Be-
wertung von Finanzinstrumenten oder Antei-
len an einer Körperschaft beruhen. Als nega-
tive Einkünfte im Sinne des Satzes 1 gelten 
auch Aufwendungen außerhalb des Rückwir-
kungszeitraums, die darauf beruhen, dass Fi-
nanzinstrumente oder Anteile an einer Kör-
perschaft, die dem übernehmenden Rechtsträ-
ger auf Grund der Anwendung der Absätze 1
und 2 zugerechnet werden, bis zu dem in 
Satz 4 bezeichneten Zeitpunkt veräußert wer-
den oder nach den Sätzen 3 und 4 als veräu-
ßert gelten. Als Veräußerung im Sinne der 
Sätze 1 und 2 gilt auch die Einlösung, Rück-
zahlung, Abtretung, Entnahme, verdeckte 
Einlage in eine Kapitalgesellschaft oder ein 
sonstiger ertragsteuerlich einer Veräußerung 
gleichgestellter Vorgang. Mit Ablauf des 
nach der Umwandlung endenden Gewinner-
mittlungszeitraums nach § 4a des Einkom-
mensteuergesetzes oder in anderen Fällen mit 
Ablauf des nach der Umwandlung endenden 
Kalenderjahrs noch nicht veräußerte oder 
nach Satz 3 als veräußert geltende Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Satzes 2 gelten zu 
diesem Zeitpunkt als zum gemeinen Wert ver-
äußert und wieder angeschafft. Satz 2 findet 
keine Anwendung, soweit die Wirtschaftsgü-
ter ohne die Anwendung der Absätze 1 und 2
beim übertragenden Rechtsträger in dessen 
steuerlicher Schlussbilanz mit einem anderen 
als dem gemeinen Wert hätten angesetzt wer-
den können. Die Sätze 1 bis 5 finden keine 
Anwendung, wenn der Steuerpflichtige nach-
weist, dass die Verrechnung negativer Ein-
künfte im Sinne der Sätze 1 und 2 kein Haupt- 
oder Nebenzweck der Umwandlung war. Ist 
der übernehmende Rechtsträger an den Finan-
zinstrumenten oder Anteilen an einer Körper-
schaft unmittelbar oder mittelbar über eine o-
der mehrere Personengesellschaften beteiligt, 
gelten die Sätze 2 bis 6 sinngemäß für Auf-
wendungen und Einkünfteminderungen in-
folge der Veräußerung oder eines niedrigeren 
Wertansatzes der Finanzinstrumente oder An-
teile beziehungsweise infolge der Veräuße-
rung von Anteilen an den Personengesell-
schaften oder deren Auflösung.“ 


„(5) Unbeschadet anderer Vorschriften 
ist der Ausgleich oder die sonstige Verrech-
nung negativer Einkünfte des übernehmenden 
Rechtsträgers, die von diesem infolge der An-
wendung der Absätze 1 und 2 erzielt werden, 
auch insoweit nicht zulässig, als die negativen 
Einkünfte auf der Veräußerung oder der Be-
wertung von Finanzinstrumenten oder Antei-
len an einer Körperschaft beruhen. Als nega-
tive Einkünfte im Sinne des Satzes 1 gelten 
auch Aufwendungen außerhalb des Rückwir-
kungszeitraums, die darauf beruhen, dass Fi-
nanzinstrumente oder Anteile an einer Kör-
perschaft, die dem übernehmenden Rechtsträ-
ger auf Grund der Anwendung der Absätze 1
und 2 zugerechnet werden, bis zu dem in 
Satz 4 bezeichneten Zeitpunkt veräußert wer-
den oder nach den Sätzen 3 und 4 als veräu-
ßert gelten. Als Veräußerung im Sinne der 
Sätze 1 und 2 gilt auch die Einlösung, Rück-
zahlung, Abtretung, Entnahme, verdeckte 
Einlage in eine Kapitalgesellschaft oder ein 
sonstiger ertragsteuerlich einer Veräußerung 
gleichgestellter Vorgang. Mit Ablauf des 
nach der Umwandlung endenden Gewinner-
mittlungszeitraums nach § 4a des Einkom-
mensteuergesetzes oder in anderen Fällen mit 
Ablauf des nach der Umwandlung endenden 
Kalenderjahrs noch nicht veräußerte oder 
nach Satz 3 als veräußert geltende Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Satzes 2 gelten zu 
diesem Zeitpunkt als zum gemeinen Wert ver-
äußert und wieder angeschafft. Satz 2 findet 
keine Anwendung, soweit die Finanzinstru-
mente oder Anteile an einer Körperschaft 
ohne die Anwendung der Absätze 1 und 2
beim übertragenden Rechtsträger in dessen 
steuerlicher Schlussbilanz mit einem anderen 
als dem gemeinen Wert hätten angesetzt wer-
den können. Die Sätze 1 bis 5 finden keine 
Anwendung, wenn der Steuerpflichtige nach-
weist, dass die Verrechnung negativer Ein-
künfte im Sinne der Sätze 1 und 2 kein Haupt- 
oder Nebenzweck der Umwandlung war. Ist 
der übernehmende Rechtsträger an den Finan-
zinstrumenten oder Anteilen an einer Körper-
schaft unmittelbar oder mittelbar über eine o-
der mehrere Personengesellschaften beteiligt, 
gelten die Sätze 2 bis 6 sinngemäß für Auf-
wendungen und Einkünfteminderungen in-
folge der Veräußerung oder eines niedrigeren 
Wertansatzes der Finanzinstrumente oder An-
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teile beziehungsweise infolge der Veräuße-
rung von Anteilen an den Personengesell-
schaften oder deren Auflösung.“ 


2. § 4 Absatz 5 Satz 1 wird aufgehoben. 2. u n v e r ä n d e r t


3. In § 9 Satz 3 werden die Wörter „Absatz 3
und 4“ durch die Wörter „Absatz 3 bis 5“ er-
setzt.


3. u n v e r ä n d e r t


4. In § 20 Absatz 6 Satz 4 wird die Angabe 
„Abs. 3 und 4“ durch die Wörter „Absatz 3
bis 5“ ersetzt.


4. u n v e r ä n d e r t


5. Dem § 27 werden die folgenden Absätze 16
und 17 angefügt:


5. Dem § 27 werden die folgenden Absätze 16
und 17 angefügt:


„(16) § 2 Absatz 5, § 9 Satz 3 zweiter 
Halbsatz und § 20 Absatz 6 Satz 4 in der Fas-
sung des Artikels 3 des Gesetzes vom … [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind 
erstmals auf Umwandlungen und Einbringun-
gen anzuwenden, bei denen die Anmeldung 
zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des 
Vorgangs maßgebende öffentliche Register 
beziehungsweise bei Einbringungen der 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 
nach dem 20. November 2020 erfolgt. Ab-
weichend von Satz 1 sind § 2 Absatz 5, § 9
Satz 3 zweiter Halbsatz und § 20 Absatz 6
Satz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Ge-
setzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) auch in anderen offenen Fäl-
len anzuwenden, in denen die äußeren Um-
stände darauf schließen lassen, dass die Ver-
rechnung übergehender stiller Lasten wesent-
licher Zweck der Umwandlung oder Einbrin-
gung war und der Steuerpflichtige dies nicht 
widerlegen kann. 


„(16) § 2 Absatz 5, § 9 Satz 3 zweiter 
Halbsatz und § 20 Absatz 6 Satz 4 in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom … [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind 
erstmals auf Umwandlungen und Einbringun-
gen anzuwenden, bei denen die Anmeldung 
zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des 
Vorgangs maßgebende öffentliche Register 
beziehungsweise bei Einbringungen der 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 
nach dem 20. November 2020 erfolgt. Ab-
weichend von Satz 1 sind § 2 Absatz 5, § 9
Satz 3 zweiter Halbsatz und § 20 Absatz 6
Satz 4 in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) auch in anderen offenen Fäl-
len anzuwenden, in denen die äußeren Um-
stände darauf schließen lassen, dass die Ver-
rechnung übergehender stiller Lasten wesent-
licher Zweck der Umwandlung oder Einbrin-
gung war und der Steuerpflichtige dies nicht 
widerlegen kann. 


(17) § 4 Absatz 5 Satz 1 in der am ... 
[einsetzen: Tag der Verkündung nach Arti-
kel 9 des vorliegenden Änderungsgesetzes]
geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden, 
soweit die Anteile an der übertragenden Kör-
perschaft am steuerlichen Übertragungsstich-
tag zum Betriebsvermögen des übernehmen-
den Rechtsträgers gehören und mit einem 
Sperrbetrag im Sinne des § 50c des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung des Geset-
zes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) be-
haftet sind.“ 


(17) § 4 Absatz 5 Satz 1 in der am ... 
[einsetzen: Tag der Verkündung nach 
Artikel 15 des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] geltenden Fassung ist weiterhin anzu-
wenden, soweit die Anteile an der übertragen-
den Körperschaft am steuerlichen Übertra-
gungsstichtag zum Betriebsvermögen des 
übernehmenden Rechtsträgers gehören und
mit einem Sperrbetrag im Sinne des § 50c des 
Einkommensteuergesetzes in der Fassung des 
Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) 
behaftet sind.“ 
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Artikel 4 Artikel 5


Änderung des Außensteuergesetzes Änderung des Außensteuergesetzes


Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 4
des Gesetzes vom 25. März 2019 (BGBl. I S. 357) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „nahe 
stehenden“ durch das Wort „nahe-
stehenden“ ersetzt.


bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Vorschrift“ die Wörter „sowie im 
Sinne des § 1a“ eingefügt. 


b) Absatz 3 wird durch die folgenden Ab-
sätze 3 bis 3c ersetzt:
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„(3) Für die Bestimmung der dem 
Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen-
den Verrechnungspreise (Fremdver-
gleichspreise) für eine Geschäftsbezie-
hung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
sind die tatsächlichen Verhältnisse maß-
gebend, die dem jeweiligen Geschäfts-
vorfall zugrunde liegen. Insbesondere ist 
zu berücksichtigen, von welcher an dem 
Geschäftsvorfall beteiligten Person wel-
che Funktionen in Bezug auf den jewei-
ligen Geschäftsvorfall ausgeübt, welche 
Risiken diesbezüglich jeweils übernom-
men und welche Vermögenswerte hier-
für eingesetzt werden (Funktions- und 
Risikoanalyse). Die Verhältnisse im 
Sinne der Sätze 1 und 2 bilden den Maß-
stab für die Feststellung der Vergleich-
barkeit des zu untersuchenden Ge-
schäftsvorfalls mit Geschäftsvorfällen 
zwischen voneinander unabhängigen 
Dritten (Vergleichbarkeitsanalyse); die 
diesen Geschäftsvorfällen zugrunde lie-
genden Verhältnisse sind in entsprechen-
der Anwendung der Sätze 1 und 2 maß-
gebend, soweit dies möglich ist. Abzu-
stellen ist auf die Verhältnisse zum Zeit-
punkt der Vereinbarung des Geschäfts-
vorfalls. Der Fremdvergleichspreis ist 
grundsätzlich nach der im Hinblick auf 
die Vergleichbarkeitsanalyse und die 
Verfügbarkeit von Werten zu vergleich-
baren Geschäftsvorfällen voneinander 
unabhängiger Dritter am besten geeigne-
ten Verrechnungspreismethode zu be-
stimmen. Unterschiede zwischen den 
Verhältnissen der zum Vergleich heran-
gezogenen Geschäftsvorfälle zwischen 
voneinander unabhängigen Dritten und 
den dem zu untersuchenden Geschäfts-
vorfall zugrunde liegenden Verhältnis-
sen, die die Anwendung der Verrech-
nungspreismethode beeinflussen kön-
nen, sind durch sachgerechte Anpassun-
gen zu beseitigen, sofern dies möglich 
ist; dies gilt nur, wenn dadurch die Ver-
gleichbarkeit erhöht wird. Können keine 
Vergleichswerte festgestellt werden, ist 
für die Bestimmung des Fremdver-
gleichspreises ein hypothetischer 
Fremdvergleich unter Beachtung des 
Absatzes 1 Satz 3 aus Sicht des Leisten-
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den und des jeweiligen Leistungsemp-
fängers anhand ökonomisch anerkannter 
Bewertungsmethoden durchzuführen. 


(3a) Die Anwendung des Fremd-
vergleichsgrundsatzes führt regelmäßig 
zu einer Bandbreite von Werten. Diese 
Bandbreite ist einzuengen, wenn nach 
Anwendung von Absatz 3 Satz 6 Unter-
schiede in der Vergleichbarkeit verblei-
ben. Bieten diese Werte selbst keine An-
haltspunkte für eine bestimmte Einen-
gung, so bleiben aus dieser Bandbreite 
das Viertel der kleinsten und das Viertel 
der größten Werte unberücksichtigt. 
Liegt der vom Steuerpflichtigen für 
seine Einkünfteermittlung verwendete 
Wert außerhalb der Bandbreite gemäß 
Satz 1 oder der eingeengten Bandbreite, 
ist der Median maßgeblich, wenn der 
Steuerpflichtige nicht glaubhaft macht, 
dass ein anderer Wert dem Fremdver-
gleichsgrundsatz entspricht. Bei der An-
wendung des hypothetischen Fremdver-
gleichs nach Absatz 3 Satz 7 ergibt sich 
regelmäßig aus dem Mindestpreis des 
Leistenden und dem Höchstpreis des 
Leistungsempfängers ein Einigungsbe-
reich. In den Fällen des Satzes 5 ist der 
Mittelwert des Einigungsbereichs zu-
grunde zu legen, wenn der Steuerpflich-
tige nicht glaubhaft macht, dass ein an-
derer Wert innerhalb des Einigungsbe-
reichs dem Fremdvergleichsgrundsatz 
entspricht.
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(3b) Wird eine Funktion ein-
schließlich der dazugehörigen Chancen 
und Risiken sowie der mitübertragenen 
oder mitüberlassenen Wirtschaftsgüter 
oder sonstigen Vorteile verlagert und ist 
auf die verlagerte Funktion Absatz 3
Satz 7 anzuwenden, weil für die Verla-
gerung der Funktion als Ganzes (Trans-
ferpaket) keine Vergleichsdaten festge-
stellt werden können, ist der Einigungs-
bereich auf der Grundlage des Transfer-
pakets zu bestimmen. Hiervon kann ab-
gesehen werden, wenn der Steuerpflich-
tige glaubhaft macht, dass weder wesent-
liche immaterielle Wirtschaftsgüter noch 
sonstige Vorteile Gegenstand der Funk-
tionsverlagerung waren. Dies gilt dann, 
wenn das übernehmende Unternehmen 
die übergehende Funktion ausschließlich 
gegenüber dem verlagernden Unterneh-
men ausübt und das Entgelt, das für die 
Ausübung der Funktion und die Erbrin-
gung der entsprechenden Leistungen an-
zusetzen ist, nach der Kostenaufschlags-
methode zu ermitteln ist.


(3c) Die Übertragung oder Über-
lassung zur Nutzung eines immateriellen 
Werts ist zu vergüten, wenn diese auf der 
Grundlage einer Geschäftsbeziehung im 
Sinne des Absatzes 4 erfolgt und hiermit 
eine finanzielle Auswirkung für den 
Übernehmer, den Nutzenden, den Über-
tragenden oder den Überlassenden ver-
bunden ist. Immaterielle Werte sind Ver-
mögenswerte,


1. die weder materielle Wirtschaftsgü-
ter oder Beteiligungen noch Fi-
nanzanlagen sind,  


2. die Gegenstand eines Geschäftsvor-
falls sein können, ohne einzeln 
übertragbar sein zu müssen, und 


3. die einer Person eine tatsächliche o-
der rechtliche Position über diesen 
Vermögenswert vermitteln können. 
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Die Feststellung des Eigentums oder der 
Inhaberschaft an einem immateriellen 
Wert, einschließlich aus einem solchen 
abgeleiteter Rechte, ist Ausgangspunkt 
für die Bestimmung, welchem an dem 
Geschäftsvorfall beteiligten Unterneh-
men der Ertrag zusteht, der sich aus jed-
weder Art der Verwertung dieses imma-
teriellen Werts ergibt. Soweit eine dem 
Eigentümer oder dem Inhaber des imma-
teriellen Werts nahestehende Person 
Funktionen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung oder Erschaffung, der Ver-
besserung, dem Erhalt, dem Schutz oder 
jedweder Art der Verwertung des imma-
teriellen Werts ausübt, hierzu Vermö-
genswerte einsetzt oder Risiken über-
nimmt, sind diese Funktionen vom Ei-
gentümer oder Inhaber der nahestehen-
den Person angemessen zu vergüten. Die 
Finanzierung der Entwicklung oder Er-
schaffung, des Erhalts oder des Schutzes 
eines immateriellen Werts ist angemes-
sen zu vergüten und berechtigt nicht zum 
Ertrag aus dem finanzierten immateriel-
len Wert.“


c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:


„(6) Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung Einzelheiten des Fremdver-
gleichsgrundsatzes im Sinne der Ab-
sätze 1, 3 bis 3c und 5 und Einzelheiten 
zu dessen einheitlicher Anwendung zu 
regeln sowie Grundsätze zur Bestim-
mung des Dotationskapitals im Sinne 
des Absatzes 5 Satz 3 Nummer 4 festzu-
legen.“ 


2. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t
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„§ 1a 


Preisanpassungsklausel 


Sind wesentliche immaterielle Werte o-
der Vorteile Gegenstand einer Geschäftsbe-
ziehung und weicht die tatsächliche spätere 
Gewinnentwicklung erheblich von der Ge-
winnerwartung ab, die der Verrechnungs-
preisbestimmung zugrunde lag, ist widerleg-
bar zu vermuten, dass zum Zeitpunkt des Ge-
schäftsabschlusses Unsicherheiten im Hin-
blick auf die Verrechnungspreisvereinbarung 
bestanden und unabhängige Dritte eine sach-
gerechte Anpassungsregelung vereinbart hät-
ten. Wurde eine solche Regelung nicht verein-
bart und tritt bezogen auf die ersten sieben 
Jahre nach Geschäftsabschluss eine erhebli-
che Abweichung im Sinne des Satzes 1 ein, ist 
für eine deshalb vorzunehmende Berichti-
gung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 ein angemes-
sener Anpassungsbetrag auf den Verrech-
nungspreis im achten Jahr nach Geschäftsab-
schluss der Besteuerung zugrunde zu legen. 
Eine erhebliche Abweichung im Sinne des 
Satzes 1 liegt vor, wenn der unter Zugrunde-
legung der tatsächlichen Gewinnentwicklung 
zutreffende Fremdvergleichspreis um mehr 
als 20 Prozent von diesem Verrechnungspreis 
abweicht. Für die Bestimmung des unter Zu-
grundelegung der tatsächlichen Gewinnent-
wicklung zutreffenden Fremdvergleichsprei-
ses ist von denselben Grundsätzen auszuge-
hen wie für die Bestimmung des Verrech-
nungspreises. Eine Anpassung des Verrech-
nungspreises ist im Sinne des Satzes 2 ange-
messen, wenn sie dem Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Verrechnungspreis und dem 
unter Zugrundelegung der tatsächlichen Ge-
winnentwicklung zutreffenden Fremdver-
gleichspreis entspricht. Eine Anpassung er-
folgt insbesondere dann nicht, wenn 


1. der Steuerpflichtige glaubhaft macht, 
dass die tatsächliche Entwicklung auf 
Umständen basiert, die zum Zeitpunkt 
des Geschäftsvorfalls nicht vorhersehbar 
waren, oder  
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2. der Steuerpflichtige nachweist, dass er 
bei der Bestimmung des Verrechnungs-
preises die aus der künftigen Entwick-
lung resultierenden Unsicherheiten an-
gemessen berücksichtigt hat, oder 


3. im Hinblick auf immaterielle Werte und 
Vorteile Lizenzvereinbarungen getrof-
fen werden, die die zu zahlende Lizenz 
vom Umsatz oder Gewinn des Lizenz-
nehmers abhängig machen oder für die 
Höhe der Lizenz Umsatz und Gewinn 
berücksichtigen.“ 


3. Dem § 21 wird folgender Absatz 25 ange-
fügt:


„(25) Die §§ 1 und 1a in der am … [ein-
setzen: Tag nach der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] geltenden Fas-
sung sind erstmals für die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer für den Veranla-
gungszeitraum 2022 anzuwenden.“


Artikel 5 Artikel 6


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 28 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 28 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Nach der Angabe zu § 88b wird folgende 
Angabe eingefügt: 


„§ 88c Informationsaustausch über ka-
pitalmarktbezogene Gestaltun-
gen“.


b) Nach der Angabe zu § 89 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


„§ 89a Vorabverständigungsverfahren“. 


c) Die Angabe zu § 178a wird gestrichen. 


2. § 3 wird wie folgt geändert:  2. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Nummer 4 wird das Komma am 
Ende durch die Wörter „, sowie 
Zinsen, die über die §§ 233 bis 237 
und die Steuergesetze hinaus nach 
dem Recht der Europäischen Union 
auf zu erstattende Steuern zu leisten 
sind,“ ersetzt.


bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:


„7. Kosten nach den §§ 89, 89a 
Absatz 7 sowie den §§ 178 
und 337 bis 345,“. 


b) Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst:


„Das Aufkommen der Kosten im Sinne 
des § 89a Absatz 7 steht dem Bund und 
dem jeweils betroffenen Land je zur 
Hälfte zu.“


3. Nach § 88b wird folgender § 88c eingefügt: 3. Nach § 88b wird folgender § 88c eingefügt: 


„§ 88c „§ 88c 


Informationsaustausch über kapitalmarktbe-
zogene Gestaltungen


Informationsaustausch über kapitalmarktbe-
zogene Gestaltungen


(1) Finanzbehörden haben Tatsachen, 
die sie dienstlich erfahren haben und aus de-
nen sich nach Würdigung der Gesamtum-
stände Anhaltspunkte für Steuergestaltungen 
ergeben, die die Erlangung eines Steuervor-
teils aus der Erhebung oder Entlastung von 
Kapitalertragsteuer mit erheblicher Bedeu-
tung zum Gegenstand haben, im Einverneh-
men mit der zuständigen obersten Finanzbe-
hörde dem Bundeszentralamt für Steuern zu 
übermitteln. Für die Beurteilung der erhebli-
chen Bedeutung ist insbesondere die Höhe des 
erlangten Steuervorteils und die Möglichkeit 
der Nutzung der Gestaltung durch andere 
Schuldner der Kapitalertragsteuer zu berück-
sichtigen.


(1) Finanzbehörden haben Tatsachen, 
die sie dienstlich erfahren haben und aus de-
nen sich nach Würdigung der Gesamtum-
stände Anhaltspunkte für Steuergestaltungen 
ergeben, die die Erlangung eines Steuervor-
teils aus der Erhebung oder Entlastung von 
Kapitalertragsteuer mit erheblicher Bedeu-
tung zum Gegenstand haben, im Einverneh-
men mit der zuständigen obersten Finanzbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Finanz-
behörde dem Bundeszentralamt für Steuern 
zu übermitteln. Für die Beurteilung der erheb-
lichen Bedeutung ist insbesondere die Höhe 
des erlangten Steuervorteils und die Möglich-
keit der Nutzung der Gestaltung durch andere 
Schuldner der Kapitalertragsteuer zu berück-
sichtigen.
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(2) Das Bundeszentralamt für Steuern 
speichert die ihm von den Finanzbehörden 
nach Absatz 1 übermittelten Informationen 
und analysiert diese im Hinblick auf miss-
bräuchliche Steuergestaltungsmodelle. Benö-
tigt das Bundeszentralamt für Steuern zur 
weiteren Aufklärung eines Sachverhaltes er-
gänzende Informationen von der nach Ab-
satz 1 übermittelnden Finanzbehörde, hat 
diese dem Bundeszentralamt für Steuern die 
hierzu erforderlichen Informationen auf Ersu-
chen zu übermitteln. Das Bundeszentralamt 
für Steuern darf die ihm nach Maßgabe dieser 
Vorschrift übermittelten personenbezogenen 
Daten speichern und verwenden, soweit dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Satz 1 er-
forderlich ist.


(2) u n v e r ä n d e r t


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern 
ist berechtigt, den für die Verwaltung der Ka-
pitalertragsteuer zuständigen Finanzbehörden 
seine erlangten Sachverhaltserkenntnisse zu 
übermitteln und im dazu erforderlichen Um-
fang auch personenbezogene Daten offenzu-
legen. Die empfangende Behörde oder Stelle 
darf ihr nach Satz 1 übermittelte personenbe-
zogene Daten speichern und verwenden, so-
weit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
diesem Gesetz erforderlich ist.


(3) u n v e r ä n d e r t


(4) Die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch Finanzbehörden nach Maß-
gabe der Absätze 1 bis 3 ist ein Verwaltungs-
verfahren in Steuersachen im Sinne dieses 
Gesetzes.“


(4) u n v e r ä n d e r t


4. Nach § 89 wird folgender § 89a eingefügt: 4. Nach § 89 wird folgender § 89a eingefügt: 
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„§ 89a „§ 89a 


Vorabverständigungsverfahren Vorabverständigungsverfahren 


(1) Bei Anwendbarkeit eines Abkom-
mens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung, welches ein Verständigungsverfahren 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
einem anderen Staat oder Hoheitsgebiet (Ver-
tragsstaat) vorsieht, kann die zuständige Be-
hörde nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des 
Finanzverwaltungsgesetzes im Einvernehmen 
mit der zuständigen obersten Landesfinanzbe-
hörde oder der von dieser beauftragten Be-
hörde nach den Bestimmungen dieser Vor-
schrift auf Antrag eines Abkommensberech-
tigten (Antragsteller) ein zwischenstaatliches 
Verfahren über die steuerliche Beurteilung 
von genau bestimmten, im Zeitpunkt der An-
tragstellung noch nicht verwirklichten Sach-
verhalten für einen bestimmten Geltungszeit-
raum, der in der Regel fünf Jahre nicht über-
schreiten soll, mit der zuständigen Behörde 
des anderen Vertragsstaates einleiten (Vorab-
verständigungsverfahren). Satz 1 gilt nur, 
wenn


(1) u n v e r ä n d e r t


1. die Gefahr einer Doppelbesteuerung be-
züglich des bestimmten Sachverhalts be-
steht und  


2. es wahrscheinlich ist, 


a) die Doppelbesteuerung durch das 
Vorabverständigungsverfahren zu 
vermeiden und  


b) eine übereinstimmende Abkom-
mensauslegung mit der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaa-
tes zu erreichen. 
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Die Einleitung setzt eine nach Absatz 7 unan-
fechtbar gewordene Gebührenfestsetzung und 
die Entrichtung der Gebühr voraus. Betrifft 
ein Sachverhalt mehrere Abkommensberech-
tigte und kann der Sachverhalt nur einheitlich 
steuerlich beurteilt werden, kann das Vorab-
verständigungsverfahren nur von allen be-
troffenen Abkommensberechtigten gemein-
sam beantragt werden; Verfahrenshandlungen 
können in diesen Fällen nur gemeinsam vor-
genommen werden. Hierfür benennen die An-
tragsteller einen Vertreter. Die Antragsteller 
bestellen in den Fällen des Satzes 4 einen ge-
meinsamen Empfangsbevollmächtigten, der 
ermächtigt ist, für sie alle Verwaltungsakte 
und Mitteilungen in Empfang zu nehmen. Ist 
ein Steuerabzugsverfahren Gegenstand der 
steuerlichen Beurteilung, kann auch der Ab-
zugsverpflichtete den Antrag auf Einleitung 
eines Vorabverständigungsverfahrens stellen. 
Betrifft ein Sachverhalt die steuerliche Beur-
teilung im Verhältnis zu mehreren Vertrags-
staaten, kann der Antragsteller einen zusam-
mengefassten Antrag auf Einleitung mehrerer 
Vorabverständigungsverfahren stellen. 


(2) Der Antrag nach Absatz 1 hat zu 
enthalten:


(2) Der Antrag nach Absatz 1 hat zu 
enthalten:


1. die genaue Bezeichnung des Antragstel-
lers und aller anderen Beteiligten,


1. u n v e r ä n d e r t


2. die Bezeichnung der örtlich zuständigen 
Finanzbehörde sowie die maßgebliche
Steuernummer,


2. u n v e r ä n d e r t


3. die Identifikationsnummer nach § 139b 
oder, soweit vergeben, die Wirtschafts-
Identifikationsnummer nach § 139c, 


3. die Identifikationsnummer nach § 139b 
oder die Wirtschafts-Identifikations-
nummer nach § 139c; wenn die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer noch 
nicht vergeben wurde, die Steuernum-
mer,


4. die betroffenen Vertragsstaaten, 4. u n v e r ä n d e r t


5. eine umfassende und in sich abgeschlos-
sene Darstellung des Sachverhalts ein-
schließlich des erwünschten Geltungs-
zeitraums der Vorabverständigungsver-
einbarung, 


5. u n v e r ä n d e r t


6. die Darlegung, weshalb eine Gefahr der 
Doppelbesteuerung besteht, sowie


6. u n v e r ä n d e r t
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7. die Erklärung, ob über den zur Beurtei-
lung gestellten Sachverhalt eine verbind-
liche Auskunft nach § 89, eine verbind-
liche Zusage nach § 204, eine Anru-
fungsauskunft nach § 42e des Einkom-
mensteuergesetzes oder in dem anderen 
betroffenen Vertragsstaat eine vergleich-
bare Auskunft oder Zusage beantragt o-
der erteilt wurde.


7. u n v e r ä n d e r t


Dem Antrag sind die erforderlichen Unterla-
gen beizufügen, insbesondere solche, die zur 
Würdigung des Sachverhalts erforderlich 
sind. Der Antrag ist bei der nach Absatz 1
Satz 1 zuständigen Behörde schriftlich oder 
elektronisch zu stellen.  


Dem Antrag sind die erforderlichen Unterla-
gen beizufügen, insbesondere solche, die zur 
Würdigung des Sachverhalts erforderlich 
sind. Der Antrag ist bei der nach Absatz 1
Satz 1 zuständigen Behörde schriftlich oder 
elektronisch zu stellen.  


(3) Die nach Absatz 1 Satz 1 zustän-
dige Behörde unterzeichnet die Vorabverstän-
digungsvereinbarung mit dem anderen Ver-
tragsstaat nur, wenn die Vereinbarung min-
destens unter der Bedingung steht, dass der 
Antragsteller 


(3) Im Einvernehmen mit der zu-
ständigen obersten Landesfinanzbehörde 
unterzeichnet die nach Absatz 1 Satz 1 zu-
ständige Behörde die Vorabverständigungs-
vereinbarung mit dem anderen Vertragsstaat 
nur, wenn die Vereinbarung mindestens unter 
der Bedingung steht, dass der Antragsteller  


1. dem Inhalt der Vorabverständigungsver-
einbarung zustimmt und  


1. u n v e r ä n d e r t


2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf 
die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen 
Steuerbescheide verzichtet, soweit diese 
die Ergebnisse der Vorabverständi-
gungsvereinbarung für den bestimmten 
Geltungszeitraum zutreffend umsetzen 
(Rechtsbehelfsverzicht).


2. u n v e r ä n d e r t
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Nach der Unterzeichnung teilt die nach Ab-
satz 1 Satz 1 zuständige Behörde dem Antrag-
steller den Inhalt der Einigung mit und setzt 
ihm eine Frist zur Erfüllung der Bedingungen 
nach Satz 1. Der Rechtsbehelfsverzicht des 
Antragstellers hat mit gesondertem Schreiben 
schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber 
der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Be-
hörde zu erfolgen. Wird keine Vorabverstän-
digungsvereinbarung unterzeichnet, scheitert 
das Vorabverständigungsverfahren. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn die zuständige 
Behörde des anderen Vertragsstaates ein Ver-
fahren nicht einleitet oder die zuständigen Be-
hörden zu keiner übereinstimmenden Abkom-
mensauslegung gelangen. Das Verfahren 
scheitert auch, wenn der Antragsteller die Be-
dingungen nach Satz 1 nicht fristgemäß er-
füllt. Ein Vorabverständigungsverfahren wird 
im Einvernehmen mit der zuständigen obers-
ten Landesfinanzbehörde oder der von dieser 
beauftragten Behörde geführt.  


Nach der Unterzeichnung teilt die nach Ab-
satz 1 Satz 1 zuständige Behörde dem Antrag-
steller den Inhalt der Einigung mit und setzt 
ihm eine Frist zur Erfüllung der Bedingungen 
nach Satz 1. Der Rechtsbehelfsverzicht des 
Antragstellers hat mit gesondertem Schreiben 
schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber 
der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen Be-
hörde zu erfolgen. Wird keine Vorabverstän-
digungsvereinbarung unterzeichnet, scheitert 
das Vorabverständigungsverfahren. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn die zuständige 
Behörde des anderen Vertragsstaates ein Ver-
fahren nicht einleitet oder die zuständigen Be-
hörden zu keiner übereinstimmenden Abkom-
mensauslegung gelangen. Das Verfahren 
scheitert auch, wenn der Antragsteller die Be-
dingungen nach Satz 1 nicht fristgemäß er-
füllt. Ein Vorabverständigungsverfahren wird 
im Einvernehmen mit der zuständigen obers-
ten Landesfinanzbehörde oder der von dieser 
beauftragten Behörde geführt.  


(4) Die örtlich zuständige Finanzbe-
hörde ist an die unterzeichnete Vorabverstän-
digungsvereinbarung nicht gebunden, wenn  


(4) u n v e r ä n d e r t


1. die in der Vorabverständigungsvereinba-
rung enthaltenen Bedingungen nicht o-
der nicht mehr erfüllt werden, 


2. der andere beteiligte Vertragsstaat die 
Vorabverständigungsvereinbarung nicht 
einhält oder 


3. die Rechtsvorschriften, auf denen die 
Vorabverständigungsvereinbarung be-
ruht, aufgehoben oder geändert werden. 


Die Prüfung der Voraussetzungen nach Satz 1
obliegt der nach Absatz 1 Satz 1 zuständigen 
Behörde im Einvernehmen mit der zuständi-
gen obersten Landesfinanzbehörde oder der 
von dieser beauftragten Behörde. Die Bin-
dungswirkung der Vorabverständigungsver-
einbarung entfällt in dem Zeitpunkt, in dem 
eine der Voraussetzungen nach Satz 1 vor-
liegt. 
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(5) Steht der Vorabverständigungsver-
einbarung eine bereits erteilte verbindliche 
Auskunft nach § 89 oder eine bereits erteilte 
verbindliche Zusage nach § 204 entgegen, 
kann die nach § 131 Absatz 4 zuständige Fi-
nanzbehörde im Einvernehmen mit der nach 
Absatz 1 Satz 1 zuständigen Behörde die ver-
bindliche Auskunft oder die verbindliche Zu-
sage widerrufen. Erfolgt kein Widerruf nach 
Satz 1 und wurde bereits eine Vorabverstän-
digungsvereinbarung unterzeichnet, kann die 
örtlich zuständige Finanzbehörde im Einver-
nehmen mit der nach Absatz 1 Satz 1 zustän-
digen Behörde gegenüber dem Antragsteller 
erklären, dass sie an die unterzeichnete Vor-
abverständigungsvereinbarung nicht gebun-
den ist.


(5) Steht der Vorabverständigungsver-
einbarung eine bereits erteilte verbindliche 
Auskunft nach § 89, eine bereits erteilte ver-
bindliche Zusage nach § 204 oder eine Anru-
fungsauskunft nach § 42e des Einkommen-
steuergesetzes entgegen, kann die nach § 131
Absatz 4 zuständige Finanzbehörde im Ein-
vernehmen mit der nach Absatz 1 Satz 1 zu-
ständigen Behörde die verbindliche Auskunft,
die verbindliche Zusage oder die Anrufungs-
auskunft widerrufen. Erfolgt kein Widerruf 
nach Satz 1 und wurde bereits eine Vorabver-
ständigungsvereinbarung unterzeichnet, kann 
die örtlich zuständige Finanzbehörde im Ein-
vernehmen mit der nach Absatz 1 Satz 1 zu-
ständigen Behörde gegenüber dem Antrag-
steller erklären, dass sie an die unterzeichnete 
Vorabverständigungsvereinbarung nicht ge-
bunden ist.


(6) Eine unterzeichnete Vorabverstän-
digungsvereinbarung kann von der nach Ab-
satz 1 Satz 1 zuständigen Behörde über den 
bestimmten Geltungszeitraum hinaus auf An-
trag verlängert werden. Die Vorabverständi-
gungsvereinbarung kann auf Antrag auf Ver-
anlagungszeiträume, die dem Geltungszeit-
raum der Vereinbarung vorangehen, ange-
wendet werden; die Fristen für Verständi-
gungsverfahren des jeweils maßgebenden 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung sind zu beachten. Die Sätze 1 und 2
setzen das Einvernehmen mit der zuständigen 
obersten Landesfinanzbehörde oder mit der 
von dieser beauftragten Behörde und der zu-
ständigen Behörde des anderen Vertragsstaa-
tes voraus.


(6) u n v e r ä n d e r t
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(7) Die nach Absatz 1 Satz 1 zustän-
dige Behörde erhebt für die Bearbeitung eines 
Antrags nach Absatz 1 oder Absatz 6 Satz 1
Gebühren, die vor Einleitung des Vorabver-
ständigungsverfahrens festzusetzen sind. Die 
Einleitung des Vorabverständigungsverfah-
rens erfolgt durch die Versendung des ersten 
Schriftsatzes an den anderen Vertragsstaat. 
Die Gebühr ist vom Antragsteller innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe ihrer Festset-
zung zu entrichten. Das Vorabverständi-
gungsverfahren wird erst eingeleitet, wenn 
die Gebührenfestsetzung unanfechtbar ge-
worden und die Gebühr entrichtet ist. Die Ge-
bühr beträgt 30 000 Euro für jeden Antrag im 
Sinne des Absatzes 1 sowie 15 000 Euro für 
jeden Verlängerungsantrag nach Absatz 6
Satz 1. Sofern es sich bei dem Antrag nicht 
um einen Verrechnungspreisfall handelt, be-
trägt die Gebühr für jeden Antrag ein Viertel 
der Gebühren nach Satz 5; Verrechnungs-
preisfälle sind Fälle, die die grenzüberschrei-
tende Gewinnabgrenzung zwischen naheste-
henden Personen und die Gewinnzuordnung 
zu Betriebsstätten betreffen. Bezieht sich der 
Antrag auf einen Sachverhalt, für dessen steu-
erliche Beurteilung im Zeitpunkt der Antrag-
stellung bereits eine koordinierte bilaterale o-
der multilaterale steuerliche Außenprüfung 
durchgeführt wurde, die zu einem überein-
stimmend festgestellten Sachverhalt und zu 
einer übereinstimmenden steuerlichen Würdi-
gung geführt hat, wird die Gebühr um 75 Pro-
zent reduziert. Sofern die Summe der von dem 
Vorabverständigungsverfahren erfassten Ge-
schäftsvorfälle eines Verrechnungspreisfalls 
die Beträge des § 6 Absatz 2 Satz 1 der Ge-
winnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung 
vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2367) voraus-
sichtlich nicht überschreitet, beträgt die Ge-
bühr 10 000 Euro für jeden Antrag im Sinne 
des Absatzes 1 und 7 500 Euro für jeden An-
trag nach Absatz 6 Satz 1. In den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 4 und 6 liegt ein Antrag vor, 
für den nur eine Gebühr festzusetzen und zu 
entrichten ist. In den Fällen des Absatzes 1
Satz 8 ist für jedes Vorabverständigungsver-
fahren eine gesonderte Gebühr festzusetzen 
und zu entrichten.


(7) Die nach Absatz 1 Satz 1 zustän-
dige Behörde erhebt für die Bearbeitung eines 
Antrags nach Absatz 1 oder Absatz 6 Satz 1
Gebühren, die vor Einleitung des Vorabver-
ständigungsverfahrens oder der Bearbeitung 
eines Verlängerungsantrags festzusetzen 
sind. Die Einleitung des Vorabverständi-
gungsverfahrens oder die Bearbeitung eines 
Verlängerungsantrags erfolgt durch die 
Versendung des ersten Schriftsatzes an den 
anderen Vertragsstaat. Die Gebühr ist vom 
Antragsteller innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe ihrer Festsetzung zu entrichten. 
Das Vorabverständigungsverfahren oder die 
Bearbeitung eines Verlängerungsantrags 
wird erst eingeleitet, wenn die Gebührenfest-
setzung unanfechtbar geworden und die Ge-
bühr entrichtet ist. Die Gebühr beträgt 
30 000 Euro für jeden Antrag im Sinne des 
Absatzes 1 sowie 15 000 Euro für jeden Ver-
längerungsantrag nach Absatz 6 Satz 1. So-
fern es sich bei dem Antrag nicht um einen 
Verrechnungspreisfall handelt, beträgt die 
Gebühr für jeden Antrag ein Viertel der Ge-
bühren nach Satz 5; Verrechnungspreisfälle 
sind Fälle, die die grenzüberschreitende Ge-
winnabgrenzung zwischen nahestehenden 
Personen und die Gewinnzuordnung zu Be-
triebsstätten betreffen. Bezieht sich der An-
trag auf einen Sachverhalt, für dessen steuer-
liche Beurteilung im Zeitpunkt der Antrag-
stellung bereits eine koordinierte bilaterale o-
der multilaterale steuerliche Außenprüfung 
durchgeführt wurde, die zu einem überein-
stimmend festgestellten Sachverhalt und zu 
einer übereinstimmenden steuerlichen Würdi-
gung geführt hat, wird die Gebühr um 75 Pro-
zent reduziert. Sofern die Summe der von dem 
Vorabverständigungsverfahren erfassten Ge-
schäftsvorfälle eines Verrechnungspreisfalls 
die Beträge des § 6 Absatz 2 Satz 1 der Ge-
winnabgrenzungsaufzeichnungs-Verordnung 
vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2367) voraus-
sichtlich nicht überschreitet, beträgt die Ge-
bühr 10 000 Euro für jeden Antrag im Sinne 
des Absatzes 1 und 7 500 Euro für jeden An-
trag nach Absatz 6 Satz 1. In den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 4 und 6 liegt ein Antrag vor, 
für den nur eine Gebühr festzusetzen und zu 
entrichten ist. In den Fällen des Absatzes 1
Satz 8 ist für jedes Vorabverständigungsver-
fahren eine gesonderte Gebühr festzusetzen 
und zu entrichten.
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(8) Nimmt der Antragsteller seinen 
Antrag nach Absatz 1 Satz 1 vor Bekanntgabe 
der Gebührenfestsetzung zurück, kann von ei-
ner Gebührenfestsetzung abgesehen werden. 
Wird der Antrag zurückgenommen oder abge-
lehnt, wird eine zu diesem Zeitpunkt unan-
fechtbar festgesetzte Gebühr nicht erstattet; 
dies gilt auch im Fall des Scheiterns des Vor-
abverständigungsverfahrens.“ 


(8) u n v e r ä n d e r t


5. § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie 
folgt gefasst: 


„1. ein Gesamtumsatz im Sinne des § 19
Absatz 3 Satz 1 des Umsatzsteuerge-
setzes von mehr als 600 000 Euro im 
Kalenderjahr oder“.


6. § 152 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt ge-
fasst:


„4. bei jährlich abzugebenden 
Lohnsteueranmeldungen, bei 
Anmeldungen von Umsatz-
steuer-Sondervorauszahlungen 
nach § 48 Absatz 2 der Umsatz-
steuer-Durchführungsverord-
nung sowie bei jährlich abzuge-
benden Versicherungsteuer- 
und Feuerschutzsteueranmel-
dungen.“


b) Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:


aa) In Nummer 3 wird das Wort 
„und“ durch ein Komma ersetzt.


bb) In Nummer 4 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ er-
setzt.


cc) Folgende Nummer 5 wird ange-
fügt:


„5. Anmeldungen der Umsatz-
steuer-Sondervorauszah-
lung nach § 48 Absatz 2 der 
Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung.“


5. § 175a wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t
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a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Um-
setzung“ die Wörter „einer Vorabver-
ständigungsvereinbarung nach § 89a,“ 
eingefügt. 


b) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Schiedsspruchs“ die Wörter „oder der 
einvernehmlichen rückwirkenden An-
wendung einer Vorabverständigungsver-
einbarung“ eingefügt. 


6. § 178a wird aufgehoben. 8. u n v e r ä n d e r t


7. In § 251 Absatz 2 Satz 2 werden vor den Wör-
tern „gegen den Schuldner im Verwaltungs-
wege zu vollstrecken“ die Wörter „sowie des 
§ 78 des Unternehmensstabilisierungs- und -
restrukturierungsgesetzes“ eingefügt. 


9. In § 251 Absatz 2 Satz 2 werden vor den Wör-
tern „gegen den Schuldner im Verwaltungs-
wege zu vollstrecken“ die Wörter „sowie des 
§ 71 des Unternehmensstabilisierungs- und -
restrukturierungsgesetzes“ eingefügt. 


8. Nach § 354 Absatz 1a wird folgender Ab-
satz 1b eingefügt: 


10. u n v e r ä n d e r t


„(1b) Auf die Einlegung eines Einspruchs 
kann bereits vor Erlass des Verwaltungsakts 
verzichtet werden, soweit durch den Verwal-
tungsakt eine Verständigungsvereinbarung o-
der ein Schiedsspruch nach einem Vertrag im 
Sinne des § 2 zutreffend umgesetzt wird. 
§ 89a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bleibt unbe-
rührt.“ 


Artikel 6 Artikel 7


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung


u n v e r ä n d e r t


Artikel 97 § 34 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 29 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:
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„§ 34 


Vorabverständigungsverfahren 


§ 89a der Abgabenordnung in der am ... [ein-
setzen: Tag nach der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals 
auf Anträge anzuwenden, die nach dem … [einset-
zen: Tag der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] bei der zuständigen Behörde einge-
gangen sind. § 178a der Abgabenordnung in der 
Fassung des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2878) ist letztmals auf Anträge anzu-
wenden, die am ... [einsetzen: Tag der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] bei der zu-
ständigen Behörde eingegangen sind.“ 


Artikel 7 Artikel 8


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t


„2. die Erstattung von Kapitalertrag-
steuer und von im Wege des Steu-
erabzugs nach § 50a des Einkom-
mensteuergesetzes erhobener 
Steuer an beschränkt Steuerpflich-
tige, soweit die Einkommensteuer 
oder die Körperschaftsteuer mit 
dem Steuerabzug abgegolten ist 
und die beschränkte Steuerpflicht 
nicht auf § 2 Nummer 2 des Kör-
perschaftsteuergesetzes beruht;“.


b) In Nummer 5 werden nach den Wörtern 
„der jeweils geltenden Fassung“ die 
Wörter „und bei der Durchführung von 
Vorabverständigungsverfahren nach 
§ 89a der Abgabenordnung“ eingefügt. 


b) In Nummer 5 werden nach den Wörtern 
„vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I
S. 2103) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ die Wörter „und bei der Durchfüh-
rung von Vorabverständigungsverfahren 
nach § 89a der Abgabenordnung“ einge-
fügt. 
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c) Nach Nummer 14 wird folgende Num-
mer 14a eingefügt: 


c) u n v e r ä n d e r t


„14a. die Sammlung, Auswertung und 
Bereitstellung der Daten, die nach 
den §§ 45b und 45c des Einkom-
mensteuergesetzes in den dort ge-
nannten Fällen zu übermitteln 
sind; das Bundeszentralamt für 
Steuern unterrichtet die Finanzbe-
hörden der Länder über die Ergeb-
nisse der Datenauswertung und 
stellt den Finanzbehörden der Län-
der Daten für die Verwendung in 
Besteuerungsverfahren zur Verfü-
gung;“. 


d) Nach Nummer 28a wird folgende Num-
mer 28b eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t


„28b. die Unterstützung der Finanzbe-
hörden der Länder bei der Ermitt-
lung von Steuergestaltungen, die 
die Erlangung eines Steuervorteils 
aus der Erhebung oder Entlastung 
von Kapitalertragsteuer mit län-
derübergreifender, internationaler 
oder erheblicher Bedeutung zum 
Gegenstand haben; das Bundes-
zentralamt für Steuern hat zur 
Wahrnehmung dieser Aufgabe alle 
hierfür erforderlichen Informatio-
nen zu sammeln und auszuwerten 
und die Behörden der Länder über 
die sie betreffenden Informationen 
zu unterrichten;“.


e) Nummer 39 wird aufgehoben. e) u n v e r ä n d e r t


2. In Absatz 1a Satz 2 werden nach der Angabe 
„28a“ ein Komma und die Angabe „28b“ ein-
gefügt und wird die Angabe „45“ durch die 
Angabe „46“ ersetzt.


2. u n v e r ä n d e r t


Artikel 9


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt. 







Drucksache 19/28925 – 62 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Finanz-
verwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 8 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:


„3. die Entlastung bei deutschen Besitz- oder 
Verkehrsteuern gegenüber internationa-
len Organisationen, amtlichen zwischen-
staatlichen Einrichtungen, ausländischen 
Missionen, berufskonsularischen Vertre-
tungen und deren Mitgliedern auf Grund 
völkerrechtlicher Vereinbarung oder be-
sonderer gesetzlicher Regelung nach nä-
herer Weisung des Bundesministeriums 
der Finanzen sowie die Durchführung des 
Besteuerungsverfahrens nach § 18 Ab-
satz 5a des Umsatzsteuergesetzes ein-
schließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden Tätigkeiten für ausländische 
Missionen, berufskonsularische Vertre-
tungen und deren Mitglieder;“.


Artikel 8 Artikel 10


Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung


Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung


§ 73e Satz 3 der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 65 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst:


„2. bei einer Behinderung, deren Grad 
auf weniger als 50, aber mindestens 
20 festgestellt ist,


a) durch eine Bescheinigung oder 
einen Bescheid der nach § 152 
Absatz 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch zuständigen 
Behörde oder,
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b) wenn ihm wegen seiner Behinde-
rung nach den gesetzlichen Vor-
schriften Renten oder andere 
laufende Bezüge zustehen, 
durch den Rentenbescheid oder 
den die anderen laufenden Be-
züge nachweisenden Bescheid.“


2. § 73e Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Steuerabzug 
auf Grund des § 50a Absatz 2 Satz 3 oder Absatz 4
Satz 1 des Gesetzes nicht vorzunehmen ist oder auf 
Grund des § 50c Absatz 2 des Gesetzes nicht oder 
nicht in voller Höhe vorzunehmen ist.“ 


u n v e r ä n d e r t


3. § 84 Absatz 3g wird wie folgt geändert:


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„§ 65 Absatz 1 in der Fassung des Ar-
tikels 10 des Gesetzes vom …  (BGBl. 
I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2021 anzu-
wenden.“


b) Satz 4 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt:


„Mit der Anwendung von § 65 Ab-
satz 3a ist § 65 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 Buchstabe a, Absatz 2 Satz 1
und 2 zweiter Halbsatz nicht weiter 
anzuwenden. Der Anwendungsbe-
reich des § 65 Absatz 3 wird auf die 
Fälle des § 65 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe b beschränkt.“


Artikel 11


Änderung des Umsatzsteuergesetzes


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. 
I S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:


1. In § 27 Absatz 32 wird die Angabe „Arti-
kels 8“ durch die Angabe „Artikels 11“ er-
setzt.
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2. § 27a Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:


„Diese Angaben dürfen nur für die Ertei-
lung einer Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer, für Zwecke der Verordnung 
(EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Okto-
ber 2010 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden und die Betrugsbe-
kämpfung auf dem Gebiet der Mehrwert-
steuer (ABl. L 268 vom 12.10.2010, S. 1), 
für die Umsatzsteuerkontrolle, für Zwecke 
der Amtshilfe zwischen den zuständigen 
Behörden anderer Staaten in Umsatzsteu-
ersachen sowie für Übermittlungen an das 
Statistische Bundesamt nach § 2a des Sta-
tistikregistergesetzes und an das Bundes-
kartellamt zur Überprüfung und Vervoll-
ständigung der Daten nach § 3 Absatz 1
Nummer 4 des Wettbewerbsregistergeset-
zes verarbeitet werden.“


Artikel 12


Änderung des Zweiten Familienentlastungs-
gesetzes


In Artikel 2 Nummer 2 des Zweiten Fami-
lienentlastungsgesetzes vom 1. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2616) wird die Angabe „9 696 Euro“
durch die Angabe „9 744 Euro“ ersetzt.


Artikel 13


Änderung des Biersteuergesetzes


Das Biersteuergesetz vom 15. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1870, 1908), das zuletzt durch Arti-
kel 201 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:


1. § 2 wird wie folgt geändert:


a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt:
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„(1a) Abweichend von Absatz 1 
ermäßigt sich der Steuersatz vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2022 für im Brauverfahren hergestell-
tes Bier aus unabhängigen Brauereien 
mit einer Gesamtjahreserzeugung von 
weniger als 200 000 hl Bier in Stufen 
von 1 000 zu 1 000 hl gleichmäßig


1. auf 75,0 Prozent bei einer Jahres-
erzeugung von 40 000 hl,


2. auf 70,0 Prozent bei einer Jahres-
erzeugung von 20 000 hl,


3. auf 60,0 Prozent bei einer Jahres-
erzeugung von 10 000 hl,


4. auf 50,0 Prozent bei einer Jahres-
erzeugung von 5 000 hl.


Die Stufen beginnen bis auf die Stufe 
zwischen 5 000 hl und 6 000 hl aufstei-
gend mit den vollen Tausendern. Die 
Stufe zwischen 5 000 und 6 000 hl be-
ginnt mit der 5 000 hl übersteigenden 
Jahreserzeugung. Bis einschließlich 
5 000 hl bleibt der ermäßigte Steuer-
satz von 50 Prozent unverändert. Ab-
satz 2 Satz 5 bis 8 gilt entsprechend.“


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „ermäßigt sich der Steuer-
satz“ die Wörter „ab dem 1. Januar 
2023“ eingefügt.


c) In Absatz 5 werden die Wörter „nach 
den Absätzen 2 bis 4“ durch die Wör-
ter „nach den Absätzen 1a bis 4“ er-
setzt.


2. In § 29 Absatz 3 Nummer 2 werden die 
Wörter „§ 2 Absatz 2 bis 5“ durch die 
Wörter „§ 2 Absatz 1a bis 5“ ersetzt.


Artikel 14


Änderung der Biersteuerverordnung
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In § 31 Absatz 3 der Biersteuerverordnung 
vom 5. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3262, 3319), 
die zuletzt durch Artikel 9 Absatz 7 des Geset-
zes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) ge-
ändert worden ist, werden die Wörter „nach § 2
Absatz 2 des Gesetzes“ durch die Wörter „nach 
§ 2 Absatz 1a und 2 des Gesetzes“ ersetzt.


Artikel 9 Artikel 15


Inkrafttreten Inkrafttreten


Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 4 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.


(2) Die Artikel 13 und 14 treten mit Wir-
kung vom 1. Januar 2021 in Kraft.


(3) Artikel 9 tritt am 1. Januar 2022 in 
Kraft.


(4) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting, Michael Schrodi und Lisa Paus


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27632 in seiner 218. Sitzung am 25. März
2021 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 
dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und dem Ausschuss Digitale Agenda 
zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt.


Zu Buchstabe b


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/27820 in seiner 218. Sitzung am 25. März 2021 dem 
Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen.


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/16836 in seiner 142. Sitzung am 29. Januar 2021 
dem Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/5765 in seiner 142. Sitzung am 29. Januar 2021 dem 
Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


1. Entlastung von Abzugsteuern


Das Verfahren des § 50d Absatz 1 bis 6 EStG zur Entlastung beschränkt Steuerpflichtiger von der Kapitalertrag-
steuer und vom Steuerabzug nach § 50a EStG wurde im Rahmen der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesminis-
teriums der Finanzen über das Bundeszentralamt für Steuern eingehend geprüft und soll in § 50c EStG entspre-
chend den gewonnenen Erkenntnissen neu gefasst werden. 


Insbesondere sind zur Verringerung der abstrakt bestehenden Gefahr von Doppelerstattungen eine Reduzierung
der Anzahl bestehender Entlastungsverfahren und eine Konzentration dieser Verfahren beim Bundeszentralamt
für Steuern vorgesehen. Die optionalen Kontrollmeldeverfahren nach § 50d Absatz 5 und 6 EStG sollen ebenso
entfallen wie das Wahlrecht zwischen Erstattung und Änderung der Steueranmeldung durch rückwirkende Frei-
stellungsbescheinigungen nach dem bisherigen § 50d Absatz 2 EStG und das zusätzliche Erstattungsverfahren
beim Entrichtungspflichtigen nach § 7 Absatz 5 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) bei beschränkt steuer-
pflichtigen Investmentfonds. Zur Prozessoptimierung des bisherigen Entlastungsverfahrens soll dem Bundeszent-
ralamt für Steuern die Zuständigkeit für Erstattungen insbesondere von Kapitalertragsteuer an beschränkt Steuer-
pflichtige nach § 11 InvStG, aufgrund etwaiger unionsrechtlicher Erstattungsansprüche sowie bei unrechtmäßi-
gem Steuerabzug nach § 37 Absatz 2 der Abgabenordnung (AO) übertragen werden. 


Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die gesetzliche Vorbereitung auf eine vollständig digitalisierte An-
tragsbearbeitung beim Bundeszentralamt für Steuern ab dem Jahr 2024. Dazu werden in § 50c Absatz 5 EStG die
elektronische Antragstellung und der elektronische Bescheidabruf grundsätzlich vorgeschrieben, ebenso wie ge-
mäß § 45a Absatz 2a EStG die elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Bescheinigungsdaten bei be-
schränkt Steuerpflichtigen in den dominierenden Fällen der Girosammelverwahrung von Wertpapieren. Zudem 
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werden künftig weitere Informationen zu den Umständen mitgeteilt, die die Gläubigerstellung eines Steuerpflich-
tigen begründen. Diese zusätzlichen Informationen sind insbesondere bei mehrstufigen Aktien-Verwahrverhält-
nissen erforderlich und betreffen Angaben zur Struktur der Verwahrkette und den Begleitumständen des Erwerbs
der Aktien. 


Des Weiteren sieht der Entwurf in den §§ 45b und 45c EStG sowohl für beschränkt als auch für unbeschränkt
Steuerpflichtige erweiterte elektronische Meldepflichten der zum Kapitalertragsteuerabzug Verpflichteten vor.


Diese beinhalten ergänzende Angaben zu den Steuerbescheinigungen für unbeschränkt Steuerpflichtige, Daten zu
unbescheinigter Kapitalertragsteuer, Daten zu Abstandnahmen vom Steuerabzug und aggregierte Daten zum Steu-
erabzug. Diese Informationen dienen der Finanzverwaltung, und hier insbesondere der beim Bundeszentralamt
für Steuern eingerichteten Sondereinheit, zu Analyse- und Kontrollzwecken. Dadurch sollen für die Finanzver-
waltung insbesondere Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung leichter erkennbar werden. Um
die Qualität der gelieferten Daten zu erhöhen, soll auch die Haftung der Aussteller von Kapitalertragsteuer-Be-
scheinigungen in § 45a Absatz 7 EStG verschärft werden. 


Die unionsrechtlich seitens des EuGH teilweise beanstandete Vorschrift des § 50d Absatz 3 EStG, die missbräuch-
lichen Steuergestaltungen im Zusammenhang mit der Entlastung von Kapitalertragsteuer und dem Steuerabzug 
nach § 50a EStG vorbeugen soll, wird neu gefasst. Aufgrund der europäischen Rechtsprechung ist hier eine teil-
weise Einschränkung der Bedeutung vorhersehbarer objektiver Kriterien zugunsten der Betonung einer auf das 
Subjektive abstellenden Einzelfallbetrachtung geboten. 


2. Weitere steuerliche Regelungen


Im UmwStG wird ein neuer § 2 Absatz 5 eingefügt, der für Verluste aus bestimmten missbräuchlichen Gestaltun-
gen aus Gründen der Rechtssicherheit ausdrücklich ein Verlustverrechnungsverbot anordnet. 


Darüber hinaus werden die Regelungen zu Verrechnungspreisen neu ausgestaltet (§§ 1 und 1a AStG) sowie das
Vorabverständigungsverfahren (§ 89a AO) klar normiert. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Thematik der Abgeltungsteuer wie Antrag dargelegt feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert, 


1. die Abgeltungsteuer in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung beizubehalten, auch wenn der automatische In-
formationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen (AIA) als etabliert angesehen werden kann, 


2. Zinseinkünfte nicht von der Abgeltungsteuer auszuschließen und somit eine Verkomplizierung des Steuer-
rechts zu vermeiden,


3. dass nach einer Mindesthaltedauer von fünf Jahren die Gewinne von Aktien (inklusive ETFs und Fondsan-
teilen) steuerfrei veräußerbar sind.


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der DIE LINKE. sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der Cum/Ex-Geschäfte wie Antrag dargelegt feststellt und


II. die Bundesregierung auffordert, 


1. unrechtmäßige Steuererstattungen auszuschließen. Dafür ist der Mechanismus zur Einbehaltung und Erstat-
tung von Kapitalertragsteuern zu modernisieren und ein lückenloser datenbankgestützter Abgleich von Er-
stattungsanträgen mit tatsächlichen Steuerzahlungen einzuführen. Dieser muss auch für spezialisierte Pro-
dukte wie etwa American Depositary Receipts (ADR) greifen sowie bei Sammelverwahrung und Stückelun-
gen der Wertpapiere praktikabel sein;
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2. Finanzmarktaufsicht und Finanzverwaltung in Kooperation mit den Ländern in die Lage zu versetzen, sys-
tematisch Handelsmuster am Kapitalmarkt und steuerliche Gestaltungen zu analysieren, um neue Betrugs-
formen frühzeitig zu erkennen. Dafür sind alle rechtlichen und materiellen Voraussetzungen inklusive hin-
reichendem Datenzugang, Personal und Infrastruktur sowie politische Rückendeckung sicherzustellen, um 
entsprechende Analysen proaktiv in gebotener Tiefe und gebotenem Umfang durchzuführen. Nötig sind au-
ßerdem ein umfassender Schutz und eine zentrale Anlaufstelle für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber 
sowie eine Meldepflicht auch nationaler Gestaltungsmodelle;


3. die Aufarbeitung steuergetriebener Kapitalmarktgeschäfte zu verstärken, um das Verjährungsrisiko strafbe-
wehrter Vorgänge zu minimieren und unrechtmäßige Gewinne umfänglich abzuschöpfen. Dies erfordert um-
fängliche Kooperation der Behörden von Bund und Ländern und die Aufstockung von (Personal)Ressourcen 
in Strafverfolgung und Finanzverwaltung. Hierzu soll die Bundesregierung unter anderem einen Gesetzent-
wurf vorlegen, durch den für die Länder mittelfristig Anreize im Länderfinanzausgleich geschaffen werden, 
damit Mehreinnahmen durch Verbesserungen des Steuervollzugs im jeweiligen Bundesland einbehalten 
werden können; 


4. einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den sachgerechte Sanktionsinstrumente wie ein Unternehmensstraf-
recht eingeführt werden, um Finanzkriminalität umfassender abzuschrecken und ahnden zu können (vgl. 
Drucksache 19/7983). 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der Cum/Ex- und Cum/Cum- Geschäfte wie Antrag dargelegt feststellt und


II. die Bundesregierung auffordert, 


1. alle Geschäftsmodelle zu bekämpfen, bei denen der Ertrag allein in dem angestrebten Steuervorteil besteht, 
auch um neue Cum/Ex-ähnliche Fälle zu vermeiden;


2. alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtliche Cum/Ex-Fälle aufzudecken und zu verfolgen so-
wie die einzelnen Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen;


3. Auswertungen der börslichen Handelsvolumina und der Transaktionsdaten durch die BaFin durchzuführen 
und Erstattungen systematisch durch die Steuerbehörden analysieren zu lassen. Auffälligkeiten und Hin-
weise auf illegale Marktaktivitäten sind unverzüglich dem BMF zu berichten. Bestehende Finanzalgorithmen 
müssen permanent in Bezug auf neue illegale Praktiken untersucht werden; 


4. auf europäischer Ebene die Initiative zu ergreifen, den Europäischen Finanzaufsichtsbehörden Kriseninter-
ventionsrechte zu geben, um die schmutzigen Steuergeschäfte auf den europäischen Finanzmärkten zu stop-
pen und eine mit europaweiten Ermittlungsbefugnissen ausgestattete Behörde zu schaffen, die europaweit 
organisierte Kriminalität bekämpft;


5. bei Cum/Cum-Geschäften die Haltefrist um den Dividendenstichtag auf mindestens 90 Tage zu verlängern 
und das zu tragende wirtschaftliche Risiko auf 100 Prozent zu erhöhen sowie effektive Abwehrregelungen 
gegen Cum/Cum Treaty Shopping einzuführen; 


6. Strafen bei Rechtsverstößen von Unternehmen einzuführen, denn in den aktuell verhandelten Finanzgerichts-
verfahren geht es teilweise um kriminelle Vorgänge, doch über die bloße Erstattung des Steuerschadens 
hinaus haben die Ertappten nichts zu befürchten; 


7. die Steuerzuständigkeit für große Konzerne und reiche Bürgerinnen und Bürger von den Ländern auf den 
Bund zu übertragen, für eine bessere Vernetzung zwischen und innerhalb der zuständigen Behörden zu sor-
gen und eine Einsatzgruppe beim Bundeszentralamt für Steuern einzurichten, in der Steuer- und Finanz-
marktexpertise gebündelt werden; 


8. Wirtschaftsprüfung und Beratungsgeschäft zu trennen, die zivil- und standesrechtliche Verantwortlichkeit 
von Rechtsanwälten und Steuerberatern zu verschärfen und die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle 
einzuführen; 
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9. Hinweisgeber gesetzlich vor Repressalien zu schützen und den Umgang mit Hinweisen klar zu regeln, ein-
schließlich der Sicherung der Vertraulichkeit und der Einrichtung eindeutig definierter Meldestellen; 


10. Lobbyeinflüsse in Gesetzgebungsverfahren transparent zu machen mithilfe eines legislativen Fußabdrucks 
und eines Lobbyregisters und Gesetzentwürfe spätestens dann an die Fraktionen des Deutschen Bundestages 
zu übermitteln, wenn sie an Verbände oder sonstige Externe gegeben werden. 


III. Öffentliche Anhörungen


Der Finanzausschuss hat in seiner 94. Sitzung am 9. September 2020 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen 
unter Buchstabe c und Buchstabe d durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen 
hatten Gelegenheit zur Stellungnahme:


1. Anzinger, Prof. Dr. Heribert, Universität Ulm


2. Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V. 


3. Bundesrechnungshof 


4. Bundeszentralamt für Steuern


5. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.


6. Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Düsseldorf 


7. Finanzamt München - Steuerfahndung 


8. Florstedt, Prof. Tim, EBS Universität für Wirtschaft und Recht 


9. Heist, Alexander, Rechtsanwalt


10. Lotzgeselle, Helmut, Vorsitzender Richter am Hessischen Finanzgericht


11. Schröm, Oliver, Journalist 


12. Spengel, Prof. Dr. Christoph, Universität Mannheim 


Der Finanzausschuss hat in seiner 131. Sitzung am 14. April 2021 eine öffentliche Anhörung zu allen vier Vorla-
gen durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme:


1. Anzinger, Prof. Dr. Heribert, Universität Ulm


2. Bundessteuerberaterkammer


3. Bundesverband deutscher Banken e.V. 


4. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V.


5. Die Deutsche Kreditwirtschaft


6. Florstedt, Prof. Dr. Tim, EBS Universität für Wirtschaft und Recht gGmbH 


7. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.


8. Handelsverband Deutschland – HDE e.V.


9. Heist, Alexander, Heist Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH


10. Jarass, Prof. Dr. Lorenz J., M.S. (Stanford Univ.), Hochschule RheinMain Wiesbaden 


11. Netzwerk Steuergerechtigkeit e.V.


12. Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. 
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13. Verband der Chemischen Industrie e.V. 


14. Zentralverband Elektrotechnik- und Elektrotechnikindustrie e.V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörungen ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Die Protokolle ein-
schließlich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen sind der Öffentlichkeit zugänglich.


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 143. Sitzung am 21. April
2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der 
Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 96. Sitzung am 21. April 2021 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 80. Sitzung am 21. April
2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der 
Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss Digitale Agenda hat den Gesetzentwurf in seiner 79. Sitzung am 21. April 2021 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme.


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 76. Sitzung am 14. April 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeits-
relevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüf-
bitte sei daher nicht erforderlich.


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27632 in seiner 125. Sitzung am 24. März 2021 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An-
hörung am 14. April 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 134. Sitzung am 
21. April 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung 
der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme des Gesetzentwurfs auf 
Drucksache 19/27632 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/27820 in seiner 125. Sitzung am 24. März 2021 erstma-
lig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung 
am 14. April 2021 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 
abgeschlossen.


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der AfD und FDP Ablehnung des Antrags auf Druck-
sache 19/27820. 


Zu Buchstabe c 
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Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/16836 in seiner 74. Sitzung am 4. März 2020 erstmalig 
beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 
9. September 2020 war der Antrag Gegenstand einer weiteren Anhörung am 14. April 2021. Der Finanzausschuss 
hat die Beratung des Antrags in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung 
des Antrags auf Drucksache 19/16836.


Zu Buchstabe d 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/5765 in seiner 74. Sitzung am 4. März 2020 erstmalig 
beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 
9. September 2020 war der Antrag Gegenstand einer weiteren Anhörung am 14. April 2021. Der Finanzausschuss 
hat die Beratung des Antrags in seiner 134. Sitzung am 21. April 2021 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
19/5765. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD bezeichneten den vorliegenden Gesetzentwurf als weiteren 
Schritt zur Verbesserung der Abzugsbesteuerung. Er bringe eine Modernisierung, Digitalisierung und Vereinfa-
chung der Verfahren. Gleichzeitig würden bestehende Möglichkeiten für Missbrauch und Steuerhinterziehung 
weiter eingeschränkt. Der Entwurf diene also auch der Missbrauchsbekämpfung. Ziel des Gesetzentwurfes sei es, 
„vor die Welle“ möglicher missbräuchlicher Gestaltungen und Betrugsfälle bei der Abzugsbesteuerung zu kom-
men. Man habe anhand so genannter „Cum-Fake“-Gestaltungen gesehen, dass immer wieder neue Missbrauchs-
modelle entstünden. Das Informationsdefizit der Steuerverwaltung müsse behoben werden, um Schaden abwen-
den zu können, bevor er entstehe. Missbrauch und Betrug müssten präventiv bekämpft werden. Dazu trage der 
vorliegende Gesetzentwurf bei.


Zentraler Punkt des Gesetzesvorhabens seien die erweiterten Informationspflichten für Kapitalerträge auszah-
lende Stellen. Der Aufbau einer Kapitalertragsteuer-Datenbank mit umfassenden Daten zu Steuerbescheinigungen 
sei entscheidend. So bekomme die Finanzverwaltung die Informationen, wer die Kapitalertragsteuer abführe, wer 
die Bescheinigung und wer die Rückerstattung erhalte. Gleichzeitig greife eine Haftungsverschärfung für die 
Aussteller von Kapitalertragsteuerbescheinigungen. Damit werde sich die Korrektheit der Angaben verbessern. 
Ein weiterer Baustein sei die Vereinfachung und Digitalisierung des Entlastungsverfahrens und seine Konzentra-
tion beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Durch die neue Struktur der Verfahren sei es besser möglich, 
Missbrauch und Betrug aufzudecken. Außerdem verbessere der Gesetzentwurf die Abwehr von Treaty-Shopping. 


Damit einher gehe eine bessere Ausstattung des BZSt. Nur so sei sichergestellt, dass die dort eingehenden Daten 
effizient verarbeitet werden könnten. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD hätten sich im Gesetzge-
bungsverfahren über den Stand, die Entwicklung sowie die Digitalisierung der Verfahren beim BZSt laufend 
informieren lassen. 


Der Gesetzentwurf verhindere außerdem durch Anpassungen im Umwandlungsteuergesetz rechtssicher miss-
bräuchliche Steuergestaltungen. Außerdem sei im Bereich der Verrechnungspreise die Umsetzung des BEPS-
Projektes der OECD vorangetrieben worden. Darüber hinaus seien im Vorabverständigungsverfahren mit dem 
Rechtsbehelfsverzicht bei Verständigungs- und Schiedsverfahren und bei der Vollstreckbarkeit steuerlicher Ver-
waltungsakte Verbesserungen erfolgt. 


Der Gesetzentwurf verursache bei den Kreditinstituten zwar einen teilweise erheblichen Zusatzaufwand, insbe-
sondere durch die notwendige Anpassung der IT-Systeme. Doch sei dies vertretbar, um die Verfahren zukunfts-
sicher zu machen. Langfristig werde durch die stärkere Digitalisierung eine Vereinfachung für alle Beteiligten 
resultieren.


Die Koalitionsfraktionen hätten 26 Änderungsanträge vorgelegt. Dabei habe man viele Anregungen des Bundes-
rates aufgegriffen. Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen verschiebe den Anwendungszeitpunkt für die er-
weiterten Vorgaben zur Bescheinigung und Meldung an das BZSt um ein Jahr. Damit werde der Tatsache Rech-
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nung getragen, dass die Umsetzung der Vorgaben für die Kreditwirtschaft und die Verwaltung komplex sei. Än-
derungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen nehme eine Verlängerung der Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von 
Corona-Sonderzahlungen bis zum 31. März 2022 vor. Dies sei ein wichtiges Zeichen in der Corona-Pandemie.


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, zum 30. Juni 2022 solle eine Evaluation der geltenden 
Rechtslage der Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger vorgenommen werden, die inländische Einkünfte aus 
der Überlassung von Rechten erzielten, die in ein inländisches Register eingetragen seien. Dabei sollten insbe-
sondere die bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erfahrungen mit der praktischen Anwendung des geltenden 
Rechts berücksichtigt werden. 


Nach geltendem Recht (§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchst. f und Nummer 6 EStG) unterliege die Überlassung von 
Rechten, die in ein inländisches Register eingetragen seien, auch dann der beschränkten Steuerpflicht, wenn die 
Überlassung ausschließlich zwischen zwei ausländischen Steuerrechtssubjekten und ohne eine Verwertung des 
Rechts im Inland erfolge. Auf Kritik stoße hierbei der administrative Aufwand im Zusammenhang mit Lizenz-
zahlungen an Steuerpflichtige, die in Staaten ansässig seien, mit denen die Bundesrepublik Deutschland ein Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen habe, auch wenn bei ihnen aufgrund der Vor-
schriften des Abkommens letztlich keine deutsche Besteuerung erfolgen könne. Auch in diesen Fällen seien zwar 
die Regelungen des Steuerabzugsverfahrens nach § 50a Absatz 1 Nummer 3 EStG zu beachten. Hierfür sei aber 
gegenwärtig ein vereinfachtes Verfahren für bis zum 30. September 2021 zufließende Vergütungen aufgrund des 
BMF-Schreibens vom 11. Februar 2021, BStBl Teil I S. 300, vorgesehen. Das BMF erkläre, dass es sich gegen-
über den Obersten Finanzbehörden der Länder für eine Verlängerung dieser Regelung bis ebenfalls zum 30. Juni 
2022 einsetzen werde. 


Das Bundesministerium der Finanzen gab hierzu folgende Erklärung ab: 


„Zum 30. Juni 2022 soll eine Evaluation der geltenden Rechtslage der Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger 
erfolgen, die inländische Einkünfte aus der Überlassung von Rechten erzielen, die in ein inländisches Register 
eingetragen sind. Unterliegen diese Einkünfte dem Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 3 EStG, gilt für 
Vergütungen, die bis zum 30. September 2021 zufließen, ein vereinfachtes Verfahren zur Entlastung vom Steu-
erabzug nach Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung aufgrund des BMF-Schreibens vom 11. Feb-
ruar 2021, BStBl Teil I S. 300.  


Das Bundesministerium der Finanzen wird mit Blick auf die zum 30. Juni 2022 stattfindende Evaluation der 
geltenden Rechtslage, die obersten Finanzbehörden der Länder um Zustimmung zu einer Ausdehnung der Ver-
fahrensvereinfachung in Abkommensfällen auf Vergütungen bitten, die bis zum 30. Juni 2022 zufließen.“ 


Die Fraktion der CDU/CSU betonte, zum vorliegenden Antrag der Fraktion der FDP, der vorliegende Gesetz-
entwurf sehe in keine Weise eine Abschaffung der Abgeltungsteuer vor. Im Gegenteil werde durch den Gesetz-
entwurf ihre Abwicklung vereinfacht. Die in den Anträgen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN adressierte Cum-Ex-Problematik sei gelöst. Der vorliegende Gesetzentwurf nehme hierzu 
letzte Aufräumarbeiten vor, damit sichergestellt sei, dass ein solcher Betrug zukünftig nicht mehr passiere. 


Die Fraktion der SPD wies darauf hin, dass sie gerne noch zwei weitere Anregungen des Bundesrates aufgegrif-
fen hätte, um die Thematik von Steuergestaltungen durch Verschiebungen im Rahmen der konzerninternen Fi-
nanzbeziehungen zu adressieren. Hier wäre die Umsetzung der OECD-Verrechnungspreis-Leitlinie Kapitel 10 
sinnvoll gewesen. Man werde sich der Thematik im Rahmen eines weiteren Gesetzgebungsverfahrens noch ein-
mal annehmen.


Die Fraktion der AfD bezeichnete den Gesetzentwurf als notwendige Korrektur und nicht als vorausschauende
Gesetzgebung. Er enthalte viele richtige Absichten und Regelungen. Dazu gehörten die Stärkung des BZSt und 
eine Verbesserung der Verwaltungsprozesse. Dadurch verbesserten sich auch die Informationslage der Behörden 
und die Möglichkeit, notwendige Überprüfungen vorzunehmen. Die Vorlage von 26 Änderungsanträgen der Ko-
alitionsfraktionen zeige, dass der Gesetzentwurf mit heißer Nadel gestrickt sei. Die Anträge bedeuteten zum über-
wiegenden Teil Verbesserungen des Gesetzentwurfs, denen man zustimme.


Kritisch sei, dass eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung ohne Möglichkeit zur Exkulpation für das 
Ausstellen von Bescheinigungen vorgesehen sei. Diese Regelung sei in der bestehenden Rechtsordnung einmalig 
und werde keinen Bestand haben.
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Außerdem verursache der Gesetzentwurf teilweise einen übertriebenen administrativen Aufwand. Die Feststel-
lung der Identität der Aktionäre zu jedem Dividendenbeschluss sei beispielsweise bei einem Unternehmen wie 
Siemens mit 826 000 Aktionären schlicht absurd. Außerdem sei diese Anforderung nicht zielführend, sondern 
lediglich eine willkürliche Datensammlung. Der Sachverständige Prof. Dr. Tim Florstedt habe dies in seiner Stel-
lungnahme als Reform aufs „Geratewohl“ und als Verlegenheitslösung bezeichnet.  


Die Fraktion der AfD bezweifelte die Verhältnismäßigkeit vieler Maßnahmen des Gesetzentwurfs. Die Verpflich-
tung zu näheren Angaben beim Leih- und Pensionsgeschäft seien weder sinnvoll noch nachvollziehbar. Zusatz-
angaben, die nicht zwischen der formalen Aktieninhaberschaft und dem materiellen Steuereigentum an den Aktien 
unterschieden, seien nicht sinnvoll. Es sei auch ein Zeichen einer schlechten Gesetzgebung, wenn eine Informa-
tionsermittlung über die Verwahrerkette gefordert werde, die aber teilweise gar nicht umsetzbar sei. Bei vielen, 
insbesondere US-amerikanischen Depotbanken werde man die geforderten Informationen nicht erhalten können. 


Der Gesetzentwurf verfolge eine gute Absicht und die von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen Änderungen 
seien sinnvoll. Allerdings seien gleichzeitig viele Regelungen misslungen. Deswegen enthalte sich die Fraktion 
der AfD insgesamt. Dem Antrag der Fraktion der FDP stimme man zu, um der Abgeltungsteuer als sinnvollem 
Instrument Rückenwind zu verleihen. 


Die Fraktion der FDP bezeichnete den vorliegenden Gesetzentwurf als „kleines Jahressteuergesetz“. Denn nicht 
alle vorgenommenen Regelungen würden tatsächlich die Abzugsteuer betreffen. Die 26 Änderungsanträge der 
Koalitionsfraktionen würden das Feld sogar noch erweitern. Die meisten der Änderungsanträge seien zwar sinn-
voll. Doch der zugrundeliegende Gesetzentwurf habe viele Schwachstellen. Die Zielsetzung des Gesetzentwurfs 
einer Vereinfachung und Digitalisierung der Verfahren sei zwar richtig. Dies gelte auch für die Bekämpfung von 
Steuervermeidung und Betrug, etwa durch Cum-Ex-Geschäfte. Doch die Umsetzung dieser Ziele durch den Ge-
setzentwurf erfolge in großen Teilen durch die Verlagerung von Aufgaben auf Kreditwirtschaft und Aktiengesell-
schaften. Gleichzeitig werde eine Flut von Daten erhoben, die von den Betroffenen gar nicht immer geliefert 
werden könnten. Teilweise seien die Verpflichteten auf Zulieferungen Dritter angewiesen, auf die sie keinen 
rechtlichen Anspruch hätten. Teilweise sei unklar, für welche Zwecke bestimmte Daten überhaupt gesammelt 
werden sollten. Außerdem werde in vielen Fällen ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht. Dies habe die 
öffentliche Anhörung klar gezeigt. Die Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit zeige deutliche Mängel am Gesetzentwurf. Zwar sei die Zielrichtung zu begrüßen, doch werde 
man sich wegen dieser Mängel insgesamt enthalten.


Die Fraktion der FDP verwies auf ihren vorliegenden Antrag. Er sei notwendig, weil die Koalitionsfraktionen die 
Abgeltungssteuer zumindest in Teilbereichen in Frage gestellt hätten. Außerdem fordere der Antrag eine Wieder-
einführung der Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen nach einer Spekulationsfrist für Aktien. Gerade Klein-
anlegern sollte die Aktienanlage zur Altersvorsorge besser ermöglicht werden. 


Die Anträge der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnte die Fraktion der FDP ab. 


Die Fraktion DIE LINKE. führte aus, der Gesetzentwurf beinhalte eine Reihe von begrüßenswerten Maßnah-
men. Dazu gehörten die erweiterten elektronischen Meldepflichten der Finanzinstitute. Dies solle die Kontrollde-
fizite in Bezug auf die Kapitalerträge lösen und zukünftig missbräuchlichen Gestaltungen entgegenwirken. Doch
sei davon auszugehen, dass es auch zukünftig Gestaltungsmöglichkeiten geben werde. Dessen seien sich auch die 
Koalitionsfraktionen bewusst. In den vergangenen Jahren hätten die Marktakteure stets von neuen Gestaltungs-
modellen berichtet. Dies wolle man gemeinsam verhindern. 


Der vorliegende Gesetzentwurf löse zwar eine Reihe neuer Meldepflichten aus. Doch ein besserer und effiziente-
rer Weg zur Bekämpfung von Gestaltungsmissbrauch wäre ein datengestützter Abgleich zwischen gezahlten Ka-
pitalertragsteuern und Erstattungsanträgen. Ein solches Verfahren habe der Sachverständige Prof. Dr. Lorenz Ja-
rass vor kurzem dargelegt. Das Grundproblem bestehe in einem institutionellen und zeitlichen Auseinanderfallen 
von Steuerbescheinigungen und Steuerzahlungen. Dieses Grundproblem werde durch den vorliegenden Gesetz-
entwurf nicht behoben. Die Fraktion DIE LINKE. fordere einen datenbankgestützten Abgleich. Auch sollte zu-
künftig das BZSt nur noch eine Bescheinigung über die Zahlung der Kapitalertragsteuer ausstellen, nachdem das 
Finanzinstitut die Kapitalertragsteuer an das BZSt unter detaillierten Angaben zum Steuerpflichtigen überwiesen 
habe. Diese Bescheinigung könnte dann von den Steuerpflichtigen ihrer Steuererklärung beigefügt werden. Das 
zuständige Finanzamt könnte dann die Gültigkeit der Bescheinigung automatisiert beim BZSt abfragen. Außer-


V
ora


bfa
ssu


ng
 - w


ird du
rch


 die le
kto


rie
rte F


a
ssung


 ersetzt. 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 75 – Drucksache 19/28925


dem könnte überprüft werden, ob die Bescheinigung bereits genutzt worden sei. Durch die strikt personenbezo-
gene Bescheinigung könnte eine Nutzung durch Dritte verhindert werden. Mit diesem Verfahren würde der Prob-
lematik besser begegnet, als es der vorliegende Gesetzentwurf tue. Dies gelte umso mehr, da die vorgesehenen 
Bußgelder relativ gering seien. Zwar sollten die Aussteller zukünftig für den gesamten Steuerschaden haftbar 
gemacht werden können. Doch wenn es kein klares und einfaches Verfahren gebe, verblieben bei den Ausstellern 
Rechtsunsicherheiten.


Insgesamt enthalte sich die Fraktion DIE LINKE. Zwar gebe es Verbesserungen, doch sei die skizzierte daten-
bankgestützte Lösung notwendig. Dann wären auch viele der komplizierten Begleitmaßnahmen überflüssig. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bezweifelte, dass man mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, wie 
von den Koalitionsfraktionen erhofft, „vor die Welle“ missbräuchlicher Steuergestaltungen komme. Man laufe 
weiter hinterher. Der Gesetzentwurf führe weitere unbestimmte Rechtsbegriffe ein, deren Regelungsgehalt wohl 
erst in einigen Jahren vom Bundesfinanzhof klargestellt werde. Gleichzeitig verursache der Gesetzentwurf eine 
Menge zusätzlicher Bürokratie, die eine Nachverfolgung von Steuererstattungen und Bescheinigungen eher ver-
kompliziere als vereinfache. So werde die Finanzverwaltung erneute Umgehungen und Gestaltungen bei der Di-
videndenbesteuerung nicht präventiv vermeiden können. Daher enthalte sich die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN insgesamt zum Gesetzentwurf.


Die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf habe demonstriert, dass er zwar in Teilen in die richtige Richtung 
gehe und sich damit einer steuerrechtlichen Problematik annehme, die bislang noch viel zu wenig adressiert wor-
den sei: der Intransparenz und der Gestaltungsanfälligkeit bei der Dividendenbesteuerung.  


Andererseits habe die Anhörung auch aufgezeigt, welche riesigen Löcher noch in der Regelung klaffen würden. 
Die nach einhelliger Auffassung auch heute weiterhin möglichen Cum-Ex/Cum-Cum-ähnlichen Steuergestaltun-
gen würden durch die avisierte Verschärfung nicht verhindert, sondern lediglich teilweise erschwert, indem den 
Wertpapieremittenten und auszahlenden Stellen aufwendige Meldepflichten auferlegt würden. Damit gehe die 
Reform nicht weit genug. 


Der deutsche Steuergesetzgeber werde weiterhin den Akteuren am Kapitalmarkt hinterherlaufen und sich wun-
dern, dass am Ende Steuereinnahmen fehlten – wenn es ihm überhaupt auffalle. Denn die zentralen Probleme, die 
Cum-Ex und Cum-Cum und womöglich andere, bislang gänzlich unbekannte Konstellationen ermöglicht hätten, 
würden nicht angegangen. 


Die mit dem Gesetzentwurf vorgenommene Reform sei angesichts des offensichtlichen Informationsmangels der 
Behörden in Bezug auf derartige Steuersachverhalte notwendig. Noch notwendiger wäre aber ein Systemwechsel, 
bei dem die Erstattungsverfahren nach der Zahl der tatsächlich ausgezahlten Dividenden kontingentiert würden. 
Einen entsprechenden Vorschlag habe der Sachverständige Prof. Dr. Lorenz Jarass vorgelegt. Auch die Fraktion 
DIE LINKE. habe dies in ihrem vorliegenden Antrag aufgegriffen. 


Indem von autarken Steuerbescheinigungen auf ausschüttungsberechtigte Aktien zu einer elektronischen Ver-
knüpfung von tatsächlich erfolgter Abführung und Erstattungsanspruch übergegangen werde, würden Hinterzie-
hungsmodelle, wie sie derzeit noch möglich seien, unbürokratisch verhindert. Das könnten auch umfangreiche 
Meldepflichten nicht leisten: Einerseits werde es den ausstellenden Stellen nach Meinung sowohl der Wirtschafts-
verbände als auch der Expertinnen und Experten kaum möglich sein, alle geforderten Informationen umfassend 
zu liefern. Vor allem aber werde auch die Meldung dieser Informationen die mehrfache Ausstellung von Kapital-
ertragsteuerbescheinigungen und konsekutiv unberechtigte Erstattungen der Abzugsteuer nicht verhindern. 


In den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen würden beinahe durchgängig unwesentliche oder unproble-
matische Punkte angesprochen, daher könne man weitgehend zustimmen. Gleichzeitig würden wichtige Punkte 
fehlen: Beispielsweise seien die Anhebung der Haltefrist von 45 auf 90 Tage sowie eine Erhöhung des zu tragen-
den wirtschaftlichen Risikos (Mindestwertänderungsrisiko) von 70% auf 100% als sinnvolle Maßnahmen zur 
Verringerung von Cum/Cum-Gestaltungen in der Anhörung thematisiert worden. Außerdem sei der Vorschlag 
des Bundesrats zu einer Reform des Fremdvergleichsgrundsatzes nicht aufgegriffen worden. Darüber hinaus sei 
in der Anhörung deutlich geworden, dass eine Anzeigepflicht für Steuergestaltungen auch im nationalen Rahmen 
ein notwendiger Bestandteil einer Lösung der Problematik wäre. 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 
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Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 19/27632 sind aus der Zu-
sammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderun-
gen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten insgesamt 26 Änderungsanträge ein.


Voten der Fraktionen:


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Verlängerung der Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von 
Corona-Sonderzahlungen nach § 3 Nummer 11a EStG bis zum 31. März 2022) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Tonnagesteuer; Hinzurechnung Unterschiedsbetrag, unentgeltliche 
Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: B90/GR 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Übertragbarkeit des Freibetrags für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf eines volljährigen Kindes) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Unentgeltliche Depotübertragung nach § 43 Absatz 1 Satz 6 Num-
mer 5 EStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Abstandnahme vom Steuerabzug bei Dauerüberzahlern) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 
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Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Verweisanpassung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Abgabe Steueranmeldung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (Freistellungsbescheinigung Geltungszeitraum) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE.


Enthaltung: B90/GR  


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Anwendungszeitpunkt der Regelungen zur Steuerbescheinigung 
und Datenübermittlung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (Berücksichtigung steuerfreier Arbeitgeberzuschüsse bei der Vor-
sorgepauschale) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen (Abzug von Unterhaltsleistungen, Nachweis zum Grad der Behin-
derung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 
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Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen (Verrechnung negativer Einkünfte) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen (Außensteuergesetz; Fremdvergleichsgrundsatz - grenzüberschrei-
tende Gewinnabgrenzung in multinational tätigen Unternehmensgruppen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


Änderungsantrag 14 der Koalitionsfraktionen (Informationsaustausch über kapitalmarktbezogene Gestaltungen) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 15 der Koalitionsfraktionen (Vorabverständigungsverfahren; Vermeidung Doppelbesteuerung
I) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 16 der Koalitionsfraktionen (Vorabverständigungsverfahren; Vermeid. Doppelbesteuerung II) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 17 der Koalitionsfraktionen (Vorabverständigungsverfahren; Vermeid. Doppelbesteuerung III)
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Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 18 der Koalitionsfraktionen (Vorabverständigungsverfahren; Vermeid. Doppelbesteuerung IV) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR


Ablehnung: AfD


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 19 der Koalitionsfraktionen (Angleichung der Berechnungsmethoden für Kleinunternehmer-
Umsatzschwellen nach AO und UStG in § 141 Absatz 1 AO) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE.


Ablehnung: - 


Enthaltung: B90/GR 


Änderungsantrag 20 der Koalitionsfraktionen (Festsetzung von Verspätungszuschlägen bei verspäteter Abgabe 
der Anmeldung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE.


Ablehnung: - 


Enthaltung: B90/GR 


Änderungsantrag 21 der Koalitionsfraktionen (Vollstreckung aus dem Restrukturierungsplan) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 22 der Koalitionsfraktionen (Vorabverständigungsverfahren; Vermeidung Doppelbesteuerung
- Finanzverwaltungsgesetz) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 
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Änderungsantrag 23 der Koalitionsfraktionen (Zuständigkeit des BZSt für das Besteuerungsverfahren nach § 18 
Absatz 5a UStG für ausländische Missionen, berufskonsularische Vertretungen und deren Mitglieder) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 24 der Koalitionsfraktionen (Korrektur Verweisfehler in § 27 UStG) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 25 der Koalitionsfraktionen (Abfrage von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern durch die 
nach dem Wettbewerbsregistergesetz zuständige Registerbehörde beim Bundeszentralamt für Steuern) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 26 der Koalitionsfraktionen (Änderung der Biersteuermengenstaffel) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD


Ablehnung: B90/GR 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE.
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B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes)


Zu Nummer 2 – neu - 


§ 3 Nummer 11a 


Nach § 3 Nummer 11a EStG in der geltenden Fassung sind die in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni 2021 auf 
Grund der Corona-Krise an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezahlten Beihilfen und Unterstützungen bis 
zur Höhe von 1 500 Euro steuerfrei, sofern sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden 
(keine Umwandlung von zuvor schon zugesagten, steuerpflichtigen Entgeltbestandteilen).  


Auch die „Corona-Prämien“, die an bestimmte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insbesondere in den Alten-
pflegeinrichtungen gezahlt werden („Pflegeboni“), fallen unter diese Steuerbefreiung.  


Mittlerweile zeichnet sich immer klarer ab, dass insbesondere die eingeführten Antrags- und Erstattungsverfahren 
bei den Pflegekassen und den Ländern und zudem auch die Entscheidungs- und Auszahlungsprozesse bei den 
Arbeitgebern langwieriger sind als zunächst angenommen. Das setzt viele Arbeitgeber unter Zeitdruck. Da die 
Steuerbefreiung in § 3 Nummer 11a EStG in der geltenden Fassung bis zum 30. Juni 2021 befristet ist und es 
insoweit auf die Zahlung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ankommt, wäre eine erst später ausgezahlte 
„Corona-Beihilfe bzw. -Prämie“ nicht mehr steuerbegünstig. Die vorgenannten Probleme können in allen Bran-
chen auftreten.


Außerdem spielt dieses Entlohnungsinstrument zwischenzeitlich auch als nicht unwesentlicher Baustein in ver-
schiedenen Tarifvertragsverhandlungen eine Rolle. Bei vielen Arbeitgebern ist aktuell und in naher Zukunft kaum 
Liquidität vorhanden, um Corona-Beihilfen oder -Prämie zeitnah – zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn - auszuzahlen. Die Verlängerung der Zahlungsfrist für steuerfreie „Corona-Beihilfen“ bis zum 
31. März 2022 verschafft den Arbeitgebern insgesamt Zeit für eine steuerbegünstigte Abwicklung.  


Der Steuerfreibetrag von max. 1 500 Euro bleibt unverändert. Die Fristverlängerung in § 3 Nummer 11a EStG 
führt nicht dazu, dass die 1 500 Euro mehrfach steuerfrei - womöglich zusätzlich zu einem nach § 3 Nummer 11a 
EStG steuerfrei gewährten Betrag von 1 500 Euro im Jahr 2020 - ausgezahlt werden könnte. Lediglich der Zeit-
raum für die Gewährung des Betrages wird gestreckt (ggf. auch in mehreren Teilraten bis zu insgesamt 
1 500 Euro).  


Zu Nummer 3 - neu  


§ 5a Absatz 4  


Die Neufassung des § 5a Absatz 4 Satz 5 und 6 EStG verankert die bisherige Verwaltungsauffassung im Gesetz, 
d. h., in Fällen einer Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb 
zum Buchwert nach § 6 Absatz 3 EStG geht der Unterschiedsbetrag insoweit auf den Rechtsnachfolger über und 
es erfolgt entsprechend beim Übertragenden keine Hinzurechnung.  


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteilen vom 28. November 2019 - IV R 28/19 – und vom 29. April 2020 – 
IV R 17/19 – entschieden, dass der in § 5a Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 EStG („in dem Jahr des Ausscheidens eines 
Gesellschafters hinsichtlich des auf ihn entfallenden Anteils“) angeführte Tatbestand des Ausscheidens eines Ge-
sellschafters auch Übertragungen nach § 6 Absatz 3 EStG umfasst und es damit in diesen Fällen zu einer Aufde-
ckung des Unterschiedsbetrags käme.


Damit ist der BFH der langjährigen Verwaltungsauffassung entgegengetreten, wonach der Unterschiedsbetrag bei 
einer Buchwertfortführung auf den Rechtsnachfolger übergeht und entsprechend beim Rechtsvorgänger keine 
Hinzurechnung erfolgt; vgl. Randnummer (Rn.) 28 des BMF-Schreibens vom 12. Juni 2002, BStBl I S. 614, i. d. 
F des BMF-Schreibens vom 31. Oktober 2008, BStBl I S. 956.  
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Mit der genannten BFH-Rechtsprechung wird eine Jahrzehnte geltende Verwaltungsauffassung und –praxis, an 
der sich auch die Steuerpflichtigen orientiert haben, geändert. Sie berücksichtigt nicht den an vielen Stellen judi-
zierten und praktizierten Grundsatz des Ertragsteuerrechts, dass Erbfall und vorweggenommene Erbfolge grund-
sätzlich keine Veräußerung darstellen. Sie führt ferner zu einer Ungleichbehandlung von Einzelunternehmer und 
Mitunternehmer, ohne dass Gründe für diese Ungleichbehandlung angeführt werden können. 


Der Grundgedanke des § 5a Absatz 4 EStG ist es, die in der Zeit vor dem Übergang zur Tonnagebesteuerung 
entstandenen stillen Reserven quasi „einzufrieren“. Sie sollen erst dann der Besteuerung zugeführt werden, wenn 
die Tonnagesteuer beendet wird, sei es durch Abwahl der Tonnagebesteuerung, durch Nutzungsänderung oder 
durch Ausscheiden des Schiffes aus dem Betriebsvermögen. Letzteres ist insbesondere der Fall der Veräußerung 
des Schiffes. Da bei Mitunternehmerschaften eine Veräußerung auch auf der Ebene des Mitunternehmers möglich 
ist, bedurfte es insoweit einer ausdrücklichen Regelung, die durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 geschaffen 
wurde.  


Sowohl im Jahr 1998 (Schaffung der Tonnagebesteuerung) als auch im Jahr 1999 (Steuerbereinigungsgesetz) 
herrschte der Grundsatz, dass bei der unentgeltlichen Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunterneh-
meranteilen die sog. Fußstapfentheorie zur Anwendung kommt, d. h. die Übertragung nicht zur Aufdeckung von 
stillen Reserven führt (§ 7 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, ab 1999: § 6 Absatz 3 EStG). Auch 
bei der Anwendung von Verbleibensvoraussetzungen wurde und wird die unentgeltliche Übertragung als un-
schädliches Ereignis angesehen.


Es gibt keinen ersichtlichen Grund, von diesem Grundsatz bei der Tonnagebesteuerung abzuweichen. Hätte der 
Gesetzgeber von diesem Grundsatz abweichen wollen, wäre


– eine ausführliche Darstellung in der Gesetzesbegründung (anstelle einer Darstellung als schlichte „Klarstel-
lung“) naheliegend gewesen, 


– eine Parallelregelung für Einzelunternehmer zwingend geboten. 


Die Formulierung „Ausscheiden eines Gesellschafters“, kann letztlich nur als Umschreibung des Tatbestands der 
„Veräußerung des Mitunternehmeranteils“ gewertet werden.


Auch das bereits im Jahr 1999 (vor dem Inkrafttreten des Steuerbereinigungsgesetzes 1999) veröffentlichte An-
wendungsschreiben ordnet (nur) die Veräußerung des Mitunternehmeranteils den die Hinzurechnung auslösenden 
Vorgängen zu. Noch deutlicher sind die späteren Fassungen des Anwendungsschreibens. 


Zumindest im Ertragsteuerrecht werden Erbfolge und vorweggenommene Erbfolge der Fußstapfentheorie zuge-
ordnet, d. h. diese Vorgänge führen weder zur Aufdeckung von stillen Reserven noch zum Verstoß gegen Ver-
bleibensvoraussetzungen. Dabei ist im Zusammenhang mit der Tonnagebesteuerung auch zu berücksichtigen, 
dass von der streitigen Rechtsfrage nicht nur Kapitalanleger, sondern auch „aktive“ Unternehmer im kleinen und 
mittleren Unternehmenssegment betroffen sind. So würde im Fall der Ein-Gesellschafter-GmbH & Co KG der 
Erbfall die Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags auslösen, ohne dass Liquidität zur Steuerzahlung zur Verfü-
gung steht. Auch die vorweggenommene Erbfolge durch unentgeltliche Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG 
würde die Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags auslösen. 


Die Neuregelung ist auf die Fälle einer unentgeltlichen Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG beschränkt. Entgelt-
liche Übertragungen führen demgegenüber zu einer Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags, wie dies exempla-
risch in der Neufassung des § 5a Absatz 4 Satz 4 EStG für Fälle der §§ 20 und 24 des Umwandlungssteuergesetzes 
(UmwStG) klargestellt ist.


Im Zuge der Neufassung des § 5a Absatz 4 EStG wird mit der Änderung von § 5a Absatz 4 Satz 3 Nummer 3
EStG nunmehr auch klargestellt, dass eine Minderung der Beteiligung eines Gesellschafters auch nur zu einer 
entsprechenden anteiligen Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags führt.  


Mit dem neuen Satz 6 in § 5a Absatz 4 EStG wird ferner klargestellt, dass ein gegenüber dem Rechtsvorgänger 
festgestellter Unterschiedsbetrag in den Fällen, in denen der Unterschiedsbetrag beim Rechtsvorgänger nicht hin-
zuzurechnen ist, ohne gesonderten Verwaltungsakt gegenüber dem Rechtsnachfolger wirkt. Dies ergibt sich ins-
besondere aus dem in Bezug genommenen Absatz 2 Satz 1 des § 182 der Abgabenordnung, wonach ein Feststel-
lungsbescheid auch gegenüber dem Rechtsnachfolger, auf den der Gegenstand der Feststellung nach dem Fest-
stellungszeitpunkt mit steuerlicher Wirkung übergeht, wirkt. Die Regelung stellt eine Klarstellung der bisherigen 
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Erklärungs- und Verwaltungspraxis dar, wonach in Fällen der unentgeltlichen Rechtsnachfolge keine Änderung 
des Feststellungsbescheids erfolgt. 


Zu Nummer 4 – neu - 


§ 32 Absatz 6 Satz 6 


Die geminderte Leistungsfähigkeit von Steuerpflichtigen mit Kindern wird steuerlich im so genannten Familien-
leistungsausgleich berücksichtigt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteu-
erung von Eltern ein Einkommensbetrag in Höhe des sächlichen Existenzminimums ihrer Kinder nicht besteuert 
werden. Dies wird durch den Kinderfreibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG sichergestellt. Dieser steht jedem Eltern-
teil pro Kind in Höhe von 2 730 Euro zu. Nach der weiteren Rechtsprechung des BVerfG (Beschluss vom 10. 
November 1998 - 2 BvR 1057/91 - BStBl 1999 II S. 182) ist neben dem sächlichen Mindestbedarf auch der Bedarf 
für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung eines Kindes steuerfrei zu belassen. Dies wird durch den ebenfalls 
in § 32 Absatz 6 EStG geregelten Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-
Freibetrag) gewährleistet, der für jeden Elternteil zuletzt 1 464 Euro pro Kind beträgt. 


Die bisherige Verwaltungspraxis sieht vor, dass bei minderjährigen und volljährigen Kindern der BEA-Freibetrag 
der Übertragung des Kinderfreibetrags folgt. Dieser Grundsatz ergab sich nach Auffassung der Verwaltung aus 
§ 32 Absatz 6 Satz 6 EStG. Der Bundesfinanzhof hat jedoch mit Urteilen vom 22. April 2020 (III R 61/18 und III 
R 25/19) entschieden, dass der dem anderen Elternteil zustehende Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) nach Volljährigkeit des Kindes auch im Fall der Verletzung der Un-
terhaltsverpflichtung nicht auf den alleinerziehenden Elternteil übertragen werden kann. Dadurch erhält ein seiner 
Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommender Elternteil den halben BEA-Freibetrag, obwohl er nicht mit Unter-
haltsaufwand belastet ist. 


Infolge dieser Rechtsprechung wird einem alleinerziehenden Elternteil der halbe BEA-Freibetrag für das volljäh-
rige Kind verwehrt, obwohl er die Unterhaltslasten des Kindes alleine trägt. Dadurch wird dem alleinerziehenden 
Elternteil die verfassungsrechtlich notwendige Steuerfreistellung der (hälftigen) Bedarfe für Betreuung und Er-
ziehung oder Ausbildung vorenthalten. 


Außerdem führte die Anwendung der BFH-Rechtsprechung dazu, dass die grundsätzliche Mitübertragung des 
BEA-Freibetrages weder für volljährige noch für minderjährige Kinder erfolgen kann.  


Mit der Ergänzung des § 32 Absatz 6 Satz 6 EStG wird geregelt, dass mit Wirkung ab Veranlagungszeitraum 2021 
die Übertragung des Kinderfreibetrags stets auch zur Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf führt. Damit wird die bisherige Verwaltungsauffassung gesetzlich festgeschrie-
ben.  


Zu Nummer 6 – neu - 


§ 43 Absatz 1 Satz 6 Nummer 5 Satz 2 bis 5 - neu - 


Die Regelung folgt einem Petitum des Bundesrates. Gemäß § 43 Absatz 1 Satz 6 EStG hat die auszahlende Stelle 
bei unentgeltlichen Depotüberträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 5 EStG die dort aufgeführten Daten an die 
Finanzverwaltung zu melden. Hierzu gehören insbesondere auch die Steueridentifikationsnummer und das Ge-
burtsdatum des Übertragenden sowie des Empfängers. 


Während bei einem internen Depotübertrag, das heißt bei einem Depotübertrag von Kunde A auf Kunde B des-
selben Kreditinstituts, die Steueridentifikationsnummern und die Geburtsdaten von Übertragenden und Überneh-
mendem vorliegen und die Richtigkeit der angegebenen Identifikationsnummer über das Kirchensteuerabrufver-
fahren validiert werden können, ist dies bei einem externen Depotübertrag bislang nicht möglich. 


Bei einem externen Depotübertrag liegen nur die Daten des eigenen Kunden vor. Hinsichtlich der Daten des 
übernehmenden Kunden muss das Kreditinstitut derzeit auf die Angaben des eigenen Kunden im Formular ver-
trauen. Mangels direkter Kundenbeziehung besteht für das Kreditinstitut des Übertragenden jedoch keine Mög-
lichkeit, die Daten (Identifikationsnummer und Geburtsdatum) zu überprüfen. 


Um die Datenqualität zu verbessern und die massenhafte Ablehnung von Datensätzen bei der Plausibilitätsprü-
fung im „Ident-Verfahren“ (Prüfung der angegebenen Steuer-ID in Verbindung mit dem Geburtsdatum) durch die 
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Finanzverwaltung zu vermeiden, werden die meldenden Instituten in die Lage versetzt - über die vorgesehene 
Abfrage - die notwendigen Daten zu übermitteln. 


Zu Nummer 8 Buchstabe b – neu – und Nummer 9 – neu - 


§ 44a Absatz 10 Satz 1 und § 44b Absatz 2 


Die Regelung greift ein Petitum des Bundesrats auf, sogenannte Dauerüberzahlerbescheinigungen aus dem Kata-
log der nach § 44a Absatz 10 EStG eine Abstandnahme vom Steuerabzug bei Dividendenzahlungen aus inländi-
schen girosammelverwahrten Aktien begründenden Bescheinigungen auszunehmen. Die Regelung bezweckt die 
Verhinderung von Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung, da nach Erkenntnissen aus der Auf-
arbeitung von Cum/Cum-Gestaltungen auch die Inhaber von Dauerüberzahlerbescheinigungen als Vehikel zur 
Umgehung der Dividendenbesteuerung genutzt wurden. 


Die Änderung in § 44b EStG ist eine redaktionelle Anpassung auf den neu gefassten Katalog in § 44a Absatz 10 
EStG durch den Wegfall der bisherigen Nummer 2. 


Zu Nummer 13 – neu - 


§ 50 Absatz 1 Satz 2 


Mit dem Jahressteuergesetz 2020 (JStG) 2020 wurde in § 50 Absatz 1 EStG ein neuer Satz 3 in das Gesetz einge-
fügt. Dabei wurde übersehen, den Verweis im vorhergehenden Satz 2 auf Satz 4 (nunmehr nach Änderung durch 
das JStG 2020 Satz 5) zu ändern. Dieses redaktionelle Versehen wird beseitigt.  


Zu Nummer 14 Buchstabe b 


§ 50a Absatz 5 Satz 3 und Satz 4 – neu - 


Die Formulierung von § 50a Absatz 5 Satz 3 EStG im Gesetzentwurf ist missverständlich. Nach dem Wortlaut ist 
die einzubehaltende Steuer anzumelden, auch wenn ein Steuerabzug nach § 50a Absatz 2 Satz 3, Absatz 4 Satz 1
EStG oder nach § 50c Absatz 2 EStG nicht vorzunehmen ist. In diesen Fällen gibt es aber keine einzubehaltende 
Steuer, da eine Einbehaltungspflicht gerade nicht besteht. Deshalb wird eine redaktionelle Änderung des § 50a 
Absatz 5 Satz 3 ff. EStG vorgenommen, die dem Rechnung trägt. Der Übersichtlichkeit halber wird diese Rege-
lung der Anmeldepflicht für Fälle, in denen keine Steuer einzubehalten ist, in einen neuen Satz 4 aufgenommen. 


Zu Nummer 15  


§ 50c Absatz 2 Satz 4 


Nach dem Gesetzentwurf wird der Geltungszeitraum der Freistellungsbescheinigung in Abkehr von der aktuellen 
Gesetzesregelung frühestens auf den Zeitpunkt der Ausstellung begrenzt. Dadurch entfiele die Möglichkeit, für 
die im Zeitraum zwischen Antragseingang und Ausstellung der Freistellungsbescheinigung einbehaltene und ab-
geführte Steuer nach § 37 Absatz 2 Satz 1 AO Erstattung beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen oder 
die entsprechende Steueranmeldung zu ändern. Die Möglichkeit dieses Vorgehens soll aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes der Steuerpflichtigen weiterhin bestehen bleiben.  


Zwar bestehen damit weiterhin zwei Verfahren, in denen eine Erstattung beantragt werden kann, aber es kann 
hierdurch die Abwicklung für den Steuerpflichtigen beschleunigt und vereinfacht werden. 


Zu Nummer 21 Buchstabe a - neu - 


§ 52 Absatz 10 Satz 4 - neu - 


§ 52 Absatz 10 Satz 4 EStG enthält die Anwendungsregelung zu dem neu gefassten § 5a Absatz 4 Satz 5 bis 7
EStG. 


Mit § 5a Absatz 4 Satz 5 bis 7 EStG wird die bestehende Verwaltungspraxis entsprechend Rn. 28 des BMF-
Schreibens vom 12. Juni 2002, BStBl I S. 614, i. d. F. des Schreibens vom 31. Oktober 2008, BStBl I S. 956, 
festgeschrieben. § 5a Absatz 4 Satz 5 und 6 EStG gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 1998 
beginnen. 


Damit soll zum einen in noch offenen Fällen einer Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG die andernfalls erforder-
liche (teilweise) Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags beim Übertragenden verhindert werden. Des Weiteren 
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soll mit dem Einbezug von § 5a Absatz 4 Satz 6 EStG in die Anwendungsregelung verfahrensrechtlich sicherge-
stellt werden, dass der festgestellte Unterschiedsbetrag auf den Rechtsnachfolger übergeht. Letzteres entspricht 
der von den Steuerpflichtigen und der Verwaltung praktizierten Vorgehensweise. Anderenfalls müssten in einer 
Vielzahl von Fällen Erklärungen zur Neufeststellung des Unterschiedsbetrags abgegeben werden. 


In Fällen, in denen der Rechtsnachfolger bereits einen Hinzurechnungstatbestand des § 5a Absatz 4 EStG ver-
wirklicht hat, konnte sich bei diesem angesichts der feststehenden Verwaltungspraxis und des eindeutigen Wort-
lauts von Rn. 28 des BMF-Schreibens vom 12. Juni 2002, BStBl I S. 614, i. d. F. des BMF-Schreibens vom 
31. Oktober 2008, BStBl I S. 956, kein schutzwürdiges Vertrauen dahingehend bilden, dass der Unterschiedsbe-
trag beim Rechtsvorgänger hinzuzurechnen ist. 


Zu Nummer 21 Buchstabe b – neu - 


§ 52 Absatz 42 Satz 5 - neu - 


Die Regelung gilt für Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2019 zufließen. Bei der Würdigung des Ver-
trauensschutzes ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine vorteilhafte Maßnahme gegenüber den auszahlenden 
Stellen handelt.


Zu Nummer 21 Buchstabe c, d und f 


§ 52 Absatz 44a, 44b, 44c und 47c Satz 2


Der Anwendungszeitpunkt für die erweiterten Vorgaben zur Bescheinigung und Meldung an das Bundeszentral-
amt für Steuern von Kapitalerträgen i. S. d. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 2 Satz 4 EStG wird um ein Jahr 
verschoben. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Umsetzung der Vorgaben für die Kreditwirt-
schaft und die Verwaltung aufgrund der Komplexität der zu implementierenden Prozesse zwischen den Verfah-
rensbeteiligten erheblich ist.


Zu Nummer 21 Buchstabe e – neu


§ 52 Absatz 46


Die Anwendungsvorschrift für die Anpassung des Verweises in § 50 Absatz 1 Satz 2 EStG wird an die Anwen-
dungsvorschrift des JStG 2020 angepasst. 


Zu Artikel 2 – neu - (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes)


§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d 


Nach der Einführung des Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der 
Finanzverwaltung und den Arbeitgebern ab dem 1. Januar 2024 werden über den Teilbetrag der Vorsorgepau-
schale für die private Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung nicht mehr die dem Arbeitgeber mittels Pa-
pierbescheinigung mitgeteilten Beiträge berücksichtigt, sondern die entsprechenden, dem Arbeitgeber elektro-
nisch als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellten Beiträge. In diesem Zusammenhang werden auch nicht mehr 
pauschal die steuerfreien Zuschüsse zu den Kranken- und Pflegversicherungsbeiträgen des Arbeitnehmers min-
dernd berücksichtigt, sondern die steuerfreien Zuschüsse, die unter Berücksichtigung der als Lohnsteuerabzugs-
merkmal bereitgestellten Beiträge ermittelt und gezahlt werden.


Nach der bisherigen Formulierung wären die (vollen) als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellten Beiträge ge-
genzurechnen. Zutreffend sind aber nur die steuerfreien Zuschüsse abzuziehen und damit regelmäßig nur die 
Hälfte der als Lohnsteuerabzugsmerkmal bereitgestellten Beiträge. Dies stellt die geänderte Formulierung von 
§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG sicher.


Zu Artikel 4 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes)


Zu Nummer 1 


§ 2 Absatz 5 Satz 5 - neu –  


In Satz 5 wurde klarstellend das Wort „Wirtschaftsgüter“ durch die Wörter „Finanzinstrumente und Anteile an 
einer Körperschaft“ ersetzt. Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung.


Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes)
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Zu Nummer 4 – neu - 


§ 21 Absatz 25 – neu - 


§ 21 Absatz 25 – neu - AStG enthält eine Anwendungsregelung für die Änderungen des § 1 und des § 1a 
– neu - AStG. Mit der Anwendungsregelung wird sichergestellt, dass insbesondere die Ausnahmeregelung in § 1
Absatz 3b Satz 2 – neu – AStG und zur Preisanpassungsklausel nach § 1a – neu – AStG erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2022 anzuwenden sind. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Abgabenordnung)


Zu Nummer 3 


§ 88c Absatz 1 Satz 1 


Die Ergänzung greift ein Petitum des Bundesrates auf, zur Verbesserung und zur Beschleunigung des Informati-
onsaustausches über kapitalmarktbezogene Gestaltungen zwischen den örtlichen Finanzbehörden und dem Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt) auf das zwingende Einvernehmen der zuständigen obersten Finanzbehörde vor 
Übermittlung der Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern zu verzichten. Die Oberste Finanzbehörde 
kann eine andere Finanzbehörde für die Herstellung des Einvernehmens bestimmen (z. B. die Mittelbehörde). 


Zu Nummer 4 


§ 89a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 – neu - 


Anders als im Falle der Identifikationsnummer nach § 139b AO bei natürlichen Personen erfolgt aktuell bei wirt-
schaftlich Tätigen noch keine Vergabe der Wirtschafts-Identifikationsnummer gemäß § 139c AO. Dies würde bei 
wirtschaftlich tätigen, juristischen Personen zu Zuordnungsproblemen führen. Wenn die Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer nach § 139c AO nicht vergeben wurde, sollte daher die eindeutige Zuordnung des Antragstellers 
durch die Angabe der Steuernummer erfolgen. 


§ 89a Absatz 3 Satz 1 erster Teilsatz – neu -  


Die Mitwirkung der Länder über die Herstellung des Einvernehmens mit den zuständigen obersten Landesfinanz-
behörden (oder der von diesen beauftragten Behörden) ist u. a. für die Einleitung eines Vorabverständigungsver-
fahrens in § 89a Absatz 1 Satz 1 – neu - AO, für das Führen des Verständigungsverfahrens in § 89a Absatz 3
Satz 7 – neu - AO, für die Prüfung bestimmter Voraussetzungen in § 89a Absatz 4 Satz 2 - neu - AO und für die 
Entscheidung über Anträge auf Erweiterung des Geltungszeitraums in die Zukunft oder Vergangenheit in § 89a 
Absatz 6 Satz 3 – neu - AO geregelt.


Da die Unterzeichnung einer Verständigungsvereinbarung den Abschluss des Verfahrens markiert und damit eine 
Festlegung der Verwaltung verbunden ist, darf auch die Entscheidung zur Unterzeichnung einer Verständigungs-
vereinbarung nur im Einvernehmen mit den Landesfinanzbehörden getroffen werden. Dies wird durch die gesetz-
liche Klarstellung im Satz 1 sichergestellt.


§ 89a Absatz 5 Satz 1 – neu -  


Nach dem neuen § 89a Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 AO hat der Antrag auf Einleitung eines Vorabverständigungs-
verfahrens u. a. auch die Erklärung darüber zu enthalten, ob über den zur Beurteilung gestellten Sachverhalt eine 
verbindliche Auskunft nach § 89 AO, eine verbindliche Zusage nach § 204 AO, eine Anrufungsauskunft nach 
§ 42e EStG oder eine vergleichbare Auskunft oder Zusage in einem anderen Staat beantragt oder erteilt wurde. 
Hierdurch sollen die Finanzbehörden in die Lage versetzt werden, widersprüchliche Sachverhaltswürdigungen in 
den betreffenden Verfahren und einem Vorabverständigungsverfahren zu verhindern. In diesem Zusammenhang 
kann es im Rahmen eines Vorabverständigungsverfahrens notwendig werden, die vorgenannten, von den Finanz-
behörden mit Bindungswirkung erteilten Auskünfte und Zusagen zu widerrufen. Diesem Zweck dient der neue 
§ 89a Absatz 5 Satz 1 AO.


Da Gegenstand eines Vorabverständigungsverfahren auch ein Steuerabzugsverfahren (wie z. B. das Lohnsteuer-
abzugsverfahren) sein kann (§ 89a Absatz 1 Satz 7 – neu - AO), ist auch in diesen Fällen zu vermeiden, dass es
im Rahmen des Vorabverständigungsverfahrens zu widersprüchlichen Sachverhaltswürdigungen aufgrund einer 
mit Bindungswirkung erteilten Auskunft kommt. Die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG im Lohnsteuerabzugs-
verfahren stellt eine solche Auskunft mit Bindungswirkung dar. Steht einer Vorabverständigungsvereinbarung 
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eine bereits erteilte Anrufungsauskunft nach § 42e EStG entgegen, sollte die Finanzbehörde Anrufungsauskünfte 
daher unter denselben Voraussetzungen widerrufen können wie verbindliche Auskünfte nach § 89 AO und ver-
bindliche Zusagen nach § 204 AO. 


Zur Klarstellung (und insoweit auch korrespondierend zur Regelung in § 89a Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 
– neu - AO) ist die Ergänzung des § 89a Absatz 5 Satz 1 – neu - AO um die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG
geboten. 


§ 89a Absatz 7 Satz 1, 2 und 4 – neu -  


Die Bearbeitung eines Verlängerungsantrags aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit wird jeweils aus-
drücklich klarstellend benannt. 


Zu Nummer 5 – neu - 


§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


Die Umsatzgrenze zur Festlegung der Buchführungspflicht wird durch die Änderung an die Grenze zur Zulässig-
keit für die Ist-Besteuerung (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 UStG) nach dem Umsatzsteuergesetz angepasst.


Durch die Anpassung müssen die Unternehmen die Grenze für die Ist-Besteuerung und die Grenze für die Wirt-
schaft nicht mehr gesondert berechnen, sondern es muss nur noch eine Grenze berechnet werden. 


Darüber hinaus nimmt die Berechnungsmethode in § 19 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz mehr steuerfreie Umsätze 
aus, so dass die Anpassung effektiv einer Erhöhung der Grenze gleichkommt. Dadurch wird gleichzeitig die An-
zahl der Steuerpflichtigen, die nach § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO zur Buchführung verpflichtet werden, 
vermindert.


Zu Nummer 6 – neu - 


§ 152 der Abgabenordnung (AO) wird um Regelungen zur Anmeldung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 
nach § 48 Absatz 2 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) ergänzt.


Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ist im Rahmen der Vorschriften zur Dauerfristverlängerung geregelt 
(§§ 46 bis 48 UStDV). Der Unternehmer kann beim Finanzamt beantragen, die Fristen für die Übermittlung der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen und für die Entrichtung der Vorauszahlungen um einen Monat zu verlängern 
(§ 46 Satz 1 UStDV). Das Finanzamt gewährt Unternehmern, die ihre Voranmeldungen monatlich zu übermitteln 
haben, die Fristverlängerung nur gegen eine Sondervorauszahlung (§ 47 Absatz 1 UStDV).


Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung stellt – ebenso wie die regulären Umsatzsteuer-Vorauszahlungen im Vo-
ranmeldungsverfahren – eine Steuervorauszahlung für das jeweilige Kalenderjahr dar (§ 47 Absatz 1 UStDV). 
Sie ist auf die Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum des betreffenden Kalenderjahrs anzurech-
nen (§ 48 Absatz 4 Satz 1 UStDV).


Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung tritt folglich nur in Kombination mit dem monatlichen Umsatzsteuer-
Voranmeldungsverfahren auf. Die Anmeldung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2
UStDV ist deshalb systematisch und organisatorisch in das reguläre Voranmeldungsverfahren eingegliedert. So 
richtet sich die Frist zur Anmeldung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach der gesetzlichen Frist für die 
erste reguläre Umsatzsteuer-Voranmeldung des Kalenderjahrs (§ 48 Absatz 2 Satz 1 UStDV). Mit der Anrech-
nung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung auf die Vorauszahlung für den letzten Voranmeldungszeitraum des 
betreffenden Kalenderjahrs – mithin in der Regel für den Monat Dezember (vgl. Abschnitt 18.4 Absatz 5 Satz 1
und 2 UStAE) – besteht ferner eine unmittelbare Verknüpfung der Zahlungsstränge. 


Formal betrachtet ist die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 1 UStDV zwar gesondert anzu-
melden. Allerdings ist die Anmeldung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung inhaltlich eine fristgestaltende 
Komponente für das unterjährige Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren und auch insofern Teil desselben. 


§ 152 Absatz 3 Nummer 4 


Um diesen Besonderheiten Rechnung zu tragen, wird die Ausnahmeregelung des § 152 Absatz 3 Nummer 4 AO 
um die jährlich abzugebende Anmeldung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2 UStDV 
ergänzt, sodass § 152 Absatz 2 AO im genannten Bereich insgesamt keine Anwendung findet. Hierdurch wird 
eine einheitliche Regelung im Bereich des Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahrens sichergestellt. Die Frage, ob 
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Verspätungszuschläge im Rahmen des Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahrens festgesetzt werden können, be-
stimmt sich in diesen Fällen damit nach § 152 Absatz 1 AO.


§ 152 Absatz 8 Satz 1 Nummer 3, 4 und 5 – neu - 


Durch die Ergänzung des § 152 Absatz 8 AO um eine neue Nummer 5 wird ferner klargestellt, dass der Ver-
spätungszuschlag bei verspäteter Abgabe der Anmeldung über die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48
Absatz 2 UStDV nicht nach § 152 Absatz 5 Satz 1 AO, sondern nach § 152 Absatz 8 Satz 2 AO zu berechnen ist.


Auch in diesem Zusammenhang wird der inhaltlichen Abhängigkeit beider Verfahren nur dann Rechnung getra-
gen, wenn auch für die Anmeldung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung die Sonderregelung für Steueranmel-
dungen in § 152 Absatz 8 AO zur Anwendung kommt. Die in § 152 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 AO der aktuellen 
Fassung verwendete Formulierung „vierteljährlich oder monatlich abzugebende Steueranmeldungen“ könnte 
zwar als Überbegriff für das unterjährige Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren zu verstehen sein. Um Unsi-
cherheiten in der Rechtsanwendung zu vermeiden, wird jedoch zur Klarstellung die eingangs dargestellte Ergän-
zung vorgenommen. In der Folge findet § 152 Absatz 8 AO dann ausdrücklich auch auf die Anmeldung der Um-
satzsteuer-Sondervorauszahlung nach § 48 Absatz 2 UStDV Anwendung.


Zu Nummer 9 


§ 251 Absatz 2 Satz 2 


Die Vollstreckung aus dem Restrukturierungsplan, auf die in der Abgabenordnung zur Ermöglichung der Voll-
streckung im Verwaltungswege verwiesen werden soll, wird nicht in § 78 des Unternehmensstabilisierungs-und 
-restrukturierungsgesetz (StaRUG), sondern in § 71 des StaRUG geregelt.


Der Gesetzentwurf ist daher redaktionell zu ändern. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes)


Zu Nummer 1 Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 


Auf Grund der Einfügung des § 89a AO ist der Wortlaut der Regelung entsprechend zu erweitern. Der bisherige 
Änderungsbefehl war nicht eindeutig. 


Zu Artikel 9 – neu - (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes)


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3


Durch die Neufassung wird die zentrale Zuständigkeit für das Besteuerungsverfahren nach § 16 Absatz 5a i. V. m. 
§ 18 Absatz 5a des Umsatzsteuergesetzes für die ausländischen Missionen, berufskonsularische Vertretungen und 
deren Mitglieder von den bisher zuständigen zentralen Finanzämtern bundesweit auf das Bundeszentralamt für 
Steuern übertragen. 


Zu Artikel 10 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung)


Zu Nummer 1 – neu - 


§ 65 Absatz 1 Nummer 2  


Ab dem Veranlagungszeitraum 2021 sind durch das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur 
Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2770) die Zusatzvoraussetzun-
gen bei der Gewährung des Behinderten-Pauschbetrags bei einem Grad der Behinderung von weniger als 50 er-
satzlos entfallen. Der Behinderten-Pauschbetrag wurde bei einem Grad der Behinderung von weniger als 50 bis-
lang nur gewährt, wenn die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit geführt hat, 
die Behinderung auf einer typischen Berufskrankheit beruht oder dem Steuerpflichtigen wegen seiner Behinde-
rung eine gesetzliche Rente oder Bezug zusteht. Diese Zusatzvoraussetzungen sind aus Gründen der Steuerver-
einfachung entfallen. 


Allerdings haben die gesetzlichen Änderungen entgegen der mit dem Gesetz angestrebten Steuervereinfachung 
unbeabsichtigt zu zusätzlichen Nachweiserfordernissen für bestimmte Fallkonstellationen geführt. Bis einschließ-
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lich Veranlagungszeitraum 2020 konnte der Nachweis der Behinderung auch durch Vorlage eines Rentenbe-
scheids oder den die anderen laufenden Bezüge nachweisenden Bescheid erbracht werden. Dieser Nachweis ist 
ab dem Veranlagungszeitraum 2021 nicht mehr Bestandteil der gesetzlichen Regelung. Betroffene Steuerpflich-
tige müssten demzufolge allein zur Gewährung des Behinderten-Pauschbetrags bei der zuständigen Versorgungs-
verwaltung die Feststellung einer Behinderung beantragen. Dies wäre ggf. zusätzlich zu einer bereits vorhandenen 
und von der Finanzverwaltung bislang akzeptierten Feststellung erforderlich. Mit der Änderung wird klargestellt, 
dass unverändert (wie bisher) auch durch Vorlage eines Rentenbescheids oder den die anderen laufenden Bezüge 
nachweisenden Bescheid der Nachweis zur Behinderung erbracht werden kann. Mit der Änderung wird der An-
trag des Bundesrates zu Ziffer 12 berücksichtigt (BR-Drucksache 50/21).


Zu Nummer 3 – neu - 


§ 84 Absatz 3g Satz 1 und Sätze 4 und 5 – neu - 


Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 65 Absatz 1 Nummer 2 EStDV, um den bis einschließlich 2020 gelten-
den Rechtsstand zum Nachweis der Behinderung bei einem Grad der Behinderung von weniger als 50 vollständig 
wiederherzustellen.


Zu Artikel 11 – neu - (Änderung des Umsatzsteuergesetzes)


Zu Nummer 1


§ 27 Absatz 32


Es handelt sich um die redaktionelle Korrektur eines Verweisfehlers im Zuge der Verkündung des Jahressteuer-
gesetzes 2020. 


Zu Nummer 2


§ 27a Absatz 2 Satz 2 


Mit dem Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines Registers zum Schutz des Wettbewerbs um öffentliche 
Aufträge und Konzessionen (Wettbewerbsregistergesetz - WRegG) vom 18. Juli 2017, zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Januar 2021 (BGBl. I S. 2), wurde die Grundlage für die Errichtung eines bun-
desweiten elektronischen Wettbewerbsregisters geschaffen. Dieses löst die bisher vereinzelt bestehenden Korrup-
tionsregister in einigen Bundesländern ab und wird beim Bundeskartellamt (BKartA) als verantwortliche Regis-
terbehörde geführt. Ziel des WRegG ist die wirksame Bekämpfung und Prävention von Wirtschaftskriminalität 
sowie der Schutz des fairen Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und Konzessionen. Dafür stellt das Wettbe-
werbsregister öffentlichen Auftraggebern, Sektorenauftraggebern und Konzessionsgebern im Rahmen von Verga-
beverfahren Informationen zur Verfügung, die es diesen vor der Erteilung eines Zuschlags ermöglichen, zu prü-
fen, ob ein Unternehmen (Bieter) wegen begangener Rechtsverstöße vom Verfahren auszuschließen ist bzw. aus-
geschlossen werden kann. 


Soweit die Voraussetzungen für eine Eintragung in das Wettbewerbsregister vorliegen, gehören zu den dort auf-
geführten Daten u. a. die Firma, die Rechtsform, die Postanschrift, das Registergericht sowie die Registernummer 
und - soweit vorhanden - auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Unternehmens (§ 3 Ab-
satz 1 Nummer 4 Buchstabe h WRegG). Die USt-IdNr. liegt jedoch nicht in allen Fällen bei den zur Verfolgung 
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten berufenen mitteilungspflichtigen Behörden (§ 4 Absatz 1 WRegG) vor. 
Daher soll - im Interesse einer korrekten und aktuellen Bereitstellung von Daten im Wettbewerbsregister sowie 
einer eindeutigen Identifizierung der betreffenden Unternehmer - die Möglichkeit für die Registerbehörde beste-
hen, die USt-IdNr. durch Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuer (BZSt), welches zuständig für die Vergabe 
von USt-IdNrn. ist (§ 27a Absatz 1 UStG), zu ermitteln und die Eintragung im Wettbewerbsregister entsprechend 
zu ergänzen.


Durch die Ergänzung des Satzes 2 in § 27a Absatz 2 UStG wird das BZSt ermächtigt, der Registerbehörde auf 
deren Ersuchen zu den von ihr mitgeteilten Daten (Name oder Firmenname einschl. Rechtsform und Anschrift) 
die - soweit vorhanden - entsprechende und im Zeitpunkt der Abfrage gültige USt-IdNr. eines Unternehmens 
mitzuteilen. 


Zu Artikel 12 - neu - (Änderung des Zweiten Familienentlastungsgesetzes)


Artikel 2 Nummer 2 - § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG
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Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens. Mit dem Zweiten Familienentlastungsgesetz 
vom 1. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2616) wurde ab 2021 der Höchstbetrag zum Abzug von Unterhaltsleistungen 
(§ 33a Absatz 1 EStG) auf 9 744 Euro erhöht. Der Betrag orientiert sich an der Höhe des Grundfreibetrags. Er 
soll ab 2022 analog zum Grundfreibetrag auf 9 984 Euro angehoben werden. Dies kann gesetzestechnisch jedoch 
nicht umgesetzt werden, weil in Artikel 2 Nummer 2 des Zweiten Familienentlastungsgesetzes die Betragsangabe 
für das Jahr 2021 versehentlich nicht auf 9 744 Euro aktualisiert wurde und dadurch eine Fortschreibung auf 9 984
Euro nicht möglich ist.  


Zu Artikel 13 – neu - (Änderung des Biersteuergesetzes)


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a


§ 2 Absatz 1a – neu - 


Insbesondere die kleinen und mittelständischen Brauereien sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie stark betroffen.


Durch die Ergänzung des § 2 Absatz 1a BierStG wird die Steuerermäßigung für die kleinen unabhängigen Brau-
ereien zeitlich befristet bis zum 31. Dezember 2022 ausgeweitet (Biersteuermengenstaffel). Die Reduzierung der 
einzelnen Steuersätze orientiert sich an der Biersteuermengenstaffel, die bereits bis zum 31. Dezember 2003 An-
wendung fand. 


Zu Buchstabe b


§ 2 Absatz 2 Satz 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 2 Absatz 1a BierStG und eine Anpassung des Anwendungszeitraums
der in Absatz 2 aufgeführten ermäßigten Steuersätze.


Zu Buchstabe c


§ 2 Absatz 5 


Es handelt sich um eine Folgeänderung (Verweis) zu § 2 Absatz 1a - neu - BierStG.


Zu Nummer 2 


§ 29 Absatz 3 Nummer 2 


Es handelt sich um eine Folgeänderung (Verweis) zu § 2 Absatz 1a - neu - BierStG.


Zu Artikel 14 – neu - (Änderung der Biersteuerverordnung)


§ 31 Absatz 3 


Die Änderung der Biersteuerverordnung ist eine Folgeänderung und bewirkt, dass sich die Regelungen zur Steu-
ererklärungspflicht aus der Biersteuerverordnung auf § 2 Absatz 1a BierStG erstrecken.


Berlin, den 21. April 2021


Olav Gutting
Berichterstatter


Michael Schrodi
Berichterstatter


Lisa Paus
Berichterstatterin
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 


DATUM 20. April 2021 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF Umsatzsteuer; 
Haftung für Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im Internet;
Änderung der §§ 18e, 22f, 25e und 27 Abs. 25 Satz 1 UStG zum 1. Juli 2021 


GZ III C 5 - S 7420/19/10002 :013 
DOK 2021/0449418 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Durch Artikel 14 Nr. 12, 16, 17 und 22 Buchstabe a des Jahressteuergesetzes 2020 vom 
21. Dezember 2020 (Jahressteuergesetz 2020 - JStG 2020; BGBl. I S. 3096) wurden die 
§§ 18e, 22f, 25e und 27 Abs. 25 UStG geändert. Die Änderungen treten gemäß Artikel 50 
Abs. 6 des o. g. Gesetzes am 1. Juli 2021 in Kraft.  


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 846, der 
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 1. April 2021 - III C 3 - S 7340/19/10003 :022 
(2021/0382933), BStBl I S. xxxx, geändert worden ist, wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe „18e.2. Aufbau der Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in den 
EU-Mitgliedstaaten“ wird die Angabe „18e.3. Bestätigungsverfahren für Betreiber 
elektronischer Schnittstellen im Sinne von § 25e Abs. 1 UStG“ eingefügt. 


b) Nach der Angabe „22.6. Erleichterungen für die Trennung der 
Bemessungsgrundlagen“ werden die Angaben „22f.1. Aufzeichnungspflichten für 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Betreiber elektronischer Schnittstellen im Sinne von § 25e Abs. 1 UStG beim 
Handel mit Waren“, „22f.2. Benennung eines Empfangsbevollmächtigten im 
Inland in besonderen Fällen“ und „22f.3. Weitere Aufzeichnungspflichten für 
Betreiber elektronischer Schnittstellen“ eingefügt. 


c) Nach der Angabe „25d.1 Haftung für die schuldhaft nicht abgeführte Steuer“ werden 
die Angaben „25e.1. Voraussetzung für die Haftung“, „25e.2. 
Tatbestandsmerkmale für einen Haftungsausschluss“, „25e.3. Verfahren bei 
Vorliegen von Pflichtverletzungen“ und „25e.4. Einleitung des 
Haftungsverfahrens“ eingefügt. 


2. Im Abkürzungsverzeichnis wird die Angabe „Steuerberatungsgesetz = StBerG“ 
eingefügt. 


3. Nach Abschnitt 18e.2 wird folgender Abschnitt 18e.3 eingefügt: 


„18e.3. Bestätigungsverfahren für Betreiber elektronischer Schnittstellen im Sinne von 
§ 25e Abs. 1 UStG 


(1) 1Betreiber elektronischer Schnittstellen im Sinne von § 25e Abs. 1 UStG
(Betreiber) haften grundsätzlich nicht für die nicht entrichtete Steuer aus einer
Lieferung, die mittels ihrer elektronischen Schnittstelle unterstützt wurde, wenn der
liefernde Unternehmer im Zeitpunkt der Lieferung über eine nach § 27a UStG
erteilte, gültige USt-IdNr. verfügt. 2§ 18e Nr. 3 UStG sieht für diese Zwecke vor, dass
das BZSt Betreibern die Gültigkeit der ihnen vom liefernden Unternehmer nach § 25e
Abs. 2 Satz 1 UStG mitgeteilten deutschen USt-IdNr. sowie den Namen und die
Anschrift auf Anfrage bestätigt (qualifizierte Bestätigungsanfrage). 3Voraussetzung
für die Durchführung einer Bestätigungsanfrage nach § 18e Nr. 3 UStG ist, dass der
Betreiber im Zeitpunkt der Anfrage im Inland steuerlich erfasst ist und über eine 
nach § 27a UStG erteilte, gültige USt-IdNr. verfügt. 4Für die Durchführung von 
Anfragen zur Bestätigung von deutschen USt-IdNrn. durch Betreiber gilt 
Abschnitt 18e.1 - außer Absatz 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 3 - entsprechend. 
(2) 1Voraussetzung für die Teilnahme am Bestätigungsverfahren nach Absatz 1 ist 
eine entsprechende Zulassung des Betreibers durch das nach § 21 Abs. 1 Satz 1 oder
Satz 2 AO in Verbindung mit der UStZustV zuständige Finanzamt sowie eine ihm
vom BZSt nach § 27a UStG erteilte, gültige USt-IdNr. 2Der Antrag auf Zulassung ist
schriftlich oder elektronisch beim zuständigen Finanzamt zu stellen. 3Der Antrag 
muss folgende Angaben enthalten: 
- den Namen, Vornamen des Unternehmers bzw. den Namen des Unternehmens, 
- die vollständige Anschrift, 
- das Geburtsdatum - nur bei natürlichen Personen -, 
- die Steuernummer, 
- die USt-IdNr. - soweit bereits erteilt -, 
- die Bezeichnung der betriebenen elektronischen Schnittstelle(n). 
4Darüber hinaus muss glaubhaft dargelegt werden, dass der Antragsteller die 
Voraussetzungen des § 25e Abs. 5 und 6 UStG erfüllt. 5Das heißt, dass der 
Antragsteller die Lieferung von Gegenständen mittels einer elektronischen 
Schnittstelle unterstützt (vgl. § 25e Abs. 6 UStG). 6Das Ergebnis der Prüfung des
Antrags wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 7Soweit die Voraussetzungen
für die Teilnahme am Verfahren nach § 18e Nr. 3 UStG zu einem späteren Zeitpunkt
nicht mehr vorliegen, ist dies dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen. 







 
      


      
   


   
  


 
    


  
  


   
 


     
  


   
 


   
  


  
   


      
 


 


   
 


  
 


    
    


   
      


      
 


  
     


     
 


  
  


     
  


    
   


 
    


  
  


       
 


    
 


     


      


Seite 3 (3) 1Soweit eine Organgesellschaft als Betreiber tätig ist, ist der Antrag nach
Absatz 2 Sätze 1 und 2 vom Organträger für die Organgesellschaft bei dem für den
Organträger zuständigen Finanzamt zu stellen; Abschnitt 2.9 Abs. 6 und 7 gilt 
entsprechend. 2Der Antrag des Organträgers muss folgende Angaben enthalten: 
- die Steuernummer, unter der der Organkreis im Inland für Zwecke der 
Umsatzsteuer geführt wird, 


- den Namen und die Anschrift des Organträgers; im Falle der Ansässigkeit des
Organträgers im Ausland zusätzlich Name und Anschrift des im Inland gelegenen
wirtschaftlich bedeutendsten Unternehmensteils, 


- den Namen und die Anschrift der betreffenden Organgesellschaft bzw. im Inland
gelegenen Betriebsstätte, 


- die der Organgesellschaft vom BZSt nach § 27a Abs. 1 Satz 3 UStG erteilte USt-
IdNr. (vgl. Abschnitt 27a.1 Abs. 3) - soweit bereits erteilt –, 


- die Steuernummer, unter der die betreffende Organgesellschaft bzw. die im 
Inland gelegene Betriebsstätte ertragsteuerlich geführt wird, 


- das zuständige Finanzamt, bei dem die betreffende Organgesellschaft bzw. die im
Inland gelegene Betriebsstätte ertragsteuerlich geführt wird sowie 


- die Bezeichnung der betriebenen elektronischen Schnittstelle(n). 
3Absatz 2 Sätze 4 bis 7 gelten entsprechend. 
(4) Anträge nach den Absätzen 2 und 3 können ab dem 1. Mai 2021 gestellt 
werden.“ 


4. Nach Abschnitt 22.6 werden folgende Abschnitte 22f.1, 22f.2 und 22f.3 eingefügt: 


„22f.1. Aufzeichnungspflichten für Betreiber elektronischer Schnittstellen im Sinne von 
§ 25e Abs. 1 UStG beim Handel mit Waren 


(1) 1Für Lieferungen eines Unternehmers, die mittels einer elektronischen 
Schnittstelle (vgl. Abschnitt 25e.1 Abs. 1 Satz 2) unterstützt werden und bei denen die
Beförderung oder Versendung im Inland beginnt oder endet, muss der Betreiber der
elektronischen Schnittstelle im Sinne von § 25e Abs. 1 UStG (Betreiber) die in § 22f
Abs. 1 Satz 1 UStG aufgeführten Angaben aufzeichnen. 2Für Lieferungen, bei denen
der Betreiber einer elektronischen Schnittstelle in die fiktive Lieferkette nach § 3 
Abs. 3a Sätze 1 und 2 UStG einbezogen ist, vgl. Abschnitt 22f.3 Abs. 2. 
(2) 1Für Lieferungen nach Absatz 1 Satz 1 muss der Betreiber ab dem 1. Juli 2021
neben den bisher in § 22f Abs. 1 Satz 1 UStG vorgesehenen Angaben zusätzlich die
elektronische Adresse oder Website des liefernden Unternehmers, die 
Bankverbindung oder die Nummer des virtuellen Kontos des Lieferers – soweit diese 
bekannt ist –, eine Beschreibung des gelieferten Gegenstandes und die Bestellnummer 
oder die eindeutige Transaktionsnummer – soweit bekannt – aufzeichnen. 2Als 
Nachweis über die steuerliche Erfassung des liefernden Unternehmers muss der
Betreiber ab dem 1. Juli 2021 die diesem nach § 27a UStG erteilte USt-IdNr. 
aufzeichnen (§ 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG). 3In Fällen, in denen der liefernde 
Unternehmer im Inland keine steuerbaren Umsätze im allgemeinen
Besteuerungsverfahren (§ 18 Abs. 1 bis 4 UStG) zu erklären hat, es daher keiner 
steuerlichen Erfassung im Inland bedarf und somit die Voraussetzungen für die
Vergabe einer USt-IdNr. nach § 27a UStG nicht vorliegen, wird auf Abschnitt 25e.2 
verwiesen. 4Die nach § 22f Abs. 1 Sätze 2 und 3 UStG in der bis zum 30. Juni 2021 
geltenden Fassung erteilte Bescheinigung als Nachweis über die steuerliche Erfassung
des liefernden Unternehmers wird für Lieferungen, die nach dem 30. Juni 2021
ausgeführt werden, als Nachweis über die steuerliche Erfassung nicht mehr 
anerkannt. 5Bis zum 15. August 2021 wird es jedoch nicht beanstandet, wenn der
Betreiber anstelle der dem Unternehmer nach § 27a UStG erteilten USt-IdNr. die 
diesem nach § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung 







 
    


      
  


  
  
   


  
     


     
 


   
  


   
   


   
       


   
  
   


    
       
     


   
   


     
 


  
     


   
 


 
      


  
     


   
  


 
 


  
    


  
 


   
 


 
   


 
  


   
  


 
    


 
 


 
    


  


Seite 4 erteilte Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) 
vorhält.  
(3) 1Für die nach § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UStG aufzuzeichnenden Angaben zum
Ort des Beginns der Beförderung oder der Versendung sowie zum Bestimmungsort
gelten zur Ortbestimmung die allgemeinen Regelungen des UStG (vgl. § 3 Abs. 5a
bis 8 UStG). 2Die Ortsangabe des Bestimmungsortes ist als vollständige Anschrift
aufzuzeichnen. 3Für die Bestimmung des nach § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 UStG
aufzuzeichnenden Zeitpunkts des Umsatzes sind die Regelungen des § 3 Abs. 5a bis 8
UStG entsprechend anzuwenden. 4Die Höhe des Umsatzes (nach § 22f Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 UStG) bemisst sich nach dem Wert der Leistung, d. h. dem Preis, zu dem der
Leistungsaustausch auf der elektronischen Schnittstelle zustande gekommen ist. 
5Entgeltminderungen sind nicht gesondert aufzuzeichnen. 6Eine Lieferung im 
umsatzsteuerlichen Sinne (vgl. § 3 Abs. 1 UStG) liegt nicht vor, wenn der Empfänger
der Lieferung die Ware nicht annimmt bzw. wenn der Empfänger der Lieferung die 
Ware in der vom Lieferer vorgegebenen Frist zurücksendet (Rückgabe). 
(4) 1Erfolgte die Registrierung beim Betreiber nicht als Unternehmer im Sinne von
§ 2 UStG, gelten die in § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 6 bis 9 UStG enthaltenen
Aufzeichnungspflichten entsprechend. 2Als Anschrift ist die Wohn- bzw. 
Meldeadresse des Lieferers aufzuzeichnen. 3Zudem ist für Zwecke der eindeutigen
Identifizierung des Lieferers bei natürlichen Personen zusätzlich zu den Angaben in
Sätzen 1 und 2 das Geburtsdatum aufzuzeichnen (§ 22f Abs. 2 Satz 2 UStG). 
(5) 1Die nach den Absätzen 1 bis 4 aufzuzeichnenden Angaben sind gemäß § 22f
Abs. 4 Satz 1 UStG vom Ende des Jahres an, in dem der Umsatz bewirkt wurde, zehn
Jahre lang aufzubewahren. 2Auf Anforderung des Finanzamtes sind die Daten diesem 
elektronisch zu übermitteln. 3Einzelheiten zur Übermittlung der Daten nach 
§ 27 Abs. 25 Satz 1 UStG wird das Bundesministerium der Finanzen durch eine mit
Zustimmung des Bundesrates zu erlassende Rechtsverordnung regeln (vgl. § 22f 
Abs. 5 UStG). 4Eine Finanzbehörde kann auch dann ein Sammelauskunftsersuchen 
nach § 93 Abs. 1a Satz 1 AO zur Übermittlung von Daten an einen Betreiber einer
elektronischen Schnittstelle stellen, wenn kein hinreichender Anlass für die 
Ermittlungen besteht oder andere zumutbare Maßnahmen zur 
Sachverhaltsaufklärung einen Erfolg versprechen würden. 5Insoweit findet § 93 
Abs. 1a Satz 2 AO keine Anwendung (vgl. § 22f Abs. 4 Satz 2 UStG). 6Die 
Vorschriften der AO zu den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten gelten 
entsprechend. 7Dies gilt insbesondere für § 146 AO und GOBD (vgl. BMF-Schreiben
vom 28. 11. 2019, BStBl I S. 1269). 8Verstöße gegen die bestehenden gesetzlichen 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten können nach Maßgabe der AO als
Ordnungswidrigkeit (§ 379 AO) geahndet werden. 


22f.2. Benennung eines Empfangsbevollmächtigten im Inland in besonderen Fällen 
1Nach § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG müssen Unternehmer ohne Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, die beabsichtigen, 
Lieferungen über eine elektronische Schnittstelle auszuführen, die im Inland 
steuerpflichtig sind, dem für die Umsatzbesteuerung nach § 1 UStZustV zuständigen 
Finanzamt mit der Antragstellung auf steuerliche Erfassung einen 
Empfangsbevollmächtigten im Inland benennen. 2Der zu benennende 
Empfangsbevollmächtigte muss nicht zur unbeschränkten Hilfe in Steuersachen nach
§ 3 StBerG befugt sein. 3Treten die Voraussetzungen für die Benennung eines
Empfangsbevollmächtigten erst zu einem späteren Zeitpunkt ein, hat die Benennung
unaufgefordert und unmittelbar gegenüber dem zuständigen Finanzamt nach Satz 1
zu erfolgen. 4§ 123 Sätze 2 und 3 AO gelten entsprechend (vgl. § 22f Abs. 1 Satz 2 
UStG). 


22f.3. Weitere Aufzeichnungspflichten für Betreiber elektronischer Schnittstellen 
(1) Unterstützt der Betreiber einer elektronischen Schnittstelle (vgl. Abschnitt 3.18
Abs. 3) die Erbringung einer sonstigen Leistung an einen Empfänger nach § 3a Abs. 5 







 
    


  
   
  
    
   
   


   
   


 
   
 
 
   


     
   


 
 


    
 


    


    
 


 
       
    


    
   


      
  
 


    
   


  
   


     
  


    
  


  
  


 


 
 


 
   
   


    
 


  


Seite 5 Satz 1 UStG, ohne Teil einer fiktiven Leistungskette zu werden, muss er hierzu
insbesondere folgende Angaben aufzeichnen (vgl. § 22f Abs. 3 Satz 1 UStG): 
- den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Leistungserbringers, 
- die elektronische Adresse oder Website des Leistungserbringers, 
- die Steuernummer oder USt-IdNr. des Leistungserbringers - soweit bekannt -, 
- die Bankverbindung oder Nummer des virtuellen Kontos des Leistungserbringers
- soweit bekannt -, 


- eine Beschreibung der erbrachten Leistung, 
- den Wert der erbrachten Leistung, d. h. den Preis, zu dem der Leistungsaustausch
auf der elektronischen Schnittstelle zustande gekommen ist, 


- den Ort und den Zeitpunkt der Erbringung der Leistung, 
- die Bestellnummer oder die eindeutige Transaktionsnummer – soweit bekannt-. 


(2) Unterstützt der Betreiber einer elektronischen Schnittstelle (vgl. Abschnitt 3.18
Abs. 3) die Erbringung einer Lieferung innerhalb der Gemeinschaft im Rahmen einer
fiktiven Lieferkette nach § 3 Abs. 3a UStG oder wird ein Unternehmer in die 
Erbringung einer sonstigen Leistung, die über ein Telekommunikationsnetzwerk,
eine Schnittstelle oder ein Portal erbracht wird, eingeschaltet und gilt dieser daher
nach § 3 Abs. 11a UStG als im eigenen Namen und für fremde Rechnung handelnd,
sind hierzu insbesondere folgende Angaben aufzuzeichnen (vgl. § 22f Abs. 3 UStG): 
1. für im Rahmen der Regelungen nach §§ 18i und 18j UStG getätigte Umsätze die
Angaben nach Abschnitt 22.3a Abs. 4. 


2. für nicht im Rahmen der Regelungen nach §§ 18i und 18j UStG getätigte 
Umsätze die Angaben nach Abschnitt 22.2 und 22.3. 


(3) 1Die Aufzeichnungen nach den Absätzen 1 und 2 sind entsprechend § 22f Abs. 4 
Satz 1 UStG elektronisch und vom Ende des Jahres an, in dem der Umsatz bewirkt
wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren. 2Auf Anforderung des Finanzamtes sind die
Daten diesem elektronisch zu übermitteln. 3Einzelheiten zur Übermittlung der Daten
nach § 27 Abs. 25 Satz 2 UStG wird das Bundesministerium der Finanzen durch eine
mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassende Rechtsverordnung regeln (vgl. § 22f
Abs. 5 UStG). 4Eine Finanzbehörde kann auch dann ein Sammelauskunftsersuchen 
nach § 93 Abs. 1a Satz 1 AO zur Übermittlung von Daten an einen Betreiber einer
elektronischen Schnittstelle stellen, wenn kein hinreichender Anlass für die 
Ermittlungen besteht oder andere zumutbare Maßnahmen zur 
Sachverhaltsaufklärung einen Erfolg versprechen würden. 5Insoweit findet § 93 
Abs. 1a Satz 2 AO keine Anwendung (vgl. § 22f Abs. 4 Satz 2 UStG). 6Die 
Vorschriften der AO zu den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten gelten 
entsprechend. 7Dies gilt insbesondere für § 146 AO und die GOBD (vgl. BMF-
Schreiben vom 28. 11. 2019, BStBl I S. 1269). 8Verstöße gegen die bestehenden 
gesetzlichen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten können nach Maßgabe
der AO als Ordnungswidrigkeit (§ 379 AO) geahndet werden.“ 


5. Nach Abschnitt 25d.1 werden folgende Abschnitte 25e.1, 25e.2, 25e.3 und 25e.4 
eingefügt: 


„25e.1. Voraussetzung für die Haftung 
1Betreiber einer elektronischen Schnittstelle im Sinne von § 25e Abs. 1 UStG 
(Betreiber) haften für die nicht entrichtete Steuer aus einer Lieferung von 
Gegenständen, die nicht unter § 3 Abs. 3a UStG fallen, wenn sie die Lieferung dieser
Gegenstände mittels einer elektronischen Schnittstelle unterstützen. 2Darunter 
können insbesondere die folgenden Fallgestaltungen fallen: 







 
    


  


  
   


    
 


      
  


  
 


   
  


 
 


 
 


    
    


   
     


  
 


  
 


 
    


    
 


   
    


    
    


 
    


 
  


  


 
    


 
    


  
   


    
  


  
 


   
    


  
      
      


Seite 6 1. Lieferungen an einen Unternehmer, unabhängig von der Ansässigkeit des 
liefernden Unternehmers. 


Be i sp i e l  1 : 
1Ein in Deutschland ansässiger Händler H veräußert über eine elektronische 
Schnittstelle Handyhüllen an einen ebenfalls in Deutschland ansässigen 
Unternehmer U. 2Die Ware wird vom Sitz des H oder aus einem Lager in
Deutschland an den Sitz des U in Deutschland befördert oder versendet. 
3§ 3 Abs. 3a Satz 1 UStG findet keine Anwendung, da der Empfänger der
Lieferung ein Unternehmer und der Lieferer im Gemeinschaftsgebiet (hier:
Deutschland) ansässig ist. 4§ 3 Abs. 3a Satz 2 UStG findet keine Anwendung, 
da die Ware nicht aus dem Drittlandsgebiet eingeführt wurde. 5Für die 
Lieferung des H an den U findet § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG Anwendung. 6Die 
Lieferung gilt als dort ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung an
den Abnehmer beginnt (hier: Deutschland). 


Be i sp i e l  2 :  
1Ein in der Schweiz ansässiger Händler H veräußert über eine elektronische 
Schnittstelle Schuhe an einen in Deutschland ansässigen Unternehmer U. 2Die 
Ware wird aus einem Lager des H in Deutschland an den Sitz des U in
Deutschland befördert oder versendet. 
3§ 3 Abs. 3a Satz 1 UStG findet keine Anwendung, da der Empfänger der
Lieferung ein Unternehmer ist. 4§ 3 Abs. 3a Satz 2 UStG findet keine 
Anwendung, da die Ware nicht aus dem Drittlandsgebiet eingeführt wurde.
5Für die Lieferung des H an den U findet § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG Anwendung. 
6Die Lieferung gilt als dort ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung
an den Abnehmer beginnt (hier: Deutschland). 


Be i sp i e l  3 :  
1Ein in Deutschland ansässiger Händler H veräußert über eine elektronische 
Schnittstelle Schuhe (Sachwert: 100 €) an einen ebenfalls in Deutschland 
ansässigen Unternehmer U (kein Erwerber im Sinne des § 3 Abs. 3a Satz 5 
UStG) zu der Lieferkondition "verzollt und versteuert". 2Die Ware wird aus 
einem Lager des H in der Schweiz an den Sitz des U in Deutschland befördert
oder versendet. 3Die Zollanmeldung in Deutschland erfolgt durch H. 
4§ 3 Abs. 3a Satz 2 UStG findet keine Anwendung, da der Empfänger der
Lieferung ein Unternehmer und kein Erwerber im Sinne des § 3 Abs. 3a Satz 5 
UStG ist. 5Für die Lieferung des H an den U gilt der Ort nach § 3 Abs. 8 UStG
als im Inland gelegen (hier: Deutschland). 


2. Lieferungen, bei denen die Warenbewegung innerhalb des Gemeinschaftsgebietes
erfolgt und der liefernde Unternehmer im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist. 


Be i sp i e l  1 : 
1Ein in Deutschland ansässiger Händler H veräußert über eine elektronische 
Schnittstelle Handyhüllen an eine Privatperson in Deutschland. 2Die Ware 
wird aus einem Lager in Deutschland an den Wohnsitz der Privatperson in 
Deutschland versendet. 
3Nach § 3 Abs. 3a Satz 1 UStG wird keine Lieferung zwischen dem Betreiber
der elektronischen Schnittstelle und der Privatperson fingiert, da H im 
Gemeinschaftsgebiet ansässig ist. 4§ 3 Abs. 3a Satz 2 UStG findet keine 
Anwendung, da die Ware nicht aus dem Drittlandsgebiet eingeführt wurde.
5Für die Lieferung des H an die Privatperson findet § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG
Anwendung. 6Die Lieferung gilt als dort ausgeführt, wo die Beförderung oder
Versendung an den Abnehmer beginnt (hier: Deutschland). 


Be i sp i e l  2 : 
1Ein in Frankreich ansässiger Händler H veräußert über eine elektronische 
Schnittstelle Handyhüllen an eine Privatperson in Deutschland. 2Die Ware 
wird aus einem Lager in Frankreich an den Wohnsitz der Privatperson in
Deutschland versendet. 3H überschreitet die Umsatzschwelle von 10 000 € 
(§ 3c Abs. 4 Satz 1 UStG) oder verzichtet auf die Anwendung des § 3c Abs. 4 
Satz 1 UStG (§ 3c Abs. 4 Satz 2 UStG). 







 
      


 
    


 
    


    
 


   
  


  
  


   
   


     
   


  
 


     
    


 
  
   
     


   
  


 
   
   


  
   


  
 


   
 


   
    


      
 


     
 


  
 


 
 


 
 


       
 


   
    


  
   


      
 


  
 


Seite 7 4Nach § 3 Abs. 3a Satz 1 UStG wird keine Lieferung zwischen dem Betreiber
der elektronischen Schnittstelle und der Privatperson fingiert, da H im 
Gemeinschaftsgebiet ansässig ist. 5§ 3 Abs. 3a Satz 2 UStG findet keine 
Anwendung, da die Ware nicht aus dem Drittlandsgebiet eingeführt wurde. 
6Für die Lieferung des H an die Privatperson findet § 3c Abs. 1 UStG 
Anwendung. 7Der Ort der Lieferung ist der Ort, an dem sich der Gegenstand 
bei Beendigung der Versendung an die Privatperson befindet (hier: 
Deutschland). 8H kann das besondere Besteuerungsverfahren nach § 18j UStG
(vgl. Abschnitt 18j.1) in Anspruch nehmen und den Umsatz darüber erklären.
9Andernfalls hat H den Umsatz im Bestimmungsland (hier: Deutschland) im
allgemeinen Besteuerungsverfahren (§ 18 Abs. 1 bis 4 UStG) zu erklären. 


3. Lieferungen, bei denen die Ware vom Drittlandsgebiet in das Gemeinschaftsgebiet
eingeführt wird, der Sachwert der Ware mehr als 150 € beträgt und sich der Ort
der Lieferung nach § 3 Abs. 8 oder § 3c Abs. 2 UStG im Inland befindet, 
unabhängig von der Ansässigkeit des liefernden Unternehmers. 


Be i sp i e l  1 : 
1Ein in Frankreich ansässiger Händler H veräußert über eine elektronische 
Schnittstelle Schuhe (Sachwert: 250 €) an eine Privatperson in Deutschland
(Lieferkondition "verzollt und versteuert"). 2Die Ware wird von H aus einem 
Lager in der Schweiz an den Wohnsitz der Privatperson in Deutschland 
versendet. 3Die Zollanmeldung in Deutschland erfolgt durch H. 
4§ 3 Abs. 3a Satz 2 UStG findet keine Anwendung, weil der Sachwert der
Schuhe 150 € übersteigt. 5Für die Lieferung des H an die Privatperson gilt der
Ort nach § 3 Abs. 8 UStG als im Inland gelegen (hier: Deutschland). 


Be i sp i e l  2 :  
1Sachverhalt wie Beispiel 1. 2Die Zollanmeldung erfolgt jedoch durch H in 
Frankreich. 
3§ 3 Abs. 3a Satz 2 UStG findet keine Anwendung, weil der Sachwert der
Schuhe 150 € übersteigt. 4Der Ort der Lieferung des H an die Privatperson
verlagert sich auf Grund des Fernverkaufs eines aus dem Drittlandsgebiet
eingeführten Gegenstands nach § 3c Abs. 2 UStG in das Inland (hier:
Deutschland), da der Gegenstand in Frankreich eingeführt wurde und die
Versendung des Gegenstands an den Erwerber im Inland endet. 


3Gemäß § 25e Abs. 5 UStG ist eine elektronische Schnittstelle im Sinne dieser 
Vorschrift ein elektronischer Marktplatz, eine elektronische Plattform, ein 
elektronisches Portal oder jeder andere vergleichbare elektronische Handelsplatz. 
4Voraussetzung für die Haftung ist, dass mittels der elektronischen Schnittstelle die 
Lieferung eines Gegenstandes unterstützt wird. 5Wann vom Unterstützen einer 
Lieferung auszugehen ist, ist in § 25e Abs. 6 UStG geregelt. 6§ 25e Abs. 1 UStG findet
keine Anwendung auf elektronische Schnittstellen, die die Voraussetzungen nach 
§ 25e Abs. 6 Satz 2 UStG kumulativ oder lediglich eine der in § 25e Abs. 6 Satz 3
UStG genannten Voraussetzungen erfüllen, wie z.B. sog. Vermittlungsmarktplätze/-
plattformen, die die Funktion eines „Schwarzen Brettes“ haben und über die sich
Nutzer über bestehende Angebote Dritter informieren und Kontakt zu einem 
möglichen Vertragspartner aufnehmen können sowie Plattformen/Portale, die 
ausschließlich der Abwicklung von Zahlungen dienen. 


25e.2. Tatbestandsmerkmale für einen Haftungsausschluss 
(1) 1Der Betreiber haftet nach § 25e Abs. 1 UStG für die nicht entrichtete Steuer 
aus Lieferungen, die mittels seiner elektronischen Schnittstelle unterstützt wurden;
dies gilt nicht in Fällen des § 3 Abs. 3a UStG. 2Der Betreiber haftet nach § 25e Abs. 2 
Satz 1 UStG insoweit nicht für die nicht entrichtete Steuer aus Lieferungen, die 
mittels seiner elektronischen Schnittstelle unterstützt wurden, wenn der liefernde
Unternehmer im Zeitpunkt der Lieferung über eine nach § 27a UStG erteilte, gültige
USt-IdNr. verfügt (vgl. § 22f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG). 3Auch in den Fällen, in denen 
der liefernde Unternehmer gegenüber dem Betreiber erklärt, dass die 
Voraussetzungen für die Vergabe einer USt-IdNr. durch das BZSt nach § 27a UStG
an ihn nicht vorliegen, weil er im Inland keine steuerbaren Umsätze im allgemeinen 







 
       


    
 


  
       


     
 
  
  


  
 


    
   


 
 


 
 


    
   


    
 


 
 


 
  


   
    


   
  


  
 


 


   
  


 
      


 
 


    
  


      
   


 
 


     
  


 
   


  
   


  
  


  
 


  
  


     
  


Seite 8 Besteuerungsverfahren (§ 18 Abs. 1 bis 4 UStG) zu erklären hat, gilt § 25e Abs. 2 
Satz 1 UStG entsprechend. 4Dies trifft insbesondere auf folgende Fälle zu: 
1. 1Im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die im 
Gemeinschaftsgebiet ausschließlich innergemeinschaftliche Fernverkäufe im
Sinne des § 3c Abs. 1 Sätze 2 und 3 UStG ausführen, die im Inland nicht steuerbar
sind, weil die Umsatzschwelle im Sinne des § 3c Abs. 4 Satz 1 UStG nicht 
überschritten wird. 2In diesen Fällen kann der Betreiber zum Nachweis der 
steuerlichen Erfassung die dem liefernden Unternehmer erteilte und zum 
Zeitpunkt der Lieferung gültige USt-IdNr. eines anderen EU-Mitgliedstaats 
aufzeichnen. 3Soweit der liefernde Unternehmer nicht über eine USt-IdNr. 
verfügt, hat der Betreiber in geeigneter Weise nachzuweisen, dass die von dem
Unternehmer ausgeführten Lieferungen im Inland nicht steuerbar sind, weil die
Umsatzschwelle im Sinne des § 3c Abs. 4 Satz 1 UStG nicht überschritten ist (z.B.
durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung durch den betreffenden 
Unternehmer). 


2. 1Im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die im Inland 
ausschließlich steuerpflichtige innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 UStG erbringen und diese im besonderen 
Besteuerungsverfahren nach § 18j UStG erklären. 2In diesen Fällen kann der 
Betreiber zum Nachweis der steuerlichen Erfassung die dem liefernden 
Unternehmer erteilte und zum Zeitpunkt der Lieferung gültige USt-IdNr. des EU-
Mitgliedstaates, bei dem er die Teilnahme an dem besonderen 
Besteuerungsverfahren angezeigt hat, aufzeichnen. 


3. 1Unternehmer, die ausschließlich Lieferungen an Abnehmer im Inland ausführen,
bei denen die Beförderung oder Versendung nach Abschluss des Kaufvertrages
im Drittlandsgebiet beginnt (sog. Direktverkäufe), der Sachwert der Ware mehr
als 150 € beträgt und für die der Ort der Lieferungen nicht nach § 3 Abs. 8 UStG 
oder nach § 3c Abs. 2 UStG im Inland gelegen ist bzw. keine Pflicht zur 
steuerlichen Erfassung im Inland besteht. 2Auch in diesen Fällen muss der 
Betreiber einen entsprechenden Nachweis in geeigneter Weise vorhalten (z.B.
durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung durch den betreffenden 
Unternehmer). 


5Betreiber, die ausschließlich über eine von einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilte 
USt-IdNr. verfügen, können für die Prüfung der Voraussetzungen nach § 25e Abs. 2 
Satz 1 UStG die dort bereitgestellten Verfahren zur Bestätigung von USt-IdNrn. der
auf ihrer elektronischen Schnittstelle liefernden Unternehmer nutzen. 
(2) 1Die Befreiung aus der Haftung nach Absatz 1 tritt nicht ein, wenn der Betreiber
davon Kenntnis hatte oder nach der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns hätte
haben müssen, dass der liefernde Unternehmer seinen umsatzsteuerlichen Pflichten
nicht oder nicht im vollen Umfang nachkommt (vgl. § 25e Abs. 2 Satz 2 UStG). 
2Unabhängig davon haftet der Betreiber in Fällen des Absatz 1 Satz 1 immer dann 
für die nicht entrichtete Steuer, wenn der liefernde Unternehmer im Zeitpunkt der 
Lieferung nicht über eine nach § 27a UStG erteilte, gültige USt-IdNr. oder der
Betreiber nicht über einen Nachweis nach Absatz 1 Satz 4 verfügte. 3In diesen Fällen 
kommt es auf die Kenntnis des Betreibers, ob der liefernde Unternehmer seinen
steuerlichen Pflichten nachkommt, nicht an. 
(3) 1Von einer Kenntnis oder einem Kennenmüssen ist insbesondere auszugehen,
wenn der Betreiber ihm offensichtliche oder bekanntgewordene Tatsachen außer
Acht lässt, die auf eine umsatzsteuerliche Pflichtverletzung des liefernden 
Unternehmers schließen lassen. 2Ein aktives Ausforschen ist dazu nicht erforderlich. 
3Das Kennenmüssen bezieht sich hierbei lediglich auf Sachverhalte, die dem Betreiber
im Rahmen seines eigenen Unternehmens bekannt werden und auf eine 
umsatzsteuerliche Pflichtverletzung schlussfolgern lassen. 4In diesen Fällen haftet der 
Betreiber nicht, wenn er den auf seiner elektronischen Schnittstelle tätigen
Unternehmer auf die Pflichtverletzung hinweist und ihn auffordert, diese innerhalb
einer Frist (längstens zwei Monate) abzustellen und der Unternehmer dieser 
Aufforderung nachkommt. 5In den Fällen, in denen der Unternehmer der 
vorgenannten Aufforderung des Betreibers nicht nachkommt, scheidet eine Haftung
nach § 25e Abs. 2 Satz 2 UStG nur aus, wenn der Betreiber den Unternehmer nach
Ablauf der gesetzten Frist vom weiteren Handel auf seiner elektronischen 







 
      


 
 


  
   


 
  


 
     
     


     
 


   
       


    
 
 


     
 


    
 


 
    


 
  


   
 


 
   


 


 
  


   
  
  


 
 


     
  


  
  


  
 


  
   


  
    


    
   


  
   


 
  


  
  


 


Seite 9 Schnittstelle ausschließt (Sperrung aller bestehenden Accounts). 6Gleiches gilt
insbesondere für die Frage der Überschreitung der Umsatzschwelle nach Absatz 1 
Satz 4 Nr. 1 und die Frage, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 und 3 
vorliegen. 7In den Fällen, in denen der Unternehmer im Rahmen der vom Betreiber 
gesetzten Frist nicht der Aufforderung nachkommt, seine umsatzsteuerlichen 
Pflichten zu erfüllen und der Betreiber den betreffenden Unternehmer vom weiteren 
Handel auf seiner elektronischen Schnittstelle ausschließt (Sperrung aller 
bestehenden Accounts), sollte der Betreiber die Finanzverwaltung informieren. 
(4) 1Nach § 25e Abs. 3 UStG haftet der Betreiber nicht für die entstandene und
nicht entrichtete Umsatzsteuer aus Lieferungen, die mittels seiner elektronischen
Schnittstelle unterstützt wurden, wenn die Registrierung des Lieferers auf der 
elektronischen Schnittstelle nicht als Unternehmer erfolgt ist und der Betreiber den
hierfür geltenden Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 22f Abs. 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 UStG nachgekommen ist. 2Dies gilt nach § 25e Abs. 3 
Satz 2 UStG nicht in Fällen, in denen der Betreiber nachweislich nach Art, Menge
oder Höhe der Umsätze Kenntnis hatte oder nach der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns hätte haben müssen, dass die Registrierung als Nichtunternehmer zu
Unrecht erfolgt ist. 3§ 2 Abs. 1 UStG gilt entsprechend. 4Für die Abgrenzung, ob es
sich um eine unternehmerische Tätigkeit handelt, ist grundsätzlich nur die Tätigkeit
auf der eigenen elektronischen Schnittstelle maßgebend. 5Das Erreichen einer 
bestimmten Umsatzhöhe reicht für die Beurteilung der Frage, ob eine Tätigkeit
unternehmerisch ausgeführt wird, allein nicht aus. 6Unabhängig davon ist ein 
deutliches Anzeichen dafür, dass die Registrierung auf einer elektronischen 
Schnittstelle als Nichtunternehmer zu Unrecht erfolgte, wenn der mittels der 
elektronischen Schnittstelle erzielte Umsatz eine Höhe von 22.000 € innerhalb eines 
Kalenderjahres erreicht. 7Absatz 3 Sätze 4, 5 und 7 gelten entsprechend. 


25e.3. Verfahren bei Vorliegen von Pflichtverletzungen 
(1) 1Liegen dem nach § 21 AO örtlich zuständigen Finanzamt Erkenntnisse vor,
dass ein Unternehmer, der im Inland steuerbare Umsätze über eine elektronische
Schnittstelle ausführt, seinen umsatzsteuerlichen Pflichten nicht nachkommt und 
andere von ihm zu veranlassende Maßnahmen keinen unmittelbaren Erfolg 
versprechen, ist es nach § 25e Abs. 4 Satz 1 UStG berechtigt, den betreffenden 
Betreiber hierüber zu informieren (Offenbarungsbefugnis). 2Mit dem Zugang dieser 
Mitteilung ist dem Betreiber die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb der vom 
Finanzamt gesetzten Frist auf den betreffenden Unternehmer einzuwirken, damit
dieser seinen umsatzsteuerlichen Pflichten nachkommt, oder sicherzustellen, dass der
Unternehmer über seine elektronische Schnittstelle keine weiteren Umsätze 
ausführen kann (Sperrung aller bestehenden Accounts). 3Für die Frage, wann die 
Mitteilung zugegangen ist, gelten die Regelungen des § 122 AO entsprechend. 
4Umsatzsteuerliche Pflichtverletzungen nach Satz 1 sind insbesondere: 
1. Abgabe unrichtiger Umsatzsteuer-Voranmeldungen/Umsatzsteuererklärungen
für das Kalenderjahr, 


2. Nichtabgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen/Umsatzsteuererklärungen für 
das Kalenderjahr, 


3. Nichtzahlung oder nicht vollständige Zahlung fälliger Umsatzsteuerbeträge oder 
4. Nichtbenennung eines Empfangsbevollmächtigten im Inland nach § 22f Abs. 1 
Satz 2 UStG (vgl. Abschnitt 22f.2). 


(2) 1Weist der Betreiber innerhalb der gesetzten Frist nach, dass der betreffende
Unternehmer über seine elektronische Schnittstelle keine Waren mehr anbieten kann 
(Sperrung aller bestehenden Accounts), wird eine Inanspruchnahme nach § 25e
Abs. 4 Satz 2 UStG für die nicht entrichtete Umsatzsteuer hinfällig. 2Wird dieser 
Nachweis vom Betreiber in der gesetzten Frist nicht erbracht, haftet er nach § 25e
Abs. 4 Satz 2 UStG für die entstandene und nicht entrichtete Umsatzsteuer aus 
Umsätzen, die mittels seiner elektronischen Schnittstelle unterstützt wurden und bei
denen das Rechtsgeschäft nach Zustellung der Mitteilung vom Finanzamt 
abgeschlossen wurde. 3Gleiches gilt in Fällen, in denen die Registrierung beim
Betreiber als Nichtunternehmer erfolgte und das nach § 21 AO örtlich zuständige 







 
    


 
 


 
   
  


  
    


 
     


     
 


 


 
 


  
   


    
      


 
     


  
     


    
    


 
 


 
 


 
 


 


 
 


Seite 10 Finanzamt dem Betreiber mitgeteilt hat, dass die Tätigkeit im Rahmen eines 
Unternehmens erfolgt. 


25e.4. Einleitung des Haftungsverfahrens 
1Liegen die Voraussetzungen für eine Haftung nach § 25e Abs. 1 UStG vor, ist der
Betreiber zunächst anzuhören (§ 91 Abs. 1 Satz 1 AO). 2Die Darlegungs- und 
Feststellungslast der Kenntnis oder des Kennenmüssens liegt grundsätzlich bei dem
für den Erlass des Haftungsbescheids zuständigen Finanzamt. 3Zuständig für die 
Durchführung des Haftungsverfahrens ist das für den liefernden Unternehmer 
örtlich zuständige Finanzamt (§ 25e Abs. 7 UStG und § 21 AO). 4Im Rahmen der 
Anhörung ist dem Betreiber Gelegenheit zu geben, die Kenntnis oder das 
Kennenmüssen zu widerlegen.“ 


Die o. g. Regelungen gelten ab 1. Juli 2021. 


Das BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2018 zum Gesetz zur Vermeidung von Umsatz-
steuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften; Vordruckmuster USt 1 TJ - Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach 
§ 22f Abs. 1 Satz 2 UStG - und Vordruckmuster USt 1 TI - Bescheinigung nach § 22f Abs. 1 
Satz 2 UStG - BStBl I Seite 1432 - sowie das BMF-Schreiben vom 28. Januar 2019 zur 
Haftung für Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im Internet (§§ 22f, 25e und 27 Abs. 25 
UStG) - BStBl I Seite 106 - und das BMF-Schreiben vom 7. Oktober 2019 zur Haftung für 
die Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im Internet (§§ 22f, 25e und 27 Abs. 25 UStG); 
Vordruckmuster USt 1 TM - Ablehnung des Antrags auf Erteilung einer Bescheinigung über 
die Erfassung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) im Sinne von § 22f Abs. 1 Satz 2 UStG -
BStBl I Seite 1005 - treten mit Wirkung zum 1. Juli 2021 außer Kraft. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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25.1. Besteuerung von Reiseleistungen 
 (1)  1§ 25 UStG findet nur Anwendung, wenn der Unternehmer für die Durchführung der Reise Gegenstände 
und Dienstleistungen Dritter in Anspruch nimmt und diese dem Reisenden unmittelbar zugutekommen.2Der 
Zweck der Reise ist grundsätzlich unerheblich. 3Die Besteuerung nach § 25 UStG kann für Sprach- und Studien-
reisen (z.B. Auslandsaufenthalte von Schülern während der Schulferien) sowie für Studienaufenthalte im Aus-
land, die mit einer Reise kombiniert sind (sog. High-School-Programme), in Betracht kommen (vgl. BFH-Urteil 
vom 1. 6. 2006, V R 104/01, BStBl 2007 II S. 142). 4Die Vorschrift gilt für alle Unternehmer, die Reiseleistungen 
erbringen, ohne Rücksicht darauf, ob dies allein Gegenstand des Unternehmens ist. 5§ 25 UStG ist bei Reise-
leistungen von Unternehmern mit Sitz im Drittland und ohne feste Niederlassung im Gemeinschaftsgebiet nicht 
anwendbar. 6Es sind nur Niederlassungen zu berücksichtigen, die unmittelbar am Verkauf beteiligt sind. 7§ 25 
UStG hat besondere Bedeutung für Veranstalter von Pauschalreisen (§ 651a Abs. 2 BGB). 8Die Regelung ist 
jedoch unabhängig davon anzuwenden, ob die Reisebestandteile bereits als Teil eines Pauschalangebots ver-
marktet oder erst nach den konkreten Vorgaben des Leistungsempfängers zusammengesetzt werden. 9§ 25 
UStG ist auch anzuwenden, wenn die Reiseleistung im eigenen Namen und für fremde Rechnung ausgeführt 
wird (vgl. Abschnitt 3.15 Abs. 6 Beispiel 3 und Abs. 7 Beispiel 1 bis 3). 10Grundsätzlich ist eine entgeltliche, im 
Inland steuerbare Leistung Voraussetzung für die Anwendung des § 25 UStG (vgl. BFH-Urteil vom 13. 12. 2018, 
V R 52/17, BStBl 2019 II S. 345). 11Ein Unternehmer (Arbeitgeber), der an seine Arbeitnehmer im Rahmen des 
Dienstverhältnisses Reisen entweder gegen deren Arbeitsleistung (vgl. Abschnitt 1.8 Abs. 1), verbilligt oder un-
entgeltlich überlässt (vgl. Abschnitt 1.8 Abs. 2), erbringt unter den übrigen Voraussetzungen des § 25 UStG auch 
Reiseleistungen (vgl. Abschnitt 25.3 Abs. 5). 12Leistungsempfänger ist der Besteller der Reiseleistung. 13Dieser 
muss nicht selbst an der Reise teilnehmen, z.B. ein Vater schenkt seiner Tochter eine Pauschalreise.  
 (1a) 1 Für das Vorliegen einer Reiseleistung ist es grundsätzlich erforderlich, dass der Unternehmer ein Bündel 
von Einzelleistungen erbringt, welches zumindest eine Beförderungs- oder Beherbergungsleistung enthält.  
2Als Bestandteile einer Reiseleistung kommen in Betracht:  
1.  Beförderung zu den einzelnen Reisezielen, Transfer;  
2.  Beherbergung;  
3. Verpflegung;  
4.  Betreuung durch Reiseleiter;  
5.  Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtrundfahrten, Besichtigungen, Sport- und sonstige Animati-


onsprogramme, Landausflüge); 
6. Eintrittsberechtigungen.  
 3Eine einzelne Leistung genügt für die Anwendung des § 25 UStG nur dann, wenn es sich um eine Beher-
bergungsleistung handelt (vgl. EuGH-Urteil vom 19. 12. 2018, C-552/17, Alpenchalets Ressorts; BFH-Urteil vom 
27. 3. 2019, V R 10/19 (V R 60/16), BStBl II n. n.). 4§ 25 UStG ist hingegen auf den isolierten Verkauf von Opern-
karten durch ein Reisebüro nicht anzuwenden (vgl. EuGH-Urteil vom 9. 12. 2010, C-31/10, Minerva Kulturrei-
sen). 5Die Einräumung von Eintrittsberechtigungen für Messen, Ausstellungen und Kongresse und damit im Zu-
sammenhang erbrachte Beförderungs-, Verpflegungs- und Beherbergungsleistungen, die vom Veranstalter als 
einheitliche Leistung (vgl. Abschn. 3.10) angeboten und an Unternehmer erbracht werden (vgl. Abschnitt 3a.6 
Abs. 13 Satz 4), sind keine Reiseleistungen. 
 
Auf t re ten im eigenen oder  f remden Namen  
 (2)  1Für die Frage des Auftretens im eigenen Namen kommt es bei Leistungen nach § 25 UStG maßgeblich 
auf die zivilrechtliche Beurteilung an. 2Die Entscheidung, ob der Unternehmer eine Leistung im eigenen Namen 
erbringt oder eine fremde Leistung lediglich vermittelt, ist anhand des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses 
nach dem Gesamtbild des Einzelfalls zu treffen. 3Im Hinblick darauf, dass eine Vermittlungsleistung ein Handeln 
im fremden Namen erfordert, kommt es für die Abgrenzung maßgeblich darauf an, wie der Unternehmer nach 
außen (gegenüber dem Leistungsempfänger) auftritt. 4Es muss somit für den Leistungsempfänger objektiv er-
kennbar sein, dass der Handelnde für den Geschäftsabschluss im fremden Namen auftreten will. 5In der Regel 
hat dies durch die Prospektgestaltung und durch klare Hinweise außerhalb seiner AGB zu geschehen (vgl. BFH-
Urteil vom 22. 8. 2019, V R 12/19 (V R 9/16), BStBl n. n.). 
 (3)  1§ 25 UStG ist nicht anzuwenden, soweit der Unternehmer beim Verkauf von Reisen erkennbar im fremden 
Namen handelt (vgl. Abschnitt 3.7 Abs. 1). 2Die Besteuerung der Vermittlungsleistungen richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des UStG. 3Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 5 UStG ist zu beachten (vgl. Ab-
schnitt 4.5.2).  
 (4)  1Reisebüros können sowohl im eigenen als auch im fremden Namen auftreten (vgl. BFH-Urteil vom 22. 8. 
2019, V R 12/19 (V R 9/16), BStBl II n. n.): 
 Auf t re ten von Reisebüros im eigenen Namen 
1.  1Reisebüros erbringen üblicherweise Vermittlungsleistungen, die der Regelbesteuerung unterliegen. 2Die 







 


- Seite 2 von 4 - 


Bündelung von Leistungen und die eigene Preisgestaltung können jedoch auch zur Annahme von Leistun-
gen im Sinne des § 25 UStG führen, wenn das Reisebüro gegenüber dem Reisenden im eigenen Namen 
auftritt. 
Beispie l :   


1Der Reiseveranstalter A hat ein Katalogangebot mit 2 Wochen Halbpension Mallorca für 799,— € 
ausgeschrieben. 2Das Reisebüro B übernimmt ein Kontingent von 20 Plätzen zu einem Einkaufspreis 
von 640,— € und kalkuliert die Reise wie folgt:  


Einkaufspreis     640,— €  


zzgl. Transfer zum Flughafen durch Busunternehmer C     40,— € 


Summe Reisevorleistungen   680,— € 


3Reisebüro B tritt beim Verkauf der Reise im eigenen Namen auf, händigt einen Sicherungsschein 
(§ 651r BGB) aus und berechnet für die Reise 809 €. 4Die auf die Reise entfallende Marge beträgt:   


Verkaufspreis    809,— € 


abzgl. Reisevorleistungen    680,— €   


Marge des B      129,— €  


5Reisebüro B verkauft die Reisen im eigenen Namen und für eigene Rechnung. 6B nimmt für die Rei-
sen die Leistungen des Reiseveranstalters A und des Busunternehmers C in Anspruch (Reisevorleis-
tungen). 7Reisebüro B erbringt jeweils einheitliche sonstige Leistungen, die nach § 25 UStG zu be-
steuern sind.  


3Erwirbt ein Tickethändler oder ein Reisebüro ein Paket von Flugtickets, um hieraus durch Verbindung mit 
anderen Leistungen (z.B. Beherbergung und Verpflegung) jeweils Pauschalreisen zusammenzustellen, 
liegt eine Reiseleistung vor (vgl. Abschnitt 4.5.3 Abs. 2).  


Auf t re ten von Reisebüros im f remden Namen 
2.  1Reisebüros können beim Verkauf einer Reise an einen Kunden mehrere Vermittlungsleistungen nebenei-


nander erbringen, wenn sie dabei erkennbar im Namen des jeweiligen Leistungserbringers oder des Rei-
senden agieren.  
Beispie l  1:   


1Ein Reiseveranstalter hat ein Katalogangebot mit 2 Wochen Halbpension Mallorca ohne Anreise für 
850,— € ausgeschrieben. 2Das Reisebüro verkauft dem Reisenden die Reise laut Angebot im Namen 
des Reiseveranstalters und händigt dessen Sicherungsschein aus. 3Zudem werden im Namen des 
Reisenden bei einer Fluggesellschaft wunschgemäß Hin- und Rückflug gebucht. 4Die Bezahlungen 
sollen vereinbarungsgemäß vom Reisenden direkt an die Leistungserbringer erfolgen. 5Das Reisebüro 
stellt dem Reisenden lediglich die Vermittlung des Fluges in Rechnung. 


Beispie l  2:   
Eine USA-Rundreise aus mehreren Bausteinen (Flug, Übernachtungen, Mietwagen) wird nach den im 
Beispiel 1 dargestellten Grundsätzen für den Reisenden zusammengestellt und im Namen der Leis-
tungserbringer verkauft.  


Beispie l  3:   
1Das Pauschalangebot eines Reiseveranstalters für eine zweiwöchige Reise wird an den Kunden ver-
mittelt, wobei der Rückflug des Reisenden erst nach der dritten Woche erfolgen soll. 2Das Reisebüro 
vermittelt für die dritte Woche einen zusätzlichen Hotelaufenthalt. 3Die formalen Grundsätze des Bei-
spiels 1 sind erfüllt.  


2Im Beispielsfall 1 liegen keine gebündelten Leistungen im Sinne der Nr. 1 vor, da der Unternehmer für 
beide Leistungen die Voraussetzungen einer Vermittlungsleistung erfüllt. 3Hinsichtlich der Pauschalreise 
handelt er im Namen des Reiseveranstalters; bezüglich des Fluges tritt er im Namen des Reisenden auf.  
4Die Beispiele 2 und 3 sind wie der Beispielsfall 1 zu beurteilen, wenn das Reisebüro beim Vermittlungs-
geschäft im Namen der jeweiligen Leistungserbringer auftritt.  


Rabattgewährung durch Reisebüros  
3.  Gewährt ein Reisebüro, das als Vermittler für einen Reiseveranstalter handelt, dem Endverbraucher aus 


eigenem Antrieb und auf eigene Kosten einen Nachlass auf den Preis der vermittelten Leistung, ist dieser 
Vorgang umsatzsteuerrechtlich unbeachtlich (vgl. Abschnitt 17.2 Abs. 7). 
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 (5)  1Alle im Rahmen einer Reise erbrachten Leistungen gelten als einheitliche sonstige Leistung des Unter-
nehmers an den Leistungsempfänger, soweit der Unternehmer gegenüber dem Leistungsempfänger im eigenen 
Namen auftritt und für die Durchführung der Reise Lieferungen und sonstige Leistungen Dritter (Reisevorleis-
tungen) in Anspruch nimmt. 2Im Rahmen einer Reise sind alle Reiseleistungen erbracht, die einem einzelnen 
Reisenden zugutekommen. 3Liegen danach mehrere einheitliche sonstige Leistungen vor, können diese aus 
Vereinfachungsgründen als eine einheitliche sonstige Leistung behandelt werden, wenn der Unternehmer meh-
rere gleichartige Reisen an einen Leistungsempfänger abgibt und der Leistungsempfänger die Reisen erkennbar 
für den nichtunternehmerischen Bereich erwirbt. 
Beispie l :  
1A erwirbt für sich, seine Ehefrau und seine drei Kinder fünf Reisen vom 17. bis 31. Juli nach Mallorca. 2Die 
Unterbringung erfolgt in zwei Doppel- und einem Einzelzimmer. 
 (6)  1Die sonstige Leistung wird nach § 3a Abs. 1 UStG an dem Ort ausgeführt, an dem der Unternehmer seinen 
Sitz hat; das gilt auch für die Erbringung sonstiger Leistungen nach § 25 UStG an andere Unternehmer für deren 
Unternehmen. 2Wird die sonstige Leistung von einer Betriebsstätte des Unternehmers ausgeführt, gilt der Ort 
der Betriebsstätte als Leistungsort. 3Die sonstige Leistung ist nach den allgemeinen Zuordnungskriterien entwe-
der dem Sitz des Unternehmens oder einer Betriebsstätte zuzurechnen (vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 2), wobei auf 
den Schwerpunkt der erbrachten Leistungen abzustellen ist. 4Der Ort sonstiger Leistungen nach § 25 UStG 
bestimmt sich nach dem Vertrieb der Reise (vgl. EuGH-Urteil vom 20. 2. 1997, C-260/95, DFDS). 5Eine Zurech-
nung der sonstigen Leistung an die Betriebsstätte kommt nur in Betracht, wenn diese unmittelbar am Verkauf 
beteiligt ist. 6Werden einzelne Reisebestandteile vom selben Unternehmer zu unterschiedlichen Zeiten – ggf. 
während der Reise – und an unterschiedlichen Orten verkauft, ist der Leistungsort für die einheitliche sonstige 
Leistung nach § 25 UStG danach zu bestimmen, wo der Verkauf der Reise überwiegend erfolgt.   
 (7)  1§ 25 UStG gilt nur bei der Inanspruchnahme von Reisevorleistungen durch den Unternehmer, nicht jedoch, 
soweit dieser Reiseleistungen durch den Einsatz eigener Mittel (Eigenleistungen) – z.B. eigene Beförderungs-
mittel, eigenes Hotel, Betreuung durch angestellte Reiseleiter – erbringt. 2Durch die Weitergabe von Fremdleis-
tungen innerhalb des Organkreises werden Reisevorleistungen nicht zu Eigenleistungen. 3Die Abgrenzung zwi-
schen Eigenleistung einerseits und in die Margenbesteuerung einzubeziehender Reisevorleistung andererseits 
vollzieht sich nicht aus Sicht der Reisenden, sondern nach den tatsächlichen Umständen der Leistungserbrin-
gung (vgl. BFH-Urteil vom 1. 3. 2018, V R 23/17, BStBl II S. 503); die umsatzsteuer- und zivilrechtlichen Leis-
tungsbeziehungen und die zivilrechtliche Beurteilung sind nicht entscheidend. 4Allein die Tatsache, dass der 
Unternehmer die volle Verantwortung für die Durchführung der Reise zu tragen hat, führt noch nicht zur An-
nahme von Eigenleistungen. 5Für die Eigenleistungen gelten die allgemeinen umsatzsteuerrechtlichen Vorschrif-
ten. 6Bei Reisen, die sich auch auf das Ausland erstrecken, unterliegen der Besteuerung daher die jeweiligen im 
Inland erbrachten Einzelleistungen. 7Folgende Vorschriften sind zu beachten:  
1.  § 3a Abs. 1 oder Abs. 2 UStG bei Betreuung durch angestellte Reiseleiter;  
2.  § 3b Abs. 1 und § 26 Abs. 3 UStG für Personenbeförderungsleistungen; 
3.  § 3a Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Buchstabe a UStG für Beherbergungsleistungen;  
4.  § 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe a oder Abs. 2 UStG für (Land-)Ausflüge mit beispielsweise sportlichem, kul-


turellen oder unterhaltendem Charakter; 
5.  § 3a Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe b UStG für die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und 


Stelle (Restaurationsleistungen); zur Abgrenzung von Lieferungen zu Restaurationsleistungen vgl. Ab-
schnitt 3.6; zur Abgrenzung von Haupt- und Nebenleistung vgl. Abschnitt 3.10 Abs. 6 Nr. 13. 


8Eigene Mittel sind auch dann gegeben, wenn der Unternehmer ein Beförderungsmittel ohne Fahrzeugführer 
oder im Rahmen eines Gestellungsvertrags ein bemanntes Beförderungsmittel anmietet und dabei selbst sowohl 
Weisungsbefugnis hat als auch Verantwortung über den Einsatz des Beförderungsmittels trägt. 9Der Unterneh-
mer erbringt dagegen keine Reiseleistung unter Einsatz eigener Mittel, wenn er sich zur Ausführung einer Be-
förderung eines Unternehmers bedient, der die Beförderung in eigenem Namen und unter eigener Verantwor-
tung ausführt. 10Der Unternehmer bewirkt in diesem Falle eine Beförderungsleistung an den Leistungsempfän-
ger, die bei Letzterem als Reisevorleistung anzusehen ist (vgl. auch das Beispiel in Abschnitt 3b.1 Abs. 2). 11Die 
Betreuungsleistungen, die Unternehmer durch angestellte Reiseleiter erbringen, unterliegen als Leistungen mit 
eigenen Mitteln (Eigenleistungen) nicht der Margenbesteuerung nach § 25 Abs. 1 UStG (BFH-Urteil vom 23. 
September 1993 V R 132/89, BStBl 1994 II S. 272).  
 (8)  1Reisevorleistungen sind alle Leistungen, die von einem Dritten erbracht werden und dem Reisenden un-
mittelbar zugutekommen. 2In Betracht kommen alle Leistungen, die der Reisende in Anspruch nehmen würde, 
wenn er die Reise selbst zusammenstellte, insbesondere Beförderung, Beherbergung und Verpflegung.  
Beispie l :   


1Reiseveranstalter A verkauft eine Pauschalreise im eigenen Namen. 2Er bedient sich für die Beförderung, 
Unterbringung und Verpflegung der Unternehmer X, Y und Z. 3Insoweit sind Reisevorleistungen gegeben.  


3Erwirbt ein Unternehmer von einem anderen Unternehmer eine nach § 25 Abs. 1 S. 3 UStG einheitliche Reise-
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leistung (Kettengeschäft), sind Reisevorleistungen die einzelnen Bestandteile und nicht die einheitliche Reise-
leistung. 
Beispie l :  


1Reiseveranstalter B verkauft die von Reiseveranstalter A erworbene Pauschalreise im eigenen Na-
men. 2Reisevorleistungen sind die einzelnen Bestandteile (Beförderung, Unterbringung und Verpfle-
gung der Unternehmer X, Y und Z). 


4Keine Reisevorleistungen sind hingegen die folgenden Leistungen dritter Unternehmer, die dem Reisenden nur 
mittelbar zugutekommen:  
1.  Ein selbständiges Reisebüro vermittelt die Pauschalreisen des Reiseveranstalters;  
2.  Ein Reisebus muss während einer Reise repariert werden. 


  
 (9)  1Die Leistungen von Zielgebietsagenturen sind in vollem Umfang als Reisevorleistungen anzusehen, wenn 
die Betreuung der Reisenden vor Ort dabei im Vordergrund steht (z.B. Organisation des Transfers, Animation 
der Reisenden, Arrangements von Ausflügen und Besichtigungen). 2Die im Zusammenhang damit ausgeführten 
Verwaltungsleistungen für den Unternehmer sind unselbstständige Nebenleistungen. 3Ist aufgrund der Einreise-
bestimmungen anderer Staaten für die Erteilung eines Visums die Vorlage einer Reisebestätigung (Visabestäti-
gung) erforderlich, handelt es sich bei der in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellten Betreuungsleistung 
um eine Reiseleistung nach § 25 UStG. 4Die Betreuung während der Reise stellt eine gegenüber der bloßen 
Beschaffung des Touristenvisums selbstständige sonstige Leistung dar (vgl. BFH-Urteil vom 2. 3. 2006, 
V R 25/03, BStBl II S. 788). 


 (10)  1Gemischte Leistungen liegen vor, wenn der Unternehmer sowohl Leistungen mit eigenen Mitteln erbringt 
(vgl. Absatz 7) als auch Reisevorleistungen in Anspruch nimmt (vgl. Absatz 8). 2In diesen Fällen ist § 25 UStG 
nur anwendbar, soweit der Unternehmer gegenüber dem Leistungsempfänger im eigenen Namen auftritt und 
Reisevorleistungen in Anspruch nimmt. 3Für die im Rahmen einer solchen Reise erbrachten Leistungen mit 
eigenen Mitteln gelten die allgemeinen Vorschriften.  
Beispie l :   


1Im Rahmen einer Pauschalreise befördert der Unternehmer die Reisenden im eigenen Bus. 2Beherbergung 
und Verpflegung erfolgen in einem fremden Hotel. 3Der Unternehmer tritt gegenüber den Reisenden im 
eigenen Namen auf. 
4In diesem Fall erfolgt die Besteuerung der Beförderungsleistung nach den allgemeinen Vorschriften; die 
Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen unterliegen der Besteuerung nach § 25 UStG. 5Zur Ermittlung 
der Bemessungsgrundlagen vgl. Abschnitt 25.3 Abs. 2.  


 (11)  1Für eine einheitliche Reiseleistung im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 2 UStG sind die unternehmerbezoge-
nen Steuerbefreiungen nach § 4 UStG und Steuersatzermäßigungen zu beachten. 2Demgegenüber kommen 
leistungsbezogene Steuerbefreiungen und Steuersatzermäßigungen nicht in Betracht (vgl. BFH-Urteil vom 
27. 3. 2019, V R 10/19 (V R 60/16), BStBl II n. n.) 
 (12)  1Eine Reiserücktrittskostenversicherung, deren Abschluss bei Buchung der Reise in das Belieben des 
Leistungsempfängers gestellt wird und für die das Versicherungsentgelt neben dem Reisepreis ggf. gesondert 
berechnet wird, ist eine umsatzsteuerrechtlich gesondert zu beurteilende Leistung, die nicht der Margenbesteu-
erung des § 25 UStG unterliegt. 2Auch der Abschluss einer obligatorisch vom Reiseveranstalter angebotenen 
Reiserücktrittskostenversicherung kann eine selbständige Leistung darstellen (vgl. BFH-Urteil vom 13. 7. 2006, 
V R 24/02, BStBl II S. 935). 3Der Umsatz kann je nach Sachverhalt entweder unter den Voraussetzungen des 
§ 4 Nr. 10 Buchstabe b UStG (Verschaffung von Versicherungsschutz) oder unter denen des § 4 Nr. 11 UStG 
(Umsatz aus der Tätigkeit als Versicherungsvertreter) steuerfrei sein. 
 (13)  1Tritt der Reisende vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurück und hat er für diesen Fall eine in dem Rei-
severtrag vorab vereinbarte Entschädigung zu entrichten (Stornogebühr), liegt beim Reiseveranstalter echter 
Schadensersatz und somit kein Entgelt für eine Reise vor. 2Dies gilt unter der Voraussetzung, dass zivilrechtlich 
ein Rücktrittsrecht besteht 3Schreibt der Unternehmer dem Reisebüro einen Anteil von Stornogebühren gut, 
handelt es sich hierbei um das Entgelt für Leistungen des Reisebüros. 4Umbuchungs- und Änderungsgebühren, 
die der Reisende bei Änderung eines bestehenbleibenden Reisevertrags zu entrichten hat, erhöhen das für die 
Reise zu entrichtende Entgelt. 


 



https://www.fachportal-steuerrecht.de/r3/document/STRE200610171/format/xsl/part/L?oi=xHDs46yN2b&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

https://www.fachportal-steuerrecht.de/r3/document/STRE200610171/format/xsl/part/L?oi=xHDs46yN2b&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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25.2. Steuerfreiheit von Reiseleistungen nach § 25 Abs. 2 UStG 
 (1) 1Nach § 25 Abs. 2 UStG ist eine Reiseleistung insgesamt steuerfrei, wenn die ihr zuzurechnenden Reise-
vorleistungen ausschließlich im Drittlandsgebiet bewirkt werden. 2Zu den Reisevorleistungen können insbeson-
dere Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und Beförderung von Personen gehören.  
Beispie l :   


1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Rundreise mit dem Reisebus in den USA zu einem 
Pauschalpreis an. 2Hin- und Rückreise von und nach Deutschland sind in dem Preis nicht enthalten.  


3Die in der Beförderung der Reisenden mit dem Reisebus bestehenden Reisevorleistungen werden im Dritt-
landsgebiet bewirkt. 4Da Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen ebenfalls im Drittlandsgebiet bewirkt wer-
den, ist die einheitliche sonstige Leistung des Veranstalters insgesamt steuerfrei. 
5Der Ort, an dem Reisevorleistungen bewirkt werden, bestimmt sich nach den allgemeinen Regelungen der §§ 
3 ff. UStG. 6Diese Ortsbestimmung bindet bei einem Kettengeschäft auch nachfolgende Unternehmer. 7Werden 
Betreuungsleistungen ausschließlich im Drittlandsgebiet erbracht, verlagert sich der Ort nach § 3a Abs. 8 UStG 
ins Drittland (vgl. Abschnitt 3a.14 Abs. 5).  
Beispie l :   


1Ein deutscher Reiseveranstalter bietet Pauschalreisen nach Thailand im eigenen Namen an, deren Leis-
tungsbestandteile er selbst eingekauft hat. 2Er nimmt dabei Betreuungsleistungen eines schweizerischen 
Unternehmers in Anspruch, der im Reisezielgebiet keine Betriebsstätte hat und die Leistungen ausschließ-
lich im Drittlandsgebiet ausführt. 
3Die Betreuungsleistung des schweizerischen Unternehmers wird nach § 3a Abs. 2 i.V. mit Abs. 8 UStG im 
Drittlandsgebiet bewirkt. 4Die Marge des deutschen Reiseveranstalters ist somit steuerfrei.  


 (2) 1Die einheitliche sonstige Leistung ist insgesamt steuerpflichtig, wenn die in Absatz 1 bezeichneten Reise-
vorleistungen (vgl. Abschnitt 25.1. Abs. 8) ausschließlich im Gemeinschaftsgebiet bewirkt werden.  
Beispie l :   


1Der deutscher Reiseveranstalter A bietet im eigenen Namen Rundreisen innerhalb des Gemeinschaftsge-
biets an. 2Er hat die Reisen von dem Reiseveranstalter B mit Sitz in Frankreich gekauft. 3 B hat die einzelnen 
Reisebestandteile (Beförderungs-, Betreuungs-. Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen) von anderen 
Unternehmen erworben und zu einer einheitlichen Pauschalreise gebündelt. 4Da sämtliche Reisevorleistun-
gen im Gemeinschaftsgebiet bewirkt werden, ist die Marge des deutschen Reiseveranstalters A insgesamt 
steuerpflichtig.  


 (3) 1Werden die Reisevorleistungen nur zum Teil im Drittlandsgebiet, im Übrigen aber im Gemeinschaftsgebiet 
erbracht, ist die Reiseleistung insoweit steuerfrei, als die Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet bewirkt werden. 
2Dies gilt auch für Reisevorleistungen, die in der Beförderung von Personen bestehen. 3Erstreckt sich somit eine 
Beförderung sowohl auf das Drittlandsgebiet als auch auf das Gemeinschaftsgebiet, hat der Unternehmer die 
gesamte Beförderungsleistung nach Maßgabe der im Drittlands- und im Gemeinschaftsgebiet zurückgelegten 
Strecken aufzuteilen.  
Beispie l  1:   


1Reiseveranstalter A verkauft im eigenen Namen eine Pauschalreise in die USA (Flug und Beherbergung) 
ab München .  
2Die Reiseleistung des A ist insoweit steuerpflichtig, als die Personenbeförderung im Flugzeug (Reisevor-
leistung) im Gemeinschaftsgebiet bewirkt wird. 3Der Leistungsort der übrigen Reisebestandteile liegt im 
Drittlandsgebiet. 4Die Reiseleistung ist daher insoweit steuerfrei. 


Beispie l  2 (Ket tengeschäf t ) :  
1Reiseveranstalter B verkauft die von Reiseveranstalter A erworbene Pauschalreise im eigenen Namen. 
2Die Reiseleistung des B ist wie im Beispiel 1 insoweit steuerpflichtig, als die Personenbeförderung im Flug-
zeug (Reisevorleistung) im Gemeinschaftsgebiet bewirkt wird. 3Der Leistungsort der übrigen Reisebestand-
teile liegt im Drittlandsgebiet. 4Die Reiseleistung ist wie im Beispiel 1 insoweit steuerfrei. 


 (4) 1Erstreckt sich eine Personenbeförderung im Luftverkehr (Reisevorleistung) sowohl auf das Drittlandsgebiet 
als auch auf das Gemeinschaftsgebiet, kann der Empfänger der Beförderungsleistung abweichend von Absatz 3 
aus Vereinfachungsgründen wie folgt verfahren:  
2Liegt der Zielort der Personenbeförderung im Drittlandsgebiet, gilt die Beförderungsleistung insgesamt als im 
Drittlandsgebiet bewirkt (Zielortregelung). 3Im Rahmen von Kettengeschäften ist die Anwendung oder Nichtan-
wendung der Zielortregelung für alle nachfolgenden Unternehmer bindend. 
Beispie l  1:   


1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Flugreise von Düsseldorf auf die Kanarischen Inseln 
zu einem Pauschalpreis an. 2Der Reiseveranstalter wendet für alle von ihm angebotenen Reisen die Zielor-
tregelung an. 
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3Da der Zielort der Reise im Drittlandsgebiet liegt, gilt die Beförderungsleistung insgesamt als im Drittlands-
gebiet bewirkt. 4Werden auch alle übrigen Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet bewirkt, ist die Reiseleis-
tung des Veranstalters insgesamt steuerfrei.  


4Liegt der Zielort der Personenbeförderung im Gemeinschaftsgebiet, gilt die Beförderungsleistung insgesamt als 
im Gemeinschaftsgebiet bewirkt.  
Beispie l  2:   


1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Flugreise von Düsseldorf nach Athen zu einem Pau-
schalpreis an. 2Der Reiseveranstalter wendet für alle von ihm angebotenen Reisen die Zielortregelung an. 
3Da der Zielort der Reise im Gemeinschaftsgebiet liegt, gilt die Beförderungsleistung als im Gemeinschafts-
gebiet bewirkt. 4Werden auch alle übrigen Reisevorleistungen im Gemeinschaftsgebiet bewirkt, ist die Rei-
seleistung des Veranstalters insgesamt steuerpflichtig.  


5Hin- und Rückflug sind bei der Anwendung der Vereinfachungsregelung als eine Reisevorleistung anzusehen. 
6Der Zielort bestimmt sich nach dem Hinflug. 7Zwischenlandungen aus flugtechnischen Gründen berühren die 
Anwendung der Vereinfachungsregelung nicht. 8Inländische Zu- und Abbringerflüge sind nur dann in die Zielor-
tregelung einzubeziehen, wenn die als Reisevorleistung in Anspruch genommene Beförderungsleistung ein-
schließlich der Zu- und Abbringerflüge nach umsatzsteuerrechtlichen Grundsätzen eine einheitliche Beförde-
rungsleistung darstellt (vgl. Abschnitt 3.10; BFH-Urteil vom 1. 3. 2018, V R 23/17, BStBl II S. 503). 
Beispie l  3:  


1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine Busreise an. 2Diese beginnt in Zürich (Schweiz) und 
endet in Rom (Italien). 3Im Reisepreis sind Hin- und Rückflug von und nach Köln-Bonn enthalten. 4Der 
Reiseveranstalter wendet für alle von ihm angebotenen Reisen die Zielortregelung an. 
5Da der Zielort des Hinflugs im Drittlandsgebiet (Schweiz) liegt, gilt die Personenbeförderung mit dem Flug-
zeug inklusive des Rückflugs als insgesamt im Drittlandsgebiet bewirkt. 6Die Busreise ist in einen steuer-
freien Streckenanteil im Drittlandsgebiet und einen steuerpflichtigen Anteil im Gemeinschaftsgebiet aufzu-
teilen. 


 (5) 1Macht ein Unternehmer von der Vereinfachungsregelung nach Absatz 4 Gebrauch, muss er diese bei allen 
von ihm in einem Veranlagungszeitraum veranstalteten Reisen anwenden. 2Dies gilt nicht, soweit der Unterneh-
mer im Rahmen von Kettengeschäften an die Entscheidung des Empfängers der Beförderungsleistung gebun-
den ist (vgl. Absatz 4). 
 (6) 1Erstreckt sich eine Personenbeförderung mit Kreuzfahrtschiffen im Seeverkehr sowohl auf das Drittlands-
gebiet als auch auf das Gemeinschaftsgebiet, kann der Unternehmer abweichend von Absatz 3 von der Berück-
sichtigung des auf das Gemeinschaftsgebiet entfallenden Anteils der gesamten Beförderungsstrecke aus Ver-
einfachungsgründen absehen. 2Im Rahmen von Kettengeschäften ist die Anwendung oder Nichtanwendung die-
ser Regelung für alle nachfolgenden Unternehmer bindend. 
Beispie l :  


1Ein Reiseveranstalter bietet im eigenen Namen eine siebentägige Kreuzfahrt im Mittelmeer an, die in Ge-
nua beginnt und endet. 
2Die in der Beförderung der Reisenden bestehenden Reisevorleistungen sind als im Drittlandsgebiet er-
bracht anzusehen. 3Die Reiseleistung des Veranstalters ist steuerfrei.  


 (6a) Der Unternehmer hat bei der Abgabe einer Reiseleistung an einen anderen Unternehmer für dessen Un-
ternehmen in der Rechnung anzugeben, in welchem Umfang die Leistungen nach § 25 Abs. 2 UStG im Dritt-
landsgebiet bewirkt werden (vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG).  
 (7) Liegen für nach § 25 Abs. 2 UStG steuerfreie Reiseleistungen im Drittland auch die Voraussetzungen einer 
Steuerbefreiung vor, die den Vorsteuerabzug ausschließt, geht diese Steuerbefreiung vor (vgl. Abschnitt 15.13 
Abs. 5). 
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25.3. Bemessungsgrundlage bei Reiseleistungen  
 (1)  1Abweichend von § 10 UStG ist die Bemessungsgrundlage die Differenz (Marge) zwischen dem Betrag, 
den der Leistungsempfänger entrichtet und den Aufwendungen für die Reisevorleistungen, jedoch abzüglich der 
Umsatzsteuer. 2Dabei ist grundsätzlich auf die einzelne Reise abzustellen (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 1). 
Beispie l  1:   


1Ein Reiseveranstalter mit Sitz im Inland verkauft im eigenen Namen eine im Inland stattfindende Bahnpau-
schalreise. 2Der Preis beträgt 440,— € pro Person. 3Es nehmen 40 Personen teil. 4Der Reiseveranstalter 
wendet für Reisevorleistungen einschließlich Umsatzsteuer folgende Beträge auf:  


1.    an die Deutsche Bahn AG für Beförderungsleistungen 3 200,— €,  


2.    an das Hotel für Beherbergungsleistungen  12 000,— €.  


5Die Marge ist für jeden einzelnen Reiseteilnehmer zu ermitteln, soweit nicht einzelne Leistungsempfänger 
im eigenen Namen für weitere Reiseteilnehmer auftreten:  


Reisepreis (Aufwendungen des Reiseteilnehmers)   440,— €  


./. Reisevorleistungen    


 für die Beförderung  3 200,— € / 40 = 80,— €      


 für die Beherbergung  12 000,— € / 40 = 300,— €     380,— €  


Marge   60,— €  


./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %)   9,58 €  


Bemessungsgrundlage   50,42 €  


3Der Unternehmer kann aus Vereinfachungsgründen bei Dritten erworbene Übernachtungs- oder Beförderungs-
kontingente vollständig als Reisevorleistungen behandeln, auch wenn diese Kontingente nicht voll umfänglich 
abgerufen werden. 4Macht ein Unternehmer von der Vereinfachungsregelung Gebrauch, muss er diese Rege-
lung bei allen von ihm innerhalb eines Besteuerungszeitraums veranstalteten Reisen anwenden. 5Ergeben sich 
dadurch negative Einzelmargen, sind diese nicht mit positiven Einzelmargen verrechenbar.   
Beispie l  2:   


1Der im Inland ansässige Reiseveranstalter A hat einem spanischen Hotel für sieben Nächte die Belegung 
von 100 Zimmern zu einem Einzelübernachtungspreis von 35,— € zugesagt. 2A muss das dafür vertraglich 
vereinbarte Entgelt in Höhe von 24 500,— € auch dann entrichten, wenn er die gebuchten Zimmer nicht alle 
belegen kann. 3A kalkuliert mit einer 100%igen Zimmerbelegung. 4Tatsächlich wird lediglich eine Auslastung 
von 80 % erreicht. 5A hat pro Reise – ggf. pro Teilnehmer – zunächst 245,— € als Reisevorleistung zu 
berücksichtigen. 6Sobald A alle Informationen über die tatsächliche Belegung der gebuchten Zimmer vor-
liegen, sind die damit zusammenhängenden Margenermittlungen zu korrigieren. 7Es ist nicht zu beanstan-
den, wenn die Berichtigung der Umsatzsteuer in einem Betrag vorgenommen wird, wenn dabei keine ne-
gativen Einzelmargen entstehen. 


Geplante Beherbergungsleistungen pro Reise (35,— € x 7 Tage)  245,— € 


Tatsächliche Beherbergungsleistungen pro Reise  
(35,— € x 7 Tage x 100/80 oder 24 500,— € / 80) 


  
306,25 € 


Erhöhung der Reisevorleistung = Minderung der Marge pro Reise   61,25 € 
 


Summe der Margenminderung (61,25 € x 80 oder 24 500,— € x 20 %)  4 900,— € 


./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %)  782,35 € 


Minderung Bemessungsgrundlage  4 117,65 € 


 
 6Werden im Abrechnungsverkehr zwischen Leistungsträgern und Reiseveranstaltern Reisevorleistungen aus-
gehend vom sog. Bruttowert (Verkaufspreis abzüglich Provisionen zuzüglich Umsatzsteuer auf den Provisions-
betrag) berechnet, handelt es sich bei den Provisionen regelmäßig um Entgelt- bzw. Reisevorleistungsminde-
rungen und nicht um Vergütungen für besondere (Vermittlungs-)Leistungen. 7Der Wert der Reisevorleistungen 
ist dann identisch mit dem Wert einer agenturmäßigen Nettoberechnung. 8Die in den Abrechnungen des Leis-
tungsträgers auf den Provisionsbetrag gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer wird weder vom Leistungsträger 
noch vom Reiseveranstalter nach § 14c Abs. 2 UStG geschuldet. 69Aufwendungen für Reisevorleistungen in 
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fremder Währung sind nach § 16 Abs. 6 UStG in dem Zeitpunkt umzurechnen, in dem die Leistung ausgeführt 
oder das Entgelt oder ein Teil des Entgelts vor Ausführung der Leistung gezahlt wird. 
 (2)  1Treffen bei einer Reise Leistungen des Unternehmers mit eigenen Mitteln und Leistungen Dritter zusam-
men (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 10), sind für die Berechnung der Marge die eigenen Leistungen grundsätzlich im 
prozentualen Verhältnis zu den Fremdleistungen auszuscheiden (vgl. Abschnitt 10.1 Abs. 11). 2Existieren keine 
Einzelverkaufspreise der verschiedenen Reisebestandteile, ist das Verhältnis der Eigenleistungen zu den 
Fremdleistungen anhand der entstandenen Kosten (einschließlich Umsatzsteuer) festzustellen. 3Bei der Ermitt-
lung der Kosten der Eigenleistung sind die Gemeinkosten sowie der kalkulatorische Unternehmerlohn nicht zu 
berücksichtigen.  
Beispie l  1:   


1Ein Reiseveranstalter mit Sitz im Inland führt eine Buspauschalreise im Inland aus. 2Er tritt beim Verkauf 
gegenüber den Leistungsempfängern im eigenen Namen auf. 3Der Preis beträgt 600,— € pro Person. 4Der 
Reiseveranstalter bietet die Reisebestandteile wie folgt auch einzeln an: 


- Beförderung mit dem eigenen Bus inklusive Reiseleitung 130,—€; 
- Beherbergung und Beköstigung 500,—€; 
- Summe der Einzelverkaufspreise 630,—€. 


5Es nehmen 50 Personen teil. 6Dem Unternehmer entstehen folgende Aufwendungen:  


a) Eigenleistungen  Gesamt  Pro Reise 


Beförderung mit dem eigenem Bus  4 000,— €     


Betreuung durch angestellte Reiseleiter  1 000,— €    


Summe der Aufwendungen für Eigenleistungen 5 000,— €   100,— €   


b) Reisevorleistungen        


Beherbergung und Beköstigung  20 000,— €   400,— €  


    
7Die Marge errechnet sich wie folgt:  


Reisepreis (Aufwendungen pro Reiseteilnehmer)  600,— €  


Eigenleistungen (600,— € x 130,— € / 630,— €)  123,81 €  


§ 25 UStG (600,— € x 500,— € / 630,— €) 476,19 €  


./. Reisevorleistungen  400,— €  


Marge  76,19 €  


./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %) 12,16 € 


Bemessungsgrundlage  64,03 €  


8Der Unternehmer hat jede Reise mit 19 % zu versteuern:    


a)  Eigenleistung (123,81 € ./. abzgl. enthaltener Umsatzsteuer) 104,04 €  


b)  die Leistungen nach § 25 UStG 64,03 €  


Bemessungsgrundlage 168,07 €  


 
Beispie l  2:   


1Wie Beispiel 1, jedoch verkauft der Reiseveranstalter die Reisebestandteile nicht außerhalb des Pauscha-
langebots. 
2Der Pauschalpreis ist nach dem Verhältnis der Reisevorleistungen zu den Kosten der Eigenleistungen 
aufzuteilen. 
Reisepreis (Aufwendungen pro Reiseteilnehmer)   600,— €  


Eigenleistungen (100,— € x 100 % / 500,— €)  20 % 120,— €  


§ 25 UStG (400,— € x 100 % / 500,— €) 80 % 480,— €  
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./. Reisevorleistungen   400,— €  


Marge   80,— €  


./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %)  12,77 € 


Bemessungsgrundlage   67,23 €  


3Der Unternehmer hat bei jeder Reise mit 19 % zu versteuern:     


a)  Eigenleistung (120,— € ./. abzgl. enthaltener Umsatzsteuer)  100,84 €  


b)  die Leistungen nach § 25 UStG  67,23 €  


Bemessungsgrundlage  168,07 €  


 (3)  Ist die einheitliche sonstige Leistung teils steuerfrei und teils steuerpflichtig (vgl. Abschnitt 25.2 Abs. 3), ist 
die Bemessungsgrundlage für die unter § 25 UStG fallenden Umsätze im Verhältnis der Reisevorleistungen im 
Sinne des § 25 Abs. 2 UStG zu den übrigen Reisevorleistungen aufzuteilen.  
Beispie l  1:   


1Ein Reiseveranstalter mit Sitz im Inland verkauft im eigenen Namen eine Flugpauschalreise nach Moskau, 
die am Flughafen Köln-Bonn beginnt und endet. 2Der Preis beträgt 1 100,— € pro Person. 3Es nehmen 
80 Personen teil. 4Der Veranstalter hat die folgenden Reisevorleistungen in Anspruch genommen. 


Reisevorleistungen Gesamt Anteil 


a) Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Hotel (ein-
schließlich Umsatzsteuer)  


60 000,— €  75 % 


b) Flugkosten 20 000,— €   25 %  


insgesamt  80 000,— €   100 %  


5Von der Flugstrecke entfallen 40% auf das Drittlandsgebiet. 6Sofern die Vereinfachungsregelung des 
Abschnitts 25.2 Abs. 4 nicht angewandt wird, errechnet sich die Marge wie folgt:  


Reisepreis (Aufwendungen des Reisenden)    1 100,— €  


./. Reisevorleistungen    1 000,— €  


Einzelmarge    100,— € 


davon entfallen auf steuerpflichtig steuerfrei 
§ 25 Abs. 2 UStG 


a)  die Unterkunft und Verpflegung im Drittlandsgebiet 75 % der 
Reisevorleistungen - steuerfrei nach § 25 Abs. 2 UStG -  


   
75,— €  


b)  den Flug 25 % der Reisevorleistungen = 25,- €. Da 40 % der 
Flugstrecke im Drittlandsgebiet liegt, beträgt der nach § 25 
Abs. 2 UStG steuerfreie Anteil;  
der steuerpflichtige Anteil (60 % von 25,— €) 


 
 
 


15,— €  


 
 


 10,— €  


./. darin enthaltene Umsatzsteuer (19/119 = Steuersatz 19 %) 2,40 €    


Bemessungsgrundlage 12,60 € 85,— € 


   
7Wendet der Reiseveranstalter die Zielortregelung des Abschnitts 25.2 Abs. 4 an, gilt die gesamte Beförde-
rungsleistung (Reisevorleistung) als im Drittlandsgebiet bewirkt. 8Die Leistung ist dann nach § 25 Abs. 2 
UStG insgesamt steuerfrei. 
 


Beispie l  2:   
1Reiseveranstalter A mit Sitz im Inland veräußert im eigenen Namen 10 identische von ihm zusammenge-
stellte Buspauschalreisen nach Genf (Schweiz) an den inländischen Reiseveranstalter B zum Preis von 







 
 


- Seite 4 von 5 - 


insgesamt 6 000,— €. 2B wiederum veräußert die Reisen zum Preis von insgesamt 8 000,— € an den in-
ländischen Reiseveranstalter C. 3Der Reiseveranstalter A hat die folgenden Reisevorleistungen in Anspruch 
genommen: 


Reisevorleistungen  Gesamt 


a) Beherbergung und Beköstigung    3 900,— €  


b) Beförderung    900,— €  


c) selbständiger Reiseleiter   200,— €  


Insgesamt   5 000,— €  


 


4Die Beförderungsleistung wird zu einem Drittel im Inland erbracht. 5Die Betreuungsleistung beginnt im In-
land. 6Die Umsatzsteuer für die Reiseleistung des A ermittelt sich für jede Reise wie folgt:  


Reisepreis    600,— €  


./. Reisevorleistungen    500,— €  


Marge    100,— € 


davon entfallen im Verhältnis der Ausgaben für Reisevorleistungen 
für jede Reise 


steuerpflichtig steuerfrei 
§ 25 Abs. 2 UStG 


a)  auf die Beherbergung und Beköstigung im Drittlandsgebiet   390,— €  


b)  auf die Beförderung 30,— € 60,— € 


c)  auf die Betreuung 20,— €  


 50,— € 450,— € 


 (10 %) (90 %) 
7Von der Marge des A sind somit für jede Reise 10,— € steuerpflichtig. 8Hierauf entfällt eine Umsatzsteuer 
von 1,60 € (19/119 von 10,— €). 9A hat den Anteil der steuerfreien Marge in seiner Rechnung anzugeben 
(vgl. Abschn. 25.2 Abs. 6a). 10Die Marge des B für die einzelne Reise beträgt 200,— € (800,— € abzüglich 
600,— €). 11Hiervon ist ein Anteil von 10 % steuerpflichtig. 12Die Umsatzsteuer beträgt 3,19 € (19/119 von 
20,— €). 


 (4) Erwirbt ein Unternehmer Reisen, die nicht am Markt weiterverkauft werden, gilt in Abhängigkeit von deren 
Verwendung Folgendes:  
1.  1Beabsichtigt der Unternehmer bereits beim Erwerb der Reise, die Reise nicht für seine unternehmerische 


Tätigkeit, sondern ausschließlich und unmittelbar für unentgeltliche Wertabgaben im Sinne des § 3 Abs. 
9a UStG zu verwenden, ist er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. Abschnitt 15.15 Abs. 1 S. 1). 2Es 
erfolgt keine Besteuerung der unentgeltlichen Wertabgabe. 3§ 25 UStG ist nicht anwendbar (vgl. BFH-Urteil 
vom 13.12.2018 V R 52/17 BStBl. 2019 II S. 345). 


2. 1Beabsichtigt der Unternehmer beim Erwerb der Reise, diese für seine unternehmerische Tätigkeit zu ver-
wenden und überlässt er die Reise stattdessen unentgeltlich an das Personal oder für unternehmens-
fremde Zwecke, handelt es sich um eine unentgeltliche Wertabgabe im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG. 
2Die unentgeltliche Wertabgabe ist eine Reiseleistung. 3Als Reiseerlös ist nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
UStG die Summe aus den Ausgaben für Reisevorleistungen und anteilige Gemeinkosten des Arbeitgebers 
anzusetzen (sog. fiktiver Reiseerlös, vgl. Abschnitt 1.8 Abs. 7 Satz 5 und 6). 


3. Überlässt ein Unternehmer eine Reise entgeltlich an die in § 10 Abs. 5 Nr. 1 und 2 UStG benannten Per-
sonen, sind Reiseerlöse die tatsächlichen Aufwendungen des Leistungsempfängers, mindestens jedoch 
der fiktive Reiseerlös nach Nr. 2 Satz 3. 


4.  1Werden Reisen für Zwecke des Unternehmens verwendet, z.B. für Dienstreisen von Angestellten oder als 
Kundengeschenke, bewirkt der Unternehmer keine Leistungen im Sinne des § 25 UStG. 2Liegen Kunden-
geschenke vor, ist die ggf. ausgewiesene Umsatzsteuer – z.B. bei Eigenleistungen des Leistungserbringers 
– nach § 15 Abs. 1a UStG nicht als Vorsteuer abziehbar (vgl. BFH-Urteil vom 13. 12. 2018, V R 52/17, 
BStBl 2019 II S. 345). 
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 (5) 1Soweit der Unternehmer den Reisepreis vor Ausführung der Leistung vereinnahmt hat, ist die Anzahlungs-
besteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 UStG vorzunehmen. 2Der vereinnahmte Betrag ist ggf. 
auf die Reiseleistung und die Eigenleistung aufzuteilen. 3Von dem auf die Reiseleistung entfallenden Betrag sind 
für den Zweck der möglichst exakten Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen kalkulierte Reisevorleistungen 
auch dann abzuziehen, wenn diese in dem Voranmeldungszeitraum weder erbracht, noch (An-)Zahlungen dafür 
geleistet wurden. 4Planmäßig steuerfreie Leistungen sind nicht einzubeziehen. 5Vereinnahmt der Unternehmer 
den Reisepreis anteilig, ist die kalkulierte steuerpflichtige Marge mit dem vereinnahmten Betrag zu multiplizieren 
und sodann durch den Preis der gesamten Reise zu teilen, um die anteilige Marge zu ermitteln. 6Kann die Höhe 
der Bemessungsgrundlage für einen im Voranmeldungszeitraum bewirkten Umsatz oder vereinnahmten Reise-
preis noch nicht endgültig berechnet werden, z.B. wegen Garantieverträgen für Reisevorleistungen oder zeit-
raum- und umsatzabhängiger Boni, ist sie auf Basis der Kalkulation der einzelnen Reise zu schätzen (vgl. EuGH-
Urteil vom 19. 12. 2018, C-422/17, Skarpa Travel). 7Die Margenermittlung ist spätestens dann zu korrigieren, 
wenn dem Unternehmer die dafür erforderlichen Informationen vorliegen. 8Es ist nicht zu beanstanden, wenn 
die Berichtigung der Umsatzsteuer in einem Betrag vorgenommen wird, wenn dabei keine negativen Einzelmar-
gen entstehen. 9Wird die geschuldete Leistung für eine Anzahlung nicht erbracht, setzt die Berichtigung nach 
§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UStG die tatsächliche Rückzahlung des Entgelts voraus (vgl. BFH-Urteil vom 18. 9. 2008, 
V R 56/06, BStBl 2009 II S. 250), z.B. bei der Anzahlung auf nicht in Anspruch genommene Flüge (vgl. BFH-
Urteil vom 15. 9. 2011, V R 36/09, BStBl 2012 II S. 365).  
 (6) 1Aufwendungen für Reisevorleistungen, welche sich der Unternehmer im Fall der Stornierung nicht ersparen 
kann, werden durch die Stornogebühr entschädigt (vgl. § 651h Abs. 2 BGB und Abschnitt 25.1. Abs. 13) und 
sind deshalb nicht mehr als Reisevorleistungen zu berücksichtigen; das gilt auch bei der zulässigen Pauscha-
lierung der Stornogebühren. 2Soweit der Unternehmer selbst infolge der Stornierung einer Reise durch den Kun-
den bereits bestellte Reisevorleistungen (z.B. Hotelzimmer) gegen Gebühr stornieren muss, liegen insoweit 
keine Reisevorleistungen vor. 
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25.4. Vorsteuerabzug bei Reisen  
 (1) 1Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind die Umsatzsteuerbeträge, die auf Reisevorleistungen entfallen, 
mithin auf Leistungen Dritter, die den Reisenden unmittelbar zugutekommen. 2Umsatzsteuerbeträge, die dem 
Unternehmer für andere für sein Unternehmen ausgeführte Leistungen in Rechnung gestellt werden, sind 
dagegen unter den Voraussetzungen des § 15 UStG als Vorsteuern abziehbar. 3Hierzu gehören z.B. 
Vorsteuerbeträge, die beim Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und Büromaterial sowie für 
die Erbringung von Eigenleistungen (z.B. die Anschaffung eines Reisebusses) anfallen. 4Der Vorsteuerabzug 
steht dem Unternehmer auch zu, wenn die empfangene Leistung zwar mit der Reise unmittelbar 
zusammenhängt, aber dem Reisenden lediglich mittelbar zugutekommt (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 8 Satz 4 Nr. 1 
und 2).  
 (2) 1Die Berechtigung zum Vorsteuerabzug entfällt nur insoweit, als der Unternehmer Reiseleistungen bewirkt, 
die nach § 25 UStG der Besteuerung unterliegen. 2Allerdings kommt es nicht darauf an, ob der Unternehmer für 
die steuerpflichtigen Reiseleistungen tatsächlich Umsatzsteuer zu entrichten hat. 3Nicht beansprucht werden 
kann der Vorsteuerabzug deshalb auch in den Fällen, in denen es für die Reiseleistung im Sinne des § 25 Abs. 1 
Satz 1 UStG an einer Bemessungsgrundlage (§ 25 Abs. 3 UStG) fehlt. 
 (3) 1Ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer, der im Inland Reisevorleistungen in 
Anspruch nimmt, kann nach § 25 Abs.  4 Satz 1 UStG die ihm für diese Reisevorleistungen in Rechnung 
gestellte Steuer nicht als Vorsteuerbeträge abziehen. 2Ebenso wenig kann eine Vergütung dieser Umsatzsteuer 
in dem besonderen Verfahren nach § 18 Abs. 9 UStG, §§ 59 bis 61a UStDV erfolgen. 3Das gilt auch für eine im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet belegene Betriebsstätte, soweit sie Reiseleistungen erbringt.  
 (4) 1Für empfangene Leistungen, die keine Reisevorleistungen sind, ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 3 
Nr. 1 Buchstabe a UStG auch dann zulässig, wenn sie vollständig oder teilweise für die Erbringung von nach 
§ 25 Abs. 2 UStG steuerfreien Leistungen verwendet werden. 2Das Gleiche gilt nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 
Buchstabe a UStG für im Ausland erbrachte Umsätze, die im Inland nach § 25 Abs. 2 UStG umsatzsteuerfrei 
wären. 3Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass der Unternehmer den Vorsteuerabzug für alle 
empfangenen Leistungen beanspruchen kann, die wirtschaftlich den nach § 25 Abs. 2 UStG steuerfreien oder 
entsprechenden nicht steuerbaren Leistungen ganz oder teilweise zuzurechnen sind, z.B. die Vermittlung einer 
steuerfreien Reiseleistung durch einen anderen Unternehmer oder die Lieferung von Reiseprospekten und 
Katalogen an den Unternehmer. 
 (5) 1Sowohl die Vermittlung einer Reiseleistung als auch einer Eigenleistung (z.B. grenzüberschreitende 
Personenbeförderungsleistungen) für einen inländischen Unternehmer wird nach § 3a Abs. 2 UStG im Inland 
erbracht. 2Der Unternehmer kann die in den Rechnungen über Vermittlungsleistungen ausgewiesenen Steuern 
als Vorsteuerbeträge abziehen, wenn die übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG erfüllt sind. 3Werden für 
einen inländischen Unternehmer gegen eine einheitlich vom Reisepreis berechnete Provision Leistungen 
vermittelt, bei denen der Unternehmer sowohl Reiseleistungen als auch Eigenleistungen in Form von 
grenzüberschreitenden Personenbeförderungsleistungen mit Flugzeugen (eigene, konzerneigene oder 
gemietete Flugzeuge) ausführt, erbringen die vermittelnden Unternehmer sowohl steuerpflichtige als auch 
steuerfreie Vermittlungsleistungen (§ 4 Nr. 5 Buchstabe b UStG). 4Es wird nicht beanstandet, wenn die 
Beteiligten in diesen Fällen die Vermittlungsleistungen einvernehmlich zu 70 % als steuerpflichtig behandeln. 5In 
diesen Fällen kann die auf die als steuerpflichtig behandelte Vermittlungsprovision entfallende Umsatzsteuer als 
Vorsteuer abgezogen werden. 6Dies gilt auch in Fällen, in denen mit Gutschriften abgerechnet wird. 
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25.5. Aufzeichnungspflichten bei Reiseleistungen  
 (1)  1Die Aufzeichnungspflichten nach § 25 Abs. 5 UStG bestehen für jede einzelne Reiseleistung. 
2Unternehmer, die nicht ausschließlich Reiseleistungen nach § 25 UStG ausführen, müssen diese getrennt von 
den übrigen Umsätzen aufzeichnen. 3Zu den übrigen Umsätzen zählen insbesondere die im Rahmen einer Reise 
abgegebenen Leistungen, auf die § 25 UStG nicht anzuwenden ist (z.B. Eigenleistungen vgl. Abschnitt 25.1 
Abs. 7).  
 (2)  1Die Aufzeichnungspflicht des Unternehmers erstreckt sich nicht nur auf die steuerpflichtigen 
Reiseleistungen, sondern umfasst auch die nach § 25 Abs. 2 UStG steuerfreien Reiseleistungen. 2Diese 
Leistungen sind getrennt voneinander aufzuzeichnen.  
  
Aufzeichnung der von den Leis tungsempfängern für Reiseleis tungen aufgewendeten 
Bet räge (§ 25 Abs.  5 Nr .  1 UStG)  
 (3)  1Aufgezeichnet werden muss der für die Reiseleistung vereinbarte - berechnete - Betrag einschließlich der 
Umsatzsteuer. 2Ändert sich der vereinbarte Betrag, hat der Unternehmer auch den Betrag der jeweiligen 
Preisminderung oder Preiserhöhung aufzuzeichnen.  
 (4)  Gibt der Unternehmer mehrere gleichartige Reisen an einen Leistungsempfänger ab, der die Reisen 
erkennbar für den nichtunternehmerischen Bereich erwirbt (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 5 Satz 3), braucht er nur 
den Gesamtbetrag dieser Reiseleistung aufzuzeichnen.  
 (5)  1Soweit der Unternehmer gemischte Leistungen (vgl. Abschnitt 25.1 Abs. 10) ausführt, die Reiseleistungen 
und Eigenleistungen enthalten, muss aus den Aufzeichnungen hervorgehen, auf welchen Umsatz § 25 UStG 
anzuwenden ist und welcher Umsatz nach den allgemeinen Vorschriften des UStG zu beurteilen ist. 2Dazu sind 
neben dem für die Reise berechneten Gesamtbetrag die auf die Reiseleistung und auf Eigenleistungen 
entfallenden Beträge aufzuzeichnen.  
 
Aufzeichnung der vom Unternehmer für  Reisevorle is tungen aufgewendeten Bet räge (§ 25 
Abs.  5  Nr.  2 UStG)  
 (6)  1Grundsätzlich sind die für Reisevorleistungen in Rechnung gestellten Beträge einschließlich der 
Umsatzsteuer aufzuzeichnen. 2Ändern sich die für Reisevorleistungen aufgewendeten Beträge, ist dies in den 
Aufzeichnungen festzuhalten.  
 (7)  1Aus den Aufzeichnungen des Unternehmers muss grundsätzlich hervorgehen, für welche Reiseleistung 
die einzelne Reisevorleistung in Anspruch genommen worden ist. 2Hat der Unternehmer die in Anspruch 
genommenen gleichartigen Reisevorleistungen für mehrere Reiseleistungen verwendet, ist in den 
Aufzeichnungen anzugeben, welche Teilbeträge davon auf die einzelnen Reiseleistungen entfallen. 3Das 
Gleiche gilt, wenn dem Unternehmer mehrere unterschiedliche Reisevorleistungen, z.B. Beherbergung und 
Beförderung in Rechnung gestellt werden.  
  
Aufzeichnung der Bemessungsgrundlage für Reiseleis tungen (§  25 Abs. 5 Nr .  3 UStG)  
 (8)  1Aufgezeichnet werden müssen sowohl die Bemessungsgrundlagen für steuerpflichtige Reiseleistungen 
als auch für steuerfreie Reiseleistungen. 2Ändert sich die Bemessungsgrundlage für eine Reiseleistung, muss 
in den Aufzeichnungen angegeben werden, um welchen Betrag sich die Bemessungsgrundlage verringert oder 
erhöht hat.  
 
Aufzeichnungen bei  s teuerpf l icht igen und steuerf re ien Leis tungen (§ 25 Abs.  5 Nr.  4 UStG) 
 (9)  1Im Drittlandsgebiet bewirkte Reisevorleistungen sind getrennt von im Gemeinschaftsgebiet bewirkten 
Reisevorleistungen aufzuzeichnen. 2Wird eine Reisevorleistung sowohl im Gemeinschafts- als auch im 
Drittlandsgebiet bewirkt, ist ebenfalls der Aufteilungsmaßstab für die Gebietszuordnung zu dokumentieren, z.B. 
bei Beförderungsleistungen. 3Ist nach § 25 Abs. 2 UStG nur ein Teil einer Reiseleistung steuerfrei, muss aus 
den Aufzeichnungen des Unternehmers sowohl die Höhe der Bemessungsgrundlage für diesen Teil der 
Reiseleistung als auch für den steuerpflichtigen Teil der Reiseleistung hervorgehen.  
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL 


FAX 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 20. April 2021 


BETREFF   Umsetzungshilfe zur steuerlichen Anerkennung von Arbeitgeberleistungen nach § 3  
Nummer  34 EStG  


GZ IV C 5 - S 2342/20/10003 :003 
DOK 2021/0400744 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt zur Anwendung der Steuerfreiheit des § 3 Nummer 34 EStG Folgendes: 


1. Gesetzliche Grundlagen   
1.1. Steuerbefreiung des § 3 Nummer 34 EStG  


Rechtsgrundlage der Steuerfreiheit für arbeitgebergeförderte Präventions- und betriebliche 
Gesundheitsförderungsleistungen (§ 3 Nummer 34 des Einkommensteuergesetzes - EStG): 


„Steuerfrei sind… 
34. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers 


zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken und zur Förderung der 
Gesundheit in Betrieben, die hinsichtlich Qualität, Zweckbindung, Zielgerichtetheit und 
Zertifizierung den Anforderungen der §§ 20 und 20b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V) genügen, soweit sie 600 Euro je Kalenderjahr und Arbeitnehmer nicht über-
steigen“. 


Nach der Gesetzesbegründung fallen unter die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 34 EStG: 
Maßnahmen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention, die nach § 20 Absatz 2 Satz 2 
SGB V zertifiziert sind sowie gesundheitsförderliche Maßnahmen in Betrieben (betriebliche 
Gesundheitsförderung), die den vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-
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Seite 2 Spitzenverband) nach § 20 Absatz 2 Satz 1 und § 20b Absatz 1 SGB V festgelegten Kriterien 
entsprechen. 


1.2 Verweis  in § 3 Nummer 34 EStG auf die  Vorschriften der §§ 20, 20b SGB V   


3 § 20 Absatz 1 Satz 3 SGB V verlangt, dass Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen 
Prävention (Präventionskurse), die von Krankenkassen bezuschusst werden, den vom GKV-
Spitzenverband definierten Handlungsfeldern und Kriterien (GKV-Leitfaden Prävention) 
genügen und von den Krankenkassen oder einer von ihnen beauftragten Stelle zertifiziert sein 
müssen (§ 20 Absatz 5 Satz 1 SGB V). 


4 § 20b Absatz 1 SGB V beschreibt die Anforderungen an Leistungen zur Gesundheitsförde-
rung in Betrieben (betriebliche Gesundheitsförderung), die von Krankenkassen erbracht wer-
den können. Diese Maßnahmen sind an den spezifischen betrieblichen Bedarfen ausgerichtet 
und werden gemäß den Handlungsfeldern und Kriterien des GKV-Leitfadens Prävention 
zwischen dem Betrieb und der leistenden Krankenkasse individuell vereinbart. Für Leistungen 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V ist eine Zertifizierung grundsätz-
lich nicht vorgesehen. Für Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention nach 
§ 20 SGB V sind die Voraussetzungen nach Tz. 2.1 und 2.2 zu beachten, auch wenn sie im 
Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung erbracht werden. 


2. Nach § 3 Nummer 34 EStG  steuerfreie Leistungen des  Arbeitgebers  


5 Die Steuerfreiheit nach § 3 Nummer 34 EStG erfasst zertifizierte Leistungen zur individuellen 
verhaltensbezogenen Prävention (siehe Tz. 2.1). 


Nicht zertifizierte Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention können unter 
bestimmten Voraussetzungen nach § 3 Nummer 34 EStG steuerfrei sein (siehe Tz. 2.2). 


2.1 Individuelle verhaltensbezogene Prävention (zertifizierte Präventionskurse)  


6 Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention werden grundsätzlich in Form 
von Präventionskursen erbracht und sollen den Einzelnen motivieren und befähigen, Möglich-
keiten einer gesunden, Störungen und Erkrankungen vorbeugenden Lebensführung auszu-
schöpfen. Die Zertifizierung von Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Präven-
tion, soweit sie von der Krankenkasse gefördert oder erbracht werden, erfolgt durch eine 
Krankenkasse oder in ihrem Namen durch einen mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauf-
tragten Dritten. Die Kurse können auch in die betriebliche Gesundheitsförderung integriert 
werden. 







 
  


 
 
 


 
 


 
   


 
  
   


 
 


   
 


    


  
 


 
 
 


 
  


  
 


 
 
  


 
 


 
 


      
  


    


  
 


  
 


Seite 3 2.1.1 Zertifizierte Präventionskurse der Krankenkassen  


7 Die meisten Krankenkassen lassen ihre Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen 
Prävention nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 SGB V im Rahmen einer Kooperationsgemein-
schaft über die „Zentrale Prüfstelle Prävention“ des Dienstleistungsunternehmens „Team 
Gesundheit GmbH“ prüfen und zertifizieren. 


8 Die zertifizierten Präventionskurse der Krankenkassen finden in der Regel außerhalb des 
Betriebsgeländes statt und werden durch den Arbeitgeber bezuschusst. Leistet der Arbeitgeber 
einen Zuschuss an die Krankenkasse, ist der auf den teilnehmenden Arbeitnehmer entfallende 
Zuschuss nach Maßgabe des § 3 Nummer 34 EStG steuerfrei. 


9 Die Teilnahme ist vom Arbeitnehmer mit einer vom Kursleiter unterschriebenen Teilnahme-
bescheinigung nachzuweisen, aus der der Titel des Kurses einschließlich der Kurs-Identifika-
tionsnummer der jeweiligen Prüfstelle und die Teilnahme des Arbeitnehmers hervorgehen. 


10 Sofern der Arbeitnehmer selbst in finanzielle Vorleistung getreten ist, kann er bei seinem 
Arbeitgeber unter Vorlage der Teilnahmebescheinigung eine Arbeitgeberförderung beantra-
gen. Zur Vermeidung von Doppelförderungen ist in dem Antrag vom Arbeitnehmer eine 
Erklärung abzugeben, ob bereits die Krankenkasse einen Zuschuss gezahlt hat oder ein sol-
cher beantragt wurde. In diesem Fall kann der Arbeitgeberzuschuss höchstens bis zu der beim 
Arbeitnehmer nach Abzug des Krankenkassenzuschusses verbliebenen Vorleistung nach § 3 
Nummer 34 EStG steuerfrei sein. 


11 Das Zertifikat, die Teilnahmebescheinigung und gegebenenfalls der Antrag auf Arbeitgeber-
förderung sind vom Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto zu nehmen. 


2.1.2 Zertifizierte Präventionskurse auf Veranlassung des Arbeitgebers   


12 Für Leistungen, die der Arbeitgeber zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention 
gewährt, kommt die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 34 EStG in Betracht, wenn die 
Leistungen durch eine Krankenkasse oder in ihrem Namen durch einen mit der Wahrnehmung 
dieser Aufgabe beauftragten Dritten zertifiziert sind. 


13 Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Leistung auf Veranlassung des Arbeitgebers 
zertifiziert wurden oder ob der Arbeitgeber eine bereits zertifizierte Leistung einkauft und 
seinen Arbeitnehmern anbietet. Erforderlich ist bei eingekauften Leistungen, dass 


• der beim Arbeitgeber durchgeführte Kurs mit dem zertifizierten Kurs 
inhaltlich identisch ist, 


• das Zertifikat auf den Kursleiter ausgestellt ist, der den Kurs beim Arbeitgeber 
durchführt, und 







 
   
 
   


 
  


   
 


 
 


 
  


 
 


   
 


 
 


 
  


 
  


   
  


 
 


  
 


 
  


 
 


 
 


 


 
 


Seite 4 • das Zertifikat bei Kursbeginn noch gültig ist. 


14 Das Zertifikat und die Teilnahmebescheinigung sind vom Arbeitgeber als Belege zum Lohn-
konto zu nehmen. Bei Barleistungen des Arbeitgebers sind als Nachweis der zweckentspre-
chenden Verwendung die Teilnahmebescheinigung, der Zahlungsbeleg des Arbeitnehmers 
und eine Kopie des Zertifikats als Belege zum Lohnkonto zu nehmen. 


2.2 Nicht zertifizierte Präventionskurse des Arbeitgebers  


15 Für im Auftrag des Arbeitgebers allein für dessen Beschäftigte erbrachte Präventionskurse 
besteht mangels Beteiligung der gesetzlichen Krankenkassen keine Zertifizierungsmöglich-
keit. Eine Zertifizierung von Präventionskursen durch die Krankenkassen oder einer von ihr 
beauftragten dritten Stelle sieht das SGB V nur für die Fälle vor, in denen es sich um Kurse 
handelt, die die Krankenkassen für ihre Versicherten als Leistungen zur primären Prävention 
nach § 20 Absatz 4 Nummer 1, Absatz 5 Satz 1 SGB V erbringen. Nicht zertifizierte Leistun-
gen des Arbeitgebers zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention können somit nach 
§ 3 Nummer 34 EStG unter folgenden Voraussetzungen steuerfrei sein. Erforderlich hierfür 
ist, dass 


• die Leistungen Bestandteil eines betrieblichen Gesundheitsförderungsprozesses sind, 
der nach § 20b SGB V bezuschusst wurde, beziehungsweise wird, oder 


• die nicht zertifizierten Präventionskurse hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und 
Zielgerichtetheit den Anforderungen des § 20 SGB V genügen und sie im Auftrag 
eines Arbeitgebers allein für dessen Beschäftigte durchgeführt sowie vom Leistungs-
anbieter nicht mit demselben Konzept auch für Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung angeboten werden. 


16 Der vom Arbeitgeber allein für dessen Beschäftigte erbrachte Präventionskurs genügt jeden-
falls dann den Anforderungen der §§ 20 und 20b SGB V, wenn er inhaltlich mit einem bereits 
zertifizierten und geprüften Kurskonzept eines Fachverbands oder einer anderen Organisation 
(zum Beispiel Kursinhalt „Rücken-Fit“) identisch ist. Der Kursleiter hat das von ihm genutzte 
zertifizierte Kurskonzept zu benennen und schriftlich zu bestätigen, dass der angebotene Prä-
ventionskurs entsprechend den vorgegebenen Stundenverlaufsplänen durchgeführt wird. 


17 Zum Nachweis der Qualifikation hat der Kursleiter schriftlich zu versichern, dass seine 
Qualifikation den Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Zertifizierung von Kursangeboten 
in der individuellen verhaltensbezogenen Prävention entspricht. 


18 Die Erklärung des Kursleiters zum verwendeten Kurskonzept und zu seiner Qualifikation sind 
als Belege zum Lohnkonto zu nehmen. 







 
  


 
  


 
 


   


 
 


 
     


  
  


 
 


 
 


 


 
  


  
 


 


 
 


 
   


 
  


 
 


 
  


 
 


Seite 5 2.3 Leistungen betrieblicher Gesundheitsförderung im Handlungsfeld 
„gesundheitsförderlicher Arbeits- und Lebensstil“  


19 Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung des Arbeitgebers werden von der Steuer-
befreiung des § 3 Nummer 34 EStG erfasst, wenn die Leistungen Bestandteil eines betrieb-
lichen Gesundheitsförderungsprozesses sind und im Handlungsfeld „gesundheitsförderlicher 
Arbeits- und Lebensstil“ erbracht werden. Für Präventionskurse nach § 20 SGB V sind die 
Voraussetzungen nach Tz. 2.1 und 2.2 zu beachten, auch wenn sie im Rahmen der betriebli-
chen Gesundheitsförderung erbracht werden. 


20 Die Leistungen müssen im Rahmen eines strukturierten innerbetrieblichen Prozesses (zum 
Beispiel gesteuert durch ein internes betriebliches Gremium) mit Analyse des Bedarfs (zum 
Beispiel durch Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Analyse des Krankenstandes, 
partizipative Methoden wie Gesundheitszirkel oder Zukunftswerkstätten) und unter Einbin-
dung der Beschäftigten beziehungsweise ihrer Vertretungen sowie – sofern vorhanden – der 
für Sicherheit und Gesundheit verantwortlichen Fachkräfte im Betrieb (zum Beispiel Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte) erbracht werden. Sie werden insbesondere in 
Form von Kursen beziehungsweise Vorträgen in Gruppen durchgeführt.  


21 Die Steuerfreiheit gilt für die im GKV-Leitfaden Prävention beschriebenen und dem Arbeit-
nehmer persönlich zuordenbaren Leistungen im Handlungsfeld „Gesundheitsförderlicher 
Arbeits- und Lebensstil“ mit den Präventionsprinzipien „Stressbewältigung und Ressourcen-
stärkung“, „Bewegungsförderliches Arbeiten und körperlich aktive Beschäftigte“, „Gesund-
heitsgerechte Ernährung im Arbeitsalltag“ sowie „Verhaltensbezogene Suchtprävention im 
Betrieb“. In der nachfolgenden Aufstellung sind den Präventionsprinzipien beispielhaft mög-
liche Inhalte zugeordnet: 


22 Stressbewältigung und Ressourcenstärkung: 


• Sensibilisierung und Information zu durch Stress bedingten Gesundheitsproblemen 
und ihrer Verhütung, 


• Vermittlung und praktische Einübung von Selbstmanagement-Kompetenzen in 
Bereichen wie systematisches Problemlösen, Zeitmanagement und persönliche 
Arbeitsorganisation, 


• Vermittlung von Methoden zur Ressourcenstärkung, insbesondere kognitive 
Umstrukturierung zur Einstellungsänderung, positive Selbstinstruktion, Stärkung der 
Achtsamkeit, Resilienz, Balance von Berufs- und Privatleben sowie deren praktische 
Einübung, 


• Vermittlung und praktische Einübung von Entspannungsverfahren (zum Beispiel 
Autogenes Training und Progressive Relaxation, Hatha Yoga, Tai Chi und Qigong), 


• Vermittlung von Selbstbehauptungs- und sozialkommunikativen Kompetenzen, 







 
   
 


    


  
 


  
 


 
 


  
  


 
 


 


 


 
  


 
   


 
 


 
  
  


 
  


    
 


 
  


  
  


   
    


   


Seite 6 • Anleitungen für Übungen außerhalb der Trainingssitzungen. 


23 Bewegungsförderliches Arbeiten und körperlich aktive Beschäftigte: 


• Sensibilisierung und Information zu durch Bewegungsmangel und körperliche 
Fehlbelastungen bedingten Gesundheitsproblemen und ihrer Verhütung, 


• angeleitete Gesundheitssportangebote zur Reduzierung von Bewegungsmangel: 
Vermittlung von Wissen und Aufbau von Handlungskompetenzen zur Vorbeugung 
von bewegungsmangelbedingten und durch Fehlbeanspruchungen induzierten 
Beschwerden und Erkrankungen (zum Beispiel Pausengymnastik, Ausgleichsgym-
nastik, Krafttraining mit bis zu 50 % Geräteeinsatz, Ausdauertraining auch im 
Wasser), 


• Anleitung zur Bewältigung von Schmerzen und Beschwerden im Bereich des Muskel-
und Skelettsystems (zum Beispiel Rückenschule, Muskelaufbautraining auch mit bis 
zu 50 % Geräteeinsatz). 


24 Gesundheitsgerechte Ernährung im Arbeitsalltag: 


• Sensibilisierung und Information für einen gesundheitsgerechten Ernährungsstil, auch 
durch Erstellung individueller Gesundheitsprofile (zum Beispiel Übergewicht, Blut-
hochdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, Metabolisches Syndrom), 


• Gruppen- und Einzelberatungen zur Vermeidung/Reduzierung von Übergewicht sowie 
von Mangel- und Fehlernährung, 


• Gruppenangebote zur gesunden Ernährung mit Beratung und Anleitung (zum Beispiel 
Informationen zu Inhaltsstoffen, praktischen Übungen, Kochen). 


25 Verhaltensbezogene Suchtprävention im Betrieb: 
• Sensibilisierung und Information zu Suchtgefahren und ihrer Verhütung, 
• Beratungen/Kurse zur Tabakentwöhnung, zum gesundheitsgerechten Alkoholkonsum 
sowie zu weiteren Suchtformen. 


26 Die Leistungen nach Tz. 2.3 können auf dem Betriebsgelände oder in einer geeigneten Ein-
richtung (zum Beispiel Fitness-Studio, Sportverein, Praxisräume freiberuflicher Fachkräfte) 
außerhalb des Betriebsgeländes erbracht werden. 


27 Der Arbeitgeber hat die Teilnahmebescheinigung und eine Erklärung als Beleg zum Lohn-
konto zu nehmen, wonach die Maßnahme im Rahmen eines strukturierten innerbetrieblichen 
Prozesses mit einer Bedarfsanalyse und unter Einbindung der für Sicherheit und Gesundheit 
verantwortlichen Stellen und der Beschäftigten beispielsweise ihrer gesetzlichen Vertretung 
umgesetzt wurde. In diesen Fällen ist eine Zertifizierung der Leistung für Zwecke der Steuer-
befreiung grundsätzlich nicht erforderlich (siehe Tz. 2.2). 







 
   


  
  


  
   


 
 


 
   


   
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 
   


  
  


   
  


 
  


 


 
  


 
   
  
    


  


Seite 7 


28 Wenn der Arbeitgeber bei der betrieblichen Gesundheitsförderung von einer gesetzlichen 
Krankenkasse unterstützt wird und die Leistung des Arbeitgebers Bestandteil dieser betrieb-
lichen Gesundheitsförderung ist, kann anstelle der Erklärung des Arbeitgebers auch eine 
Bescheinigung der Krankenkasse über die erfolgte Unterstützung als Beleg zum Lohnkonto 
genommen werden. 


29 Abweichend von Rz. 27 und 28 genügt bei Vorträgen zum Handlungsfeld „gesundheitlicher 
Arbeits- und Lebensstil“ eine vom Arbeitgeber zu führende Anwesenheitsliste, aus der sich 
zudem der wesentliche Inhalt des Vortrags ergibt. 


30 Sofern Leistungen für Gesundheitsmaßnahmen, Unterbringungs-, Verpflegungs- und Reise-
kosten mit einem pauschalen Gesamtbetrag in Rechnung gestellt werden, ist eine Aufteilung 
des Gesamtrechnungsbetrages im Wege der Schätzung zur Ermittlung der nach § 3 
Nummer 34 EStG steuerfreien Leistungen nicht zulässig. Die zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistungen des Arbeitgebers müssen dem Grunde und 
der Höhe nach feststehen. 


3.  Bewertung der Leistungen und Zufluss  


31 Die Leistungen des Arbeitgebers sind grundsätzlich mit den um übliche Preisnachlässe 
geminderten Endpreisen am Abgabeort anzusetzen (§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG). Zuzahlungen 
des Arbeitnehmers sind auf den Endpreis anzurechnen. 


32 Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken, wenn die Leistungen des Arbeitgebers aus Ver-
einfachungsgründen mit den tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitgebers bewertet werden. 
Die Aufwendungen sind zu gleichen Teilen auf alle am Präventionskurs teilnehmenden oder 
beim Vortrag anwesenden Arbeitnehmer aufzuteilen und jeweils im Lohnkonto des 
Arbeitnehmers entsprechend zu dokumentieren. 


33 Die Leistungen des Arbeitgebers fließen dem Arbeitnehmer mit Beginn des Präventionskurses 
oder Vortrags zu. 


4.  Leistungen, die nicht  nach § 3 Nummer 34 EStG steuerfrei  sind  


34 Nicht unter die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 34 EStG fallen insbesondere 


• Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, Fitness-Studios und ähnlichen Einrichtungen, 
• Maßnahmen ausschließlich zum Erlernen einer Sportart, 
• Trainingsprogramme mit einseitigen körperlichen Belastungen (zum Beispiel 
Spinning als Training nur der unteren Extremitäten), 







 
    


  
  


 
 


   


 


  
  


  
    


 
  
  


 
  


 


 
 


 
 


  
  
 
    


   
    


   
   


 
 


Seite 8 • physiotherapeutische Behandlungen, 
• Massagen, 
• Screenings (Gesundheitsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen) ohne 
Verknüpfung mit Interventionen aus den Handlungsfeldern der betrieblichen 
Gesundheitsförderung der Krankenkassen, 


• Maßnahmen von Anbietern, die ein wirtschaftliches Interesse am Verkauf von 
Begleitprodukten (zum Beispiel Diäten, Nahrungsergänzungsmitteln) haben, 


• Maßnahmen, bei denen der Einsatz von Medikamenten zur Gewichtsabnahme, 
Formula-Diäten (Nahrungsersatz- oder -ergänzungsmittel) sowie extrem kalorien-
reduzierter Kost propagiert wird, 


• Aufwendungen für Arbeitsmittel, Sport- und Übungsgeräte, Einrichtungsgegenstände 
und bauliche Maßnahmen (vergleiche aber Rz. 37), 


• Zuschüsse zur Kantinenverpflegung, 
• mit den Präventionsleistungen im Zusammenhang stehende Neben- oder Zusatz-
leistungen (zum Beispiel Verpflegungs-, Reise- und Unterkunftskosten), 


• Eintrittsgelder in Schwimmbäder, Saunen, Teilnahme an Tanzschulen, 
• Gestellung/Bezuschussung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen bei Nichtvorliegen der 
Voraussetzungen der R 19.3 Absatz 2 Nummer 2 Lohnsteuer-Richtlinien, 


• Leistungen des Arbeitgebers für nicht zertifizierte Präventionskurse mit Ausnahme der 
in Tz. 2.2 genannten Fälle. 


5. Im ganz  überwiegend eigenbetrieblichen Interesse liegende Arbeitgeber-
Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung  


35 Losgelöst von der Regelung des § 3 Nummer 34 EStG sind Leistungen des Arbeitgebers zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung kein Arbeitslohn, wenn sie im ganz überwiegend eigen-
betrieblichen Interesse erbracht werden. 


36 Vorteile sind dann nicht als Arbeitslohn anzusehen, wenn sie sich bei objektiver Würdigung 
aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als notwendige Begleiterscheinung 
betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen. Vorteile besitzen danach keinen Arbeitslohn-
charakter, wenn sie im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
gewährt werden. Das ist der Fall, wenn sich aus den Begleitumständen wie Anlass, Art und 
Höhe des Vorteils, Auswahl der Begünstigten, freie oder nur gebundene Verfügbarkeit, Frei-
willigkeit oder Zwang zur Annahme des Vorteils und seiner besonderen Geeignetheit für den 
jeweils verfolgten betrieblichen Zweck ergibt, dass diese Zielsetzung ganz im Vordergrund 
steht und ein damit einhergehendes eigenes Interesse des Arbeitnehmers, den betreffenden 
Vorteil zu erlangen, vernachlässigt werden kann (vergleiche BFH-Urteil vom 09.05.2019 –  
VI R 28/17, BStBl II S. 785). 







 
   


     


   
 


  
  


  
   


 
   


  
 


 
  


 
   


 
 


   


    
  


 
    
  
  
  


 
  
 


 
 


 
  


Seite 9 


37 Leistungen im ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse sind danach zum Beispiel: 


• Leistungen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Bereitstellung 
von Aufenthalts- und Erholungsräumen, Duschanlagen), 


• Aufwendungen für Sport- und Übungsgeräte, Einrichtungsgegenstände und bauliche 
Maßnahmen (zum Beispiel im betriebseigenen Fitnessraum), 


• Leistungen zur Förderung von Mannschaftssportarten durch Zuschüsse, auch an 
Betriebssportgemeinschaften oder Bereitstellung einer Sporthalle/eines Sportplatzes 
ohne Individualsportarten (zum Beispiel Tennis, Squash und Golf), 


• Maßnahmen zur Vorbeugung spezifisch berufsbedingter Beeinträchtigungen der 
Gesundheit (durch medizinische Gutachten belegt), 


• Arbeitsplatzausstattung (zum Beispiel höhenverstellbarer Schreibtisch), 
• Qualifizierung/Fortbildung von Beschäftigten zu innerbetrieblichen Multiplikatoren in 
Fragen betrieblicher Gesundheitsförderung, 


• Analyseleistungen (zum Beispiel Arbeitsunfähigkeits-, Arbeitssituations- und Alters-
strukturanalysen, Befragungen von Mitarbeitern, Workshops zur Bedarfsfeststellung), 


• Beratung von betrieblichen Verantwortlichen zur gesundheitsförderlichen Gestaltung 
von Arbeitstätigkeiten und -bedingungen, zum gesundheitsgerechten Führungsverhal-
ten sowie zur gesundheitsförderlichen Gestaltung betrieblicher Rahmenbedingungen 
in Abstimmung mit den Vertretern des Arbeitsschutzes, 


• Beratung der betrieblich Verantwortlichen zur Ziel- und Konzeptentwicklung sowie zu 
allen Themen der Beschäftigtengesundheit einschließlich Unterstützungsmöglichkei-
ten zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und Umgang mit Diversität, 


• Beratung einzelner Beschäftigter oder Gruppen bei individuellen Problemen mit 
Bezug zum Arbeitsplatz oder Auswirkungen auf die individuelle Leistung am Arbeits-
platz (zum Beispiel Mediation, psychologische Beratung durch Fachpersonal), 


• Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, 
• Aufbau eines Projektmanagements, 
• Moderation von Arbeitsgruppen, 
• interne Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (zum Beispiel Veranstaltungen zur 
Gesundheitsförderung, Arbeitsplatz- und Arbeitsablaufgestaltung), 


• Dokumentation, Evaluation und Qualitätssicherung, 
• Bildschirmarbeitsplatzbrille auf ärztliche Verordnung, um eine ausreichende Sehfähig-
keit in den Entfernungsbereichen des Bildschirmarbeitsplatzes zu gewährleisten; liegt 
eine ärztliche Verordnung nicht vor, findet § 3 Nummer 34 EStG keine Anwendung, 


• Schutzimpfungen entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO), 







 
     


 
 


 


   
  
 


 


 
   


    


  
 


 


 
  


 


 
 


   
 


   
  


   
 


  


 
  


 
 


 
    


Seite 10 • Aufwendungen für Gesundheits-Check-Ups und Vorsorgeuntersuchungen, höchstens 
bis zu dem Betrag, den die gesetzlichen Krankenkassen für diese Leistungen erstatten 
würden. 


38 Ob Maßnahmen des Arbeitgebers aufgrund von Gesetzen mit Bezug zu Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit (zum Beispiel Arbeitsschutzgesetz) im ganz überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse gewährt werden, ist ebenfalls anhand der Grundsätze in Rz. 36 zu ent-
scheiden. 


6. Unterstützungsmöglichkeiten durch Krankenkassen  


39 Die Krankenkassen bieten interessierten Betrieben auf der Grundlage von § 20b SGB V in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung Unterstützung an. Die Kontaktaufnahme durch den Betrieb 
kann bei jeder Krankenkasse, bei der ein Teil der Beschäftigten versichert ist, oder über die 
gemeinsame BGF-Koordinierungsstelle der Krankenkassen (www.bgf-koordinierungsstelle.de) 
im jeweiligen Land erfolgen. 


40 Die möglichen Leistungen von Krankenkassen in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
werden im GKV-Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes beschrieben (www.gkv-
Spitzenverband.de → Krankenversicherung → Prävention, Selbsthilfe, Beratung → 
Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung → Leitfaden Prävention). 


41 Betriebliche Gesundheitsförderung bildet hiernach einen Prozess mit den Schritten „Vorberei-
tung“, „Nutzung/Aufbau von Strukturen“, „Analyse“, „Maßnahmenplanung“, „Umsetzung“ 
und „Evaluation“ unter Einbindung der Beschäftigten und der Verantwortlichen für den 
Betrieb einschließlich der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 


42 Leistungen von Krankenkassen in der betrieblichen Gesundheitsförderung nach § 20b SGB V 
werden gemäß GKV-Leitfaden Prävention nicht individuumsbezogen abgerechnet. Sie stehen 
bedarfsbezogen allen Beschäftigten eines Betriebes offen. 


43 Krankenkassen beraten und unterstützen Betriebe in der betrieblichen Gesundheitsförderung 
zeitlich befristet im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe und streben eine Verzahnung der von 
ihnen selbst erbrachten Maßnahmen mit den von Arbeitgebern geförderten Maßnahmen in der 
Prävention und Gesundheitsförderung gemäß § 3 Nummer 34 EStG an. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 



http://www.bgf-koordinierungsstelle.de/

http:Spitzenverband.de










Urteil vom 10. November 2020, IX R 31/19 
Abzug des beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht berücksichtigten Teils der Erhaltungsaufwendungen i.S. von § 82b 
EStDV


ECLI:DE:BFH:2020:U.101120.IXR31.19.0


BFH IX. Senat


EStG § 21 Abs 1 , EStG § 9 Abs 1 S 1 , EStG § 51 Abs 1 Nr 2 Buchst r DBuchst aa , EStDV § 11d , EStDV § 82b , EStG § 10d , 
EStG VZ 2016 , EStR 2012 R 21.1 Abs 6 S 2 , EStR 2012 R 21.1 Abs 6 S 3 


vorgehend FG Münster, 11. Oktober 2019, Az: 10 K 3350/18 E


Leitsätze


Hat der Steuerpflichtige größere Erhaltungsaufwendungen nach § 82b EStDV auf mehrere Jahre verteilt und verstirbt er 
innerhalb des Verteilungszeitraums, ist der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen im 
Veranlagungsjahr des Versterbens als Werbungskosten im Rahmen seiner Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
abzusetzen (entgegen R 21.1 Abs. 6 Sätze 2 und 3 EStR 2012).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 11.10.2019 - 10 K 3350/18 E wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten darüber, ob noch nicht berücksichtigte Erhaltungsaufwendungen i.S. des § 82b der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) im Todesjahr 2016 (Streitjahr) in einer Summe beim Erblasser 
abziehbar sind oder die Verteilung nach § 82b EStDV beim Erben fortgeführt wird.


2 Der Ehemann der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) verstarb am 12.01.2016. Im Streitjahr wurde die Klägerin 
mit ihrem verstorbenen Ehemann zusammen zur Einkommensteuer veranlagt.


3 Der verstorbene Ehemann der Klägerin war Eigentümer eines mit einem Zweifamilienhaus bebauten Grundstücks 
(ZFH). Aus diesem erzielte er Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.


4 Im Jahr 2012 hatte der verstorbene Ehemann Erhaltungsaufwendungen in Höhe von 14.865,99 €, im Jahr 2014 in 
Höhe von 36.430,89 € und im Jahr 2015 in Höhe von 11.603,93 € verausgabt. Für diese Erhaltungsaufwendungen 
hatte der Verstorbene jeweils eine Verteilung auf fünf Jahre nach § 82b EStDV gewählt. Der im Streitjahr noch nicht 
berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen belief sich zum Zeitpunkt des Todes auf 29.852,88 €.
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5 Das ZFH ging mit dem Erbfall am 12.01.2016 auf die Erbengemeinschaft L über, an der die Klägerin beteiligt war. Bei 
der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte der Erbengemeinschaft für das Streitjahr wurden keine 
Abzugsbeträge nach § 82b EStDV berücksichtigt.


6 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärte die Klägerin für ihren verstorbenen Ehemann Einkünfte 
aus dem ZFH für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 12.01.2016 in Höhe von ./. 32.829 €. Als Werbungskosten gab 
sie den zum Zeitpunkt des Todes noch nicht berücksichtigten Teil der Erhaltungsaufwendungen an.


7 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) berücksichtigte in dem Einkommensteuerbescheid für 2016 
Erhaltungsaufwendungen lediglich in Höhe von 981,92 €, was dem auf den Monat Januar entfallenden Anteil der an 
sich für 2016 angefallenen Jahresbeträge entsprach. Die Restbeträge seien bei der Erbengemeinschaft L im Rahmen 
derer gesonderter und einheitlicher Feststellungen zu berücksichtigen. Die Verteilung der Erhaltungsaufwendungen 
nach § 82b EStDV sei bei dieser fortzuführen.


8 Gegen diesen Bescheid legte die Klägerin Einspruch ein. Sie machte geltend, dass im Streitjahr der noch nicht nach 
§ 82b EStDV berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen abzuziehen sei.


9 Mit Einspruchsentscheidung vom 11.10.2018 wies das FA den Einspruch als unbegründet zurück.


10 Die von der Klägerin dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. In der in Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 115 
veröffentlichten Entscheidung führte das Finanzgericht (FG) im Wesentlichen aus: Im Streitjahr sei der noch nicht 
berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen i.S. des § 82b EStDV als Werbungskosten abzuziehen. Von einem 
Steuerpflichtigen getragene Erhaltungsaufwendungen i.S. des § 82b EStDV gingen bei seinem Tod nicht auf seine 
Erben als Gesamtrechtsnachfolger über und seien daher nicht bei diesen abziehbar. Der nicht berücksichtigte Teil der 
Erhaltungsaufwendungen sei vielmehr beim Erblasser im Veranlagungszeitraum seines Todes bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung abziehbar.


11 Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung von § 82b EStDV. Die Voraussetzungen für den sofortigen Abzug aller 
noch nicht berücksichtigten Erhaltungsaufwendungen seien nicht erfüllt. Habe der Steuerpflichtige das Wahlrecht 
des § 82b EStDV ausgeübt und sei die betreffende Steuerfestsetzung bestandskräftig geworden, sei er an die 
getroffene Wahl auch in den Folgejahren gebunden. Die Gesamtrechtsnachfolger träten in die Rechtsposition des 
Erblassers ein. Sie seien damit an die zuvor getroffene Wahl des Rechtsvorgängers gebunden. § 82b Abs.2 EStDV 
regele die Fälle der Veräußerung, Einbringung in ein Betriebsvermögen oder Aufgabe der Einkunftserzielung. Der 
Todesfall sei nicht geregelt. Es seien keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Verordnungsgeber der EStDV, 
hätte er eine gesonderte Regelung für den Erbfall getroffen, diese in gleicher Weise wie die vorgenannten Fälle 
getroffen hätte. Vielmehr könne aus dem Fehlen einer ausdrücklichen Regelung geschlossen werden, dass der 
Sachverhalt von den Grundsätzen der Gesamtrechtsnachfolge erfasst werden solle und der Rechtsnachfolger in die 
Rechtsposition des Erblassers eintrete. Im Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 13.03.2018 - IX R 22/17 (BFH/NV 
2018, 824) sei es um die Rechtsnachfolge in einem Nießbrauchfall gegangen. Ein solcher Fall liege hier nicht vor.


12 Das FA beantragt sinngemäß,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


13 Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Seite 2 von 5







Entscheidungsgründe


II.


14 Die Revision ist nicht begründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


15 Das FG hat zutreffend erkannt, dass der im Zeitpunkt des Todes noch nicht berücksichtigte Teil der 
Erhaltungsaufwendungen in Höhe von 29.852,88 € vom verstorbenen Ehemann der Klägerin im Streitjahr als 
Werbungskosten abzusetzen ist.


16 1. Werbungskosten sind nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) Aufwendungen zur Erwerbung, 
Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie sind gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 EStG bei der Einkunftsart abzuziehen, bei 
der sie erwachsen sind.


17 a) Grundsätzlich sind Werbungskosten nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG in dem Veranlagungszeitraum abzuziehen, in 
dem sie geleistet worden sind. Nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. r Doppelbuchst. aa EStG i.V.m. § 82b Abs. 1 Satz 1 
EStDV kann der Steuerpflichtige größere Aufwendungen für die Erhaltung von Gebäuden, die im Zeitpunkt der 
Leistung des Erhaltungsaufwands nicht zu einem Betriebsvermögen gehören und überwiegend Wohnzwecken 
dienen, abweichend von § 11 Abs. 2 EStG auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen. Wird das Gebäude während 
des Verteilungszeitraums veräußert, ist der noch nicht berücksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr der 
Veräußerung als Werbungskosten abzusetzen (§ 82b Abs.2 Satz 1 EStDV). Das Gleiche gilt, wenn ein Gebäude in ein 
Betriebsvermögen eingebracht oder nicht mehr zur Einkunftserzielung genutzt wird (§ 82b Abs. 2 Satz 2 EStDV).


18 b) § 82b Abs. 1 EStDV hat zum Zweck, dem Steuerpflichtigen eine bessere Ausnutzung seiner Tarifprogression zu 
ermöglichen, indem er seine Erhaltungsaufwendungen interperiodisch besser verteilen kann (vgl. dazu Senatsurteil 
in BFH/NV 2018, 824, Rz 33; Schmidt/Kulosa, EStG, 39. Aufl., § 21 Rz 126; BTDrucks 3/1811, S. 13). Der Zweck dieser 
Regelung geht jedoch ins Leere, wenn infolge des Versterbens des Steuerpflichtigen eine weitere Ausnutzung seiner 
Tarifprogression nicht möglich ist. Mit dem Tod des Steuerpflichtigen endet die auf ihn als natürliche Person und 
Steuersubjekt bezogene Einkünfteerzielung. Eine weitere Berücksichtigung der nach § 82b Abs. 1 EStDV verteilten 
und noch nicht berücksichtigten Aufwendungen ist bei ihm nicht mehr möglich.


19 In der als Personensteuer ausgestalteten Einkommensteuer ist nur der Steuerpflichtige, der die Aufwendungen 
getragen hat, nach § 2 Abs. 1 EStG Zurechnungssubjekt der von ihm erzielten Einkünfte (a.A. Kister in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 11 EStG Rz 160). Der bislang nicht berücksichtigte Teil der Aufwendungen kann daher 
nur im Veranlagungszeitraum des Versterbens berücksichtigt werden. Ansonsten kann die beim Steuerpflichtigen mit 
dem Abfluss der Aufwendungen erfolgte Minderung seiner steuerlichen Leistungsfähigkeit nicht im Rahmen der ihn 
betreffenden Steuerveranlagungen abgebildet werden. Verstirbt der Steuerpflichtige innerhalb des 
Verteilungszeitraums nach § 82b EStDV, ist daher der noch nicht berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen 
im Veranlagungszeitraum seines Versterbens als Werbungskosten abzusetzen.


20 c) Die steuerliche Situation ist im Todesfall vergleichbar mit den übrigen ausdrücklich in § 82b Abs. 2 EStDV 
genannten Fällen. Nach § 82b Abs. 2 Satz 1 EStDV ist der noch nicht berücksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im 
Jahr der Veräußerung des Gebäudes als Werbungskosten abzusetzen. Gleiches gilt, wenn ein Gebäude in ein 
Betriebsvermögen eingebracht oder nicht mehr zur Einkunftserzielung genutzt wird (§ 82 Abs. 2 Satz 2 EStDV). § 82 
Abs. 2 EStDV geht mithin davon aus, dass vom Veranlagungszeitraum der Veräußerung, der Einbringung in ein 
Betriebsvermögen oder des Wegfalls der Nutzung des Gebäudes zur Einkunftserzielung (z.B. wegen Selbstnutzung) 
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an die weitere Berücksichtigung der nach § 82b Abs. 1 EStDV verteilten und noch nicht berücksichtigten 
Aufwendungen nicht mehr möglich ist (für den Fall der Veräußerung vgl. BFH-Urteil vom 07.08.1990 - VIII R 223/85, 
BFH/NV 1991, 294, unter 1.e, Rz 28). Allen diesen Fällen ist gemeinsam, dass eine Erzielung von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung anschließend in der Person des Steuerpflichtigen nicht mehr möglich ist (vgl. den 
Abzug bejahend für den Fall des Wegfalls der Nutzungswertbesteuerung das Senatsurteil vom 24.11.1992 - 
IX R 138/89, BFHE 170, 316, BStBl II 1993, 432).


21 2. Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen hat das FG im Streitfall zu Recht erkannt, dass der noch nicht 
berücksichtigte Teil der Erhaltungsaufwendungen vom verstorbenen Ehemann der Klägerin im Veranlagungsjahr 
2016 als Werbungskosten abzusetzen ist.


22 a) Zwischen den Beteiligten steht zu Recht außer Streit, dass in der Person des verstorbenen Ehemanns die 
Voraussetzungen für die Wahlrechtsausübung gemäß § 82b Abs. 1 EStDV vorgelegen haben. Wer als Eigentümer 
eines Mietwohngrundstücks --wie im Streitfall der verstorbene Ehemann der Klägerin-- den Tatbestand der 
Einkunftsart Vermietung und Verpachtung verwirklicht, kann grundsätzlich alle selbstgetragenen Aufwendungen als 
Werbungskosten geltend machen, bei denen objektiv ein Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung 
besteht und die subjektiv zur Förderung der Nutzungsüberlassung gemacht werden. Das gilt auch für größere 
Reparaturaufwendungen, die als Erhaltungsaufwand sofort oder gemäß § 82b EStDV auf zwei bis fünf Jahre verteilt 
abziehbar sind (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Senatsurteile vom 14.11.1989 - IX R 110/85, BFHE 159, 442, BStBl 
II 1990, 462, Rz 12, und in BFH/NV 2018, 824, Rz 19).


23 b) Mit dem Tod des Ehemanns der Klägerin endete bei diesem die Erzielung von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung und die Erben traten als Gesamtrechtsnachfolger (§ 1922 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) anstelle des 
verstorbenen Ehemanns als Vermieter in die sich aus dem Mietverhältnissen ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
Nach dem Tod des Ehemanns erzielten daher die Erben als Erbengemeinschaft die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung des Objekts. Die vom verstorbenen Ehemann getragenen Erhaltungsaufwendungen und bei diesem 
abgeflossenen Aufwendungen haben dessen persönliche Leistungsfähigkeit sofort gemindert und sind daher 
spätestens im Veranlagungszeitraum des Versterbens als Werbungskosten abziehbar.


24 3. Für den vom FA geltend gemachten Übergang des nicht berücksichtigten Teils der vom verstorbenen Ehemann 
getragenen Erhaltungsaufwendungen auf die Erbengemeinschaft besteht keine gesetzliche Grundlage.


25 a) Eine ausdrückliche Regelung für die Überleitung von Erhaltungsaufwendungen i.S. von § 82b Abs. 1 EStDV nach 
dem Tod des Erblassers auf den Eigentümer existiert nicht. Auch eine analoge Anwendung anderer Vorschriften wie 
z.B. § 11d EStDV scheidet aus. Dies hat der Senat mit Urteil in BFH/NV 2018, 824 in Bezug auf das Erlöschen eines 
Vorbehaltsnießbrauchs entschieden. Daran hält er auch für den hier streitigen Fall der Gesamtrechtsnachfolge durch 
Erbfall fest.


26 b) Die vom FA angenommene Übertragung des Werbungskostenabzugs ergibt sich insbesondere nicht aus der 
Gesamtrechtsnachfolge hinsichtlich des Vermietungsobjekts. Erblasser und Erbe sind verschiedene Rechtssubjekte, 
die jeweils für sich zur Einkommensteuer herangezogen, deren Einkünfte getrennt ermittelt und dem jeweiligen 
Einkommensteuerrechtssubjekt zugerechnet werden (ausführlich Beschluss des Großen Senats des BFH vom 
17.12.2007 - GrS 2/04, BFHE 220, 129, BStBl II 2008, 608). Daraus ergibt sich, dass die bei dem verstorbenen 
Ehemann bis zu seinem Tod nicht verbrauchten Erhaltungsaufwendungen nicht auf die Erben als 
Gesamtrechtsnachfolger übergehen und von diesen nicht als Werbungskosten von den selbst erzielten Einnahmen 
aus Vermietung und Verpachtung abzuziehen sind (so auch Drüen in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 21 
Rz B 383).
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27 c) Schließlich ermöglicht auch R 21.1 Abs. 6 Satz 2 der Einkommensteuer-Richtlinien 2012 (EStR 2012) keinen 
Übergang der Erhaltungsaufwendungen. Danach kann im Fall der unentgeltlichen Übertragung des 
Gebäudeeigentums der Rechtsnachfolger den beim Rechtsvorgänger noch nicht berücksichtigten Teil der 
Erhaltungsaufwendungen in dem vom Rechtsvorgänger gewählten restlichen Verteilungszeitraum nach § 82b Abs. 1 
Satz 1 EStDV geltend machen.


28 aa) Zum einen hat die Richtlinie als norminterpretierende Verwaltungsvorschrift keine Rechtsnormqualität und 
bindet die Gerichte nicht (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 28.11.2016 - 
GrS 1/15, BFHE 255, 482, BStBl II 2017, 393, Rz 107). Zum anderen fehlt es auch an einer gesetzlichen Grundlage für 
eine Verwaltungsvorschrift, die einen solchen Übergang der vom verstorbenen Ehemann getragenen Aufwendungen 
auf die Erben ermöglichen würde. Im Wege von Verwaltungserlassen dürfen die Finanzbehörden keine Ausnahmen 
von der gesetzlich vorgesehenen Besteuerung zulassen (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 255, 482, 
BStBl II 2017, 393, unter Rz 91).


29 bb) Die Richtlinienregelung erscheint zudem überholt. Sie hatte ihren Sinn in Veranlagungszeiträumen, in denen 
nach der Rechtsprechung des BFH die Fortführung eines steuerlichen Verlustvortrags des Erblassers bei den Erben 
möglich war (zur Aufgabe dieser Rechtsprechung vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH in BFHE 220, 129, BStBl 
II 2008, 608). Hatte der Erblasser den Abzug der Aufwendungen im Jahr der Verausgabung vorgenommen, ging ein 
dadurch ggf. entstandener und nicht ausgenutzter vortragsfähiger Verlust nach § 10d EStG auf die Erben über. Das 
gleiche sollte im Fall der Verteilung von größeren Erhaltungsaufwendungen nach § 82b EStDV gelten. Mit der 
Änderung der Rechtsprechung zur Vererblichkeit des Verlustabzugs nach § 10d EStG in der Folge der Entscheidung 
des Großen Senats des BFH in BFHE 220, 129, BStBl II 2008, 608 ist der Rechtsgrund für die Regelung in R 21.1 
Abs. 6 Satz 2 EStR 2012 entfallen.


30 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


Seite 5 von 5





